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«II mund sutsu, ne ina praula veglia ch'ei semi-
dada en ina historia vera.

Tedlei empau cumpar, ma ch'ei gliei tscheiver, sehe

lein nus vegnir enzemen empau questa sera, jeu vi ra-
quintar a vus ina historia empau remarcabla.

Vus haveis guess schon viu da quelas hartas che

metteven avon il mund sutsu; nua ch'ei gliei p. e. mali-
au in asen che va cun ina latiarna e suenter el in um
che porta ils sacs; in cavagl che tegn criée et igl um che

tila; in affon che dat buglia a sia mumma; in schuol-
meister che di si, et il scolar che corregia ne silmeins
criticescha etc.

Vus veis aber guess tertgau che quei seigi mo prau-
las; aber na jeu sundel staus sonda a Cuera et hai viu,
che quei ei tut historias veras. Gie, vus podeis crer ne
bue, ei han a mi detg, che seigi la moda.»

<Amitg dil Pieveb Nr. 7,14. Februar 1849

«Die Welt steht Kopf, oder ein altes Märchen,
das wahr geworden ist.

Hört mal zu, Gevatter. Da Fasnacht ist, wollen wir
heute Abend ein wenig beisammensitzen, und ich
erzähle Euch eine merkwürdige Geschichte.

Ihr habt sicher schon diese Bilderbogen gesehen,
auf denen die Welt Kopf steht; da ist zum Beispiel ein
Esel abgebildet, der mit einer Laterne vorausläuft, und
hinter ihm trägt ein Mann die Säcke; oder ein Pferd,
das den Pflug führt, während der Mann diesen hinter
sich herzieht; ein Kind, das seiner Mutter Brei einlöffelt;

ein Lehrer, der aufsagt, und der Schüler korrigiert
oder kritisiert ihn usw.

Ihr habt aber sicher gedacht, dies seien bloss
Märchen; aber nein, ich war am Samstag in Chur und habe

gesehen, dass das alles wahr ist. Ja, ihr könnt mir glauben

oder nicht, man hat mir gesagt, das sei die neue
Mode.»



Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von der Philosophischen Fakultät der
Universität Zürich im Herbstsemester 2010 auf Antrag von Prof. Dr. Carlo
Moos und Prof. Dr. Andreas Suter als Dissertation angenommen. Sie nahm
ihren Anfang in den Jahren 1998/99. Damals entstand ein erster Teil als

Lizentiatsarbeit bei Andreas Suter. Dessen Konzept der politischen
Sozialgeschichte war mir Inspiration und Ansporn zugleich. Der lange Zeit
verpönten und vernachlässigten Ereignisgeschichte liessen sich dank diesem
theoretischen Ansatz ganz neue Facetten abgewinnen. Nach Suters Berufung

an die Universität Bielefeld fand ich in Carlo Moos einen ausgewiesenen

Kenner der Geschichte des 19. Jahrhunderts als Betreuer, der namentlich

auch zum Sonderbund und zur Kulturnation publiziert hat. Den beiden
Professoren gilt mein aufrichtiger Dank für ihre anregende wissenschaftliche

Begleitung.
In der Schlussphase verdanke ich Bruno Wickli, Bettina Berther, Ursula

Scholian Izeti und Jano Feiice Pajarola die kritische Durchsicht einzelner

Teile oder des ganzen Manuskripts. Ursula und Ursus Brunold-Bigler,
mit denen ich bereits früher zusammenarbeiten durfte, besorgten das

Lektorat auf gewohnt sorgfältige und professionelle Art.
Questa lavur è sa sviluppada sur biers onns en pitschens pass, sper la

vita da famiglia e la lavur professiunala. A mia dunna Daniela ed a nossas
duas figlias Naima e Sina Felicia engraziel jau per lur pazienza, cura che

mes patratgs gievan puspè ina giada enavos tar Condrau, Decurtins e co. In
ulteriur grazia fitg va a mes geniturs per lur sustegn ed a tut las persunas
che han mussà interess per l'andament da mias retschertgas.

Jau vuless deditgar questa lavur a mes tat Francestg Berther (1906-2000).
En numerus raschienis durant mes temp gimnasial ha el sveglià en mai
l'interess per l'istorgia. Per quai al sun jau fitg engraziaivel. Jau crai ch'el
avess plaschair da leger questa lavur - era sehe nus fissan magari da diffe-
renta opiniun tar ina dumonda u l'autra.

Maladers, Mitte August 2011 Ivo Berther
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Einleitung

1 Erste Zugänge zum Thema oder: Die <Nicht-Moderne> im Fokus

«Wollen Sie Anarchie?»: Moderne einmal anders

Mai 1799: Unweit von Chur kämpfen Angehörige des Landsturms der Sur-
selva gegen die zahlenmässig hoch überlegenen französischen Besetzungstruppen.

Zeitgenössische Quellen gehen von beinahe 700 Toten auf Seiten
der Aufständischen aus. Die helvetischen Kommissare Johannes Herzog
und Joseph Schwaller berichten:

«Offiziere und Soldaten versichern, dass sie in ihrem Leben mit keiner solchen

Wuth fechten gesehen haben; trotz dem fürchterlichsten Kartätschenfeuer seien

diese Irregeführten, mit Axen, Gabeln, Haken etc. bewaffnet, wie rasend auf die

Franken gefallen, und ungeachtet ganzer Haufen Todten, die vor ihnen niedergestreckt

lagen, wiederholten sie mit der grössten Entschlossenheit ihre Angriffe.»1

November 1847: Am Oberalppass bereitet der Sonderbund mit Hilfe
aus der katholischen Surselva einen militärischen Hinterhalt gegen
eidgenössische Truppen vor. Nach einem geheimen Treffen mit dem Disentiser
Landammann Gion Antoni Arpagaus schreibt Fidel Cavelti, Leutnant in
der Armee des Sonderbundes, an seinen General Johann Ulrich von Salis-

Soglio: «Heute Abends sind zwei Bataillons [eidgenössische Truppen] in
Sagens, das ist sicher, Morgens werden sie vorrücken bis nach Tschamut, das

ist unser Wunsch, denn so bald sie in Tavetsch sind, werden wir von oben
herab aufsie rüken und unten wird Arpagaus mit Generalgewalt Sturm leu-
ten lassen und dann wünsch Glück!» Diese konspirativen Pläne ziehen
einen Hochverratsprozess gegen Landammann Arpagaus und weitere seiner
Mitstreiter nach sich.

Oktober 1900: In Ilanz versammeln sich rund 3000 Männer aus den

romanischsprachigen katholischen Gemeinden der Surselva zu einer
Protest-Landsgemeinde gegen die von der Bündner Regierung obligatorisch
erklärten neuen Lehrmittel. «Niemals werden wir zulassen, dass man den
Faden unserer Gemeindefreiheit durch willkürliche Dekrete von oben
durchschneidet Wir brauchen die Bücher, die uns passen, und unsere
Lehrer wenden ihre eigene Methode an, ohne regierungsrätliche
Verordnungen. Basta!» Mit dieser Aktion, die bei den Zeitgenossen Erinnerungen

an den vormodernen Fähnlilupf hervorruft, erzwingt die Surselva
die Anerkennung eines von ihr widerrechtlich eingeführten regionalen

1 Die Quellenangaben zu den einleitend zitierten Passagen sind in den entsprechenden Kapi¬
teln enthalten.
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Lehrmittels. «Wollen Sie Anarchie?», fragen die Berichterstatter in den
kantonalen Zeitungen und in der <Neuen Zürcher Zeitung> voller
Befremden.

Drei Ereignisse, die aufhorchen lassen. Sie belegen ein regionales
Widerstandsverhalten von besonderer Intensität und filmreifer Dramatik.
Die politischen Akteure schienen sich nicht gross um kantonale, nationale
oder von fremden Mächten geschaffene neue Rechtswirklichkeiten zu
kümmern. Stattdessen holten sie hergebrachte Argumentationsmuster
hervor und legten Verhaltensformen an den Tag, die von aussen mit
Kopfschütteln quittiert wurden. «Ungelesen den Bach hinab mit allen Gesetzen,
das ist ein altes Volksdogma der Hinteroberländer», ereiferte sich beispielsweise

das liberale Blatt <Der freie Rhätier> im Jahr 1884 und fuhr fort:
«Altfry Rhüden wäre ein gemässliberaler Kanton ohne dieses Fähnlein des

hintern Oberlandes, welches mit seinen immer vollgezählten Stimmmassen
dem Fortschritte fast regelmässig einen Hemmschuh in die Speichen stellt.»

Ganz anders präsentierten sich die Dinge aus der Innenperspektive der

alpinen Peripherie. Diese umfasst im Kontext dieser Untersuchung diejenigen

Gebiete im Alpenraum, die den Anschluss an die Industrielle
Revolution, an den Transitverkehr oder den Tourismus (vorerst) nicht schafften
und somit nicht zu den Profiteuren der Moderne gehörten. Die Moderne,
so wird sich zeigen, war aus dieser Sicht des <Oberlandes> ein Konzept <aus

dem Unterland für das Unterland> - in der als Fallbeispiel untersuchten
oberen Surselva des 19. Jahrhunderts schien es nicht praktikabel zu sein.
Das Eindringen der Moderne wurde hier in einer ersten Phase (bis 1850)
mit politischen und militärischen Mitteln bekämpft und führte nach einer
Zwischenphase (1850 bis 1870) - während der die Region mit verschiedenen,

zum Teil modernen Konzepten experimentierte - ab 1870 zur Herausbildung

antimoderner Gegenentwürfe. Die hier ausgeführte Begegnung
zwischen alpiner Peripherie und Moderne ist somit über weite Strecken die
Geschichte einer anderen Moderne, gleichsam einer <Nicht-Moderne>, bei
der sich alles um das Vor, Neben und Nach der Moderne dreht. Aus dieser

Innenperspektive der Zeitgenossen betrachtet, wirkt die Abwehrhaltung
gegenüber der Moderne auf einmal weniger fremd und unverständlich.
Der Unmut, so wird sich zeigen, richtete sich gegen das Potenzial der
Moderne, den Gegebenheiten des Alpenraums angepasste - in der ideologischen

Konstruktion als weitgehend statisch angesehene - vormoderne
Strukturen und <Stabilitäten> aus den Angeln zu heben, die Welt gleichsam
<auf den Kopf zu steilem, wie es der Titel und das der Arbeit vorangestellte

Zitat zum Ausdruck bringen.
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Nach der Moderne betrachtet: Ein neuer Blick auf die Vormoderne

Ungeachtet aller Problematik von Epocheneinteilungen2, lassen sich aus

einer Gegenüberstellung von Vormoderne, Moderne und Postmoderne
durchaus aufschlussreiche Erkenntnisse für die weitere Eingrenzung des

vorliegenden Untersuchungsgegenstandes gewinnen. Der Begriff <Vor-
moderne> bezeichnet hier die traditionalistisch ausgerichteten Verhältnisse

im Untersuchungsgebiet zur Zeit des (späten) Ancien Régime. Der
Epochenbegriff <Moderne> umfasst die vielschichtigen und tiefgreifenden
gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, die im Zeitraum zwischen 1750

und 1950 erfolgten. Dazu gehört beispielsweise das Ablösen religiöser
durch weltliche Orientierungshorizonte (Säkularisierung), die Betonung
des Individuums gegenüber der Gesellschaft (Individualisierung) oder der
Siegeszug von Wissenschaft und Technik (etwa in Form der Industrialisierung).

Die Aufklärung bereitete diese Entwicklungen im 18. Jahrhundert
theoretisch vor, die Epoche der Revolutionen im Übergang vom 18. zum
19. Jahrhundert verhalf ihnen politisch zum Durchbruch. Die zweite Hälfte

des 20. Jahrhunderts wiederum markiert einen gewissen Bruch mit der
Moderne. Dieser äussert sich unter anderem darin, dass der universelle
Wahrheitsanspruch und die Fortschrittsorientierung der grossen Meta-
erzählungen in Frage gestellt werden. An ihre Stelle treten pluralistische
und eklektizistische Ansätze, die sich der Moderne, aber auch anderer
Denksysteme bedienen. Je nach Standpunkt wird diese <Postmoderne> als

Spätphase der Moderne oder als neue Epoche nach der Moderne gesehen.
Neben allen unbestrittenen Errungenschaften der Moderne müssen

einzelne Aspekte aus der heutigen Perspektive kritisch hinterfragt werden.

Aufklärung und Moderne waren ursprünglich mit dem Anspruch angetreten,

die scheinbare Irrationalität des vormodernen Denkens zu überwinden

und die Wirklichkeit von allem Mythenhaften zu befreien. Die
postmoderne Bilanz dieses Unterfangens fällt in zweierlei Hinsicht ernüchternd
aus: Zum einen hat sich die erkenntnistheoretische Absicht, die Wirklichkeit

möglichst ungefiltert abbilden zu wollen, überholt. Es gibt keine von
der Erkenntnis losgelöste Wirklichkeit: Wirklichkeit ist vielmehr ein mentales

Konstrukt. Zum andern war auch die Moderne nicht davor gefeit,
Geschichte in Natur übersetzen zu wollen, wie Roland Barthes die Haupt-

2 Zum Epochenbegriff <Moderne> vgl. Hans Ulrich Gumbrecht, Modern, Modernität,
Moderne, in: Otto Brunner, Werner Conze u.a., Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart 1972-1997, Band 4,
S. 93-131. Zum (relativen) Verhältnis zwischen Tradition und Moderne vgl. Mergel,
Modernisierungstheorie. Siehe zudem <Fortschritt>, in: HLS IV, S. 622f. (Ruedi Brassel-
Moser) und <Modernisierung>, in: HLS VIII, S. 627f. (Urs Hafner).
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leistung des Mythos beschrieben hat.3 So präsentiert sich, um mit Jacques
Derrida einen weiteren Vordenker der Postmoderne anzuführen, die
Moderne selber über weite Strecken als eine Ansammlung neuer, von der
westlichen Wissenschaft geschaffener Mythen.4

Derrida und Barthes mögen hier stellvertretend für den Ruf der
Postmoderne stehen, die Mythen der Moderne kritisch zu hinterfragen und zu
dekonstruieren. Dekonstruktion heisst dabei nicht Destruktion. Vielmehr
interessiert die Entstehung, Entwicklung, Abgrenzung, Transformation
und Aktualisierung von Wirklichkeitsentwürfen und -gegenentwürfen. Die
dabei zu beobachtende Zuschreibung von Bedeutungen soll transparent
gemacht und problematisiert werden. Aus postmoderner Sicht wird das,

was vor oder neben der Moderne war, wieder interessant: Was hat die
Moderne ausgeblendet? Welches Potenzial beinhaltete das Andere, Ungesagte,

Ausgeschlossene der Vormoderne? Der Blick zurück erfolgt dabei weder

in verklärender noch in reaktionärer Absicht. Es geht nicht um eine

Antimoderne, sondern darum, das Wirklichkeitsbild der Moderne durch
das von ihr Ausgeklammerte zu ergänzen: es gilt, gleichsam verschüttete
kollektive Erfahrungen der Vormoderne aufzudecken und sie für eine
erweiterte postmoderne Sichtweise nutzbar zu machen.

Vormoderne und Postmoderne verbindet also der kritische Blick auf die

Moderne, oder um es mit einem Buchtitel zu formulieren: <Das Unbehagen
an der Moderne>5. Nicht von ungefähr zeigen sich dabei Parallelen zwischen
dem vormodernen Widerstand im 19. Jahrhundert und der postmodernen
Globalisierungskritik. Viele Aspekte des alpinen Widerstands und der
Gegenmoderne im 19. Jahrhundert wirken heute erstaunlich aktuell. So etwa
die Frage nach der basisdemokratischen Ausgestaltung der politischen
Partizipation, der Stellung des Lokalen und Regionalen im Globalen, der
Bedeutung von Diversität und den Schutzmechanismen für sprachliche,
konfessionelle und kulturelle Minderheiten. Alle diese Fragestellungen legen
es nahe, die vormodernen Vorbehalte gegenüber der Moderne mit dem
Instrumentarium der postmodernen Geschichtsschreibung anzugehen.6

3 Roland Barthes, Mythen des Alltags, Frankfurt a.M. 2003. (Erstveröffentlichung 1957).
4 Jacques Derrida, Die weisse Mythologie. Die Metapher im philosophischen Text, in:

Ders., Randgänge der Philosophie, Wien 1985, S. 205-259 (Erstveröffentlichung 1971).
5 Charles Taylor, Das Unbehagen an der Moderne, Frankfurt a. M. 1995.
6 Zum kontrovers diskutierten Begriff der Postmoderne vgl. Patrick Baum, Stefan Hött-

gen (Hg.), Lexikon der Postmoderne. Von Abjekt bis Zizek - Begriffe und Personen,
Bochum 2010; Roger Behrens, Postmoderne, Hamburg 2004; Wolfgang Weisch, Wege
aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion, Berlin 1994. Zur
geschichtswissenschaftlichen Diskussion des Begriffs vgl. Christoph Conrad, Martina Kessel,
Blickwechsel: Moderne, Kultur, Geschichte, in: Dies. (Hg.), Kultur & Geschichte, S. 9-40 sowie

Dies. (Hg.), Geschichte schreiben in der Postmoderne. Beiträge zur aktuellen Diskussion,
Stuttgart 1994.
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2 Theoretisches Konzept und methodisches Vorgehen

Geschichte schreiben in der Postmoderne

In der Geschichtswissenschaft manifestierten sich die neuen Konzepte, die
sich aus dem kritischen Blick auf die Moderne ergeben, seit den 1980er-
Jahren. Zuerst und ansatzweise traten sie als Alltagsgeschichte in Erscheinung,

etwas später - und theoretisch fundierter - als Neue Kulturgeschichte.
Damit zeichnete sich ein zweiter markanter Einschnitt in der

Geschichtswissenschaft ab, nachdem die Sozialgeschichte bereits seit der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die Historische Sozialwissenschaft
seit den 1960er-Jahren allmählich den klassischen Historismus abgelöst
hatten. Worin unterscheidet sich nun aber die Neue Kulturgeschichte von
älteren Ansätzen? Oder im Kontext einer transdisziplinären Kulturwissenschaft

gefragt: Welcher Kulturbegriff liegt den neuen theoretischen Ansätzen

zugrunde?
Zuerst einmal - das ist bereits angedeutet worden - hat sich die

Kulturwissenschaft vom Anspruch gelöst, eine scheinbar vorgegebene Wirklichkeit

abbilden zu wollen. Vielmehr hat sich die Erkenntnis durchgesetzt,
dass sie es mit konstruierten, subjektiven Wirklichkeitsentwürfen zu tun
hat. Damit bekommt es die Kulturwissenschaft mit einem Problem zu tun,
das die Naturwissenschaft (in diesem Ausmass) nicht kennt: Um die Illusion

einer objektiven Wirklichkeit ärmer, kann sie sich nicht mehr darauf
verwenden, nach scheinbar allgemeingültigen Axiomen zu suchen. Ihre
neue Ausgangsfrage lautet vielmehr: Wo und wie werden Wirklichkeitsentwürfe

fassbar und somit analysierbar? Die Antwort darauf gibt die
Kulturwissenschaft vor dem Hintergrund der linguistischen Wende:
Wirklichkeitsentwürfe entstehen dadurch, dass mit Hilfe von Zeichensystemen
Bedeutungen generiert und vermittelt werden. Oder anders formuliert:
Der Begriff Kultur umfasst Verhaltens- und Sinngebungsmuster, die in
symbolischer Form zutage treten. Die Aufgabe der Kulturwissenschaft
besteht darin, Texte, Diskurse, aber auch (symbolische) Handlungen als <Ge-

sagtes> auf <Gemeintes> hin zu untersuchen, das heisst, sie als codierte
Ausdrucksformen von sozialer Bedeutung zu lesen.

Die Geschichtswissenschaft hat die eben ausgeführten Erkenntnisse
teilweise indirekt über ihre Nachbardisziplinen rezipiert. Bahnbrechend
waren etwa die Arbeiten des Kulturanthropologen Clifford Geertz. «Der
Kulturbegriff, den ich vertrete», so Geertz im Jahr 1973,

«ist wesentlich ein semiotischer. Ich meine mit Max Weber, dass der Mensch ein

Wesen ist, das in selbstgesponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist, wobei ich

Kultur als dieses Gewebe ansehe. Ihre Untersuchung ist daher keine experimen-
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telle Wissenschaft, die nach Gesetzen sucht, sondern eine interpretierende, die

nach Bedeutungen sucht. Mir geht es um Erläuterungen, um das Deuten

gesellschaftlicher Ausdrucksformen, die zunächst rätselhaft scheinen.»1

Mit diesem Ansatz wandte sich Geertz gegen den vorherrschenden
Strukturalismus und Formalismus seiner Disziplin, der glauben machen

wollte, die untersuchten Phänomene könnten «mit formalen Methoden
untersucht werden die denen in Mathematik und Logik ähnlich sind».s

Analog dazu richtet sich auch die Kritik an der Sozialgeschichte gegen
deren strukturtheoretische Orientierung. Ihre Anlehnung an die Soziologie

als Leitwissenschaft, so die Kritik, habe zu einer Überbetonung einer
funktionalistischen Theorieauffassung geführt, die hauptsächlich an
übergeordneten Strukturen und Prozessen interessiert sei. Dem stellt die Neue

Kulturgeschichte einen handlungstheoretisch orientierten Zugang gegenüber,

der die Akteure sowie den Bereich der Symbole und Sinndeutungen
wieder stärker ins Zentrum rückt.

Die Neue Kulturgeschichte impliziert aber noch eine zweite Ebene der
Kritik. Sie stellt nämlich zusammen mit der Historischen Sozialwissenschaft

auch deren modernisierungstheoretische Ausrichtung
grundsätzlich in Frage. Wichtige Kritikpunkte sind: die Vorstellung, dass die
Moderne eine allgemeingültige Norm für Gesellschaftsentwicklung
darstelle; der teleologische Fortschrittsoptimismus der Moderne; ihr
Lobpreis auf die Industrialisierung unter gleichzeitiger Vernachlässigung
nichtökonomischer Orientierungsmuster; die Sogwirkung der Modernisierung

auf sogenannt <rückständigere> Gesellschaften und schliesslich die

Tendenz, regionale Besonderheiten auszublenden.9 Heute geht der Weg
stattdessen «von der <Geschichte moderner Gesellschaften> zur <Geschichte

je historischer Vergesellschaftungen>».10 Kultureller Relativismus tritt an
Stelle der <Grossen Erzählungen> und damit die Frage nach der Entstehung,

Herausbildung und Tradierung von je spezifischen Wirklichkeitsentwürfen.

Drei Forderungen an die Neue Kulturgeschichte

Bei allem Innovationspotenzial der Neuen Kulturgeschichte: Grundsätzlich

ist auch sie nicht weniger anfällig gegen verengende Sichtweisen als die

7 Geertz, Dichte Beschreibung, S. 9.
8 Geertz, Dichte Beschreibung, S. 19. Geertz zitiert hier den Ethnologen Stephen Tyler.
9 Vgl. dazu Mergel, Modernisierungstheorie.
10 Mergel, Kulturgeschichte - die neue <grosse Erzählung>? Wissenssoziologische Be¬

merkungen zur Konzeptualisierung sozialer Wirklichkeit in der Geschichtswissenschaft, in:
Hardtwig/Wehler (Hg.), Kulturgeschichte, S. 41-77, hier S. 58.
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von ihr kritisierten Vorgängertheorien. Drei unter Umständen problematische

Aspekte der aktuellen Entwicklung sollen kurz angesprochen werden.
Erstens: Die Neue Kulturgeschichte soll die Moderne durchaus proble-

matisieren, darf sie aber nicht ihrer (aufklärerischen) Errungenschaften
berauben. Dieser Gefahr erliegen diejenigen alltagsgeschichtlichen Arbeiten,

die «naiv <neoromantisch> und theoriefeindlich»n daherkommen:

«Eine sympathisierende Überbewertung subjektiven Widerstandshandelns und
eine unhistorische Qualifizierung makrogesellschaftlicher Prozesse wie Bürokra-

tisierung und Technisierung als <menschenfeindlich> brachten die Alltagsgeschichte

in mancher Hinsicht weg von einer theoretischen Erneuerung und in die

Nähe einer antimodernen Kulturkritik,»12

Wenn der lokale Raum und die Region zu wichtigen Forschungsgebieten
der aktuellen Geschichtsschreibung werden, so sollen dabei überregionale

Zusammenhänge nicht ausgeblendet, sondern «in der spezifischen
Brechung dargestellt [werden], die sie unter den konkreten Verhältnissen des

Ortes auszeichnet». Gefragt ist also durchaus Forschung in Dörfern, aber
nicht über Dörfer. Eine «<Detailgeschichte des Ganzen>» beansprucht
vielmehr, «Lokal- und Regionalgeschichte nicht als Selbstzweck, sondern als

Detailstudie eines der <normalen Ausnahmefälle> zu analysieren, die zusammen

die allgemeine Geschichte ausmachen»}2
Zweitens: Neue Kulturgeschichte ist keine Bindestrich-Geschichte. Sie

ist nicht wie Medizingeschichte oder Wirtschaftsgeschichte ein thematischer

Ausschnitt aus einer umfassenderen Geschichte. Vielmehr kann alles
mit dem Instrumentarium der Kulturgeschichte untersucht werden. Kultur
ist nämlich «kein abgrenzbarer <Bereich>, sondern die symbolische Dimension

des sozialen Lebens, die auf die Sinn- und Bedeutungsebene sozialen
Handelns verweist, ohne die eine Orientierung in der Gesellschaft und das

Verstehen gesellschaftlicher Prozesse unmöglich ist».14 So kritisiert denn
Hans-Ulrich Wehler zu Recht, dass die Hauptbereiche des Historismus
und der Sozialgeschichte in der Neuen Kulturgeschichte (noch) vernachlässigt

werden: «Am gravierendsten scheint mir zu sein, dass es keine
intensive Erörterung der Probleme einer modernen Politikgeschichte, einer

11 Reichardt, Bourdieu, S. 85.
12 Thomas Mergel, Thomas Welskopp, Geschichtswissenschaft und Gesellschaftstheorie, in:

Dies. (Hg.), Geschichte, S. 9-36, hier S. 25.
13 Daniel, Kompendium, S. 304 u. 309 (letzteres Zitat in Anlehnung an Hans Medick).
14 Reichardt, Bourdieu, S. 72. Ebenso Stollberg-Rilinger, Kulturgeschichte (Einleitung),

S. 12.
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modernen Wirtschaftsgeschichte, einer modernen Forschung zur sozialen

Ungleichheit gibt.»15

Drittens: Auch in Bezug auf das Verhältnis von <Struktur>, <Handlung>
und <Sprache> besteht die Gefahr einer zu engen Sichtweise. Einerseits
hiesse es, das Kind mit dem Bade auszuschütten, wenn die Neue Kulturgeschichte

die Erkenntnisse und Erfahrungen der Historischen Sozialwissenschaft

als grundsätzlich überholt ansehen wollte. Die Handlung in der
historischen Forschung wieder aufzuwerten, darf nicht heissen, der Struktur
jegliche Wirkungsmacht abzusprechen. Andererseits droht gerade vom
heutigen Fokus auf die Sprache eine gewisse Verabsolutierungsgefahr. Unter

dem nebulösen Begriff <Diskurs> werden den Akteuren zum Teil nicht
weniger enge Fesseln angelegt, als dies unter dem Begriff <Struktur> der
Fall war. Kritiker der Neuen Kulturgeschichte verweisen auf die Problematik

«subjektloser <Strukturem und <Diskurse>, die oft wie selbständig
agierende Subjekte dargestellt wurden (...)».16 Bemängelt wird ausserdem
die geradezu reaktionäre Tendenz der «Verabsolutierung einer strukturellen

oder einer akteursorientierten Perspektive, so als ob die Frage nach den

Menschen und den Verhältnissen zumindest prinzipiell als eine alternative
entscheidbar wäre».11 Einen Versuch, diese Extrempositionen dialektisch
zu überwinden, stellt die Kulturgeschichte des Politischen dar. Dieser
Ansatz, dem sich auch die vorliegende Studie verpflichtet fühlt, legt den

Schwerpunkt auf das Handeln als Nahtstelle zwischen Sein und Bewusst-
sein, ohne jedoch das Verhältnis zwischen <Struktur>, <Handlung> und
<Sprache> in irgendeine Richtung zu Ungunsten der anderen beiden
Komponenten auflösen zu wollen.

Eine Kulturgeschichte des Politischen

Am Anfang der Entwicklung hin zu einer Kulturgeschichte des Politischen
stand die thematische Erweiterung der Historischen Sozialwissenschaft in
Richtung einer Politischen Sozialgeschichte>.18 Ein nächster Schritt leitete
eine akteurs- und handlungszentrierte Erneuerung der politischen
Sozialgeschichte ein. Damit einher ging eine Öffnung der politischen Sozialgeschichte

für die symbolische/kulturelle Dimension des Handelns. Hier
erwies sich namentlich das Konzept der politischen Kultur der beiden

15 Hans-Ulrich Wehler, Kommentar, in: Mergel/Welskopp (Hg.), Geschichte, S. 351-366,
hier S. 353. Vgl. auch Suter, Bauernkrieg von 1653, S. 32-35.

16 Otto Gerhard Oexle, Geschichte als Historische Kulturwissenschaft, in: Hardtwig/Weh-
ler (Hg.), Kulturgeschichte, S. 14-40, hier S. 14.

17 Thomas Welskopp, Der Mensch und die Verhältnisse <Handeln> und <Struktur> bei Max
Weber und Anthony Giddens, in: Mergel/Welskopp (Hg.), Geschichte, S. 39-70, hier S. 42.

18 Vgl. dazu die Ausführungen bei Suter, Bauernkrieg von 1653, S. 35f.
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Politikwissenschafter Gabriel A. Almond und Sidney Verba als wegweisend.

Als dritter Schritt positioniert sich die Kulturgeschichte des Politischen

mittlerweile klar als Bestandteil der Neuen Kulturgeschichte.19 So

formuliert etwa ein aktueller Sammelband einen «Appell zu einer postmodernen,

theoriegeleiteten Geschichte des Politischen» und widmet sich der
Frage, «auf welche Weise und mit welchen Ergebnissen die sogenannte kul-
turalistische Wende für die Politische Geschichte fruchtbar gemacht worden
ist und zukünftig noch gemacht werden kann». Die darin vorgelegten
Beiträge betrachten auch die politische Geschichte aus konstruktivistischer
Perspektive, die als «die fundamentale Konstituierung der sozialen Welt
durch Symbolsysteme im weitesten Sinne, allen voran die Sprache» verstanden

wird. Das Anliegen einer Kulturgeschichte des Politischen, so die

Schlussfolgerung,

«ist also die Dekonstruktion jedes überhistorisch-universalisierenden und essen-

tialistischen Verständnisses politischer Handlungsformen und Institutionen,

Wertvorstellungen und Motive. Der Weg dazu führt über die Rekonstruktion von

Diskursen, Praktiken und Objektivationen, in denen sich die zeitgenössischen

Bedeutungsstrukturen greifen lassen, ohne die wiederum die zeitgenössischen

Macht- und Herrschaftsstrukturen nicht angemessen zu verstehen sind».10

Kritiker der Kulturgeschichte des Politischen haben versucht, deren

Wirkungsfeld auf Symbolik im engeren Sinne oder <Symbole zweiter Ord-
nung> einzuschränken, nämlich auf

«eine besondere Spezies von Zeichen, die in verdichteter (verbaler, visueller,

gegenständlicher oder gestischer), nichtdiskursiver Form über sich selbst hinaus auf
etwas anderes, auf einen grösseren Zusammenhang verweisen, also sprachliche

Metaphern, Bilder, Artefakte, Gebärden, komplexe symbolische Handlungssequenzen

wie Rituale und Zeremonien, aber auch symbolische Narrationen usf.».21

Dieser <symbolischen> Politik würde dann eine <reale> - und entsprechend

wesentlich relevantere - Politik gegenüberstehen. Diesen Symbolen

zweiter Ordnung sind in der Tat viele bisherige Abhandlungen der

Kulturgeschichte des Politischen gewidmet. Doch Kulturgeschichte um-
fasst eben mehr, denn «Macht ist nicht etwa das Reale, dem Fahnen und
Feste als das Symbolische gegenüberstehen», vielmehr lässt sich jede Form

15 Synonym zu Kulturgeschichte des Politischen) wird auch der Begriff <Neue Politikge¬
schichte) verwendet. Vgl. Stollberg-Rilinger, Kulturgeschichte (Einleitung), S. 24. Zur
Transformation der Politischen Sozialgeschichte in eine Kulturgeschichte des Politischen
vgl. Suter, Kulturgeschichte.

20 Stollberg-Rilinger, Kulturgeschichte (Vorwort/Einleitung), hier S. 5,9,11 u. 13.
21 Stollberg-Rilinger, Kulturgeschichte (Vorwort/Einleitung), S. 11.

9



von (politischem) Handeln als «eine an Codes orientierte Programmierung»

lesen.22

In einem umfassenderen Verständnis von Kulturgeschichte des Politischen

werden also <Symbole erster Art> untersucht, das heisst Zuschrei-
bungen, die für grundlegende politische Denkmuster konstitutiv sind. Es

geht darum, «Gegenüberstellungen wie die von <symbolischer> und <realer>

Politik, von Schein und Sein, Form und Inhalt, von Deutungssystemen
einerseits und Macht-, Herrschafts- und Interessenstrukturen andererseits
aufzubrechen». Das Interesse ist also darauf gerichtet, «zu zeigen, welch
fundamentale Rolle symbolische Praktiken und diskursive Strukturen schon bei
der Konstitution von politischen Institutionen, Ordnungskategorien, Gel-

tungs- und nicht zuletzt Herrschaftsansprüchen spielen»P
Was dieser Dekodierungsprozess bezweckt und was nicht, lässt sich am

Beispiel des politischen Mythos veranschaulichen: «Wer einen politischen
Mythos als sachlich unzutreffend entlarvte, hätte, wie es früher beim Deutschen

Aufsatz hiess, einfach nur das Thema verfehlt.» Es geht also keineswegs

darum, dekodierten Zeichensystemen ihre Wirkungsmacht abzusprechen.

Konstruierte Wirklichkeiten zu entschlüsseln hat vielmehr zum Ziel,
ihr Funktionieren zu verstehen: «Relevant ist die Wirkmächtigkeit dieser

Konstruktion in der Geschichte, und diese Wirkmächtigkeit muss erklärt
werden. Auf welche Bedürfnisse reagiert ein politischer Mythos? Wie
entsteht er? Was sind seine Aufgaben?»24

Die Postmoderne problematisiert das Selbstverständnis der Moderne
aber nicht nur dadurch, dass sie ihre konstitutiven Begriffe und Denkmuster

dekonstruiert, sondern auch dadurch, dass sie alternative Denk- und
Orientierungshorizonte zur Moderne wieder ernst nimmt. Auch hier leistet
die Kulturgeschichte des Politischen einen wichtigen Beitrag. Sie fragt
«nach den Gegenwelten, die von den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen
gegen <moderne> Zurichtungen ihrer Lebens- und Arbeitsweisen entworfen
wurden»25. Dieses Vorgehen lässt sich beispielsweise anwenden, wenn es

darum geht, die Geschichte der Moderne gleichsam um eine Geschichte
der damaligen Verlierer zu ergänzen. Diese Verliererseite zeichnet sich in
der Regel durch

22 Rainer Walz, Der Begriff der Kultur in der Systemtheorie, in: Stollberg-Rillinger (Hg.),
Kulturgeschichte, S. 97-113, hier S. 110.

23 Stollberg-Rillinger, Kulturgeschichte (Einleitung), S. 16.
24 Frank Becker, Begriff und Bedeutung des politischen Mythos, in: Stollberg-Rillinger

(Hg.), Kulturgeschichte, S. 129-148, hier S. 130.
25 Daniel, Kompedium, S. 304.
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<«wilde> Formen des (meist: kollektiven) Verhaltens [aus], die dem aus einer

[geografisch und zeitlich] fremden Kultur kommenden Beobachter aufden ersten

Blick unverständlich erscheinen, sich aber bei genauerem Hinsehen als durchaus

sinnvoll erweisen. Auf diese Weise ist durch den <ethnologischen Blick> eine Vielzahl

von Erscheinungen zum Gegenstand ernsthafter historischer Analyse
geworden, der frühere Generationen nur mit abschätziger Ignoranz begegnet
sind.»26

Politische Ereignisse als Zugang zur Innenperspektive

Wo und wie werden die hier interessierenden Phänomene nun empirisch
fassbar? In erster Linie in Konfliktsituationen, in denen vormoderne (resp.
antimoderne) und moderne Denkmuster aufeinandertreffen. Die Analyse
solcher Momente lässt sich mit theoretischen Überlegungen zum Begriff
des (politischen) Ereignisses angehen. Andreas Suter und Manfred Hett-
ling definieren ein Ereignis als Sequenz von Handlungen, die sich durch
drei Kriterien auszeichnen: Erstens ist ein Ereignis etwas Besonderes, das

sich durch das Moment des Erschütternden, Überraschenden vom blossen
Geschehen unterscheidet. Zweitens ist ein Ereignis eine Erfahrung kollektiver

Natur, die sich in einem sozial geteilten Erfahrungsraum und
Erwartungshorizont abspielt. Und drittens kommt einem Ereignis durch kollektive

Bedeutungszuschreibungen eine strukturverändernde Wirkung zu:

«Was in einer Gesellschaft als politisches <event> oder <non-event> gilt, ist kulturell

definiert, entsteht als Ergebnis komplexer Zuschreibungs- und Kommunikationsprozesse

Deshalb ist die Analyse der politischen Semantik mit
deren Hilfe Diskursgemeinschaften Ereignisse herstellen für die Geschichte

politischer Ereignisse zentral.»11

Die Fülle von möglichen Ereignissen und Ereignisketten lässt sich in
unserem Fall auf Beispiele reduzieren, bei denen sich Protest und Widerstand

gegen die Moderne artikulieren. Die sprachliche und symbolische
Kommunikation im Umfeld solcher Ereignisse deckt die politischen, religiösen,

wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten
in Gebieten traditionalistischer Ausrichtung besonders gut auf.28

26 Thomas Sokoll, Kulturanthropologie und Historische Sozialwissenschaft, in: Mergel/
Welskopp (Hg.), Geschichte, S. 233-272, hier S. 262.

27 Andreas Suter, Manfred Hettling, Struktur und Ereignis - Wege zu einer Sozialge¬
schichte des Ereignisses, in: Dies. (Hg.), Struktur und Ereignis, (Geschichte und Gesellschaft,

Sonderheft 29), Göttingen 2001, S. 7-32, hier S. 23-26. Zitat Suter, Kulturgeschichte,
S. 30. Ebenso ders., Bauernkrieg von 1653, S. llf.

28 Zum <hidden transcript>, das in ereignishaften Krisenphasen in den Quellen fassbar wird,
vgl. Suter, Vormoderne und moderne Demokratie, S. 234f. Siehe auch Aram Mattioli, Die
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Für die Geschichtswissenschaft bildete diese <Verliererseite> aus Sicht
der Moderne lange Zeit kein relevantes Forschungsfeld. Dies lässt sich

exemplarisch an der Epoche der Helvetik illustrieren:

«[B]« in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts war das hartnäckige Festhalten an

der alten Landsgemeindeverfassung, der Kampfgegen die Ideale der Aufklärung
und der Französischen Revolution von einer als aufgeklärt-fortschrittlich
sich verstehenden Geschichtsschreibung vorschnell als rückwärtsgerichtet, anti-

modernistisch, reaktionär oder gar irrational abqualifiziert und als nicht

untersuchungswürdig betrachtet worden.»29

Ähnlichkeiten mit dem Vorwurf der Irrationalität lässt die Anschuldigung

erkennen, «wonach die Bevölkerung von den Aristokraten und dem

Klerus zum aussichtslosen militärischen Widerstand verführt worden sei».30

Als kaum aufschlussreicher erweist sich die katholisch-konservative
Geschichtsschreibung selber, die den eigenen Widerstand als Heroismus feiert

und ihn genauso wenig reflektiert und erklärt wie die Gegenseite.
Diesen Deutungsmustern halten nun neuere Forschungsarbeiten

Erklärungsansätze entgegen, die dem damaligen rückwärtsgerichteten Handeln
durchaus eine innere Logik zugestehen und diese zu erklären suchen. Die
Herausforderung liegt darin, mittels geeignetem methodischem Vorgehen
die Innenperspektive und Selbstwahrnehmung der Akteure und ihre
handlungsleitenden Motive zu erschliessen. Eine in diesem Sinn verstandene
Rekonstruktionsarbeit soll aufzeigen, dass sie «politisch verantwortungsvoll

handelnde Subjekte mit einer eigenen Handlungsrationalität und
-Strategie» waren. «Ihr Handeln war in ihrer politischen Kultur und Erfahrung,

ihrer Lebenswelt, ihrem Rechtsverständnis, ihrer sozialen und
wirtschaftlichen Interessenlage sowie in ihrer konfessionellen und regionalen
respektive lokalen Identität verankert.»31

Mit der dem Ereignis übergeordneten Ebene von Ereignisketten
respektive Phasen, in denen sich historische Ereignisse besonders häufen, hat

Moderne und ihre Kritiker. Zur seismographischen Qualität antimodernistischer Einstellungen

im Kanton Fribourg, in: Andreas Ernst, Erich Wigger (Hg.). Die neue Schweiz?
Eine Gesellschaft zwischen Integration und Polarisierung (1910-1930), Zürich 1996, S. 107-
125.

29 Suter, Direkte Demokratie, S. 235.
30 Alban Norbert Lüber, Das Volk und seine Überlieferung. Skizzen zum Widerstand der

Oberwalliser 1798/1799 gegen die Franzosen und die Helvetik in den Quellen <von unten>,
in: Simon (Hg.), Widerstand, S. 127-142, hier S. 127.

11 Z'Graggen, Tyrannenmord, S. 24. Zur hier erörterten Vorstellung rational handelnder

politischer Akteure vgl. ebenso Suter, Bauernkrieg von 1653, S. 39f. (mit weiteren Belegen).
Weitere Beispiele für die Innenperspektive siehe Vogel, Hintergründe sowie Adler,
Direkte Demokratie. Vogel, <Hirtenhemmli>-Aufstand bietet S. 13-22 einen Überblick über
die neuere Forschung zur Helvetik.
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sich der französische Historiker Pierre Rosanvallon unter dem Begriff
Aistorische Knoten> beschäftigt. Er sieht diese als Zeitspannen konzentrierter
gesellschaftlicher Spannung und Aktivität, die einen besonders fruchtbaren
Nährboden für die Manifestation neuer kultureller, sozialer und politischer
Phänomene und Realitäten bilden. Historische Knoten werden in der
vorliegenden Studie in zwei Schwerpunkt-Kapiteln - zum Hochverratsprozess
1847/48 und zum Lehrplanstreit 1890-1900 - besonders berücksichtigt.32

3 Untersuchungsgegenstand und Inhaltsangabe

Widerstand gegen die Moderne im Alpenraum

Der Blick der vorliegenden Studie richtet sich also auf das Widerstandsverhalten

unter vormodernen Vorzeichen sowie auf den Konstruktionsprozess
mentaler Gegenentwürfe zur Moderne (der sich durchaus auch moderner
Mittel bediente). Wo aber finden sich in den Quellen des 18. und 19.

Jahrhunderts - abgesehen von den aristokratischen Profiteuren innerhalb der
absolutistischen Gesellschaftspyramide - kritische Stimmen gegen die
Moderne? Man muss tatsächlich sehr genau hinhören, denn die damaligen
Veränderungsprozesse setzten sich schnell und breit durch. Durch den Siegeszug

der Moderne erlangten nämlich breite Bevölkerungsteile erstmals
umfassende politische Freiheiten und Rechte. Doch es gab vereinzelt auch
Stimmen <von unten>, die diese politische Vision nicht bejahten. In
Mitteleuropa sind dies namentlich die Landsgemeindedemokratien in der heutigen

Schweiz (die Innerschweiz, die beiden Appenzell, Glarus, das Oberwallis

und die Republik der Drei Bünde). Aus ihrer Perspektive hatten sich die

(politischen) Versprechungen der Moderne bereits erfüllt, ja sie betrachteten

den angeblichen Fortschritt der Moderne geradezu als Rückschritt.
Die Anfänge der Landsgemeindedemokratien reichen weit hinter die

politische Aufklärung des 18. Jahrhunderts zurück. Ihre Entstehung ist dabei

weniger einem fundierten staatspolitischen Reflexionsprozess
zuzuschreiben als vielmehr der Kargheit des alpinen Lebensraums. Dieser ver-
unmöglichte einerseits die Herausbildung eines ausgeprägten politischen
Machtgefälles und verlangte andererseits nach genossenschaftlichen
Nutzungsformen und Gemeinschaftsarbeit. Von diesen klimatischen und topo-
grafischen Sachzwängen her war der Schritt zu einem pragmatischen
Kommunalismus nicht weit.33

32 Zu Rosanvallons Konzept vgl. Schaffner, Direkte Demokratie, S. 191f. Ferner Adler,
Direkte Demokratie, S. 12 und Wickli, Politische Kultur, S. 15f. u. 24f.

33 Vgl. dazu die Ausführungen von Arnold Niederer: «Die Alpenlandschaft war wegen ihrer
schweren Zugänglichkeit und ihrer geringen wirtschaftlichen Ertragsfähigkeit für die Grund-
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Die Landsgemeindedemokratien nahmen nun nicht etwa die politischen

Grundsätze der Aufklärung vorweg. Sie verstanden sich vielmehr als

Erben siegreicher Vorfahren, die sich die Positionen der ehemaligen
Landesfürsten erkämpft hatten. Dabei belegen die mit strenger Hand
beherrschten Untertanenlande, dass die Landsgemeindedemokratien sich

nicht etwa in Opposition, sondern klar als Bestandteil des feudalen
Weltbildes definierten. Nichtsdestotrotz - oder vielmehr gerade wegen ihres
landesfürstlichen Selbstverständnisses - widersetzten sie sich politischen
Neuerungen weitgehend. Und die scheinbare Verlockung politischer
Freiheiten und Rechte vermochte auch nicht als Initialzündung für weitere
Modernisierungsprozesse zu dienen.

Die einzelnen Forschungsarbeiten zur Innenperspektive der
Landsgemeindedemokratien führen je nach Fragestellung und Quellenkorpus
politische, konfessionelle und/oder wirtschaftliche Argumente für die jeweils
in Erscheinung tretenden traditionalistischen Verhaltensmuster an.34 Auf
einer etwas abstrakteren Ebene betrachtet, prallen zwischen Moderne und

alpinem Widerstand unterschiedliche Auffassungen der Organisation von
Raum und Zeit aufeinander. Namentlich Sandro Guzzi hat diese These auf
der Grundlage eigener und fremder Forschungsergebnisse in verschiedenen

Aufsätzen zur Helvetik theoretisch vertreten.
Zwar erhoben sich auch im Flachland Widerstände in ländlichen,

peripheren Gebieten mit beschränktem wirtschaftlichem Potenzial. Doch Guzzi

betont diesbezüglich die Konzentration auf den alpinen Raum: «Der
traditionalistische Aufruhr erfasste im wesentlichen das Alpen- und

Voralpengebiet, marginale Landesteile, die relativ abseits von den
politischökonomischen Zentren lagen und in denen Gewerbe, Industrie und teilweise
auch der Handel weniger bedeutend waren. » Seine Quellenstudien vor dem

Hintergrund dieser geografischen und sozioökonomischen Gegebenheiten
zeigen, dass « [djze antirepublikanische Opposition im Alpen- und
Voralpengebiet sich stets auf die Vorstellung eines in jeder Beziehung segmentierten

Raums und einer sich grundsätzlich wiederholenden zirkulären Zeit»
bezog. Dem stellten die Regimes, die aus der Französischen Revolution

Herrschaften und die Landesherrschaften zu wenig interessant, als dass sich eine kostspielige
Verwaltung gelohnt hätte. Das durch die Gebirgsnatur gegebene Vakuum ermöglichte einigen
Gebieten der Alpen ein Sonderdasein mit weitgehender Selbstverwaltung, die im Flachland
unmöglich gewesen wäre. » (Niederer, Alpine Alltagskultur, S. 261).

34 Neben den zahlreichen Studien zur Helvetik vgl. Adler, Direkte Demokratie; Bossard-
Borner, Spannungsfeld; Niklaus von Flüe, Obwalden 1848-1888. Die Einordnung in den

Bundesstaat, Samen 2004; Erwin Horat, Patriotismus, Politik und Neinsager. Der Kanton
Schwyz vom Eintritt in den Bundesstaat bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, Einsiedeln
1999. Zudem Alexandra Binnenkade, Aram Mattioli (Hg.), Die Innerschweiz im frühen
Bundesstaat (1848-1874). Gesellschaftsgeschichtliche Annäherungen, Zürich 1999.
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hervorgingen, eine völlig neue konträre Zeit-Raum-Vorstellung entgegen:
«Sie setzten eine lineare, dem Fortschritt und dem Wachstum zustrebende
Zeit und einen homogenen, zentralisierten Raum für ihre Politik voraus. »

Aus dieser Perspektive begegneten sie dem ländlichen Traditionalismus
mit Abneigung. Dieser, so Guzzi an anderer Stelle,

«wurde oft als Produkt von Ignoranz und Unverständnis interpretiert: damit wurde

übersehen, dass er eine grundlegende Logik jener Gesellschaft reproduzierte,
dessen Ausdruck er war. Die Erhaltung der Tradition, d.h. die Kontinuität und

Stabilität der Lebensbedingungen, war für eine technisch wenig entwickelte

Gesellschaft eine massgebliche Gleichgewichtsbedingung. Denn in einem Kontext

niedriger Produktivität war das zentrale Anliegen und zugleich die Hauptsorge
nicht das Wachstum, sondern die Stabilität,»35

Die andere Moderne: Gegenentwürfe aus der Peripherie

Die bisherigen Ausführungen betrafen die Gründe für den Widerstand der

Landsgemeindedemokratien gegen die Moderne im späten 18. und in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die anschliessende Frage lautet nun,
wie sich diese Gebiete mit der Moderne arrangierten, als sie nach 1850 in
den Sog weltwirtschaftlicher Umwälzungen gerieten und von einer daraus
resultierenden Innovationskrise erfasst wurden. Auch politisch leitete der
liberale Bundesstaat einen neuen Kurs ein, der die Verliererseite des

Sonderbundskrieges befremden musste. Die Frage nach den Reaktionen stellt
sich umso mehr, als die bisherige Strategie einer Verteidigung der vormodernen

(alpinen) <Stabilität> gescheitert war. Ausgangslage nach 1850
bildete vielmehr die Gefahr einer <neuen Instabilität in peripher gelegenen
Gebieten, der mit den traditionellen Instrumenten nicht beizukommen

war.
Ansätze, diese politische, wirtschaftliche und kulturelle <Krise> (ein

zeitgenössischer Begriff) zu interpretieren, haben bereits verschiedene

Disziplinen vorgelegt. Dazu gehören die volkskundlichen Studien zur

35 Zitate (in dieser Reihenfolge) Guzzi, Widerstand, S. 87; ders., Nationalisierung, S. 134;

ders., Widerstand, S. 98 u. 96. Vgl. ebenso ders., Kleine Heimat, grosser Raum. Überlegungen

zu politischer Integration und lokalem Widerstand aus historischer Sicht, in: Simone

Chiquet, Albert Schnyder Burghartz (Hg.), Die Schweiz und ihr Europa. Nation,
Region, Identität, (Traverse, 3/1994), S. 144-160 sowie ders., Logik des traditionalistischen
Aufstandes. Revolten gegen die Helvetische Republik (1798-1803), in: Historische Anthropologie

9, 2001, S. 233-253. Die hier erwähnten Aufsätze von Sandro Guzzi beruhen auf
seiner Dissertation Logiche délia rivolta rurale. Insurrezioni contro la Reppublica Elvetica
nel Ticino méridionale (1798-1803), Mailand 1994. Den <segmentierten Raum> betreffend,
verweist Guzzi auf Studien von Andreas Suter, Werner Trossbach und Christian Simon (vgl.
Guzzi, Widerstand, S. 98, Anm. 22). Ähnliche Überlegungen wie Guzzi auch bei Niederer,
Alpine Alltagskultur, S. 366f.
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materiellen und immateriellen alpinen Kultur in der Tradition von
Richard Weiss und Arnold Niederer. Sie halten fest, dass der wirtschaftliche

Wandel im Alpenraum in der Regel dem soziokulturellen vorausgeht.
Da der wirtschaftliche Wandel in den Alpen häufig später eintritt als im
Unterland, lasse sich die alpine Peripherie als kultureller Beharrungsraum

definieren. Negativ formuliert könnte man in Anlehnung an
Richard Weiss von einer alpinen Kulturretardierung aufgrund eines ökonomisch

bedingten Zwangskonservatismus sprechen. Die etwas positivere
Deutung besagt, dass aufgrund der alpinen Erstarrung und Abschottung
Traditionen - allerdings in einer häufig konstruierten und statischen
Form - länger erhalten blieben, als es der wirtschaftlichen Logik entsprechen

würde.36

Dennoch wird dem Alpenraum in der aktuellen Forschung durchaus
eine selektive Innovationsfähigkeit zugesprochen - dies im Gegensatz zur
hergebrachten liberalen Sicht. Zu Recht weist der Band <Tradition und
Moderne> aus der Reihe <Geschichte der Alpen> darauf hin, dass

«die Komplexität'der Änderungen im alpinen Raum in den letzten beiden

Jahrhunderten nur richtig verstanden werden kann, wenn eine Vielzahl von
Paradoxen und Mehrdeutigkeiten integriert wird. Historische und anthropologische
Forschungen legen dar, dass sowohl Einzelpersonen als auch Gemeinschaften in

gewissen Bereichen konservative Haltungen einnehmen und gleichzeitig in anderen

Bereichen Innovationen befürworten konnten: dass alpine Gesellschaften

gleichzeitig endogame Geschlossenheit und ökonomische Offenheit aufweisen
konnten und dass Rückständigkeit heute sogar nützlich für eine erfolgreiche

Modernisierung im Sinn einer alpinen Authentizität sein kann.»yl

36 Vgl. den Sammelband Niederer, Alpine Alltagskultur. Zur hier vorgenommenen Definition
der alpinen Peripherie vgl. bspw. auch die Indikatoren (Urbanisierung), (Transitverkehr) und
(Tourismus) bei Reto Furter, Hintergrund des Alpendiskurses: Indikatoren und Karten, in:
Mathieu/Boscani Leoni (Hg.), Alpen, S. 73-96. Vgl. zudem Norman Backhaus, Claude
Reichler u.a., Ein Landschaftsmodell für den Alpenraum. Erkenntnisse aus einem schwei-
zerischen Forschungsprogramm, in: Geschichte der Alpen 12,2007, S. 307-321 sowie e-HLS,
(Region) (François Walter, Stand 20/08/2010) und Fritzsche/Frey u.a., Strukturatlas. Zu
den Begriffen (Zwangskonservatismus>, (Traditionsstauung), (Kulturretardierung) (die auf
Richard Weiss zurückgehen) vgl. Niederer, Alpine Alltagskultur, z.B. S. 90 sowie Bätzing,
Alpen, S. 78f. u. 254-270. Auch hier wird - wie schon beim Begriff (alpine Peripherie) - eine
ähnliche argumentative Stossrichtung in der angewandten Geografie/Raumplanung ersichtlich.

37 Pier Paolo Viazzo, Übergänge zur Modernität im alpinen Bereich. Dichotomien, Para¬

doxe, offene Fragen, in: Geschichte der Alpen 12, 2007, S. 13-28, hier S. 13. Tatsächlich
ist heute eine transdisziplinäre (neue Alpendiskussion> an Stelle des volkskundlichen
alpinen Diskurses getreten. Vgl. dazu Werner Bätzing, Der Stellenwert der Arbeiten
Arnold Niederers zur alpinen Alltagskultur im Kontext der aktuellen Alpen-Diskussion, in:
Niederer, Alpine Alltagskultur, S. 11-16. Die Volkskunde selber ist etwa durch Arbeiten
von Thomas Antonietti zum Kanton Wallis vertreten. Zum geschichtswissenschaftlichen
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Ein zweiter hier relevanter Forschungsbereich betrifft die Entstehung
der direkten Demokratie in der Schweiz in den 1860er-Jahren. Dazu lassen
sich grundsätzlich drei Standpunkte ausmachen. Am Anfang steht die
Kontinuitätsthese, die von den alten Landsgemeindedemokratien zur
direktdemokratischen Form der heutigen Schweiz eine direkte, ununterbrochene

Entwicklung postuliert (in Graubünden namentlich durch Peter
Liver vertreten). Gegenpol dazu bildet die Verdrängungstheorie, wie sie

vor allem Alfred Kölz vertreten hat. Demnach bedeutet die Rezeption des

modernen Staatsverständnisses einen Bruch mit dem vormodernen Denken.

Immerhin definiert er seine «Verdrängungstheorie auf dem Boden
besonders günstiger Rezeptionsvoraussetzungen».

Zwischen diesen zwei Positionen steht die Verschmelzungstheorie. Diese

unterscheidet einerseits zwischen vormodernem und modernem
Demokratieverständnis und verneint die Vorstellung einer diesbezüglichen
dongue durée> ohne Brüche. Andererseits stellt sie einen direkten
Zusammenhang zwischen der vormodernen Landsgemeindedemokratie und der
Entwicklung der direktdemokratischen Partizipationsrechte im 19.

Jahrhundert her. Die vorliegende Studie beobachtet die Entwicklung aus der
Innenperspektive der ehemaligen Landsgemeindedemokratien und lehnt
sich ebenfalls an die Verschmelzungstheorie an.38

Aus religiös-konfessioneller Perspektive erweisen sich hier die
Forschungsarbeiten zum Verhältnis von Katholizismus und Moderne als

relevant, wie sie namentlich Urs Altermatt initiiert hat. Diese Studien zeigen,
wie der Katholizismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allmählich

den Schock des verlorenen Sonderbundskrieges überwand, der «unter
der konfessionellen Oberfläche ein Konflikt zwischen Tradition und Moderne,

zwischen Landschaft und Stadt, zwischen Peripherie und Zentrum»
gewesen war. Aus dem Kulturkampf und den Auseinandersetzungen um die

Beitrag vgl. die eben erwähnte Publikationsreihe <Geschichte der Alpen> (namentlich die
theoretischen Überlegungen von Jean-François Bergier, Vom Alpenübergang zum Alpenraum

Bd. 1, S. 11-21) sowie Bergier/Guzzi (Hg.), Découverte des Alpes.
38 Zitat Kölz, Verfassungsgeschichte 1, S. 627. Zur Verschmelzungstheorie vgl. z.B. Möckli,

Landsgemeinde-Demokratien, S. 13: «Aus der Vermischung autochthon-traditioneller
und ausländisch-moderner Demokratieideen ist die moderne schweizerische
Referendumsdemokratie herausgewachsen.» Vgl. zudem den Sammelband Auer (Hg.), Direkte
Demokratie sowie René Roca, <Alte> und <neue> Gemeindefreiheit als Fundament. Die
historischen Wurzeln der schweizerischen direkten Demokratie. Forschungsbericht, in:
SZG 2006, S. 187-198. Zur späten Rezeption des Begriffs <direkte Demokratie) vgl. Suter,
Direkte Demokratie, S. 229. Zur Verwendung des Begriffs <direkte Demokratie) anstatt
des präziseren Begriffs <halbdirekte Demokratie) vgl. Suter, Vormoderne und moderne
Demokratie, S. 231f., Anm. 3 sowie die Begriffsklärungen in ders., Direkte Demokratie,
S. 270-273. Siehe auch <Demokratie>, in: HLS III, S. 632-639 (Georg Kreis).
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Bundesverfassungsrevisionen der 1870er-Jahre ging der Katholizismus
gestärkt hervor. Altermatt zieht dabei folgende Bilanz:

«1. Die Bedrohung des Kulturkampfes und damit indirekt der Säkularisierung

führte im römisch-katholischen Bevölkerungsteil zu einer ungeahnten Mobilisierung

von religiös-politischen Defensivkräften

2. Der Aussendruck förderte die innere Gruppenkohäsion. Das katholische Milieu

homogenisierte sich.

3. Im Kulturkampf gewannen die Kirche, der Klerus und die Hierarchie an

Bedeutung, da sie dem freisinnigen Staat als einzige Institution wirksame Opposition

zu leisten vermochten,»39

Ein weiterer Aspekt, der hier von Interesse ist, bildet die Erforschung
idealistischer Weltbilder, die im 19. Jahrhundert in ganz Europa Konjunktur

hatten: Idealismus im Allgemeinen, (Sprach-)Nationalismus, schliesslich

die (spät-)romantischen Strömungen, die der Alpenraum besonders
breit rezipiert hat. Die Auseinandersetzung mit diesen Weltbildern und
ihrer Erforschung erklärt die gerade auch in der alpinen Peripherie
feststellbare Überhöhung der eigenen Geschichte, Sprache, Kultur und
Traditionen. Die aktuelle Forschung betont mit Nachdruck den konstruktivistischen

Charakter dieser mentalen Prozesse. Zentral sind dabei nach wie
vor Benedict Andersons Ansatz der Nation als vorgestellter Gesellschaft
und Eric Hobsbawms Konzept der Tnvention of Tradition».40

39 Zitate Altermatt, Katholizismus und Moderne, S. 136 u. 221. Neben Altermatts eigenen
Schriften vgl. die Reihe <Religion - Politik - Gesellschaft in der Schweiz» der Universität
Freiburg. Marco Jorio u.a. haben mittlerweile Altermatts Vorstellung von einem Rückzug
des Schweizer Katholizismus «in die kantonalen Bastionen oder gar in ein Ghetto» relativiert.
Jorio verweist nicht nur auf die Rolle der liberalen Katholiken auf Bundesebene, sondern
auch darauf, dass sich die Katholisch-Konservativen nicht scheuten «[i]n ihrem Kampfgegen
die neuen Herren im Bund sofort die Instrumente einzusetzen, welche ihnen der junge
Bundesstaat bot, wie etwa das Mittel der Petition.» (Beide Zitate Jorio, Rückzug und Integration,

S. 100. Vgl. auch ders., Bund des Sonderbundes, S. 256f.). Siehe zudem Victor Conze-
mius, Der Sonderbundskrieg als Beginn eines katholischen Traumas?, in: Urban Fink,
Hilmar Gernet (Bearb.), 1998 - Das Ende von Religion, Politik und Gesellschaft? Eine
Annäherung an das Jubiläumsjahr im Zeitraffer, Solothurn 1997, S. 63-78. Zur grundsätzlichen

Problematik der Katholizismusforschung unter dem Milieu- und Mentalitäten-Aspekt
(»überhöhte Konfessionalität», <Unschärfe>) vgl. Tobias Dietrich, Konfession im Dorf.
Westeuropäische Erfahrungen im 19. Jahrhundert, Köln 2004. Dietrich plädiert stattdessen
für den Ansatz der vergleichenden Mikrogeschichte. Vgl. auch Franziska Metzger,
Religion, Geschichte, Nation. Katholische Geschichtsschreibung in der Schweiz im 19. und 20.

Jahrhundert - kommunikationstheoretische Perspektiven, Stuttgart 2010.
40 Siehe Benedict Anderson, Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen

Konzepts, Erw. Neuausg., Frankfurt 1996 sowie Eric Hobsbawm, Das Erfinden von
Traditionen, in: Conrad/Kessel (Hg.), Kultur & Geschichte, S. 97-118. Weitere Literatur zum
Sprachnationalismus siehe unten, Anm. 1300 u. 1313.
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Allen Disziplinen und Forschungsansätzen gemeinsam sind grundsätzlich

zwei Schlussfolgerungen: Zum einen ist dem kulturellen Konstrukti-
onsprozess zu Gute zu halten, dass - wie oben im volkskundlichen Kontext

ausgeführt - vom Untergang bedrohte Traditionen sich so länger
behaupten konnten. Zudem lässt sich gerade für den Alpenraum festhalten,

dass den konservativen Bewegungen der zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts «wichtige Hemm- und Bremsfunktionen zukamen (...)».41 Durch
diese Retardierung gestaltete sich der Modernisierungsprozess etwas
sanfter, unter stärkerer Berücksichtigung regionaler Bedürfnisse.

Zum anderen hat die Forschung herausgearbeitet, dass die mentalen

Konstruktionsprozesse der Zeit nach 1870 von einer ausgesprochen defensiven

Aufgeregtheit gekennzeichnet waren. Diese Entwicklung führte zur
Herausbildung eines homogenen Milieus, das sich in einer Art Ausnahmezustand

befand. Oder, um es mit dem Marxschen Begriffspaar auszudrücken,

das Generationen von Historikern und Soziologen umgetrieben hat:

Vor 1870 waren <Sein> und <Bewusstsein> im Untersuchungsgebiet
traditionalistisch, nach 1950 zunehmend modernistisch orientiert. In der Zwischenphase

verweigerte sich das <Bewusstsein> der Moderne weitgehend. Nicht
von ungefähr stellt Altermatt in Bezug auf den Katholizismus fest: «Aufdie

jahrhundertealte Kirchengeschichte bezogen, bildet die Zeitspanne von 1850
bis 1950 eine Ausnahmeperiode. In diesen 100 Jahren deckten sich Doktrin
und Praxis in einem vorher und nachher nie mehr erreichten Ausmass.»

Diese Erkenntnisse, soviel sei hier vorweggenommen, bestätigen sich in
der vorliegenden Studie auch in Bezug auf politische, wirtschaftliche,
kulturelle und sprachliche Aspekte. Diese ideologische Verweigerungshaltung

ignorierte letzten Endes ebenso die im eigenen Raum schleichend
einsetzenden Modernisierungsprozesse. So fährt Altermatt mit Blick auf
die Entwicklung nach 1950 fort: «Es lässt sich sogar die provokative These

aufstellen, dass der Rückgang in der religiösen Praxis der Durchschnittskatholiken

eine Rückkehr zur historischen Normalität darstellt. Der moderne
religiöse Synkretismus hat vermutlich eine grosse Ähnlichkeit mit der
vormodernen Situation.»112

41 Altermatt, Katholizismus und Moderne, S. 59. Ähnlich Mergel, Modernisierungstheorie,
S. 210: «[D]ie regionalen, sozialen und konfessionellen Submilieus zeigten sich nicht nur als

Modernisierungshindernis, sondern auch als Schutz gegenüber einem autoritären Staat.»
42 Beide Zitate Altermatt, Katholizismus und Moderne, S. 67. Ähnlich Collenberg, Bergge¬

meinden, S. 453 («Forcierter wirtschaftlicher Strukturwandel gegenüber sozialem und
kulturellem Lag bis Mitte des 20. Jahrhunderts»), Siehe auch Josef Siegen, Re-Konstruierte
Vergangenheit. Das Lötschental und das Durnholzertal. Wirtschaftliche und sozio-kul-
turelle Entwicklung von zwei abgeschlossenen Alpentälern zwischen 1920 und 2000 aus der
Sicht der Betroffenen, Berlin 2004, etwa S. 25f. Ähnlich kritisiert Bätzing das Konstruieren
und Musealisieren einer idealisierten alpinen Kultur in den Jahrzehnten vor und nach 1900:
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Die Landsgemeindedemokratie Disentis als Fallbeispiel

Die vorliegende Studie untersucht am Beispiel des Hochgerichtes/Kreises
Disentis (Rätoromanisch: <Cumin dalla Cadi>) das Widerstandsverhalten
in der ersten und den Antimodernismus in der zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts. Diese Landsgemeindedemokratie in der oberen Surselva (Kanton

Graubünden) war bereits unter den Zeitgenossen für ihr besonders

ausgeprägtes, beinahe schon sprichwörtliches Oppositionsverhalten
bekannt. Entsprechend schlägt sich die regionale Widerstandskultur günstig
auf die Quellenlage nieder.41

Die besondere Intensität des regionalen Widerstandsverhaltens lässt

sich mit dem örtlichen Zusammentreffen dreier Faktoren erklären, die
eine kumulative Wirkung entfalteten: erstens die Ressourcenknappheit
des alpinen Raums, zweitens die drohende Marginalisierung und Periphe-
risierung auf verschiedenen Gebieten sowie drittens ein - historisch
bedingt - stark ausgeprägtes politisches Selbstbewusstsein der Region. Diese

drei Faktoren sollen nachfolgend kurz erörtert werden.
Die Landsgemeindedemokratien waren weitgehend in einem Umfeld

beschränkter natürlicher Ressourcen entstanden. Die Antworten, welche
die Bewohner dieser Randregionen auf die unwirtlichen Rahmenbedingungen

gaben, führen in ihrer Summe zu dem, was gemeinhin als <alpi-

ne Kultur> bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um ein komplexes System

materieller und immaterieller <Kultur>, das sich durch die
Jahrhunderte als durchaus wandlungsfähig erwiesen und von Region zu

Region unterschiedliche Ausdrucksformen entwickelt hat. Ein Phänomen
findet sich in der (alpinen) Peripherie bei Einbruch der Moderne jedoch
beinahe durchgehend, nämlich das Bestreben, das gesellschaftliche Handeln

tendenziell auf (eine teilweise konstruierte Vorstellung von) <Stabili-
tät> auszurichten. Denn nur das Festhalten an diesem Prinzip - so die

zeitgenössische Argumentation - ermögliche überhaupt menschliche Existenz
unter den extremen Rahmenbedingungen des alpinen respektive periphe-

«Die mangelnde Verbindung von traditionellen und modernen Werten wirkt sich zwischenzeitlich

zwar teilweise als Blockade aus, beschleunigt aber letztlich den von aussen einwirkenden

Strukturwandel und ist dafür verantwortlich, dass sich [keine] an die spezifischen
Alpenverhältnisse angepasste Form der Modernisierung entwickeln kann.» Bätzing,
Alpen, S. 254-271, hier S. 271.

43 Zu den allgemeinen Forschungsakzenten in der aktuellen Alpenraum-Forschung vgl. die

Ausführungen oben, Anm. 36. Vergleichende Studien zum Aspekt des Ländlichen und
Peripheren ausserhalb des alpinen Raums etwa bei Norbert Franz, Bernd-Stefan Grewe
u.a. (Hg.), Landgemeinden im Übergang zum modernen Staat. Vergleichende Mikrostu-
dien im linksrheinischen Raum, Mainz 1999. Siehe zudem die theoretischen Überlegungen
in Stefan Brakensiek, Axel Flügel (Hg.), Regionalgeschichte in Europa. Methoden und

Erträge der Forschung zum 16. bis 19. Jahrhundert, Paderborn 2000.
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ren Raumes. Die Moderne leistete demgegenüber einem Denken
Vorschub, das in seinem Kern das Gegenteil von <Stabilität> bedeutete, nämlich

ein kompetitives Verhalten als Grundlage für Fortschritt und
Wachstum. Dieses neue Modell, so die Argumentation aus der Innenperspektive,

möge im Unterland funktionieren, tauge jedoch nicht für alpine
Verhältnisse.44

Der zweite Faktor, die Gefahr der Marginalisierung und Peripherisie-
rung, war im Fall der Cadi in konfessioneller, politischer, sprachlicher,
kultureller, wirtschaftlicher und geografischer Hinsicht gegeben. Seit der
Reformation bildete Disentis bezüglich der Konfession das eigentliche
Bollwerk der katholischen Minderheit in den Drei Bünden, und es hatte
häufig die Führung inne, wenn es darum ging, katholische Interessen
gegenüber der protestantischen Mehrheit geltend zu machen. Eine weitere
Marginalisierung drohte im 19. Jahrhundert in Bezug auf die rätoromanische

Sprache, der angestammten Sprache der ganzen oberen Surselva.
Nach 1850 kippte das sprachliche Mehrheitsverhältnis im Kanton nämlich
massiv zu Gunsten der deutschen Sprache. Schliesslich waren die politischen

Akteure der Cadi im 19. Jahrhundert auch in politischer, kultureller
und wirtschaftlicher Hinsicht dazu gezwungen, aus einer Minderheitenrolle

heraus zu operieren. Politisch stand der konservative Kurs der Region in
Opposition zur liberalen Ausrichtung der Kantonsmehrheit. Und die
hergebrachte alpine Kultur geriet - wie bereits ausgeführt - je länger je mehr
unter die Räder der Moderne und der Industriellen Revolution.

Die traditionelle Antwort auf die Heterogenität vor Ort lautete Föderalismus.

Dieser schob der Gefahr einer Majorisierung von Minderheiten
insofern einen Riegel, als die Landsgemeindedemokratien viele Sachfragen
auf der untersten und somit gesellschaftlich homogensten Staatsebene
entschieden. An die übergeordneten Bünde oder gar an den Freistaat gaben
sie nur äusserst beschränkte, aussenpolitische Kompetenzen ab. So
etablierte sich vor Ort das scheinbar paradoxe Phänomen, dass Minderheiten
sich als Mehrheiten fühlen konnten.45

44 Die Verwendung des Begriffs <Stabilität> soll keineswegs die überholte Vorstellung einer
statischen, über die Jahrhunderte hinweg unveränderten <alpinen Kultur> suggerieren. Er
dient vielmehr dazu, die Gegenwelt zu markieren, die der alpine Gegendiskurs in der
untersuchten Zeit aus einer Defensivhaltung heraus der Moderne entgegensetzte. Dieser Prozess

erfolgte teilweise durch unkritische Adaption idealisierender alpiner (Aussen-)Diskurse.
Vgl. dazu Walter Leimgruber, Alpine Kultur: Konstanz und Wandel eines Begriffs, in:

Alpenforschung. Kulturelle Diversität im Alpenraum. (Workshop der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Thun 2002), Bern 2003, S. 53-67, zum Begriff
<Stabilität> insbesondere S. 57f.

45 Zu dieser Ergänzung der horizontalen durch die vertikale Gewaltenteilung vgl. allgemein
Silvano Möckli, Direkte Demokratie. Ein Vergleich der Einrichtungen und Verfahren in
der Schweiz und Kalifornien, unter Berücksichtigung von Frankreich, Italien, Dänemark,
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<Stabilität> als Antwort auf natürliche Ressourcenknappheit sowie Fö-
deralismus/Gemeindeautonomie als Antwort auf Diversität - diese zwei

Grundpfeiler des Selbstverständnisses der Landsgemeindedemokratien
stellten die Entwicklungen der Moderne im späten 18. und im 19. Jahrhundert

grundlegend in Frage. Die betroffenen Gebiete antworteten mit
Widerstand, wobei regionale Unterschiede in Bezug auf Formen und Intensität

auszumachen sind. Der Grund für die besonders ausgeprägte
Widerstandskultur der Einwohner der Cadi ist geschichtlich bedingt: Die
Region trat bereits früh als Rechtsnachfolgerin des ehemaligen
Reichsklosters in Erscheinung und übernahm vom Kloster dessen dominierende
Stellung innerhalb des Grauen Bundes. Dadurch zählte Disentis auch im
Freistaat der Drei Bünde zu den politisch einflussreichsten Gerichtsgemeinden

und verfügte über das nötige Instrumentarium, um Bedrohungen
ihres kleinräumlichen Selbstverständnisses abzuwehren.

Als Fahnenträgerin unterschiedlicher Minderheiteninteressen wusste
die Cadi von den hergebrachten politischen Partizipationsmitteln virtuos
Gebrauch zu machen - und zwar auch nach dem weitgehenden Verlust
ihrer Privilegien und einer beträchtlichen Einbusse an demografischem
Gewicht im Kanton im Laufe des 19. Jahrhunderts. Schliesslich adaptierte die

Region neue moderne Kommunikationsformen: In der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts vermochten nationalistische Argumentationsmuster grosse

Bevölkerungsteile für den Erhalt der rätoromanischen Sprache zu
mobilisieren. Ebenso schloss sich die Region an die demokratischen Bewegungen

auf Bundes- und Kantonsebene an und zeigte unverhohlen ihre
Sympathien für das Widererstarken des Katholizismus nach dem Ersten
Vatikanischen Konzil. So hielten die politischen Akteure der Cadi Anfang
des 20. Jahrhunderts dank gekonnter Transformation und Neuerfindung
ihrer herkömmlichen politischen Kultur unvermindert, ja gestärkt an
ihrem rückwärtsgerichteten Kurs fest.

Der Schwerpunkt der Studie auf die Cadi ergibt sich aus der zentralen
Rolle dieses Kreises für die hier angeführten Entwicklungen. Die gemachten

Feststellungen treffen allerdings weitgehend auch auf die übrigen
romanischsprachigen katholischen Teile der Surselva zu. Neben den synonym

verwendeten Bezeichnungen für das zentral untersuchte Hochgericht
resp. Kreis (<Disentis> und <Cadi>) ist deshalb je nach Kontext auch etwas

Irland, Österreich, Liechtenstein und Australien, (St.Gallener Studien zur Politikwissenschaft,

Band 16), Bern 1994. Zur internationalen Diskussion Klaus von Beyme, Föderalismus

und regionales Bewusstsein. Ein internationaler Vergleich, München 2007 sowie
Matthias Schulz, Regionalismus und die Gestaltung Europas. Die konstitutionelle Bedeutung
der Region im europäischen Drama zwischen Integration und Desintegration, Hamburg
1993.
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allgemeiner von der <Surselva> (im eben erwähnten Sinn) die Rede. Vor
diesem Hintergrund greift die Untersuchung vereinzelt Ereignisse und
Bewegungen auf, die von anderen Teilen der katholischen Surselva
ausgingen, namentlich vom weitgehend katholischen Seitental Lumnezia.

Schliesslich noch eine Präzisierung zur Verwendung des Begriffs
<Landsgemeinde> im Titel. Die Landsgemeinde bezeichnet bekanntlich
eine «verfassungsmässige, unter feierlichem Zeremoniell abgehaltene
Versammlung der stimmfähigen männlichen Bewohner in den Länderorten, an
der die Behörden gewählt werden und über Sachgeschäfte abgestimmt wird»
(Historisches Lexikon der Schweiz). Die regionale rätoromanische
Entsprechung dieses Begriffs ist <Cumin>. Der Begriff <Cumin> beinhaltet aber

gleichzeitig eine territoriale Komponente und findet sowohl als Bezeichnung

für die Gerichtsgemeinden (als Träger der politischen und gerichtlichen

Gewalt bis 1854) als auch für die späteren Kreise Verwendung. Die
Selbstverständlichkeit, mit der hier die traditionelle Institution Landsgemeinde

mit dem Herrschaftsverständnis der Gerichtsgemeinde und der
administrativen Einheit des Kreises verschmilzt, ist symptomatisch für die
traditionalistischen Souveränitätsansprüche, welche die untersuchte Region

durch das ganze 19. Jahrhundert geltend machte. Die Mehrdeutigkeit
des Begriffs <Cumin> wird im Titel - ganz im Sinne der Innenperspektive
der vorliegenden Studie - ganz bewusst auch auf den deutschen Begriff
<Landsgemeinde> übertragen. Seine Verwendung bedeutet also <Gerichts-

gemeinde/Hochgericht Disentis> respektive <Kreis Disentis> zugleich. Ähnlich

wird in den untersuchten Quellen auch nach 1854 die Bezeichnung
<Mistral> (Landammann) gegenüber dem neuen Begriff <Kreispräsident>
der Vorzug gegeben.

Mit diesen geografischen und institutionellen Begriffen soll nun keineswegs

die Region selber zum politischen Akteur gemacht werden. Vielmehr
liegt die Chance einer Mikrostudie genau darin, nicht zu verallgemeinernd
zu formulieren. Aller regionalen Homogenität zum Trotz thematisiert die
Arbeit deshalb immer wieder Brüche, Dissonanzen und Gegenstimmen
zum katholisch-konservativen <Hauptstrom>. Überhaupt stellt die
untersuchte regionale Geschlossenheit ein weitgehend <aussenpolitisches>
Phänomen dar: Sie funktionierte als defensiver Schutzmechanismus, wenn es

darum ging, als schädlich empfundene Einflüsse von aussen abzuwehren.
Im Innern hingegen fanden sich Konflikte unter Nachbarn, Fehden um
Alpnutzungsrechte und Dorffeindschaften wie andernorts auch. Ebenso

war die gesellschaftliche Struktur der Region alles andere als frei von
sozialem Gefälle und den entsprechenden Abhängigkeiten. Bei Bedrohungen
von aussen, so wird sich freilich immer wieder zeigen, überwogen die
gemeinsamen Interessen der Region.
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Aufbau und Inhalt

Die vorliegende Studie untersucht am Beispiel der Cadi, wie ein peripherer

alpiner Raum, der einerseits durch Heterogenität und beschränkte
Ressourcen geprägt ist, andererseits durch frühe und ausgeprägte
kommunale Autonomie und politische Mitsprache, im kulturellen und politischen

Denken und Handeln auf den Innovationsdruck der Moderne
reagiert. Der Untersuchungszeitraum reicht von ungefähr 1790 bis 1900.

Teil I der Arbeit (<Widerstand>) behandelt die Zeit von 1790 bis 1847; Teil
II (<Krise und kulturelle Re-Konstruktionen>) die Zeit von 1848 bis ungefähr

1900.46

Teil Kapitel Thema Zeitraum

1

(1790-1847)

A
Sonderbundskrieg und

Hochverratsprozess
1847-1848

B
Formen und Motive des alpinen
Widerstands gegen die Moderne

1790-1847

II

(1848-1900)

C Der Lehrplanstreit 1890-1900

D Krise und Latenzphase 1848-1870

E
Konstruktion einer
antimodernistischen Gegenwelt

1870-1900

Beide Teile der Arbeit beginnen mit der Detailanalyse eines
Schlüsselereignisses. In Teil I ist dies der Sonderbundskrieg mit dem anschliessenden

Hochverratsprozess (1847/48); bei Teil II handelt es sich um den
Lehrplanstreit (1890-1900) mit der Ilanzer Landsgemeinde von 1900 als

Höhepunkt. Bei der Analyse dieser historischen Knoten kommt - in
Anlehnung an Andreas Suter - eine Methode zur Anwendung, die der
filmischen Zeitlupe nachempfunden ist:

«In Analogie zur bekannten Filmtechnik bezeichnet die Perspektive der

Zeitlupe eine doppelte methodische Bewegung bezüglich der Zeit und des Raumes

der Handlung, die ins Zentrum der Untersuchung gerückt werden. Die Zeit-

46 Teil I beruht auf meiner 1999 an der Universität Zürich vorgelegten Lizentiatsarbeit <Pro

Deo et Patria >. Die Sonderbundswirren im Bündner Oberland aus der Perspektive kultureller

Kontinuitäten. Vgl. auch zusammenfassend Ivo Berther, La Surselva e la Guerra da
la Lia privata (1847) - in'analisa en il context da la cultura politica regiunala, in: ASR 115,
2002, S. 179-198. Zu Teil II, Kapitel E vgl. ergänzend die Genderstudie Berther, Frauenrollen.
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lupe bremst erstens die natürliche Chronologie der Zeit, der alle Handlungen und
Geschehnisse verhaftet sind, so dass sich die Handlung vor unseren Augen
langsamer abspielt. Zweitens verringert die Zeitlupe die Distanz des Beobachters zu
den Handlungen, die in sein Blickfeld kommen. Dadurch wird der Bildausschnitt

kleiner, die sich in diesem Abschnitt abspielenden Vorgänge und Handlungen
erscheinen grösser. Sowohl die Verlangsamung als auch die Vergrösserung
erlaubt es, die Dinge eingehender zu betrachten, <dichter> zu beschreiben und

genauer zu erklären.»*1

An diese beiden Kapitel schliessen sich in beiden Teilen der Arbeit ein

respektive zwei Hauptkapitel an, welche sich den längerfristigen Veränderungen

und Entwicklungen während der rund 50 Jahre vor dem jeweiligen
historischen Knoten widmen. Der Blick ist dabei wiederum auf Ereignisse
gerichtet, die Unterschiede zwischen traditionalistischen und modernen
Orientierungshorizonten und Denkmustern erkennen lassen.

Die Chronologie des gut hundertjährigen Untersuchungszeitraums
wird in der Darstellungsweise zweifach gebrochen: Zum einen dadurch,
dass die beiden Schlüsselereignisse (Kapitel A und C), die am Schluss des

jeweiligen erforschten Zeitraums liegen, an den Anfang der Teile I und II
gestellt und so gleichsam gegen den Strich gelesen werden. Zum anderen
dadurch, dass die Kapitel B, D und E primär nach thematischen und erst
in zweiter Linie nach chronologischen Kriterien geordnet sind. Diese be-

wussten Brüche der Zeitachse und der wiederholte Wechsel der analytischen

Perspektive sollen verhindern, dass die Darstellung der Illusion
einer vorgegebenen Chronologie aufsitzt.48 Durch Vorwegnahme wird
ausserdem das - aus der liberalen Aussenperspektive anachronistisch
erscheinende - Verhalten der Region anlässlich der beiden Schlüsselereignisse

der Jahre 1847 und 1900 besonders hervorgehoben. Einen
chronologischen Überblick über die behandelten Ereignisse bietet die
Zusammenstellung im Anhang.

In Teil I der Arbeit steht die Frage nach den Ursachen des Widerstands

gegen die Moderne im Zentrum. Die Zeit von 1790 bis 1848 ist gekennzeichnet

durch den (vergeblichen) Versuch, die alte Landsgemeindedemokratie

gegen die modernen Staatsideen der Aufklärung und des Liberalismus zu

verteidigen. Als Schnitt zwischen dem ersten und dem zweiten Teil figurieren

die Bundesverfassung von 1848 und die Kantonsverfassung von 1854.

47 Suter, Bauernkrieg von 1653, S. 46.
48 Vgl. dazu die Ausführungen bei Reinhart Koselleck, Darstellung, Ereignis und Struktur,

in: ders., Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a.M. 1979,
S. 144-157, v.a. S. 146 {«die naturale Chronologie als solche [ist] geschichtlich bedeutungsblind»).

Ebenso Suter, Bauernkrieg von 1653, S. 29f.
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Nach Inkrafttreten dieser Verfassungswerke stellte die Region zwei
Entwicklungen nicht mehr grundsätzlich in Frage, nämlich die naturrechtliche
Grundlage des modernen Staates im Gegensatz zu den Privilegien der alten

Landsgemeindedemokratie sowie die Zugehörigkeit der Gerichtsgemeinden
des alten Freistaates zum Kanton Graubünden und zur Schweiz. Diese
Anerkennung des übergeordneten staatlichen Gewaltmonopols zeigt sich gerade

auch darin, dass die latente physische Gewaltanwendung - die sich bis

zum Sonderbundskrieg hielt -, in der zweiten Jahrhunderthälfte sublimiert
und weitgehend durch verbale und symbolische Protestformen ersetzt wird.49

Kapitel A behandelt die Ereignisse in der Surselva während des

Sonderbundskrieges (1847) und den anschliessenden Hochverratsprozess (1848).
Ein erstes Unterkapitel rekonstruiert den Verlauf des Hochverratsprozesses

anhand der Prozessakten und zeigt, wie die während der Kriegswochen
erfolgten illegalen Aktivitäten in der Surselva aus der Aussenperspektive
der liberalen Prozessführer wahrgenommen wurden. Dabei wird besonders
das im Prozess zentral behandelte Komplott einer näheren Analyse
unterzogen. Das zweite Unterkapitel situiert die Ereignisse von 1847 in den Kontext

der herrschenden Stimmung in der Surselva. Vor allem geht es um die
Frage, wie weit die breite Bevölkerung mit den Ideen des Sonderbundes

sympathisierte und bereit war, sich mit legalen wie illegalen Mitteln gegen
die liberale Kantons- und Tagsatzungsmehrheit zur Wehr zu setzen.

Kapitel B knüpft an die Hauptschlussfolgerung von Kapitel A an, nämlich

dass die Verschwörer durchaus mit Rückhalt in der Bevölkerung rech-

49 Vgl. zu Letzterem auch Wickli, Politische Kultur, S. 188-193 sowie Adler, Direkte
Demokratie, S. 183.
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nen konnten. Ein Rückblick auf einzelne regionale politische Ereignisse
zwischen dem Ende des Ancien Régime (ab ca. 1790) und der Bildung des

Bundesstaates von 1848 soll aufzeigen, dass sich in der Surselva und besonders

in der Cadi bereits Jahrzehnte zuvor hinsichtlich politischer, religiöser
und wirtschaftlicher Neuerungen häufig eine entschieden konservative
Opposition zur Kantonsmehrheit geäussert hatte. Das anschliessende
Unterkapitel präsentiert Erklärungsansätze für diese Widerstandskultur anhand

von Dokumenten aus dem Ende des Ancien Régime und von Quellen zur
frühen Helvetik. Das letzte Unterkapitel zeigt anhand von Analogien und
Parallelen in den Argumentations- und Handlungsmustern Kontinuitätslinien

zwischen der Helvetik und verschiedenen weiteren politischen Ereignissen

bis hin zum Sonderbundskrieg von 1847.

Teil II geht sodann der Frage nach, wie die Region mit Hilfe politischer,
kultureller, religiöser und wirtschaftlicher Versatzstücke aus Tradition und
Moderne sich nach 1848 in und mit dem modernen Staat zu arrangieren
wusste. Untersucht wird dabei einerseits die Frage der Transformation der

politischen Strukturen (Gemeindeautonomie und Föderalismus; direkte
Demokratie), andererseits aber auch die Frage, wie die untersuchte Region

kulturelle Elemente, die in die Defensive gerieten (Katholizismus, alpine

Kultur, rätoromanische Sprache), argumentativ gegen die Moderne
verteidigte. Es handelt sich hier gleichsam um eine Aktualisierung der

regionalen Identität in beharrendem Sinn.

Kapitel C untersucht den Lehrplanstreit zwischen der katholischen
Surselva und der kantonalen Regierung im Zeitraum von 1890 bis 1900,
insbesondere den Konflikt um den Ersatz des kantonalen Lehrmittels (mit <Ro-

binson> als Leiterzählung) durch ein regionales Lesebuch (mit <Sigisbert en
Rezia>, der Legende des Disentiser Klostergründers). Im ersten Unterkapitel

steht der Höhepunkt des Konflikts im Zentrum, nämlich die Ilanzer
Landsgemeinde von 1900, an der rund 3000 Männer gegen das regierungs-
rätliche Verbot des (illegal eingeführten) regionalen Lehrmittels protestierten.

Das erste Unterkapitel untersucht die Ereignisse unmittelbar vor
und während der Volksversammlung auf Form und Inhalt. Überdies wird
die Resonanz des Ereignisses aus der Aussen- und Innenperspektive
dargelegt. Das zweite Unterkapitel stellt den Lesebuchstreit in den Kontext
der allgemeinen Auseinandersetzung um den ersten kantonalen Lehrplan.
Die einzelnen Streitpunkte (Vernehmlassungsprozedere, Deutschunterricht

an rätoromanischen Schulen, Rechtschreibung und grundsätzliche
Ausrichtung der rätoromanischen Lehrmittel) werden dabei insbesondere
auf die von den politischen Akteuren der Surselva angewendeten politischen

Partizipationsformen hin erörtert.
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Kapitel D wendet den Blick zurück auf die Zeit nach Inkrafttreten der
Bundes- und Kantonsverfassung (1848/1854) und untersucht diese bis

ungefähr 1870. Diese Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass die Region sich

innerhalb der neuen, nun nicht mehr in Frage gestellten staatlichen Strukturen

einen neuen Platz suchte. Eine gewisse Aussöhnung mit dem gemässigt

auftretenden Bundesstaat, aber wiederholte Unmutskundgebungen
bei politischen, religiösen oder wirtschaftlichen <Kompetenzüberschreitun-
gen> der übergeordneten Staatsebenen prägen diesen Zeitabschnitt. Aus
diesem zwiespältigen Verhältnis heraus experimentierte die Region mit
verschiedenen Möglichkeiten, das hergebrachte Weltbild im Hinblick auf
die gegenwärtigen Herausforderungen zu aktualisieren. Alpine Kultur,
rätoromanische Sprache, Katholizismus und Föderalismus stehen in dieser
Phase merklich am Scheideweg; es werden Lösungsansätze thematisiert,
die sich wesentlich von den später realisierten unterscheiden. Die Analyse
der entsprechenden Diskussionen macht den konstruktivistischen Charakter

der Wirklichkeitsentwürfe fassbar, die sich nach der deutlich erkennbaren

- und bisher wenig untersuchten - Zäsur um 1870 erfolgreich durchsetzen

sollten.50

Kapitel E geht den Umständen nach, die im Laufe der 1870er- und
1880er-Jahre zur Herausbildung einer rückwärtsgerichteten regionalen
Identität und zu einem Erstarken des antimodernistischen Widerstandsverhaltens

führten. Im Rahmen der demokratischen Bewegungen in der
Schweiz und in Graubünden (bis 1880) reklamierte die Region wiederholt
für Graubünden, die Wiege des Referendums zu sein. Die Restauration
des Klosters Disentis (beendet 1888) und das Referendum gegen den nationalen

<Schulvogt> (Konraditag 1882) markierten in religiöser Hinsicht und
im Schulbereich eine Aktualisierung des Hergebrachten. Wirtschaftlich
lassen die Stellung der Region zur Gemeinatzung und die Ziegenpolitik
Caspar Decurtins' ähnliche Tendenzen erkennen; und im Rahmen der
rätoromanischen Renaissance> zog die geistige Elite der Surselva innerhalb
der romanischen Sprachbewegung regionale Lösungen gegenüber
überregionalen vor.

Hauptquellen zu den beiden Schlüsselereignissen (Hochverratsprozess
und Lehrmittelstreit) bilden Prozessakten und Korrespondenzen, die im
Staatsarchiv Graubünden in Chur aufbewahrt werden. Das Quellenkorpus
im weitesten Sinn umfasst zudem die Bestände des Kreisarchivs Disentis
sowie Privatarchive, regionale Chroniken, Tagebücher, Flugschriften, Zeitun-

50 Zur <Übergangszeit>, wie sie in Kapitel D untersucht wird, vgl. Reinhart Herzog, Rein¬

hart Koselleck (Hg.), Epochenschwelle und Epochenbewusstsein, München 1997. Der
Begriff <Epochenschwelle > geht auf Hans Blumenberg zurück; für die Übergangszeit von
der Vormoderne zur Moderne vgl. insbesondere auch Kosellecks Begriff der <Sattelzeit>.

28



gen und weitere Druckschriften. Ab den 1830er-Jahren und vor allem in der
zweiten Hälfte der Untersuchungszeit stellt die regionale Presse die
ergiebigste Quelle zu den hier interessierenden Spannungsmomenten zwischen
traditionellen und modernen Argumentations- und Handlungsmustern dar.
Um der hier anvisierten Innenperspektive zu entsprechen, werden teilweise
auch Ausführungen anderer Zeitungen bewusst durch die Brille der regionalen

Rezeption-vor allem in der <Gasetta Romontscha> -wiedergegeben.51
Die Darstellungsweise wurde möglichst quellennah gehalten, nicht

zuletzt, um die vielen in der Arbeit behandelten romanischen Quellen auch
einem deutschsprachigen Publikum zugänglich zu machen. Die romanischen

Zitate wurden, falls nicht anders vermerkt, vom Verfasser übersetzt.
Vom Autor in die Zitate eingefügte Bemerkungen oder Ergänzungen
stehen in eckiger Klammer und sind im Gegensatz zu den Zitaten nicht kursiv
gesetzt.

51 Bestände aus Gemeindearchiven wurden nur indirekt, über Ortsmonographien und weitere
lokale Abhandlungen, berücksichtigt. Bedauerlich - da von regionaler und überregionaler
Bedeutung - ist das Fehlen von öffentlich zugänglichen Verzeichnissen zu den Beständen
des Klosterarchivs Disentis und des Familienarchivs Condrau.
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Teil I

WIDERSTAND

(1790-1847)



A. Sonderbundskrieg und Hochverratsprozess
(1847-1848)

Im Herbst 1848, kurz nach Inkrafttreten der neuen Bundesverfassung, fand
in Chur ein Aufsehen erregender Prozess statt. Gleich wie der Bund und
verschiedene andere Kantone beschäftigte sich auch Graubünden mit dem

gerichtlichen Nachspiel des Sonderbundskrieges von 1847. Auf der
Anklagebank sass kein geringerer als Gion Antoni Arpagaus, bis vor kurzem
Landammann des Gerichts Disentis, nun aber des Hochverrates angeklagt
und aller seiner Ämter und Würden enthoben. Ihm und weiteren Mitangeklagten

wurde vorgeworfen, insgeheim mit dem Sonderbund kollaboriert
und auf den Sturz der rechtmässigen Regierung und die Aufhebung des

Exekutionsentscheids Graubündens und der Tagsatzungsmehrheit
hingearbeitet zu haben.

Bereits vor und während des Krieges hatten verschiedene Anzeichen
darauf hingedeutet, dass zwischen der katholischen Surselva und der
Innerschweiz ein reger politischer Briefverkehr bestand. Und als

Tagsatzungstruppen in die Surselva vorrücken sollten, um die Grenze gegen Uri
zu schützen, liess sich Landammann Arpagaus zu offenen Drohgebärden
gegen die Regierung hinreissen. Erst nach Kriegsende zeigte sich
allerdings das ganze Ausmass der geplanten illegalen Handlungen: So hatte

Arpagaus in einem geheimen Treffen mit dem in Andermatt stationierten
Platzkommandanten Fidel Cavelti dem Sonderbund die Unterstützung des

Landsturms der Surselva zugesichert. Demgemäss sahen die Sonderbundstruppen

und der Landsturm der Surselva vor, die Tagsatzungstruppen am

Oberalppass einzukesseln und danach gemeinsam nach Chur zu marschieren,

um die Bündner Regierung zu stürzen. Zu diesem Zweck hatten
zahlreiche Gemeinden der Surselva Waffen organisiert, Munition hergestellt
und sich Schiesspulver beschafft.

Überraschenderweise Hessen die Gerichtsbehörden indes im Verlauf
des Prozesses verschiedene Anklagepunkte fallen und klagten letztlich nur
eine Handvoll Verschwören um Landammann Gion Antoni Arpagaus an.
Die Reduktion aller Vergehen auf ein Komplott sollte einerseits die

Durchführung eines symbolischen Schauprozesses ermöglichen, andererseits

unter den Verlierern des Sonderbundes möglichst wenig Unmut
wecken. So hob der Grosse Rat kurz nach Prozessende die Strafen gegen die
meisten Verurteilten weitgehend auf.

Doch entsprach die Reduktion der Akteure des ganzen Konfliktes auf
eine kleine Gruppe von Verschwörern wirklich den Tatsachen? Wären bei
einem Ausbruch von Kriegshandlungen nicht vielmehr weite Teile der ka-
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tholischen Surselva zu den Waffen gestürmt? Um diesen Fragen nachzugehen,

werden die Ereignisse in einem zweiten Schritt nochmals aus der
Innenperspektive der katholischen Surselva beleuchtet. Der Blick reicht
dabei zurück bis zum Zeitpunkt der Auflösung des Sonderbundes im Juni
1847. Anschliessend werden die Diskussion um den Exekutionsentscheid
und die Frage eines allfälligen katholischen Truppenaufgebots behandelt.
Während des Sonderbundskrieges bewegte schliesslich vor allem die
geplante Truppenverschiebung in die obere Surselva die Gemüter.

Diese Diskussionen und weitere Aussagen anlässlich des Hochverratsprozesses

zeigen tatsächlich, dass der Sonderbund in der Surselva eine
breite Unterstützung genoss - bis hin zur Bereitschaft, den Innerschweizer
<Brüdern> mit Waffen zu Hilfe zu eilen. Die Region bediente sich dabei
eines durchwegs defensiven Handlungsrepertoires und operierte mit
Argumenten, die ausgesprochen traditionelle Wertvorstellungen erkennen
lassen.
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A.l Die Aussenperspektive

A.1.1 Der Stein kommt ins Rollen

«A very civil war»

Der Sonderbundskrieg von 1847 bildet bis heute die letzte grössere kriegerische

Auseinandersetzung in der Schweiz. Aufgrund seiner kurzen Dauer
und der <bloss> zweistelligen Opferzahl nennt ihn der amerikanische Historiker

Joachim Remak nicht zu Unrecht «a very civil war». Nach der
Kapitulation der sieben katholisch-konservativen Sonderbundskantone (LU,
Unterwaiden, SZ, UR, ZG, VS und FR) gründeten die Sieger den liberalen
Bundesstaat von 1848.52

Die Diskussion um den Sonderbundskrieg und die Entstehung des
Bundesstaates kennt (aus liberaler Perspektive) grundsätzlich zwei Positionen.53

Die <materialistische> (wirtschaftliche) Argumentation möchte die

Ereignisse von 1847/48 vor allem «im Kontext des <langen> 19. Jahrhunderts»54

sehen. Dabei betonen die Vertreter dieser Ansicht die wirtschaftlichen
Entwicklungen, welche die Liberalen in der ersten Jahrhunderthälfte und

vor allem in der Regenerationsepoche eingeleitet hatten. Auf dieser

Grundlage entwickeln sie die These, dass der Bundesstaat den Liberalen
als folgerichtige Option zur Festigung der so entstandenen wirtschaftlichen
Interessen diente.

Dieser teleologischen Sichtweise tritt die <idealistische> (politische)
Position mit der Vorstellung eines Krisenmodells entgegen, «wonach die
entscheidenden Weichenstellungen in kurzer Zeit und mit offenem Ausgang
erfolgt seien»,55 Dabei sei in erster Linie das politisch-militärische Anliegen

der Verteidigung des liberalen Gedankenguts gegen sogenannte
reaktionäre Kräfte im In- und Ausland im Zentrum gestanden - <<[a]t«

wirtschaftlichen Interessen hätte man 1848 noch keinen Bundesstaat gegründet

52 Zum Sonderbundskrieg vgl. allgemein Bucher, Sonderbundskrieg; Remak, Bruderzwist
sowie Fuhrer, Sonderbundskrieg; zudem e-HLS, <Sonderbund> (René Roca, Stand

16/08/2010). Ältere kantonale und nationale Darstellungen im Sachkatalog KBGR, Stichwort

<Sonderbund>. Die angeführten Gesamtdarstellungen wurden seit den 1990er-Jahren
durch verschiedene Aufsätze ergänzt (u.a. Moos, Jorio, Lang), die in der Fragestellung
sowie im theoretischen und methodischen Ansatz neue Wege beschreiten.

53 Vgl. dazu Ernst/Tanner u.a. (Hg.), Revolution und Innovation. Einen Überblick über die
aktuellen Positionen in dieser wissenschaftlichen Debatte siehe Einleitung S. 11-15.

54 Hans-Ulrich Jost, Der Bundesstaat von 1848 im Kontext des <langen> 19. Jahrhunderts, in:

Ernst/Tanner u.a. (Hg.), Revolution und Innovation, S. 91-101, hier S. 91.
55 Ernst/Tanner u.a. (Hg.), Revolution und Innovation (Einleitung), S. 14.
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und auch keinen Sonderbundskrieg geführt».56 Erst die politische Lösung
des Systemkonflikts habe die wirtschaftlichen Interessen gebündelt und
neues Wachstum ermöglicht.

In jüngster Zeit haben sich die beiden Positionen angenähert. Auch die

folgenden Ausführungen werden die Verstrickung politischer, wirtschaftlicher

und religiöser Aspekte unterstreichen. Darüber hinaus wird sich

zeigen, wie unterschiedlich die Vorstellungswelten und weltanschaulichen
Bezugspunkte der beiden Bürgerkriegsparteien tatsächlich waren. Deshalb
lässt sich über die Analyse von Einzelaspekten hinaus folgern, dass schliesslich

«[w]eder die durch Nationalbewegung und Sonderbund überholte Frage
<Staatenbund oder Bundesstaat?> noch der konfessionelle Konflikt noch die

Schaffung eines Binnenmarktes, sondern der <ideologische Kreuzzug zweier
konträrer Weltanschauungen»-) den Sonderbundskrieg im Innersten
ausmacht.57

Wie aber stellte sich Graubünden zum ganzen Sonderbundskonflikt?
Um diese Frage beantworten zu können, bedarf es eines Blicks auf die Karten

zum Kriegsverlauf. Wohl weisen diese die einzelnen Kantone - mit
Ausnahme der wenigen neutralen - eindeutig einer der beiden Kriegsparteien

zu. Trotzdem zeigen sie untereinander ebenso bemerkenswerte wie
aufschlussreiche Unterschiede in der Bezeichnung der Gegenpartei des

Sonderbundes. Diplomatische Formulierungen wie <Gegner des Sonder-
bunds> oder <Kantone auf der Seite der Tagsatzungsmehrheib überwiegen
dabei gegenüber politischen Begriffen wie <Regenerationskantone> und
<zentralistisch-liberale Kantone>. Dies kommt nicht von ungefähr. Denn
die Kantone, die sich für die Auflösung des Sonderbundes ausgesprochen
hatten, waren teilweise intern alles andere als homogen. Die Notwendigkeit,

regionale Unterschiede zu erkennen, zeigt auch das Beispiel
Graubündens.

Der Kanton Graubünden nahm zwar während des ganzen Konfliktes -
der sich bereits in den 1830er-Jahren angebahnt hatte - eine eher vermittelnde

Stellung ein. Ungeachtet dessen unterliess es die Mehrheit der
Regierung, des Parlaments und der Bevölkerung nicht, ihre Sympathien für
die liberale Tagsatzungsmehrheit zu äussern. So sprach sich die Mehrheit

56 Patrick Halbeisen, Margrit Müller, Ökonomische Motive und Erwartungen - ihr Einfluss
auf die Bundesstaatsgründung, in: Ernst/Tanner u.a. (Hg.), Revolution und Innovation,
S. 117-136, hier S. 133. Dazu auch Margrit Müller, Nationale Einigung aus wirtschaftlicher

Notwendigkeit?, in: Hildbrand/Tanner (Hg.), Bundesstaat, S. 91-112.
57 Lang, Katholische Radikale, S. 268. Ähnliche Überlegungen bei Andreas Suter, Die Re¬

volution von 1848. Strukturen und Kontingenz, in: Ernst/Tanner u.a. (Hg.), Revolution
und Innovation, S. 19-34, hier S. 20; Albert Tanner, Das Recht auf Revolution.
Radikalismus - Antijesuitismus - Nationalismus, in: Hildbrand/Tanner (Hg.), Bundesstaat,
S. 113-137, hier S. 113-117; Jorio, Bund des Sonderbundes, S. 245.
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des Grossen Rates letztlich für die Auflösung des Sonderbundes aus.
Graubünden stand also offiziell auf der Seite der Sonderbundsgegner und stellte
im Krieg eidgenössische Truppenkontingente. Doch es stellte sich vor und
während der Kriegswochen im November 1847 heraus, dass diese offizielle
Linie nicht überall auf Akzeptanz stiess. Vielmehr wuchs in gewissen Kreisen,

und namentlich in der oberen Surselva, die Bereitschaft, nötigenfalls
mit illegalen Mitteln gegen die liberale Mehrheit Widerstand zu leisten.
Diese Machenschaften sollten schliesslich zum Hochverratsprozess von
1848 führen.58

Erste Anzeichen illegaler Handlungen während des Sonderbundskrieges

Die Enthüllungen rund um den Hochverratsprozess gelangten nicht etwa

von einem Tag auf den anderen und völlig überraschend an die Öffentlichkeit.

Im Gegenteil, es formten sich allmählich einzelne Gerüchte und

Aussagen zu einem Ganzen und brachten das volle Ausmass der illegalen
Handlungen ans Tageslicht. Erste Anzeichen solcher Art hatten die Regierung

bereits während der Kriegswochen im November 1847 in Alarmbereitschaft

versetzt. Die mutmasslichen Rechtsverletzungen betrafen
Kontakte zwischen der Surselva und den Sonderbundskantonen über die

Oberalp und weitere angrenzende Pässe (v.a. Chrüzlipass). Die Bündner
Regierung verordnete deshalb am 13. November 1847:

«1. Es soll auf die Personen, welche die Grenzen unseres Kantons gegen den

Kanton Uri passiren, sei es dass sie aus dem letztern kommen oder in denselben

hinübergehen, ein wachsames Auge gehalten werden.

2. Personen, welche als verdächtig erscheinen und sich nicht genügend auszuweisen

vermögen, sollen sofort festgenommen und in Untersuchung gezogen
werden. »59

Zur Durchsetzung dieses Beschlusses schickte die Regierung Landjäger
ins Tujetsch. Doch bereits zehn Tage später sah sich der Kleine Rat genö-

58 Zur Sonderbundszeit in Graubünden v.a. Valer, Sonderbundskrieg. Vgl. auch <Guerra da

la Lia separatista>, in: LIR I, S. 438 (Ivo Berther) sowie Metz, Graubünden I, S. 549-569
und Pieth, Bündnergeschichte, S. 430- 436. Die regionalen Ereignisse in der Surselva
werden bei Valer partiell ebenfalls berücksichtigt; ergänzend - aus der Innenperspektive

- siehe Carnot, Veterans, S. 25-27; Berther, Ovras II, S. 119-122 sowie RBKD M 620:

P. Baseli Berther, Notizen aus der Cadi aus der Zeit des Sonderbundes.
55 Landesschriften 1847, Verordnung vom 13.11.1847, Alois de Latour als Präsident des Klei¬

nen Rates, abgedruckt im Amtsblatt Nr. 8,19.11.1847, S. 27. Am 10. November 1847 hatte
Divisionskommandant Giacomo Luvini von Airolo aus den Räten des Kantons Graubünden

den entsprechenden Befehl des Generals übermittelt. StAGR C III 20 c A, I, 9: Luvini
an die Räte Graubündens, 10.11.1847.
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tigt eine zweite Verordnung zu erlassen, und zwar wegen «waltenden
dringenden Verdacht[s], dass zwischen den Sonderbundskantonen und dem
hiesigen über die Oberalp und die anliegenden Bergpässe im Oberlande
Korrespondenzen und Depeschen» hin- und hergetragen wurden. Namentlich

«der Transport von Depeschen und brieflichen Korrespondenzen» über
die besagten Pässe wurde deshalb «streng untersagt», und «jeder der sich als

Überbringer von Briefschaften und Depeschen auf den angegebenen Wegen
und Richtungen betreten lässt oder welchem nachgewiesen werden kann,
dass ersieh mit solchem Transport befasst hat, soll festgenommen, in
Untersuchung gezogen und nach Massgabe der Umstände bestraft werden».60

Gleichzeitig war die Obrigkeit der Cadi aufgrund einer weiteren
Begebenheit bei der Bündner Regierung in Verdacht geraten. Auf Befehl des

Generals und der Regierung sollten nämlich die zwei in Chur aufgebotenen

Bündner Bataillone in die obere Surselva verlegt werden, um allfälligen

Aktionen der Sonderbündischen von Ursern her Widerstand zu leisten.

Am 10. November rückten die Truppen bis Ilanz vor. Die Behörden
beauftragten Bundsstatthalter Johann Rudolf von Toggenburg, das

Hochgericht Disentis über das geplante weitere Vorrücken der Truppen in
Kenntnis zu setzen.61 Über die Stimmung in den betreffenden Gemeinden
kursierten unterdessen Nachrichten, die nichts Gutes verhiessen: «Es
gehen sehr beunruhigende Gerüchte hier herum, als ob die Oberländer, besonders

die Disentiser, die Soldaten nicht gerne aufnähmen (...).»62 Der verbale
Widerstand der Cadi kulminierte am 15. November 1847 in einem Schreiben

ihres Landammanns Gion Antoni Arpagaus an den Kleinen Rat. Das
Resultat der Befragung der Gemeinden über die beabsichtigte
Truppenverschiebung in die Cadi, so Arpagaus,

«kann, bei der sonst herrschenden Aufregung, nicht gerade ein erfreuliches,
dennoch ein befriedigendes genannt werden. Nachdem den Gefühlen der Unzufriedenheit,

des Misstrauens, hie und da unter stürmischen Drohungen Luft gemacht

war, entschlossen sich die meisten Gemeinden dem Schicksale sich zu unterzie-

60 Landesschriften 1847, Verordnung vom 23.11.1847, Alois de Latour als Präsident des Klei¬

nen Rates, abgedruckt im Amtsblatt Nr. 9,26.11.1847, S. 30. Am 27. November 1847 meldete

der Chef des Eidgenössischen Generalstabs an die Regierung Graubündens, die Sperre
gegen die Sonderbundskantone (mit Ausnahme des Kantons Wallis) solle aufgehoben werden.

StAGR C III 20 c A, VII, 19: Der Chef des Generalstabs an die Regierung Graubündens,

27.11.1847. Daraufhin erliess der Kleine Rat am 1.12.1847 eine Verordnung, wonach
namentlich die Sperre über die Oberalp aufgehoben sei. StAGR C III 20 c A, VII, 21:

Verordnung des Kleinen Rates, 1.12.1847. Auch abgedruckt im Amtsblatt Nr. 10, 3.12.1847,
S. 33.

61 Vgl. dazu weiter unten, S. 76.
62 Bündner Landbote Nr. 46,13.11.1847, S. 181.
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hen, allein die meisten unter der bestimmten Bedingung, dass die Einquartierung
bloss 4-5 Tage andaure.»

Letzterer Beschluss der Gemeinden musste von der Regierung als

Affront gegen ihre Verfügungsgewalt angesehen werden. Denn eine Abstimmung

auf Gemeindeebene war in dieser Frage weder vorgesehen noch
gesetzlich zulässig. Doch Arpagaus ging noch einen Schritt weiter und nutzte
die gereizte Stimmung in der Cadi, um auf die Regierung Druck auszuüben.

So habe sich die Gemeinde Medel gänzlich gegen die Aufnahme von
Truppen ausgesprochen und Deputierte nach Disentis geschickt mit dem

Auftrag, die Einberufung einer Landsgemeinde zu fordern. Gerade die

Vorstellung einer ausserordentlichen Landsgemeinde sei «für alle, die
Leben und Eigenthum aufs Spiel zu sezen haben, ein Schreckensgedanke».

Arpagaus liess die Regierung daher nicht im Zweifel, dass nur ein Fernbleiben

der Truppen Ausschreitungen zu verhindern vermöge:

«Wir können daher nicht umhin, Sie hochgeachtete Herren dringend und um
Gottes und des Himmels Willen neuerdings auf die Bedeutung der Dinge
aufmerksam zu machen, wenn Ihnen, was wir keinen Augenblick zweifeln, das Wohl

und die Ruhe unsers theuren Vaterlandes am Herzen liegt. Wir bitten und
beschwören Sie, dass Sie warm und thätig bei dem betreffenden Oberkommandierenden

verwenden wollen, auf dass weder inländische noch viel weniger tessini-

schea Truppen unser Hochgericht betreten. Nur in diesem Umstand erblicken wir

unsere Rettung.»611

Der Kleine Rat antwortete zwei Tage später. Man habe von den in der
Cadi gefassten Beschlüssen Kenntnis genommen und könne «nicht umhin,
Euch unser Befremden darüber auszudrücken und Euch zugleich
bemerklich zu machen, dass eine solche Schlussnahme, wenn sie wirklich sollte

gefasst worden sein, durchaus von keiner Gültigkeit sein könnte (...)».
Solche Entscheide stünden lediglich dem betreffenden Militärkommandanten

zu, und es könne «hierin weder dem Kleinen Rath noch viel weniger
den Gemeinden Eures Hochgerichtes irgend welche Verfügungsrechte
zukommen (...)». Der Kleine Rat unterliess es folglich nicht, auf die
Konsequenzen eines solchen Fehlverhaltens aufmerksam zu machen:

«Wir geben Euch daher zu bedenken, welche ernstlichen Folgen es für Euer

Hochgericht haben müsste, wenn von demselben den ergehenden Befehlen der

63 Wie aus dem gleichen Schreiben hervorgeht, existierten Pläne, an Stelle der in Chur sta¬

tionierten eventuell eidgenössische Truppen aus dem Tessin über den Lukmanier Richtung
Oberalp zu schicken. Vgl. dazu auch unten, S. 48.

64 StAGR C III 20 c A, V, 3: Landammann Gion Antoni Arpagaus an den Kleinen Rat,
15.11.1847. Vgl. dazu auch StAGR CB V 3/81: Kleinratsprotokoll vom 17.11.1847.
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eidg. Truppenkommandanten irgendwelche Hindernisse in den Weg gelegt werden

wollten und welche schwere Verantwortlichkeit sowohl die dortige Obrigkeit
als die betreffenden Gemeinden sich aufladen würden, wenn sie sich wider erwarten

derartige Entgegenhandlungen beikommen Hessen. »

Weiter solle in der Cadi niemand den Stafetten oder eventuellen Truppen

aus dem Tessin Hindernisse in den Weg legen. Dies würde vom Militär
nicht ungeahndet hingenommen, und der Kleine Rat entziehe sich im Voraus

der Verantwortung für alle möglichen Folgen.65
Schliesslich unterblieb die Truppenverschiebung in die obere Surselva,

und der Krieg endete nach gut drei Wochen (3.-29. November 1847) mit
dem Sieg der eidgenössischen Truppen. Graubünden war ohne direkte
kriegerische Auseinandersetzungen davongekommen - und letztlich ohne
Ausbruch der latenten Unruhen im Innern. Trotzdem erhärtete sich im
Laufe des Monats Dezember der Verdacht, dass während der Kriegswochen

in der Surselva ungesetzliche Handlungen begangen worden waren.

Die Indizien erhärten sich nach Kriegsende

Die Aufarbeitung der dubiosen Machenschaften während des

Sonderbundskrieges begann damit, dass sich der Kleine Rat nochmals mit Arpa-
gaus' selbstherrlichem Schreiben vom 15. November 1847 beschäftigte.
Um Licht in die Angelegenheit zu bringen, fragte die Regierung die einzelnen

Gemeinden der Cadi direkt an, wie sie über die Aufnahme der Truppen

entschieden hätten.66 Die Gemeinde Sumvitg antwortete, dass sie sich

bereit erklärt habe, «die Eidgenössischen Truppen zu empfangen, ohne
Bedingungen anzusetzen».61 Die übrigen Gemeinden (mit Ausnahme von Me-
del) antworteten im gleichen Sinne.68 Darauf konfrontierte der Kleine Rat
Landammann Arpagaus mit den Aussagen der Gemeinden und den sich
daraus ergebenden Widersprüchen zu seinem amtlichen Schreiben.69 Arpagaus

antwortete, dass er damals nur auf die Tatsache der Nahrungsmittel-

65 StAGR C III 20 c A, VII, 6: Der Kleine Rat an die Obrigkeit von Disentis, 17.11.1847.
66 Vgl. etwa StAGR C III 20 c A, VII, 5: Der Kleine Rat an die Gemeinden Brigels, Trun und

Sumvitg, 21.12.1847.
67 StAGR C III 20 c A, VII, 1: Gemeindevorsteher Johann Baptist Cagienard an den Kleinen

Rat, 23.12.1847.
68 Vgl. dazu StAGR C III 20 c A, VII, Briefe 14, 16, 17, 22 u. 23 sowie StAGR CB V 3/81:

Kleinratsprotokoll vom 29.12.1847.
69 StAGR C III 20 c A, VII, 4: Der Kleine Rat an Landammann Gion Antoni Arpagaus, un¬

datiert (ca. 24.12.1847).
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knappheit habe hinweisen wollen. Im Übrigen habe er das wiedergegeben,
was er von den Gemeinden vernommen habe.70

Da die Ungereimtheiten damit keineswegs ausgeräumt waren, folgerte
der Kleine Rat am 29. Dezember 1847, «dass der Amtslandammann Anton
Arpagaus durch diese in amtlicher Stellung gemachte, nunmehr als falsch
und unwahr dargethane Angabe sich des Anspruches auf Glaubwürdigkeit
seiner in der Eigenschaft eines ersten Gerichtsbeamteten ausgestellten Akte
dem Kleinen Rath gegenüber verlustig gemacht hat (...)». Deshalb be-
schloss der Kleine Rat gleichentags:

«Herr Amtslandammann Anton Arpagaus wird vom Tage der Ausfertigung
gegenwärtigen Décrétés in der Eigenschaft eines ersten Gerichtsbeamten, insoweit
als solcher mit dem Kleinen Rath amtlichen Verkehr zu pflegen hat, nicht mehr

anerkannt und [es] werden vom gleichen Tage an keinerlei von demselben als

ersten Hochgerichtsbeamten ausgefertigte an den Kleinen Rath gerichtete Aktenstücke

mehr angenommen. »

Die Regierung wies die Obrigkeit des Hochgerichtes Disentis an, eine
Person zu bezeichnen, die ab sofort in den amtlichen Verkehr mit den
Kantonsbehörden treten solle.71

Die Enthüllungen um die «ultramontan gesinnten Oberländer»72 lösten
eine Welle der Entrüstung aus. Die <Bündner Zeitung> meinte: «Hätte der
Sonderbund aus eigener Kraft oder mit Hülfe des Auslands über die
Eidgenossenschaft den Sieg davon getragen, so würde man auch in unserm Kanton,

dessen kann man versichert sein, die traurigen Folgen verspürt haben.»12

Entsprechend gab es auch Stimmen, die der Sache auf den Grund gehen
wollten:

«Mancher, der den kleinräthlichen Beschluss in Bezug auf Land. Arpagaus gelesen

hat, hat gedacht: soll es bei diesem Beschlüsse sein Bewenden haben einem

Menschen gegenüber, der anerkannter/nassen die Regierung amtlich angelogen

hat und zwar in der offenbaren Absicht, dem Sonderbund em[en] Gefallen zu
thun? Ist dies nicht eine Handlung, welche dem Gesetze über Staatsverbrechen

unterliegt?»

70 StAGR C III 20 c A, VII, 3: Landammann Gion Antoni Arpagaus an den Kleinen Rat,
26.12.1847.

71 StAGR C III 20 c A, VII, 13: Dekret des Kleinen Rates vom 29.12.1847. Dazu auch die
Akten und Ausführungen unter StAGR CB V 3/81: Kleinratsprotokoll vom 29.12.1847
sowie die öffentliche Bekanntmachung dieses Dekrets im Amtsblatt Nr. 1,7.1.1848, S. 2f.

72 Bündner Zeitung Nr. 8, 26.1.1848, S. 30.
73 Bündner Zeitung Nr. 1,1.1.1848, S. 1.

74 Bündner Zeitung Nr. 6,19.1.1848, S. 23.
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Tatsächlich waren zu diesem Zeitpunkt bereits weitere Ermittlungen
eingeleitet worden. So stellten die Verhörrichter Ende Januar 1848 in Chur
erste Untersuchungen zur Klärung des illegalen Briefverkehrs über die

Oberalp an. Aussagen von Postpersonal, Boten, Tagsatzungs-Soldaten und
anderen Verhörten75 bestätigten die vermuteten Kontakte.76

Doch damit nicht genug: Auch der Angriff der Sonderbündischen über
den Gotthard sei nur deshalb erfolgt, weil die Oberländer («500-600 Mann
mit Waffen und Munition hinlänglich versehen») ihnen Rückendeckung
zugesichert hätten.77 Neben Arpagaus' Drohbrief und dem illegalen Briefverkehr

kam so in Umrissen eine weitere dubiose Begebenheit ans Licht. Ein
Landjäger, der während des Sonderbundskrieges in Rueras stationiert
gewesen war, wusste von einem Gewährsmann Folgendes zu berichten: Fidel
Cavelti aus Sagogn, der während des Krieges als Platzkommandant der
sonderbündischen Truppen in Andermatt stationiert war, sei in der Nacht
vom 10. auf den 11. November 1847 in geheimer Aktion über die Oberalp
nach Rueras gekommen. Dort habe er Altlandammann Christian Venzin
und Altlandammann Hans Giachen Gieriet getroffen. Zudem habe er
Landammann Arpagaus zu sich rufen lassen, um diesen an seine Abmachung

mit dem Sonderbundsführer Konstantin Siegwart-Müller zu
erinnern. Falls die Sonderbündischen über die Oberalp Richtung Chur zögen,
so lautete die Vereinbarung, werde die Surselva dem Sonderbund mit Waffen

beistehen.78

75 Aufgrund der gereizten Stimmung in der Surselva mussten die Bündner Truppen, die auf
der Seite der Eidgenossen im Tessin am Krieg beteiligt waren, über das Tessin nach Chur
zurückreisen. Gegen die entsprechenden Befehle traten einzelne Kompanien die Rückreise
über den Gotthard und die Innerschweiz an. Vgl. dazu Valer, Sonderbundskrieg, S. 236f.

76 StAGR C III 20 c A, 1,2: Verhörprotokolle Johann Balzer, Comi bei Heims Erben in Chur,
Johann Heinrich Maier, Posthalter in Chur, und Anton Stäger, Postsekretär in Chur, vom
31.1.1848; Johann Lorez, Postsekretär in Chur, und Julius Caduff, Postdirektor in Chur, vom
1.2.1848; Christian Bernhard, Postsekretär in Chur, Anton Hätz, Comis bei H. Kaufmann,
Georg Sprecher, Mehlhändler in Chur, und Georg Wohlwend, Comis bei Hauser in Chur,
vom 2.2.1848; Andreas Hartmann, Kammerdiener des Bischofs von Chur, und Joseph Anton

Finatzer, Schneidermeister auf dem Hof in Chur, Conradin Carigiet von Disentis,
Postsekretär, Nicolaus Carigiet von Brigels, Messerschmid in Chur, vom 4.2.1848 sowie Jacob

Vollmer, Sohn des Scharfrichters Vollmer in Chur, Moritz Herzog, Uhrenmacher in Chur,
und Johann Heinrich Zinkh von Jenaz in Chur, vom 5.2.1848, alle in Chur aufgenommen.

77 StAGR C III 20 c A, 1,2: Verhörprotokoll Georg Wohlwend, Chur, 2.2.1848.
78 StAGR C III 20 c A, I, la: Landjäger Balthasar Kocher, Tardisbrücke, an den Kleinen Rat,

9.12.1847. Vgl. dazu StAGR C III 20 c A, I, lc: Schreiben von Altlandammann Christian

Venzin, Tujetsch, an den Kleinen Rat, 5.1.1848, als Antwort auf dessen Anfrage vom
29.12.1847 (StAGR C III 20 c, I, lb). Weitere diesbezügliche Berichte und Angaben der

Landjäger finden sich unter StAGR CB V 3/81: Kleinratsprotokoll vom 29.12.1847.
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Diese Aussagen bestätigten in der Tat die Vermutung, dass konspirative
Pläne von schwerwiegenderer Art als bisher angenommen geschmiedet

worden waren. <Der freie Rhätier> bemerkte dazu Anfang 1848:

«Auch Graubünden kann sich zu dem eben abgelaufenen Jahre Glück wünschen.

Es ergibt sich nämlich immer klarer, dass da oben im Oberland der

Sonderbundskukuk seine Eier gelegt hatte, die besonders Hr. Landammann Arpagaus
ausbrüten sollte. Man hat Grund, zu glauben, dass eine Abrede getroffen worden,

mit ein paar tausend Mann Sonderbündlern, an welche sich gleichgesinnte kathol.

Oberländer angeschlossen hätten, nach Chur zu rücken, sich aus dem Zeughaus

zu bewaffnen und die Regierung zu stürzen.»''''

Verhöre und Anklage

Aufgrund der bis zu diesem Zeitpunkt bekannt gewordenen Gesetzesübertretungen

erachtete der Kleine Rat den Tatbeweis als erbracht, dass

Handlungen «gegen den Staat respektive Widersezlichkeit gegen die Befehle der

Regierung» vorgefallen seien.80 Am 4. Februar 1848 beauftragte die Regierung

deshalb Verhörrichter G. O. Bernhard, Untersuchungen im ganzen
Kanton vorzunehmen betreffend «Übertretungen der kleinräthlichen Erlasse

gegen den Verkehr mit dem ehemaligen Sonderbunde etc.».8i Der Hoch-

verratsprozess war damit unwiderruflich ins Rollen gekommen.
Bernhard bereiste zuerst die Surselva und nahm zahlreiche Personen in

Ilanz, in der Lumnezia, in Trun, Sumvitg und Rueras ins Verhör. In seinem

Bericht an den Kleinen Rat hielt er fest, dass die bischöfliche Kanzlei auf
dem Hof in Chur wahrscheinlich mit dem österreichischen Gesandten Max
Freiherr von Kaisersfeld82 in Kontakt gestanden habe. Weiter habe
Landammann Arpagaus mit den Häuptern des Sonderbundes verkehrt, und in
der Nacht vom 12. auf den 13. November 1847 sei Munition über die

Oberalp nach Rueras gebracht worden. Der Briefverkehr über die Oberalp
habe auch nach dem Zug der Sonderbundstruppen über den Gotthard
(17. November 1847) weiter angedauert. Überdies habe er in Erfahrung
gebracht, dass die Pfarrer von Danis und Dardin versucht hätten, das Volk
zu fanatisieren.83

79 Der freie Rhätier Nr. 1,7.1.1848, S. lf.
80 StAGR C III 20 c A, 1,1: Auszug aus dem Kleinratsprotokoll vom 25.1.1848.
81 StAGR C III 20 c A, I: Vollmacht, unterzeichnet vom Präsidenten des Kleinen Rates,

Johann Rudolf Brosi, 4.2.1848.
82 Max Freiherr von Kaisersfeld war als österreichischer Gesandte für die Schweiz in Zürich

stationiert. Während des Sonderbundskrieges hatte er sich nach Bregenz zurückgezogen.
Vgl. Valer, Sonderbundskrieg, S. 215 u. 262.

83 StAGR C III 20 c A, I, 7: Verhörrichter G. O. Bernhard an den Kleinen Rat, 16.2.1848.
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Am 13. April 1848 folgte ein weiterer Bericht von Bernhards Verhören
in Zürich, Bern und in der Innerschweiz.84 Aufgrund der dort eingeholten
Informationen setzte der Verhörrichter seine Untersuchungen in der oberen

Surselva fort.85 Am 3. Mai wurde in Sumvitg eine Hausdurchsuchung bei
Landammann Gion Antoni Arpagaus durchgeführt; daraufhin wurde dieser
verhaftet und nach Chur überführt.86 Im September 1848 schlössen die
Behörden die Verhöre mit den Hauptverdächtigen in Chur ab.87 Am
1. November erfolgte schliesslich die Anklage gegen insgesamt sieben

Personen, unter ihnen Gion Antoni Arpagaus, Fidel Cavelti und Hans Giachen
Gieriet.88 In Bezug auf die Form des Prozesses hatte das Gericht beschlossen:

«Es solle im gegenwärtigen Fall, welcher grosses Aufsehen und allgemeines

Interesse erregt hat, ein öffentlicher Schlussakt stattfinden (,..).»89
In seiner Anklageschrift führte der bestellte Staatsanwalt G.O. Bernhard

aus, die Untersuchung habe das Augenmerk vor allem auf drei
Gesetzesübertretungen gerichtet:

1) auf Zuwiderhandlung gegen die kleinrätlichen Verordnungen, «nach welchen

zwischen unserm Kanton und den Sonderbundsständen, sowie zwischen den

letzteren und dem Ausland durch das Gebiet unseres Kantons keine Korrespondenzen

geführt werden sollten».

2) «auf solche Handlungen von Kantonsangehörigen, welche als gegen den

Bestand der rechtmässigen Regierungsgewalt gerichtet, oder als eine Auflehnung

gegen die Eidgenossenschaft angesehen werden müssen» sowie

3) auf Handlungen mit «landesverräterischer Absicht».90

84 StAGR C III 20 c A, II, 1: Bericht G. O. Bernhard und P. Janett, Aktuar des kantonalen
Oberappellationsgerichts, 13.4.1848. In der Korrespondenz von Konstantin Siegwart-Müller
liessen sich laut ihrem Bericht keine Briefe mit Bezug auf Graubünden finden.

85 StAGR C III 20 c A, IV, 2: Bericht von G. O. Bernhard und P. C. Planta, Aktuar, über die
Verhöre in der Surselva, 5.5.1848.

86 StAGR C III 20 c A, IV, 1: Protokolleintrag über die Hausdurchsuchung bei Landammann
Arpagaus, Sumvitg, 3.5.1848. Arpagaus wurde im Laufe des Sommers zeitweilig wieder auf
freien Fuss gesetzt, jedoch unter der ausdrücklichen Auflage, die Gemeinde Sumvitg nicht
zu verlassen. Dazu StAGR C III 20 c A, V, 8.

87 KAD AA V, 1117: Verhörrichter G. O. Bernhard an das Landammannamt des Hochgerich¬
tes Disentis, 15.9.1848. Auf den 19. September 1848 wurde Landammann Arpagaus nach
Chur zitiert «zur Aufnahme des Schlussverhörs», auf den folgenden Tag Altlandammann
Hans Giachen Gieriet. Im Schlussverhör vom 25. September 1848 fasste Arpagaus nochmals
in einer längeren Rede das Geschehene aus seiner Sicht zusammen. StAGR C III 20 c A, V,
10: Schlussverhör mit Arpagaus, 25.9.1848.

88 Zu den übrigen vier Angeklagten vgl. unten, Anm. 104
89 StAGR CB III 43: Protokoll des Oberappellationsgerichtes, 1.11.1848.
90 StAGR C III 20 c A, IX, 3: Klageschrift vom 14.10.1848. Als einzige Region war die Surselva

in allen drei Klagepunkten involviert. In dem in neun Abschnitte unterteilten Quellenkorpus

zum Hochverratsprozess betreffen sieben vorwiegend die Surselva (StAGR C III 20 c A,
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Das Dokument nennt nicht nur die angeklagten Personen, sondern

begründet auch, weshalb unter anderem der Briefschmuggel über die Oberalp
nicht zur Anklage gelangte. Zwar betont die Anklageschrift, diesbezüglich
seien die bereits während des Krieges geäusserten Vermutungen
vollumfänglich bestätigt worden. So gab etwa Altlandammann Christian Venzin

an, dass er «einen ziemlichen Pack mit Briefen oder Depeschen» erhielt,
«die Adresse war, wenn ich mich nicht irre, an den Kriegsrath der sieben

Stände». Weiter erinnerte er sich, dass «man daran seidene Schnüre

und ein grosses Siegel mit einem Adler» sah. Als er später aus der Zeitung
erfahren habe, Depeschen vom 11. November 1847 aus Österreich seien

nach Luzern gelangt, habe er sich gedacht, sie könnten durch seine Hände

gegangen sein.91 Weiter berichtete Venzin, selber ein paar Briefe nach Uri
geschrieben und solche weitergeleitet zu haben, etwa über die Einnahme
Freiburgs.92 Der Ursner Talammann Carl Mar. Nager bestätigte, von Assistent

Thomas Schmid aus Rueras Briefe empfangen zu haben, die auch
politische Angelegenheiten betrafen. So schrieb Schmid etwa, man habe eine

Delegation nach Chur geschickt und hoffe, die Truppen kämen nicht in die
Surselva.93

Auch Pater Theodosius Florentini, Pfarrer auf dem bischöflichen Hof in
Chur, gab zu, einen Brief nach Uri geschickt zu haben. Darin habe er die

Urner vor dem Einmarsch eidgenössischer Truppen ins Tessin gewarnt.
Zudem habe er vor dem Krieg in persönlichem Kontakt mit Konstantin
Siegwart-Müller gestanden, und dieser habe ihm gesagt, «er lasse sich auf
keine Vermittlungsvorschläge ein, weil die Sonderbündler einen sichern Rü-

I: Voruntersuchungen; II; Akten von Bern, Luzern und Uri; IV: Verhörakten vom 29.4.-4.5.,
in Tujetsch und Trun aufgenommen; VI: Verhöre mit Landammann Hans Giachen Gieriet
von Rueras, Landammann Balthasar Casanova von Lumbrein, P. Theodosius Florentini,
Pfarrer auf dem bischöflichen Hofe in Chur, Johann Baptist Casanova, bischöflicher Kanzler,

Gion Balzer Cavelti von Sagogn, Bundspräsident Chr. Albertini, Andreas Hartmann,
bischöflicher Kämmerer, Joseph Fidel Desax, 1829-1848 Pfarrer von Dardin; VII:
Korrespondenzen - Aus der Kantonsregistratur abgeforderte Akten; IX: Berichte an den Kleinen
Rat, dessen Dekrete, nebst Klage und Verteidigung).

91 Der Gastgeber zu den Drei Königen in Andermatt erinnerte sich ebenfalls an «eine grosse
Depesche mit einem grossen Siegel, welche von Biindten kam und wie ich glaube vom
österreichischen Gesandten herkam und an den siebenörtigen Kriegsrath in Luzern adressiert war».
StAGR C III 20 c A, II, 10: Verhörprotokoll Joseph Anton Meyer, Andermatt, 7.4.1848.

Zum Inhalt dieses Schreibens vgl. Valer, Sonderbundskrieg, S. 262f. sowie Bündner
Zeitung Nr. 99, 11.12.1847, S. 408, wo der ganze Brief abgedruckt ist (allerdings ohne ihn mit
dem Briefverkehr über die Oberalp in Verbindung zu bringen). Zum auch in den folgenden
Tagen anhaltenden Briefkontakt zwischen dem Sonderbund und Max Freiherr von Kaisersfeld

vgl. Bucher, Sonderbundskrieg, S. 255.
92 StAGR C III 20 c A, 1,6: Verhörprotokoll Venzin, Trun, 9.2.1848.
93 StAGR C III 20 c A, II, 10: Verhörprotokoll alt Talammann Carl Mar. Nager, Andermatt,

7.4.1848.
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cken hätten».9* Kurz vor Kriegsausbruch habe er Siegwart-Müller mitgeteilt,

der Sonderbund werde nichts von Graubünden zu befürchten haben:
«Die hiesigen Katholiken hielten mehr mit dem Sonderbund, die katholischen

Mitglieder des Grossen Raths werden auf Neutralität für die Katholiken

hinwirken und die allenfalls aufgebotene Truppe werde genug zu thun
haben, um die Ordnung im Innern aufrecht zu erhalten.»95

Ebenso gestand der bischöfliche Kanzler Johann Baptist Casanova, mit
dem Sonderbund korrespondiert zu haben und bestätigte, einen Brief an
Max von Kaisersfeld in Bregenz gesandt zu haben. Darüber hinaus gab er
an, Arpagaus schriftlich dazu aufgefordert zu haben, den Marsch der Bündner

Truppen Richtung Oberalppass zu verhindern.96 Schliesslich bestätigten

die Boten selber, wiederholt Post über den Pass gebracht zu haben, und

zwar auch nach dem kleinrätlichen Verbot vom 13. November 1847.97

So kam ein fein gesponnenes Kommunikationsnetz ans Licht, das
Kaisersfeld in Bregenz, den bischöflichen Hof und die Ehefrau des sonderbün-
dischen Generals Johann Ulrich von Salis-Soglio, Margaretha Jakobea, in
Chur sowie zahlreiche Personen in politischen Ämtern der Cadi und des

Kantons Uri umspannte und viele Boten und anderweitig Eingeweihte mit
einschloss.

Erstaunlicherweise Hessen die Gerichtsbehörden die ganze Angelegenheit

des Briefverkehrs im Laufe der Untersuchung fallen. Am 27. September

1848 begründete der Präsident des Oberappellationsgerichtes dem
Kleinen Rat diesen Schritt folgendermassen: Das Gericht könne den
genannten Personen keinen unrechtmässigen Briefverkehr aufgrund des
Beschlusses der Regierung vom 23. November 1847 nachweisen. Ausserdem
habe der Inhalt der Briefe nicht ermittelt werden können.98 Auch die
Anklageschrift führt aus, dass die Verordnung vom 13. November 1847 nur für
Polizeibeamte gedacht war und nach der Verordnung vom 23. November
des gleichen Jahres keine Korrespondenz nachgewiesen werden konnte.99

94 Mit dieser Bemerkung spielte Pater Theodosius Florentini ohne Zweifel auf den Kontakt
des Sonderbundes mit dem gleichgesinnten Ausland an. Vgl. dazu unten, S. 61. Zum Wirken
des in der Surselva populären Kapuziners vgl. Gadient, Theodosius Florentini.

95 StAGR C III 20 c A, VI, 3: Verhörprotokoll P. Theodosius Florentini, Chur, 20.5.1848.
% StAGR C III 20 c A, VI, 3: Verhörprotokoll Kanzler Johann Baptist Casanova, Chur,

20.5.1848.
97 StAGR C III 20 c A, I, 6: Verhörprotokoll Hans Jacob Berther, Rueras, 12.2.1848 und Gia-

chen Martin Muggli, Rueras, 13.2.1848.
98 StAGR C III 20 c A, IX, 1: Das Oberappellationsgericht an den Kleinen Rat, 27.9.1848.

Vgl. dazu auch StAGR CB III 43: Protokoll des Oberappellationsgerichtes vom 25., 29. u.
30.8.1848. Am 30.9.1848 folgte der Kleine Rat bei seinem Beschluss dieser Argumentation:
StAGR C III 20 c A, IX, 3.

99 StAGR C III 20 c A, IX, 3: Klageschrift vom 14.10.1848.
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Der zweite Anklagepunkt betraf Handlungen, die sich gegen die
rechtmässige Regierungsgewalt richteten oder als Auflehnung gegen die
Eidgenossenschaft zu betrachten waren. Unter diesem Aspekt verhörten die
Justizbehörden diejenigen Kantonsangehörigen, die sich vom Sonderbund als

Soldaten hatten anheuern lassen. Gegen diese Personen wurde tatsächlich

Anklage erhoben. Darüber hinaus umfassten die Voruntersuchungen zum
zweiten Anklagepunkt Abklärungen in verschiedenen katholischen
Gemeinden der Surselva und Mittelbündens.100 Dabei zeigte sich, dass vor
Kriegsausbruch insgeheim Waffen und Munition organisiert und andere
Massnahmen getroffen worden waren, die durchaus gegen die eidgenössischen

Truppen gerichtet sein konnten. Hinter dem Rücken der Regierung
hatten die katholischen Gerichtsgemeinden sich abgesprochen, wie man
auf allfällige Truppenaufgebote oder -Verschiebungen reagieren wollte.
Die vorgesehenen Landsgemeindeabstimmungen zu Beschlüssen der
Regierung und des Generalstabs hätten dabei die Grenze des legalen politischen

Handlungsspielraums klar überschritten.101

Das Oberappellationsgericht Hess freilich auch hier, wie schon hinsichtlich

des Briefverkehrs, Milde walten. Ende August 1848 entschied das

Gericht, diese Vorkommnisse hätten keinen strafbaren, das heisst die
rechtmässigen Staatseinrichtungen gefährdenden Charakter. Die Gemeinden,
die sich nach Munition umgesehen hatten, hätten nur «zur Organisation
ihrer Landwehr Anschaffungen» gemacht, weshalb keine Anklage erfolgte.102

Eine strengere Auslegung des geltenden Rechts hätte durchaus ein
härteres Durchgreifen erlaubt.101

Effektiv angeklagt wurden wegen Auflehnung gegen die Eidgenossenschaft

nur diejenigen Personen, die sich auf der Seite des Sonderbundes am

Krieg beteiligt hatten. Die Untersuchungen zeigten, dass dies bloss einzel-

io° Vgl. dazu StAGR C III 20 c A, VIII: Verhöre Beifort und Oberhalbstein betreffend. Un¬

tersuchungen zur Position des katholischen Mittelbünden in der Sonderbundsangelegenheit
finden sich bei Valer, Sonderbundskrieg, v.a. S. 267-273 und bei Peterelli, Remigius Pete-
relli.

101 Am 26. November 1847 musste etwa das Gericht Rueun zur Anschuldigung, mit Uri zu
kommunizieren, Stellung nehmen. Vgl. dazu StAGR C III 20 c A, VII, 20: Rueun an den
Kleinen Rat, 26.11.1847.

102 Vgl. dazu StAGR CB III 43: Protokoll des Oberappellationsgerichtes, 25., 29. u. 30.8.1848.
Da unter diesem Punkt keine Anklage erfolgte, werden die entsprechenden Ereignisse an
dieser Stelle nicht weiter ausgeführt. Hingegen geben diese Ereignisse Auskunft über die

Stimmung in der Bevölkerung der Surselva und werden daher unter Kapitel A.2 (S. 64)
thematisiert.

103 Auch Valer kommt in seiner Untersuchung zum Schluss, dass in Bezug auf verschiedene
im Laufe der Untersuchungen fallengelassene Punkte und als unschuldig erklärte Personen

gemäss damals geltendem Recht Anklageerhebung möglich gewesen wäre. Valer,
Sonderbundskrieg, S. 263 u. 267. Ebenso Peterelli, Remigius Peterelli, S. 68.
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ne Soldaten betraf und dass sie sich grösstenteils aus materiellen, weniger
aus ideologischen Überlegungen hatten anwerben lassen.104

A.1.2 Der Hochverratsprozess

Landammann Arpagaus' Korrespondenz mit dem Sonderbund

Aufgrund der erwähnten Fakten konzentrierte sich der Hochverratsprozess

in seiner Schlussphase vor allem auf den letzten Anklagepunkt, nämlich

auf «Handlungen mit landesverräterischer Absicht».5 Im Zentrum dieser

Untersuchungen stand Landammann Gion Antoni Arpagaus.106 Bei
ihm bezog sich der erste Anklagepunkt ebenfalls auf die Kontakte zur
Innerschweiz und den Briefverkehr über die Oberalp. Arpagaus gab zu, im

September 1846 an einer Konferenz des Sonderbundes in Schwyz
teilgenommen zu haben.107 Dort habe er persönlich mit Konstantin Siegwart-
Müller gesprochen, und dieser habe betont, wie wichtig das Zusammenhal-

104 Das entsprechende Untersuchungsmaterial findet sich unter StAGR C III 20 c A, III: Akten

gegen Joseph Victor Anton Travers, Leutnant Alois Vogel von Zizers, Johann Mathias
Camenisch von Bonaduz und Ulisses Albertini. Für die Aburteilung des Sonderbundsgenerals,

des Bündner Protestanten Johann Ulrich von Salis-Soglio, zeichnete das

Sonderbundsgericht in Luzern verantwortlich (vgl. dazu die Einträge und Akten unter StAGR CB

III 43; StAGR C III 20 c A, IX, 5 und StAGR D VI (So 20/2) A II, 248 sowie Valer,
Sonderbundskrieg, S. 273f. und Bucher, Salis-Soglio, S. 310). Fidel Cavelti, der einzige
Angeklagte aus der Surselva in dieser Kategorie, wird unter Punkt 3 vorgestellt. Es zeigt sich

aufgrund verschiedener Quellen, dass katholische Bündner allerdings aktiver am
Kriegsgeschehen beteiligt waren, als die Ausführungen des Verhörrichters vermuten lassen. So

soll ein eidgenössischer Soldat ausgesagt haben, er habe auf dem Gotthard eine Liste der
dort stationierten Sonderbündischen gesehen, worunter 18-20 als Bündner gekennzeichnet

waren, «und wirklich lauteten alle Namen der Bündner Romanisch. » StAGR C III 20

c A, I, 2: Verhörprotokoll Anton Stäger, 31.1.1848. Diese Aussage bestätigt sich insofern,
als Alt-Landammann Christian Venzin bemerkte, unterhalb Disentis zwei Bonaduzern
begegnet zu sein, die über die Oberalp in den Krieg gezogen seien (StAGR C III 20 c A,
I, 6: Verhörprotokoll Christian Venzin, Trun, 9.2.1848); und <11 Romontsch> erwähnte in
Nr. 45, 5.11.1847, S. 178 Ursicin Huonder aus Disentis, der in Altdorf verheiratet sei und
dem Offizierskorps des Sonderbundes angehöre. Vgl. dazu auch Valer, Sonderbundskrieg,
S. 211; Cahannes, Gion Antoni Huonder, Anm. S. 34 sowie weitere Ausführungen zum
Verhältnis der Surselva zum Sonderbund ebd. S. 10-12. P. Sigisbert Beer aus Camischolas

war schliesslich als Feldkaplan beim Sonderbund tätig, vgl. CR 1980, S. 330.
105 StAGR C III 20 c A, IX, 3: Klageschrift vom 14.10.1848. Zu den folgenden Ausführungen,

die auf den Verhörprotokollen basieren, vgl. auch Valer, Sonderbundskrieg, v.a. S. 215-217

u. 278-282.
106 Sofern nicht anders vermerkt, folgen die Ausführungen zu Arpagaus dessen Aussagen im

Verhör: StAGR C III 20 c A, IV, 1: Verhörprotokoll Arpagaus, Trun, 4.5.1848 und StAGR
C III 20 c A, V, 6: Verhörprotokolle Arpagaus, Chur, 9.-29.5.1848.

107 Neben dem Verhörprotokoll Arpagaus vgl. auch das Verzeichnis der Konferenzmitglieder
unter StAGR C III 20 c A, II, 5. Laut Arpagaus' Aussage habe die damalige Konferenz nicht
den Sonderbund zum Thema gehabt, sondern die Regulierung der konfiskalischen
Angelegenheiten der Katholiken in der Schweiz.
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ten der Katholiken sei. Arpagaus' Konsens mit Siegwart-Müllers Ideen
und Plänen ging jedoch weiter, als es den Verhörakten zu entnehmen ist.

Nicht von ungefähr konnte dieser am 24. Juli 1847 an Kaisersfeld schreiben:

«Wie mit Graubünden ist nun auch mit katholisch St. Gallen ein
Einverständnis für bewaffneten Zuzug im Falle eines Krieges getroffen. »108 An
der zweiten Konferenz vom 28.129. September 1847, so Arpagaus weiter,
habe er nicht teilnehmen können, da er wegen einer Grossratssitzung
verhindert gewesen sei. Nach der Konferenz von 1846 sei er nicht mehr in der
Innerschweiz gewesen.

Die Korrespondenz mit der Innerschweiz habe vornehmlich ab August
1847 eingesetzt. Damals sei ein Gesandter aus Silenen im Auftrag von
Siegwart-Müller bei ihm gewesen und habe sich nach der Stimmung in der
Surselva erkundigt. «Ich sagte ihm, dieselbe sei meines Wissens der Partei
des Sonderbundes günstig.» Weiter habe er gefragt, was die Politiker der
Surselva zu tun gedenken, und Arpagaus habe ihm geantwortet, die
katholischen Grossräte würden versuchen, die politischen Beschlüsse in ihrem
Sinne zu lenken. Ausserdem habe der Bote gefragt, ob viele Schützen in
der Surselva seien, und versichert, die Region könne gegebenenfalls Munition

von Uri her beziehen. Darauf habe er (Arpagaus) geantwortet, noch
sei ja kein Krieg, und die Bündner Katholiken seien der Meinung, «wenn
das Verlangen des Volkes durch Petition an den Grossen Rath gelange, so

werde dieser nicht zur Execution stimmen». Später soll der Bote noch
mehrmals mit ihm über den Chrüzlipass korrespondiert haben, und auch

er (Arpagaus) habe ihm Briefe an Siegwart-Müller mitgegeben.109
Über den Inhalt des Briefwechsels mit Siegwart-Müller befragt, machte

Arpagaus Angaben zu drei Briefen. Der eine sei ein Empfehlungsschreiben

gewesen, der zweite habe die Konferenz vom September 1847 in der
Innerschweiz zum Thema gehabt, und der dritte (wohl von Mitte November

1847) sei eine Beschwerde gewesen, «dass die Bündner so saumselig
seien und für die Sonderbundssache nichts thun. Ich erwiderte ihm, dass wir
hier keine Veranlassung hätten, dem Sonderbund Hülfe zu leisten, zumal
uns [d.h. den Bündner Katholiken] vom Grossen Rath Neutralität sei
zugesichert worden. »

Neben Siegwart-Müller, so Arpagaus weiter, habe er auch mit Oberst
Karl Emanuel Müller, dem Kommandierenden der sonderbündischen

Truppen auf dem Gotthard, in Kontakt gestanden. Müller habe kurz vor
deren Einfall ins Tessin gefragt, ob sich Tessiner auf dem Lukmanier be-

108 Konstantin Siegwart-Müller an Kaisersfeld, 24.7.1847. Zitiert nach Bucher, Sonderbunds¬

krieg, S. 185.
109 Vgl. dazu auch die gleichlautenden Angaben von Gemeindeschreiber J. M. Walker, Silenen,

gemäss StAGR C III 20 c A, II, 10: Verhörprotokoll Walker, Silenen, 6.4.1848.
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fänden und ob diese via Val Curnera (ein Seitental im Tujetsch) eindringen
könnten. Beides habe er verneint. Schliesslich habe Müller im gleichen
Brief wissen wollen, «ob sie, nämlich die Sonderbundsstände, sich auf die

Hülfe der Oberländer verlassen könnten. Ich habe sie [die Frage], so viel ich
weiss, verneinend beantwortet und bezog mich dabei hauptsächlich auf un-
sern Grossratsbeschluss, der den Katholiken Neutralität zusicherte.»n0

Weiter gab Arpagaus zu, drei bis fünf Briefe von Fidel Cavelti erhalten
zu haben. In einem Brief vor Martini (11. November) 1847 habe Cavelti
gefragt, ob nicht Truppen von Chur in die Surselva rücken würden. An
Martini habe Arpagaus Cavelti darüber informiert, dass die Bündner
Truppen nicht in die Surselva kämen, «denn Freyburg habe sich schon
ergeben». Auch in weiteren Briefen habe sich Cavelti erkundigt, ob die

Truppen in die Surselva verlegt würden und nach dem Stand der Dinge
gefragt. Namentlich dass Arpagaus Offizieren des Sonderbundes die

Bewegungen der eidgenössischen Truppen mitgeteilt hatte, lastete ihm der
Verhörrichter als schwerwiegenden Verstoss an. Im Laufe der Untersuchung

räumte Arpagaus sein Fehlverhalten ein. Damals sei ihm die
staatspolitische Brisanz dieser Korrespondenzen nicht bewusst gewesen.

Nach dem kleinrätlichen Beschluss, so Arpagaus weiter, habe er selber
keine Briefe mehr über den Pass geschickt, jedoch Briefe unter anderem

von Margaretha Jakobea von Salis-Soglio, der Gattin des Sonderbundsgenerals

Johann Ulrich von Salis-Soglio, weiterbefördert. Ebenso habe er
weiterhin Zeitungen erhalten, so etwa das <Schwyzer Volksblatt> und die <Lu-

zerner Staatszeitung>. Ausser dem Kontakt über den Oberalppass habe er

unter anderem mit Pater Theodosius Florentini und mit dem bischöflichen
Kanzler Johann Baptist Casanova in Chur Briefe politischen Inhalts
gewechselt. Nachdem er zuerst jeden Kontakt mit dem konservativ gesinnten
Oberhalbsteiner Politiker Remigius Peterelli abgestritten hatte, musste er
schliesslich zugeben, auch von den Katholiken Mittelbündens Briefe erhalten

zu haben.
Weiter bestätigte Arpagaus, was sich bereits bei der Hausdurchsuchung

in Sumvitg abgezeichnet hatte, nämlich dass er seine gesamte politische
Korrespondenz vernichtet hatte. Dies sei allerdings nicht wegen der «Gefahr

der Inquisition» erfolgt, sondern entspreche vielmehr seinen
Gepflogenheiten. Darauf hielt ihm der Verhörrichter vor, dass dennoch ältere

Korrespondenzen bei ihm gefunden worden seien. Schliesslich gab Arpagaus

zu, aufgrund der drohenden Hausdurchsuchung Flugschriften und an-

110 Zu diesem Brief vgl. auch die gleichlautenden Angaben von C. Venzin, durch dessen Hände
der Brief zurück über den Pass gegangen war. StAGR C III 20 c A, I, 6: Nachträge zu den

Verhörprotokollen T. Venzin, C. Venzin und G. M. Muggli, Rueras, 14.2.1848.
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deres Material aus der Innerschweiz verbrannt zu haben. Er habe dies aus
der Befürchtung heraus getan, dass alles, was irgendwie mit dem Sonderbund

in Verbindung gebracht werden könnte, «ungesetzlich oder
verbrecherisch wäre und dass man daraus schliessen würde, ich wäre mit dem
Sonderbund in grossem Verkehr gewesen, weil ich viele solcher Schriften bei mir
hatte». Die Proklamationen an die Landsgemeinden der Urkantone sowie
andere öffentliche Flugschriften habe er «von Zeit zu Zeit, schon seit
mehreren Jahren und zwar immer in mehreren Exemplaren» erhalten.111

Aufrührerisches Schreiben - konspiratives Treffen

Neben der Frage der Korrespondenz kam im Verhör mit Arpagaus im
Weiteren die Versammlung der Obrigkeit der Cadi vom 6. November 1847

in Disentis zur Sprache. Damals hätten nämlich Arpagaus und weitere
Amtsträger den Vorschlag gemacht, das Aufgebot des katholischen Bataillons

und die geplante Truppenverschiebung in die obere Surselva vor die

Landsgemeinde zu bringen: «Ich sah, dass das Volk beunruhigt war;
dieses war schon vor dem Zusammentritt des Grossen Rothes in Spannung,
weil man nicht die Sache an das Volk ausgeschrieben hatte. » Arpagaus
bestätigte im Verhör, dass er diesen Antrag eingebracht habe,

«um in einer so wichtigen Sache nichts ohne das Volk zu thun. Ich wusste,

dass ich die Leute durch mein Sprechen bereden könnte, sich ruhig zu verhalten,
denn ich genoss damals das Zutrauen des Volkes und was ich sagte, galt, wogegen
das Ergebnis für weit unsicherer zu halten war, wenn die Sache aufdie Gemeinde

zur Berathung und Abstimmung kam. Ich sagte: wenn man die Sache vor
die Gemeinde bringt, so beschliessen diese, die eine dieses, die andere jenes und

es ist mehr zu besorgen, dass sie bei der hauptsächlich wegen ihrer Armuth
herrschenden Aufregung sich zu ungesezlichen Schritten verleiten lassen.»

Verschiedene Redner hätten sich dagegen ausgesprochen, und Augustin

Condrau sagte weiter aus:

«Herr Assistent Schmit erschien in der Versammlung etwas spät und zwar gerade

in dem Momente, wo ich gegen die Abhaltung einer Landsgemeinde unter den

gegebenen Umständen sprach. Bei seinem Erscheinen in die Gerichtsstube recla-

mirte ich mich allsogleich an H. Assistent Schmit, als der einzige Anwesende,
welcher die so tumultuarischen Landsgemeinden von 1799 gesehen. Daraufhin

111 Assistent Jos. Mathias Decurtins von Trun sagte im Verhör aus, Arpagaus habe alle Korre¬
spondenzen mit dem Sonderbund ins Romanische übersetzt, «in der Absicht, das Volk damit
bekannt zu machen». StAGR C III 20 c A, II, 7: Verhörprotokoll Decurtins, Trun, 10.2.1848.

Arpagaus verneinte dies allerdings. Einen Eindruck von der damaligen
Druckschriftenproduktion vermittelt der Schlagwortkatalog KBGR unter dem Lemma <Sonderbund>.
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wurden ihm die Sachen vorgelegt und er um seine Meinung angefragt, wo er sich

entschieden gegen jede Abhaltung von Landsgemeinden aussprach.»"2

Die Gegner einer Landsgemeinde hätten daraufhin beantragt, eine
Deputation zu Landrichter Alois de Latour und den Kleinen Rat abzuordnen.

Arpagaus habe sich indes dagegen ausgesprochen, und zwar mit folgender
Begründung:

«Wir sollen diesen Herren nur nichts trauen; ersterer werde uns wohl nicht einmal
einen Bescheid geben, sondern uns als Sonderbiindler, Jesuiten, Egoisten etc.

titulieren und dann die Thiire vor der Nase verschliessen, wie er in dieser Sache

mit Peterelli und Vieli gemacht; vom Kleinen Rat sei nichts zu erwarten, er kenne

diese Leute zu gut; so viel ich weis, soll er auch gesagt haben: Sie versprechen

allenfalls, halten nachher aber wenig.»1"

Aufgrund dieser Aussagen erhärtete sich bei der Untersuchungskommission

die Vermutung, dass Arpagaus nicht etwa die Landsgemeinde
einberufen wollte, um das Volk zu besänftigen. Vielmehr wollte er abstimmen
lassen, ob man bereit sei, die Truppen aufzunehmen und das dritte Bataillon

auf Pikett zu stellen. Dieser Verdacht bestätigte sich durch die Aussagen

über die weiteren Ereignisse vom 6. November 1847 in Disentis. So

war tatsächlich beschlossen worden, eine Deputation an den Kleinen Rat
abzuordnen und in Kürze eine zweite Versammlung der Obrigkeit
abzuhalten. Weiter hatte der Magistrat beschlossen, die benachbarten
Gerichtsgemeinden anzufragen, wie sie sich verhalten wollten. Arpagaus reagierte
daraufhin mit Wut und blieb schliesslich der zweiten Sitzung fern. Darüber
hinaus gab Arpagaus selber zu, nach der Zusammenkunft vom 6. November

gegen Assistent Thomas Schmid Drohungen ausgestossen zu haben,
so etwa «Schmid, Schmid, du hast einen Streich gemacht» oder «du wirst
noch ein heisses Bad trinken müssen». Dies als Antwort auf Schmids
Bemerkung, «ob er [=Schmid] denn hätte sollen dafür stimmen, dass man kriegen

solle und seine Hände im Blute armer Bauern waschen». Überdies habe

er (=Arpagaus) Assistent Decurtins ermahnt, zu den Sonderbündischen zu

112 StAGR C III 20 c A, V, 4: Augustin Condrau an die Untersuchungskommission, 14.5.1848.

Später schickte Condrau der Untersuchungskommission auf deren Anfrage hin eine amtliche

Erklärung über die Obrigkeitssitzung des Hochgerichtes Disentis vom 6. November
1847 sowie Aussagen des Amtsgeschworenen Lucas Cavegn von Tujetsch und von Assistent
Thomas Schmid. Diese Schreiben erhärteten den Verdacht, Arpagaus habe eine Landsgemeinde

abhalten wollen, um das Volk gegen die Beschlüsse der Regierung zu mobilisieren.
StAGR C III 20 c A, V, 5: Condrau an den Präsidenten der Untersuchungskommission,
22.5.1848.

113 StAGR C III 20 c A, V, 4: Augustin Condrau an die Untersuchungskommission, 14.5.1848.
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halten, «und [ihn] überhaupt [gewarnt], sich mehr in Acht [zu] nehmen, was

er thue, es könnte ihm schlecht gehen» .114

Am 11. November 1847 sollten schliesslich jene Ereignisse eintreten, die

später im Prozess als Verschwörung bezeichnet wurden. Wie bereits
angesprochen, war Fidel Cavelti in der Nacht vom 10. auf den 11. November
1847 nach Rueras gekommen, und zwar auf Befehl von Sonderbundsgeneral

Johann Ulrich von Salis-Soglio.115 Nach Christian Venzins Angaben
hatte sich Cavelti bei ihm einquartieren wollen, doch da die vom Kleinen
Rat beauftragten Landjäger in seinem Haus weilten, sei er zu Altlandam-
mann Hans Giachen Gieriet gegangen. Dorthin habe er Venzin rufen lassen

und ihn gefragt, «wie es denn eigentlich mit uns Oberländern stehe, ob

wir nicht bald dem Sonderbund zu Hilfe kommen woll[t\en, das Oberland
sei meistens catholisch, es liege ja in unserem eigenen Interesse und es sei

Hülfe von uns zugesichert worden und wir hätten ja auch Gesandte an die

Conferenzen in den Urkantonen abgeschickt». Namentlich Arpagaus habe
bei der Konferenz in Schwyz Siegwart-Müller Hilfe versprochen. Gewehre
und Munition stünden in Ursern für die Surselva bereit, und zwei Kompanien

würden von Andermatt her zu Hilfe eilen. Venzin sagte weiter aus, er
habe auf diese Forderung mit Zurückhaltung reagiert, worauf Cavelti «auf
Leben und Tod» mit Arpagaus sprechen wollte.116 Auf dem Weg nach Di-
sentis sei er (=Venzin) Arpagaus begegnet, der nach Rueras ging, und habe
ihm gesagt: «Herr Landammann! Herr Landammann! Haben sie Sorg,
machen sie nicht etwas —.» Später habe er unterwegs Florian Cavelti, Fidel
Caveltis Vater, getroffen, der von Arpagaus informiert worden war und
ebenfalls zu seinem Sohn unterwegs war.

114 StAGR C III 20 c A, I, 7: Verhörprotokoll Jos. Mathias Decurtins, Trun, 10.2.1848.
115 StAGR C III 20 c A, IX, 3: Klageschrift vom 14.10.1848. Der Kläger stützte sich dabei auf

Salis-Soglios Angaben in dessen Tagebuch. Auch aus einer handschriftlichen Notiz in Salis-

Soglios Unterlagen geht hervor, Fidel Cavelti sei «infolge erhaltenem Befehl» nach Rueras

gekommen. StAGR D VII So 20/2 A II, 254. Allerdings werden aus den Angaben des beim
Sonderbund angestellten Bündner Leutnants Alois Vogel zumindest Vorbehalte Salis-

Soglios hinsichtlich einer militärischen Aktion gegen Graubünden erkennbar (StAGR C

III 20 c A, III, 4: Verhörprotokoll Joseph Travers, Chur, 22.5.1848). Und Siegwart-Müller
schrieb später sogar, «dass ein Antrag zu einem Streifzuge über die Oberalp in das Oberland
von Graubünden von dem General von Salis-Soglio zurückgewiesen wurde (...)». Siegwart-
Müller, Sieg, S. 344. Zur Diskussion der Verhandlungsergebnisse in Rueras betreffend die

Kriegsführung des Sonderbundes siehe auch Bucher, Salis-Soglio, S. 301f.
116 StAGR C III 20 c A, I, 6: Verhörprotokoll Christian Venzin, Trun, 9.2.1848. Dazu auch die

Aussagen von Hans Giachen Gieriet StAGR C III 20 c A, IV, 1: Verhörprotokoll Hans
Giachen Gieriet, Rueras, 1.5.1848 und StAGR C III 20 c A, VI, 3: Verhörprotokoll Hans
Giachen Gieriet, Chur, 20.5.1848.
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Arpagaus seinerseits sagte im Prozess aus. Fidel Cavelti habe ihm in
Rueras gesagt, «im Falle dass Truppen heraufkämen, so sollte man ihm
davon Anzeige machen und wenn sie einmal dort wären, anordnen, dass in den
Gemeinden des Oberlandes Sturm geläutet würde». Weiter habe Cavelti
gefragt, ob Arpagaus Munition wolle. «Ich antwortete, man habe schon zu viel
von Munition gesprochen, die im Oberland sein solle, als dass wir solche,
ohne fernere Unannehmlichkeiten zu gewärtigen, annehmen dürften; es

wäre überdies nicht mehr an der Zeit, Munition zu beziehen, ohne den
Anschein zu haben, damit eine Demonstration machen zu wollen,»117

Tagelang stritt Arpagaus jegliche Einwilligung zu Caveltis Plänen ab.

Doch die Fakten sprachen gegen ihn. Nicht zuletzt belastete ihn das Schreiben,

das Cavelti in der Nacht nach dem Treffen in Rueras an Sonderbundsgeneral

Salis-Soglio gesandt hatte:

«Armee der 7. Stände

Andermatt um 12V4 Uhr,

den ll-12ten November, 47

Herr General,

Vergangene Nacht war ich in Tavetsch und Hess sogleich den Hr. Arpagaus holen.

Ich musste mich einsperren bis er ankam um 11 Uhr Vormittags. Wir fassten

folgenden Entschluss: Heute Abends sind zwei Bataillons in Sagens, das ist

sicher, Morgens werden sie vorrücken bis nach Tschamut, das ist unser Wunsch,

denn so bald sie in Tavetsch sind, werden wir von oben herab aufsie riiken und

unten wird Arpagaus mit Generalgewalt Sturm leuten lassen und dann wünsch

Glück! Bald wird von hier Munition nach Disentis abgehen, die ich soeben vom

Gotthard herabgebracht. Haupt. Huonder wird mir alles leiten.

Gott mit uns

F. Cavelti, Lieutn.»us

117 StAGR C III 20 c A, V, 6: Verhörprotokoll Arpagaus, Chur, 9.-29.5.1848.
118 StAGR C III 20 c A, II, 2: Abschrift des Briefes von Cavelti an Salis-Soglio, 11./12.11.1847.

Im Protokoll des Kriegsrates hiess es aufgrund der Berichte von Cavelti: «Von eingegangenem

günstigen Berichte über die Stimmung des Bündner Oberlandes wird Kenntnis genommen.»

StAGR C III 20 c A, II, 4: Auszug aus dem Protokoll des Kriegsrates des Sonderbundes

vom 19.11.1847. Caveltis Schreiben ist auch erwähnt in Siegwart-Müller, Sieg,
S. 584. Die Tatsache, dass es in der Surselva schliesslich doch nicht zu einem Aufstand kam,
kommentierte Siegwart-Müller mit Enttäuschung: «Hätten sich die Oberländer erhoben, so
würden sie nicht nur den Abzug der Bataillone aus Graubünden verhindert, sondern auch
einem Zuge der sieben Stände nach Tessin und Chur einen sichern Erfolg bereitet haben.

Waffen hatten die Oberländer in Genüge, in ihren Bergen waren sie vor Angriffen
gesichert, Munition stellte man ihnen zur Verfügung. Von unserm Rechte waren sie überzeugt;
ihr Gewissen hätte sie schwerlich abgehalten, mit uns gemeinsame Sache zu machen. Allein
die Führer, von Natur etwas langsam, wagten nicht, ihrem Rechtsgefühle und ihrer innersten
Überzeugung zu folgen, und wo die Führer unentschlossen sind, bewegt sich das Volk nicht.»
Ebd., S. 343.
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Aus den Dokumenten des Kriegsrates des Sonderbundes lässt sich die

Einbindung dieser Aktion in die strategischen Ziele des Sonderbundes
rekonstruieren. Demgemäss war vorgesehen, über das Tessin und den San

Bernardino sowie über den Oberalppass nach Chur und St. Gallen
vorzurücken, die dortigen Regierungen zu stürzen und sich mit den Truppen zu

vereinigen, die von Luzern aus über das Freiamt und Zürich in Richtung
St. Gallen marschierten.119

Geständnis und Urteil

Arpagaus musste im Verlauf des Verhörs schliesslich zugeben, dass er Ca-

veltis Ansinnen «nicht entschieden abgewiesen» habe. Er habe jedoch bei
seinen Kontakten mit der Innerschweiz und beim Treffen mit Cavelti
«nicht rundwegs und entschieden alles» akzeptiert, sondern seine Bedenken
angemeldet. Zugleich sah er ein, dass er als Politiker die Bündner Regierung

über Caveltis Besuch in Rueras hätte informieren müssen. Trotzdem
beteuerte er immer wieder, nie schlimme Absichten gehegt zu haben:

«[ VI\an sieht mich als einen Revolutionär an, während ich nie ans
Revolutionieren dachte.»

Am 27. Mai 1848 kapitulierte Arpagaus definitiv angesichts der
erdrückenden Zahl von Aussagen und Dokumenten, die gegen seine vorgetäuschte

Ahnungslosigkeit sprachen. Offen bekannte er nun, auf Caveltis Ansinnen

eingetreten zu sein: «Bloss so viel erinnere ich mich nachträglich, dass

Cavelti von Sturmläuten sprach und ich es ihm zugesagt habe, ebenso sprach
er von Munition und ich werde sie ihm auch zugesagt haben.» Die Munition
sollte vorerst zu Gieriet und von dort weiter nach Disentis befördert werden.

Die illegalen Munitionstransporte bestätigten auch die Urner Soldaten,
die diese durchführten. Einer von ihnen sagte aus, er habe in der Nacht
vom 12. auf den 13. November 1847 mit Cavelti und drei Helfern Munition
und einen Brief nach Rueras zu Hans Giachen Gieriet befördert, wo sie

morgens um sieben Uhr angelangt seien. Doch Gieriet habe erklärt, «er
nehme die Waare nicht an, wir hätten jedenfalls zur Nachtzeit kommen sollen,

jetzt sollen wir alsobald mit der Ladung wieder zurück bis auf unsere

Grenzen, wenn wir nicht ins Unglück kommen wollen». Daraufhin hätten
sie die Körbe wieder bis zum Oberalpsee zurückgeschleppt.120 Am Tag da-

119 Vgl. dazu StAGR C III 20 c A, IX, 3: Klageschrift vom 14.10.1848 sowie Bucher, Sonder¬

bundskrieg, S. 70.
120 StAGR C III 20 c A, II, 10: Verhörprotokolle in Altdorf, Erstfeld, Silenen und Andermatt,

6. u. 7.4.1848. Vgl. dazu auch die Aussagen von Hans Giachen Gieriet, StAGR C III 20 c A,
IV, 1: Verhörprotokoll Hans Giachen Gieriet, Rueras, 1.5.1848. Zu Fidel Caveltis Treffen
mit Arpagaus und der anschliessenden Lieferung von Schiesspulver nach Rueras vgl. auch
die lokale Überlieferung gemäss Berther, Ovras II, S. 121f.
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rauf sei die Munition laut Arpagaus' Aussage auf eine am Oberalppass
gelegene Alp im Tujetsch gebracht worden. Von dort sollten die Träger sie

direkt nach Disentis befördern.
Ein zweiter Sonderbunds-Soldat bestätigte ebenfalls, einen Korb mit

Munition von Andermatt her über die Oberalp und eine Viertelstunde weiter

nach Graubünden zu einer Hütte getragen zu haben. Dort sei die
Munition von zwei Bündnern in Empfang genommen worden. In der Hütte
hätten sich bereits drei mit Reisig getarnte Körbe befunden, die in der
Nacht zuvor gebracht worden seien. Später habe er die Munition
zurückgetragen.121 Nach einer weiteren Korrespondenz mit der oberen Surselva
habe Cavelti die Munition wieder über die Grenze an den Oberalpsee
befördert. Von dort sei sie erst etwas später nach Andermatt zurücktransportiert

worden.122

Auf die Frage des Verhörrichters, was ihn dazu bewogen habe, auf Ca-
veltis Ansinnen einzutreten, antwortete Arpagaus schliesslich:

«Ich muss dem Geschehenen jugendlichen Übermuth so wie politische Uner-

fahrenheit als Ursache zuschreiben; letztere insbesondere liess mich die Bedeutung

jener Schritte nicht erkennen. Auch überlegte ich nicht, dass meine

Korrespondenz Folgen nach sich ziehen könnte, indem ich der Ansicht war, dass die

dem Sonderbund zum Grunde liegenden Grundsätze gut seien.»m

Soweit die Ausführungen zu Landammann Gion Antoni Arpagaus.
Fidel Cavelti selber hatte sich nach Kriegsende ins Ausland abgesetzt. Eine
Ediktalzitation im <Amtsblatt des Kantons Graubünden> und in der
Allgemeinen Zeitung> von Augsburg, wo er sich angeblich aufhalten sollte, blieben

ohne Erfolg.124 Die vorgefundenen Akten und die Aussagen der Zeugen

belasteten indes Cavelti dermassen, dass die Gerichtsbehörden einem

Amnestiebegehren seines Vaters nicht entsprechen konnten.125

In Bezug auf Hans Giachen Gieriet hielt das Gericht ebenfalls fest, dass

gewisse Ungereimtheiten bestehen blieben - auch wenn er die Munition
zurückgewiesen habe und jede Beteiligung abstreite. So habe er den von
Cavelti geschickten Soldaten immerhin gesagt, sie hätten die Munition bei
Nacht bringen sollen. Ausserdem habe er die Munition nur bis zur Grenze

zurücktragen lassen.126 Zudem verlautete, er habe zu bedenklicher Zeit sein

121 StAGR C III 20 c A, II, 10: Verhörprotokoll Joseph Maria Ziegler, Bauer, Erstfeld, 6.4.1848.
122 StAGR C III 20 c A, I, 6: Verhörprotokoll Jacob Martin Muggli, Rueras, 13.2.1848.
123 StAGR C III 20 c A, V, 6: Verhörprotokoll Gion Antoni Arpagaus, Chur, 9.-29.5.1848.
124 Vgl. dazu die Akten unter StAGR C III 20 c A, VI, 9.
125 StAGR C III 20 c A, VI, 10: Eingabe von Florian Cavelti, 28.10.1848. Dazu auch StAGR

C III 20 c A, I, 3: Verhörprotokoll Cavelti, Ilanz, 7.2.1848.
126 StAGR C III 20 c A, VI, 3: Verhörprotokoll Hans Giachen Gieriet, Chur, 20.5.1848.
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Hab und Gut in Sicherheit gebracht. Tatsächlich bestätigte ein Maurer, im
November 1847 bei Hans Giachen Gieriet «den Eingang zu einem verborgenen

Keller» vermauert zu haben.127 Schmid wusste zudem über Gieriet zu

berichten, dass er «auf den Gemeinden sich auf eine Weise benommen hat,

wodurch er das Volk mehr reizte, als beschwichtigte. Er sagte mehrmals, es

wäre doch unsere Pflicht, unseren Brüdern da drüben zu helfen,»128

Aufgrund dieser Faktenlage beantragte Staatsanwalt G.O. Bernhard,
die auf der Seite des Sonderbundes am Krieg beteiligten Kantonsangehörigen

zu je einem Jahr Gefängnis zu verurteilen. Für die Verschwörer aus

der Surselva forderte er acht Monate Gefängnis für Hans Giachen Gieriet,
zehn Jahre Zuchthaus für Gion Antoni Arpagaus und zwölf Jahre Zuchthaus

für Fidel Cavelti.129

Die Verteidigung übernahm Bundesstatthalter J. A. Sprecher. Er machte

geltend, dass sich die Bündner Katholiken während des Sonderbundskrieges
in einer schwierigen Situation befunden hätten. Arpagaus sah er als unschuldiges

Werkzeug Siegwart-Müllers und die Absichten des Landammanns als

nicht gegen Graubünden gerichtet. Deshalb schlug er Straffreiheit für alle

Angeklagten vor. Im Übrigen seien auch andere Kantone und die Tagsatzung

bemüht gewesen, ihre jeweiligen Sonderbundsprozesse im Interesse
des inneren Zusammenhalts der Schweiz nicht allzu sehr hochzuspielen.130

Die Eröffnung des Urteils erfolgte am 2. November 1848. Darin wurden
die illegalen Machenschaften des Jahres 1847 nochmals detailliert aufgerollt.

In Bezug auf Cavelti und Arpagaus führte die Urteilsschrift aus, dass

«sich die beiden Angeklagten eines wenigstens in geringerem Grade
hochverräterischen Complottes gegen die verfassungsmässige Staatsgewalt und
deren Anordnungen schuldig gemacht haben». Was Gieriet betraf, hiess es

zwar, dass bei ihm «in Bezug auf den erst berührten Complott eine theilweise

Mitwisserschaft angenommen werden muss», dass er sich jedoch nicht im

gleichen Masse wie Arpagaus und Cavelti illegale Handlungen habe zu
Schulden kommen lassen. Als mildernder Umstand für alle Angeklagten
wurde überdies erwogen, «dass diese verderblichen Anschläge und
Unternehmungen für unsern Kanton und für das Gesamtvaterland ohne weitere

Folgen geblieben sind». Schliesslich verurteilte das Gericht Fidel Cavelti zu
fünf und Gion Antoni Arpagaus zu einer Strafe von drei Jahren Zuchthaus,

während Hans Giachen Gieriet freigesprochen wurde.131

127 StAGR C III 20 c A, 1,6: Verhörprotokoll Sebastian Decurtins, Rueras, 12.2.1848.
128 StAGR C III 20 c A, 1,6: Verhörprotokoll Thomas Schmid, Rueras, 12.2.1848.
129 StAGR C III 20 c A, IX, 3: Klageschrift vom 14.10.1848.
130 StAGR C III 20 c A, IX, 3: Verteidigungsschrift vom 1.11.1848. Vgl. dazu unten, S. 268.
131 StAGR CB III 43, Protokoll des Oberappellationsgerichtes, 2.11.1848 sowie StAGR C XI

8 B 1, II: Urteilsverkündung 2.11.1848. Die Bündner Sonderbunds-Soldaten Joseph Tra-
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A.1.3 Ein Komplott!?

Verschwörung...

Die bisherigen Ausführungen haben zweierlei deutlich gemacht: Zum einen

waren während des Sonderbundskrieges zahlreiche Personen direkt oder
indirekt an mehreren Handlungen beteiligt, die sich an der Grenze zur
Illegalität bewegten. Zum anderen gelangten zahlreiche Untersuchungspunkte
letztlich nicht zur Anklage. Namentlich die illegalen Aktivitäten in der Sur-
selva reduzierten die Gerichtsbehörden faktisch auf Verschwörung und

personell auf eine Handvoll Eingeweihter. Wie sich noch zeigen wird,
entsprach dies nicht den Tatsachen. Im Folgenden soll deshalb der Frage
nachgegangen werden, weshalb Verschwörung als Tatbestand im Prozessverlauf
mehr und mehr ins Zentrum der Untersuchungen rückte. Zudem interessiert

die Frage, weshalb das Gericht die meisten Anklagepunkte fallen liess

und letztlich gegen involvierte Personen keine Anklage erhob.
Zuerst jedoch ein paar theoretische Überlegungen zum Widerstandsbegriff.

In Bezug auf die möglichen Formen des Widerstandsverhaltens lassen

sich allgemein drei Stufen unterscheiden: Eine erste Stufe bilden latente,

individuelle und unorganisierte Protestformen. Auf einer zweiten Stufe
nehmen die Handlungen öffentliche und kollektive beziehungsweise
organisierte Formen an, bedienen sich aber weiterhin gewaltloser, das heisst

symbolischer oder verbaler Mittel. Die dritte Stufe bedeutet das Verlassen
des erfolglos eingeschlagenen Rechtsweges hin zu Formen der
Gewaltanwendung.132 Auf dieser dritten Stufe unterscheiden sich verdeckte
Widerstandsformen (wie Verschwörungen oder im Geheimen getroffene
Vorbereitungen eines offenen Aufruhrs) von offenen Widerständen (wie etwa
Unruhen, Revolten oder Krieg) durch unterschiedliche Organisations- und
Mobilisationsformen. Zudem lassen sich jeweils andere Motivationen und
Absichten ausmachen.133

vers, Alois Vogel und Johann Mathias Camenisch wurden zu Gefängnisstrafen zwischen 14

Tagen und 2 Monaten verurteilt. Das Urteil gegen Ulisses Albertini war am 2. November
1848 noch ausstehend.

132 Vgl. dazu Z'Graggen, Tyrannenmord, S. 15f. (in Anlehnung an das von Peter Bierbrauer
entwickelte mehrstufige Konfliktverlaufsmodell von Bauernrevolten).

133 Die Begriffe <Verschwörung>, <Komplott> und <Konspiration) werden im Folgenden syno¬

nym gebraucht. Die Ausführungen theoretischer Natur beruhen auf Andreas Suter,
Regionale politische Kulturen von Protest und Widerstand im Spätmittelalter und in der Frühen
Neuzeit. Die schweizerische Eidgenossenschaft als Beispiel, in: Geschichte und Gesellschaft
21,1995, S. 161-194, hier S. 168f; Andreas Suter, Verschwörungen in der schweizerischen

Eidgenossenschaft der Frühen Neuzeit, in: SZG 45, 1995, S. 330-370, hier S. 332-337 und

Z'Graggen, Tyrannenmord, v.a. S. 15-20 (jeweils mit weiterführender Literatur).
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Die Verschwörung stellt die bestehende Macht im Staat grundsätzlich
in Frage, was sie als verdeckte Vorgehensweise mit der grössten Reichweite

und Radikalität auszeichnet. Ihr Ziel ist der Sturz der Machthaber oder
aber eine weitreichende Neuordnung der Machtverhältnisse. Die
Verschwörung lässt sich weiter dadurch charakterisieren, dass eine relativ kleine

Anzahl Personen in das Vorhaben eingeweiht ist. Zudem richtet sie sich
meistens auf ein überschaubares Ziel aus (z.B. Besetzung eines Gebäudes,
Attentat auf einen Amtsträger). Schliesslich ist im Rahmen einer
Verschwörung absolute Geheimhaltung und Verschwiegenheit gefordert. Nur
dadurch lässt sich der Überraschungseffekt bis zum Schluss aufrechterhalten.

Wegen der Radikalität ihrer Forderungen müssen die Verschwörer
ausserdem beim Misslingen ihres Planes mit schwersten Konsequenzen
rechnen. Ein Absinken in die Anonymität ist im Gegensatz zu offenen
Widerstandsformen ausgeschlossen.134

Auf welche Ereignisse im Rahmen des Hochverratsprozesses von 1847

treffen diese Kriterien nun zu? Und ist es aufgrund der Faktenlage
überhaupt angebracht, im Rahmen der damaligen Ereignisse von einem Komplott

zu sprechen? Von einer Verschwörung lässt sich in der Tat sprechen,
wenn man die geplante Einkesselung der in die obere Surselva vorrückenden

eidgenössischen Truppen genauer betrachtet: In einer ersten Phase

waren wenige Personen, die sich in geheimen Absprachen geeinigt hatten,
in dieses Vorhaben eingeweiht. Das erste Ziel, die Ausschaltung der
eidgenössischen Truppen bei Tschamut, lässt sich als relativ überschaubar
bezeichnen, und es hätte sich wohl mit dem nötigen Überraschungseffekt
durchsetzen lassen. Die Radikalität des Vorhabens entspricht ebenfalls
den oben angeführten Kriterien. Den Verschwörern warfen die Justizbehörden

nicht nur den geplanten Sturz der Bündner Regierung vor, sondern
gerade auch ihre Hoffnung, dass das Ausland eingreifen werde. Dadurch
hätten sie sich im höchsten Grade des Landesverrates schuldig gemacht.135

In dieser Hinsicht ist es verständlich, dass das Oberappellationsgericht dieser

Verschwörung am meisten Gewicht beimass und gegen die darin
involvierten Personen die weitaus strengsten Strafen verhängte.

134 Vgl. das dreistufige Eskalationsmodell des bäuerlichen Widerstandsverhaltens gemäss Bier-
brauer/Blickle in Z'Graggen, Tyrannenmord, S. 23. Zum Widerstandsbegriff vgl. auch
Vogel, <Hirtenhemmli>-Aufstand, S. 29-31 sowie die Einführung zu Simon (Hg.), Widerstand.

135 Diese internationale Dimension des Sonderbundskrieges war zentraler Gegenstand des in
Luzern durchgeführten Prozesses auf eidgenössischer Ebene (vgl. unten, S. 61) und kam
auch im Rahmen des bündnerischen Hochverratsprozesses zur Sprache. Vgl. etwa StAGR
C III 20 c A, II, 5: Notanden aus dem Sonderbundsprotokoll. Zu den konkreten Plänen
der Sonderbündischen und der sie unterstützenden ausländischen Mächte vgl. etwa Remak,
Bruderzwist, S. 209-211.
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oder breiter Widerstand?

Was im Prozess jedoch nicht zur Sprache kam, ist die Tatsache, dass der

Angriff auf die eidgenössischen Truppen in Tschamut nur mit Hilfe des

Landsturms der Cadi möglich gewesen wäre. Mit anderen Worten: Der
Plan hätte sich nur zur Ausführung bringen lassen, wenn die Bevölkerung
der Surselva sich daran beteiligt hätte. Dies gilt nicht weniger für den
anschliessend geplanten Marsch der sonderbündischen Truppen nach
Chur, wofür ebenfalls das Mitmachen der Region vorgesehen war. Was
im Prozessurteil als Komplott bezeichnet wurde, reduziert also die Ereignisse

in der Surselva auf eine überschaubare Grösse und auf eine Gruppe
von Verschworenen, die exemplarisch bestraft werden konnten. Wäre
das Vorhaben der Sonderbündischen und der Surselva aber zur Ausführung

gelangt, so hätte sich die geheime Absprache zwischen Cavelti und
Arpagaus allerdings als Initialzündung einer grösseren Kettenreaktion
erwiesen. Diese wäre nicht mehr als Verschwörung zu bezeichnen gewesen,

sondern hätte die Form eines offenen Umsturzversuches angenommen.

Die These erhärtet sich also, dass die Reduktion der Ereignisse auf
einige wenige Verschwörer eine vereinfachte, konstruierte Darstellung der
Realität bildet. Damit ist aber immer noch nicht geklärt, weshalb gegen
viele Verdächtigte die Untersuchungen bald einmal eingestellt wurden.
Überdies drängt sich die Frage auf, wieso die offensichtliche Beteiligung
breiter Bevölkerungskreise an diesen illegalen Vorhaben im Prozessverlauf

nicht zur Sprache kam.
Ins Auge fällt die Vorsicht und Zurückhaltung, welche die politischen

und militärischen Gremien während des Sonderbundskrieges den Katholiken

im Allgemeinen und der Surselva im Besonderen zukommen liessen.
Dass sie alles unternahmen, um die katholische Minderheit nicht zu
brüskieren, beweisen die Pikettstellung136 und die schliesslich unterbliebene
Truppenverschiebung in die obere Surselva. Tatsächlich kritisierten
Protestanten und Liberale bereits Anfang November 1847 die zögerliche
Vorgehensweise der Bündner Regierung. Als das erste Bataillon aufgeboten
wurde, schrieb der <Bündner Landbote>, es sei endlich an der Zeit zu
handeln, um «nicht etwa noch eine eidgenössische Exekution sich aufzuladen
(...)».137 Und als Bundsstatthalter Johann Rudolf von Toggenburg ein

paar Tage später in der Surselva weilte, meinte <Der freie Rhätier>: «Uns
thut es leid, dass unsere schönen und wackern Truppen nicht zu etwas
Besserem verwendet werden, als dazu, in unserem Kanton herumzulungern.»

136 Vgl. dazu unten, S. 73.
137 Bündner Landbote Nr. 45, 6.11.1847, S. 178.
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Wenn das so weiter gehe, müsse man gar

«fürchten, man möchte später unsern Stand seine, wenn auch unverschuldete,

Passivität entgelten lassen. Denn diejenigen Kantone, welche in diesem Kampfe

am meisten geleistet, werden ohne Zweifel nachher sich am meisten fühlen und

bei einer allfälligen Bundesrevision u.s.w. die höchsten Ansprüche erheben.

Nachdem Graubünden sich einmal für den Krieg entschieden, könnte, so will es

uns bedünken, seine beste Politik nur die sein, wacker mitzuhalten.»138

Mitte Dezember 1847 doppelte auch die <Bündner Zeitung> rückblickend nach:

«Wären die Katholiken bei uns willfähriger gewesen, und hätte unsere Regierung
nicht daraufRücksicht nehmen müssen, dass die grosse Mehrheit derselben nicht

gerne dem Rufe unter die Waffen gefolgt wäre, sondern die Verwendung der in

Dienst genommenen Truppen zur Beruhigung des eigenen Kantons nöthig
gemacht hätte, so würde unser Kanton allerdings im Stande gewesen sein, noch ein

Bataillon zu schicken.»139

Ebenso sollen die Protestanten diesbezüglich ihren Missmut zum
Ausdruck gebracht haben. So berichtete <Der freie Rhätier> nach dem Ende
des Krieges, dass «die protestantische Bevölkerung des Kantons über die
durch die obersten Landesbehörden beim Truppenaufgebot den Katholiken
getragenen Rücksichten im höchsten Grade gereizt» war.140

Je weitere Kreise die Untersuchungen zogen, desto mehr stiess das
lasche Vorgehen des Kleinen Rates während des Sonderbundskrieges auf
Kritik. So beriet sich der Grosse Rat im März 1848 darüber, «ob sich der
Kleine Rath in seinen Massregeln in Bezug auf den Verkehr zwischen dem

Sonderbund und Einwohnern des Kantons eines Fehlers» schuldig gemacht
habe. Nach hitziger Debatte akzeptierte der Grosse Rat zwar den Standpunkt,

dass keine Pflichtverletzung vorliege, «es wäre aber wünschbar
gewesen, wenn derselbe [=der Kleine Rat] in Bezug auf den sonderbündischen
Verkehr über die Oberalp mehr Energie entwickelt hätte».141

138 Der freie Rhätier, Vorläufer zu Nr. 47,14.11.1847, S. 1. Tatsächlich musste sich Graubünden
diesbezüglich von der Tagsatzung Kritik gefallen lassen. Vgl. Bucher, Sonderbundskrieg,
S. 448.

139 Bündner Zeitung Nr. 99, 11.12.1847, S. 408.
140 Der freie Rhätier Nr. 1,7.1.1848, S. 2.
141 Bündner Zeitung Nr. 26, 29.3.1848, S. 112. Dazu auch Verhandlungen des Grossen Rates,

25.3.1848, S. 72f. Mit dem Vorwurf, die Grenze gegen Uri sei zur Zeit des Sonderbundskrieges

zu durchlässig gewesen, hatte sich zuerst ein oberster Polizeibeamter konfrontiert
gesehen. In einer gedruckten Verteidigungsschrift hatte der Betroffene sodann ausgeführt,
er hätte für die Grenzbewachung Militär an Stelle der drei Landjäger verlangt. Wegen der
drohenden Unruhen in der Surselva habe der Kleine Rat diesem Gesuch jedoch nicht
stattgegeben. Vgl. StAGR C XV 14: Ein Wort zur Beherzigung für die Landesväter und das

bündnerische Volk. Von einem freien Bündner (o.D.).
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Doch nicht nur während der Kriegswochen zeigte sich die Regierung
gegenüber den Katholiken duldsam und milde, sondern auch während des

Prozesses. Dabei konnte sie sich auf ein ähnliches Vorgehen auf eidgenössischer

Ebene berufen. Zwar beschloss die eidgenössische Tagsatzung im
Februar 1848, in Luzern einen Landesverratsprozess gegen diejenigen
Personen durchzuführen, welche die Intervention des Auslands verlangt hatten.

Aber, so hiess es weiter, «in Berücksichtigung, dass [die aktuelle
Bedrohungslage seitens des Auslandes] die Beruhigung des Vaterlandes dringend
erheischt, alle anderen Kantone, Beamtete oder Privaten nicht weiter zu
verfolgen (...)». Vielmehr empfahl die Tagsatzung «eine allgemeine Amnestie

zu ertheilen». Graubünden stimmte zu, in Luzern exemplarisch einen
Prozess durchzuführen, wollte jedoch die «allgemeine» Amnestie in den

übrigen Kantonen durch eine «möglichst umfassende» ersetzt haben.142

Hatte der Prozess in Luzern nur exemplarisch-symbolischen Charakter
auf Bundesebene, so zeigte in Graubünden die Reduktion der an den
fraglichen Aktionen Beteiligten auf eine Hand voll Verschwörer eine ähnliche

Einstellung auf Kantonsebene. Dies brachte die liberale <Bündner Zei-
tung> folgendermassen zum Ausdruck:

«Diejenigen, welche besonders in den Zwölferkantonen gegen die Eidgenossenschaft,

gegen den eigenen Kanton zu Felde gezogen sind, oder auf andere Weise

thatsächlich die Unternehmungen des Sonderbunds unterstützt haben, sollen vor
den gerechten Richter gestellt werden und da ihr Urtheil empfangen. Dies

verlangt die Ruhe und Ehre des Staats, die öffentliche politische Moral. Nachher ist

es Sache der politischen Behörden, gutfindenden Falls Amnestie zu ertheilen oder

Gnade eintreten zu lassen. Das Volk soll aber durch ein öffentliches Urtheil

diejenigen kennen lernen, welche es irreleiteten und gerne mit in den Abgrund gezogen

hätten, in dem wir nun die Führer des Sonderbunds sehen, auf den Knieen

vor absolutistischen Regierungen. Die tiefgefühlte Strafe ist die Volksverachtung.»143

Ebenso meinte die konservative <Churer Zeitung>:

«[E]s will uns bedünken, da doch von vollzogenen grossen Verbrechen die Rede

nicht sein kann, so liege die Hauptstrafe eben in der geheimnisvollen Untersuchung

selbst, und in der reichlichen Nahrung, die dadurch der böswilligen Nachrede

und dem entstellenden Gerüchte geboten wird.»144

142 StAGR C III 20 c A, II, 12 u. 13: Vorschlag der Tagsatzung vom 4.2.1848 und Bericht
Graubündens über die beantragten zwei Punkte (o.D.). Zum Prozess in Luzern vgl.
Bossard-Borner, Spannungsfeld, S. 441^151.

143 Bündner Zeitung Nr. 14,16.2.1848, S. 57.
144 Churer Zeitung Nr. 72, 6.9.1848, S. 1.
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Strafnachlass «in Gnaden»

Schliesslich verzichteten die Regierung und das Oberappellationsgericht
nicht nur darauf, allen potenziell Beteiligten den Prozess zu machen,
sondern Hessen auch gegenüber den tatsächlich Verurteilten schnell Milde
walten. Eine Begnadigung war schon im Laufe der Untersuchungen von
verschiedener Seite beantragt worden.145 Am 3. Oktober 1848 schrieb das

Oberappellationsgericht an den Kleinen Rat, man sei zum Entschluss
gekommen, «das eingegebene Gesuch um Begnadigung der genannten Verur-
theilten im Allgemeinen aus dem Grunde zu empfehlen, weil nur politische
Verbrechen und Vorgehen hier vorliegen, welche ohne Nachtheil durch eine

grossmiithige Verzeihung zu allseitiger Beruhigung und im Geiste unserer
Zeit der Vergessenheit übergeben werden können».146 Am Tag der
Urteilsverkündung ersuchte der Verteidiger um Weiterleitung seines

Begnadigungsgesuches an den Grossen Rat.147

Der Grosse Rat behandelte am 7. November 1848 dieses Geschäft. Die
Gegner einer Amnestie betonten, dass

«unsere Wehrmänner reformirterseits im vergangenen Herbst bereitwillig dem

Ruf des bedrohten Vaterlandes folgten, während diejenigen katholischer Confession,

sich dieser ihnen nicht minder obliegenden Pflicht durch eine unstatthafte

Begünstigung entziehen konnten. Bei solcher Sachlage haben Arpagaus und Ca-

velti den verabscheuungswürdigen Vorsatz gefasst, die reformirten nach dem

Oberland bestimmten Milizen in der Front von Uri her an[zu]greifen, im Rücken

aber durch eigene Landsleute überfallen und vernichten zu lassen. Wenn die

Erfüllung dieses ruchlosen Plans vereitelt sei, so dürfen wir dies keineswegs der

Reue des Arpagaus, sondern einzig der göttlichen Vorsehung verdanken (...).»

Auch wenn Arpagaus als «Werkzeug in anderen Händen» zu betrachten
sei, so könne es nicht angehen, «dass dieser nämliche Arpagaus nunmehr,
da seine und Anderer Pläne gescheitert, gleichsam als unzurechnungsfähig
erscheinen soll».

Die Befürworter der Begnadigung führten aus, dass «die Übung von
Milde, Schonung und Vergebung der schönste Dank gegen die allgiitige
Vorsehung sei, welche ihren Schutz so augenscheinlich über dem Vaterland walten

Hess und der glänzende Sieg der Eidgenossenschaft und die Erstehung
des neuen Bundes auf keine würdigere Weise gefeiert werden könne».
Ausserdem gaben sie zu bedenken,

145 Vgl. etwa unten, S. 90.
146 StAGR C III 20 c A, VII, 26: Das Oberappellationsgericht an den Kleinen Rat, 3.10.1848.
147 StAGR CB III 43: Protokoll des Oberappellationsgerichtes, 2.11.1848. Dazu auch ein Bei¬

brief von Gion Antoni Arpagaus unter StAGR C XI 8 b 1, II.
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«es lehre die Erfahrung aller Zeiten, dass die Vollziehung strenger Strafurtheile
bei Vergehen politischer Natur, keine gute[n] Früchte bringe und gar zu leicht als

politische Verfolgung erscheine und den Stachel des Parteihasses in den Herzen

zurücklasse. Ein Gnadenakt könne übrigens im vorliegenden Fall nicht nur
keine Nachtheile bringen, sondern werde vielmehr zu der bei den gegenwärtigen
Zeitverhältnissen so wünschbaren und nothwendigen Beruhigung und Einigung
der Gemüther wesentlich beitragen.»

Schliesslich setzte sich der Antrag des Kleinen Rates durch. Demzufolge

erliess der Grosse Rat den Verurteilten (mit Ausnahme von Fidel Ca-

velti, dessen Aufenthaltsort immer noch nicht ermittelt werden konnte)
die vom Oberappellationsgericht verhängte Strafe «in Gnaden». Arpagaus
sei allerdings «für die Dauer von sechs Jahren a dato des Urtheils in
Ausübung aller politischer Rechte eingestellt» und müsse die Gerichtskosten
selber tragen.148 Dass so letztlich alle Angeklagten des Hochverratsprozesses

mit einem blauen Auge davonkamen, kommentierte <Der freie Rhäti-
er> ebenso lakonisch wie treffend mit der Bemerkung, dass sich die «Herren

Angeklagten gewiss nicht über Strenge des Grossen Rathes zu
beklagen» hätten.149

Die illegalen Machenschaften des Jahres 1847 sollten also nicht ohne Pro-

zess der Vergessenheit anheimfallen, um damit klar zum Ausdruck zu bringen,

welche Seite den Krieg gewonnen hatte. Doch die politischen und
richterlichen Entscheidungsträger wollten zugleich den Prozess nicht zu sehr

aufbauschen, um die Katholiken nicht erneut zu verstimmen. Vielmehr sollten

diese erkennen, dass sie im neuen Staatswesen durchaus ihren Platz
finden konnten, ohne Repressionen befürchten zu müssen.150 Diese beiden Ziele
der liberalen Mehrheit Graubündens wurden im Prozess durch die Reduktion

der Beteiligten auf eine kleine Gruppe von Verschwörern erreicht.
In welchem Verhältnis aber stand die Verschwörungstheorie zur

allgemeinen Stimmung in der katholischen Surselva? Um dieser Frage nachzugehen,

wird die Perspektive im Folgenden von den liberalen Prozessführern

einerseits und den wenigen Verschwörern andererseits hin auf das

Denken und Handeln der breiten Bevölkerung verschoben. Wie weit sym-

148 Verhandlungen des Grossen Rates, 7.11.1848, S. 123-128.
149 Der freie Rhätier Nr. 19, 10.11.1848, S. 75. (Die gleiche Zeitung berichtete ebd., S. 73-75,

gestützt auf die Anklage- und Verteidigungsschriften, besonders ausführlich über die
Ergebnisse der «Hochverrathsangelegenheit»),

150 So zeigte sich in der Tat, dass der Bundesstaat von 1848 aufgrund der konservativen Wi¬

derstände von 1847 eine gemässigtere Ausrichtung bekam, als dies viele Radikale
gewünscht hätten. Vgl. dazu Urs Altermatt, Der Weg der Schweizer Katholiken ins Ghetto.
Die Entstehungsgeschichte der nationalen Volksorganisation im Schweizer Katholizismus
1848-1919,3. Überarb. Aufl., Freiburg 1995, S. 25-27 u. 39-43 sowie Jorio, Gegenwehr der

Konservativen, S. 156-158.
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pathisierte die Allgemeinheit mit dem Sonderbund? Wie gross war die
Bereitschaft, die legalen politischen Partizipationsmöglichkeiten bis zum
Äussersten auszuschöpfen und allenfalls auch mit illegalen Mitteln gegen
die Regierung zu kämpfen? Und wie weit konnten sich die Verschwörer
schliesslich auf die Mitwirkung der Bevölkerung verlassen?151

A.2 Die Innenperspektive

A.2.1 Von der Petition zur ausserparlamentarischen Opposition -
verbale Protestformen im Vorfeld der Exekutionsfrage

Auflösung des Sonderbundes

Wie in allen katholischen Gebieten der Schweiz verfolgten auch die
Einwohner der Surselva Mitte der 1840er-Jahre mit wachsender Besorgnis die

aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Anfeindungen der mehrheitlich liberalen
Kantone gegenüber dem Sonderbund.152 Die letzte Eskalation erfuhr der
Konflikt bei der Frage, ob der Sonderbund mit dem Bundesvertrag
unvereinbar sei und aufgelöst werden müsse. Im bündnerischen Grossen Rat
gelangte dieses Geschäft am 16. Juni 1847 zur Abstimmung. Mit 43 zu 21 Stimmen

fiel die Instruktion an die Abgeordneten zur eidgenössischen
Tagsatzung dahingehend aus, dass der Sonderbund illegalen Charakter
habe und deshalb aufzulösen sei.153 Am folgenden Tag entschied der Grosse
Rat zudem mit 38 zu 24 Stimmen, die Jesuiten aus der Schweiz auszuweisen.154

Mit welcher Vehemenz bestimmte konservative Grossräte gegen diese

Beschlüsse auftraten, lässt sich aus einem Bericht der <Bündner Zeitung>
folgern. Unter anderem hiess es, in keinem Kanton sei die katholische
Minderheit so weit gegangen wie im bündnerischen Grossen Rat:

«Kein Mitglied der Minderheit in anderen Grossen Rathen, wo eine liberale
Instruktion gegeben wurde, durfte sich ungescheut herausnehmen zu erklären, dass

die Katholiken im Kantone im Falle eines Aufgebotes zur Ausführung eines

Zwölferbeschlusses gegen den Sonderbund demselben nicht Folge leisten werden.

Dies ist nur bei uns geschehen.»

151 Vgl. den Fokus auf die Innenperspektive des Sonderbundes auf gesamtschweizerischer Ebene

bei Moos, Bürgerkrieg, S. 22-25.
152 Vgl. z.B. die Ausführungen bei Berther, Ovras II, S. 119-121 und Gadola, Schurnalistica,

S. 94-111.
153 Verhandlungen des Grossen Rates, 16.6.1847, S. 16-23.
154 Verhandlungen des Grossen Rates, 17.6.1847, S. 25-27.
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Weiter warnte der Bericht, dass die Aktivitäten der Sonderbundsfreunde
im Kanton zu «Anarchie» und «Auflösung aller gesezlichen Ordnung im

Inneren des Kantons» führen könnten. «Es ist genug am Sonderbund, der
von den sieben bekannten Ständen allem Rechte zuwider geschlossen worden;

einen Sonderbund in unserem Kanton selbst wollen wir nicht haben. »155

Am 20. Juni 1847 beschloss schliesslich die eidgenössische Tagsatzung
mit einer Mehrheit von 12Vz Stimmen, den Sonderbund aufzulösen. Zudem
forderte diese am 3. September die Kantone Luzern, Schwyz, Freiburg und
Wallis auf, die Jesuiten auszuweisen.156 Auch Graubünden, das mehrheitlich

einem gemässigten Liberalismus anhing, richtete in der Folge ein
besonders wachsames Auge auf Ansätze sonderbündischer Gesinnung. Ernst

genommen wurden nicht zuletzt vorhandene Ängste und die zahlreichen
Gerüchte, die in den dem Sonderbund zugeneigten Teilen der Bevölkerung

zirkulierten. So verlautete etwa, «dass das Oberland, vorzüglich das

Hochgericht Disentis, Kriegsmunition aus dem Kanton Uri über die Oberalp
beziehe (...)».157 Kurze Zeit später berichtete die <Bündner Zeitung>
allerdings, «die Nachricht bezüglich Lieferung von sonderbündlerischer Munition

nach dem Oberland» sei nicht begründet. «Dagegen ist als sicher
anzunehmen, dass ein Luzerneremissär die Oberländer für den Sonderbund zu
bestimmen bemüht war und dass Listen in den Dörfern kursirten, auf
welchen sich die Leute zu unterzeichnen hatten, wie man vermuthet, zum Zuzug
in die benachbarten kleinen Kantone.» Die <Bündner Zeitung> erachtete es

desgleichen als Gefahr, dass eine Parteinahme für den Sonderbund den
Kanton lähmen könnte: «Dass die Sonderbiindler sich um unsere Oberländer

Mühe geben, ist begreiflich; sie hoffen dadurch den Kanton Graubünden

zur Unthätigkeit zu zwingen.» So appellierte die Zeitung an das kantonale
Zusammengehörigkeitsgefühl und meinte weiter: «[W]/r vertrauen auf den

gesunden Sinn der Oberländer, dass sie im Falle einer Exekution gegen die
Sonderbundskantone sich jeder Ungesetzlichkeit enthalten werden,»158

Doch die Stimmung in der Bevölkerung der Surselva blieb weiterhin
angespannt. Von der Landsgemeinde der Lumnezia wusste die <Bündner

Zeitung> zu berichten:

155 Bündner Zeitung Nr. 54, 7.7.1847, S. 217.
156 Bucher, Sonderbundskrieg, S. 41-43. Zur regionalen Rezeption des Auflösungsbeschlusses

vgl. Ivo Berther, <In pign discuors denter dus purs>. Gespräch über den Sonderbund, in:
Färber/Margadant/Semadeni (Hg.), Quellen, S. 139f.

157 Churer Zeitung Nr. 72, 8.9.1847, S. 1. <11 Romontsch> war ebenfalls der Meinung, die kur¬
sierenden Gerüchte seien übertrieben. Andererseits, so versicherte die Zeitung weiter, sei
in der Surselva genug Munition vorhanden, um gegebenenfalls «alle heraufkommenden
Freischärler zurückzuschlagen». II Romontsch Nr. 37, 10.9.1847, S. 146f. {«per rebatter tuts

frischärlis da sutensi»),
158 Bündner Zeitung Nr. 74,15.9.1847, S. 303.
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«Der abtretende Landammann Balthasar Casanova von Lumbrein hielt eine recht

gut gefasste Rede, worin er auf eine, seinem Bildungsstande angemessene Weise

den Religionsgenossen in den Sonderbundskantonen als hart gedrückten, ungerecht

verfolgten alle Gerechtigkeit widerfahren lässt, dagegen aber die Radikalen

als Religionsstürmer mit wenigen, aber tiefgehenden Lanzenhieben abfertigt.»159

Und <11 Romontsch> Hess in einem «politischen Gespräch in einem
Oberländer Wirtshaus» einen Bauern über die «verdammten Jesuitenfresser in
Chur» wettern. Man habe vernommen, der (liberal gesinnte) Bündner
Tagsatzungsabgeordnete Raget Abys sei wieder in Chur angelangt. Er werde
wohl gute Gründe gehabt haben, auf seiner Rückreise von Bern den Weg
über Zürich statt über die Surselva einzuschlagen.160 Die Angst vor Unruhen

zeigte sich auch in einem <Ausschreiben> auf den Bettag vom 19.

September 1847, worin die Regierung die Räte und Gemeinden ermahnte,
allfällige Ausschreitungen im Keime zu ersticken.161 Zwar kam es am Bettag
nicht zu Unruhen, doch bestimmte Predigten sprachen laut verschiedenen

Zeitungen eine deutliche Sprache:

«Wie beinahe vorauszusehen war, haben nicht alle Pfarrer der Ermahnung des

Hochl. Kleinen Ruthes Folge geleistet, sich in ihren Bettagspredigten aller politischen

Aufregungen zu enthalten. Pater Theodosius warnte seine Zuhörer in

Worten, die wir hier nicht wiederholen, - so wuthvoll waren sie gewählt, - vor

Zeitungen und Vereinen. Gerade die zwei Hauptorgane des republikanischen
Lebens verdammte er in flammensprühenden Worten.»162

Nach den Beschlüssen vom Juni und September 1847 holten die
Abgeordneten der Tagsatzung in ihren Kantonen neue Instruktionen ein. Auf

l5g Bündner Zeitung Nr. 77, 25.9.1847, S. 314. Als Nachfolger Casanovas wurde der gemässig-
tere Gieri Antoni Vieli gewählt. Vgl. dazu II Romontsch Nr. 40, 1.10.1847, S. 157f. Dessen

Antrittsrede ist abgedruckt in Vieli, Plaids de cumin, S. 113-119.
160 II Romontsch Nr. 39,24.9.1847, S. 154f. («discuors politic en in'ustria délia Part-sura» / «quels

smal... magliajesuits a Cuera»), Tatsächlich war namentlich der Bündner Gesandte Raget
Abys in der Surselva als radikaler Kopf verschrien. Diese Einstellung lässt sich insofern
nachvollziehen, als es bereits in zeitgenössischen Darstellungen in Bezug auf die damaligen
Tagsatzungsverhandlungen hiess: «Wirksam war insbesondere der Gesandte von Graubünden,

der Bürgermeister Abys von Chur, welcher kein Bedenken trug, in die vordersten Reihen
der Bekämpfer des Sonderbundes zu treten [und] schüchterne und vorbehaltvolle Instruktionen

mit den Schwingen entschiedenen Parteigeistes zum Fluge brachte.» Gallus Jakob

Baumgartner, Zwölfstimmenbeschluss der Tagsatzung [verfasst 1868], in: Bonjour, Schicksal

des Sonderbundes, S. 166-178, hier S. 171. So brachte Landammann Arpagaus am Tag
des Exekutionsbeschlusses eine Beschwerde gegen ihn vor, auf die der Grosse Rat jedoch
nicht eintrat. Vgl. dazu Verhandlungen des Grossen Rates, 12.10.1847, S. 122-124.

161 Landesschriften 1847, Ausschreiben des Kleinen Rates an die Räte und Gemeinden,
3.9.1847.

162 Bündner Zeitung Nr. 78, 29.9.1847, S. 318.
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Mitte Oktober wollte die Tagsatzung erneut zusammentreten und über das

weitere Vorgehen beraten. Diesmal ging es um die Frage, ob der Sonderbund

allenfalls auch mit militärischen Mitteln aufzulösen sei - folglich um
nicht weniger als Krieg oder Frieden. Der Bündner Grosse Rat sollte am
12. Oktober darüber entscheiden.

Der Exekutionsentscheid

Diese Ausgangslage beunruhigte verständlicherweise vor allem die katholische

Minderheit Graubündens. <11 Romontsch> schrieb, es könne wohl
niemand ernsthaft glauben, dass die Katholiken Graubündens «ohne weiteres

gegen ihre katholischen Mitbrüder ziehen, sind diese doch die Verteidiger

unserer alten Freiheit und auch ihrer und unserer heiligen Rechte».163 Im
Vorfeld der grossrätlichen Abstimmung intensivierten die Katholiken ihre
Aktivitäten. Dies geht etwa aus dem Verhör mit Gieri Antoni Vieli, dem
amtierenden Landammann der Lumnezia, hervor. Auf den 25. September
1847 sei in Ilanz durch den dortigen Landammann eine Zusammenkunft
der Gerichtsvorsteher der benachbarten Gerichtsgemeinden einberufen
worden, und zwar aus Sorge über den zu erwartenden grossrätlichen Be-
schluss, den Sonderbund aufzulösen.164

In Ilanz war beschlossen worden, am 29. September in Tavanasa eine
Katholiken-Konferenz durchzuführen. Diese soll laut Vielis Aussage von
rund 40 Personen besucht worden sein, den Vorsitz habe Landammann
Gion Antoni Arpagaus geführt. Das erklärte Ziel sei gewesen, «auf Mittel
und Wege zu sinnen, einen allfälligen grossräthlichen Executionsbeschluss

zu verhindern». Er selber, so Vieli weiter, habe zuerst das Wort ergriffen
und ermahnt, den legalen Weg nicht zu verlassen. Einzelne Teilnehmer
hätten gedroht, «wenn es denn nicht geht, nämlich wenn die Petition erfolglos

bliebe, so wollten wir denn hinunter», und dabei die Faust in die Flöhe
gestreckt. Schliesslich sei der Vorschlag angenommen worden, eine
Delegation nach Brigels zu Peter Anton de Latour zu schicken, um den Altlandrichter

eine entsprechende Petition ausarbeiten zu lassen.165

163 II Romontsch Nr. 39, 24.9.1847, S. 154 («vegness a marschar senz 'auter enconter ses confrars
catholics, encunter ils defensurs de nossa veglia libertat et era dils lur e nos sogns dretgs»).
Ähnliche Worte fielen auch in den nächsten Wochen immer wieder, vgl. etwa Ii Romontsch
Nr. 44,29.10.1847, S. 173.

164 Dazu ausführlich Valer, Sonderbundskrieg, S. 173f.
165 StAGR C III 20 c A, I, 4: Verhörprotokoll Gieri Antoni Vieli, Cumbel, 8.2.1848. Auch ein

gewisser J. Julius Caveng bestätigte Vielis Aussagen (siehe ebd.). Ulrich Venzin ergänzte
ausserdem, Arpagaus habe in der Konferenz von Tavanasa öffentlich von seiner Korrespondenz

mit dem Sonderbund gesprochen. StAGR C III 20 c A, I. 6: Verhörprotokoll Ulrich
Venzin, Rueras, 12.2.1848.
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Diese Petition wurde schliesslich gedruckt, um in den katholischen
Gemeinden Unterschriften zu sammeln. Das ebenfalls gedruckte
Begleitschreiben betonte die Wichtigkeit der Angelegenheit. Es gehe um nichts

weniger als darum, «ob die Katholiken von nun an frei, wie bisher sich zu
bewegen vermögen».166

Die Petition selber sprach von der «berüchtigten Klosteraufhebung im
Kanton Aargau, [die] unstreitig den Brand des Unfriedens zwischen Katholiken

und Reformierten in die Eidgenossenschaft hinausgeschleudert hat».

Weiter ist davon die Rede, dass sich «seit jener Zeit ein Missbehagen,
eine Unfreundlichkeit und ein Misstrauen in religiöser sowohl als
politischer Beziehung innert den Schweizer-Marken entsponnen» habe. Weiter
führte die Petition aus, dass in der Schweiz eine liberale Übermacht mit
Gewalt neue Verhältnisse herbeiführen wolle, und es wurde gefragt: «Ist
das das Glück der Vereinigung Bündens mit der Schweiz, dass wir einander
den Hals brechen? Sind wir deswegen in die Eidgenossenschaft aufgenommen

worden, damit auch wir mithelfen, die Katholiken zu beknechten und

zu unterdrücken?»
In Bezug auf den Exekutionsentscheid in Graubünden wurde ausserdem

argumentiert, «dass wir unmöglich dem Grossen Rath die Befugniss
über Krieg und Frieden einräumen können, sondern solche einzig dem Volk
als natürlichen und verfassungsmässigen Souverain vindiciren (...)». Die
Petition stritt dem Grossen Rat also schlichtweg die Entscheidungskompetenz

in dieser Frage ab. Und das Parlament versuche, eine Volksbefragung
durch «Sophismen» zu verhindern. In selbstbewusstem Ton schloss die
Petition: «Mag es anmassend erscheinen, dass wir Behutsamkeit, Besonnenheit
und Aufmerksamkeit Ihnen [=den Grossräten] anrathen, allein auch auf
diese Gefahr hin stehen wir nicht an, Ihnen zuzurufen, hüten Sie sich vor der
schweren Last der Verantwortlichkeit, welche je nach Umständen hier und

jenseits gross und gewichtig werden dürfte. Gott wache über die

Eidgenossenschaft. »lb7

Die Reaktionen auf das Vorgehen der Katholiken Hessen nicht lange
auf sich warten. In einer in der <Bündner Zeitung> abgedruckten Zuschrift
mit dem Titel <Ein Wort des Friedens an die graubündnerischen Katholi-
ken> hiess es: «Opfert für die Unterstützung eines Bündnisses, das nur die

166 Begleitschreiben, Tavanasa, 30.9.1847, unterzeichnet «die Mitglieder der Kommission»
(d.h. die von der Obrigkeitsversammlung an P. A. de Latour abgeschickte Delegation). Ein
Exemplar der Druckschrift befindet sich unter StAGR C III 20 c A, VII, 47. Das
Begleitschreiben ist auch abgedruckt bei Siegwart-Müller, Sieg, S. 342f.

167 Denkschrift an den am 11. Oktobersich versammelnden Grossen Rath (undatiert). Ein Ex¬

emplar der Druckschrift befindet sich im StAGR unter Signatur C III 20 c A, VII, 46. Die
Denkschrift ist auch in ihrem ganzen Wortlaut abgedruckt (und ablehnend kommentiert) in:

Beilage zur Bündner Zeitung Nr. 82,13.10.1847, S. 337f.
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papstfeindlichen Jesuiten schützen soll, nicht das Nächste, nämlich das gute
Verhältniss, in dem Ihr bisher mit Euren Bundesgenossen gestanden seid.»
Die <Bündner Zeitung> selber kritisierte die aus der Konferenz der «son-
derbiindisch gesinnte[n] Partei» in Tavanasa hervorgegangene Petition, die
darauf abziele, «es möchte die Instruktion den Rüthen und Gemeinden
vorgelegt werden. Es wird dem Grossen Rathe die Kompetenz dazu nicht
zugegeben». In einem längeren Artikel wurde es als «Ungesezlichkeit», ja als

«pure Finte in sonderbündischem Interesse» angesehen, dem Grossen Rat
dieses Recht abzustreiten.

Die nächste Nummer der <Bündner Zeitung> griff das Thema erneut auf
und bezeichnete die Petition der Konferenz in Tavanasa als «grosse Lüge».
Ein Korrespondent wusste erneut von Kontakten zwischen den politischen
Akteuren der Surselva und den Sonderbündischen zu berichten: «Von Zeit
zu Zeit erscheinen hier Boten des Sonderbundes mit Depeschen an unsere

Magnaten Gegenwärtig treibt sich einer von Sursee hier herum, vorgeblich,

um ein Streitross für den Sonderbundsgeneral anzukaufen,»168
Die <Churer Zeitung> berichtete gleichentags, man spreche «von einer

Notabeinversammlung im [protestantischen] Brättigäu, deren ostensibler
Zweck darin bestehen soll, Mittel zum Schutz der Kantonalbehörden gegen
allfällige Gewaltschritte ab Seiten der Katholiken zu berathen». Dies sei

deshalb nötig geworden, weil verlautet sei, dass «an die Übergabe dieser
Petition an den Gr. Rath feindselige Demonstrationen geknüpft sein werden

(...)». Diese «grosse Furcht» habe dazu geführt, dass man auch in Chur
«ernstlich an Rüstungen und Sicherheitsmassregeln» denke.169

Doch die katholischen Petenten beharrten auf den ihrer Meinung nach
ihnen zustehenden religiösen und politischen Rechten. <11 Romontsch>
behauptete von sich, in dieser Frage den hergebrachten Standpunkt «vox po-
puli, vox Dei» zu vertreten. Die «Radikalen», die der Meinung seien, dem
Grossen Rat komme in dieser Frage das alleinige Bestimmungsrecht zu,
würden daraus eine «vox populi, vox diaboli» machen. An anderer Stelle

verknüpfte die Zeitung das politische Entscheidungsrecht mit den militärischen

Pflichten im Kriegsfall und fragte rhetorisch: «[W]enn das Ergebnis
der Abstimmung Krieg bedeutet, wer muss dann unter die Waffen, das Volk
oder die Grossräte?»

168 Zitate (in dieser Reihenfolge) Bündner Zeitung Nr. 82,13.10.1847, S. 333; Nr. 79, 2.10.1847,
S. 322; Nr. 80, 6.10.1847, S. 325; Nr. 81, 9.10.1847, S. 330f. Die <Churer Zeitung* berichtete
bereits in Nr. 70,1.9.1847, S. 1 der <St. Galler Erzähler* wisse «von Sonderbunds Emissären,
welche in unserm Oberlande die Leute für den Sonderbund bearbeiten sollen».

169 Churer Zeitung Nr. 81, 9.10.1847, S. lf.
170 II Romontsch Nr. 37, 10.9.1847, S. 146f. und Nr. 41, 8.10.1847, S. 162 («sch'ei vegn votau per

l'ujara, tgi sto lu ir sut las armas, il pievel ne il Cussegl grond?»).
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Und ein «[ojffenes Schreiben einer Anzahl kathol. Oberländer an ihre
protestantischen Mitbiindner» nahm ebenfalls mit Bedauern und
Unverständnis zur Kenntnis, dass Gerüchte kursierten, «als beabsichtigen die
kath. Oberländer auf den Fall, dass unser Grosser Rath in der obschweben-
den eidg. Lebensfrage nicht in ihrem Sinne entscheiden sollte, ungesetzliche
Schritte, wohl gar Gewaltthätigkeiten» einzuleiten. Dabei hätten die Petenten

lediglich das Verlangen geäussert, «es wolle unser Kanton zur Anwendung

von Waffengewalt gegen den Sonderbund nicht Hand bieten, ohne
Genehmigung der Ehrs. Räthe und Gemeinden, als des verfassungsmässigen
Souveräns: ein Verlangen, dessen Begründetheit gewiss auch Ihr, liebe Mit-
bündner! nicht verkennt (...)».171

Der 12. Oktober 1847 verlief schliesslich ohne Zwischenfälle. Die Petition

der Katholiken erlangte in den Grossratsverhandlungen gebührende
Beachtung, hatten doch nicht weniger als 5160 Personen die Denkschrift
unterschrieben.172 Der Grosse Rat beschloss dennoch mit 36 zu 27 Stimmen,

auf die Petition nicht einzutreten. Überdies bestätigte er das eigene
Entscheidungsrecht. Mit 38 zu 27 Stimmen sanktionierte der Grosse Rat
das militärische Vorgehen gegen den Sonderbund, jedoch ausdrücklich
«nur im äussersten Notfall und wenn alle gütlichen Mittel fruchtlos geblieben»

seien.173

A.2.2 Truppenaufgebot und -Verschiebung als Bedrohung der
politischen und religiösen Selbstbestimmung

Truppenaufgebot

Der Misserfolg der Petition trug natürlich nicht dazu bei, die Stimmung
unter den Katholiken zu beruhigen. So wusste der <Bündner Landbote> zu
berichten, dass

«hochgestellte, in Ämtern und Würden stehende Männer sowohl weltlichen als

geistlichen Standes ihr heiliges Amt missbrauchen, um damit auf die politische

171 Churer Zeitung Nr. 81, 9.10.1847, S. 1.
172 Die Petitionsbogen mit den Unterschriften der einzelnen Gemeinden finden sich unter

StAGR C XI8 b 2: Petitionen gegen Anwendung von Zwangsmassregeln gegen den Sonderbund

1847. Darunter auch hunderte von Unterschriften aus den Gemeinden der Cadi. Die
Anliegen der Katholiken finden sich (neben der bereits vorgestellten <Denkschrift>) zum
Teil auch in anderen gedruckten oder handschriftlichen Quellen. Vgl. etwa Belege unter
StAGR C XV 14 und StAGR B 1154/3: Entwurf einer Eingabe an den Grossen Rat des

Kantons Graubünden, welche sich gegen den Sonderbundskrieg wendet.
173 Verhandlungen des Grossen Rates, 11. u 12.10.1847, S. 108-122. Die Gerichtsgemeinden

wurden nach Abschluss der Verhandlungen von den Beschlüssen des Grossen Rates in
Kenntnis gesetzt. Vgl. Abschied des Grossen Rates, 27.10.1847, S. 1-5.
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Meinung des Volkes einzuwirken, und die Kanzel entehren, um für ihre Partei
Zeloten zu machen und damit gegen Regierung und Verfassung zu Felde ziehen,

ja die Parteien aufsolche Weise bezeichnen, dass sie sich selbst die Guten und die

Andern die Bösen (ils buns ed ils schliats) nennen (...)».174

Nachdem das politische Argument der Volkssouveränität nicht die
erhoffte Wirkung erzielt hatte, rückten wieder konfessionelle Momente ins

Zentrum. So schrieb das Corpus Catholicum (d.h. der katholische Teil des

Grossen Rates) am 26. Oktober 1847 an Papst Pius IX., «um denselben zur
Abberufung der Jesuiten aus der Schweiz zu vermögen».115 Es bedurfte
allerdings bald einmal handfesterer Massnahmen. Mitte Oktober beschloss
die Tagsatzung trotz laufenden Vermittlungsversuchen, 50000 Mann zu
den Waffen zu rufen, worauf die Bündner Regierung am 28. Oktober die

Bildung von zwei protestantischen und einem katholischen Bataillon
beschloss.176 Und als die Vertreter der Sonderbundskantone am 29. Oktober
die Tagsatzung unter Protest verliessen, schien eine kriegerische
Auseinandersetzung unvermeidlich.

Aus heutiger Perspektive darf nicht vergessen werden, dass der

Kriegsausgang in den Augen der Zeitgenossen durchaus offen schien. So zitierte
<11 Romontsch> aus einem Brief aus Luzern, wo es hiess: «[U]nser Generalissimus

im Himmel wird die Sache schon zu ihrem rechten Ende bringen.
Nach alldem was seit einigen Jahren passiert ist, müsste ich alles

Gottvertrauen verloren haben, wenn ich auch nur einen Augenblick an unserem
gänzlichen Sieg zweifeln würde,»177 Und selbst der liberale <Freie Rhätier>
meinte Ende August 1847, er sehe «alle Chancen für den Sieg aufSeiten des

Sonderbundes (...)». Denn «das Volk der Sonderbundsstände» werde «für
Freiheit und Religion sich begeistern und für beide zu kämpfen glauben, und

174 Bündner Landbote Nr. 43,23.10.1847, S. 169. Vgl. auch die geharnischten Berichte und Re¬

aktionen in: II Romontsch Nr. 42,15.10.1847, S. 165f.
175 Bündner Landbote Nr. 51,18.12.1847, S. 208. Ebenso Churer Zeitung Nr. 2, 5.1.1848, S. lf.

Dort ist auch die diplomatisch unverbindliche Antwort des Papstes vom 13.11.1847
abgedruckt.

176 Am Tag danach verschickte der Oberstquartiermeister die Marschbefehle, nach denen die
Bündner Truppen in die Surselva zu dislozieren hatten. Bucher, Sonderbundskrieg, S. 186f.

177 II Romontsch Nr. 44,29.10.1847, S. 175 («nies Generalissim en tschiel vegn schon a reger las

caussas tier lurfin e mira. Suenter tut quei ch'ei daventau da plirs onns enneu, stuess jeu
haver negina brenzla fidonza sin Diu, sehe jeu dubitass mo in momen vid nossa compleina
victoria.»). Zur Siegesgewissheit des Sonderbundes vgl. Moos, Sonderbund, S. 93-95
sowie ders., Bürgerkrieg, S. 37. Gerade die Katholiken Graubündens wussten mit Österreich
einen starken Nachbarn auf ihrer Seite. Der österreichische Geschäftsträger Eugen von
Philippsberg hatte bereits im November 1846 in einer Unterredung mit dem Kleinen Rat
(erfolglos) versucht, Graubünden mittels Androhung einer sofortigen Transitsperre über
den Splügen von den Sonderbundsgegnern zu trennen. Vgl. dazu das Protokoll des Kleinen
Rates, abgedruckt bei Metz, Graubünden I, S. 640- 643.
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nicht nur kräftige Männer werden die Waffen ergreifen, sondern auch Greise
und Weiber und Kinder werden in den <heiligen Krieg> für Gott und Vaterland

ziehen».
Um den Konflikt zu entschärfen, hofften die Bündner Katholiken auf

eine gewisse Schonung seitens der protestantischen Kantonsmehrheit.
Bereits am 25. Oktober 1847 hatte das bündnerische Corpus Catholicum im
Grossen Rat den Antrag gestellt, dass im Fall eines Truppenaufgebotes
keine Katholiken gegen den Sonderbund eingesetzt würden. Der Grosse
Rat kam diesem Wunsch insofern entgegen, als er der Regierung gleichen-
tags erlaubte, die Kontingente gegebenenfalls abweichend von der
bestehenden Truppenordnung zu formieren.179 So bot der Kleine Rat am 2.

November zuerst ein protestantisches Bataillon unter Oberst Georg Michel
auf. Doch die Gefahr, eigene Soldaten stellen zu müssen, war für die
Katholiken noch keineswegs gebannt. Deshalb beschlossen sie, in Bonaduz
eine weitere Konferenz abzuhalten.

Die Bonaduzer Konferenz vom 3. November 1847 sei, wiederum nach
Gieri Antoni Vielis Aussage, von Remigius Peterelli in die Wege geleitet
und von ungefähr 20 Personen besucht worden. Der Exekutionsbeschluss

war zu diesem Zeitpunkt bereits unwiderruflich. Deshalb sollte die Konferenz

sich zum Ziel setzen, die Katholiken von Truppenaufgeboten zu
verschonen. Insbesondere betonten die Teilnehmer der Konferenz, die
Exekutionsfrage sei ohne den von den Katholiken geforderten Volksentscheid
beschlossen worden. Da die katholische Minderheit sich auf der politischen
Bühne Graubündens nicht mehr vertreten fühlte, stellte sich die Frage
nach Alternativen. So führte Vieli weiter aus, verschiedene Personen hätten

«mit klaren Worten» behauptet, «der Executionsbeschluss sei ein
ungerechter und man habe sich nicht einem solchen Beschluss zu fügen. Sie wollten

durchaus den Beschluss nicht anerkennen.» Darauf seien heftige
Diskussionen entbrannt. Unter anderem sei der Vorschlag gemacht worden,

die Konferenz als permanent zu erklären und die Kosten dem Corpus
Catholicum aufzubürden. So wäre, wie von den Liberalen schon früher
befürchtet, innerhalb Graubündens tatsächlich ein <kleiner Sonderbund>
entstanden, was auch Vieli zu bedenken gab: «Ich erhob mich gegen diesen

178 Der freie Rhätier Nr. 34,20.8.1847, S. 133.
179 Verhandlungen des Grossen Rates, 25.10.1847, S. 209f. Trotzdem verlangten diejenigen

Grossräte, die am 12.10.1847 gegen den Exekutionsbeschluss gestimmt hatten (darunter
alle Abgeordneten der Cadi), dass eine Erklärung ins Protokoll aufgenommen werde,
wonach sie «feierlichst» dagegen protestierten, dass diese Frage nicht an die Gemeinden
ausgeschrieben worden sei und dass der Sonderbund nun unter Anwendung von Waffengewalt
aufgelöst werden sollte. Vgl. ebd., S. 211f. Der Entscheid des Grossen Rates und der Regierung

soll auch von Meutereien katholischer Soldaten im Kanton St. Gallen mit beeinflusst
worden sein. Bucher, Salis-Soglio, S. 301.
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Antrag mit den Worten, auf diese Weise würden wir auch einen Sonderbund
bilden und würden den Krieg zu einem rein religiösen stempeln, was er doch

eigentlich nicht sei. »

Anschliessend sei der Vorschlag gemacht worden, überall Landsgemeinden

abzuhalten und die Frage vom Volk entscheiden zu lassen. Das
Ziel dieses Vorgehens schien laut Vieli «kein andere[s] zu sein als durch die

Landsgemeinden das Volk noch mehr zu erhizen und am Ende gar einen
Putsch gegen die Regierung zu versuchen, denn das Resultat der Landsgemeinde

war ja gar nicht zweifelhaft (...)». Schliesslich fasste die Versammlung

den Beschluss, eine Abordnung nach Chur zu schicken mit der Forderung,

die Katholiken vom Militärdienst zu dispensieren. Und sollten die
Katholiken auf Pikett gestellt werden, wollte man Volksversammlungen
abhalten und die Volksmeinung in Chur kundtun.180

Am 3. November 1847, also noch vor dem Exekutionsbeschluss der

Tagsatzung, begannen die Sonderbündischen die Kampfhandlungen,
indem sie den Gotthardpass besetzten.181 Die Nähe der militärischen Operationen

zu Graubünden veranlasste die Regierung am 4. November, das

zweite protestantische Bataillon aufzubieten. Zudem verfügte sie die

Pikettstellung des katholischen Bataillons. Dadurch fühlten sich viele Katholiken

um die von der Regierung gemachten Zusicherungen betrogen. Auch
Vieli berichtete im Verhör, die Bevölkerung sei zu diesem Zeitpunkt in
Aufruhr gewesen und habe Drohungen gegen die Protestanten und die
Regierung ausgestossen.182

Die Truppenverschiebung wird angekündigt

Aufgrund des raschen Zusammenbruchs der sonderbündischen Armee
sollte es sich schliesslich erübrigen, die Bündner Katholiken aufzubieten.
Die Surselva sah sich freilich im weiteren Verlauf der Kriegshandlungen
mit der Bedrohung konfrontiert, eidgenössische Truppen aufnehmen zu
müssen. Bereits am 29. Oktober verschickte die Regierung die Marschbefehle,

denen zufolge die Bündner Truppen sich in die Surselva zu verschieben

hätten.183 Und als die Meldung von der Eroberung des Gotthards nach

Chur gelangte, schrieb die Bündner Regierung an den Vorort in Bern, sie

habe das erste Infanteriebataillon unverzüglich in Richtung Surselva mar-

180 StAGR C III 20 c A, I, 4: Verhörprotokoll Gieri Antoni Vieli, Cumbel, 8.2.1848 und ver¬
schiedene Schreiben unter StAGR C XI 8 b 1, II. Vgl. dazu auch Peterelli, Remigius
Peterelli, S. 64f.

181 Vgl. dazu Remak, Bruderzwist, S. 97-99.
182 StAGR C III 20 c A, 1,4: Verhörprotokoll Vieli, Cumbel, 8.2.1848.
183 StAGR CB V 3/81: Kleinratsprotokoll, 31.10.1847.
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schieren lassen.184 Zugleich meldete der zuständige Brigadier Eduard von
Salis dem Generalstabschef, er wolle ein Bataillon in die Surselva
verlegen.185 Ebenso wusste der <Bündner Landbote> vom 6. November 1847 zu
berichten: «Das erste Bataillon Michel ist aufgestellt Die Jägerkompagnien

in Chur gewähren wirklich einen herrlichen Anblick. Diese markigen,
sehnichten Leute könnten vielleicht doch den Sonderbündlern Respekt
einflössen! - Sie sollen nach Tavetsch zur Sicherung der Gränzen gegen Uri
bestimmt sein!»m

Doch die Stimmung in der katholischen Surselva verschlechterte sich

zusehends, was auch die militärischen und politischen Entscheidungsträger
auf Kantons- und Bundesebene verunsicherte. Bereits am 1. November
1847 hatten die beiden Bündner Tagsatzungsgesandten bei ihrer Unterredung

mit General Guillaume-Henri Dufour «Bedenken bezüglich der Dis-
lozirung unserer Truppen und Besezung des Oberlandes» vorgebracht.
Dufour bemerkte, vorläufig sei eine Besetzung der ganzen Surselva nicht
nötig, sondern eher nur des Gebiets zwischen Chur und Ilanz. Allerdings
hänge die Dislokation von den Befehlen des im Tessin stationierten Obersten

Giacomo Luvini ab.187 Auch nach der Eroberung des Gotthards durch

Sonderbundstruppen riet Dufour Luvini zur Defensive. Höchstens eine
kombinierte Offensive über den Gotthard und die Oberalp könne seiner

Meinung nach Erfolg zeitigen. Letzteres sei jedoch wegen der Stimmung in
der Surselva nicht unbedenklich.188

Damit sprach General Dufour Oberst Eduard von Salis, der sich
entschieden gegen eine Truppenverschiebung ausgesprochen hatte, aus dem
Herzen. Doch Luvini hielt weiterhin an seinem Plan fest, durch eine
gleichzeitige Aktion von Airolo und Disentis aus den Feind von der Gotthardpasshöhe

zu verdrängen.189 Deshalb beschwerte er sich am 8. November
beim General, aus «kantonalen Rücksichten» sei die von ihm befohlene
Dislokation nicht erfolgt.190 Oberst Salis rechtfertigte sich am nächsten Tag
in einem Brief an den Generalstabschef. Er habe die Surselva besetzen

wollen, aber ein einziges Bataillon wäre wegen der dortigen Stimmung zu

184 Die Bündner Regierung an den Vorort in Bern, 5.11.1847. Gemäss Valer, Sonderbunds¬

krieg, S. 212.
185 Eduard von Salis an den Generalstabschef, 5.11.1847. Gemäss Bucher, Sonderbundskrieg,

S. 188.
186 Bündner Landbote Nr. 45, 6.11.1847, S. 179.
187 Die Bündner Gesandten Caflisch und à Marca an die Bündner Regierung, 2.11.1847. Zitiert

nach Bucher, Sonderbundskrieg, S. 187.
is« vgl. die Schreiben von Dufour an Luvini vom 6. u. 8.11.1847. Gemäss Bucher, Sonder¬

bundskrieg, S. 298.
189 Vgl. dazu Bucher, Sonderbundskrieg, S. 298.
190 Luvini an Dufour, 8.11.1847. Gemäss Bucher, Sonderbundskrieg, S. 188.
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schwach und das zweite erst in vier Tagen marschbereit gewesen.191 Am
9. November erhielt Salis erneut von Luvini den Befehl, die Region zu
besetzen.192 Darauf meldete Salis dem Generalstabschef, er werde am folgenden

Tag das Bataillon Michel in den Raum Valendas-Trin-Ilanz verlegen,
was auch geschah.193 Der Generalstabschef antwortete, er sei damit
einverstanden, dass Salis nicht weiter als bis Ilanz vorrücke, im Übrigen solle er
sich aber an Luvinis Befehle halten.194 Auf weiteren Druck von Luvini meldete

Salis am 11. November schliesslich seine Bereitschaft, dessen Befehle
auszuführen und mit dem Bataillon Michel das übrige Vorderrheintal von
Tavanasa bis ins Tujetsch zu besetzen.195

Aufgrund dieser Entwicklung versammelte sich die Obrigkeit der Cadi

- wie bereits erwähnt196 - am 6. November 1847 in Disentis. Gegen den
Willen von Landammann Arpagaus beschloss der Magistrat, eine Delegation

an den Kleinen Rat abzuordnen. Am 7. November trug diese in Chur
die Bitte vor, «unser Volk mit dem Truppenaufgebot und Einquartierung zu
schonen, um die Unzufriedenheit nicht zu steigern». Die Regierung
versprach, ihr Möglichstes zu tun, allerdings liege die Entscheidung letztlich in
den Händen des Generals.197

Doch entgegen den gegebenen Zusicherungen trieb die Regierung die
Vorbereitungen für die weitere Dislozierung der Truppen in den nächsten

Tagen voran. Das brüskierte die Bevölkerung der oberen Surselva und
heizte deren Stimmung noch mehr an. So sagte Altlandammann Christian
Venzin aus, Hans Giachen Gieriet, «den ich in einer sehr aufgeregten
Stimmung antraf», habe ihm wenige Tage später einen Brief von Arpagaus
gezeigt, wonach die zwei Bataillone in die Surselva vorrückten. «Er [=Gie-
riet] fing gleich an: da unten ist alles Verrätherei, jetzt haben sie auch

versprochen, uns mit Einquartierimg zu verschonen und jetzt [dies].»198

Auch <11 Romontsch> berichtete, dass die drei Deputierten der Cadi
«befriedigt und voller Hoffnung» aus Chur zurückgekehrt seien. «Sie [=die
Katholiken] sahen sich aber in ihrer Hoffnung böse betrogen, hatte doch Luvini

genau das Gegenteil befohlen,»199

191 Salis an den Generalstabschef, 9.11.1847. Gemäss Bucher, Sonderbundskrieg, S. 188.
192 Luvini an Salis, 9.11.1847. Gemäss Bucher, Sonderbundskrieg, S. 188.
193 Salis an den Generalstabschef, 10.11.1847. Gemäss Bucher, Sonderbundskrieg, S. 188. Zur

Truppenverschiebung bis Ilanz vgl. Valer, Sonderbundskrieg, S. 213.
194 Der Generalstabschef an Luvini (ohne Datum). Gemäss Bucher, Sonderbundskrieg, S. 190.
195 Salis an den Generalstabschef, 11.11.1847. Gemäss Bucher, Sonderbundskrieg, S. 188.
196 Vgl. oben, S. 50.
197 StAGR C III 20 c A, 1,6: Verhörprotokoll Christian Venzin, Trun, 9.2.1848.
198 StAGR C III 20 c A, 1,6: Verhörprotokoll Christian Venzin, Trun, 9.2.1848.
199 II Romontsch Nr. 46, 12.11.1847, S. 182 («ella megliera contentienscha e speronza» /«Eis ein

aber tristamein vegni cugliunai en lur speronza, essend che Luvini ha camondau tut il contra-
ri.»).
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Die Lage hatte sich also zu diesem Zeitpunkt stark zugespitzt, wovon
man dank den Stafetten über den Oberalppass auch in Ursern Kenntnis
erhielt. Oberst Karl Emanuel Müller meldete am 8. November nach Luzern,
«es liege in der Absicht Graubündens, Truppen über die Oberalp in das Ur-
serenthal zu senden und so den Gotthard zu umgehen».200 Drei Tage später
ersuchte er die Regierung von Uri, den Landsturm aufzubieten und einzelne

Truppen auf den Gotthard zu verlegen.201 Der Kriegsrat des Sonderbundes

forderte die Urner auf, den Feind mit allen Mitteln fernzuhalten202 und
verstärkte die Truppenpräsenz im Urserntal.203 Am gleichen Tag hielt sich

Fidel Cavelti in Rueras auf und koordinierte mit Arpagaus das Vorgehen
der Sonderbündischen und des Landsturms der Surselva.204

Bundsstatthalter Johann Rudolf von Toggenburg in schwieriger Mission

In der Absicht, die Region zu «unterrichten und [zu] beruhigen», schickte
der Kleine Rat am 10. November 1847 Bundsstatthalter Johann Rudolf von
Toggenburg in die Surselva. In einem offenen Schreiben, das er mit sich

führte, hiess es, die Anwesenheit von Bündner Truppen im Hochgericht
Disentis werde bald nötig sein, da die Sonderbündischen das Tessin
angegriffen hätten.205 Gemäss Toggenburgs Bericht an den Kleinen Rat habe er
sich zuerst in Tamins, Trin, Flims, Laax, Sevgein und Schluein aufgehalten,
wo er «über die dort herrschende Stimmung und über die Aufnahme der

Truppen beruhigende Erklärungen erhielt». In der Gegend von Ilanz habe

er vernommen, dass weiter oben in der Surselva grosse Verunsicherung
herrsche. Namentlich befürchte man dort, «dass die im Anmarsch sich

befindenden Truppen zur Occupation der katholischen Landestheile bestimmt
seien, und dass diese die daraus entstehenden Kosten zu tragen hätten». In
Ilanz selber hörte er ausserdem «eine Menge cursierender Gerüchte» über
die Stimmung im obersten Teil der Surselva und ausgestossene «Drohungen

gegen die Regierung und gegen die Hauptstadt etc.».

200 E. Müller an den Kriegsrat des Sonderbundes, 8.11.1847. Zitiert nach Bucher, Sonder¬

bundskrieg, S. 298.
201 StAGR C III 20 c A, II, 5: Notanden aus dem Sonderbundsprotokoll, 11.11.1847. Dazu auch

Bucher, Sonderbundskrieg, S. 298.
202 StAGR C III 20 c A, II, 4: Abschrift des Briefes vom Sonderbund an den Kanton Uri,

11.11.1847. Vgl. dazu auch Bucher, Sonderbundskrieg, S. 189.
203 Gemäss Bucher, Sonderbundskrieg, S. 299. Die neuen Truppen werden auch angewiesen,

wie sie vorzugehen hätten, falls die Bündner Truppen sich bereits im Urserntal befänden
(vgl. ebd.). Zur Angst des Sonderbundes, die Bündner Truppen könnten nach Ursern
vordringen, vgl. auch Siegwart-Müller, Sieg, S. 582f.

204 Vgl. oben, S. 52.
205 StAGR C III 20 c A, VII, 10: Schreiben des Kleinen Rates an Johann Rudolf Toggenburg,

10.11.1847.
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Von Ilanz begab sich Toggenburg nach Rueun, Tavanasa und Trun:
«Die Vorsteher gaben die Erklärung ab, dass bei ihnen vollkomne Ruhe
herrsche und dieselbe durch die Ankunft der Truppen gewiss auch nicht
gestört werde (...).» In Trun erfuhr Toggenburg überdies, dass Landammann
Arpagaus an den Kleinen Rat «ein Gesuch um sofortige Zurückberufung
der Truppen aus dem Oberlande» absenden wollte. Darauf setzte Toggenburg

Arpagaus per Express von seiner Mission in Kenntnis und forderte
ihn auf, nichts zu unternehmen, bis er dort eingetroffen sei. Ausserdem
vernahm er hier Genaueres über die Stimmung in der Cadi:

«In Truns wurde mir die Aufregung, welche am St. Martini-Markt in Dissentis

sich kundgegeben habe, als bedenklich geschildert, die Obrigkeit habe zwar den

besten Willen, allein das Volk sei gegen sie misstrauisch geworden, weil eine von

ihr nach Chur abgeordnete Commission die frohe Botschaft heraufgebracht
habe, dass kein Militär nach dem Oberland komme und dennoch [sei] darauf

Quartier für dasselbe (in Truns und Sumvix) bestellt worden.»

Später, so berichtete Toggenburg weiter, habe er mit Arpagaus gesprochen.

Dieser sei mit der Erklärung des Kleinen Rates «sehr zufrieden und

glaube damit das Volk beschwichtigen zu können, wenn auch dasselbe

hauptsächlich die Vertheiirung der Victualien durch den längern Aufenthalt
von Truppen im Oberlande befürchte». Arpagaus habe ihn weiter um
Aufschub gebeten, um den Gemeinden die Erklärung vorzutragen, bevor die

Truppen anrückten. Toggenburg solle dieses Anliegen ebenso den
Kommandanten der Truppen in Ilanz mitteilen.

In Disentis liess Toggenburg die Obrigkeit der Cadi versammeln «und
nebst ihr noch eine Anzahl von den einflussreichsten Männern des Hochgerichtes

und zugleich von solchen, welche am aufgeregtesten schienen, wozu
die Anwesenheit von so viel Volk [aufgrund des Martinimarktes] genugsam
Gelegenheit darbiete (...)». Zuerst las Toggenburg den 60-70 anwesenden
Personen die Instruktion vor und gab Zeit für allfällige Fragen (z.B. bezüglich

der Verteilung der Truppen auf die einzelnen Gemeinden oder der

Entschädigung der Einquartierungen).

«Hieraufflossen von verschiedenen Seiten allerlei Bemerkungen, woraus sich

allerdings eine bedeutende Missstimmung und ein grosses Misstrauen gegen die

Kantonsbehörde kund gab. Unter anderem wurde auch angeführt, dass die

Truppenbewegung trotz der amtlichen Erklärung wohl zum Zwecke haben möchte,

die Urner im Süden anzufallen; es könne aber das Volk von Dissentis nicht zugeben,

dass seine Nachbaren, mit welchen es in täglichem Verkehr lebe und für
welche es viel Simpathien habe, von den eigenen Landesleuten auf diese Art
angegriffen werden (...).»
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Ferner bemerkten die Anwesenden, dass die katholische Bevölkerung,
obwohl sie immer gegen den Kriegsentscheid gewesen sei und gegen den
Exekutionsbeschluss protestiert habe, «doch zuerst die Folgen desselben

tragen müsse, indem [die Region] mit einer für längere Zeit sich einzuquartierenden,

für die kleine Thalschaft übermässigen Truppenmacht besetzt

werde, welche das Land um so schwerer belasten müsse, als das gegenwärtige

Jahr in Bezug auf Geld und Victualien seit Jahrzehnten wohl eines der

kärgsten sei». Darauf entgegnete Toggenburg, die Instruktion sehe nicht
vor, die Sonderbundstruppen anzugreifen. Im Übrigen grenze das Hochgericht

Disentis an den Sonderbund an, und weil Uri als Feind betrachtet
werden müsse, dränge sich die Truppenverschiebung auf. Die Cadi möge
bedenken, dass die Regierung die Katholiken von Truppenaufgeboten bis
anhin verschont habe.

«Hierauf wurde erwidert, dass von einer Occupation der Thalschaft in friedlicher
Absicht nicht die Rede sein könne, weil von Seiten derselben kein Grund zu einer

solchen gegeben worden sei. Was das Unterlassen der Einberufung der Truppen
des katholischen Landestheiles anlange, so sei dieses gewiss nicht in wohlwollender

Absicht gegen das katholische Volk, sondern einzig aus dem Grunde geschehen,

weil man sich leicht habe überzeugen können, dass das fragliche Aufgebot
mehr zum Schaden, als zum Vortheil des damit beabsichtigten Zweckes

ausgeschlagen hätte.»

Nach erfolgter Abstimmung teilte die Versammlung provisorisch mit,
gegen allfällige Truppenverschiebungen keinen Widerstand zu leisten.
Allerdings müsse die Frage noch den Gemeinden unterbreitet werden.
Ausserdem hielten sie Toggenburg an, alles zu unternehmen, damit die
Dislokation unterbleibe. Schliesslich brachte Toggenburg die Gerüchte, die über
die Stimmung in der Cadi im Umlauf seien, zur Sprache, worauf die
Anwesenden versicherten, «dass das Volk von Dissentis sich keiner Störung der

öffentlichen Ruhe zu Schulden kommen lassen werde. Übrigens werden solche

Gerüchte in der Absicht verbreitet, die übrigen Landestheile gegen das

Oberland und namentlich gegen das Hochgericht Disentis aufzureizen».206

«Eine zusehends zunehmende sehr beunruhigende gereizte Stimmung» - die

Truppenverschiebung in die obere Surselva unterbleibt

Aufgrund der zahlreichen Gerüchte und des Berichts von Toggenburg
setzte der Kleine Rat am 12. November 1847 Oberst Eduard von Salis per

206 StAGR C III 20 c A, V, 1 : Bericht von Bundsstatthalter Johann Rudolf Toggenburg an den
Kleinen Rat, 10.12.1847. Zu den kursierenden Gerüchten vgl. etwa Churer Zeitung, Nr. 90,

10.11.1847, S. 1 sowie ebd., Nachläufer, S. 1; Nr. 92,17.11.1847, S. 1; Nr. 102,25.12.1847, S. 1

sowie Bündner Zeitung Nr. 92,17.11.1847, S. 380.
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Eilboten davon in Kenntnis, «dass die Kunde über Verlegung der zwei
aufgebotenen Bataillone Eurer Brigade nach dem Oberlande in dem obern
Theile desselben eine zusehends zunehmende sehr beunruhigende gereizte
Stimmung hervorgebracht hat (...)». Weiter teilte der Kleine Rat mit, man
möchte «daran zugleich das dringende Ansuchen knüpfen, dass sowohl
in dem Interesse unseres Kantons als in demjenigen der Eidgenossenschaft
jene beabsichtigte Verlegung der Truppen nach dem Hochgericht Dissentis
unterbleiben möchte»,207 Erleichtert meldete Salis noch am gleichen Tag an
den Generalstabschef, er verzichte auf ein weiteres Vorrücken der Truppen,

und zwar «[s]o wohl durch dringliches Begehren der hiesigen Kantons
Regierung, als auch durch andere zuverlässige Nachrichten aus dem
Hochgericht Dissentis (,..)».208 Daraufhin teilte der Kleine Rat diesen Beschluss
der Obrigkeit von Disentis mit. Doch sollten die Behörden der Cadi dafür

sorgen, dass die Urner auf keinen Fall die Grenze zu Graubünden
überschritten, sonst müsse die obere Surselva mit Truppen rechnen.209 Sogleich
schickte die Cadi eine Kopie dieses Schreibens an die Urner und bemerkte,
«eine solche Versicherung zweifßen wir nicht geben zu können».21C) Am
14. November liess Salis Luvini schliesslich die definitive Absage hinsichtlich

der Militäroperation in Richtung Oberalpgebiet zukommen.211

So war es nicht zuletzt der Widerstand der Einwohner der Surselva, der
die eidgenössische Armee von militärischen Aktionen im Oberalpgebiet
abhielt. Auch im Schreiben, das die Obrigkeit der Cadi nach Toggenburgs
Besuch den Gemeinden zustellte, kommt die Gewissheit zum Ausdruck,
mit dem geäusserten verbalen Protest die Regierung und das Militär zum

207 StAGR C III 20 c A, VII, 11: Express des Kleinen Rates an Oberst Eduard von Salis, o.D.
(Das Datum vom 12.11.1847 ergibt sich aus dem Eintrag im Kleinratsprotokoll des gleichen
Tages).

208 Salis an den Generalstabschef, 12.11.1847. Zitiert nach Bucher, Sonderbundskrieg, S. 189.
209 Der Kleine Rat an die Obrigkeit des Hochgerichtes Disentis, 12.11.1847, gemäss StAGR

CB V 3/81: Kleinratsprotokoll, 12.11.1847. Der Brief ist auch abgedruckt bei Valer,
Sonderbundskrieg, S. 214f. Vgl. auch: Aus dem Tagebuch Leonhard Hunger, 1847, Savien. Erinnerungen

eines Bündners an den Feldzug ins Tessin im Jahre 1847 anlässlich des Sonderbundskrieges,

in: BM 1957, S. 177-188, Aufzeichnung vom 14. November 1847: «Bald werden

wir unsern Waffenbrüdern nach dem Oberlande folgen müssen. Wer weiss wie wir von den

Oberländern aufgenommen werden. Dem lten Bat. versagten sie Anfangs den Durchpass.
Man sagt, mit Mistgabeln haben sie sich entgegen gestellt.» (S. 178). Ebenfalls aus der
Perspektive eines Bündner Soldaten: Luregn Hug, Graubünden und der Sonderbund - Unter
besonderer Berücksichtigung eines Briefwechsels von und an einen Fourier, (Manuskript),
o.O. o.J.

210 Das Hochgericht Disentis an den Urner Landammann. Zitiert nach Bucher, Sonderbunds¬

krieg, S. 189.
211 Salis an Luvini, 14.11.1847. Gemäss Bucher, Sonderbundskrieg, S. 298. General Dufour

hatte Luvini ebenfalls am 11.11.1847 an seine Ermahnung vom 6. November, von einer
Offensive abzulassen, erinnert (vgl. ebd.).
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Einlenken bewogen zu haben. Zuerst bringt der Brief die bisher unternommenen

Bestrebungen der Obrigkeit zur Sprache. Die Magistratsversammlung

vom 6. November habe eine Deputation nach Chur abgeordnet mit
dem Gesuch, es zu unterlassen, das katholische Bataillon auf Pikett zu stellen.

Ebenfalls habe der Vorstand beschlossen, «von Anfang an in Einklang
mit anderen katholischen Gemeinden vorzugehen». Deshalb habe er die

umliegenden Gemeinden angefragt, wie sie zu antworten gedächten, falls
der Kanton die Pikettstellung anordnen sollte. Das Schreiben führt weiter
aus, inwiefern der formale Protest der katholischen Grossräte zur Verscho-

nung der Katholiken beigetragen habe. Zwar habe die Standeskommission
beschlossen, «unser Bataillon auf Pikett zu stellen, aber wie ernst es damit
gemeint war, könnt ihr daraus entnehmen, dass dieser Entscheid bis heute

nicht an die Gemeinden bekanntgegeben wurde».
Weiter wird berichtet, wie die Cadi am 11. November 1847 von Johann

Rudolf von Toggenburg über die Truppenverschiebung informiert worden
sei. Noch am gleichen Tag habe die Obrigkeit beschlossen, Toggenburg
darauf aufmerksam zu machen, welche schwerwiegenden Konsequenzen
auf die öffentliche Ruhe diese Dislokation haben könnte. Vor allem aber
könne eine Verschiebung nicht erfolgen, bevor die Gemeinden dazu
befragt worden seien. Im Wissen, «dass in Zeiten drohender Gefahr öffentliche

Andachten die beste Waffe» sei, sollten daraufhin im ganzen Kreis solche

abgehalten werden, an denen jedermann nach Möglichkeit teilnehmen
sollte. Am gleichen Tag sollten die Gemeinden sich versammeln und be-
schliessen, was hinsichtlich der Pikettstellung und der Truppenverschiebung

zu unternehmen sei. «Wir bezweifeln aber stark, dass unsere Leute
einem Befehl Folge leisten würden, der unsere Leute unter die Waffen ruft.»
Das Schreiben schloss mit besänftigenden Worten und mit der Bitte, «bei

uns keine Unruhen anzuzetteln, die nur traurig enden könnten. Ihr Väter
werdet euch noch zu gut an die traurigen Folgen des Aufstandes von 1799

erinnern, und ihr Jungen habt sicherlich eure Eltern darüber klagen
gehört.»212

212 KAD AA IV, 1054: Die Obrigkeit der Landsgemeinde der Cadi an die Gemeinden dersel¬

ben, Disentis, Datum unleserlich, ca. 12.11.1847. («D'oravon mirar d'operar en questa fi-
tschenta en concordia cun auters cumins e vischnauncas catholicas» / «de meter nies batagliun
sit piquet, aber con deditschiert ei seigi cun quei podeis vus comprender ord la circumstanzia
ch'ina tala conclusiun ei eunc oz il di bucca comunicada alla vischnaunca». / «ch'ils meglers
uaffens seigi adina en temps de calamitats publicas las publicas devotiuns» / «ch'in dubiteschi
aber fetg, che nossa glieut vegnien suenter ad in camon che dues cumenda nossa glieut sut las

armas ». / «de bucca entscheiver tier nus dischturbis, ils quais savessen per nus haver mo trestas

consequenzas. Vus babs vignis eunc bein avunda seregurdar deltas trestas consequenzas che
las sulevatiuns de 1799 han giu, e vus giuvens veis segiramein udiu lamentont vos vegls giud
las sgarscheivlas consequenzas de tais dischturbis.»).
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Trotzdem blieb die Lage in den nächsten Tagen sehr kritisch. Angesichts

der Besorgnis erregenden Truppenbewegungen im Kanton Uri war
zu befürchten, dass doch noch eidgenössische Truppen in die Surselva
vorrücken könnten. Tatsächlich spielten nach der abgewendeten Gefahr
seitens der Bündner Truppen nun die Urner mit dem Gedanken einer
militärischen Operation über die Oberalp. Am 13. November 1847 berichtete der

Kriegsrat des Sonderbundes, sie würden «in diesem Augenblick militärische

Vorkehrungen gegen den Kanton Graubünden» treffen.213 Nach der

missglückten Offensive im Freiamt wollte der Sonderbund einen Vorstoss
in Richtung Süden wagen. Dieser bestand in einem gleichzeitigen Vorrücken

von Walliser Truppen über den Nufenenpass sowie von Innerschweizer

Truppen über den Gotthard und im Osten über die Oberalp und den
Lukmanier. Eine TruppenVerschiebung über Bündner Gebiet hatte
namentlich der Urner Landammann (und Generaladjutant des Generals
Johann Ulrich von Salis-Soglio) Vinzenz Müller angeregt. Er stand in
Briefkontakt mit Exponenten der Cadi und war sich der Unterstützung der
Region sicher.214 Vor diesem Hintergrund ist auch Arpagaus' Schreiben

vom 15. November 1847 zu verstehen, in dem er Drohungen gegen die

Kantonsregierung ausstiess.215

Als Sonderbundstruppen am 17. November 1847 ins Tessin
einmarschierten216, erfolgte die Offensive schliesslich ohne Überschreitung der
Bündner Grenzen. Mit dazu trug wohl die Anwesenheit von Bündner
Truppen um Ilanz bei. Überdies dürfte die von der oberen Surselva für
den Verzicht auf die Truppenverschiebung abverlangte Gegenleistung
Früchte getragen haben. Demnach hatte die Cadi von den Urner Truppen
zu verlangen, nicht auf Kantonsgebiet vorzurücken. Siegwart-Müller
berichtete rückblickend, die Befehlshaber der Sonderbundstruppen hätten
am 14. November 1847 den Befehl erhalten, entweder gegen das Tessin
oder Graubünden vorzudringen. Zugleich fügte er jedoch an: «Von einem
Vorrücken nach der Oberalp, um die Graubündner zu überraschen und mit
dem katholischen Landsturm des Oberlandes vereinigt nach Chur vorzu-

213 StAGR C III 20 c A, II, 5: Notanden aus dem Sonderbundsprotokoll, 13.11.1847. Bereits am
11. November hatte die Regierung die in Tujetsch stationierten Landjäger abklären lassen,
ob der Sonderbund auf der Oberalp Schanzen errichtet habe - was diese verneinten. StAGR
C XI 8 b 2, Mappe <Sonderbundskrieg 1847 >.

214 Vgl. dazu Franz von Elgger, Expedition nach dem Tessin [verfasst 1850], in: Bonjour,
Schicksal des Sonderbundes, S. 190-198, v.a. S. 191 u. 195; Bucher, Sonderbundskrieg,
S. 299 sowie Stadler-Planzer, Gotthardexpedition, S. 98f. Müllers Pläne sollen wesentlich
von Caveltis Brief (den Beistand der Surselva betreffend) angeregt worden sein. Siegwart-
Müller, Sieg, S. 584f.

215 Vgl. dazu oben, S. 37.
216 Vgl. dazu Stadler-Planzer, Gotthardexpedition, S. 92-107 und Fuhrer, Sonderbunds¬

krieg, S. 22.
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dringen, durfte jetzt [nämlich «nach der bekannt gewordenen rückgängigen
Bewegung der graubündner Bataillone über Ilanz»] nicht mehr die Rede
sein.»211

Schliesslich stiessen die Bündner Bataillone über den San Bernardino
Richtung Bellinzona vor, um Luvinis Truppen zu unterstützen. Um in
Graubünden kein Truppenvakuum entstehen zu lassen, beorderte Dufour
gleichzeitig ein St. Galler und ein Thurgauer Bataillon nach Chur. Diese

Truppen hätten bis Kriegsende zum Abmarsch Richtung Surselva
bereitgestanden, falls sich im Kanton Uri (oder in der Surselva selber) gefährliche

Entwicklungen bemerkbar gemacht hätten.218

Es hat sich also gezeigt, dass die Bevölkerung der Surselva vor und während

der Kriegswochen von verbalen Protesten bis zur ausserparlamentari-
schen Opposition alle möglichen politischen Mittel einsetzte, um ihren
Forderungen Nachdruck zu verleihen. Diese fanden jedoch nicht die
gewünschte Beachtung, weshalb die politischen Akteure auch von offenen

Drohungen und illegalen Volksbefragungen Gebrauch machten. Dies war
etwa im Hinblick auf ein mögliches Aufgebot eines katholischen Bataillons
oder die angekündigte Truppenverschiebung in das Hochgericht Disentis
der Fall. Zudem lässt sich aus den Prozessakten herauslesen, dass es unter
der Oberfläche weit stärker gärte, als es während des Sonderbundskrieges
nach aussen drang.

A.2.3 «Besorgnisse, dass die Oberländer herunterkommen
möchten» - Die Prozessakten als Tracer

Sympathien und Eigeninitiative der regionalen Eliten und der breiten
Bevölkerung

In der Tat bieten die Verhörakten des Hochverratsprozesses einen
Einblick in den Facettenreichtum der politischen und religiösen Mentalitäten
der katholischen Surselva. Sie enthalten eine Fülle von Informationen über
die Wünsche, Hoffnungen und Ängste von Personen aus verschiedenen

Bevölkerungsschichten. Im Rahmen der Verhöre sahen sich die Befragten
nämlich veranlasst, Äusserungen zu machen, die ohne diesen Prozess wohl
kaum der Nachwelt überliefert worden wären. So können die Prozessakten
als <Tracer>, als eine Art Spur bei der Frage fungieren, wie intensiv sich die

Bevölkerung mit den Zielen des Sonderbundes identifizierte.219 Ebenso

217 Siegwart-Müller, Sieg, S. 585.
218 Vgl. dazu Valer, Sonderbundskrieg, S. 227f.
219 Zu den Möglichkeiten und Grenzen von Verhörprotokollen als Quellen vgl. Vogel,

<Hirtenhemmli>-Aufstand, S. 27f. sowie Z'Graggen, Tyrannenmord, S. 78.
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lässt sich eruieren, wie gross die Bereitschaft war, sich gegen missliebige
Aktionen der Regierung mit legalen oder illegalen Mitteln zur Wehr zu
setzen. Darüber hinaus soll zu klären versucht werden, wie weit die
Bevölkerung in die im Hochverratsprozess zur Anklage gebrachte Verschwörung

eingeweiht war und sich mit den Absichten der Verschwörer identifizierte.

Schliesslich lassen sich aus den Prozessakten die handlungsleitenden
Einstellungen ermitteln, die Auskunft über die allgemeinen politisch-kulturellen

Werthaltungen der politischen Akteure geben.
Die Prozessakten bestätigen zweifellos auf vielfältige Art die bereits

oben angesprochenen Sympathien der Bevölkerung der katholischen Sur-
selva für den Sonderbund. Im Weiteren zeigen sie, dass diesbezüglich ein
breiter Konsens herrschte. Über die Aktivitäten der Geistlichkeit berichtete

etwa der Alt-Geschworene Johann Jakob Cabernard aus Dardin:

«Der Geistliche von Dardin sprach öfters aufder Kanzel, wie ich selber hörte, der

Krieg gegen den Sonderbund sei ein Krieg gegen die catholische Religion, wer
dem Sonderbund nicht beistehe, sei ein Feind der Religion und des Vaterlandes

und nach jeder Predigt betete er mit der Gemeinde, dass doch ja der Sonderbund

über seine Feinde siegen möge.»22"

Pfarrer Joseph Fidel Desax in Dardin hielt es für möglich, in den

Predigten gesagt zu haben, «man möchte Gott bitten, dass er den Guten den

Sieg gebe». Und diese seien seiner Meinung nach «diejenigen, die für
Gerechtigkeitstritten. Nach meiner Einsicht hatten die Sonderbundskantone

Recht; ich liess also für den Sieg des Sonderbundes beten», und zwar
sowohl in der Kirche, «mit Aussetzung des Hochwürdigsten», als auch zu
Hause.221 Über den Pater in Danis sagte Cabernard aus: «Er soll, wie ebenfalls

bekannt ist, öfters des Sonntags mit der [konservativ gesinnten]
romanischen Zeitung an die Gemeinde gekommen sein, dieselbe dort vorgelesen
und dann gesagt [haben], so ist es recht.»222 Und die <Bündner Zeitung> meldete

unter <Curiosa>:

«Sonntags, den 21. November abhin, begegnete der kathol. Pfarrer C. in B. zweien

Brüdern auf ihrem Heimwege und drückte seine Freude über die damals

220 StAGR C III 20 c A, I, 6: Verhörprotokoll Johann Jakob Cabernard, Trun. 9.2.1848.
221 StAGR C III 20 c A, VI, 3: Verhörprotokoll Joseph Fidel Desax, Chur, 20.5.1848.
222 StAGR C III 20 c A, 1,6: Verhörprotokoll Johann Jakob Cabernard, Trun, 9.2.1848. Im Ver¬

hör beharrten Geistliche vereinzelt auf ihrer geistlichen Immunität, um nicht aussagen zu
müssen. Das Oberappellationsgericht konnte sich jedoch darüber hinwegsetzen. Vgl. etwa
zu Pfarrer Joseph Fidel Desax StAGR C III 20 c A, IV, 2: Bericht von G. O. Bernhard und
P. C. Planta über die Verhöre in der Surselva, 5.5.1848 und zum bischöfl. Kanzler Johann

Baptist Casanova StAGR C III 20 c A, VI, 4: Julius Caduff an das Oberappellationsgericht,
7.6.1848 sowie diverse Schreiben unter StAGR C XI8 b 1, II.
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erhaltenen Berichte aus dem Kanton Tessin, indem er mit den Fingern dorthin
wies, in folgenden Worten gegen sie aus: <Jezt geht nur, ihr verdammten
Freischär1er> U.U.»223

Dass sich ausser den vom Gericht verurteilten Verschwörern zahlreiche
politische Amtsträger für die Sonderbundssache ereifert hatten, ist bereits
wiederholt zur Sprache gekommen. Es wundert deshalb nicht, dass das

Sitzungsprotokoll des Oberappellationsgerichts Ende März 1848 festhielt,
auch Bundspräsident Remigius Peterelli, Altlandrichter Peter Anton de
Latour und Landammann Weckher der Jüngere aus Andiast könnten in
die illegalen Aktivitäten involviert sein.224

Schliesslich zeigen die Verhörprotokolle, dass die breite Bevölkerung
dieselben Sympathien für den Sonderbund bekundete. So soll ein Bewohner

der Cadi über ein mögliches Aufgebot der Katholiken öffentlich gesagt
haben, «wenn es sich um kantonale Begebenheiten handelte, so würde ich
willig ausziehen, nicht aber in dieser Sache, wo es sich um einen Kampf der
Katholiken gegen die Radikale[n] handle Ich könnte niemals gegen
meine Konfessionsgenossen kämpfen.»125 Und ein gewisser Ferrari aus
Trun soll «hin und wieder zu den Leuten gesagt haben, früher haben sie
Euch die Klöster genommen und jetzt nehmen sie euch die Jesuiten, bald
dies und bald jenes, überhaupt sei die Religion jetzt mehr als je in Gefahr,
und man solle sich wohl in Acht nehmen»,226

Auch wenn die katholische Surselva letztlich nicht aktiv auf der Seite
der Sonderbündischen in das Kriegsgeschehen eingriff, so war der Widerstand

gegen die Regierungsbeschlüsse durchaus als passive Hilfe für den
Sonderbund gedacht. Gieriet gab etwa an, vernommen zu haben, «wenn
die hiesigen Truppen nicht ins Oberland kämen, so wäre dem Sonderbund
schon geholfen, weil er [=der Sonderbund] dann die Grenze der Oberalp
nicht zu besezen brauchte».221 So herrschte «unter dem Volke wie [=als] es

hiess, man bekomme Einquartierung, eine allgemeine Unzufriedenheit»,228
Und als Toggenburg in Disentis weilte, sollen Einzelne geäussert haben,
man «lasse keinen einzigen [eidgenössischen Soldaten] herauf Wenn
sie denn mit Gewalt heraufkommen wollen, so werde man sie alle
niederschlagen. »229

223 Bündner Zeitung Nr. 97,4.12.1847, S. 399.
224 StAGR CB III 43, Protokoll des Oberappellationsgerichtes, 20. u. 21.3.1848.
225 StAGR C III 20 c A, IV, 1: Verhörprotokoll Hans Giachen Gieriet, Rueras, 1.5.1848.
226 StAGR C III 20 c A, II, 7: Verhörprotokoll loseph Mathias Decurtins, Trun, 10.2.1848.
227 StAGR C III 20 c A, VI, 3: Verhörprotokoll Hans Giachen Gieriet, Chur, 20.5.1848.
228 StAGR C III 20 c A, I, 6: Verhörprotokoll Christian Venzin, Trun, 9.2.1848.
229 StAGR C III 20 c A, I, 6: Verhörprotokoll Christian Venzin, Rueras, 14.2.1848.

84



Weiter geht aus den Prozessakten hervor, dass die breite Bevölkerung
über mögliche Pläne zu einem Aufstand Bescheid wusste und mit diesen

sympathisierte. Dies ergibt sich etwa aus der Aussage von Ulrich Venzin,
einem Söldner aus der Surselva in neapolitanischen Diensten, der am
12. November 1847 von Italien nach Hause zurückgekehrt war, «zu einer
Zeit, wo das Volk in höchstem Grade gereizt und fanatisiert war». Vom
Montag vor Martini 8. November) wusste er zu berichten, dass Briefe
zwischen Sumvitg, Brigels, Trun und Tujetsch verschickt worden seien mit
der Nachricht, «am Dienstag werde es, wie sie sich schon verabredet hätten,

losgehen». Christian Venzin wusste anzugeben, dass Arpagaus die Leute
aufgefordert habe, ihre Häuser bis zu einem bestimmten Datum zu
räumen. Im Tujetsch hatte Venzin von verschiedenen Personen und namentlich

von Gieriet gehört, dass sie ihre Sachen versteckt und vergraben haben
sollen.231 Ein Trunser Wirt soll am 12. November zu Assistent Joseph
Mathias Decurtins gesagt haben, Arpagaus habe ihm geraten, auf Dienstag,
den 16. November sein Hauswesen in Sicherheit zu bringen. «Aufden Montag

hätte nämlich, wie mir [d.h. Decurtins] Arpagaus selbst sagte, Landsgemeinde

abgehalten werden sollen und auf den Dienstag hätte dann der
Landsturm losbrechen sollen.»21'2

Dabei agierten die politischen Akteure der Surselva nicht nur gemäss
den sonderbündischen Anweisungen, sondern durchaus auch aus eigener
Initiative. So zeigt sich beispielsweise, dass in der Cadi entgegen den
Verordnungen der Regierung und unter Mitwissen und Mitwirkung zahlreicher

Personen Munition organisiert und auch selber hergestellt worden
war. Ein Disentiser bestätigte, in einer Schmiede in Sumvitg sei eine
bedeutende Anzahl Kugeln gegossen worden. Um an Blei heranzukommen,
seien sogar Gewichte eingeschmolzen worden.233 Ausserdem habe man in
Chur Pulver bestellt, aber (wohl aufgrund des Misstrauens der Regierung)
keines erhalten.234 Und Joseph Mathias Decurtins berichtete, der Schuster

von Sumvitg sei bei ihm gewesen, habe für den Sonderbund heftig Partei
ergriffen und gesagt, «in Sumvitg seien Waffen und Munition zur Genüge

und man werde auch Gebrauch davon machen». In einem Keller sei

viel Pulver und Blei eingemauert, und irgendwo ausserhalb des Dorfes
seien Gewehre und Stutzer versteckt.235

230 StAGR C III 20 c A, I, 6: Verhörprotokoll Ulrich Venzin, Rueras, 12.2.1848.
231 StAGR C III 20 c A, 1,6: Verhörprotokoll Christian Venzin, Trun, 9.2.1848. Vgl. dazu auch

oben, S. 55.
2,2 StAGR C III 20 c A, II, 7: Verhörprotokoll Joseph Mathias Decurtins, Trun, 10.2.1848.
233 StAGR C III 20 c A, 1,4: Verhörprotokoll Carl Stiefenhofer, Ilanz, 9.2.1848.
234 StAGR C III 20 c A, 1,6: Verhörprotokoll Christian Venzin, Trun, 9.2.1848.
235 StAGR C III 20 c A, II, 7: Verhörprotokoll Joseph Mathias Decurtins, Trun, 10.2.1848.
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Doch nicht nur die Cadi war an Waffen und Munition interessiert.
Balthasar Casanova von Lumbrein, Altlandammann der Lumnezia, hatte sich

während des Sonderbundskrieges mit seinem Begleiter Casper Antoni
Collenberg in Sumvitg aufgehalten, weswegen auch sie verhört wurden.
Der Begleiter sagte aus, sie seien in die Cadi gekommen, «um zu erfahren,
ob die Katholiken, wenn sie aufgeboten würden, marschiren würden und
dieses wollten wir bei Herrn Landammann Arpagaus erfahren». Arpagaus
habe gesagt, die Truppen seien vorerst nur auf Pikett gestellt, «wenn es zu
einem Aufgebot käme, so wiisste man nicht, ob die Katholiken sie gehen
Hessen oder nicht». Dass sie in Sumvitg um Munition nachgesucht hätten,
stritt Collenberg vorerst kategorisch ab. Nach «eindringende[r] Ermahnung»

der Verhörrichter musste er jedoch zugeben, dass Casanova von der
Gemeinde beauftragt worden war, Munition zu besorgen.236

Gemäss weiteren Angaben hätten die beiden Informanten aus der
Lumnezia Arpagaus berichtet, dass der Pfarrer von Vrin Kundschafter
über die Greina schicken wolle, um die Lage im Tessin zu erkunden. Arpagaus

hatte nämlich gesagt, vom Gotthard und von der Oberalp her sei

nichts Genaues über die Lage im Tessin zu erfahren.237 Arpagaus selber

ergänzte, dass auch die Gemeinde Sagogn bei ihm um Munition nachgesucht

und sogar die Bereitschaft bekundet habe, selber in Uri Munition zu
holen, falls er keine habe. «Ähnliches geschah mit andern Landsleuten, die
sich in ähnlichen Angelegenheiten aus verschiedenen Theilen des Oberlandes

zu mir begaben.»23*

Anfeindungen gegenüber reformierten und liberalen Nachbarn

Die sonderbundsfreundliche Stimmung der katholischen Surselva und die
konfessionelle Aufladung des Konflikts lassen sich zudem aus den in den

übrigen Regionen des Kantons kursierenden Gerüchten und herrschenden
Ängsten ermitteln.239 Als besonders angespannt präsentierte sich die
Situation in den angrenzenden paritätischen oder reformierten Gemeinden der
unteren Surselva. Dies lässt sich exemplarisch am paritätischen Sagogn
zeigen. So hatten die Reformierten beim Aufgebot der protestantischen
Bataillone in einem Brief an den Kleinen Rat gebeten, keine Truppen stellen

236 StAGR C III 20 c A, IV, 1: Verhörprotokoll Casper Antoni Collenberg, Trun, 2.5.1848. Vgl.
dazu auch die Aussage von Casanova, StAGR C III 20 c A, VI, 3: Verhörprotokoll bischöfl.
Kanzler Joh. Baptist Casanova, Chur, 20.5.1848.

237 StAGR C III 20 c A, II, 7: Verhörprotokoll Joseph Mathias Decurtins, Trun, 10.2.1848.
238 StAGR C III 20 c A, IV, 1: Verhörprotokoll Gion Antoni Arpagaus, Trun, 4.5.1848 und

StAGR C III 20 c A, V, 6: Verhörprotokolle Gion Antoni Arpagaus, Chur, 9.-29.5.1848.
239 Zur Bedeutung von Gerüchten für eine dichte Beschreibung vgl. Suter, Bauernkrieg von

1653, S. 46-48.

86



zu müssen, «um keinen Anlass für grosse Widerwärtigkeiten zwischen den

hiesigen Katholiken und Reformierten zu geben».240

Einen detaillierten, wenn auch sehr subjektiven Eindruck der
herrschenden Stimmung im Dorf bieten die Notizen, welche die reformierte
Barbara Corai-Badraun im Jahr 1898 verfasste. «Im Jahre 1847/48», so

schrieb die Augenzeugin, «hielten die Katholiken in der Kirche sowie in
Privathäusern geheime Versammlungen ab», und zwar in der Absicht, «in
der Nacht die Reformierten niederzumetzeln». Danach wollten die Katholiken

«mit Hilfe der obern Oberländer und der Lungnezer auch die benachbarten

protestantischen Gemeinden an vier Orten anzünden und zwar zur
Nachtzeit, so dass niemand sich retten könne. Nur dadurch könne man den

Weizen vom Unkraut reinigen.»
Namentlich Florian Cavelti und seine beiden Söhne, so Corai-Badraun

weiter, «schrieben aufreizende Briefe hauptsächlich nach Sagens, so dass die
Katholiken allerlei Pläne schmiedeten, wie man sich gegenüber den
Reformierten verhalten solle, wenn die geeignete Zeit da sei. Oft musste man
hören: Noch ein wenig warten, ihr esset nicht lange Brot, ihr säet und erntet
nicht mehr.» Auch «der Sagenser [Kapuziner-jFWer glaubte fest am Siege
der katholischen Truppen und wollte sie zum Handeln antreiben». Deshalb
mussten die Protestanten auf der Hut sein: «Die Protestanten hielten in der
Nacht und während des Gottesdienstes Wache, weil sie nie sicher waren, von
den Katholiken überrumpelt zu werden.» Schliesslich gelangte das Bataillon

Michel nach Sagogn. «Die Soldaten wurden in katholische Haushaltungen

einquartiert und hatten den Befehl, ihre Waffen stets in der Nähe
des Bettes zu haben und auch nur das [zu] essen, was die ganze Familie
geniesse.»

Mit Erleichterung erinnerte sich Corai-Badraun, dass der Krieg schliesslich

ohne Blutvergiessen zu Ende gegangen war: «Der Sonderbund wurde
indessen geschlagen. Auch in Graubünden beruhigte man sich nach und
nach. Über diesen Schlag waren [die] Katholiken fast wortlos geworden.

Man hörte in Sagens wie einige Frauen einander gegenüber klagten:
<Allem Anschein nach müssen Gott und die hl. Jungfrau zum Protestantismus

übergetreten sein.>»241

Auf einen relativ geschlossenen gesellschaftlichen Konsens in der
Sonderbundsfrage verweist darüber hinaus das Schicksal der <liberalen Aus-
nahmen> in der Region. Wie schon angedeutet, gab es auch in der Surselva

240 StAGR C III 20 c A, VII, 7: Der Vorstand der evangelischen Kirchgemeinde Sagogn an den

Kriegsrat Graubündens, 3.11.1847 («per bucca dar cischun da grondas malamparneivladads
schon tscheu denter Catolics a Reformai»),

241 StAGR B 580: Barbara Corai-Badraun, Ereignisse in Sagens während des Sonderbund
Krieges, geschrieben im Dezember 1898.
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und in der Cadi politische Akteure, die sich der harten Gangart eines Gion
Antoni Arpagaus widersetzten. Zwar bildeten offenkundig liberale Katholiken

wie Regierungsrat Alois de Latour (der gar für den Exekutionsbe-
schluss gestimmt hatte)242 die grosse Ausnahme, aber verschiedene Politiker

arbeiteten darauf hin, dass es in der Surselva nicht zu illegalen
Handlungen kam. Assistent Thomas Schmid gab etwa an, er selber habe

vor dem Zug der Urner ins Tessin einen Brief an seinen Freund Nager in
Ursern geschrieben,

«worin ich ihn dringend aufforderte, sein Möglichstes zu thun, dass die Urner
nicht in unsern Canton eindringen, denn dann würde es ein fürchterliches
Unglück geben. Ich und noch mehrere Andere wollten auch dahin trachten, dass

unsere Truppen nicht über die Oberalp nach Uri kämen. Ich habe eben auf alle

mögliche Weise versucht, einem fürchterlichen Elend vorzubeugen, denn mir
standen immer die Jahre [17]98~99 vor Augen.»243

Überdies sagte Gion Antoni Arpagaus im Verhör aus, in Chur habe
Landrichter Alois de Latour ihn zu sich ins Zimmer gerufen und ermahnt,
«ich solle mir keine Umtriebe erlauben und ich solle mich in Acht nehmen;
besonders befrag er mich hinsichtlich der damaligen Besorgnisse, dass die

Oberländer herunter kommen möchten». Er (Arpagaus) habe ihn beruhigt,
jedoch - wie er auf Drängen der besser informierten Untersuchungsrichter
zugeben musste - zu Latour gesagt, «dass es gut wäre, wenn die Oberländer
herunterkämen, nicht um in Chur etwas zu thun, sondern um mit dem ganzen

Bündnervolke über die Executionsfrage abzustimmen, indem ich
behauptete, dass wenn diese Frage aufs Volk zur Abstimmung gekommen, es

nicht zur Exekution gekommen wäre».244

Da sich die Liberalen (resp. gemässigten Konservativen) in der Surselva

in der Minderheit befanden, waren sie zur Zeit des Sonderbundskrieges
allerseits Anfeindungen und Ausgrenzungen ausgesetzt. So erging es

beispielsweise Gieri Antoni Vieli, der sich in den Konferenzen in Tavanasa
und Bonaduz gegen jegliche Auflehnung wider die Staatsgewalt zur Wehr
gesetzt hatte. Bundesstatthalter Joseph Balzer aus Alvaneu, der die Katho-

242 Alois de Latour erhielt für sein Bestreben, die Surselva von einer Parteinahme für den Son¬

derbund abzuhalten, wenig später eine indirekte Retourkutsche. Sein Neffe und
Schwiegersohn Caspar Theodosius de Latour, General in päpstlichen Diensten, wurde nämlich
im Jahr 1850 unter relativ unehrenhaften Bedingungen aus dem Dienst entlassen.
Vordergründig, weil er nicht wie befohlen nach Rom marschiert war, hintergründig - so Alexander
Pfister - wohl auch, weil er bei Kalbermatten, dem neuen Kriegsminister des Papstes und
Bruder des Anführers der Walliser im Sonderbundskrieg, in Misskredit geraten war. Vgl.
Pfister, Latour, S. 242.

244 StAGR C III 20 c A, I, 6: Verhörprotokoll Thomas Schmid. Rueras, 12.2.1848.
244 StAGR C III 20 c A, V, 6: Verhörprotokolle Gion Antoni Arpagaus, Chur, 9.-29.5.1848.
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liken Mittelbündens an der Konferenz vertreten hatte, schrieb danach
einen Brief an Altlandammann Balthasar Casanova, um Vieli anzuschwärzen:

Allgemein würde in der Konferenz die Meinung vorherrschen, dass

die Katholiken den Krieg als «ungerecht» betrachteten. Falls die Katholiken

aufgeboten würden, wollten sie sich dagegen wehren. Vieli habe dagegen

opponiert, weshalb das Hochgericht Lumnezia vor ihm auf der Hut
sein solle.245 Tatsächlich wurde der Inhalt dieses Briefes nach Viehs eigener
Aussage in der Lumnezia herumgeboten, worauf er sich Verleumdungen
ausgeliefert sah.246 Über Vieli und Latour soll der Trunser Wirt Joh. Paja-
rola verbreitet haben, wenn diese gewollt hätten, «so hätten sie die
Beschlüsse unseres Cantons gegen den Sonderbund schon verhindern können.
Wenn die Leute hier ein so hitziges Temperament hätten wie er als Italiener,
würde er den beiden den Bauch aufschneiden».241

Thomas Venzin nannte im Verhör die Namen der «Radikalen» in der
Cadi. Als nämlich der Plan bekannt gegeben worden sei, in Disentis den
Aufstand losbrechen zu lassen, habe es geheissen, «dann wolle man mit den

Radikalen schon sehen». Damit, so gab Venzin an, seien Alois de Latour,
Geschworener Johann Jakob Cabernard (Brigels), Assistent Joseph
Mathias Decurtins in Trun, Doktor Augustin Condrau in Disentis sowie Assistent

Thomas Schmid und Landammann Christian Venzin im Tujetsch
gemeint gewesen.248 Und tatsächlich bestätigte beispielsweise Condrau: «Von
dem was am 11. und 12. November hier in Disentis geschehen und gesprochen,

erinnere ich mich sehr wenig mehr und vergesse es auch gerne, denn
die Lage war für mich dazumal alzu critisch (,..).»249 Ebenso sagte Assistent

Decurtins aus, wegen seiner besänftigenden Gesinnung hätten die
zwei Gesandten aus der Lumnezia, die in Sumvitg um Munition nachfragten,

gegen ihn Drohungen ausgestossen, wie etwa: «Ach! Der famöse
Radicale.»250 Und Schmid bekannte noch während des Verhörs, er äussere
sich nur ungern zum Geschehenen, «weil Herr Landammann Venzin und
ich noch jetzt in einer Stellung sind, in der wir nicht zu viel reden dürfen, es

sind gegen uns beide zu oft Drohungen ausgestossen worden,
glücklicherweise ist es bei denselben geblieben, aber wenn es zu ernstern Auftritten
gekommen wäre, so wären wir gewiss die ersten Opfer gewesen.»15'

245 StAGR C III 20 c A, 1,4a: Joseph Balzer an Balthasar Casanova, 5.11.1847.
246 StAGR C III 20 c A, I, 4: Verhörprotokoll Gieri Antoni Vieli, Cumbel, 8.2.1848.
247 StAGR C III 20 c A, II, 7: Verhörprotokoll Joseph Mathias Decurtins, Trun, 10.2.1848.
24S StAGR C III 20 c A, 1,6: Verhörprotokoll Thomas Venzin, Rueras, 14.2.1848.
249 StAGR C III 20 c A, V, 4: Augustin Condrau an die Untersuchungskommission, 14.5.1848.
250 StAGR C III 20 c A, II, 7: Verhörprotokoll Joseph Mathias Decurtins, Trun, 10.2.1848.
251 StAGR C III 20 c A, I, 6: Verhörprotokoll Thomas Schmid, Rueras, 12.2.1848. Zum Ver¬

hältnis von liberal und konservativ gesinnten politischen Amtsträgern zur Zeit des Sonderbundes

in Graubünden und in der Surselva vgl. auch Valer, Sonderbundskrieg, S. 165-170.
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Rückhalt für die Verschwörer vor, während und nach dem Prozess

Dass die Sympathien grosser Teile der Bevölkerung den Verschwörern
galten, zeigte sich nicht zuletzt während des Prozesses selber. «Zur Vermeidung

alles Aufsehens» hatte etwa der Verhörrichter bei Arpagaus' Verhaftung

rigorose Vorsicht walten lassen und «die Abrede dahin getroffen
dass er uns bis Tavanasa allein vorausgehen möge und der Landjäger uns
nicht begleiten solle».252 Arpagaus erklärte sich dazu bereit, wünschte
jedoch «im Interesse der Ruhe des Hochgerichtes in welchem er das

Zutrauen des Volkes geniesse dass diese Massnahme gegen ihn unterbleiben

möchte. Jedenfalls entschlage ersieh zum Voraus aller Verantwortlichkeit,
wenn früher oder später Unordnungen vorkommen sollten.»255 Darauf ent-
liess der Verhörrichter Arpagaus am nächsten Morgen, allerdings erst,
«nachdem der Inquirent dem Herrn Landammann das Handgelübte
darüber abgenommen, dass er sich aller Äusserungen und Handlungen
enthalten werde, welche im hiesigen Volke Unruhen oder Unordnungen
verursachen könnten».254

Als die Untersuchungen nach langen Monaten immer noch andauerten,
brachte die konservative <Churer Zeitung> ihr Missbehagen darüber zum
Ausdruck: «Wie man vernimmt, ist die Untersuchung wegen sonderbündi-
scher Umtriebe im lezten Herbst bei uns noch immer im Gang, wiewohl die
Sache in einem mysteriösen Schleier eingehüllt bleibt und es fast den
Anschein hat, als ob Jedermann sich scheue, davon zu sprechen.» Graubünden
setze

«mit unermüdlicher Zähigkeit eine politische Untersuchung auch dann fort, da

sie unseres Wissens in allen andern Kantonen gänzlich aufgehört hat. Man

sagt freilich mit der wohlwollendsten Miene: Es liege im eigensten Interesse der

verdächtigen Bevölkerung, dass die Schuldigen ausgemittelt, und die Unschuldigen

dadurch vom Misstrauen befreit werden.»

Doch, so fragte die <Churer Zeitung> weiter, «wozu dieses gehässige und
langwierige Verfahren gegen Überwundene, von denen nicht die mindeste

Gefahr mehr droht?»255 Nachdem dieser Artikel in der <Neuen Schweiz> auf
Kritik gestossen war, antwortete die <Churer Zeitung>: «[W]t> beklagen die

252 StAGR C III 20 c A, IV, 2: Bericht von G. O. Bernhard und P. C. Planta über die Verhöre
in der Surselva, 5.5.1848.

253 StAGR C III 20 c A, IV, 1: Verhörprotokoll Gion Antoni Arpagaus, Trun, 4.5.1848.
254 StAGR C III 20 c A, IV, 2: Bericht von G. O. Bernhard und P. C. Planta über die Verhöre

in der Surselva, 5.5.1848.
255 Churer Zeitung Nr. 72, 6.9.1848, S. 1. Auch <11 Romontsch> beklagte sich immer wieder

darüber, dass der Prozess in Graubünden um jeden Preis vorangetrieben werde, während
überall Amnestie gewährt werde. Vgl. etwa Nr. 14, 6.4.1848, S. 53.

90



Untersuchung nicht, sondern wünschen nur, dass seiner Zeit Amnestie
ausgesprochen werde, welche allein geeignet sein kann, Liebe und Eintracht
wieder zu begründen.»236

Schliesslich gelangte gar die Obrigkeit der Cadi mit dem Gesuch ans

Parlament, die Untersuchungen abzubrechen. Man wende sich an den
Grossen Rat, so führte das Schreiben aus, «in einer der wichtigsten, das

Vaterland nahe berührenden Angelegenheit, welche leider die Gemüther
unserer Bevölkerung wesentlich beunruhigt» habe. Die aufgrund des Prozesses

im Volk anhaltende Unzufriedenheit

«veranlasst, ja dringt uns zu der ebenso ehrerbietigen, aus dem Innersten

unserer tiefbewegten Seele entsprossenen Bitte, es möchte Ihnen belieben,

einerseits durch Niederschlagung des begonenen Staatsprozesses, den ferneren

Untersuchungen ein Ende zu machen; anderseits eine, alle Gebrechen und Irrungen

welche die politischen Ereignisse letztvergangener Zeiten in unserem Vaterlande

berühren mögen, umfassende Amnestie auszusprechen, und dadurch die

Gemüther zu beruhigen und den gemeinsamen Frieden zu verbreiten».

Denn, so hiess es weiter,

«die Geschichte aller Zeiten zeuget dafür, dass politische Prozesse, in welcher

Form sie immer erschienen, nur geeignet sind, die bürgerlichen Zerwürfnisse zu

verewigen, die, wenn sie schon durch die Macht des Augenblickes niedergehalten

werden, nach dem gewöhnlichen Gesetz der Natur wie das Feuer unter der Asche

fortglimmen, und wer kann es voraussehen, wie bald in helle Flammen
ausbrechen.»251

Obwohl der Grosse Rat auf diese Petition nicht eintrat258, erfolgte - wie
gesehen - nach Prozessende dennoch eine umfassende Amnestie. Mit
diesem Schritt trugen die Verantwortlichen nicht zuletzt der Stimmung in der
oberen Surselva Rechnung. Damit wird begreiflich, dass letztlich bloss die
offensichtlichsten Drahtzieher verurteilt wurden - denn ein Schuldspruch
gegen einen Grossteil der Katholiken in der Surselva hätte in der Tat böses

Blut gegeben.
Was spricht schliesslich offensichtlicher für das Einvernehmen der

Bevölkerung mit den Verschwörern als die ehrenvolle Wiederwahl von Gion
Antoni Arpagaus in den Grossen Rat? Nach der vom Gericht verordneten
sechsjährigen Zwangspause bekleidete er erneut das Amt des Abgeordne-

258 Churer Zeitung Nr. 76, 20.9.1848, S. 2.
257 KAD AA IV, 1056: Petition Statthalter und Rat von Disentis, an den Grossen Rath um

Ertheilung von Amnestie an die Complicierten in den Sonderbunds-affairen, 8.6.1848. Dazu
auch Material in den Unterlagen der Regierung unter StAGR C XI 8 b 2.

258 Vgl. dazu Verhandlungen des Grossen Rates, 23.6.1848, S. 68f.
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ten in den Jahren 1855,1857/58,1862,1865 und 1875/76. Daneben hatte er
nach den Sonderbundswirren über Jahrzehnte zahlreiche weitere Ämter
auf Kreis- und Gemeindeebene inne.259 So bleibt letztlich Fidel Cavelti
dazu verurteilt, in der Geschichte der Sonderbundswirren in der Surselva
als tragische Figur zu enden. Bereits während des Prozesses sprachen auch

die Altgesinnten ohne grosses Wohlwollen über seine Person. Pater Theo-
dosius Florentini sagte im Prozess aus, Cavelti sei ein «unkluger Mensch

[gewesen], der allerlei dummes Zeug durcheinanderschwatzte».260 Und
über das Treffen in Rueras berichtete Hans Giachen Gieriet im Verhör:
«Er [=Arpagaus] verwunderte sich über das Benehmen des Cavelti, dass er
so unruhig war und so Eile hatte und ich [=Gieriet] verwunderte mich ebenfalls,

weil ich wahrnahm, dass er Alles untereinander warf.»261 Bis zum
Prozessende sollte es nicht gelingen, Caveltis Aufenthaltsort zu ermitteln, und
über seinen späteren Verbleib ist nur wenig in Erfahrung zu bringen.262

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nicht nur die Ziele des

Sonderbundes, sondern auch die Pläne der Verschwörer in der breiten
Bevölkerung der Surselva bekannt waren und auf Akzeptanz stiessen. Die
beobachteten Widerstandsformen bewegten sich letztlich zwar weitgehend im
verbalen, gewaltlosen Bereich. Allerdings hätten die organisatorischen
Vorbereitungen und die breite Abstützung in der Bevölkerung bei Bedarf
ohne weiteres eine rasche und wirksame Gewaltanwendung erlaubt.

Als auslösende Momente hierfür hätten vor allem das Aufgebot des

katholischen Bataillons und die Truppenverschiebung in den oberen Teil der
Surselva zählen können. Letztere hätte namentlich darum Gewaltpotenzial
dargestellt, weil sie als drohende Okkupation wahrgenommen worden
wäre. Die Proteste der Region führten bei beiden Problemen zu einem
Einlenken der Entscheidungsträger auf kantonaler und eidgenössischer
Ebene. So bestand für die Surselva schliesslich keine Veranlassung, die
Grenze zur physischen Gewaltanwendung zu überschreiten. Die Quellen
belegen allerdings, dass ein weniger rücksichtsvolles Vorgehen der politi-

259 Maissen, Prominents, 5. Teil, S. 39. Ebd., S. 34-40 ausführliche biografische Angaben zu
Gion Antoni Arpagaus. Siehe auch Nekrolog in Gasetta Romontscha Nr. 33,13.8.1885, S. 2

(und Todesanzeige S. 4) sowie LIR I, S. 36 (Adolf Gollenberg). Biografische Angaben zu
Christian Venzin und Hans Giachen Gieriet bei Francestg Berther, Rueras. Ses avdonts e

sias casas denter 1750 ed oz, Rueras 1992, S. 59f. u. 129f.
260 StAGR C III 20 c A, VI, 3: Verhörprotokoll P. Theodosius Florentini, Chur, 20.5.1848.
261 StAGR C III 20 c A, VI, 3: Verhörprotokoll Hans Giachen Gieriet, Chur, 20.5.1848.
262 Immerhin berichtete der <Amitg dil Pievel> Anfang 1850, Cavelti halte sich in Paris auf und

habe eine Anstellung beim Grafen Montalembert angenommen (Nr. 3,16.1.1850, S. 10). Zu
Montalembert vgl. Stadler, Kulturkampf, S. 185,210 u. 223.
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sehen und militärischen Gremien leicht zu einem Bürgerkrieg innerhalb
der Bündner Grenzen hätte führen können.

Das ermittelte Handlungsrepertoire der regionalen politischen Akteure
zeugt dabei durchwegs von traditionellen Wertvorstellungen. Logik und

Legitimation dieses Denkens ergeben sich daraus, dass die hergebrachten
politischen und konfessionellen Rechte - aus der Innenperspektive
betrachtet - unter die Räder zu kommen drohten. In konfessioneller Hinsicht

schien es, als nehme die protestantische Mehrheit des Kantons zu
wenig Rücksicht auf die Interessen der Katholiken. Das gleiche <Unrecht>

wiederholte sich in politischer Beziehung, als der Grosse Rat es unterliess,
den Gerichtsgemeinden die Exekutionsfrage zur Stellungnahme vorzulegen.

Dabei belegt namentlich das Verhalten der Obrigkeit und breiter
Bevölkerungsteile der Cadi eine ausgesprochen selbstbewusste und
beharrliche Verteidigung der hergebrachten politischen Kultur. Diesem
Phänomen wird im folgenden Kapitel mittels zeitlicher Rückblende weiter
nachgegangen.
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B. Formen und Motive des alpinen Widerstands

gegen die Moderne (1790-1847)

Die Ausführungen zum Sonderbundskrieg haben deutlich gezeigt, dass

sich vor allem die obere Surselva gegen den Exekutionsentscheid des Kantons

ereiferte und mit den Sonderbündischen sympathisierte. Wohl spielen
hier geografische Gründe eine Rolle, da die Cadi an Uri angrenzt und von
kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Sonderbund und
Graubünden am direktesten betroffen gewesen wäre. Als Erklärung für
die entschiedene Opposition reicht diese Begründung jedoch nicht.
Vielmehr zeigt bereits ein Blick in die Handbücher zur Bündner Geschichte,
dass sich die politischen Akteure der Cadi schon in früheren Zeiten und
namentlich in den politischen Auseinandersetzungen seit dem Ende des

Ancien Régime immer wieder entschieden Neuerungsbestrebungen widersetzt

hatten.
Die folgenden Ausführungen untersuchen die Knotenpunkte der Bündner

Geschichte in der Transformationszeit zwischen Ancien Régime und
Moderne (1790-1847) auf die angesprochenen Kontinuitäten hin. Dabei
soll in einem ersten Schritt gezeigt werden, dass diese Widerstandskultur
immer dann zum Tragen kam, wenn die vormodernen politischen,
wirtschaftlichen und religiösen Verhältnisse gefährdet waren: anlässlich der

Standesversammlung von 1794, während des Franzosenkrieges von 1799

und nach dem Ende der Helvetik im Jahr 1803, beim Verfassungsumsturz
von 1814, anlässlich der Verfassungsdiskussion der 1830er-Jahre und während

des Sonderbundskrieges von 1847. Weiter werden die jeweils
angewandten Handlungsstrategien und -muster frappante Parallelen und
Analogien zu den Sonderbundswirren zeigen. Diese äusserten sich etwa in
Form eines ausgesprochen selbstbewussten politischen Auftretens des

Hochgerichtes und seines Landammanns, in einem Ausreizen der politischen

Partizipationsmittel bis hart an die Grenze zur Illegalität sowie in

Ausgrenzungen und Provokationen gegenüber politisch und konfessionell
Andersdenkenden innerhalb oder ausserhalb der Region.

In einem nächsten Schritt werden die politischen Verhältnisse der Cadi

vor Einbruch der Moderne beleuchtet. Dabei wird sich zeigen, dass

zahlreiche Freiheiten und Privilegien schon früh vom Kloster Disentis auf die

Gerichtsgemeinde übergegangen waren und das Hochgericht Disentis
innerhalb des Grauen Bundes und des Freistaates der Drei Bünde ein
überdurchschnittliches politisches Gewicht besass. Dieses entsprach durchaus
den demografischen Verhältnissen, gehörte doch die Cadi - nebst der
Lumnezia - bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zu den bevölke-
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rungsreichsten Kreisen des Kantons. Die hergebrachten Freiheiten und

Privilegien legitimierten die Altgesinnten über den Bund ihrer Vorfahren
mit Gott, der diesen in ihren Befreiungs- und Abwehrkämpfen jeweils zum
Sieg verholfen habe. So treten religiöse Argumente im Kampf gegen die
Moderne immer wieder als Verstärker des Widerstandsverhaltens in
Erscheinung.

Schlüsseltexte aus der Zeit der Helvetik beleuchten auch die Bedeutung

der vormodernen Freiheiten im Kontext der alpinen Peripherie und
im Umgang mit konfessioneller und kultureller Diversität. Die
Landsgemeindedemokratie erlaubte eine Wirtschaftspolitik, die den fragilen
Lebensverhältnissen im Berggebiet weitestgehend Rechnung trug und so die

Stabilisierung förderte. In konfessioneller und sprachlicher Flinsicht
schliesslich ermöglichte der ausgeprägte Föderalismus den Minderheiten,
sich auf eine unterste staatliche Ebene zurückzuziehen und ihre
Angelegenheiten aus einer Mehrheits-Perspektive zu regeln.

Das kompetitive und universalistische Denken der Moderne stellte all
diese Faktoren grundlegend in Frage. Aus der Innenperspektive des

Berggebietes galt die Moderne als Konzept aus dem Unterland für das Unterland

und wurde für Teile des Alpenraums als destabilisierend und schlichtweg

nicht umsetzbar zurückgewiesen. Ein abschliessendes Kapitel
dokumentiert die Kontinuität der politischen, religiösen und wirtschaftlichen

Gegenargumente der alpinen Peripherie für den Zeitraum von der
Mediation bis zum Sonderbundskrieg von 1847.

95



B.l Politische Ereignisse und Widerstandsformen
zwischen 1790 und 1847

B.l.l Widerstand gegen Neuerungen als Verhaltensmaxime in der
Übergangszeit vom Ancien Régime zur Moderne

1794

Zu Beginn der 1790er-Jahre bekam Graubünden einen ersten
Vorgeschmack dessen, was an Ideen der Aufklärung und der Französischen
Revolution auf den alten Freistaat der Drei Bünde zukommen könnte.263

Angeregt von den neuen Freiheits- und Gleichheitsvorstellungen nahm die
Unzufriedenheit im Veltlin und in den übrigen Untertanenlanden immer
bedrohlichere Formen an. Das jahrhundertealte politische und wirtschaftliche

System des Freistaates drohte in seinen Grundfesten erschüttert zu
werden. Auch die Bauern der Surselva brachten ihren Missmut über diese

Entwicklungen zum Ausdruck. Die Schuld schoben sie dabei weitgehend
den politischen Eliten zu. Darüber hinaus sollten sich die <FIerren> für
Machtmissbräuche und Unstimmigkeiten in der Landeskasse verantworten.

Über die herrschende Stimmung in der Surselva schrieb der österreichische

Gesandte Anton von Cronthal im Jahr 1792 nach Österreich: «Hier im
Grauen Bunde reden die Bauern gegen die Herren, von denen sie betrogen

zu werden förchten. Diese entgegengesetzten Gesinnungen aber können
leicht einen Anlass zu wirklichen Unruhen geben.»26" Und vom Ilanzer
Bundstag des gleichen Jahres wusste er zu berichten, dass «viele Gemeinden

missvergnügt [sind], besonders in Lugnetz und zu Dissentis wollen die
Bauern truppenweis herab kommen (,..)».265 Zu Beginn des Jahres 1794

stellte Cronthal eine dramatische Zuspitzung der Situation fest. So spreche
man in der Cadi «durch und durch von einem Strafgerichte und von Züchti-

263 Zu den Ereignissen rund um die Standesversammlung von 1794 vgl. Pieth, Bündner¬
geschichte, S. 303-308; Pinösch, Standesversammlung; Christian Kind, Die
Standesversammlung von 1794. Ihre Ursachen und Folgen, in: Rätia. Mitteilungen der Geschichts-
forschenden Gesellschaft von Graubünden, I. Jahrgang, Chur 1863, S. 1-80. Die Ereignisse
in der Surselva und in der Cadi im Besonderen bei Müller, Vorderrheintal, S. 177-187. Zum
nationalen und internationalen Kontext vgl. Ulrich Im Hof, Ancien Régime, in: HSG II,
S. 673-784, hier S. 769-772.

264 Anton von Cronthal an Wenzel von Kaunitz, 11.8.1792. Zitiert nach Müller, Vorderrhein¬
tal, S. 179.

265 Anton von Cronthal an Johann Philipp Joseph Freiherr v. Cobenzl, 15.9.1792. Zitiert nach

Müller, Vorderrheintal, S. 179.
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gung der Herrn».266 In der Tat kursierten zu dieser Zeit in der oberen Sur-
selva zahlreiche Flugschriften, die intendierten, der drohenden Oligarchi-
sierung der Politik entgegenzuwirken: «Auf, auf ihr Bauern! Gedenket der

Tapferkeit unserer Vorfahren, die mit ihrem Blut die Freiheit erkauft haben.
Soviel kostet es diesmal nicht, ihr wackeren Bauern. Wenn einigen unserer
Herren der Kopf weggesprengt wird, so ist die Sache schon gewonnen.»261

Schliesslich führte die Lebensmittelknappheit in den Wintermonaten
1793/94 zu einer Volksbewegung, die ganz in der alten Fähnlilupf-Tradi-
tion stand.268 In der Lumnezia brach ein Aufstand los, der zu einer
ausserordentlichen Landsgemeinde führte. Diese verabschiedete eine 18 Punkte
umfassende Klageschrift gegen die bedrohlichen Entwicklungen in
Graubünden.269 Daraufhin zogen die Bauern der Surselva auf Initiative der Cadi
und der Gruob nach Chur und installierten eine ausserordentliche
Standesversammlung, die ein Strafgericht gegen die <Aristokraten> einsetzte.270

Das nahe Ausland witterte bereits Einflüsse der Französischen Revolution.

So schrieb eine deutsche Zeitung:

«Wirklich haben die Jakobiner in Graubünden eine schon langhe angezettelte

Gährung zum Ausdruck gebracht. Die Graubündner haben ein Revolutionsgericht

von 96 berothmützten Häuptern errichtet, vor welches sie alle zitieren, was

nicht so denkt wie sie. Sie jagen alle Pfaffen weg, plündern die Kirchen und führen

die Religion der Vernunft ein, kurz, sie treiben das französische Bubenspiel
(,..).»27>

Ebenso ereiferte sich die eidgenössische Tagsatzung gegen die Volksbewegung

im Freistaat der Drei Bünde und anerkannte die Standesversammlung

nicht. Den Regenten des Vorortes Zürich schauderte vor der Bündner

266 Anton von Cronthal an Johann Amadeus F. Freiherr v. Thugut, 22.2.1794. Zitiert nach

Müller,Vorderrheintal, S. 182.
2"7 Canzuns de Valterina, in: RC I, S. 358 - 370 u. 810-812, hier S. 363 («Si, si, mes Purs! La

taffradat/ de nos veigls recordej, / Quels han cunprau la libertat / Cun sponder seun perquej. /
Ton cuost'ei bue, o tapfers Purs!/sch'il tgiau vegn siglentaus/Ad enzaconts de nos Signiurs,
/sch'ei il faig schon gartigiaus.»)

268 Zur Tradition der Fähnlilupfe und Strafgerichte in Graubünden seit dem 16. Jahrhundert
vgl. FIead, Demokratie, S. 192-202; <Dretgira nauscha>, in: LIR I, S. 289f. (Adolf Gollenberg)

sowie Valer, Staatsvergehen. Auch Head kommt (S. 202) zum Schluss: «Schliesslich

war die Absicht der Gemeinden niemals umstürzlerisch: Sie suchten ihre Führer nicht zu
beseitigen, sondern zu züchtigen, damit diese dem <Gemeinwohl> dienten.» Vgl. auch Head,
Staatsbildung, S. lOOf. und Färber, Politische Kräfte, S. 124-127.

269 Abgedruckt bei Pinösch, Standesversammlung, S. 62-64. Der romanische Wortlaut ist
ediert in Protocoll radunonza dilg stand, S. 583-585. Vgl. dazu StAGR A II, 1: Landesakten,
17.2.1794.

270 Zu den verurteilten Personen aus der Surselva vgl. StAGR B 2001, Landesschriften, Bände
26 u. 27.

271 Neuwieder Zeitung vom 29.4.1794. Zitiert nach Pinösch, Standesversammlung, S. 187.
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«Pöbelherrschaft», die angeblich nur darauf abziele, «den Reichen das Geld
abzujagen» und das Land «der schönen französischen Gleichheit»
entgegenzuführen.272

Dabei zeugen die Quellen durchwegs von einer konservativen Gesinnung

der von der Surselva initiierten Bewegung. So erfolgte die Beschwörung

der Landesgesetze in Chur «[i]m gleichen Geist der Sorge für das
Vaterland und der Ruhe desselben und vielleicht auch aus Angst, es könnte sich

fremder Geist in die patriotische Gesinnung einschleichen»,273 Ausserdem
beschlossen die Altgesinnten ausdrücklich, der Eidgenossenschaft und
Österreich auszurichten, dass die Standesversammlung nur das Ziel habe,
Ruhe und Frieden wieder herzustellen. Zudem ermahnte die Versammlung,

«keinerlei Gerüchten, die kursieren, Gehör zu schenken»,274

Die Befürchtungen des nahen Auslandes bestätigten sich aber, als es

den Patrioten (das heisst den Anhängern der Aufklärung und der Französischen

Revolution in Bünden275) gelang, die ehemals konservative Bewegung

in ihrem Sinn zu beeinflussen.276 Doch die Bauern der Surselva
distanzierten sich rasch von dieser ungewollten Entwicklung und sprachen sich in
den weiteren Abstimmungen gegen Neuerungen aus. Überdies verlangte
der Magistrat von Disentis wiederholt, die alten Kapitulate einzuhalten
und nichts zu unternehmen, was die freundschaftlichen Bande zu Österreich

und zur Eidgenossenschaft verletzen könnte.277 Bereits hier äusserten
sich also religiöse und politische Bedenken gegenüber den neuen Ideen.

Den Patrioten in der Standesversammlung passte diese Gesinnung
verständlicherweise nicht ins Konzept. In einer Versammlung erklärte der
Patriot Aloys Jost öffentlich, er halte «die ganze Obrigkeit des grossen
Hochgerichtes Dissentis für eine infame Obrigkeit». Die Cadi reagierte empört,
verlangte, dass Jost bestraft werde, und drohte, ihre Deputierten von Chur

272 Kilchsperger an Barthélémy, 21.4.1794. Zitiert nach Rufer, Veltlin I, S. CLXXII.
273 Protocoll radunonza dilg stand, S. 588 («Ilg medemm spert de quittau per la patria, ed il ruaus

da quella, èforss'era la temma, ch'eipudesssemischedar entert las lurpatrioticas miras enqual
caussa iastra»),

274 Protocoll radunonza dilg stand, S. 593 {«de dar scult a naginnas tschontschas, che vegnien
rasadas ora»).

275 Dazu Peter Düggeli, Die Bündner Patrioten 1787-1793, Liz. Universität Fribourg 1999

(Manuskript); Pfister, Patrioten sowie Willy Dolf, Die ökonomisch-patriotische Bewegung

in Bünden. Ein Beitrag zur bündnerischen Wirtschafts- und Geistesgeschichte des
18. Jahrhunderts, Aarau 1943. Vgl. auch Metz, Graubünden I, S. 40-49 und Färber, Politische

Kräfte, S. 136f. Zum nationalen und internationalen Kontext vgl. <Patrioten> in: HLSIX,
S. 569f. (Emil Erne).

276 Vgl. etwa Pinösch, Standesversammlung, S. 70f. u. 87f.
277 Zu den Mehren der einzelnen Gerichtsgemeinden vgl. Rudolf, Mehren. Zu den Bestrebun¬

gen des Oberen Bundes, die Beziehungen mit dem Ausland zu normalisieren vgl. Rufer,
Veltlin I, S. CLXXV und Alio, Vieli, S. 103-105.
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abzuziehen. Die Standesversammlung erwiderte jedoch, «man habe ja
schon anfangs die Mitglieder der Versammlung für anklagsfrey erkläret,
man könne also wegen einigen stärkern Ausdrücken die Ruhe und Einigkeit
der Versammlung nicht stören. Disentis solle ihre Deputirten nur abrufen.
Eine Schwalbe mache keinen Sommer.»

Diese Ereignisse sollten den altgesinnten Bauern eine Lehre sein. Als
die Standesversammlung gegen Ende des Jahres 1794 die Rückkehr zur
alten Regierung beschloss, rehabilitierte der Obere Bund die vom Strafgericht

verurteilten Herren raschmöglichst. Als Garanten der hergebrachten
Rechte und Freiheiten setzte er sie wieder in ihre alten Ämter ein.279

1797/1798

Eine ähnliche Rolle als entschiedene Bewahrer der alten Zustände nahmen

die politischen Akteure der Cadi einige Jahre später im Kampf gegen
die Franzosen ein.280 Im Jahr 1797 errichtete Napoleon in Norditalien die
Cisalpinische Republik. Die Bündner zwang er darüber abzustimmen, ob
sie bereit seien, den Untertanen die Freiheit zu gewähren und das Veltlin
als vierten Bund in den Freistaat aufzunehmen. Doch die Abstimmung
endete mit einem negativen Ergebnis, und auch die von Napoleon gewährte
Fristverlängerung verstrich ohne neue Vorschläge seitens des Freistaates.
Deshalb annektierte Napoleon die Bündner Untertanenlande und verleibte

sie Ende Oktober 1797 der Cisalpinischen Republik ein.281

278 Anton von Cronthal an Johann Amadeus Franz Freiherr von Thugut, 21.7.1794. Zitiert nach

Müller, Vorderrheintal, S. 187.
279 Rufer, Ende des Freistaates, S. 143 und Poeschel, Castelberg, S. 402f. Die Ausführungen

zur Standesversammlung (und später auch zur Helvetik) lassen neben den Patrioten und
Aristokraten eine <dritte Partei> (zum Begriff z.B. Poeschel, Castelberg, S. 408) erkennen,
deren Anhänger sich selber teilweise als Demokraten bezeichneten. Vgl. dazu Berther,
Graubünden um 1800, S. 6 sowie ders., <Une liberté qui ne mérite point son nom>. La
démocratie pré-moderne et moderne dans les Grisons et son influence sur la constitution
cantonale de la Médiation de 1803, in: Alain-Jacques Czouz-Tornare (Hg.), Quand
Napoléon Bonaparte recréa la Suisse. La genèse et la mise en œuvre de l'Acte de médiation.
Aspects des relations franco-suisses autour de 1803, Paris 2005, S. 151-164. Zur <latenten

Volksopposition> innerhalb der Machtstrukturen der vormodernen Landsgemeinden siehe

auch Fabian Brändle, Demokratie und Charisma. Fünf Landsgemeindekonflikte im
18. Jahrhundert, Diss., Zürich 2005.

280 Zu den Ereignissen der Jahre 1797-1803 in Graubünden vgl. Martin Leonhard, Die Helve¬
tik (1798-1803), in: HBG III, S. 249-257; Berther, Graubünden um 1800; Metz, Graubünden

I, S. 1-108; Pieth, Bündnergeschichte, S. 309-334. Zu den Ereignissen in der Surselva
vgl. weiter unten, Anm. 308. Zur aktuellen geschichtswissenschaftlichen Beschäftigung mit
der Helvetik auf nationaler Ebene vgl. weiter oben, Anm. 31; zudem <Helvetische Republik),

in: HLS VI, S. 258-267 (Andreas Fankhauser).
281 Dazu Rufer, Veltlin.
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Dieses Vorgehen Napoleons brüskierte alle politischen Parteien Bündens

gleichermassen. Deshalb genehmigte eine Mehrheit der Gerichtsgemeinden

im November 1797 die Einberufung eines ausserordentlichen

Landtages unter der Führung der Patrioten. Doch auch diese mussten
einsehen, dass sie den Entscheid Napoleons nicht mehr rückgängig machen
konnten. So setzten sie alles auf eine Karte und brachten im Sommer 1798

die Frage eines Anschlusses des Freistaates an die Helvetische Republik
zur Abstimmung.

Wie schon 1794 wandten sich die Bauern der Surselva auch jetzt gegen
derart <radikale> Neuerungsvorschläge. Der Disentiser Landrichter Theodor

de Castelberg hatte diese Entwicklung bereits im Jahr 1797 vorausgesehen:

«[A]uch hier [d.h. in Graubünden] wird davon gesprochen, an eine

neue Verfassung denken zu müssen. Stell Dir vor, wie unsere Bauern
dreinschauen werden, wenn man ihnen dies vorschlägt. Ich befürchte, dass dies

Anlass zu Tumulten und Zusammenstössen geben wird.»232 Am 10. März
1798 stellte er fest, dass die Stimmung in der oberen Surselva und anderen
Teilen des Grauen Bundes gänzlich zu Ungunsten der Patrioten
umgeschlagen habe.283 Fast verzweifelt bemerkte er (der trotz Bedenken in
einer Vereinigung mit der Helvetik das kleinere Übel sah) im Sommer 1798:

«Wann man vor die gute sache das worth führen wolte, wird man mit scheelen

Augen angesehen, und wird lauth gesagt, man wolle das Volk nicht berichten und

es erschleichen, die helvetische Constitution anzunehmen. ich finde in aller

Rücksicht, das die Absicht in Widerhandlung zu tretten sehr ersprieslich ist, aber

ich bin mit meiner meynung nicht understützt. »2M

Auch der Patriot Mathias Anton Caderas, der in der Surselva für die

neue Verfassung warb, musste die gleiche Erfahrung machen. Denn «das

gute Landvolk hat so einen Widerwillen gegen die Constitution eingesogen,
dass es einem widergesinnten genügt, ihm beyzubringen, dass es auf die
Annahme der Constitution abgesehen seye, um alles auf einmal zu
vertilgen, was Ihnen mit vielen, und langen Vorstellungen beygebracht wird
(,..).»285

282 Theodor de Castelberg an Georg Anton Vieli, 12.2.1798 («era cheu veng ei diseuriu da stuè

patertgia vid in autra constitutiun. Fai quen, co nos purs vegnan a myra lien, schin propona
quei ad eis. Jeu tem fetg, quei dat anlos tier scenas da tumult a disgrazias.»). Zitiert nach

Castelberg, Brefs, S. 552.
282 Theodor de Castelberg an Georg Anton Vieli, 10.3.1798. Gemäss Castelberg, Brefs, S. 554.
284 Theodor de Castelberg an Johann Baptista von Tscharner, 25.7.1798. Zitiert nach Pfister,

Patrioten, S. 110, Anm. 1.

285 Mathias Anton Caderas an Johann Baptista von Tscharner, 30.7.1798. Zitiert nach Pfister,
Patrioten, S. 110.
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Schliesslich verwarf Graubünden den Anschluss an die Helvetik. Ende
August 1798 erfolgte die Rückkehr zur alten Häupterregierung, und im
September übernahm ein Kriegsrat weitgehend die Regierungsgewalt im
Freistaat. Die Patrioten flohen Hals über Kopf in die Schweiz; in Berichten
hiess es, einige von ihnen seien vor ihrer Flucht gar mit Schlägen misshandelt

worden.286 Ebenso waren die patriotisch gesinnten Gemeinden
Graubündens fortan Bedrohungen und Handgreiflichkeiten ausgesetzt. Einmal
mehr stand die katholische Surselva an der Spitze dieser Reaktion. In
einem Brief vom 10. März 1798 schrieb Theodor de Castelberg, die patriotische

Regierung habe die Maienfelder und andere helvetisch gesinnten
Gemeinden ermahnen müssen, die Freiheitsbäume zu entfernen, «denn im
Obern Bund wird schrecklich dagegen gewettert Es besteht die Gefahr,
dass Bürgerkrieg ausbricht (,..).»287

In den folgenden Monaten sollte der Verlauf der Kriegsfront zwischen
Frankreich und Österreich das Schicksal Graubündens besiegeln. Als die
ausländischen Truppen sich von allen Seiten den Grenzen des Freistaates
näherten, sprach sich die Cadi entschieden für die Beibehaltung der
Neutralität aus. Die erbverbündeten Österreicher wollte man nicht ins Land
lassen, um Frankreich nicht zu reizen; und den wiederholten Angeboten
der Franzosen zum Anschluss an die Helvetische Republik waren die
Einwohner der Cadi noch viel weniger bereit, Folge zu leisten.288 Doch fürchteten

der Freistaat und Österreich, dass Frankreich Letzteres mit Waffengewalt

durchsetzen wolle - dieser Entwicklung war man nicht gewillt,
tatenlos zuzusehen.

Allen Hochgerichten voran rüstete die Cadi zum Krieg und ermahnte
die übrigen, gleich zu verfahren. So hiess es in einem Ausschreiben der
Bundshäupter von Ende August 1798, «von Seiten löbl. Obrigkeit der

286 ASHR II, S. 1003: Aloys Jost an den Minister des Innern, 14.9.1798.
287 Theodor de Castelberg an Georg Anton Vieli, 10.3.1798 («pertgei ella part sura schgleteven

encunter quei terribel Gliei prigel, che nus vein uiarra interna»). Zitiert nach Castelberg,

Brefs, S. 554f. Weil sich die Gemeinde Trin für die helvetische Verfassung aussprach,
versammelten sich die Gemeinden der oberen Surselva in Ilanz und drohten, Trin in Brand
zu stecken (Dunant (Hg.), Réunion, S. 64: Guiot an Talleyrand, 1.5.1798). Weiter suchten

patriotisch gesinnte Gemeinden wie Malans und Maienfeld nach der gescheiterten Abstimmung

selbständig den Anschluss an die Schweiz (vgl. ASHR II, S. 997f.). Um sie von diesem
Weg abzubringen, zogen Männer aus der Surselva mit anderen Gleichgesinnten Anfang
Oktober nach Maienfeld und entwaffneten die dortigen Patrioten. Vgl. dazu Rufer, Ende
des Freistaates, S. 159.

288 Disentis brachte zwar die Sympathien für Österreich wiederholt zum Ausdruck und rief des¬

sen Hilfe für den Fall eines Angriffs der Franzosen an (vgl. dazu Rufer, Ende des Freistaates,

S. 142; Poeschel, Castelberg, S. 412 sowie unten, S. 117); als aber der Ende September
einberufene Bündner Kriegsrat ohne Wissen der Gemeinden österreichische Truppen ins
Land rief (ASHR III, S. 140f.), sah auch die Cadi darin eine unheilvolle Provokation Frankreichs

(Protochol Cosselg d'Ujarra, S. 101 und Dunant (Hg.), Réunion, S. 311-315).
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Landschaft Dissentis» sei die Mitteilung gemacht worden, «dass sie bei
androhender Gefahr von Annäherung fremder Truppen ihre Gränzen mit
Wachen besetzen werde; dass aber alle Hochgerichte an den Gränzen das Gleiche

erheischendenfalls thun möchten, um unsere Freiheit und Unabhängigkeit
zu schützen»,289 Auch der damalige französische Gesandte in Graubünden,
Florent Guiot, sprach zu dieser Zeit von Disentis als der Gerichtsgemeinde,

«où les habitons se sont les plus prononcés».290

Helvetik

Der Angriff der Franzosen erfolgte am 6. März 1799.291 Dieser kam nicht

ganz überraschend, denn mittlerweile hatte der Freistaat der Drei Bünde
tatsächlich Österreich als Schutzmacht ins Land gelassen. Die französischen

Truppen überschritten die Grenzen gleichzeitig im Norden und im
Westen. Auf die Anfrage der Invasoren, ob sich die Cadi ergeben wolle,
antwortete der Landsturm, er werde «kämpfen und sich verteidigen bis zum
letzten Blutstropfen».292 In der Schlacht bei Disentis am 7. März gelang es

dem Landsturm tatsächlich, die Franzosen zu besiegen und sie über den

Oberalppass zurückzudrängen. Der Unterstatthalter des Distrikts Altdorf
schrieb darauf an das Direktorium: «Die fanatischen bündtner verfolgten
die Francken sehr hartnäckigt: schlugen alle blessirte und müde, die um gnade

batten, mit der unerhörtesten Grausamkeit nieder (,..).»293 Auch die
Franzosen nahmen den Widerstand der oberen Surselva mit Besorgnis zur
Kenntnis. So berichtete etwa General Masséna:

«Je me propose de faire un exemple terrible de la ville de Disentis, capitale de la

Ligue Grise: c'est cette ville qui a appelé tous les habitants des campagnes dépendantes

de la même Ligue a son secours, qui les a fanatisés et dirigés contre les

289 ASHR III, S. 150-152: Ausschreiben der Bundshäupter, 31.8.1798.
290 Note d'un agent français secret à Rapinat, 24.9.1798. Zitiert gemäss Dunant (Hg.), Réunion,

S. 247.
291 Die Quellen und Abhandlungen zu den Ereignissen in der Surselva im Jahr 1799 finden sich bei

Latour, Aus Bünden (Einleitung). Die Ereignisse in Graubünden sind bei Berther,
Graubünden um 1800 (mit weiterführender Literatur) dargestellt. Die Kriegshandlungen in der
Schweiz gemäss Jürg Stüssi-Lauterburg, Weltgeschichte im Hochgebirge. Entscheidung
an der Grimsel, 14. August 1799, Baden 1999. Siehe zudem <Koalitionskriege>, in: HLS VII,
S. 306-308 (Andreas Fankhauser).

292 Diari de Berchter, S. 7 («de batter e sedefender entochen il davos daguot de saun»),
293 Der Unterstatthalter des Distrikts Altdorf an das Vollziehungsdirektorium der Helveti¬

schen Republik, 8.3.1799. Zitiert nach Robert Hoppeler (Hg.), Ein Bericht über den
Angriff der Franken auf Disentis am 6. März 1799, in: Anzeiger für Schweizer Geschichte 1894,
S. 126-129, hier S. 127.
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Français. Cette partie des Grisons est celle qui est la plus irritée contre nous

et qui me donne le plus d'inquiétude (...).»294

Die Einwohner der Cadi selber brachen nach diesem Sieg in Jubel aus.

Selbst als die Franzosen, die sonst überall in Bünden siegreich gewesen
waren, von unten her vorrückten, gab es noch Stimmen, die sagten, der
Landsturm sei «dennoch bereit, auch gegen die ganze französische Armee

zu kämpfen».295 Doch waren die Ereignisse in Disentis schliesslich nichts
weiter als eine kleine Episode im Zweiten Koalitionskrieg. Sie hielten die
Franzosen nicht davon ab, ganz Graubünden zu besetzen und als Kanton
Rätien der Helvetischen Republik einzuverleiben.

Die nächsten Wochen und Monate liessen die Region die Leiden des

Krieges spüren. Die Einquartierungen, die Transporte für die feindlichen
Truppen und die Rekrutierungen für Napoleons Armeen setzten der
Bevölkerung stark zu.296 Hinzu kamen Deportationen und Untersuchungen der in
der Schlacht bei Disentis verübten Gräueltaten.297 Der französische
Unterkommissar Beurnier fand seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt, als

Soldaten im Keller des Klosters Kisten öffneten, die unter anderem den

Hausrat des Kammerdieners Camichel enthielten. Denn tatsächlich fanden
sich «unter seinem Kleiderrath kaiserliche Cocarden und unangenehme

Schriften, die aufdas Militär und Kriegsangelegenheiten Bezug hatten (...)».298

Um das Joch der französischen Okkupation abzuwerfen, formierte sich

in der oberen Surselva in Koordination mit anderen Regionen ein
Aufstand, der sich zuerst durch versteckten Widerstand ankündigte.299 Anfang
Mai 1799 brach er schliesslich in offener Form aus. Die Gemeinden Disentis,

Medel und Tujetsch nahmen die dort stationierten französischen Soldaten

gefangen und brachten sie nach Disentis. Dort wollten die Bauern über

294 André Masséna an das helvetische Direktorium, 13.3.1799. Zitiert nach Claude Bonard,
Un cas de résistance en montagne>. L'Insurrection de Disentis, campagne de Masséna en
Helvétie 1799, in: Revue historique des Armées. Publication trimestrielle du ministère de la

défense, Nr. 3/1977, S. 33-50, hier S. 39f.
295 RBKD M 123: P. Ildefons Decurtins, Cuorta Relaziun délia Abbazia de Disentis dil

Uorden de S. Benedeig e sia Destrucziun, Disentis 1817 («nuotatonmeins seresolvi da sebat-

ter era culla entira armada franzosa»),
296 Vgl. etwa StAGR B II 2, 269: Platzkommandant Camus an die Provisorische Landesregie¬

rung, 3.4.1799.
297 Vgl. dazu Spescha, Geschichte, S. 89 -92. Zu den Untersuchungsakten vgl. StAGR B II 2,

75: Konstitut vom 22.3.1799 und StAGR B 1137/39: Kopien von Aktenstücken über die

Untersuchung der zu Disentis gegen die Franzosen bei ihrem Einmarsch verübten
Grausamkeiten, März/April 1799.

298 Spescha, Geschichte, S. 93.
299 Eine solche Widerstandsform subtiler Art zeigte sich etwa im Versuch, die von der Re¬

gierung verlangten Waffen und Munitionsauslieferungen hinauszuschieben. Vgl. dazu die

Belege unter StAGR B II 2 Nr. 135, 140,148 u. 226 von Ende März 1799.
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das weitere Vorgehen beraten. Einige hätten die Soldaten am liebsten auf
der Stelle umgebracht, doch andere bestanden darauf, sie weiter nach Trun
zu führen. Als sich der Zug am nächsten Tag in Bewegung setzte, gelang es

einigen Franzosen zu fliehen. Aus Gründen, die sich im Einzelnen nicht
mehr rekonstruieren lassen, kam es nun zu einem regelrechten Blutbad:
Die Bauern stürzten sich auf die gefesselten Gefangenen (rund 80 an der

Zahl) und töteten alle.300

Die Bauern der Cadi zogen daraufhin talabwärts und rissen die Männer
aus den Dörfern mit. Wer sich nicht anschliessen wollte, wurde zum Mitgehen

gezwungen.301 Die Schreckensnachricht über den Aufstand der Surselva
verbreitete sich rasch bis nach Chur und über die Bündner Grenzen hinaus:

«Diesen Augenblick kommt Bericht von Chur, dass mehrere tausend Bauern aus

den Gegenden von Dissentis, nachdem sie die dortigen Franken ermordet, bis auf
Chur vorgedrungen und überall mörderische Gefechte geliefert. Man ist um die

Stadt Chur und die umliegenden Dörfer bekümmert. Die Bauern schleppten alles

vor sich her: wer sich weigerte, wurde niedergemacht. »302

Bei Reichenau und Tamins trafen die Bauern auf die französische

Hauptmacht und trieben sie bis kurz vor Chur zurück. Doch dem Siegestaumel

des Landsturms bereitete die nunmehr verstärkte französische
Armee am nächsten Tag ein jähes Ende. Mit über 650 Toten303 forderte der
Aufstand der Surselva auf der Seite der Einheimischen gar einen höheren
Blutzoll als der weitaus bekanntere Widerstand der Nidwaldner im Jahr
1798 304 Y0iier Abscheu berichteten die siegreichen Truppen über den
Todesmut der Bauern:

«Offiziere und Soldaten versichern, dass sie in ihrem Leben mit keiner solchen

Wuth fechten gesehen haben: trotz dem förchterlichsten Kartätschenfeuer seien

diese Irregeführten, mit Axen, Gabeln, Haken etc. bewaffnet, wie rasend auf die

Franken gefallen, und ungeachtet ganzer Haufen Todten, die vor ihnen niedergestreckt

lagen, wiederholten sie mit der grössten Entschlossenheit ihre Angriffe.»305

Und die damals in Chur erscheinende französisch gesinnte Zeitung Freiheit

- Gleichheit doppelte nach:

300 Vgl. etwa Diari de Berchter, S. 9-13.
301 Vgl. z.B. die entsprechenden Angaben der Gemeinde Sahen in StAGR B II 2, 895: Munizi¬

palität Sahen an die Provisorische Landesregierung, 6.5.1799 sowie unten, S. 120 (zu Ilanz).
302 ASHRIV, S. 367: Der Sarganser Unterstatthalter Gallati an den Regierungsstatthalter von

Linth, 3.5.1799.
303 Dazu detaillierte Angaben im Diari de Berchter, S. 17.
304 Zu den Ereignissen in der Innerschweiz 1798 vgl. Fuhrer, Widerstand. Speziell zu Nidwal-

den S. 32-52.
305 ASHR IV, S. 369: Joseph Schwaller und Johannes Herzog an das Direktorium, 4.5.1799.
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«Die Art, wie diese Kreuzziiger, worunter sogar Knaben von 12. bis 14. Jahren

waren, in den Tod giengen, ist unglaublich, und muss jedem redlichen Freiheitsgenossen

wehe thun, dass man es nicht Tapferkeit nennen kann, weil ihr Muth

nur aus blindem Fanatismus entsprang. Immer liefeiner zuerst dem Franken

freiwillig in's Bajonett, indess ein anderer, und ein dritter mit seinem bis 3. und
4. Fuss langen Morgenstern oben über drein schlug.»306

Die Franzosen rückten anschliessend talaufwärts und erreichten die
Cadi, den Herd des Aufstandes. Im Kloster Disentis fanden die französischen

Soldaten die blutbefleckten Kleider ihrer ermordeten Kameraden.
Aus Rache zündeten sie das Kloster und das Dorf an und töteten zahlreiche

Einwohner. Im Herbst des gleichen Jahres machte der Durchmarsch
der Russen unter General Suworow das Trauerspiel in der Surselva
komplett.307 Die Ereignisse des Kriegsjahres 1799 blieben über Generationen
als heldenhafter Freiheits- und Unabhängigkeitskampf in Erinnerung, aber
ebenso als abschreckendes Beispiel für die üblen Folgen einer Auflehnung
gegen eine militärische Übermacht.308

Restauration und Regeneration

Auch in den Jahren 1813-1815 beteiligten sich die politischen Akteure der
Cadi an vorderster Front an der reaktionären Bewegung gegen die Mediation.309

Für die Altgesinnten stellte die Mediationsakte von 1803 ein von
aussen aufoktroyiertes Verfassungswerk dar. Zwar brachte die Mediation
das Ende der militärischen Okkupationen und eine grössere politische
Selbstverwaltung, doch stellten beispielsweise die Rekrutierungen für
Napoleons Truppen weiterhin eine schwere Belastung dar.310 Viele sehnten
sich nach der Verfassung des Ancien Régime zurück. Dieses Ziel rückte

306 Freiheit - Gleichheit Nr. 9/10, 10.5.1799. Zitiert nach Jakob Candreia, Das Bündnerische
Zeitungswesen im 19. Jahrhundert bis zum Jahre 1870, (Beilage zum Kantonsschulprogramm

pro 1908/09), Chur 1909, S. 88.
307 Dazu e-HLS, <Suworow, Alexander) (Adolf Collenberg, Stand 21/09/2010) und e-LIR,

<Suvorov, Alexander) (Adolf Collenberg) mit weiterführender Literatur.
308 Vgl. dazu Latour, Aus Bünden (Einleitung). Zudem unten, S. 482.
309 Zu den Ereignissen der Jahre 1814/1815 in Graubünden vgl. Maranta, Umsturzversuch;

Rathgeb, Verfassungsentwicklung, S. 85 -92; Metz, Staat und Verwaltung, S. 286f.; ders.,
Graubünden I, S. 195-252; Pieth, Bündnergeschichte, S. 360-370; Planta-Reichenau,
Bewegung; Johann Jakob Simonet, Vor hundert Jahren, in: BM1914, S. 8-18,112-116 u. 147-
151. Die Perspektive der Surselva beleuchten Spescha, Geschichte, S. 166-171; Müller,
Kantonsverfassung und Collenberg, Latour, S. 43-63. Zu den Ereignissen in der Schweiz
im Allgemeinen vgl. Biaudet, Moderne Schweiz, S. 873-891 sowie e-HLS, <Restauration>

(Christian Koller, Stand 23/08/2010).
310 Vgl. Alexander Pfister, Ils Grischuns sut Napoleon Bonaparte. Principalmein nos Ro-

montschs en ils quater regiments svizzers, in: ASR 37,1923, S. 89-130 u. 38,1924, S. 57-90.
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einen grossen Schritt näher, als die Alliierten Ende Oktober 1813 in Leipzig

Napoleons Armee besiegten.311 Am 27. Dezember 1813 setzte der bünd-
nerische Kleine Rat die Gemeinden vom Umsturz in Bern in Kenntnis und
forderte sie auf, ihre Vorstellung von einer neuen Verfassung zu artikulieren.312

Am 30. Dezember 1813 formulierte die Obrigkeit der Cadi ihre Wünsche

dahingehend, dass der alliierte Krieg als gerecht und notwendig zu
betrachten sei und von Graubünden die volle Unterstützung verdiene.
Weiter solle die Mediationsakte für null und nichtig erklärt und alles, was

gemäss derselben Gesetzeskraft erlangt habe, rückgängig gemacht werden.
Der Kleine Rat solle nach alter Manier einen ausserordentlichen Bundstag
(«so und nicht anders muss die Versammlung heissen») einberufen. Dieser
solle darüber beraten, wie und wann die alte Ordnung wieder eingeführt
und das Veltlin zurückgewonnen werden könne. Über das Verhältnis zur
Schweiz führte das Schreiben schliesslich aus:

«Wenn die heutige Lage und die Rücksicht auf das gegenwärtige Wohlergehen es

erfordern, dass man das jetzt bestehende Bundesverhältnis mit den Schweizern

weiterführt, um dem gemeinsamen Feind des Vaterlandes und der Freiheit mit um

so grösserer Macht die Stirne zu bieten, so möge das geschehen, aber nur bis zur
Beendigung des Krieges: für die Folgezeit verlangen wir dann die Wiedereinführung

der alten Verfassung,»313

Auf den 4. Januar 1814 versammelte sich sodann der bündnerische
Grosse Rat und beriet über die Form der neuen Verfassung. Die Liberalen
wollten die alte Bündner Verfassung revidieren und den Bedürfnissen der
Zeit anpassen, die Altgesinnten hingegen beharrten auf der vollumfänglichen

Wiedereinführung der politischen Zustände des Ancien Régime. Um
ihren diesbezüglichen Forderungen Nachdruck zu verleihen, beschloss die

Obrigkeit der Cadi, zu dieser Versammlung eine Deputation von je zehn
Männern pro Gemeinde zu entsenden. Die Deputation brachte ein
Beglaubigungsschreiben mit, dessen Anfang lautete:

311 Bereits Ende September 1813 brachte die Cadi ihre Hoffnung zum Ausdruck, die sich ab¬

zeichnenden Ereignisse in Europa würden eine Rückkehr zur alten Verfassung ermöglichen.

Vgl. KAD AA I, 392: Parere digl Oberkeit, 30.9.1813. Zu den Reaktionen der Cadi
Ende Oktober 1813 vgl. KAD BB III: 24., 29. u. 30.10.1813.

312 Vgl. dazu Pieth, Bündnergeschichte, S. 362.
313 KAD BB III, 30.12.1813 («sch'il beinstar presendt, e la situaziun dad oz il dy garegia, sehe

aung schar cuzar vinavon las présentas relaziuns de ligia cun ils Schvizers, per cheu tras

sefortificar pli ferm enconter il inimitg cumin della Patria e Libertad tonaton mai pli ditg,
ch'entochen la fin della uiarra neua che nus lein che la veglia Constituziun vegni manada
en.») Übersetzung teilweise gemäss Spescha, Geschichte, S. 166.
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«Wir Räte und Gemeinden löblicher Landschaft Disentis Urkunden und bescheinigen

hiermit, dass unser fester Willen und ernstliches Verlangen seye, unsere

ehehinige Verfassung gemeiner dreier Pündten in diesen glücklichen Umständen,

welche die siegreichen Waffen der höchsten alliierten Mächte mit so glorreichem

Erfolg verschaffen, in allen ihren Teilen wie sie ehehin war herzustellen und wieder

zustande zu bringen, hoffen auch niemand, der rechtschaffen und als wahrer

Pündner denkt, werde nicht hiezu mit Freuden Hand bieten (...).»314

Zusammen mit Gleichgesinnten aus anderen Regionen zogen die
Disentiser Bauern durch die Stadt Chur bis vor das Rathaus und verlangten
lauthals die Wiedereinführung der alten Verfassung «ohne Schwanz»,
das heisst ohne die vom Grossen Rat beantragte Genehmigung durch die
Gemeinden. Tatsächlich musste sich der Grosse Rat den Drohungen der
Bauern fügen und die Einsetzung der alten Verfassung proklamieren.315
Auch symbolisch brachen die Altgesinnten mit der Mediationsverfassung,
hiess es doch in einem Augenzeugenbericht: «Abends wurde noch das

Kantonsschild am Regierungsgebäude von einer meuterischen Rotte mit
Lärmen und Toben abgerissen und zertrümmert.»316 Am 25. Februar sprach
sich dann auch eine (allerdings schwache) Mehrheit der Gerichtsgemeinden
für die Loslösung von der Schweiz und die Wiedereinführung der Alten
Republik aus.317

Doch die wiederhergestellten alten Verhältnisse sollten nicht von langer

Dauer sein. Denn mittlerweile hatten die verbündeten Mächte der
Tagsatzung in Zürich mitgeteilt, dass die politische Existenz der Schweiz nur
auf der Grundlage der seit 1803 bestehenden 19 Kantone anerkannt werde.
Zur Enttäuschung des Grauen Bundes unterstützte auch das erbverbündete

Österreich diesen Entscheid.318 Nachdem die Gemeinden Graubündens
Ende April diesem zugestimmt hatten, fügte sich auch der in Trun versammelte

Bundstag des Grauen Bundes.319 Namentlich die Abgeordneten der

314 KAD BB III, Protokoll vom 3.1.1814. Zitiert nach Soliva, Kaiserreich, S. 50f.
315 Protokoll des Kleinen Rates vom 4.1.1814, abgedruckt in Metz, Graubünden I, S. 609f. Zu

den positiven Reaktionen der Abgeordneten der Cadi vgl. KAD AA1,402: Cuorta Relatiun
dilgs Mess silg Bundstag, 4.1.1814 und KAD AA 1,404: P. A. de Latour an die Obrigkeit der
Cadi, 4.1.1814.

316 Planta-Reichenau, Bewegung, S. 23.
317 Vgl. dazu Metz, Graubünden I, S. 207f. Aus dieser Zeit findet sich Behördenkorrespon¬

denz, worin der vorgedruckte Briefkopf <Kanton Graubünden> durchgestrichen und
handschriftlich durch <Freystaat Graubünden> ersetzt wurde. Vgl. z.B. StAGR D VI, M 151/2,

Brief vom 8.3.1814.
318 Biaudet, Moderne Schweiz, S. 878f. Zur Stellungnahme der Alliierten zum kantonalen Ver¬

fassungsentwurf vgl. Metz, Graubünden I, S. 611 sowie Repertorium 1814-1848, Band I,
S. 221f.

319 Collenberg, Latour, S. 56f.
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Cadi hielten jedoch dafür, die Vereinigung mit der Schweiz nur solange
dulden zu können, als diese von den Alliierten gewaltsam aufrechterhalten
werde. Denn, so hiess es weiter: «[W]/> und unsere Nachkommen werden

jederzeit und unter allen Umständen jede günstige und gerechte Gelegenheit
ergreifen, um zur alten Verfassung zurückzukehren.»320

Vor diesem Hintergrund wagten die Altgesinnten in Graubünden gar
den Versuch, die ehemaligen Untertanenlande zurückzuerobern. Am
5. Mai 1814 marschierten mehrere hundert Mann, darunter eine Kompanie
aus der Surselva unter Führung des Söldnerhauptmanns Caspar Theodosi-
us de Latour aus Brigels, in Chiavenna ein. Doch Österreich setzte sich
diesem militärischen Gewaltstreich entgegen und zwang die Bündner zum
Rückzug.321

Nun galt es, die Verhältnisse im Innern des Kantons neu zu regeln. Die
Politiker der Cadi setzten sich dabei entschieden gegen die ihrer Meinung
nach ungerechten Repräsentanzverhältnisse zur Wehr. Zudem machten sie

sich zum Sprachrohr der nach ihrem Rechtsempfinden zu wenig berücksichtigten

katholischen Minderheit im Kanton. In einer Erklärung von Anfang
August 1814 lehnte die Obrigkeit der Cadi die neue Kantonsverfassung aus

konfessionellen Gründen ab und wollte zusammen mit den übrigen katholischen

Gemeinden das weitere Vorgehen beraten.322 Die Regierung kam der
Cadi jedoch mit einem Verbot dieser Konferenz zuvor, und Mitte November
1814 sahen sich die Altgesinnten vor vollendete Tatsachen gestellt: Zwei
Drittel der Gemeinden hatten der neuen Verfassung zugestimmt und somit
den Revisionsbestrebungen eine endgültige Abfuhr erteilt.323

Die auf die Restauration folgende Regeneration (ab 1830) war schliesslich

in der ganzen Schweiz von einem Erstarken der liberalen Bewegung
geprägt.324 Entsprechend skeptisch beobachteten wiederum die politischen

320 KAD BB III: Mehren vom 20.6.1814 («che nus, e niess vegnient suenter vegnijen de tut temps,
et en luttas circumstanzias seprofitar de scadina favoreivta e giesta chischun per vegnir puspei
sin nies pei velg»),

321 Zur Beteiligung der Cadi vgl. Spescha, Geschichte, S. 171-173; Pfister, Latour, S. 181 und
Gaudenzio Giovanoli, Der Versuch der Wiedereroberung des Veltlins 1814, in: BM 1920,
S. 33-44. Zum Verlust der Bündner Untertanengebiete vgl. Georg Jäger, Guglielmo Sca-

ramellini (Hg.), Das Ende der Bündner Herrschaft im Veltlin und in den Grafschaften
Chiavenna und Bormio. Voraussetzungen, Ablauf und Folgen, (Tagungsakten Sondrio/
Chiavenna/Tirano, September 1997), Sondrio 2001.

322 Vgl. dazu unten, S. 187.
323 Der Verfassungstext ist bei Metz, Graubünden I, S. 612-616 abgedruckt (Faksimile). Zur

Kantonsverfassung von 1814 vgl. Rathgeb, Verfassungsentwicklung, S. 93-105. Vgl. auch
die Tabelle Klassifikation der Mehren über den ersten Rekapitulationspunkt des
Ausschreibens vom 3. September betreffend die sämtlichen Artikel der Kantonsverfassung> bei
Friedrich Pieth, Ein Unikum in der Geschichte des modernen bündnerischen
Verfassungsreferendums, in: BM 1947, S. 221-224.

324 Zu den damaligen gemässigt-liberalen Entwicklungen in Graubünden vgl. die beiden Ka-
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Akteure der Cadi diese Entwicklung und traten mit warnenden Worten an
die Öffentlichkeit. In Bezug auf eine allfällige Revision der Bundesverfassung

beharrte das Hochgericht darauf, dass die Zölle, die Weggelder und
das Postregal «in keinem Falle von unserem Kanton an die Eidgenossenschaft

abgetreten werden als worauf diese einen Anspruch hat». Prinzipiell
bestand die Cadi auf «Sicherstellung [der] Unabhängigkeit und Freiheit und

auf Entfernung alles dessen, was im weitesten auf die Verwirklichung einer

Central-Regierungsform hindeuten könnte». Die Deputierten wurden
deshalb angewiesen, alles abzulehnen, «was unserer Anhänglichkeit für das

ehrwürdige Altertum fremd ist».325

Gegen die liberale Gesinnung in den regenerierten Kantonen und
gegen eine neue Bundesverfassung richtete sich auch ein Theaterstück, das

am 15. April 1836 in Rueras zur Aufführung gelangte. Die «Komödie, die
eher eine Tragödie ist» wurde als Parabel auf die herrschenden Verhältnisse

in der Eidgenossenschaft konzipiert. Im Zentrum steht ein Hypochonder

(die Schweiz darstellend). Dieser lässt sich von vier Quacksalbern
beraten (d.h. von Tagsatzungsabgeordneten, die in Fragen des Militärs, der
Schule, der Strassen usw. Neuerungen durchführen wollen). Dabei versuchen

die falschen Ärzte, mit allerlei wertlosen Mittelchen den falschen
Patienten übers Ohr zu hauen. Im weiteren Verlauf der Handlung erfährt
aber ein Freund des <Kranken> sowohl von den wahren Absichten der Ärzte

als auch von der nur eingebildeten Krankheit. Schliesslich gelingt es ihm,
den scheinbar kranken Freund davon zu überzeugen, dass er vollkommen
gesund ist, und ihn aus den Fängen der Quacksalber zu befreien. Ein Lied,
das als Auftakt zur Theateraufführung gesungen wurde, pries die alten
kulturellen Werte und brachte Bedauern über die aktuelle Lage zum
Ausdruck: «Vor Gott und der Welt haben sich die Dinge nie so verkehrt gezeigt
wie eben jetzt. Möge er mit seiner Gnade euch und uns allen helfen und

vor allem Bösen beschützen.»326

Die politischen Akteure der Cadi und der ganzen katholischen Surselva

sprachen sich also in Zeiten politischer Bedrohungen und Umwälzungen

pitel zur Regenerationsepoche in Metz, Graubünden I, S. 349-585 sowie ders., Staat und
Verwaltung, S. 289-292. Zur Bedeutung der Regeneration auf nationaler Ebene vgl. Biau-
det, Moderne Schweiz, S. 918-970; Albert Tanner, <Alles für das Volk>. Die liberalen
Bewegungen von 1830/31, in: Hildbrand/Tanner (Hg.), Bundesstaat, S. 51-74 sowie e-HLS,
Regeneration> (Christian Koller, Stand 23/08/2010).

325 KAD BB VII: Protokoll vom 23.2.1833. Zitiert nach Collenberg, Latour, S. 97.
326 Canzun cantada sin la cumedia de Rueras ils 15 de avril 1836, in: II Glogn 10,1936, S. 18/20

(«ina Comedia / Ch'ei plitost ina Trigedia» / «Ei avon Diu et agli mund, /Mai stau contrari
aschi zun! Ch'el vegli cun la gratia Sia/Vus gidar, a nus gidar, /A de tut mal schurmiar»).
Vgl. dazu Guglielm Gadola, Notizias davart la cumedia dada a Rueras 1836, in: ebd.,
S. 14/16 sowie Berther, Ovras II, S. 119. Autor der Komödie war Assistent Thomas Schmid.
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wiederholt und entschieden für den Erhalt der hergebrachten Strukturen
aus. Neuerungstendenzen hingegen standen sie in der Regel skeptisch
gegenüber. Über die zeitliche Kontinuität hinaus lassen sich Parallelen und

Analogien in Motiven und Formen dieser Widerstandskultur finden.
Namentlich traten zahlreiche Handlungsmerkmale, die sich anlässlich des

Sonderbundskrieges zeigten, auch bei früheren Ereignissen in gleicher oder
ähnlicher Form in Erscheinung. Um diesem Befund weiter nachzugehen, werden
die behandelten Ereignisketten (1794 - 1799 - Helvetik - 1814/15 - Regeneration

- 1847) im Folgenden auf thematische Aspekte hin untersucht.327

B.1.2 Kontinuitäten in den Argumentations- und Handlungsmustern

Ausgeprägtes politisches Selbstbewusstsein des Hochgerichtes

Ein Merkmal, das im Zeitraum zwischen 1794 und 1847 wiederholt hervorsticht,

ist das ausgesprochen starke politische Selbstbewusstsein der
Gerichtsgemeinde Cadi. Dieses trat vor allem dann in Erscheinung, wenn die
Interessen der Region von übergeordneten Instanzen übergangen zu werden

drohten. So verlangte die Obrigkeit der Cadi im Jahr 1794 von den

Patrioten wiederholt, den Standpunkt der Gerichtsgemeinde gebührend zu
berücksichtigen.328 Vor dem Einmarsch der Franzosen im Jahr 1799 heisst

es im Kriegsratsprotokoll der Cadi ebenfalls, die Region müsse selber aktiv
werden, da auf die Regierung in Chur kein Verlass sei.329 Im Januar 1814

schliesslich, als Disentis die Wiederherstellung der alten Verfassung
beantragte, fand die Gerichtsgemeinde ähnliche Worte: «Sollte aber wider unser
Hoffen und Erwarten, diesem unserm Bestreben nicht wollen entsprochen
oder günstiges Gehör gegeben werden, wollen unsere abgesandte 2

Ehrenmitglieder die Versammlung allsogleich verlassen und keinen Sitzungen des

Grossen Rats beywohnen.»330
Besonders sensibel reagierte das Hochgericht auf Einmischungen der

Regierung in (vermeintliche) innere Angelegenheiten der Gerichtsgemeinde.

Im Jahr 1814 liess die Regierung eine von der Cadi geplante
Konferenz in Bonaduz verbieten, da man befürchtete, diese könnte An-

327 Zur Rekonstruktion dieser Kontinuitäten knüpfe ich hier an die oben ausgeführten
Argumentations- und Handlungsmuster zur Zeit des Sonderbundskrieges an (Kapitel <Die
Prozessakten als Tracer>). Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, wird im Folgenden mehrfach
auf die dortigen Ausführungen verwiesen.

328 Vgl. Wortlaut der Mehren der Cadi bei Rudolf, Mehren, S. 29f.
325 Protochol Cosselg d'Ujarra (Corps de Chitschadurs), S. 117. Vgl. dazu das Zitat weiter un¬

ten, S. 132.
330 KAD BB III, Protokoll vom 3.1.1814. Zitiert nach Soliva, Kaiserreich, S. 51.
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lass zu aufrührerischen Handlungen geben.331 Überdies verlangte die
Regierung, dass die Drahtzieher der Versammlung in Chur vor Gericht zu
erscheinen hätten. Die Politiker der Cadi kamen diesem Wunsch widerwillig

nach und beteuerten, dies erfolge «ohne eigentlich zuzugeben, dass

die Regierung das Recht habe mit Absetzung der competenten richterlichen

Behörde einen Staatsangehörigen von Disentis vor sich zu belangen
(,..)».332

Zu Beginn der Regeneration ordneten die Behörden aufgrund von
Drohungen ausländischer Mächte auch in Graubünden Bewaffnungen an.

Zu diesem Zweck schickte die Regierung zusammen mit dem Abschied
Morgensterne in die obere Surselva. Die Obrigkeit der Cadi reagierte darauf

sehr ungehalten und beleidigt:

«Wir wollen nicht unterlassen, Ihnen über den Inhalt des Abschieds offen unsere

Meinung zu sagen, wie es unsere Art ist. Die Morgensterne, die Sie uns
zugeschickt haben, haben mehr geschadet als genützt. Wir hätten gedacht, dass

diejenigen Leute und Gemeinden, die für Freiheit und Vaterland gekämpft und ihr
Blut vergossen haben, ihre Waffen selber auswählen könnten, ohne dass ihnen

diese vorgeschrieben würden. Sie hätten dem Land diese Kosten ersparen und
sicher sein können, dass die Bauern selber soviel Verstand gehabt hätten, zu wissen,

dass sie eine Waffe brauchen, um Krieg zu führen, ohne dazu eine Anleitung
zu bekommen.»

Deshalb führte der Vorstand des Hochgerichtes an, man könne diesem
Punkt im Schreiben aus Chur nicht Folge leisten. Vielmehr werde sich
jeder nach seiner Art mit einer Waffe eindecken.333

Im Jahr 1838 führten die Drohungen des benachbarten Auslandes gegen
die liberalen Entwicklungen in der Schweiz erneut zu Truppenaufgeboten.
Der <Amitg della Religiun e della Patria> zeigte kein Verständnis für die

331 Vgl. dazu unten, S. 114 u. 187.
332 StAGR C II 9 a: Die Obrigkeit von Disentis an die Häupter, 1.11.1814. Dazu auch KAD BB

V: Protokoll vom 9.10.1814.
333 StAGR C II 11 b 4: Mistral Giachen Rest Rensch und scarvon Gion Gieri de Tuor an den

Kleinen Rat, Disentis, 24.3.1831 («Nus lein bucca tralaschar de offniar ad Eis cun quella sin-
ceradat, la quala ei denter nus soletta, nos sentimens sur siu contegn. Iis turschets, ch'Els
han termes tier a Nus han effectuau pli mal che bien. Qa quella glieut, e Cumins, ch'han per lur
Libertat e lur Patria, battiu e spons lur seun, vessen nus cartiu, ch'els podeven schar sura setz
de tscharner ora lur uafeens, senza prescriver vus stueis prender quels ne tschels, che nus pla-
jen. Eis vessen podiu spargniar quels cuosts alla tiarra e vessen podiu crer, ch'ilspurs vessent
de sesetz tant giudezi, senza stuer vengir instruii, de saver ch 'Els stopien veer in uaffn per iir en
la ujarra. »). Vgl. dazu auch das Antwortschreiben der Regierung, KAD A II, 616: Der Kleine

Rat an die Obrigkeit des Hochgerichtes Disentis, 29.3.1831. Zur symbolischen Bedeutung
der Morgensterne als Legitimationsmittel bäuerlicher Revolten vgl. Suter, Bauernkrieg von
1653, S. 114-122; zudem <Morgenstern>, in HLS VII, S. 727 (Christian Folini).
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Pläne der Regierung und konnte sich der Unterstützung der politischen
Behörden und grosser Teile der Bevölkerung der oberen Surselva sicher sein.

Die Regierung schrieb ganz aufgebracht an die Obrigkeit der Cadi, dass

«dadurch das Volk auf eine Art aufgeregt wurde, die in dem zu jener Zeit
möglichen Falle eines Aufgebotes unserer Milizen gegen die damals
heranrückenden französischen Truppen sehr gefährliche Folgen hätte haben
können».334

Ein ähnlicher Machtkampf in Bezug auf die eigene Verfügungsgewalt
der Gerichtsgemeinde trat im Jahr 1844 zu Tage. Der Grosse Rat ordnete

gegen das Hochgericht Disentis eine Untersuchung wegen angeblicher
«Übertretung des Gesetzes über Ürten und Taxen» an. Die Untersuchung
zeigte, «dass die gesezwidrigen Übungen an den Landsgemeinden zu Disentis,

wonach verschiedene Ämter nach altem überkommen versteigert wurden,
bereits seit vielen Jahren notorisch bestanden haben». Zwar kam Ämterkauf
ab und zu auch in anderen Gemeinden vor. Im Gegensatz zu diesen
sporadischen und unbedeutenden Fällen sei der in Disentis beobachtete Vorfall
jedoch «von der Art, dass [er] unmöglich mit Stillschweigen übergangen
werden dürfe», vielmehr sei eine «Übertretung des Gesetzes unzweifelhaft».
Auch das Verhalten der Cadi während der Untersuchung gab zu Kritik
Anlass. Deshalb befand der Grosse Rat, «dass die Obrigkeit von Disentis

wegen der verweigerten Auslieferung des abverlangten Protokollauszuges
sich eine angemessene Zurechtweisung zugezogen hat» und sprach eine
«ernstliche Rüge» gegen das Hochgericht aus.335

Das ausserordentliche politische Selbstbewusstsein in der Region
manifestierte sich oftmals namentlich in der Person des Landammanns. Davon
zeugt das Schreiben von Gion Antoni Arpagaus über die Ablehnung der

Truppenaufnahme im Jahr 1847: Abgesehen von den freizügig interpretierten

Angaben der einzelnen Gemeinden wagte er es auch, gegen die
Regierung offene Drohungen auszusprechen.336

334 KAD AA III, 867: Der Kleine Rat an die Obrigkeit des Hochgerichtes Disentis, 15.11.1838.
335 Verhandlungen des Grossen Rates, 21.6., 28.6., 20.11., 21.11. u. 25.11.1844, hier S. 107,109,

180 u. 206. Vgl. auch KAD BB II: Protokoll vom 29.8.1844 und KAD BB XVI: Protokoll
vom 27.8.1844. Die Cadi schickte darauf «mit Befremden» das Protokoll der Landsgemeinde
zu (StAGR C II 11 b 4). Der Gerügte war kein anderer als der spätere <Sonderbunds-Land-
ammann> Gion Antoni Arpagaus. Dass er jedoch auch ohne Stimmenkauf auf die Sympathien

des Volkes zählen konnte, zeigte seine Wiederwahl als «Vorkämpfer des Christentums
und der Freiheit» im Jahr 1846 (Pfister, Latour, S. 197 «sco campiun per cristianismus e

libertad»). Der Grosse Rat vergewisserte sich anlässlich dieser Landsgemeinde, «dass die

früher bei der Ämterbesetzung geübten Missbräuche nicht mehr vorgekommen und
überhaupt gänzlich abgeschafft seien». Vgl. Verhandlungen des Grossen Rates 16.6. (hier
S. 7) u. 22.6.1846 sowie Gadola, Cumin della Cadi, S. 61.

336 Vgl. oben, S. 37. Auch nach seiner Verurteilung im Rahmen des Hochverratsprozesses sah

sich Arpagaus keineswegs veranlasst, sein Verhalten zu ändern. So wollte er nach der Am-
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Dieses Verhalten hatte sich desgleichen schon früher gezeigt, wie etwa
ein Briefwechsel zwischen dem Landammann der Cadi und dem Landrichter

des Grauen Bundes aus dem Jahr 1817 belegt. Die Korrespondenz
bezieht sich auf die personelle Besetzung des Disentiser Boten, der den
Briefverkehr zwischen der Regierung in Chur und dem Grauen Bund
beziehungsweise der Surselva besorgte.337 Ohne den Disentiser Magistraten

anzufragen, war der Landrichter von der bisherigen Praxis abgewichen,
jeweils einen Bewohner der Cadi zum Boten zu wählen. Der Disentiser
Landammann sah sich deshalb gezwungen, «feierlichst wider jedwedere
Neuerung hierin zu protestieren»,338 Der Landrichter fühlte sich durch dieses

Schreiben einer ihm untergeordneten politischen Instanz angegriffen
und antwortete: «Ich würde das Ansehen und die Würde eines Bundeshauptes

zu sehr compromittieren, wenn ich eine solche Protesta annähme, und sie

nicht auf der Stelle zurückgäbe. »m Und als Landammann Duri Battesta
Beer erneut auf seinen Forderungen beharrte,340 antwortete der Landrichter,

«der Würde eines Herrn Landammanns von Disentis glaube [er]
niemals zu nahe getretten zu seyn». Im Übrigen sei er aber der Meinung, dass

«dem Bundeshaupt etwas mehr Achtung gebühre als einem solchen
[Gerichtsgemeinde-] Vorsteher», denn ein Nachgeben in dieser Frage hiesse,
«die Welt verkehren, und statt auf den Füssen, auf dem Kopfstehen (...)».341

Ebenso selbstherrlich muss der Amtslandammann von Disentis im Jahr
1837 gegen die Regierung aufgetreten sein. Am 25. Juni 1838 rügte nämlich
der Grosse Rat den vorjährigen Disentiser Landammann, «weil dieser, als

die kleinräthliche Behörde ihn wegen saumseliger Beachtung der Vorschriften
der Sanitätsordnung zurechtweisen wollte sich gegen jene Behörde
ungebührlicher Ausdrücke bediente»,342 Mit dem Magistrat der Stadt Chur kam es

ebenfalls zu einem ähnlichen Konflikt. Chur beklagte sich nämlich bei der

Obrigkeit der Cadi, dass «der [Disentiser] Landammann [in seinem Brief-

nestie auch die Prozesskosten gestrichen haben. Doch die Kanzlei antwortete ihm, es sei

schon deshalb nicht möglich, auf sein Begehren einzutreten, weil sein Gesuch «in einer für
Ihre Stellung höchst ungebührlichen und durchaus unstatthaften Sprache abgefasst sei und
demnach keinen Plaz unter den kleinrätlichen Akten finden könne». StAGR C XI 8 b 1, II:
Die kantonale Kanzlei an Arpagaus, 2.2.1849.

337 Vgl. dazu Gadola, Pot de cumin.
338 StAGR C II 11 b 4: Landammann Duri Battesta Beer an Landrichter Clemente Maria a

Marca, Tujetsch, 10.1.1817.
339 StAGR C II 11 b 4: Landrichter Clemente Maria a Marca an Landammann Duri Battesta

Beer, 14.1.1817.
340 StAGR C II 11 b 4: Landammann Duri Battesta Beer an Landrichter Clemente Maria a

Marca, 19.1.1817.
341 StAGR C II 11 b 4: Landrichter Clemente Maria a Marca an Landammann Duri Battesta

Beer, 3.2.1817.
342 Verhandlungen des Grossen Rates, 23.6.1838, S. 38.
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verkehr mit der Stadt Chur] nicht den nötigen Respekt gezeigt habe, den eine

Autorität der anderen gegenüber aufzubringen verpflichtet sei (...)».343

Ausserordentliche politische Partizipationsmittel und Sezessionsgefahr

Das ausgeprägte Selbstbewusstsein der politischen Akteure der katholischen

Surselva und der Cadi bewirkte in Gefahrensituation häufig grosses
Misstrauen gegenüber den übergeordneten Instanzen. In Umgehung der
ordentlichen politischen Partizipationsmittel aktivierten sie in Situationen

innerer und äusserer Bedrohungen nötigenfalls ausserparlamentari-
sche Kommunikationsnetze. In diese Kategorie gehören verschiedene
politische oder konfessionelle Zusammenkünfte, die sich oftmals an der
Grenze der Legalität bewegten. Eine Entsprechung zu den 1847er-Ver-
sammlungen von Ilanz, Tavanasa und Bonaduz344 findet sich etwa in der
verbotenen Bonaduzer Konferenz von 1814. Damals beschloss die Obrigkeit

der Cadi eine Versammlung einzuberufen, um «eine Verfassung zu
erzielen, die der alten am nächsten kommen könne». Zu diesem Zweck
verschickte Disentis Anfragen an gleichgesinnte Gemeinden, denn «in
dieser Überzeugung wäre es Hindansetzung von Pflicht und Ehre, wenn
wir noch länger bey der Überhandnähme der die Freyheit und Unabhängigkeit

gefährdenden allgemeinen Staatsgrundsätze schweigen wollten»,345

Doch die Regierung bekam Wind von diesem Unterfangen und liess die
Konferenz kurzerhand verbieten.346 In einem gedruckten Zirkular
beschwerte sich die Regierung, die Cadi habe sich wie eine «ausschreibende
Oberbehörde» benommen. Deren Vorgehen sei verfassungswidrig und

grenze an Hochverrat.347
Die Ängste und Befürchtungen der benachbarten reformierten

Gemeinden und der Regierung waren zum Teil tatsächlich nicht unbegründet,

343 KAD BB III: Protokoll vom 12.4.1832.
344 Vgl. oben, S. 67 u. 72. Auf ähnliche Weise liess die Regierung 1801 vorerst die Durchführung

des Passionsspiels in Sumvitg verbieten, da sie befürchtete, der religiöse Anlass von regionaler

Ausstrahlung könnte zu politischen Zwecken missbraucht werden. Die Passion konnte

schliesslich doch noch aufgeführt werden, jedoch mit der ausdrücklichen Auflage, keine

Einladungen an die angrenzenden Gemeinden zu verschicken. Vgl. dazu Tuor, Passiun.
345 StAGR C II 9 a: Landammann und Rat von Disentis an verschiedene katholische Gemein¬

den Graubündens, 26.9.1814.
346 Die Bündner Regierung ersuchte die Tagsatzung gar um die Entsendung eines Militärdeta-

chementes. (Sie nahm diese Anfrage jedoch nach der raschen Beruhigung der Lage zurück.)
Vgl. Repertorium 1814-1848, Band I, S. 84f. und Band II, S. 293-295.

347 Gemäss den Angaben im Antwortschreiben der Cadi. StAGR C II 9 a: Die Obrigkeit von
Disentis an die Häupter, 1.11.1814. Dazu auch KAD AA I, 432 und 438: Die Regierung
Graubündens an die Obrigkeit des Hochgerichtes Disentis, 17.10.1814 resp. 29.10.1814. Vgl.
dazu auch unten, S. 187.
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insbesondere weil die Cadi in Zeiten politischer Umwälzungen immer wieder

mit den katholischen Nachbarn jenseits der Kantonsgrenze in Verbindung

trat. Nicht selten stellten die regionalen politischen Akteure dabei

sogar die territoriale Integrität Graubündens in Frage.
Die geistige Verbindung zur Innerschweiz zeigte sich etwa in der Petition

von 1847, in der von der Verbundenheit der Katholiken Graubündens
mit den <kleinen Kantonen> die Rede ist.348 Auch der Briefverkehr und die

übrigen Kontakte über die Oberalp nach Andermatt und über den Chrüz-
lipass nach Amsteg zeugen von diesen engen Banden.349

Parallelen ergeben sich hier nicht zuletzt zu den Ereignissen der Jahre
1798/99. Als die Franzosen im Jahr 1798 Glarus angriffen, gelangten Boten
mit einem Hilfsbegehren an den Grauen Bund. Die Bauern zeigten sich in
der Tat bereit, ihren <Brüdern> zu Hilfe zu eilen. Nur mit Müh und Not
gelang es den Behörden, das Volk davon abzuhalten.350 Umgekehrt bedienten

sich auch die <kleinen Kantone> der guten Beziehungen zur Surselva.

Im Mai 1798 floh etwa der Kapuziner Paul Styger über die Oberalp und
übernachtete im Pfarrhaus von Disentis. Am nächsten Tag zog er nach
Chur und Feldkirch weiter, um Ende August 1798 als Jäger verkleidet mit
Weisungen der österreichischen Generäle den Rückweg anzutreten. Diesmal

kehrte er im Kloster ein, und der Abt wies ihn an den Landammann
weiter, der ihm am 29. August 1798 den Weg über den Chrüzlipass zeigte.
Styger ging schliesslich nach Nidwaiden und rief dort zum Kampf gegen die
Helvetische Republik auf.351

Auch der Brigelser Duitg Balletta erwähnte in seinem Tagebuch die

Flüchtlinge aus der Innerschweiz: «Am 7. September [1798] war ich [in
Disentis] an einer Ratssitzung. Dorthin kamen die Unterwaldner, die auf der
Flucht waren, vom Oberalp- und vom Chrüzlipass her. Für uns herrschten

grosse Verunsicherung und Gefahr. »352 Im gleichen Jahr schickte der Magistrat

der Cadi Boten ins Wallis, ins Tessin und nach Luzern, «um dort zu er-

348 Denkschrift an den am 11. Oktober [1847] sich versammelnden Grossen Rath (undatiert).
Vgl. oben, S. 68.

349 Vgl. oben, S. 44.
350 ASHR I, S. 746-748: Der Landtag an die Gerichtsgemeinden, 29.4.1798. Vgl. dazu auch

StAGR A II, 1: Landesakten, 17. u. 28.4.1798 und Rufer, Ende des Freistaates, S. 112f.
351 Iso Müller, Die Abtei Disentis und der Volksaufstand von 1799, in: ZSKG 57, 1963,

S. 37-54 u. 120-142, hier S. 38. Zu Stygers Rolle beim Aufstand der Nidwaldner vgl.
Andreas Staehelin, Helvetik, in: HSG II, S. 785 -839, hier S. 804 sowie Fuhrer, Widerstand,

S. 70-73.
352 Balletta, Cudisch de mia vetta, S. 274 («Ilgs 7 de September staus a cusegl, neua ch'ilgs

d'Unterwaiden veven stuviufugir et vignieven sur cuolm d'Ursera et Ritzli et era ina confusiun
gronda et prigel per nus etc.»). Zu Duitg Balletta siehe auch Balletta, Deportaziun sowie

biografische Angaben in LIR I, S. 57 (Gion Deplazes).

115



fahren, sowohl was die französische Armee vorhabe, als auch die kleinen
Kantone».353

Ebenso ordnete das Hochgericht im Jahr 1801 eine Delegation in die
Innerschweiz ab, um den dortigen Aufständischen seine Sympathien zu

bezeugen. Im Begleitschreiben sicherte die Obrigkeit der Cadi den
Innerschweizer Länderorten ihre «althergebrachten biederen nachbarschaftlichen

Gesinnungen» zu und bestätigte, der Träger dieses Schreibens sei

beauftragt, «der von Alters her bestehenden eid- und bundsgenössischen

Verbrüderung Meldung [zu] machen, unsre allfällige Dienstwilligkeit
anzutragen und den kräftigen eid- und bundsgenössischen Beistand eines
einsichtsvollen Raths zu erflehen»,354

Schliesslich konnten Situationen, die eine Bedrohung der politischen
und religiösen Selbstbestimmungs- und Selbstverwaltungsrechte bedeuteten,

gar Sezessionsgedanken aufkommen lassen. Gerade im Jahr 1847 zeigte

sich, dass die kulturellen Beziehungen zur Innerschweiz für die katholische

Surselva eine teilweise grössere identitätsstiftende Bedeutung hatten
als die Zugehörigkeit zum Kanton Graubünden. Bereits die konfessionellen

Auseinandersetzungen der Jahre 1693-1742 (Sagenserhandel) hatten
in der oberen Surselva den Gedanken aufkommen lassen, sich von den

Drei Bünden zu lösen und den Anschluss an Uri zu suchen.355 Gleiche
Absichten machten sich auch im Jahr 1814 bemerkbar: Der Disentiser Alt-
landammann Christ Valentin Beer, Landammann Gion Antoni Frisch und
Abt Anselm Huonder schmiedeten Pläne, mit Uri einen gemeinsamen
Kanton zu bilden.356

Doch nicht nur gegenüber den benachbarten katholischen Kantonen
äusserten die Politiker der Cadi ihre Verbundenheit, sondern auch gegenüber

Österreich. Das Kaiserreich hatte über Jahrhunderte mit Bünden und

353 Protochol Cosselg d'Ujarra, S. 93 («per leu inrevegnir tgei ton la armada franzosa sco ilgs
Cantunspintgs la mira hagien»),

354 ASHR VIII, S. 1019: Das Hochgericht Disentis an die Urkantone, 24.8.1802. Protokoll¬
einträge in Brunnen und Schwyz bestätigen die Durchreise und den freundschaftlichen
Empfang der Delegation (ASHR VIII, S. 1019). Zu den Ereignissen in der Cadi im August
1802 vgl. auch Müller, Restauration 1799-1804, S. 514f. Zur <longue durée> der Kontakte
über die Oberalp vgl. Iso Müller, Kulturelle Beziehungen zwischen Uri und dem Bündner
Oberland vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, in: Historisches Neujahrsblatt, hg. vom Verein
für Geschichte und Altertümer von Uri, 37/38,1982/83, S. 77-95.

355 Dazu weiterführende Literatur bei Sprecher/Jenny, Kulturgeschichte, S. 639 sowie Felici
Maissen, Der Sagenserhandel, in: ZSKG 66,1972, S. 307-366. Vgl. auch Färber, Politische
Kräfte, S. 131 und Martin Bundi, Die Aussenbeziehungen der Drei Bünde, in: HBG II,
S. 173-202, hier S. 187. Zur <Orientierung nach der Innerschweiz> als Charakteristikum des

Grauen Bundes siehe auch Sablonier, Politik und Staatlichkeit, S. 278.
356 Pfister, Latour, S. 181. Vgl. dazu auch KAD AA I, 411: Die Abgeordneten Gion Antoni

Frisch und Nicolaus Lombriser an die Obrigkeit der Cadi, 15.2.1814 und KAD AA I, 423:

Jos. Ant. Castelberg an den Disentiser Landammann, 6.9.1814.
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ganz besonders mit dem grösstenteils katholischen Oberen Bund enge
Bindungen gepflegt. Die Sympathien für Österreich zeigten sich im Jahr 1847,

als Depeschen von und nach Feldkirch über die Oberalp transportiert wurden.

Empört vermeldete Johann Rudolf Schneider, der Stellvertreter
Ulrich Ochsenbeins als Präsident der Tagsatzung, Ende Oktober 1847:

«In Graubünden ist es dahin gekommen, dass die katholischen Mitglieder

des Grossen Raths in einer Separatsitzung erklärt haben, die Katholiken
würden nicht einmal gegen die Österreicher kämpfen,»357

Auch hier werden alte Traditionen erkennbar. Am 21. September 1798

bat der Freistaat der Drei Bünde den österreichischen Kaiser um Hilfe im
Fall einer Grenzverletzung durch die Franzosen. Dieser Schritt erfolgte auf
Initiative des Hochgerichts Disentis.358 In ihrem Schreiben beteuerten die

Häupter und Räte, der Freistaat habe die Verbindung zu Österreich zu
allen Zeiten «als einen der dauerhaftesten Grundpfeiler seiner demokratischen359

Verfassung und der daher rührenden Freiheit und Unabhängigkeit
angesehen». Weiter ersuchten sie, «uns in der uns mildest zugesagten trac-
tatmässigen Integrität und Neutralität zu erhalten» und «auch die daraufsich

gründende gnädigste Unterstützung aufjeden Fall für unsern Stand [zuzusichern],

wo er, von wem es wäre, in seiner alten Verfassung und in der daraus

fliessenden Ruhe und Sicherheit beeinträchtigt werden sollte (...)».360

Die Anhänglichkeit zu Österreich brachte auch ein Brigelser Söldner in
österreichischem Dienst, Major Johann Jakob Camichel, symbolisch zum
Ausdruck, als er am 4. Januar 1814 «in voller k.k. österreichischer Uniform,
mit Hut und Schärpe» an der Spitze einer «Colonne von 300-400 Bauern,
4 Mann hoch marschierend», für die Einsetzung der alten Verfassung durch

357 Tagebuch von Johann Rudolf Schneider. Zitiert nach Bucher, Sonderbundskrieg, S. 159.
358 protochol Cosselg d'Ujarra, S. 94 (Anfrage an Cronthal, 12.9.1798) und ebd. S. 94f. (Anfrage

an den Kaiser, 21.9.1798). Vgl. dazu auch zahlreiche Einträge in KAD BB I: Protokolle der
Monate Juli und August, so etwa am 8.8.1798.

355 Ähnlich findet der Begriff im Jahr 1798 auch im Protochol dilg Cosselg d'Ujarra wieder¬
holt Verwendung. Vgl. etwa die zitierte Stelle unten, S. 132. Die Bezeichnung der eigenen
Staatsform als Demokratie hat bei den Bündner Gerichtsgemeinden eine lange Tradition.
So heisst es in einem Beleg aus dem Jahr 1618: «Die form unsers Regiments ist Democratisch:
unnd stehet die erwellung unnd entsetzung der Oberkeiten bey unserem gemeinen man
(...).» Zitiert nach Head, Demokratie, S. 9. Weitere, teilweise noch ältere Belege bei Bundi,
Kommentatoren. Siehe zudem Thomas Maissen, <Die Gemeinden und das Volck als höchste

Gewalt unsers freyen democratischen Stands>. Die Erneuerung der politischen Sprache
in Graubünden um 1700, in: JHGG 131, 2001, S. 39-80 (sowie Besprechung in BM 2002,
S. 55-59). Zu den Unterschieden zwischen dem (kollektiven) altrechtlichen Demokratieverständnis

und dem (individualistischen) Demokratieverständnis der Moderne vgl. Suter,
Vormoderne und moderne Demokratie sowie Adler, Direkte Demokratie, S. 33-39.

360 ASHR III, S. 155: Die Häupter Bündens an den österreichischen Kaiser, 21.9.1798 sowie
StAGR A II, 1: Landesakten, 21.9.1798. Dazu auch das positive Antwortschreiben des Kaisers

unter ASHR III, S. 157f.
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Chur zog.361 Und als Österreich im Jahr 1814 die Bündner Enklave Rhä-
züns an Graubünden respektive an die Schweiz abgeben sollte, setzten sich
die Katholiken des Oberen Bundes und namentlich der Disentiser
Landammann Gion Antoni Frisch entschieden dagegen zur Wehr. Der Magistrat

der Cadi wünschte, dass Österreich die Herrschaft Rhäzüns nicht
aufgebe, «da er [der Kaiser] dadurch seinen beherrschenden Einfluss in unserem
Kanton, der auf vielen Seiten an seine Staaten grenzt, ausüben und dadurch

aufgrund seiner vorherrschenden Autorität in der Schweiz das Gegengewicht

der Katholiken» bilden kann.362

Dieselbe Gesinnung zeigte sich im gleichen Jahr in einer Eingabe des

Disentiser Abtes Anselm Huonder an den österreichischen Marschall
Heinrich von Bellegarde. Nach dem Scheitern des konservativen Putschs

beklagte er in seinem Schreiben das Schicksal Graubündens und ganz
besonders der dortigen Katholiken:

«Und woher kommt in unserem sich so sehr mit Toleranz brüstenden Zeitalter
diese Missgunst jener jacobinischen Oligarchie gegen den bündnerischen Catho-

licismus? Aus keinem anderm Grunde als weil derselbe einerseits dem Jacobinismus

am stärcksten entgegen wirckt und andererseits durch mehrere Verbindungen

wie zum Beispiel des Hochstiftes Chur, der Abtey Disentis usw. mit den

benachbarten catholischen und zugleich österreichischen Staaten durch ein Band

an das österreichische Interesse sehr genau verbunden werden.»

Abt Huonders Schreiben endete mit der Bitte, «es möchten Seine

Majestät der Kayser der Republik Bünden seine alte Verfassung und Selbständigkeit

verschaffen und mit derselben in die alten Verhältnisse wieder
eintretten»,363

Ausgrenzung und Anfeindung von Andersdenkenden

Ein weiteres Element, das im Untersuchungszeitraum wiederholt erscheint

- und das gleichzeitig eine Begleiterscheinung vieler anderer politischer
Konfliktsituationen bildet -, ist die Ausgrenzung politisch und religiös An-

361 Planta-Reichenau, Bewegung, S. 21.
362 KAD AA1,417: Der Magistrat der Cadi an den Landrichter des Grauen Bundes, 23.7.1814

(«entras il quai el hagi la predominonta influenza en nies Cantun, sco confinanz sin bia meuns
cun sees Staats, e ceutras cun sia preponderonta auctoritat possifar la contrapeisa dils de messa
el Schvizerland»), Vgl. auch Poeschel, Castelberg, S. 444. Zu Rhäzüns vgl. Metz, Graubünden

I, S. 247-252.
363 Memorial ohne Unterschrift und Datum. Zitiert nach Müller, Kantonsverfassung, S. 85f.

Noch 1825 machte Abt Anselm Huonder eine Eingabe an Kaiser Franz I., um alle früheren
Herrschaftsrechte des Klosters Disentis (Reichsfürstenstand, Münzrecht und Gerichtsbarkeit)

erneuern zu lassen. Vgl. Iso Müller, Die Abtei Disentis und der Wiener Kaiserhof
1808-1826, in: BM 1963, S. 241-276, hier S. 257-276.
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dersdenkender vor Ort. Für die Zeit des Sonderbundskrieges sind entsprechende

Äusserungen und Handlungen bereits erwähnt worden.364 Ähnliche
Formen der Ausgrenzung wie gegen die pauschal als «Radikale» verschrienen

Liberalen hatten sich schon ein halbes Jahrhundert zuvor gegenüber
den Patrioten gezeigt. So hatte der Magistrat der Cadi in den Jahren 1793/94

den ehemaligen Söldner Glienard Balletta, der offen mit den Ideen der
Französischen Revolution sympathisierte, für seine patriotischen Gedichte

vor Gericht gezogen. Seinen Briefverkehr mit dem französischen Staatsmann

Charles-François Lebrun hatten hohe politische Amtsträger «aus

Sorge um Vaterland und Religion» heimlich auf <gefährlichen> Inhalt hin
untersucht.365

Selbst Duitg Balletta, dessen gemässigt konservative Haltung aus
seinen Tagebüchern klar hervorgeht, musste ähnliche Verfolgungen erdulden.

Als im Jahr 1801 auf Verordnung des Bischofs von Chur ein neuer
Katechismus den alten aus dem Jahr 1611 ersetzen sollte, sei «in der Kirche
ein schwerer und grosser Streit entbrannt, es gab Schläge und Blut
floss». Er selber, so Balletta weiter, habe sich für den neuen Katechismus
ausgesprochen. Deshalb sei er als «Franzose» verrufen gewesen, und nachts
seien Morddrohungen an seine Haustür geheftet worden.366

Ein ähnliches Schicksal war dem Disentiser Konventualen Placidus

Spescha beschieden. Schon bei seinen Zeitgenossen galt er als «komischer
Pater».361 Mit seinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Neuerungsvorschlägen

stiess er ebenso auf Unverständnis wie mit seiner intensiven Tä-

364 Vgl. oben, S. 87.
3fl5 KAD BB II: ca. Anfang Februar 1794 («quittais delta Patria e Religiun») sowie StAGR AB

IV, 3, Band 13: 10.4.1794. Vgl. dazu Canzun dils giats da Glienard Balleta de anno 1794, in:
ASR 8, 1893, S. 292f. (auch abgedruckt bei Pinösch, Standesversammlung, S. 50f.). Auch
Duitg Balletta erwähnte in seinem Tagebuch mehrmals, wie Glienard Balletta aufgrund
seiner patriotischen Einstellung von der Dorfgemeinschaft geächtet wurde (S. 240 u. 242,

Anhang S. 138). So wundert es nicht, dass sich Glienard Balletta in einem Gedicht beklagte,
seine Ideen würden nicht akzeptiert. Glienart Balleta, Poesias, in: RC I, S. 395-397, hier
S. 395.

366 Balletta, Cudisch de mia vetta, S. 51 («dau ora in scandel en baselgia grefe gron, neua che

han ei dau fridas en baselgia, fatg seun») sowie Fortsetzung des Konflikts bis 1804. Vgl.
dazu Iso Camartin, Fremd im Land. Feinde, Emigranten und Deportierte in Graubünden
zur Franzosenzeit, in: Corina Caduff (Hg.), Figuren des Fremden in der Schweizer Literatur,

Zürich 1997, S. 281-297.
367 Zu Spescha vgl. Pieth/Hager, Spescha; Iso Müller, P. Placidus Spescha 1752-1833. Ein

Forscherleben im Rahmen der Zeitgeschichte, Disentis 1974; Verein für Bündner
Kulturforschung (Hg.), Pater Placidus a Spescha - <il curios pader>. Aktenband des Kolloquiums in
Trun vom 21. August 1993, (Beiheft zum Bündner Monatsblatt, 4), Chur 1995 sowie biografische

Angaben in e-HLS (Urban Affentranger, Stand 29/03/2006). Vgl. zudem die
Editionen bisher unveröffentlichter Spescha-Texte durch Ursula Scholian Izeti (<Beschrei-
bung der Alpen>, 2002; <Entdeckungsreisen am Rheim, 2005 und Beschreibung der Val
Tujetsch>, 2009).

119



tigkeit als Forscher und Bergsteiger. Als Spescha im Jahr 1811 in Selva als

Kaplan amtete, beklagten sich die dortigen Bewohner über seine
Pastorationsmethoden. So schätze er den täglichen Rosenkranz und den Gebrauch
des Weihwassers nicht, habe die Gebete am Schluss der Messe abgeschafft
und wolle das <Gelobt sei Jesus Christus> durch <Guten Morgen> ersetzen.
«Dieses irreligiöse Verhalten des P. Placidus fällt dem gemeinen Mann ins

Auge», hiess es in einem an die bischöfliche Kurie gerichteten Schreiben.368

Die ausgeprägte Widerstandskultur der katholischen Surselva lässt sich

schliesslich an den Spannungen, Ängsten und Gerüchten ablesen, die an
der Konfessionsgrenze wiederholt in Erscheinung traten. Von den heftigen
Reaktionen der benachbarten (reformierten) Regionen im Jahr 1847 war
bereits die Rede.369 Ähnliche Unmutsäusserungen lassen sich bis an den

Anfang der untersuchten Zeitspanne zurückverfolgen. So schrieb ein

Augenzeuge zum Aufstand von 1799: «Als sie [die Medelser] nach Ilanz
gekommen waren, drangen sie in die Häuser ein und trieben jene aus ihren
Häusern, die noch drinnen waren [und zwangen sie mitzugehen]. Die
Medelser drohten ihnen, diesmal werde man sie, die Reformierten, schon zur
religiösen Umkehr zwingen oder aber alles anzünden.»370 Und der Prädi-
kant von Flims vermerkte gleichentags: «Am Abend kommen 200 Bauern
aus Disentis und verlangen Quartier. Sie führen sich auf wie Wilde und drohen

in ihrem religiösen Fanatismus alles anzuzünden und die Reformierten
in die Flammen zu werfen. Uns behandeln sie wie Feinde, da sie der

Meinung sind, wir seien Anhänger der Franzosen.»311

Auch in den folgenden Jahren der Helvetik bildeten Unruhen in der
oberen Surselva eine latente Gefahr für die öffentliche Ordnung. Mitte
März 1801 gelangten Gerüchte über eine in Disentis ausgebrochene Revolte

nach Chur. Der Aufstand, so hiess es, habe zum Ziel, die alte Verfassung
wieder herzustellen. «So un wahrscheinlich es auf den ersten Anblick scheinen

dürfte», schrieben die helvetischen Behörden, habe sich doch gezeigt,
dass «ein Theil des Volks in Graubünden» den Versuch zu unternehmen

368 J. A. Castelberg an die bischöfliche Kurie in Chur, 13.10.1811. Zitiert nach Iso Müller,
Nova contribuziun per la biografia da pader Placi Spescha, in: ASR 82, 1969, S. 5-52, hier
S. 28 («Quei secuntener irreligius da P. Placi croda en egl agi um cumin.»).

369 Vgl. oben, S. 86.
370 Diari de Berchter, S. 15 («Cura ch'els ein arivai a Glion, sch'ein ei ira per las casas e han

catschau ord casa ils de Glion, ils quais eran aune eri e bucca semuentai ord il liue, cun sma-
nitschar, che quela gada veglien ei schon far sevolver ils de priedi da lur cardienscha, ne dar
fiue. »).

371 Iis eveniments dils 1798 e 1799 el Grischun descrets dad in contemporan, Cristian Par-
li, plevon a Flem. (Versiun rumontscha d'ina part de sia cronica), in: Per mintga gi 1940,
S. 4-14, hier S. 6/8 («La sera vegnan 200purs de Muster, vultan haver quatier, ein tut selvadis
e smanatschan de barschar ed arsentar ils reformai en lur fanatissem religius. Nus tractan
els d'inimitg, salvond nus adherents dils Franzos.»).
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gedenke, «die seiner Zeit gerade in dem nämlichen Landesrevier wirklich
vollführten und an seinen Einwohnern so furchtbar gerochenen [gerächten]
Greuelscenen aufs neue zu eröffnen (...)».372 Ein Flimser bekam von einem
Trunser Knaben zu hören, dass die Leute in der oberen Surselva sich
bewaffneten, auch sein Vater habe einen Morgenstern angefertigt. Der
Schmied in Disentis habe selber ausgesagt, dass er Waffen rüste. Ausserdem

verlautete, die Katholiken hätten den Protestanten gedroht: «Wartet

nur ihr Kerle, bald werden wir euch den Kopf zurechtsetzen.»313 Aufgrund
dieser Indizien ordneten die helvetischen Behörden Truppen in die
Surselva ab, zensurierten Briefe aus der Region und verhörten zahlreiche
Personen.374

Doch auch nach den verhassten Jahren der Helvetik kursierten wiederholt

Gerüchte über drohende Aufstände in der oberen Surselva. Im Jahr
1809 deckten die Behörden auf St. Luzi in Chur einen Pulverhandel mit
den aufständischen Tirolern auf. Im Umfeld dieser Wirrnisse wurde in
Chur kolportiert, «dass die Oberländer gesonnen seyen, einen Religionskrieg

anzufangen und dass besonders in den zwey Gemeinden Tavetsch und
Medels an Anschaffung von Morgensternen u.d.g. gearbeitet werde».313

Am 4. Januar 1814 hiess es ebenfalls, die Männer aus der Surselva seien
in Chur erschienen, um einen Religionskrieg anzuzetteln.376 Und der liberal

gesinnte Ulrich von Planta schrieb im März 1814 über den Putsch von
Anfang Jahr: «In Tamins, Trins und Elims sollte die Sturmglocke heulen
und beim Waldhaus Widerstand [gegen die obere Surselva] geleistet werden.

kurz alles war auf den Bürgerkrieg bereitet, der schon den Anstrich
eines Religionskrieges gewann!»311

Die Ereignisse des Jahres 1814 trugen mit dazu bei, dass auch während
der Regeneration ähnliche Reaktionen befürchtet werden mussten. So

wurden im Jahr 1831 Gerüchte über einen drohenden Aufstand in der Cadi
verbreitet. In einem Brief aus diesem Jahr hiess es weiter: «In Ilanz sind die

372 ASHR VII, S. 10: H. H. Ftissli an den Vollziehungsrat, 23.3.1801. Dazu weitere Schreiben
ebd., S. 8f.

373 Aus den Untersuchungsakten zum drohenden Aufstand in der Surselva. Zitiert nach Tuor,
Passiun, S. 21 {«Mai spichei vus kerlis, nus lein gleiti cumadar vus!»).

374 Vgl. dazu StAGR B II 4,142: Schreiben o.O.o.D. (ca. 25.3.1801) über beschlagnahmte Brie¬
fe aus Obersaxen sowie Tuor, Passiun und Jakob Zimmerli, Präfekturrat und Interinalregie-
rung im Kampf um die Vorherrschaft, 2. Teil, in: JHGG 83, 1953, S. 1-79, hier S. 58-60.

375 StAGR C II 9 a: Amtslandammann Gion Antoni Casanova an den Kleinen Rat, 14.6.1809.

In diesem Antwortschreiben führte der Landammann weiter aus, diese Gerüchte hätten sich
nicht bewahrheitet.

376 KAD BB III: Protokoll vom 29.1.1814.
377 Ulrich v. Planta an Otto Carisch, 21.3.1814. Zitiert gemäss Friedrich Pieth (Hg.), Die Zu¬

stände in Graubünden 1813/14 in Briefen Ulrichs v. Planta an seinen Freund Otto de
Carisch, in: BM 1942, S. 321-369, hier S. 332.
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Bewohner besonders wachsam gewesen, haben dort Wachen aufgestellt und

zum Teil sogar ihre Möbel in Sicherheit gebracht.»378 Ebenso schickte die

Regierung im April 1845 Kommissare in die Surselva sowie ins Domleschg
und Oberhalbstein, um Unruhen zu untersuchen. Der Kleine Rat gab
danach den Gemeinden und den Regierungen aller Kantone der Schweiz
bekannt, dass «Gerüchte kursiert seien, aufgrund derer einige reformierte
Gemeinden meinten, dass der katholische Teil unseres Kantons den öffentlichen
Frieden insgeheim zu stören gedenke. Und zwar derart, dass Reformierte da

und dort über Massnahmen nachdachten, um Ruhe und öffentliche
Ordnung zu sichern.»379

B.2 Freiheiten, Privilegien und ihre Legitimation
um 1800

B.2.1 Herausbildung der politischen Konstellation der Vormoderne

Allmählicher Übergang der Freiheiten und Privilegien des Klosters an das

Flochgericht

Wie sich gezeigt hat, traten die Einwohner der Cadi zwischen 1790 und
1847 politisch wiederholt ausgesprochen selbstbewusst, um nicht zu sagen
selbstherrlich in Erscheinung. Diesem Verhalten legten die regionalen
politischen Akteure argumentativ immer wieder die von den Vorvätern
ererbten Freiheiten und Privilegien zugrunde. Doch was hatte es genau mit
diesem historischen Erbe auf sich? Und wie lässt sich erklären, dass die
Cadi bis weit ins 19. Jahrhundert hinein mit Waffengewalt gegen dessen

Verlust (resp. dessen Modernisierung) opponierte?
In erster Linie ist es dem am Anfang des 8. Jahrhunderts gegründeten

Kloster Disentis zuzuschreiben, dass die Cadi einen gewissen Vorrang unter

den Gerichtsgemeinden und Hochgerichten des Freistaates der Drei
Bünde erlangen konnte.380 Mit der Klostergründung ging die Urbarisierung
der unbewohnten obersten Talstufe der Surselva einher. Aufgrund seiner

378 StAGR C II 9 a: Mistral Giachen Rest Rensch an unbekannt, 12.4.1831.
379 II Confederau Grischun Nr. 16,26.4.1845, S. 63 («cheu e leu vegniufatg tschontschas, ord las

qualas entginas vischneuncas refformadas hart se cartiu duer suspettar, che la part cathollca
da nies cantun conspireschi da disturbar nossa pasch publica, de maniera che refformai han
cheu e leu erra entschiet a pattertgiar vid masiras per sigirar il ruaus e bien uorden public».).

380 Der Überblick über die politische Entwicklung der Cadi folgt den Ausführungen bei Müller,

Geschichte der Abtei; Condrau, Disentis/Mustér; Gadola, Cumin della Cadi; Vin-
cenz, Der Graue Bund, S. 161-172 sowie <Cadi>, in: HLS III, S. 163f. (Adolf Collenberg).
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Lage an der Weggabelung der beiden Pässe Oberalp (nach Westen und in
die Innerschweiz) und Lukmanier (als niedrige Nord-Süd-Verbindung)
entwickelte sich das Kloster rasch zum religiösen und wirtschaftlichen
Zentrum der Region. Die Bedeutung des Lukmaniers für die deutschen Kaiser
im 10.-12. Jahrhundert brachte dem Kloster weitere territoriale Schenkungen

ein und festigte die politische Macht des Abtes. In seiner grössten
Ausdehnung umfasste der Klosterstaat die Herrschaft Jörgenberg ob Ilanz, die

ganze Cadi und das Urserntal bis zum Furkapass.
Selbst zu dieser Zeit war jedoch die Verwaltung der Klosterherrschaft

relativ schwach ausgeprägt. Angesichts der beschränkten natürlichen
Ressourcen erwies sich die sozioökonomische und politische Abhängigkeit des

Klosters von seinen Untertanen als zu gross, als dass sich ein starkes vertikales

Gefälle hätte herausbilden können. Seit dem 13. Jahrhundert setzte
eine Entwicklung ein, die sich als Emanzipationsprozess der Gerichtsgemeinde

aus dieser Herrschaft charakterisieren lässt.

Bereits Ende des 12. Jahrhunderts erfolgte vom Oberwallis her die
Einwanderung der Walser, die weitreichende politische und wirtschaftliche
Autonomie besassen. Die in Brigels lebenden äusseren Freien von Laax
kauften sich 1536 ins Hochgericht Cadi ein. Die Gerichtsgemeinde
unterstützte während der folgenden Jahrhunderte den politischen Überlebenskampf

des Klosters, was der politischen Emanzipation der Region
ausgesprochen förderlich war. Einen Ausgangspunkt für diese Entwicklung
bildete die Tatsache, dass Disentis als Reichskloster einem Klostervogt
unterstellt war. Denn als Geistlicher konnte der Abt den Blutbann nicht
selber ausüben. Im 13. und 14. Jahrhundert geriet der Abt zusehends unter
den Einfluss der damaligen Schirmvögte, der Herren von Sax-Misox und
der Grafen von Werdenberg-Heiligenberg. Die Fehden, die nach dem Tod
Friedrichs II. (1250) einsetzten, gefährdeten die Stellung des Abtes zusätzlich.

Um sich in diesen Auseinandersetzungen behaupten zu können, war
der Abt auf die Hilfe seiner Gotteshausleute angewiesen.

Deshalb erstaunt es nicht, dass die Cadi in der zweiten Hälfte des
14. Jahrhunderts als politische Instanz selbständig neben der Abtei auftrat.
Für das Jahr 1368 ist der erste Landammann belegt. Vermutlich wurde die

Landsgemeinde schon damals abgehalten. Mit der Zustimmung des

Landammanns und der Gerichtsgemeinde verpachtete das Kloster 1371 mehrere

Alpen auf der Lukmanier-Passhöhe an Nachbarschaften der angrenzenden

Täler Blenio und Leventina. Der mehrmals verlängerte Verkehrsvertrag
von 1376 zwischen Cadi und Blenio wurde mit Zustimmung des Abtes
geschlossen. Als im Jahr 1401 der Auskauf der Vogtei von der Grafenfamilie
Werdenberg erfolgte, zahlten Kloster und Cadi je die Hälfte der Auskaufsumme.

Bereits zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich so zwischen Kloster
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und Gerichtsgemeinde eine von beiden Seiten mit Gewinn gepflegte
Symbiose ab, die geregelte Verhältnisse im Innern und Schutz gegen Aussen
versprach. In einem Schreiben aus dem Jahr 1403 bekräftigte der Abt, dass

das Kloster und die Gemeinde Disentis «niemann vff Ertrich ze einem Herren

haben wellent den unsern Herren Got».381

Neben diesen Entwicklungen im Innern erfolgte im Laufe des

14.-16. Jahrhunderts eine Einbindung der Cadi in verschiedene überregionale

Bündnissysteme. Der Ilanzer Bund von 1395 bedeutete die politische
Einigung der Gebiete an der Lukmanierroute - und zwar als Gegengewicht
zur San-Bernardino-Politik des Bischofs von Chur. Auch hier traten die
rätischen Dynasten und die Gerichtsgemeinden als gleichberechtigte
Vertragspartner auf. Die Erneuerung des Ilanzer Bundes führte im Jahr 1424

zur Gründung des Grauen oder Oberen Bundes in Trun. Beide Bündnisse
entstanden unter wesentlichem Einfluss des jeweiligen Abts von Disentis,
wodurch dessen Führungsrolle (und später jene der Cadi) begründet wurde.

Der Graue Bund verbündete sich 1471 mit dem Zehngerichtenbund. Im
Jahr 1497 wurde der Obere Bund als erster der drei Bünde zu einem
zugewandten Ort der Eidgenossenschaft. Das Jahr 1524 markiert schliesslich
den konstitutionellen Beginn des Freistaates der Drei Bünde.382

Parallele Prozesse auf zwei unterschiedlichen Ebenen hatten also den
feudalen Klosterstaat in ein neues politisches Umfeld situiert: zum einen
die innenpolitische Machtverschiebung vom Kloster auf die Gerichtsgemeinde,

zum anderen die (gerade vom Kloster vorangetriebene) Bündnispolitik.

Während die eidgenössischen Zusammenschlüsse weiterhin ihren
lockeren, in erster Linie landfriedenssichernden Charakter beibehielten,
nahm die machtpolitische Verschiebung im Innern ihren uneingeschränkten

Lauf. Im Jahr 1472 büsste der Abt das alleinige Wahlrecht des Landammanns

ein. Ab diesem Zeitpunkt konnte er bloss noch einen Dreier- oder

Vierervorschlag machen, aus dem die Landsgemeinde den Landammann
selbst wählte. Gleichzeitig übertrug der Abt der Gerichtsgemeinde auch

gewisse gerichtliche Kompetenzen. Im Jahr 1481 setzte das Kloster
vertraglich den Zehnten auf den Fünfzehnten herab und minderte so seinen
wirtschaftlichen Einfluss innerhalb der Cadi.

381 Abt Peter von Pontaningen an Schwyz, 5.3.1403. Zitiert nach Müller, Geschichte der Abtei,

S. 54. Zu den Anfängen der Gerichtsgemeinden siehe auch Sablonier, Politik und
Staatlichkeit, S. 253-259.

382 Zu den obigen Entwicklungen vgl. Sablonier, Politik und Staatlichkeit, S. 276-291 so¬

wie <Grauer Bund>, in: HLS V, S. 659f. (Martin Bundi) und <Graubünden>, in: HLS V,
S. 616-658 (Jürg Rageth, Stefanie Marti-Kilcher, Reinhold Kaiser, Werner Meyer,
Martin Bundi, Florian Hitz, Peter Bollier, Max Hilfiker, Silvio Färber, Ulrich Pfis-
ter, Adolf Collenberg, Marc Antoni Nay, Philipp von Cranach, Georg Jäger, Jürg
Simonett). Zur Landeseinteilung des Freistaates vgl. HBG IV, S. 280-283 (inkl. Karte).
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Zur Zeit der Reformation und der Bündner Wirren (ca. 1520-1648)
entging das Kloster mehrmals nur knapp dem Untergang. Die Gerichtsgemeinde

spielte dabei ein doppeltes Spiel. Sie nützte einerseits jede
Gelegenheit, den Einfluss des Klosters innerhalb der Cadi weiter zu schmälern.
So machte die Wahlkapitulation von 1512 die Abtswahl von der Zustimmung

des Konventes und des Magistrates abhängig, und im Jahr 1517

festigte die Cadi ihr Mitbestimmungsrecht in inneren Angelegenheiten des

Klosters. Einen entscheidenden Schritt im Emanzipationsprozess der
Bündner Gerichtsgemeinden brachten die Zweiten Ilanzer Artikel von
1526. Sie erwuchsen der Absicht, die kirchliche Gewalt der staatlichen
unterzuordnen, und dienten als positivrechtliche Grundlage für die allmählich

einsetzende Ablösung der feudalen Herrschaft in ganz Graubünden.
Als kirchenpolitisch bedeutungsvoll erwies sich nicht zuletzt die Übertragung

der freien Pfarrwahl auf die Kirchgemeinden. Beim Abtswechsel von
1614 bemächtigte sich der Magistrat klösterlicher Rechtsurkunden, um den

Einfluss des Klosters unter anderem auf die Wahl des Landammanns und
des Abts zu schmälern. Von 1614-1623 wurde das Kloster gar von der
Gerichtsgemeinde bevogtet.

Auf der anderen Seite fällt auf, dass die Politiker der Cadi bei Gefährdungen

der Abtei von aussen stets darauf bedacht waren, das Kloster zu

verteidigen und zu erhalten. Als der amtierende Abt und drei Mönche im
Jahr 1536 zur reformierten Konfession übertraten, rettete einzig das

Eingreifen der Disentiser Obrigkeit das Kloster und damit die katholische
Konfession in der Region. Das Hochgericht wusste nur zu gut, was es dem
Kloster zu verdanken hatte.383 Nicht von ungefähr schworen der Landammann

und die ganze Versammlung an jeder Landsgemeinde, «Gott zu
loben und zu ehren und den katholischen Glauben und die Rechte und
Freiheiten der Gerichtsgemeinde und des Klosters nach bestem Wissen und
Gewissen zu fördern und zu schützen»,384

Erst die Gegenreformation und das Ende der Bündner Wirren brachten
dem Kloster in inneren Angelegenheiten wieder eine gewisse Selbständigkeit

gegenüber der Gerichtsgemeinde. Die Cadi erwarb dafür 1643 die ge-

383 Die gleiche Schlussfolgerung zieht auch Müller aus dem damaligen Eingreifen der Lands¬

gemeinde: «Dadurch hatte der Magistrat das Kloster gerettet, aber auch den Rang und das

Ansehen der Cadi, die ohne Abt, der Hauptherr des Grauen Bundes war, lange nicht mehr so
viel bedeutet hätte. » Müller, Geschichte der Abtei, S. 73.

384 Fuormas dils seraments, in: RC IV, S. 19-23, hier S. 20 («ca Vus leies laud et honur da Diu,
e la sointgia cattolica Cardienscha tenet si, a furdriar. ca Vus leies dreigs a frietats dil
Cumin, a délia cassa da Diu mintgin suenter sia pussonza tener si a mantener. »). Vgl. auch

Fuormas de seraments pils uffizials della Ligia Grischa e pils uffizials dil Cumin grond della
Cadi, in: ASR 21,1906, S. 93-101.
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samten Regalien, das heisst die richterliche Justiz.385 1737 führte ein erbittert

geführter Streit schliesslich zur vollständigen Ablösung des Zehnten.386

Aufbau der einzelnen politischen Ebenen und Gründe für die Privilegien
der Cadi

So präsentierte sich die Cadi nach 1737 formal und rechtlich als freie und

unabhängige Gerichtsgemeinde.387 Die wahlberechtigten Landleute der
vier Verwaltungshöfe Disentis, Tujetsch, Sumvitg/Trun und Brigels/Medel
versammelten sich nach 1472 jährlich, ab 1751 alle zwei Jahre in der Regel
am Pfingstmontag auf der Landsgemeindewiese unterhalb des Klosters in
Disentis. Träger der Souveränität war die Gerichtsgemeinde; die wichtigsten

Amtsträger waren Landammann, Bannerherr, Seckelmeister, Schreiber,

Assistent und Weibel. Gewählt wurden ebenso die Gerichte, die

Abgeordneten an den Bundstag des Grauen Bundes (resp. ab 1803 die

Grossräte) und bis 1797 im Turnus mit den anderen Gerichtsgemeinden
die Vögte für die Untertanengebiete.388

In der Tat bildeten die Gerichtsgemeinden die wichtigste Ebene für die

politischen Entscheidungsprozesse der Republik der Drei Bünde.389 Die
einzelnen Bünde als Zwischenglied zwischen Gerichtsgemeinde (resp.
Hochgericht)390 und Freistaat verfügten im Vergleich dazu über nur sehr

385 Als Beispiel für einen gerichtsgemeindlichen Prozess mit Todesurteil kurz vor der Helvetik
vgl. Aluis Maissen, II process d'Andriu Beer anno 1798, in: ASR118,2005, S. 145-161. Zur
Kontinuität über die Helvetik hinaus vgl. auch die beiden letzten Prozesse 1816/1817 bei
Gadola, Truada.

386 Ygj daZu Tomaschett, Zehntenstreit.
387 Die Ausführungen zu den politischen Strukturen der Landsgemeinde Cadi folgen im

Wesentlichen Gadola, Cumin della Cadi. Siehe auch Condrau, Disentis/Mustér, S. 57-66. Zu
den aktuellen Ansätzen in der Erforschung der Landsgemeinde-Demokratien vgl. Louis
Carlen, Die Landsgemeinde, in: Auer (Hg.), Direkte Demokratie, S. 15-25 und Mückle

Landsgemeinde-Demokratien. Siehe zudem <Landsgemeinde>, in: HLS VII, S. 613-615
(Hans Stadler).

388 Die Namen der Amtsinhaber für die einzelnen Legislaturperioden finden sich bei Gadola,
Cumin della Cadi, S. 87-115. Zum Bannerherrenamt vgl. Berther, Ovras II, S. 60-85. Die
Abgeordneten an die Verhandlungen des Grauen Bundes sind auch aufgeführt bei Aluis
Maissen, Ils mess dalla Cadi allas dietas dalla Ligia Grischa 1698-1795, in: Igl Ischi 63

(Nr. 10), 1978, S. 59-66. Siehe auch ders., Die Amtsleute des Oberen Grauen Bundes.

Bundsschreiber, Bundsweibel, Bundsstatthalter und Bundsoberst, in: BM 2004, S. 263-302.
Die Bundshäupter des Freistaates 1424-1799 auch in HBG IV, S. 284-299.

389 Einen Überblick über die Bündner Gerichtsgemeinden bietet HBG IV, S. 280-283. Siehe
auch <Gerichtsgemeinde>, in: HLS V, S. 301 (Martin Bundi).

1"" Die Hochgerichte strukturierten das Gebiet der einzelnen Bünde in Verwaltungsbezirke,
die aus einzelnen (wie im Fall von Disentis) oder mehreren Gerichtsgemeinden bestanden.

Die politische und richterliche Gewalt blieb jedoch ausschliesslich bei den Gerichts-
gemeinden. Vgl. <Hochgericht>, in: HLS VI, S. 400 (Martin Bundi); HBG II, S. 262f.

(Glossar); Vincenz, Der Graue Bund, S. 205-208. Dass Disentis zu einem Hochgericht
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bescheidene Kompetenzen. Nach ihrem Zusammenschluss zur Republik
der Drei Bünde (1524) beschränkten sich diese vor allem auf administrative
Arbeiten, wie die Verteilung der Veltliner-Ämter auf die einzelnen
Gerichtsgemeinden und die Klassifikation der Mehren der Gerichtsgemeinden.

Jährlich am 23. April (St. Jörgen) versammelte sich der Bundstag des

Grauen Bundes, das heisst die Abgeordneten der Hochgerichte, im Trunser
Klosterhof.391 Die drei Gerichtsgemeinden Disentis, Rhäzüns und
Gruob als Sitze der drei Gründer des Grauen Bundes bestimmten eine
Anzahl von Kandidaten, aus denen der Bundstag die Verwaltungsbehörde
wählte. Diese bestand aus Landrichter, Bundsschreiber, Bundsweibel und
umfasste später auch Bundsoberst und Bundsstatthalter. Als einziger der
drei Bünde hatte der Obere Bund darüber hinaus ein Bundsgericht
eingerichtet, das sich zum Appellationsgericht im Zivilprozess entwickelte und
ebenfalls in Trun tagte.

Dem Freistaat selber war einzig die Aussenpolitik übertragen, allerdings

in bindender Form im Gegensatz zur alten Eidgenossenschaft.392
Selbst die gemeinsamen Untertanenlande393 wurden nach 1603 in einem

genau festgelegten Turnus nicht vom Freistaat, sondern von den
Gerichtsgemeinden verwaltet. Die gesamtstaatlichen Abstimmungen erfolgten
nach dem absoluten Mehr in Form von Befragungen der Gerichtsgemeinden,

den sogenannten Abschieden. Das altbündnerische Referendum - die

Mehren, eine Einrichtung, die im heutigen obligatorischen Referendum
eine gewisse Entsprechung findet - ermöglichte dabei nicht nur die
bejahende oder verneinende Beantwortung der Ausschreiben. Vielmehr liess

es auch Zwischenstufen und Vorschläge zu und schloss somit indirekt ein
gewisses Initiativrecht ein.394

wurde, ging auf die hohe Gerichtsbarkeit des Abtes zurück, Müller, Geschichte der Abtei,

S. 36.
391 Zu den politischen Strukturen des Grauen Bundes vgl. Vincenz, Der Graue Bund.

S. 200-221. Zur politischen Geschichte des Grauen Bundes auch <Grauer Bund>, in: HLS V,
S. 659f. (Martin Bundi) und Alexander Pfister, Partidas e combats ella Ligia Grischa da

1494-1794, in: ASR 40, 1926, S. 71-208.
392 Zu den politischen Strukturen des Gesamtstaates vgl. Head, Staatsbildung, S. 92f. u.

106 sowie HBG IV, S. 280-283; <Graubünden>, in: HLS V, S. 628-632 (Martin Bundi);
Schuler, Referendum, S. 15-28; Head, Demokratie, S. 118-153. Siehe auch Silvio Mar-
gadant, Aufbau und Organisation der Drei Bünde im ausgehenden 15. Jahrhundert, in:
Calvengeschehen, S. 17-31 sowie Gerhard Simmen, Wappen zur Bündner Geschichte,
Chur 2004.

393 Die gemeinsam verwalteten Untertanengebiete Veltlin, Chiavenna und Bormio waren im
Rahmen des Pavierzuges 1512 erobert worden. Zu den Untertanenlanden vgl. Guglielmo
Scaramellini, Die Beziehungen zwischen den Drei Bünden und dem Veltlin, Chiavenna
und Bormio, in: HBG II, S. 141-171.

394 Zum föderativen (also nicht auf individueller Zählung beruhenden) Bündner Referendum
vgl. insbesondere Schuler, Referendum, S. 83-146. Ebd. S. 82: «Das Referendum verdankt
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Die Regierung des Freistaates, den Kongress, bildeten die Häupter der
drei Bünde: Landrichter (Grauer Bund), Bundspräsident (Gotteshausbund)

und Bundslandammann (Zehngerichtenbund). Die Beitage, auch

grosser Kongress genannt, setzten sich aus dem Kongress und drei bis fünf
Boten aus jedem Bund, dem Zuzug, zusammen. Der grosse Kongress er-
liess die Ordnungen und Gesetze des Freistaates. Kongress und grosser
Kongress versammelten sich einmal respektive zweimal jährlich in Chur.
Der Bundstag als oberste gesamtstaatliche Behörde bestand aus den rund
60 Abgeordneten der Gerichtsgemeinden. Er versammelte sich einmal

jährlich alternierend in Ilanz, Chur und Davos und erliess die Abschiede
des Bundes.395

Zusammenfassend lassen sich im Wesentlichen drei Gründe für die
besondere Rolle der Cadi innerhalb der staatlichen Strukturen der Republik
der Drei Bünde anführen. Erstens trat die Cadi relativ früh als selbständige
Gerichtsgemeinde in Erscheinung. So hängte die Cadi an der Gründungsurkunde

des Grauen Bundes im Jahr 1424 neben den Waisern von Hinterrhein

und den Freien von Laax ihr eigenes Siegel.396

Zweitens bildete die Cadi in Bezug auf Fläche und Bevölkerung die

grösste Gerichtsgemeinde im flächen- und bevölkerungsmässig grössten
Bund des Freistaates. Selbst die Stadt Chur <überholte> die Cadi demografisch

erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.397 Auf den Vorrang

seine Entstehung der Anpassung der Institution <Landsgemeinde> an die Bedürfnisse
eines flächenmässig grösseren Gebietes, das bundesstaatlich organisiert ist. »

395 Die politischen Strukturen in Graubünden zeigten folgende vertikale Gliederung: Nach¬

barschaften (die späteren Gemeinden) - Gerichtsgemeinden (Kreise) [- Hochgerichte
(Bezirke)] - die einzelnen Bünde (nach 1854 aufgehoben) - Freistaat der Drei Bünde (Kanton
Graubünden ab 1803).

396 Vgl. dazu Vincenz, Der Graue Bund, S. 165,169f., 187 u. 189f. Dass die Cadi relativ früh als

selbständige Gemeinde in Erscheinung trat, zeigen (bei aller Problematik konkreter
Fixierungen auf bestimmte Jahreszahlen) auch Vergleiche mit anderen Gerichtsgemeinden. Vgl.
Müller, Geschichte der Abtei, S. 49; Pieth, Bündnergeschichte, S. 69f. und Vincenz, Der
Graue Bund, S. 203.

397 Dazu Vincenz, Der Graue Bund, S. 221. Mit dem Hinweis auf die Bevölkerungszahl soll
nicht suggeriert werden, naturrechtliche Überlegungen hätten die Vormachtstellung der
Cadi begründet. Allerdings zeigen die Bevölkerungszahlen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts

ein derartiges prozentuales Gewicht der Surselva, dass dieser Faktor nicht ohne Ein-
fluss gewesen sein dürfte. So ergab eine der ersten systematischen Volkszählungen aus dem
Jahr 1838 für das Hochgericht Disentis 6834 Bürger (die grösste Bevölkerungszahl aller
Hochgerichte im ganzen Kanton), aber auch für die benachbarten Hochgerichte Gruob
4751 und Lumnezia 4457, während z.B. Chur 3136 Bürger zählte und auch mit Beisassen

(insgesamt 5489 Einwohner) unter dem Wert von Disentis blieb. Vgl. die Zusammenstellung

bei Metz, Graubünden I, S. 460. Zu den Bevölkerungszahlen der Cadi im 18. Jahrhundert

(und früher) Tomaschett, Zehntenstreit, S. 28f.; Müller, Cadi, S. 108 und Alexander
Pfister, Sur la carschen e digren della populaziun el Grischun, in: ASR 28,1914, S. 35-98.
Zur weiteren Bevölkerungsentwicklung seit 1850 siehe Bollier, Bevölkerungswandel, u.a.
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der Cadi innerhalb des Grauen Bundes wies etwa Placidus Spescha hin:
«Der regierende Landammen [der Cadi] wird zugleich als Mitglied der Bundes-

und Landsversammlung angesehen, und er hat vor allen andern
Hochgerichten des Bundes mit seinen beygesetzten Boten oder Gesandten
den Vorsitz und Vorrang. »398 Diese zentrale Rolle im Grauen Bund kam im
Freistaat umso mehr zum Tragen, als dort der Graue Bund den Vorsitz
innehatte.399 Der erste Rang des Grauen Bundes ergab sich aus der
Stimmenzahl von 27 gegenüber 22 (Gotteshausbund) und 14 (Zehngerichten-
bund). Diese 63 Stimmen setzten sich aus jenen der 49 Gerichtsgemeinden
zusammen, wobei die - nach Chur mit drei Stimmen - einflussreichsten
neun (u.a. Disentis) zwei Stimmen abgeben konnten.400 Der dominanten
Rolle des Grauen Bundes ist es auch zuzuschreiben, dass der Name des

Bundes später als <Graubünden> für das ganze Gebiet des Freistaates
Verwendung fand.401

Einen dritten Grund für das grosse politische Gewicht der Cadi bildet
die Tatsache, dass die Äbte von Disentis bei der Entwicklung der staatlichen

Strukturen Graubündens im 14.-16. Jahrhundert durchwegs eine
tragende Rolle gespielt hatten. Dies kam im politischen Entscheidungspro-
zess insofern zum Ausdruck, als dem Abt in verschiedenen Gremien
Vorrechte eingeräumt wurden. Nach der politischen Machtverschiebung
innerhalb der Cadi vom Kloster auf die Gerichtsgemeinde <erbten> die
weltlichen politischen Akteure vor Ort die alten klösterlichen Privilegien.

Diese Privilegien sahen im Einzelnen folgendermassen aus:402 Als
einzige der 21 Gerichtsgemeinden im Grauen Bund war das Gebiet der Cadi
deckungsgleich mit einem der acht Hochgerichte. Alle übrigen Hochgerichte

bestanden aus zwei oder mehr Gerichtsgemeinden. Da die Einnahmen

des Freistaates auf die Hochgerichte verteilt wurden, konnte die Cadi

Karte S. 131; Metz, Graubünden III, S. 557-563 sowie die statistischen Übersichten in HBG
IV, S. 326-339 und e-LIR, <Populaziun grischuna> (Adolf Collenberg).

398 Spescha, Geschichte, S. 152.
399 Vgl. Vincenz, Der Graue Bund, S. 221. Der erste Rang des Grauen Bundes wurde aller¬

dings verschiedene Male vom Gotteshausbund angefochten, und umgekehrt wurden gewisse

Vorrechte der Stadt Chur von den anderen Bünden in Frage gestellt. Dazu ebd., S. 221;

Pieth, Bündnergeschichte, S. 248f. sowie Friedrich Pieth, Der Streit zwischen dem Grauen
Bund und dem Gotteshausbund um den Vorrang 1549/50, in: BM 1951, S. 355-365.

« vgl. die tabellarische Übersicht in HBG IV, S. 280-283. Siehe zudem zum Grauen Bund als

ältestem Bund Sablonier, Politik und Staatlichkeit, S. 278-280.
401 Sablonier, Politik und Staatlichkeit, S. 280; Vincenz, Der Graue Bund, S. 191f. und Metz,

Graubünden I, S. 106-108. Zum Namen <Grauer Bund> resp. <Graubünden> auch BM
1916, S. 257-265 (Wilhelm Oechsli) und BM 1941, S. 376f. (Friedrich Pieth). Siehe
zudem <Grisch>, in: DRG VII, S. 826 und <Grischun>, in: DRG VII, S. 829-831 (beide Alexi
Decurtins).

402 Zusammengestellt nach Gadola, Cumin della Cadi und Vincenz, Der Graue Bund,
S. 200-221.
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ganze zwölf Prozent der Einkünfte des Grauen Bundes für sich beanspruchen.

Im Bundstag des Grauen Bundes stellte die Cadi vier der 29

Abgeordneten, während alle übrigen Gerichtsgemeinden sich mit zwei oder
einem begnügen mussten. Im Bundsgericht war die Cadi mit vier von 18

Mitgliedern vertreten. Wie schon oben angesprochen, konnte die Cadi
ausserdem alle drei Jahre den Landrichter, den obersten politischen
Amtsträger des Grauen Bundes, stellen.403 Hinzu kommt die Tatsache,
dass sich Trun als Sitz des Bundsgerichts und als Versammlungsort des

Bundstags auf Gebiet der Cadi befindet. Und nicht zuletzt spielte Trun als

Gründungsort des Grauen Bundes symbolisch und rituell immer wieder
eine wichtige Rolle.404 Da der Landrichter zusammen mit den Vorstehern
der beiden anderen Bünde die Regierung des Freistaates bildete, war die
Cadi alle drei Jahre in dieser obersten Behörde vertreten. Ebenso wurde
die Cadi bei der Verwaltung der Untertanengebiete überdurchschnittlich
berücksichtigt, indem sie fast jedes Biennium irgendein Amt in den
Untertanenlanden besetzte.405

Diese zentrale politische Rolle der Cadi erfüllte die Einwohner mit
Stolz und einem ausgeprägten politischen Selbstbewusstsein. Der Disenti-
ser Benediktinerpater Maurus Wenzin schrieb um das Jahr 1744, die Cadi
sei «vom ganzen rätischen Bunde das erste und grösste Hochgericht, das -
ich darf es ohne Überhebung sagen - alle anderen nicht nur an Ausdehnung
und Macht, sondern auch an anderen Vorrechten, Auszeichnungen und
Privilegien übertrifft».406

Schlüsseltexte der Helvetik und Gründe der politischen Abwehr

Durch die Ereignisse in Frankreich und in der Schweiz in den 1790er-Jah-

ren sahen auch die Einwohner der Surselva ihre hergebrachten Freiheiten
und Rechte gefährdet. Über die konkreten Gründe, die hier zur Abwehrhaltung

gegen die Modernisierungstendenzen der Helvetik geführt haben,
gibt Peter Anton de Latours <Rede wider die Helvetik> aus dem Jahr 1798

Auskunft. Diese Rede entstand zu jenem Zeitpunkt, als sich Graubünden

403 Vgl. HBG IV, S. 284-299; Augustin Maissen, Die Landrichter des Grauen Bundes
1424-1799. Siegel - Wappen - Biographien, Laax 1990 sowie die Listen der Landrichter
bei Vincenz, Der Graue Bund, S. 279-284; Gadola, Cumin della Cadi, S. 121 und Adolf
Collenberg, Die Bundshäupter der Republik Gemeiner Drei Bünde 1424/1524-1798, in:
BM 1994, S. 315-346.

404 Zu dieser symbolischen Bedeutung von Trun vgl. Fry, Trunser Ahorn.
405 Dazu Sprecher/Jenny, Kulturgeschichte, S. 506 und Gadola, Cumin della Cadi, S. 56-58.

Siehe auch die Tabelle in HBG IV, S. 300-315.
406 Maurus Wenzin, Descriptio Brevis Communitatis Desertinensis (um 1744). Zitiert nach

Müller, Cadi, S. 92. Siehe auch das romanische Zitat bei Caspar Decurtins, Landrichter
Nikolaus Maissen. Ein Beitrag zur Geschichte des Bündner Oberlandes, o.0.1877, S. lOf.
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der Frage nach einem eventuellen Anschluss an die Helvetische Republik
stellen musste. Latour beschrieb die Verschlechterungen, die in der
Schweiz aufgrund der neuen Verfassung eingetreten seien. Denn die «neue
Freiheit» sei in Wahrheit nur eine Scheinfreiheit: «Man singt die Marseillaise

und Freiheitslieder und schlägt dazu den Takt mit jenen Ketten, mit denen
Frankreich die neue Republik am Rücken gefesselt hat. Das Feudalrecht ist

aufgehoben und im Gegenzug dazu sind wir Sklaven Frankreichs geworden.

»

Graubünden betreffend gab es für ihn in dieser Situation nur eine
Alternative, nämlich Verteidigung der alten Verfassung. Denn als Bewohner
der Helvetischen Republik wünschte man sich sogar lieber, in einer
Monarchie zu leben: «Umsonst werden wir dann um das Glück flehen, damit wir
unter das gütige Zepter eines Monarchen kommen, um nach so vielen Stürmen

den Schutz unserer Personen, unserer Güter, unseres Fleisses und unserer

Häuslichkeit zu erhalten,»407

Latour gehörte als Angehöriger einer Brigelser Söldnerfamilie und
aktiver Politiker zur Führungsschicht. Weitere Quellen zeigen mit aller
Deutlichkeit, dass die breite Bevölkerung seine Einstellung teilte. Dies geht aus
dem Protokoll des Kriegsrates der Cadi von 1798 hervor. Es enthält unter
anderem eine auf den 24. Juli 1798 datierte Eingabe einiger Bewohner der
Cadi an die Obrigkeit des Hochgerichts. Die Ausführungen der Obrigkeit
im Kriegsprotokoll knüpften direkt an diese Eingabe an und an den
«Wunsch und Willen des grössten Teils des Volkes die sich schon mehrmals

in der Sorge und Liebe gezeigt haben, unsere liebe Heimat zu verteidigen

und diese in ihren alten Rechten und Freiheiten zu bewahren, die unsere

guten Vorfahren uns zurückgelassen haben (...)». Demselben Schicksal wie
«die mit uns verbündete Schweiz», die «jetzt ganz getrennt, verändert und in
eine neue Republik umgewandelt ist», wollte man sich nicht aussetzen. Deshalb

habe der Magistrat mit unbeschreiblicher Freude zur Kenntnis
genommen,

407 Latour, Plaid, S. 116f. («In conta il marsch dils marseilliers a canzuns da libertad e dat leu tier
il tact cun las cadeinas, las qualas la Frontscha a mess entuorn dies alla nova republica. II dretg
feudal ei dismess a per recumpenza da quei essen nus sclafs della Frontscha» / «Adumbatten
vegnin nus lu a suspirar per la vendra, de poder ira sut in buntadeivel scepter din monarch, per
enflar, suenter tontas malas auras, schierm per nossas persunnas, nos beins, per niesflis a nos-
sa husliadat. »). Zu dieser Rede vgl. auch Collenberg, Latour, S. 20-22. Weitere in der
vorliegenden Arbeit thematisierte Schriften von Peter Anton de Latour sind <Der Engel des
Friedens> von 1814 (vgl. unten, S. 160), die Rede zur 400-Jahr-Feier der Bundesgründung
in Trun (vgl. S. 161) und die Petition des Jahres 1847 (vgl. S. 67). Eine Sammlung der
Manuskripte zahlreicher Reden von P. A. de Latour findet sich unter StAGR Mikrofilme A I
21 c 1, Rolle 120 (Latour-Archiv Brigels Mappe 15,1.8). Vgl. zudem Latour, Aus Bünden
(Einleitung) sowie die Biografie in HLS VII. S. 674 (Adolf Collenberg).
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«dass der patriotische Geist bei den meisten noch lebendig sei, und dass alle ein

brennendes Bedürfnis verspüren, die Freiheitsrechte und ihre demokratische,

freie Verfassung zu verteidigen Und dass sie sich gegenseitig zur Ehre ermutigen,

wenn es gelte, das Vaterland mit dem eigenen Blut zu verteidigen und sich

so mit dem Lorbeerkranz zu krönen».

Die Obrigkeit war ebenfalls der Meinung, dass «die Waffen und der Mut
auch heute unsere Unabhängigkeit unterstützen» müssten. Denn «mit

Hilfe der Waffen und des Mutes haben unsere Vorfahren im Jahre 1512 das

Veltlin erobert». Und «mit dem Schwert haben sie mehrmals unzählige
Truppen vertrieben, die in unser Land eingedrungen waren». Freiheit und
Recht wird also nicht als naturrechtliche Gegebenheit betrachtet, sondern
als Privileg, das es zu erkämpfen und zu verteidigen gilt. Genau diese
Einsicht fehle der gegenwärtigen Regierung in Chur, die sich auf blosse Diplomatie

verlasse:

«Politik ohne Waffengewalt ist nichts wert, unsere Regierung hat die Kraft unserer

Alten verloren und nur die Politik behalten, und deshalb haben wir vor einem

Jahr aufgrund einer unüberlegten Politik das Veltlin, Bormio und Chiavenna

verloren Dies soll uns eine Lehre sein, wie es dem Vaterland selber ergehen

könnte, wenn wir uns auf die Politik verlassen. Der Geist der Politik ist das gute

Einvernehmen, aber momentan bleibt uns im Land kein anderer Schutz, als uns

unter die Waffen zu begeben. Nie ist unser Land in Bezug aufseine Freiheit und

Unabhängigkeit in so grosser Gefahr gewesen wie in der gegenwärtigen Zeit.»

Aus diesem Grund, so das Protokoll weiter, liege es nun an den
altgesinnten Gerichtsgemeinden, sich gegen jegliche Neuerungen zur Wehr zu
setzen. Dies gelte insbesondere für die Cadi, der «das Land den Anfang
seiner Freiheit zu verdanken» habe. Denn «nie hat sich die Fahne der Cadi
in Bewegung gesetzt, ohne den Sieg errungen oder Nägel mit Köpfen
gemacht zu haben. Die Fahne selber, die noch aufbewahrt wird, bezeugt dies

(,..).»408 Auf symbolische Art unterstrich das Hochgericht Disentis so seine

408 Protochol Cosselg d'Ujarra (Corps de Chitschadurs), S. 88,114-118 u. 133 («l'Intenziun ed

veglia chei la gronda Part dilg Pievel, chei sefatg enconoschent schon pli gadas la premura et

amur de defender la nossa Cara Patria, et quella mantener en sees Dreitgs vegls etfrietats che

noss buns velgs han schau davos a nus» / «con nus confederada Helvetia ussa totalmeng
separada, et metamorphosada u midada enten ina Republica nova» / «che ilg Spirt Patriotic
régi aune tier la pli Part, che tuts hagien in ardent Desideri de Defender ilgs Dreitgs delta

Libertat e lur Democratica libera Constituziun setschafavan in a lauter la honur de ver
Chischun de Defender con lur agien Saun la Patria et aschia sencororar con la Cruna de

Lorber». / «Las armas e la Churascha ston aung oz il Dy sustaner nossa Independenza, tras
las Armas e la Churascha han noss Pardavons pria en la Valtrina ilg onn 1512. Con la Spada
han ei pli gadas fugientau nondumbreivlas Armadas che eran ruttas en nossa Tiara.» / «La
Politicha senza la forza vala nuot, nies Govern ha schau ira la forza da noss buns vegls, ha
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Führungsrolle und die Verpflichtung, mit allen Mitteln für die althergebrachten

politischen Strukturen einzustehen.409

Wie schon erwähnt, liess die Bevölkerung der Surselva diesen Worten
Taten folgen. Nach einem euphorisch gefeierten Sieg folgte ein vermeintlich

günstiger Waffenstillstand, der schliesslich doch alle Kriegsübel spüren
liess. Deshalb bäumte sich die Region im Mai 1799 ein zweites Mal gegen
die französischen Besatzer auf. Bisher war der Landsturm auf dem
Schlachtfeld unbesiegt geblieben, und Gott, so hofften die Einwohner der
Cadi, würde auch diesmal der ihrer Meinung nach gerechten Sache zum
Sieg verhelfen. Doch die Siegestrunkenheit endete in einem gewaltigen
Gemetzel und vereitelte alle diesbezüglichen Hoffnungen.410

Nach dem gescheiterten Aufstand hielt die Surselva weiterhin an der
Überzeugung fest, dass die damaligen Missstände nicht von Dauer sein

könnten. In einem Schreiben aus dem Jahr 1801 beklagte sich etwa «das

gesamte Volk der Gemeinde Brigels» über «die Leiden und Drangsale, unter
welchen Bünden, das Vaterland der von unsern Voreltern so teuer erkauften
Freiheit, seit einigen Jahren geseufzet hat (...)». Mit einer «fast strafbaren
Geduld» hätten sie bisher die «willkürliche Herrschsucht» der Besatzer

hingenommen. «Wir haben ein Joch getragen, dessen sich unsere Voreltern
nicht nur mit guten Worten, sondern mit männlicher Entschlossenheit entledigt

haben würden.» Und «nur der freudenreiche Gedanke, Bünden wird
doch bei dem endlichen Friedensschluss [gemeint ist hier wohl der Friede
von Lunéville vom Februar 1801] seine alte Verfassung bekommen, konnte
unsere Leiden mildern». Gleichzeitig hofften die Petenten die Verbindung
mit der Schweiz rückgängig machen zu können und wünschten, «keineswegs

Schweizer, sondern lediglich wahre Freunde derselben nach den

alten Verhältnissen, zu sein».

salvau mo la Politica, et aschia vein nus avon in onn entras ina malmanada Politica piars la

Valtrina, Vorms a Clavenna Quei nus dat Scola co eipodess ira con la Patria sera, sehe

nus seschein sin Politicha. La Olma della Politicha ei La Uniun de Buna Entelgientscha, aber
ussa ella Tiara nus resta nagina autra Ustonza che de semetter sut las Armas. Mai ei nossa
Tiara Stada en schi grond Prigelper sia Libertat et Independenza sco el Temspresent.» / «alla
quala nossa Tiara ha d'engratiar l'entschatta de sia Libertat, mai ei la Bandiera della Cadi
vegnida muentada senza ver purtau victoria ne fatg ovras Segiladas. La Bandiera seza che

veng aung conservada fa ver la Perdetgia de quei»). Zur Bedeutung der Fahnen der Cadi vgl.
Berther, Ovras II, S. 73-79.

409 Vgl. dazu die entscheidende Rolle der oberen Surselva anlässlich der Calvenschlacht von
1499 (gemäss zeitgenössischen Quellen). Siehe Vincenz, Der Graue Bund, S. 224-226 (mit
entsprechenden Quellenauszügen); Müller, Geschichte der Abtei, S. 63 (auf der Grundlage

seiner Ausführungen in BM 1941) S. 249-255 u. 272-276 sowie Martin Bundi, Die
politische und militärische Führung der Drei Bünde um 1498 bis 1500, in: ders. (Red.),
Calvengeschehen, S. 129-147.

410 Vgl. oben, S. 103. Zur Siegesgewissheit vgl. Adler, Direkte Demokratie, S. 71f. sowie

Suter, Bauernkrieg von 1653, S. 436f.
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Doch nach dem Friedensschluss habe man die schmerzliche Feststellung

machen müssen, dass sich Bünden «noch immer in einem Wirbel von
Unbeständigkeiten befindet. Anstatt dass man uns bei unserer ererbten

Verfassung und der von unsern Eltern erworbenen Freiheit beschützen und
beschirmen helfen soll, will man uns eine ihres Namens unwürdige Freiheit
zuwerfen». Nur mit Widerwillen und Resignation füge man sich den
gegenwärtigen Verhältnissen. Und «[wjenn Gewalt vor Recht geht», könne die
Gemeinde nichts anderes tun als feierlichst erklären, «dass alles, was in
einem Zeitpunkt von 1 Vi Jahren rücksichtlich auf unsere Verfassung geordnet
und beschlossen, wider unsern Willen und Meinung sei: dass wir niemalen

vorgefallenen oder noch vorfallenden Neuerungen unsere Genehmigung
geben werden»

Welche politischen Motive gegen eine neurechtliche Verfassung lassen
sich aus diesen Quellen herauslesen? Die politischen Freiheiten und Rechte

galten im Gegensatz zu den Ideen der Aufklärung412 für die Altgesinnten
nicht als naturgegebene Menschenrechte, sondern als Privileg. «Unser
Stand», so hiess es wiederholt, «ist aufgrund der unübertreffbaren
Tapferkeit, ja gar mit dem Blut unserer Vorfahren derart konstituiert, dass wir
weder einem Potentaten, noch einem Fürsten, noch einem andern Herrn
gehorchen müssen, sondern wir gemessen alle, der eine wie der andere, die
absoluteste Freiheit (,..).»413

Dieser Freiheitsbegriff stellte keineswegs die mittelalterliche
Ständeordnung grundsätzlich in Frage. Vielmehr, so die Ansicht, hatten die
einzelnen Gerichtsgemeinden als Souverän innerhalb der feudalen Strukturen
gleichsam den Platz der früheren Fürsten eingenommen. Die Bauern selber

hatten demnach «edles Blut» in ihren Adern fliessen, wie ein politisches
Gedicht aus der Zeit vor dem Franzosenkrieg von 1799 betont.414 Diese

Auffassung reicht Jahrhunderte zurück und hielt sich bis in die Zeit der

Regeneration hinein. Im Zusammenhang mit den bereits erwähnten Be-

411 KAD AA I, 26: Die Gemeinde Brigels an den Kantonsstatthalter, 6.12.1801. Zitiert nach

Steiner, Kanton Rätien, S. 235-237. Zur Kantonsverfassung von 1801 vgl. Rathgeb,
Verfassungsentwicklung, S. 55-62.

412 Zu den neuen Staats- und Gesellschaftsideen des 18. Jahrhunderts vgl. Kölz, Verfassungs¬
geschichte 1, S. 25-57.

413 Plaid d'abdicziun tenius dad in mistral (probablamein délia Foppa) alla fin dil davos tschen-

taner, hg. von Giachen Caspar Muoth, in: ASR 5,1890, S. 91-93, hier S. 91 («Niess stann
ei entras la mai pli avunda exaltada taffradat, giè cu'lg seung sez de noss buns Pardavons
constituieus en inna maniera, che nus senza esser obbligai de depender, n 'er de obedir ad an-
tgin Potentat, Princi, n'er Signur gudein tutts, l'inn sco l'auter la pli absoluta libertad»). Vgl.
zu den folgenden Ausführungen das Kapitel <Das politische Selbstverständnis in Schwyz>
bei Adler, Direkte Demokratie, S. 33-67 sowie Suter, Vormoderne und moderne Demokratie.

414 La libertat en prigel stat, S. 380 («niebel saung»).
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waffnungsvorschlägen aus Chur hatte die Regierung im Jahr 1831 auch

Vorschläge in Bezug auf die Landsturms-Offiziere gemacht. Der Landammann

der Cadi betonte allerdings in seinem Antwortschreiben, die
Gerichtsgemeinde könne

«nicht zulassen, dass die Offiziere unseres Landsturms von jemand anders

bestimmt werden, als vom Volk selbst. Wir müssen Sie deshalb bitten, sich in
die Wahl der Offiziere unserer Gerichtsgemeinde nicht einzumischen. Wir
bitten Sie unsere Bitte mit Wohlwollen entgegenzunehmen, denn sie ist von
Bedeutung und wir bringen sie deshalb vor, weil wir die Gefühle des Volkes durch
und durch kennen, das für das gehalten werden will, was es ist, nämlich der
Souverän und Fürst,»415

Aus der Perspektive der hier aufscheinenden Befreiungstradition416 waren

auch die Untertanengebiete legitimes Erbgut, und der aus diesen
Gebieten - zum Leidwesen der dortigen Bewohner - gewonnene wirtschaftliche

Nutzen wurde ohne moralische Skrupel als gerechter Lohn für die

Tapferkeit der Vorfahren betrachtet.

B.2.2 Bund mit Gott - die Auserwähltheitsvorstellung

Schlüsseltexte Helvetik

Die Befreiungstradition beinhaltet neben der ausgeführten politischen
eine ausgesprochen religiöse Komponente. Welch zentralen Stellenwert
die Religion im Denken und Handeln der katholischen Surselva im
ausgehenden 18. Jahrhundert einnahm, belegt das bereits wiederholt zitierte
Tagebuch von Duitg Balletta. War dieser bis in die frühen 1790er-Jahre in

415 StAGR C II 11 b 4: Mistral Giachen Rest Rensch und scarvon Gion Gieri de Tuor an den
Kleinen Rat, Disentis, 24.3.1831 («bucca conzeder, ch'ei vegn numnau officials sin niees
landsturm da zatgi auter, che d'al pievel setz. Nus stuein pia suplicar Eis, ch'ei veglien
semischedar nuot en la nomina dils officials de nies Cumin. Nus suplichein ch'Els veglien
bugnamegn ascultar nossa suplicha, pertgei ella ei d'inportonza, e nus figiein ella, perquei
che nus enconuschein compleinamein ils sentimens dil pievel, il quai vult esser tenius perquei,
ch'ei ei numnadamein per il Sovran e Prenzi») Vgl. dazu auch das Antwortschreiben der
Regierung, KAD AA II, 616: Der Kleine Rat an die Obrigkeit des Hochgerichts Disentis,
29.3.1831. Vgl. auch einen Beleg von 1816, der die Gerichtsbehörden der Cadi als Vertreter
des Landesfürsten, d.h. der Gerichtsgemeinde, bezeichnet. Gadola, Truada, S. 81. Regionale

Belege aus dem 17. und 18. Jahrhundert für die Bezeichnung der Schweizer/Bündner als

<Barone>, das heisst als Nachfolger der Adligen zur Zeit des Feudalismus, bei Collenberg,
Volkslied, S. 196.

416 Zum Begriff vgl. Marchal, Geschichtsbild, S. 28-38; Suter, Bauernkrieg von 1653, S. 417-
422 sowie <Befreiungstradition>, in: HLS II, S. 151-154 (Peter Kaiser). Ähnlich der Begriff
<Befreiungsmythos> bei Adler, Direkte Demokratie, S. 39-42.

135



französischen Kriegsdiensten gewesen, so entfremdete er sich bei
Ausbruch der Französischen Revolution rasch dem revolutionären Gedankengut.

Im Jahr 1792 kehrte er nach Brigels zurück, denn «meine Ehre und
mein Gewissen Hessen es nicht zu», einer «Nation zu dienen, die sich ihrem

König und ihren gerechten Amtspersonen gegenüber wie Barbaren gebärdet».

Später wünschte er sich wiederholt, «dass Frankreich nochmals zu den

alten Verhältnissen zurückfinde, denn wo Gerechtigkeit und Religion ist, da

ist Gott und seine Hilfe». Und zur Hinrichtung von Louis XVI. im Jahr 1793

bemerkte er: «Gott möge seiner Seele gnädig sein: er ist als wahrer Katholik
gestorben - und alle Gerechten bemitleiden seinen unglücklichen Tod.» In
seinem Heimatdorf konnte Balletta sich wiederholt davon überzeugen, mit
seiner Rückkehr aus Frankreich die richtige Entscheidung getroffen zu
haben, denn «ich genoss den Trost Gottes und der Welt durch meinen ehrenhaften

Dienst und dank meines guten Rufes». Die Aufzeichnungen der
folgenden Jahre sind im gleichen religiösen Ton gehalten. So gibt er etwa
seinen Nachkommen folgenden Ratschlag mit auf dem Weg: «[I]hr Kinder,
die ihr diese Zeilen lest, denkt immer an Gottes Hand, an unsere wahre heilige

Religion, an Gerechtigkeit anerkennt in all eurem Tun und Lassen

eure Vorgesetzten und befolgt das Evangelium als wahre Jünger Christi

Eine entsprechend prominente Rolle spielte die Gefährdung der
Religion wiederum wenige Jahre später, als im Ersten Koalitionskrieg die

Kriegsfront sich Graubünden näherte. Gemäss einer zeitgenössischen
Flugschrift würden die Franzosen «scheinheilige Gründe vorbringen, wenn
sie die Kirchen berauben». Dabei «wollen sie das Land reformieren

417 Balletta, Cudisch de mia vetta, S. 233, 236-238 u. 243 («mia honur et conzienzia schava

a mi quei buca tier de survir sut ina naziun barbara cun lur reig et conter lur gests

officiais». / «che la Fronscha vegness era sin quei pei eung ina gada, pertgei nua che giustia
et religiun, ei Dieus et siu agit era». / «Dieus agi faig grazia con sia olma; et ei morts sco in
ver catolig - et tuts ilgs gests han compissiun giut sia schventirada mort.» / «et jeu gudeva tuta
consolaziun de Diu a dil mond entras ad eis survir con honnur et reputaziun». / «affons, che

legis quei, sehe seregurdei adina vid ilg meun de Diu, vid nossa vera S. religiun, vid giustia
renconischei vos superiurs ent tut vos pass a gèsts è suendei ilg Evingielli sco vers giufnals

de Christi»), Die Aufzeichnungen von Giachen Giusep Tomaschett aus Trun, der im Jahr
1800 als englischer Söldner nach Ägypten gekommen war, zeugen desgleichen von einer
starken Laienfrömmigkeit. Vgl. II regiment svizzer de Roll en survetsch ingles 1795 ento-
chen 1801. Tenor il diari de sergent Giachen Giusep Tomaschett de Trun, in: ASR 11,1896,
S. 285-318. Über die Ereignisse im revolutionären Frankreich war die Surselva nicht nur
dank heimkehrender Söldner auf dem Laufenden, sondern auch aufgrund der Schilderungen

von französischen Pfarrern, die in der katholischen Surselva Zuflucht gefunden hatten,
um der Eidesleistung auf die französische Revolutionsverfassung zu entgehen. Vgl. z.B.
verschiedene Pfarrer in der Val Lumnezia bei Leonard Solèr, Flurs ord il curtin de Lumerins.
Studi historic, in: Igl Ischi 26,1938, S. 42-124, hier S. 71.
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[d.h. den Katholizismus aufheben] und halten alle Leute für dumm. Wer
sich den Franzosen anvertraut, bereut es schliesslich,»418 Allein die
Rückbesinnung auf die Werte der Vorväter könne in diesem Fall Rettung bringen:

«Ihr wollt immer frei bleiben, den Glauben bewahren Erinnert
euch der alten Zeiten, an die Taten, die unsere guten Vorväter vollbracht
haben: als tapfere Männer kämpften sie für die heilige Freiheit.»419 Ebenso
notierte Duitg Balletta im Jahr 1796 in seinem Tagebuch: «Am 4. Juli zog
die ganze Gemeinde [Brigels] in einer Prozession nach Trun [zur
Muttergotteskirche], nachdem man dies zum Schutz vor dem Krieg beschlossen
hatte».420

Religiöse Argumente tauchten ebenfalls in der bereits erwähnten <Rede

wider die Helvetik> auf. Latour lobte die Innerschweizer, «die im Krieg ihr
Leben für ihre Religion und für die alte, mit dem Blut ihrer Väter erkaufte
und mit diesem versiegelte Freiheit hingegeben haben». Er kritisierte im
gleichen Atemzug die Aufklärer, die diese Abwehrkämpfe als Auswuchs
«des Aberglaubens und der politischen Narrheit» abwerten wollten. In einer
längeren Passage kam Latour sodann auf die religiöse Bedrohung zu
sprechen, die von der Verfassung der Helvetischen Republik ausgehe. So

beklagte er etwa, dass die Klöster den Grossteil der Staatseinnahmen
abliefern müssten. Diesen und weitere Todesstösse gegen den Katholizismus
könne jeder Katholik aus der Verfassung herauslesen: «Jeder katholische
Bewohner dieses Landes wird allgemein in dieser Verordnung Religionshass,
einen Angriffauf den Glauben der Vorväter finden.»421

Gemäss Kriegsratsprotokoll galt der Widerstand gegen die Franzosen
als heilige Pflicht eines jeden Einwohners der Cadi. Denn die Invasoren
gefährdeten nicht nur die alten Rechte und Freiheiten, sondern drohten,
mit ihrem naturrechtlichen Gesellschaftsentwurf der hergebrachten politischen

Kultur auch ideologisch-religiös das Rückgrat zu brechen. So waren

418 Ei, potz tussig, ei, ei, ei!, in: RC II, S. 354-356, hier S. 355 («Fan sc'els haigian bien intent, /
Cun baselgias prender ent; / Vulten reformar la terra, / Salvan tut la glieut par nara. / Quel
sanrigla silg davoss, / Quel ca safida dilg Frantzoss. »).

419 La übertat en prigel stat, S. 379 («Adina Ubers leis restar, / Cardientscha mantener, (...)/ Bein
regordei dil temps vargau, / Tgei nos buns vegls han fatg; / Sco tafers umens han luvrau/ Per
la sontga libertat. »).

420 Balletta, Cudisch de mia vetta, S. 258 («Ilgs 4 de Juli ei l'entira vischneunca gieneralmeng
ida vi Trun con prossesiun, essent ch'ei veven priu si per schierm dell'uiara»). Vgl. dazu den
für das ganze Hochgericht verbindlichen Beschluss der Obrigkeit der Cadi in KAD BB I,
Protokoll vom 22.6.1796.

421 Latour, Plaid, S. 114 u. 119 («ch'en vegni entuorn ella Battaglia per lur Religiun, per la veglia
libertad, comprada con seun dils Babs e cun quel sigelada» / «tier effects de superstiziuns a

politica stuornadat» / «Mintgia comember délia tiara catolica vegn gieneralmein en quella
ordinaziun enflar hass da cardientscha, in attac ella Religiun dils antecessurs»).
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die Kriegsvorbereitungen der Cadi von zahlreichen religiösen Ritulen wie
Prozessionen, Eidesleistungen und Generalabsolutionen begleitet.422

Weiter führte das Protokoll aus, die Bevölkerung sei «mit Hilfe Gottes,
der Muttergottes und unserer glorreichen Heiligen» im März 1799 in die
Schlacht gegen die Franzosen gezogen und habe dieser himmlischen Hilfe
auch den Sieg zu verdanken.423 In diesen Worten klingt ein Auserwählt-
heitsanspruch mit, wie er schon im Jahr 1798 zum Ausdruck gekommen
war, als die Franzosen die ganze Schweiz fest im Griff hielten, Graubünden
sich aber weiterhin unvermindert der alten Freiheiten erfreute. Falls der

gegenwärtige Zustand andauere, so Theodor de Castelberg, könnte man
fast glauben, «dass die allmächtige Vorsehung unsere kleine Republik zum
glücklichsten Volk der Welt auserkoren habe»,424

Ähnliche religiöse Überzeugungen der Bevölkerung belegt ebenso die

Bemerkung von Placidus Spescha, dass «[b]ey der Schlacht und bey der

Nachsetzung überhaupt kein Pardon gegeben» wurde. Vielmehr meinte

das Volk, «ein Werk der christlichen Gerechtigkeit auszuüben, wenn es

einen Franzosen erschlagen konnte». Doch nach der Schlacht habe sich

herausgestellt, dass viele der erschlagenen Franzosen Katholiken waren,
«denn entweder ein Kreüz oder den Nammen Jesus und Maria fand man bey

jedem der Erschlagenen in der Haut mit dunkelbrauner Farbe angezeichnet.
Das Volk beweinte hernach ihren Todschlag.»'125

Die religiösen Bedenken gegenüber den Franzosen und ihren Ideen
blieben aber weiterhin bestehen. Als Spescha Anfang Mai 1799 dem Richtung

Reichenau eilenden Landsturm der Surselva begegnete, stellte er fest,
dass viele «papierene heilige Bilder» auf ihren Hüten trugen und fragte sie

mit Schrecken: «Wollt ihr einen Religionskrieg anfangen?»426 Wie die
ausgesprochen reiche mündliche Überlieferung und die vielen schriftlichen
Aufzeichnungen über die damaligen Ereignisse bezeugen, verehrten die

422 Zur Bedeutung von Ritualen und Symbolen beim Erzeugen, Erleben und Festigen eines

gemeinsamen kulturellen Erbes vgl. Suter, Bauernkrieg von 1653, S. 110-112. Zur Häufung

von Prozessionen und Wallfahrten im Vorfeld der Helvetik vgl. auch Vogel, Aufruhr,
S. 87f.

423 Protochol Cosselg d'Ujarra, S. 110 («con Diaus a Nossa Dona a noss glorius Sogns Patruns
en agit»). Vgl. dazu die Eidesformel ebd., S. 103.

424 Castelberg, Relatiun, S. 378 («che la Tutpussenta Providenza hagi legiu ora nossa pintgia
Republica per ilpli ventireivel Pievel dil Munn»), Zur Siegesgewissheit und Auserwähltheits-
vorstellung vgl. Adler, Direkte Demokratie, S. 39-42 u. 69-76; Suter, Bauernkrieg von
1653, S. 129 sowie Marchal, Geschichtsbild, S. 32-34.

425 Spescha, Geschichte, S. 85f.
426 Spescha, Geschichte, S. 97.
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Hinterbliebenen und Nachkommen die Gefallenen des <Heiligen Krieges>

von 1799 tatsächlich als Märtyrer <Pro Deo et Patria>.427

Wie lässt sich dieser besondere Stellenwert der Religion im Denken
und Handeln der Bevölkerung erklären? Der Glaube hatte die Basis der

von den Voreltern gewonnenen Freiheiten gebildet: Weil sich die Vorfahren

besonders fromm verhalten und ihre politischen und kriegerischen
Entscheidungen auf den Bund mit Gott ausgerichtet hatten - so die
Argumentation -, hatte Gott ihnen in ihrem Freiheitskampf zum Sieg verholfen.
Zahlreiche Quellen heben diese religiöse Komponente explizit hervor.
Und als Nachkommen dieses auserwählten Volkes gehörte es zu deren
heiligster Pflicht, diese Freiheiten und ihr Fundament, die Religion, zu verteidigen

und zu retten. Denn würden sie den vorgegebenen Weg, den Gott
durch die Siege der Voreltern gleichsam gesegnet hatte, verlassen, so drohten

sie von Gott bestraft oder gar fallen gelassen zu werden und die alten
Freiheiten und Rechte zu verlieren.428

Dieser religiös begründete Auserwähltheitsanspruch hielt sich im
Katholizismus länger und weit stärker als im Protestantismus. Zum einen lässt
sich dies dadurch erklären, dass «im Katholizismus im Gegensatz zur
protestantischen Säkularisationserfahrung weder ein sozialer Bedeutungsverlust

der Religion noch generell Entkirchlichung eingetreten war», wie
Carlo Moos noch im Zusammenhang mit dem Sonderbund betont.429 Zum
anderen dadurch, dass «[g]elebte katholische Religiosität mehr
gesellschaftliche - und damit auch politische - Praxis denn individuelle
Glaubensüberzeugung» war, wie Lukas Vogel am Beispiel der Helvetik zeigt.430 So

verwundert es nicht, dass der Zeitgenosse Florent Guiot immer wieder
beobachtete, dass besonders die Katholiken sich gegen die Franzosen erhoben:

«Une partie considérable des communes du pays grisou suit le culte

427 Zur Tradierung der Ereignisse rund um das <Franzosenjahr> vgl. die Angaben weiter unten,
Anm. 1359.

428 Dazu Adler, Direkte Demokratie, S. 69-72.
429 Moos, Sonderbund, S. 88 (Zitat) und ders., Bürgerkrieg, S. 25 -32 u. 34. Dazu auch Jorio,

Gegenwehr der Konservativen, S. 142f. und ders., Bund des Sonderbundes, S. 246.
430 Vogel, Hintergründe, S. 177. Auch Moos stellt fest, «dass <Religion) gleichsam als Chif¬

fre für (fast) alles stehen konnte, so für die Vorstellung von umfassender militärischer, politischer

und religiöser Selbstorganisation der (Lands-) Gemeinde» und betont die Kontinuitätslinien,

die sich diesbezüglich vom Widerstand gegen die Helvetik bis zum Sonderbundskrieg
und darüber hinaus ziehen lassen. Moos, Sonderbund, S. 84 (Zitat) und ders., Bürgerkrieg,
S. 33. Ebenso betont Guzzi die Bedeutung der katholischen Konfession für das Verständnis
einer auf zirkuläre Zeit und segmentierten Raum ausgerichteten <alpinen Kultur>, «weil sie

[die Konfession] die Grundstrukturen der jeweiligen Weltvorstellungen ausdrückte». Guzzi,

Widerstand, S. 99. Zur zentralen Bedeutung der religiösen Komponente vgl. zudem die

Ausführungen bei Adler, Direkte Demokratie, S. 69-76; Vogel, Aufruhr, S. 75f. u. 90
sowie Kälin, Innerschweizer Widerstand, S. llOf.
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catholique et romain. On remarque que c'est en général dans ces communes
où le Gouvernement français compte le moins d'amis.»m

Gerade die von der Französischen Revolution propagierte und von der
französischen Armee in ganz Europa verbreitete Glaubens- und
Gewissensfreiheit war aus der Sicht der Katholiken in den Landsgemeindedemokratien

nicht akzeptabel. Denn sie würde das Fundament ihrer bevorzugten

Position untergraben.432 Ererbtes Recht stand so gegen Naturrecht,
kollektive Freiheiten und Souveränitätsvorstellungen gegen individuelle
Freiheitsrechte.

Wie eng die Verknüpfung von politischer und konfessioneller Tradition
für das kollektive Geschichtsbewusstsein war, lässt sich in besonderem
Masse an der Cadi zeigen. Das Kloster hatte dem Volk den Glauben
vermittelt und garantierte die religiöse Integrität der Gerichtsgemeinde. Aus
diesem Grund genoss das Kloster den Schutz der Gerichtsgemeinde, die
sich mit dem Kloster verbunden fühlte «durch das Bewusstseyn, dass die

Religiösen von Disentis den ganzen grauen Bund zum Lichte des Christlichen

Glaubens bewogen haben (,..)».433 Diese Verbindung mit dem Kloster
bringt schliesslich der Name der Gerichtsgemeinde (Cadi Casa Dei) zum
Ausdruck, der die Verflechtung von Politik und Religion auf symbolischer
Ebene vollzieht.434

Erstarken der Volksfrömmigkeit

Im frühen 19. Jahrhundert reflektieren zahlreiche Kirchenlieder - entsprechend

der zentralen Bedeutung des Religiösen - die kriegerischen Ereignisse

des Jahres 1799. Im Zentrum steht dabei häufig die Frage, wieso Gott
so viel Unglück zulassen konnte. Dabei suchten die Gläubigen die Schuld
für das Vorgefallene ganz im Sinne des Barocks beim eigenen moralischen
und religiösen Fehlverhalten.435 In einem Lied vom Anfang des 19.

Jahrhunderts hiess es etwa: «O ihr lieben Bündner, wann wollt ihr euch endlich
bessern und aufhören zu sündigen. Gott straft uns mit seiner Rute, wie wir es

verdient haben.» Man habe zu sehr auf weltliche Hilfe vertraut, «hätten wir
zu Gott gebetet, unserm König und Haupt, dann hätte er uns beschützt».436

431 Mémoire sur la situation politique de la République des Grisons, 12.3.1798. Gemäss

Dunant (Hg.), Réunion, S. 32. Vgl. auch ebd., S. 103.
432 Dazu allgemein Altermatt, Katholizismus und Moderne, S. 59-62. Zur Rezeption der na¬

turrechtlichen Vorstellungen durch den katholischen Klerus vgl. Lüber, Klerus, S. 50-54.
433 Spescha, Geschichte, S. 47.
434 Vgl. dazu Müller, Geschichte der Abtei, S. 36.
435 Zur Vorstellung göttlicher Bestrafung vgl. Felici Maissen, Cuolpa e castitg ella superstiziun

populara dalla detga sursilvana, in: ASR 102,1989, S. 219-240.
436 Canzun da la Guerra d'ilg Culm Dursera, in: RCI, S. 401f., hier S. 401 («O, Vus mes Chars

Grischunse, / Cur leits Vus ngirpli Bunse, / Calar da farpuccau. /Ilg Senger nus Castige/ Bein
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Die <Sünder> deuteten die Geschehnisse aber nicht als Zeichen dafür,
dass Gott sich von ihnen abgewendet hätte. Vielmehr müsse Gott, eben um
zu verhindern, dass der religiöse Eifer der Menschen nachlasse, ab und zu
ein Machtwort sprechen: «Beobachtet mit Fleiss und Sorge wie unser gütiger
Gott alles daran setzt, uns glücklich zu machen, wenn wir auf ihn hören
Damit wir uns bessern, hat er uns mit der Rute gezüchtigt, die jeden rechten

Gläubigen zum Heil führt. Auch wenn wir hier eine Zeitlang zu leiden
haben, werden wir danach in Ewigkeit triumphieren.» Es gelte nun, dieser

Aufforderung zur Umkehr Folge zu leisten, denn «wer sich auf diese

Züchtigung hin nicht bessern will, der öffnet sich selber das Tor zur ewigen
Verdammnis»,437

Diese Argumentation sollte schliesslich eine verstärkte Hinwendung zu
den überlieferten religiösen Praktiken bewirken: «So wollen wir auch
weiterhin in Vereinigung mit Gott leben und tagtäglich unserer Religion alle
Ehre erweisen,»438 Denn gerade die Neuerer seien es, die der Religion zu
wenig Beachtung schenkten. In einem politischen Gedicht, das ein im Jahr
1799 nach Frankreich deportierter, namentlich nicht genannter Katholik
aus der Surselva im Exil verfasst hatte und das in der Region als Flugschrift
kursierte, hiess es: «Die Religion auszuüben, davon war nie die Rede. Wir
wurden in Kirchen eingesperrt und mussten gar unsere Notdurft vor dem
Altar verrichten.»439 Und Castelberg stellte fest: «[A]lles Gute von früher
riecht jetzt schlecht und ist unwillkommen wie ein Hund.» Wenn die
Vorfahren auferstehen würden, würden sie ihren Augen nicht trauen, denn
«die Religion steht überall auf der Kippe», die Neuerer hätten es auf alle
Glaubensbekenntnisse abgesehen und sähen lieber eine einzige (Ver-
nunft-)Religion, «und Papst Pius müsse demissionieren».440

Cun la Torta sia, / Sco nus vein Meritau. / Mo vessan nus Rugaue/Bein Deus neiss Reg a

Chiaue, / Quel ves nus parchirau. »).
437 O chars Carstiouns si'lg Munde, in: RC II, S. 367-379, hier S. 367 u. 375-377 («Cun Fliss,

quittau bein zünde, /Andreig po observeit, / Co niess Deus buntadeivel / Tuts Miez bein vult
duvrar, / Par far nus vantireivels / Scha nus lein El tadlar. » / «El nus ha dau la Torta / Tiers
niess Milgiurament, / La quala Salid porta / A scadin ver cartent. » / «Cumbein ca nus cou
veine / Ün Tempset da luchiar, / Suenter lur pudeine /A semper triumphar. » / «Ca chi ca sin
tal'Torta / Buc less sa milgiurar, /Arv'a sasez la porta, / Bein da sa Schmarschentar. »). Ähnliche

Denkweisen auch in Canzun d'il berschament de Muster, in: RC I, S. 812-814.
438 Gion Theodor de Castelberg, Canzun devoziusa è dad allegria per la pleif da Mustè. Zi¬

tiert nach Gadola, Castelberg, S. 128 («Lein viver è da cheu denvi/Cun Diu en uniun. / Lein
fa honur de dij en dij / A nossa religiun. »).

439 Pertraitgs da liung'urialla, in: RC I, S. 418-421, hier S. 421 («D'exercita la religiun / Da gliez
eis ei mai stau questiun, / En baselgias si sera /A nos basens avon glalta, / Gliez schizun nus
han faitg fa.»). Zur Deportation vgl. auchBalletta, Deportaziun.

440 Theodor de Castelberg, In'autra canzun commensurada al temps niev, in: RC I,
S. 378-380, hier S. 380/379 («Tut bien da velgfreda ussa mal, / Et ei malvegnius sc'in tgieun. »

/ «La Religiun pertut balucca/ E Papa Pius dues far Abscheid.»). Vgl. auch ders., Dialog
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Nebst Liedern und Gedichten zeigt sich diese religiöse Rückbesinnung
zu Beginn des 19. Jahrhunderts schliesslich darin, dass zahlreiche Praktiken

und Rituale revitalisiert wurden.441 Ein Beispiel bietet das Passionsspiel,

das in seinen Ursprüngen auf das Mittelalter zurückgeht, in Deutschland

und der deutschsprachigen Schweiz im 16. und 17. Jahrhundert zur
Blüte gelangte und für das 18. Jahrhundert ebenfalls in der Surselva
nachweisbar ist.442 Im Jahr 1801, also mitten in der Helvetik - und unter Protest
der helvetischen Regierung - bereitete Sumvitg eine Neuaufführung dieses

traditionsreichen barocken Volksdramas vor. Pfarrer Michael Henni
hielt fest, dass seine Gemeinde, «von religiösem Eifer getrieben», ihn
«inständig gebeten, ja fast gezwungen hatte», das Passionsspiel wieder
aufzuführen.443

Das Kloster Disentis beging das St. Placidus-Fest am 11. Juli als

wichtigste religiöse Feier der Cadi ebenfalls im Jahr 1801 und danach alljährlich
wieder.444 Unter reger Mithilfe der Geistlichkeit und weltlicher Amtsträger
wurden Spenden gesammelt, um das abgebrannte Kloster neu erstehen zu
lassen. So erstrahlte es bald wieder in alter Pracht und brachte, wie es in
einem Lied zur Weihe der neuen Kirchenglocken hiess, symbolisch zum
Ausdruck, «dass [Gott| uns noch liebt»,445 Im Jahr 1808 beschloss der
Magistrat der Cadi zudem, in der Klosterkirche alljährlich einen Gedenkgottesdienst

für die Gefallenen von 1799 abzuhalten.446

Abt Anselm Huonder etablierte Disentis als regionalen Wallfahrtsort
neu. Am 20. Mai 1805 konnten die Besucher der Marienkirche nach dem

Sakramentenempfang und einem besonderen Gebet zur Gottesmutter ei-

d'il temps vergau, in: Gadola, Castelberg, S. 111-113. Letzteres auch in Gadola, Teater
II, S. 59-62. Siehe dort vom gleichen Autor das Theaterstück Ina cumedia spasusa davart
Pilluminaziun, S. 89-91.

441 Eine ähnliche Wiederbelebung barocker Traditionen lässt sich auch in anderen katholisch¬
konservativ ausgerichteten Regionen der Schweiz ausmachen. Vgl. Jorio, Bund des Sonderbundes,

S. 250f.
442 Zu den Passionsspielen vgl. allgemein Andriuet, Passiuns; Deplazes, Passiuns; Netzer

Dramen. Zudem <Gieus sacrals>, in: LIR I, S. 416 (Gion Deplazes).
443 Michael Henni an die bischöfliche Kurie in Chur, 22.3.1801. Zitiert nach Tuor, Passiun,

S. 33 («animada de quei sogn exercezi religius savens domandau, supplicau, gie
bunamein sforzau mei»). Zur Aufführung von 1801 siehe auch Andriuet, Passiuns, S. 44-46 u.
230-240. Zu den Aufführungen des Passionsspiels im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts
vgl. weiter unten, S. 422.

444 Iso Müller, Die bündnerische Wallfahrt zwischen Aufklärung und Romantik, in: Schwei¬

zerisches Archiv für Volkskunde 67,1971, S. 115-129, hier S. 116f.
445 Te legri, o Muster!, S. 520 («Ch'el tegni nus eunc char. »). Zur Restauration des Klosters vgl.

Müller, Restauration 1799-1804.
446 KAD BB II: Protokoll vom 28.3.1808. Vgl. dazu auch Berther, Ovras II, S. 95f. Zum Er¬

starken der Laienfrömmigkeit in Krisensituationen vgl. auch Adler, Direkte Demokratie,
S. 72-76.
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nen vollkommenen Ablass erlangen, ebenso die Mitglieder der Bruderschaft

vom guten Tod>. Papst Pius VII. verlieh am 29. Dezember 1805 auf
die Bitte des Abtes den Besuchern der Disentiser Marienkirche die
gleichen Ablässe, wie sie Pilgern in Jerusalem, Rom oder Santiago de Compo-
stela zuteil wurden. Im Jahr 1808 Hessen sich nicht weniger als 3000 Personen

in die Bruderschaft der Mutter der Barmherzigkeit aufnehmen, und

zum Hauptfest des Jahres 1820 sollen gar 8000 Personen nach Disentis
gepilgert sein.447

Besonders die Marienverehrung nahm in den ersten Jahrzehnten des

19. Jahrhunderts ausserordentliche Dimensionen an. Als zentrale Figur im
katholischen Glauben galt die Gottesmutter gerade in dieser Zeit religiöser

Gefährdung als Symbol und Garant für den Fortbestand der katholischen

Konfession. Ausserdem wollten viele Augenzeugen gesehen haben,
wie die Muttergottesstatue in der Marienkirche des Klosters Disentis Tränen

vergossen habe, als die Franzosen sich anschickten, das Kloster in
Brand zu stecken.448 So brachte ein Muttergotteslied aus dem Jahr 1801 die

traurigen Ereignisse von 1799 in Erinnerung, als Maria dem Spott der
Revolutionstruppen ausgesetzt war und der «höllische Teufel» den Befehl
gab, Disentis in Schutt und Asche zu legen.449 Ein Marienlied von 1805

beklagte, «dass viele sich vorgenommen haben, niemanden zu achten und
dieses ihr Laster gar wahre Freiheit nennen».450 Doch geniesse Maria «in
Disentis dem Flauptort unserer Gerichtsgemeinde, ganz besondere

Verehrung»451 und sei aufgrund der göttlichen Protektion schon mehrmals
aus den Ruinen neu erstanden, da sie «dem ganzen Oberland als Wiege des

Heils dient».452 Und in Anspielung darauf, dass im Namen <Cadi> die
Verbundenheit der Gerichtsgemeinde mit dem Kloster und mit Gott zum
Ausdruck kommt, riefen zahlreiche Lieder auf: «So lasst uns als wahre Christen
leben, als Söhne der Cadi»453 und baten Maria: «Schütze die ganze Heimat
und besonders unsere Cadi.»454

447 Müller, Geschichte der Abtei, S. 180. Vgl. auch Müller, Bruderschaft.
448 Vgl. z.B. Diari de Berchter, S. 19.
449 Fiasta della Naschienscha, S. 499 («il Démuni infernal»),
450 Consecratiun, S. 501 («Che biarshan priu vonsez/De respectar nagin/E numnen gist lur vez

/ La libertat perfin. »).
451 Fiasta della Naschienscha, S. 500 («En Muster ei Ella Stada / Tochen ussa da scadin / Oravon

zun honorada/Sco il Setz de nies Cumin.»).
452 Consecratiun, S. 500 («Lei dil salit la tgina / Da tut ilg Oberland»),
453 Te legri, o Muster!, S. 519 («Vivin sco vers fideivels, /Affons della Cadj. »).
454 Gion Theodor de Castelbero, Canzun en laud, a honur da Nossa Düna délias Dolurs,

Myraculusa, ella Baselgia Parochiala da Mustè. Zitiert nach Gadola, Castelberg, S. 134

(«Schurmigiei la Patria entyra, /A surtut nossa Cady. »).
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Rolle der geistlichen und politischen Eliten

Zweifelsohne förderten die geistlichen und politischen Eliten vor Ort die

populäre Frömmigkeit und die Ausrichtung auf die althergebrachten
politischen und religiösen Denk- und Verhaltensmuster. Abt Anselm Huon-
der, der dem Kloster von 1804 bis 1826 vorstand, verkörperte diesen
konservativen <Barockmenschen> auf exemplarische Weise. Sowohl in

religiöser wie politischer Hinsicht engagierte er sich entschieden dafür, die
Zustände des Ancien Régime zu erhalten respektive wieder einzuführen.455

Als besonders konservativ galten die zahlreichen Kapuziner, die in den
verschiedenen Gemeinden der Surselva pastorierten.456 Seit dem 17.

Jahrhundert waren sie bei Mangel an einheimischen Priestern den deutschsprachigen

Geistlichen aus dem Unterland vorgezogen worden, da die aus
Italien stammenden Mönche die romanische Sprache rascher und besser
erlernten.457 Im Aufstand von 1799 marschierten Kapuziner an vorderster
Front nach Reichenau, wo einige von ihnen tot auf dem Schlachtfeld
zurückblieben.458 Und als sie im Jahr 1810 nach Italien zurückkehren sollten,
setzten sich Theodor de Castelberg und Peter Anton de Latour entschieden

für ihren Verbleib ein.459 Darüber hinaus warnte die Geistlichkeit in

Predigten die Bevölkerung von der Kanzel herab vor «vielerlei Verführern
und falschen Propheten» und drohte mit dem «schrecklichen göttlichen
Verdikt»,460

Religiöse Einkehr und Frömmigkeit galten als einzige Möglichkeit, den
Gefahren der Gegenwart zu trotzen. Selbst kulturelle Bräuche, die über
Jahrhunderte von den Geistlichen toleriert worden waren, galten auf einmal

als unmoralisch. So beklagte Placidus Spescha, dass der traditionelle
Volksbrauch des Scheibenschlagens in grossen Teilen der Surselva verbo-

455 Zu seiner Person siehe Iso Müller, Anselm Huonder, Abt von Disentis 1804-1826, in:

ZSKG 59, 1965, S. 113-162. So hält Müller fest: «Er [=Abt Huonder] hat die ernste
Stimmung nach dem Franzoseneinfall benutzt, um daraus eine dauernde religiöse Bewegung an
den Ufern des jungen Rheines hervorzurufen. » Müller, Bruderschaft, S. 57.

456 Zur reaktionären Gesinnung der Kapuziner vgl. Lüber, Klerus, S. 58-60. Zum Wirken der

Kapuziner in der oberen Surselva vgl. Guglielm Gadola, Ils paders caputschins a Mustér
1648-1818, in: II Glogn 24, 1950, S. 69-99. Siehe auch Christoph Willi, Die Kapuziner-
Mission im romanischen Teil Graubündens mit Einschluss des Puschlavs, o.0.1960.

457 So wünschte sich die Nachbarschaft Disentis im Jahr 1648 Kapuziner an Stelle der bisheri¬

gen Weltpriester, mit der ausdrücklichen Begründung, dass diese «unser Sproch khännend».
Zitiert nach Müller, Sprachliche Verhältnisse, S. 277.

458 Vgl. dazu ASHRIV, S. 370: Kantonsrichter Chiodera an den Regierungsstatthalter, 7.5.1799.
459 Vgl. dazu Poeschel, Castelberg, S. 434 -436.
460 Priedi, in: RC IV, S. 613-617, hier S. 616 («de biar sorts surmanaders, è faulzs prophets» /

«quella sentenzia, veng ad esser stramentusa»). Eine ähnlich scharfe Spitze gegen das Tanzen
findet sich auch in einer von einem Kapuziner 1834 in Danis gehaltenen Predigt. Vgl. Priedi
sur dil saltar, in: II Pelegrin 53,1952, S. 19-22.
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ten worden sei. «Dies ist eine sehr unschuldige Freude der Jugend: aus der
Ursach aber, sie wäre von ihren heidnischen Vorältern entsprossen, stellte

man sie ein.» Und als in einigen Tälern Bären das Vieh bedrohten, stellte
man eine Verbindung zwischen dieser <Strafe Gottes> und dem unmoralischen

Verhalten der Jugend her:

«Allein, was ihnen und vorzüglich ihrer Jugend das liebste war [nämlich der

Tanz], raubte die Schwärmerei des Bären weg. Unter dem Scheine des Aberglaubens,

der Bär wäre deswegen in das Thal gekommen und falle dessen Thiere an,
bildete man diese unvernünftige Folgerung: der Bär müsse auch vermög der

Einstellung aller Lustbarkeiten der Jugend den Anfall ihrer Thiere aufgeben und sich

aus dem Thal flüchten. Man stellte somit das Tanzen und die Lustbarkeiten der

Fassnacht ein.»461

Nicht nur ein Grossteil der Geistlichen propagierte religiöse Einkehr
und beschwor die Erhaltung alter Werte. Auch die politischen Eliten arbeiteten

fast durchwegs in diesem Sinn. Die enge Verbindung zwischen Politik
und Religion belegen etwa die zahlreichen dramatischen Inszenierungen,
die sich für die frühen Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts in der katholischen
Surselva nachweisen lassen.462

In Anlehnung an die Tradition des barocken geistlichen Theaters der
Jesuiten realisierte die Klosterschule in Disentis zwischen 1805 und 1819

nach Möglichkeit am Ende jedes Schuljahres eine Theaterproduktion.463
Einzelne dieser Dramen, aber auch andere, gelangten ebenso in den Dörfern

unter der Regie der dortigen Knabenschaften zur Aufführung.464 Die
Texte waren grösstenteils Übersetzungen von Dramen französischer,
italienischer und vor allem deutscher Autoren. Neben heiter-komödiantischen

Stoffen wurden dabei auch zahlreiche antiaufklärerisch-politische
Propagandastücke gezeigt. Zudem wurden zahlreiche Aufführungen dar-

461 Placidus Spescha, Beschreibung der Val Tujetsch, Edition und Einleitung von Ursula
Scholian Izeti, Zürich 2009, S. 307 u. 298. Zum Ende des Scheibenschlagens in Disentis
und Tujetsch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vgl. Guglielm Gadola, La fin dil
trer schibas a Mustér, in: II Glogn 24,1950, S. 64. Zur Rolle der Geistlichkeit vgl. auch
Marianne-Franziska Imhasly, Katholische Pfarrer in der Alpenregion um 1850. Ein Beitrag zur
Kulturgeschichte des katholischen Pfarrers im Oberwallis, Diss., Freiburg 1992.

462 Dazu allgemein Gadola, Teater II.
463 Vgl. dazu Müller, Studententheater sowie Netzer, Dramen, S. 27-33.
464 Dazu Vincenz, Dramen, S. 24-28 und Netzer, Dramen, S. 35f. Zur Rolle der Knaben¬

schaften (die auch in anderen kulturellen, politischen und religiösen Zusammenhängen
eine wichtige traditionsbewahrende Rolle spielten) vgl. Gian Caduff, Die Knabenschaften
Graubündens. Eine volkskundlich-kulturhistorische Studie, Chur 1932 und Gollenberg,
Latour, S. 31-33. Siehe zudem <Cumpagnia>, in: DRG IV, S. 391-393 (Andrea Schorta)
und <Knabenschaften>, in: HLS VII, S. 296f. (Anne-Marie Dubler).
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geboten, welche die Überlegenheit der christlichen Moral gegenüber
alternativen Gesellschaftsentwürfen thematisierten.

Als Übersetzer solcher Dramen taten sich mehrere Akteure des öffentlichen

Lebens hervor, so etwa Peter Anton de Latour, Georg Anton Vie-
li465 und besonders Theodor de Castelberg. Wie Claudio Vincenz feststellt,
verstanden sie «das literarische Übersetzen oder Schreiben als Bestandteil
ihres öffentlichen Wirkens und massen ihm offenbar wenig Eigenbedeutung
bei. Daraus erklärt sich auch der zuweilen recht unzimperliche Umgang
mit den Vorlagen. »466 Gerade zu einer Zeit, da beträchtliche Teile der
Bevölkerung noch nicht lesen und schreiben konnten, vermochten solche
öffentlichen Aufführungen die Menschen zu mobilisieren und
moralischideologische Verhaltensmuster zu festigen. Gion Deplazes kommt daher

zum Schluss, die Bühne sei damals gleichsam «die Kanzel des Politikers»
gewesen.467

Ein Beispiel für ein politisches Propagandastück bietet das Drama <Der

Graue Bund>, das aus der Feder des Bündner Aristokraten Ulysses von
Salis-Marschlins (1728-1800) stammt, wovon Theodor de Castelberg
einzelne Kapitel ins Romanische übersetzte. Das Stück behandelt zwar die

Ereignisse rund um die Bundesgründung von 1424, lässt sich aber in seiner
Intention klar als antiaufklärerisches Drama erkennen. So tritt ein als

Waldbruder verkleideter Agent auf, der den Bauern davon abrät, mit den
Herren einen Bund zu schliessen, und sie mit naturrechtlichen Argumenten

ermuntert, sich gegen deren Herrschaft aufzulehnen. Doch schliesslich
durchschauen die Bauern seine Machenschaften als <Teufelswerk> und lassen

sich auf den vom Abt vorgeschlagenen Bund ein. Dieser Bund basiert
auf der Abhängigkeit des Menschen von Gott. Soziale Gleichheit und
Individualismus wurden demgegenüber als gottlose und anarchische Entwicklungen

gesehen, denn nur in den gottgegebenen feudalen Strukturen lasse

sich Prosperität und Frieden garantieren.468

465 Georg Antoni Vieli der Ältere, nicht zu verwechseln mit seinem Namensvetter aus der
Sonderbundszeit. Zu Vieli d. Ä. vgl. Aug, Vieli sowie Biografie in e-HLS (Adolf Gollenberg,

Stand 20/04/2006).
466 Vincenz, Dramen, S. 12f.
467 Deplazes, Tribuna, S. 167 («la scantschala digl um dallapolitica»). Zu Castelberg auch Bez-

zola, Litteratura, S. 764-767.
468 Vgl. dazu Deplazes, Tribuna, S. 160f. und Vincenz, Dramen, S. 31. Edition ebd., S. 159-187.
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B.2.3 Wirtschaftliche und kulturelle Schutzmechanismen

Wirtschaftliche Wesensmerkmale der Region

Analog zu den Ausführungen zur politischen Geschichte legen die folgenden

Erläuterungen die sozioökonomischen Wesensmerkmale der Surselva

um 1800 dar. Graubünden mit der Surselva gehört agrargeschichtlich zur
sogenannten inneralpinen Zone.469 Trotz allen Vereinfachungen und
Unscharfen, die Zoneneinteilungen mit sich bringen,470 lassen sich durch diesen

Kunstgriff einige aufschlussreiche Abgrenzungen zu den übrigen Ag-
rargebieten im Alpenbereich (nordalpine resp. südalpine Zone) erkennen.

Im Gegensatz zu den nördlichen Alpen- und Voralpengebieten hatte
sich im inneralpinen Raum beispielsweise keine Pastoralisierung (d.h.
vorwiegende Ausrichtung auf die Viehwirtschaft) herausgebildet. Anders als

im nordalpinen <Hirtenland> strebte der inneralpine Raum eine gewisse

Ausgeglichenheit zwischen den beiden Sektoren Viehzucht und Getreideanbau

an. Im Süden hingegen trat die Vieh- gegenüber der Getreidewirtschaft

zurück.471

In Fragen der Siedlungsform, der Nutzungsweise der Agrarzonen oder
der Herrschafts- und Besitzverhältnisse zeigen sich jeweils Bezüge entweder

zum Norden oder zum Süden. So lässt sich die inneralpine Zone, wie
sie sich um 1800 präsentierte, «nicht als historische Landschaft sui generis»,
sondern vielmehr als «Kombination <südlicher> und <nördlicher> Elemente»
bezeichnen. Daneben sind innerhalb der inneralpinen Zone regionale Di-
versitäten auszumachen. Für die Surselva lässt sich etwa in Bezug auf die

Nutzung eher eine Ausrichtung nach Norden feststellen, während die

Dorfsiedlung eindeutig südlichen Charakter aufweist.472

Einen weiteren Aspekt bildet der traditionell geringe Grad herrschaftlicher

Einflussnahme in der Region. So traten in der Cadi - ähnlich wie auf
politischer Ebene - im landwirtschaftlichen Bereich genossenschaftliche
Nutzungsrechte an Stelle der vom Kloster ausgeübten herrschaftlichen
Rechte. Ebenso hat die im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts feststellbare
Siedlungskonzentration zur Kommunalisierung beigetragen und die
Ausbildung von Alp- und Talrechten gefördert. Alpen, Wälder und Allmenden
wurden genossenschaftlich als Gemeindegüter genutzt, wobei das

Nutzungsrecht auf dem Besitz von Privatland basierte. Dadurch versuchten die

469 Dazu <Agrarzonen>, in: HLS I, S. 144-147 (André Schluchter) sowie Mathieu, Agrarge-
schichte.

470 Vgl. Mathieu, Agrargeschichte, S. 36 u. 307f.
471 Weitere Unterschiede vgl. Mathieu, Agrargeschichte, S. 108-116.
472 Mathieu, Agrargeschichte, S. 114 u. 176f.
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Nachbarschaften, die Gemeindegüter gegen aussen abzuschliessen.
Tatsächlich waren Beisässen und Hintersassen in den Gemeinden der Surselva

nur in geringer Zahl vorhanden. Den Ärmsten ermöglichte die Gemeinatzung

und die freie Weid- und Waldnutzung die Haltung einiger Ziegen.
Auf die gleiche Weise konnten Kleinbauern mit wenig Privatland
überleben.473

Darüber hinaus stellt sich die Frage nach dem Selbstversorgungsgrad
der Bevölkerung um 1800. Hier gilt es vorerst festzuhalten, dass im inneren

Alpenraum nur wenige Gebiete überhaupt in der Lage waren, einen
bedarfsgerechten Ausgleich zwischen Viehzucht und Getreideanbau zu
realisieren.474 Gerade die Dörfer der Cadi lagen zum Teil an oder über der
Anbaugrenze für Hafer, Hirse, Mais und Weizen.475 Mit Hilfe der für die

Region typischen Kornhisten konnte das Getreide zwar nach der Ernte
ausreifen, so dass in guten Jahren von einem recht hohen Selbstversorgungsgrad

gesprochen werden kann.476 Grössere klimatische Schwankungen

hatten allerdings in diesen Höhenlagen fatale Auswirkungen.
Hungersnöte477 sowie eine hohe Abhängigkeit von ausländischem Korn waren
die Folgen. Hinsichtlich des Kornimports bildete nicht zuletzt die Erbver-
einigung mit Österreich eine wichtige Stütze, da sie tiefe Einkaufspreise
garantierte.

Faktisch hatte sich so in der Surselva eine gewisse Konzentration auf die
Viehwirtschaft herausgebildet. Das Vieh wurde jedes Jahr auf die Märkte

473 Zu diesen Entwicklungen vgl. Decurtins, Viehzüchter; Frey, Kulturlandschaft und Furter,
Val Medel. Einen Überblick über die Agrarproduktion in der Schweiz im ausgehenden
Ancien Régime sowie deren regionale Unterschiede bietet Braun, Ancien Régime, S. 58-109.

474 Eine gewisse Ausgewogenheit erreichte das (im Vergleich zur Surselva klimatisch mildere)
Unterengadin. Vgl. Mathieu, Agrargeschichte, S. 56. Von ausgeprägten Autarkiegebieten
zu sprechen, ist laut Mathieu selbst für dieses und vergleichbare Gebiete unzulässig. Ebd.,
S. 115. Zum Thema allgemein e-HLS, <Subsistenzwirtschaft> (Edwin Pfaffen/Andreas
Inauen, Stand 01/09/2004).

475 Vgl. dazu Sebastian Jenal, Die Wald-, Siedlungs-, Getreide- und Schneegrenzen im Vor¬

derrheingebiet. Verlauf und anthropogene Umformung der oberen Höhengrenzen, deren

gegenseitige Beeinflussung und ihre Bedeutung für die wirtschaftlichen Formen eines
Alpentales, Genf 1947.

476 Mathieu, Agrargeschichte, S. 49 u. 170.
477 Vgl. etwa zum Hungerjahr 1817 Metz, Graubünden I, S. 274-278 (zu Graubünden allge¬

mein); Gelli Cadisch, Igl Onn de Fomaz de 1817 [verfasst 1822], in: RC I, S. 518-523 und
Guglielm Gadola, Murias e miserias en Surselva, in: II Glogn 8,1934, S. 100-119; zudem
e-LIR, <Nutriment> (Adolf Collenberg). Zu den Auswirkungen des Hochwassers von
1834 siehe Pieth, Bündnergeschichte, S. 406-408 und Hans Balzer, Die Hochwasserkatastrophe

von 1834, in: BM 1934, S. 343-352. Vgl. dazu auch Agnes Nienhaus, Naturkatastrophe

und Modernisierungsprozess. Eine Analyse gesellschaftlicher Reaktionen auf das

alpine Hochwasser von 1834 am Fallbeispiel Graubünden, Liz. (Manuskript), Bern 2000.

Zum Einfluss von Naturkatastrophen auf die Lebenseinstellung in Berggebieten auch

Arnold, Verarmung, S. 43-54.
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von Lugano und Norditalien getrieben, der Erlös brachte die für den
Einkauf von Getreide benötigten Geldmittel.478 Doch von einer weitreichenden
Markteinbindung lässt sich im Ancien Régime nicht sprechen. Vielmehr
wirtschafteten die Bauern noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein im
Bestreben, einen möglichst hohen Selbstversorgungsgrad zu erreichen.

Im Sinne der Definition der alpinen Peripherie ist schliesslich die Lage
der Surselva abseits des Transitverkehrs zu erwähnen. Die Bündner
Hauptverkehrsachsen führten von Chur über den Splügen und San Bernardino
respektive Septimer und Julier/Maloja nach Süden. Die Pässe in der
Surselva dienten grösstenteils dem regionalen Handel.479 Der industrielle Sektor

war in der Region schwach ausgeprägt, und Heimindustrie im gesamten
Untersuchungszeitraum nur marginal bekannt.480 Dieser wirtschaftlichen
Randlage waren sich die Einwohner der Cadi durchaus bewusst, schrieb
der Magistrat doch im Jahr 1788 an den Abt von St. Gallen, die Region
liege nicht an einem Hauptpass, deshalb gebe es kein Gewerbe, sondern

nur Landwirtschaft, und daher komme der Mangel an Bargeld.481

Als Fazit lässt sich festhalten, dass das Umfeld für Innovationen im
Untersuchungsgebiet äusserst ungünstig war. Die Beteiligung an den Entwicklungen

der Transformationsepoche erfolgte vielmehr über den Transfer von
Arbeitskräften.482 Mit Jon Mathieu lässt sich schliessen, dass im inneren
Alpengürtel und namentlich in der Surselva «die historische Kontinuität
mehr zur Raumbildung bei[trug] als der Wandel».4&3 Entsprechend machte
sich vor allem nach 1800 als Reaktion auf den Modernisierungsprozess
aufklärerischer Prägung ein «inneralpine[r] Konservatismus»484 bemerkbar.

Schlüsseltexte der Helvetik und wirtschaftliche Argumente

Die Surselva und die (alpine) Peripherie im Allgemeinen lassen sich aus
den ausgeführten Gründen als wirtschaftlich fragile und wenig krisenresis-

478 Decurtins, Viehzüchter, S. 72-78. Die Beschreibung eines Viehtransportes von der Cadi
zum Viehmarkt in Lugano (im Jahr 1796) findet sich bei Balletta, Cudisch de mia vetta,
S. 259-261. Zum Viehexport vgl. auch unten, S. 323.

479 Vgl. e-LIR, <Traffic e transit* (Max Hilfiker) sowie die Ausführungen unten, S. 329.
480 Vgl. <Lavur a chasa>, in: LIR I, S. 534 (Adolf Collenberg) und e-LIR, <Industria> (Max

Hilfiker); Collenberg, Berggemeinden, S. 184-189; Decurtins, Viehzüchter, S. 81-84.
481 Ausführungen gemäss Müller, Vorderrheintal, S. 150.
482 Mathieu, Agrargeschichte, S. 112.
483 Mathieu, Agrargeschichte, S. 308. Vgl. jedoch auch die Studien, welche die (land-)wirt-

schaftlichen Veränderungen im peripheren Alpenraum thematisieren (unten, Anm. 1252).
484 Mathieu, Agrargeschichte, S. 113. Auch Arnold kommt in seiner Untersuchung zum Kan¬

ton Uri zum Schluss, dass sich in Wechselwirkung von ländlichem Traditionalismus und
ökonomischer Rationalität im frühen 19. Jahrhundert ein <Zwangskonservatismus>
herausgebildet habe. Arnold, Verarmung, S. 180-183. Vgl. dazu die einleitenden Ausführungen
oben, Anm. 36.
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tente Gebiete bezeichnen. Wie sensibel die untersuchte Region auf
drohende wirtschaftliche Instabilitäten reagierte, zeigte sich im Jahr 1794.

Damals lösten nicht zuletzt wirtschaftliche Schwierigkeiten den Aufstand in
der Lumnezia aus, der zur Einberufung der Standesversammlung führen
sollte.485 Die Quellen zum regionalen Widerstandsverhalten vor und während

der Helvetik lassen durchwegs Bedenken und Ängste wirtschaftlicher
Art erkennen. Vor der Abstimmung zum Anschluss an die Helvetische
Republik im Jahr 1798 mahnte Georg Anton Vieli, diese Frage anzugehen:
«Wir haben keine solche Umwälzung zu machen wie die Schweizer. Wir sind

ja die grössten Demokraten der Welt. Und bei einer repres. Regierung
verliert das Volk mehr als die Hälfte seiner jetzt habenden Souveränität, nebst-
dem, dass sie unbestreitbare Kosten verursacht.»486 Ebenso machte Theodor
de Castelberg, der in den Jahren 1797/98 im Namen des Landtages die

Entwicklungen in der Schweiz von Zürich aus beobachtete, wirtschaftliche
Bedenken gegenüber der Helvetischen Verfassung geltend: «In Bezug auf die

neue Verfassung nehme ich mir doch die Freiheit zu sagen, dass sie für
uns zu teuer und in verschiedener Hinsicht kaum annehm- und ausführbar
sei. »487

Gleiche Überlegungen formulierten zu dieser Zeit die Bündner
Abgesandten Johann Peter de Mont, Gaudenz von Planta und Jakob Ulrich
Sprecher von Bernegg in Paris:

«Les avantages (du système) de la représentation sont évidens, mais il faut convenir

qu'il occasionne plus de fraix et n'est supportable que par des pais riches:

(tandis) que la démocratie des Ligues Grises, (inapplicable) à une grande
République, mais préférable pour un pais d'une étendue modique, n'occasionne pas le

quart des fraix requis pour le Gouvernement représentatif, et est très supportable

par les provinces demembrées.»m

Ähnlich verglich Peter Anton de Latour in seiner <Rede wider die
Helvetia die neue helvetische Verfassung mit einem neuen und engen Mantel,
der dem Volk aufgezwungen worden sei und dessen Taschen ständig ge-

485 Vgl. dazu oben, S. 96.
486 Georg Anton Vieli an Johann Baptista von Tscharner, 24.2.1798. Zitiert gemäss Alig, Vieli,

S. 134.
487 Castelberg, Relatiun, S. 377f. («Pertenent alla nova Constitutiun sehe mi prenn Jeu to-

naton la Libertat de representor, che quella sei per Nus memmia custeivla, ed en diferentas
Consideratiuns bunnamein bucc'acceptabla ne exeguibla.»). Dazu Poeschel, Castelberg,
S. 406f. Siehe auch ähnliche Ausführungen in RC IV, S. 552-558.

488 De Mont, Planta und Sprecher an Talleyrand, Paris, 14.3.1798, in: Dunant (Hg.), Réunion,
S. 42-48, hier S. 46. Die Ergänzungen in Klammer stammen vom Herausgeber.
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leert würden. Demgegenüber betonte er, dass früher «die Abgaben so
geringfügig waren, dass sie kaum den Namen gemeiner Lasten verdienten»,489

Nach dem militärischen Anschluss Graubündens an die Helvetische
Republik wiederholte sich das ökonomische Argumentationsmuster.
Anlässlich der Verfassungsabstimmung vom Frühjahr 1802 sprachen sich in
der oberen Surselva, dem damaligen Distrikt Rheinquelle, sämtliche

stimmfähigen Männer gegen die Vorlage aus. Auch hier standen die

Kriegsjahre und das schwierige wirtschaftliche Umfeld im Zentrum:

«Wahrhaftig, in solchen Umständen konnte, musste der Antrieb sehr klein sein, in

eine Verfassung zu willigen, von welcher durch die Anwendung von Zöllen
und indirekten Abgaben für den Staat unserm Kanton zum Unterhalt der innern

Behörden und Tagsatzungsglieder keine andern Hilfsquellen übrig bleiben als

Schnitz auf Schnitz zu veranstalten, aber weiss Gott woher nehmen.»490

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Alpenraum, so lässt sich

zusammenfassen, unterschieden sich grundlegend von jenen im Unterland.
Aufgrund der beschränkten natürlichen Ressourcen hatte sich ein
Wirtschaftsmodell herausgebildet, das weitgehend auf Selbstversorgung
ausgerichtet war und mit bescheidenen Geldflüssen auskam. Dieser Ausgangslage

kamen die von den Vorfahren ererbten politischen Freiheiten zugute.
Denn sie erlaubten den Gerichtsgemeinden wirtschaftliche Fragestellungen

so anzugehen, wie es den spezifischen Bedürfnissen vor Ort am besten

entsprach. Konkret bedeutete dies: ein schlanker <Anti>-Staat und die
Definition der Nachbarschaften als weitgehend autonome Wirtschaftsgenossenschaften.

Das zentrale Element dieser Wirtschaftspolitik bildeten also regionale
Schutzmechanismen, die den topografischen und klimatischen Besonderheiten

des Alpenraums Rechnung trugen. Und gegen aussen funktionierte
dieser protektionistische Ansatz gleichsam als Schutz vor nicht konvenien-
ten Wirtschaftsmodellen aus fruchtbareren und stärker industrialisierten
Regionen. Hinzu kamen Privilegien, die einen Transfer von Geld und
Gütern aus den Untertanengebieten in die alpine Peripherie sowie Schutz vor
Abgaben an übergeordnete Staatsebenen bedeuteten.

Diese Argumente lassen sich ebenso für die Beantwortung der Frage
heranziehen, inwieweit die breite Bevölkerung in ihrem konservativen
Verhalten plausiblen Handlungsstrategien und Handlungsrationalitäten
folgte. Oder ob sie, wie von liberaler Seite unterstellt, blindlings dem von

489 Theodor de Castelberg an Regierungsstatthalter Georg Gengel, ca. 21.6.1802. Zitiert
gemäss Steiner, Kanton Rätien, S. 52. Siehe auch Poeschel, Castelberg, S. 424f.

490 Theodor de Castelberg an Regierungsstatthalter Georg Gengel, ca. 21.6.1802. Zitiert
gemäss Steiner, Kanton Rätien, S. 52. Siehe auch Poeschel, Castelberg, S. 424f.
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ihren religiösen und politischen Eliten (in eigennütziger Absicht)
vorgeschlagenen Weg folgte.491 Tatsächlich hatten die neuerungsfreundlichen
Kräfte schon im 18. Jahrhundert behauptet, die konservativ gesinnten
(katholischen) Bevölkerungsteile würden vom Klerus und den politischen
Führern verführt und manipuliert. Der französische Gesandte in Graubünden

Florent Guiot etwa warf der Geistlichkeit vor, mit religiösen
Argumenten das Volk aufzuhetzen: «Les Ministres de tous les cultes, on le sait,

sont les ennemis les plus dangereux de la Révolution française parce qu'elle
tire les peuples de leur profonde ignorance et que nulle part les prêtres
n'aiment que les hommes s'éclairent, s'instruisent et raisonnent.»*92 Ähnlich
äusserte sich der Liberale Heinrich Zschokke im Jahr 1798 nach dem
gescheiterten Anschluss Bündens an die Helvetische Republik: «Die schlaue

Oligarchie und der religiöse Fanatismus schlössen gegen uns ihren gewaltigen

Bund und setzten dem Gefühl der Freiheit und Wahrheit List und Wuth
entgegen.»493 Enttäuscht musste er feststellen: «Die von Aristokraten und
Priestern auf die gottloseste Weise irregeleiteten Gemeinden haben die
Reunion verworfen.»494 Mit ein Grund für diese Degenerationsthese bildeten
für viele Fremde die ihrer Meinung nach primitiven staatlichen Einrichtungen

der Republik der Drei Bünde. So äusserte sich Guiot wiederholt
abschätzig über die «vices de ce genre de Gouvernement ou plutôt de cette

espèce d'anarchie organisée».495

Gemäss diesen Voten hätten die geistlichen und politischen Amtsträger
die Errungenschaften der Aufklärung im Interesse der eigenen Machterhaltung

verurteilt und von der Bevölkerung fernzuhalten versucht. Dieser

Vorstellung widerspricht die Tatsache, dass die Bevölkerung durchaus
imstande und gewillt war, sich gegen zu grossen politischen und wirtschaftlichen

Einfluss der Führungselite aufzulehnen, wie dies etwa im Jahr 1794

geschehen ist. Damals zogen die Bauern gegen den Willen der politischen
Führer nach Chur. Überdies brachten sie regionale Politiker, die sich ihrer
Meinung nach zu aristokratisch gebärdeten, vor Gericht.496

491 Vgl. dazu die einleitenden Ausführungen oben, S. 12 sowie unten, S. 182.
492 Mémoire sur la situation politique de la République des Grisons, 12.3.1798. Gemäss Dunant

(Hg.), Réunion, S. 32.
493 ASHR II, S. 1001: Heinrich Zschokke (im Namen der Bündner Patrioten) an das helveti¬

sche Direktorium, 26.8.1798.
494 ASHR II, S. 997: Heinrich Zschokke an Buchhändler Gessner in Zürich, 6.8.1798. Vgl. auch

Zschokkes Ausführungen gemäss HBG IV, S. 124f.
495 Mémoire sur la situation politique de la République des Grisons, 12.3.1798. Gemäss Dunant

(Hg.), Réunion, S. 27. Ähnliche Äusserungen ebd. S. 36,255,264f. u. 302. Zum Alpendiskurs
allgemein vgl. Mathieu/Boscani Leoni (Hg.), Alpen.

496 Vgl. oben, S. 97 und Müller, Vorderrheintal, S. 177-187. Zum Widerstand <von untern,
der sich teilweise gegen die Absichten der eigenen Eliten richten konnte, vgl. auch Kälin,
Innerschweizer Widerstand, S. 108f.
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Ähnliches geht aus dem Disentiser Kriegsratsprotokoll von 1798 hervor.

So unterliessen es die freiwilligen Unterzeichner nicht zu betonen, sie

würden nötigenfalls auch Verletzungen der althergebrachten Rechte und
Freiheiten innerhalb der eigenen Reihen ahnden:

«Kein Parteigeist und keine Sonderinteressen werden herrschen, denn sobald

man die kleinsten Anzeichen von Oligarchie - Aristokratie, Egoismus - Tyrannei
oder Herrschaft einiger weniger Familien wahrnähme, die die heiligsten Gesetze

der Menschheit mit Füssen treten wollten und kein anderes Gesetz kennten, als

ihren Despotismus und zügellose Leidenschaften zu dulden, dann erwacht der

patriotische Geist, nimmt die Waffen zur Hand und, siehe da, alle zittern, denn sie

sehen das leuchtende Schwert des Volkes, das bereit ist, solche Auswüchse zu
rächen.»491

Doch der Wille zur politischen Selbstbestimmung offenbarte sich nicht
nur gegenüber politischen Gremien. Vielmehr bekamen übergeordnete
religiöse Instanzen das ausgeprägte Selbstbewusstsein der regionalen politischen

Akteure zu spüren. Als im Jahr 1801 die bereits angesprochene
Einführung des neuen Katechismus die Gemüter bewegte, drohten die

Anhänger des alten Katechismus, nach Chur zu marschieren, um gegen die

Neuerungen zu protestieren. Andere seien noch einen Schritt weiter
gegangen, schrieb Duitg Balletta in seinem Tagebuch, und hätten schlichtweg
behauptet, «dass Chur in dieser Sache einen Dreck zu sagen habe und dass

dies alles den Bischof einen Dreck angehe (...)».498
Ausserdem waren sowohl die politischen Führer als auch die Ortspfarrer

demokratischen Wahlverfahren unterstellt und mussten sich die Gunst
der Bevölkerung stets von neuem erwerben.499 In diesem Zusammenhang
kam innerhalb der Gerichtsgemeinde dem viel kritisierten Ämterkauf eine

wichtige ökonomische Rolle zu: Aus der Perspektive der Amtsanwärter
bedeuteten diese Geldzahlungen eine Umverteilung zur Sicherung von
Loyalitäten: die Geldempfänger ihrerseits - seien dies nun Privatpersonen
oder die Landsgemeinde als Ganzes - sahen sich im Sinne eines sozialen

497 Protochol Cosselg d'Ujarra (Corps de Chitschadurs), S. 113 («Nagin Spert de Fracziun etin-
teress veng a regier, pertgei sco sch'in advertess la mendra Ensenna d'Oligargia - Aristocratia,
Egoismus - Tirania, ne de Dominaziun de mo enzacontas Familias che lessen Surpassar las

pli Sointgas Leschas della Christgiaunadat cun peis et enconoscher nagina Lescha auter che

lur Dispotismus - e malordinadas Pissiuns - lu vigilescha ilg Spirt Patriotic, prend las Armas
et prendeit mira tut trembla, perquei ch'ei vesen la terlischonta Spada dilg Pievel, la quala ei

prompta de far Vendetgia de tals Exess»),
498 Balletta, Cudisch de mia vetta, S. 52 («Cuera vessi de cumendar ina miarda et quei mondi

tier agli uescg ina miarda»),
499 Dazu Möckli, Landsgemeinde-Demokratien, S. 34f. u. 37-40.
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Ausgleichs berechtigt, diese Zahlungen anzunehmen, ohne dadurch das

altrechtliche Demokratieverständnis zu verletzen.500

Aus den besagten Gründen wies also die <neue Freiheit) im Vergleich
zu den <alten Freiheiten) grosse Nachteile auf und musste in den Augen der

Altgesinnten als blosse Scheinfreiheit erscheinen. Die (liberale) Vorstellung,

diese ablehnende Haltung beruhe auf irrationalem Denken oder aber
auf Verführung durch die aristokratisch gesinnten Eliten, greift zu kurz.
Denn aus der Innenperspektive der Altgesinnten betrachtet, sprach eine
rationale Kosten-Nutzen-Abwägung durchaus dafür, die alten politischen
Strukturen beizubehalten.501 Damit soll keineswegs der Eindruck erweckt
werden, innerhalb der Gerichtsgemeinden wären keine wirtschaftlichen
Abhängigkeiten, politischen Machtstrukturen und sozialen Spannungen
vorhanden gewesen.502 Doch belegen die Quellen, dass die breite Bevölkerung

sich durchaus im Besitz der notwendigen politischen Macht wähnte,
um einem allfälligen Ausufern aristokratischer Tendenzen entgegenzuwirken.

<Management von Diversität>

Die hergebrachten politischen Freiheiten ermöglichten also den
Gerichtsgemeinden, ihre Politik und Wirtschaft auf die spezifischen lokalen
Bedürfnisse auszurichten. Ein zentrales Element bildete dabei, wie besprochen,

die Führung eines <wohlfeilen>, den beschränkten materiellen
Möglichkeiten der (alpinen) Peripherie entsprechenden Staatswesens.
Tatsächlich zeigen auch weitere Bereiche der Politik, wie die Landsgemeindedemokratien

regionale Diversität zu berücksichtigen wussten.

500 Die Tatsache, dass aufgrund dieser Geldzahlungen wichtige politische Ämter Personen mit
einer gewissen Finanzkraft vorbehalten blieben, scheint dem altrechtlichen Demokratieverständnis

nicht widersprochen zu haben. Vgl. dazu Braun, Ancien Régime, S. 215-218 und
Mathieu/Stauffacher, Alpine Gemeindedemokratie, S. 330. Zum Ämterkauf im Sinne
einer Umverteilung vgl. auch Suter, Bauernkrieg von 1653, S. 496f., Anm. 128; ders.,
Vormoderne und moderne Demokratie, S. 245-249 sowie Adler, Direkte Demokratie, S. 19 u.

85-91. Siehe zudem <Ämterkauf>, in: HLS I, S. 317f. (Peter Steiner).
501 Vgl. dazu die theoretischen Ausführungen in der Einleitung. Ähnliche Begründungen für

das Festhalten an den alten politisch-kulturellen Formen finden sich auch in den Quellen der
Innerschweizer Landsgemeindedemokratien. Vgl. etwa Vogel, Hintergründe und Kälin,
Innerschweizer Widerstand. Zum Privileg-Charakter dieser Freiheiten und Vorrechte vgl.
Suter, Bauernkrieg von 1653, S. 496f. und Adler, Direkte Demokratie, S. 42 -48.

502 Zu Fragen des Klientelismus im Ancien Régime vgl. Mathieu/Stauffacher, Alpine Gemein¬

dedemokratie; Ulrich Pfister, Politischer Klientelismus in der frühneuzeitlichen Schweiz,
in: SZG 1992, S. 28-68; <Klientelismus>, in: HLS VII, S. 275 (Ulrich Pfister). Die
Spannungen im Innern zur Zeit der Helvetik thematisiert insbesondere Vogel, <Hirtenhemmli>-
Aufstand. Zum Fortwirken sozialer Abhängigkeiten nach der Helvetik vgl. Hans Rudolf
Stauffacher, Herrschaft und Landsgemeinde. Die Machtelite in Evangelisch-Glarus vor
und nach der Helvetischen Revolution, Glarus 1989 sowie Arnold, Verarmung, S. 122-142.
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Bereits die Standesversammlung von 1794 lieferte den politischen
Akteuren der Surselva den Beweis, welche Gefahr es für den Föderalismus
bedeutete, wenn grössere politische Verbände sich innenpolitischer
Probleme annahmen. Wie ausgeführt, fürchteten sich die Bauern der Region
bald einmal vor ihrem eigenen Mut, als die Patrioten die von ihnen ausgelöste

Bewegung für ihre Zwecke vereinnahmten. Den zweiten Abschied,
der von den Gemeinden eine Stellungnahme über den Fortbestand der
Standesversammlung verlangte, verwarf Disentis - als einzige Gerichtsgemeinde

- in allen Punkten. Auf Anzeige hin schritt die Untersuchungskommission

ein und erfuhr, das Disentiser Mehren sei so ausgefallen, weil dort
das Gerücht kursierte, die Standesversammlung wolle sogar die Prozessionen

abschaffen.503

Nicht von ungefähr manifestierte sich das Bedürfnis nach Berücksichtigung

regionaler Unterschiede gerade auch in konfessionellen Fragen. Nach
der Reformation sah sich die Surselva nämlich in eine konfessionelle
Minderheitenrolle gedrängt. Da im Freistaat der Drei Bünde die Protestanten
nun zwei Drittel der Bevölkerung stellten, waren die Politiker der Cadi
und der ganzen katholischen Surselva bemüht, auf der Ebene der einzelnen

Bünde (der Graue Bund war als einziger Bund mehrheitlich katholisch
geblieben) und Gerichtsgemeinden weiterhin grosse religiöse und politische

Freiheiten zu erhalten. Die dezentrale und auf regionale Autonomie
ausgerichtete Organisationsform der Drei Bünde ermöglichte also auch in
konfessionellen Fragen die scheinbar paradoxe Konstellation, dass eine
(gesamtstaatliche) Minderheit sich als (regionale) Mehrheit fühlen konnte.
So blieben die Partikularinteressen der katholischen Minderheit weitgehend

unangetastet. Der Magistrat der Cadi übernahm dabei innerhalb der
katholischen Surselva eine Art Führungsrolle und vertrat nicht selten die
Interessen der katholischen Landesteile überhaupt.

Als weitere Begründung für möglichst dezentrale politische Strukturen
lässt sich in der romanischen Surselva die Sprache anführen. So waren etwa
bei der Abstimmung über die helvetische Verfassung von 1802 die Unterlagen

dem Stimmbürger nur in Deutsch zugestellt worden. Die deutschen

Sprachgebiete konnten sich eingehend mit dem Inhalt der Verfassung
auseinandersetzen. «Aber wir Romantsche», so kritisierte Theodor de Castel-
berg, «mussten nur blindlings zu einer so wichtigen Anfrage ja oder nein
sagen.»504

503 StAGR B 2001, Landesschriften, Band 28, 27.5.1794. Dazu Pinösch, Standesversammlung,
S. 174f. Zur Lumnezia vgl. Raport dils Députai de Lumneza, in: RC I, S. 397-399.

504 Theodor de Castelberg an Regierungsstatthalter Georg Gengel, ca. 21.6.1802. Zitiert
gemäss Steiner, Kanton Rätien, S. 52.
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Aus Gegensatzpaaren wie <peripher/zentral>, <ländlich/städtisch> oder

<Alpenraum/Unterland> lassen sich aber auch in zahlreichen anderen
Bereichen des öffentlichen Lebens Ursachen für eine spezifisch kleinräumige
Ausgestaltung der Politik erkennen - so etwa in der Landwirtschaft, im
Strassenwesen, in der Armenbetreuung oder im Schulbereich. All diesen

Diversitäten und spezifischen Bedürfnissen der Peripherie vermochte - aus

der Innenperspektive betrachtet - keine andere Staatsform so umfassend

zu entsprechen wie die Landsgemeindedemokratie in einem schwach

ausgeprägten Föderativstaat.
Die zur Zeit der Französischen Revolution und später von den Liberalen

propagierten Verfassungen basierten hingegen auf dem Prinzip der
repräsentativen Demokratie. Diese implizierte eine gewisse Straffung der

Verwaltung und Zentralisierung der politischen Mechanismen. Dadurch
wären die direktdemokratischen Strukturen der Gerichtsgemeinde ausgehöhlt

und die Transparenz der politischen Entscheidungsprozesse im Rahmen

einer Face-to-face-Gesellschaft durch komplizierte und unüberschaubare

neue Formen ersetzt worden. Die Mitsprachemöglichkeit und das

politische Gewicht der einzelnen Gerichtsgemeinden hätten sich bei einem
Anschluss an die Schweiz, aber auch bei einer Übertragung einzelner
Entscheidungskompetenzen an den Kanton entscheidend verringert.505

Deshalb, so führte das Kriegsratsprotokoll der Cadi von 1798 aus, sei

die Bevölkerung einer Vereinigung mit der Helvetischen Republik
abgeneigt. Denn «jeder sieht ein, dass bei einem Zusammenschluss mit den

Schweizern gemäss der neuen Verfassung alles nach dem Stimmenmehr
gehen soll, und da sie vier Mal stärker sind als wir, hätten wir nichts mehr zu

sagen und zu befehlen, sondern müssten uns mit Leib und Leben, mit Besitz,
Ehre und Religion der Mehrheit unterwerfen.» Entsprechend «wollen wir
nichts von einer anderen Verfassung wissen, sondern bei unserer bleiben,
welche die Vorfahren uns zurückgelassen haben».506

505 Vgl. analoge Argumente zu Gunsten der Selbstverwaltung und gegen die repräsentative
«Willkür» bei Adler, Direkte Demokratie, S. 76-85, hier S. 81.

s® Protochol Cosselg d'Ujarra (Corps de Chitschadurs), S. 115 («mintgin vesa en, che con sebet-

ter con ilgs Schvizers, sehe en quels quatergadas pli che nus, sehe deigi tenor lur nova Consti-
tutiun tut ira suenter Pli Vusch, sehe vessen nus nuotta pli de dir, e Comendar, sonder Stuessen

star sut al Plj con Vetta, Rauba, Honur e Religiun» / «Lein nus bucca saver de retscheiver

autras Constituziuns, sonder de restar tier la nossa, che era noss Perdavons han schau a nus»).
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B.3 Kontinuitätslinien während Mediation,
Restauration und Regeneration

B.3.1 Politische Kontinuitäten

Entwicklungen während der Mediation und Restauration

Aus den angeführten Gründen geht hervor, dass die politischen Akteure
der Surselva gegen Ende der Helvetik ganz auf die Wiederherstellung der
alten Zustände ausgerichtet waren. Und «wenn die umliegenden kleinen
Kantone sich wieder mit Landsgemeinden merlich organisieren», so stellte
Theodor de Castelberg fest, «wird keine andere, auch nicht die letztjährige
entworfene Verfassung hierlands behagen, als eine, die auf Landsgemeinden
und auf den Bünden sich lehnt, ausser es werde eine in Paris bearbeitet und
vorgeschrieben. »507

Als Letzteres im Jahr 1803 eintrat, versuchte Theodor de Castelberg in
der Cadi die Wogen zu glätten. Die Mediationsakte - so führte er aus -
erlaube es, die Landsgemeinde «wenn nicht ganz, so doch grösstenteils nach
altem Brauch» durchzuführen. Zudem empfahl er, die traurigen Kriegsjahre

der Helvetik hinter sich zu lassen und die politischen Aufgaben der
Gegenwart mit Zuversicht anzugehen.508

In der Tat bedeutete die Mediationsverfassung die weitgehende
Wiederherstellung der alten Bünde, Hochgerichte und Gerichtsgemeinden.509
Doch einige auf den ersten Blick unscheinbare Kompetenzverschiebungen
an die neuen kantonalen Behörden (Kleiner und Grosser Rat) sollten noch

zu reden geben. Ausserdem bestätigte die Mediationsakte - gegen den
Willen der katholisch-konservativen Surselva - die Zugehörigkeit
Graubündens zur Schweiz.510 Als schwere Belastung erwiesen sich überdies die

507 Theodor de Castelberg an Andreas Sprecher, Präsident der Verwaltungskammer, ca. De¬

zember 1802. Zitiert nach Poeschel, Castelberg, S. 425.
508 Gion Theodor de Castelberg, Plaid de Cumin, fatgs a caschun délias empremas elecziuns

sut igl uorden della Mediaziun. Zitiert nach Gadola, Castelberg, S. 35 («sehe buca dil tut,
mobein il bia sil pei velg»). Zur sogenannten <Pariser Consulta> vgl. Metz, Graubünden I,
S. 95-105.

509 Die Kantonsverfassung von 1803 ist abgedruckt bei Metz, Graubünden I, S. 602f. (Fak¬

simile). Zur Mediationsverfassung vgl. Rathgeb, Verfassungsentwicklung, S. 69-78. Zur
Mediation in Graubünden vgl. allgemein Metz, Staat und Verwaltung, S. 285f. sowie Balzer,

Mediationszeit. Zu der in Graubünden eingeleiteten Kompetenzverschiebung von den

Gerichtsgemeinden auf die Kantonsebene vgl. Pieth, Bündnergeschichte, S. 341f.; Metz,
Graubünden I, S. lOlf. u. 109-120 sowie Frank Schuler, Das Gemeindereferendum in
Graubünden, in: Auer (Hg.), Direkte Demokratie, S. 27-64, hier S. 61-63.

510 Zur Organisation des schweizerischen Staatenbundes vgl. Daniel Frei, Mediation, in: HSG
II, S. 841-869, hier S. 844-849. Siehe zudem <Mediationsakte>, in: HLS VIII, S. 410f. und
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von Napoleon angeordneten Rekrutierungen, die während der ganzen
Mediation hindurch andauerten.

Daher wollte in der Bevölkerung nach den Kriegsjahren keine richtige
Freudenstimmung aufkommen. Denn immer noch musste sich Graubünden

als okkupiertes Land betrachten. Und die neue, von fremder Macht
aufgezwungene Verfassung war «als das Werk einer fast gänzlich verhassten

Nation verschrien (...)».511 Deshalb setzte sich die Obrigkeit der Cadi
wiederholt gegen die in der Mediationsverfassung unterschwellig angesprochenen

Zentralisierungsbestrebungen zur Wehr. Sie protestierte gemeinsam

mit benachbarten Gerichtsgemeinden gegen die geplante Einführung
eines kantonalen Appellationsgerichtes. Denn dieser Schritt bedeutete, «in
einigen Jahren eine willkürliche, das Land verderbende, terroristische, leider
schon lang beabsichtigte Zentralbehörde eingeführt zu sehen».512

Für Disentis fiel besonders negativ ins Gewicht, dass die einst genossenen

feudalen Privilegien wegfielen. Die neue Verfassung bestimmte nämlich,

dass das Haupt eines jeden Bundes «durch die Repräsentanten der
Gemeinden, und aus allen Bürgern des Bundes, ohne Rücksicht auf ehemals

entgegengesezte Privilegien, gewählt wird (...)».513 Deshalb sollte Disentis
erst wieder im Jahr 1810 den Landrichter stellen können. Darüber hinaus

war Disentis im Grossen Rat nur mit zwei Deputierten vertreten anstatt
wie bisher mit vier im Landtag.514 Zu diesem Verlust gesellte sich die
Tatsache, dass die Repräsentanz zwar weiterhin nach einzelnen Bünden und
Gerichtsgemeinden erfolgte, aber die Abgaben und Kontingente nach der
Bevölkerungszahl erhoben wurden.515

Erste Einsprachen dagegen fruchteten nichts. Deshalb widersetzte sich
der Magistrat der Cadi anlässlich des 3. Koalitionskrieges (1805) demons-

<Mediation>, in: HLS VIII, S. 407- 410 (beide Andreas Fankhauser).
511 Plan d'il Laborant d'il Feld, in: RCIV, S. 617-626, hier S. 617 («sclamava quella constituziun

sc'in'ovra d'ina natiun bunameing generalmein hassiada»), (Zur Autorschaft präzisierend
RC, Register, S. 336, Anm. 10). Vgl. auch die Bemerkungen des Disentiser Benediktiners
P. Meinrad Birchler über die «berüchtigte Mediationsverfassung» bei Müller, Cadi, S. 109.

512 Protesta vom 12.5.1803. Zitiert nach Collenberg, Latour, S. 37. Der Widerstand der Sursel-

va konnte zwar die Errichtung des Kantonsappellationsgerichtes nicht verhindern; immerhin

erreichte die Region aber, dass die Kantonsrichter für den Oberen Bund Richter dritter
Instanz wurden. Vgl. dazu Collenberg, Latour, S. 36-38; Metz, Graubünden I, S. 123-125
sowie Pieth, Bündnergeschichte, S. 348.

513 Mediations-Verfassung des Kantons Graubünden. Zitiert nach Metz, Graubünden I, S. 602.
514 Gadola, Cumin della Cadi, S. 121 und Vincenz, Der Graue Bund, S. 284 (Landrichter)

sowie Gadola, Cumin della Cadi, S. 102-105 und Spescha, Geschichte, S. 157f. (Repräsentanten).

515 Vgl. dazu allgemein Balzer, Mediationszeit, S. 75-83 (Finanzwesen) u. 104-109 (Militär
und Werbung). Zu den diesbezüglichen Forderungen der Cadi vgl. Collenberg, Latour,
S. 38-43.
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trativ dem Truppenaufgebot516 und beschloss schliesslich gar, die
Beschwerde an die eidgenössische Tagsatzung weiterzuziehen, «ohne dass

man uns solches Erwehren oder durch Uibermehren daran hindern möge».517

Tatsächlich brachte Theodor de Castelberg vor dem Bündner Grossen Rat
zu Händen der in Basel versammelten Tagsatzung eine entsprechende
<Notta> ein. Darin beklagte er sich, dass aufgrund der neuen Verfassung
«keinem einzigen Hochgericht in allen drei Bünden so viele schöne und
besondere Freiheiten, die ihm aufgrund unserer alten Verfassung zustanden,
verloren gegangen sind wie der Cadi». Dazu komme, dass die Cadi «nach

Einführung der neuen Ordnung beispiellos und ohne Anstand auf die
Seite geschoben sowie aus allem ausgeschlossen und offen unterdrückt
wurde»,518 Doch das Protokoll der Tagsatzung hielt kurz darauf lapidar
fest: «Am 10. Juli 1810 ist die Tagsatzung über eine Beschwerde des

Hochgerichtes Disentis wegen allzu geringer Vertretung im Grossen Rathe des

Kantons Graubiinden nicht eingetreten.» Vielmehr wurde auf die Zuständigkeit

des Kantons verwiesen.519

Die weiteren Interventionen der folgenden Jahre auf nationaler und
kantonaler Ebene blieben ebenfalls erfolglos.520 Die Politiker der Cadi waren

deshalb, wie Peter Anton de Latour meinte, zunehmend «übernommen
und bestürzt».521 Anfang Mai 1812 vermeldete Theodor de Castelberg aus

Chur, die Ratsversammlung habe auf so rigorose Art entschieden, «dass

ich nicht weiss, wie wir uns in der Cadi verhalten sollen».522 Pater Placidus

Spescha äusserte gar die Vermutung, die ungerechte Behandlung der Cadi
sei «die Busse der Revolution vom J. 1799 gegen die Franzosen, deren

Anfänger die Disentiser waren».525

516 Spescha, Geschichte, S. 157f. und Collenberg, Latour, S. 39f.
517 StAGR C II 11 b 4: Die Obrigkeit der Cadi an den Kleinen Rat, 23.9.1805.
518 Notta von Gion Theodor de Castelberg, am 28.11.1806 vor dem Grossen Rat zu Händen der

Tagsatzung vorgetragen. Zitiert gemäss Guglielm Gadola, 150 onns Cantun Grischun - e

la Cadi. Enzacontas regurdientschas e reflecziuns, in: II Pelegrin 54, 1953, S. 127-130, hier
S. 128f. {«buch in sullet cumin da tutas treis ligias, tontas bialas a distinguidas frietads, las

qualas ad el en vertit della nossa constituziun veglia fuven acordadas, ha stuiu schar ijr a piar-
der sco la cadij». / «suenter esser manau en il niefuorden délias caussas sin maniera senz
exempel ei vegnius mess d'in meun, sclaus tutavia oda tut reguard, ed aviartameing vegnius
schquitschaus sut»),

519 Jakob Kaiser (Bearb.), Repertorium der Abschiede der eidgenössischen Tagsatzungen aus

den Jahren 1803 bis 1813, Bern 1886, S. 138.
5211 Vgl. die entsprechenden Akten unter StAGR C II 5 i 2.
521 StAGR C II 5 i 2: Peter Anton de Latour an unbekannt, 14.5.1808.
522 Gion Theodor de Castelberg an Peter Anton de Latour, 5.5.1812. Zitiert nach Caspar De-

curtins, Landrichter Theodor de Castelberg, in: Igl Ischi 2,1898, S. 1-32, hier S. 31 («che jeu
sai bucca, co nus sila Cadi duein sesteligiar».).

523 Spescha, Geschichte, S. 158. Zur Illustration der Missverhältnisse bei der Repräsentanz
führte Spescha aus: «Obersachsen, das in 600 Seelen und Vais das in 670 Seelen bestehet,
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So erstaunt es nicht, dass sich die politischen Akteure der Cadi in der
Restaurationsphase 1813-1815 entschieden für die Rückkehr zu den alten
politischen Verhältnissen einsetzten.524 Dies bestätigen überdies gewisse

Passagen der Flugschrift <Der Engel des Friedens> von 1814, die Peter Anton

de Latour mitverfasste. Dort hiess es:

«Wenn von dem Kleinen und dem Grossen Rath die Souverainität der Gerichter

und Hochgerichter gekränkt, den ehrwürdigen obrigkeitlichen Sentenzen und
Erkenntnissen vorgegriffen, oder manchmal durch ungebetene Weisungen aufeinen

Punkt hingeleitet wurden, so dass beinahe kein Gericht frey, unpartheyisch, und
nach seiner heiligsten Überzeugung sprechen und urtheilen konnte: wo konnte

man hin rekuriren? An die Tagsatzung, die sich um das Innere der Kantone nicht
kümmert, mithin es zum Grundsatz gemacht hat, dem Unterdrückten nie

auszuhelfen.»

Deshalb richtete sich das Pamphlet gleichermassen gegen
Zentralisierungsbestrebungen auf Kantonsebene als auch gegen eine Zugehörigkeit
Graubündens zur Schweiz. Denn «[w]iirden wohl die Väter des fünfzehnten
Jahrhunderts an einem Kantonsmanne des Grisons noch den freyen, alten,

ehrwürdigen, majestätischen, souverainen Bündner kennen?» Dies sei wohl
kaum der Fall, und so schloss <Der Engel des Friedens> mit dem Wunsch,
Graubünden möge die alte Verfassung einführen und wieder ein unabhängiger

Staat werden.52-5

Nach dem schnellen Ende des Umsturzes sah sich die Surselva jedoch
vor vollendete Tatsachen gestellt und musste sich mit der Zugehörigkeit
zur Schweiz abfinden. Immerhin gab es Momente, in denen sich auch in
den altgesinnten Kreisen der Region Anzeichen eines schweizerischen Na-
tionalbewusstseins regten. Gerade bei kriegerischer Bedrohung seitens des

Auslandes besann sich die katholische Surselva auf die ähnlich gearteten
Interessen und den gemeinsamen kulturellen Hintergrund mit den Länder-
orten. So hiess es etwa in einem Lied zur Grenzbesetzung von 1813: «Mit
unseren Freunden und Mitbrüdern, den lieben Schweizern, ziehen wir an die

schicken an den grossen Rath 2 Deputirten und Disentis auch nur 2, welches beynache 6000
Seelen nährt.» Ebd., S. 158f. Zur Verteilung der Grossratssitze auf die einzelnen Hochgerichte

im Zeitraum 1803 bis 1851 vgl. die Übersicht bei Schuler, Referendum, S. 162.
524 Siehe oben, S. 105. Die Repräsentanzfrage war auch 1814 bei den politischen Interventionen

der Cadi aktuell. Vgl. dazu die Korrespondenzen unter StAGR C II 5 i 2 sowie KAD BB III.
Zur ganzen Repräsentanzfrage sowie zu den Anständen von 1813-1815 auch Collenberg,
Latour, S. 38-66.

525 Der Engel des Friedens, S. 3. Zu den Autoren zählten Peter Anton de Latour und Johann
von Salis-Soglio, vermutlich auch Gottfried Purtscher, Rudolf von Salis und Martin Buol.
Vgl. dazu Collenberg, Latour, S. 49-52 sowie Maranta, Umsturzversuch, S. 141.
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Grenzen; um dort alle fremden Soldaten aufzuhalten, seien es nun weisse

oder blaue Es lebe die Neutralität! Es lebe unsere Freiheit!»526

Auch hinsichtlich der politischen Entwicklung auf kantonaler Ebene
zeichnete sich nach 1814 eine gewisse Entspannung ab. Denn selbst die

Altgesinnten waren zur Einsicht gelangt, dass das Rad der Zeit sich nicht
mehr zurückdrehen liess. Zudem hatte die Cadi nach 1815 mit der Entsendung

von vier Repräsentanten die seit Jahren geforderte gerechtere
Vertretung im Grossen Rat erlangt. Schliesslich liessen sich auch die konfessionellen

Bedenken gegenüber der neuen Kantonsverfassung grösstenteils
ausräumen.

Hauptgrund für die Deeskalation der folgenden Jahre bildete aber nicht
zuletzt die Tatsache, dass die Souveränität der Gerichtsgemeinden weitgehend

unangetastet blieb. Zwar hatte der Kanton allmählich mit
Zentralisierungsbestrebungen begonnen, und mit der Schweiz war eine neue politische

Dimension hinzugekommen. Bis zu den neuen Verfassungen von
1848/1854 mischten sich Kanton und Bund allerdings nur gering in die
innere Verwaltung der Gerichtsgemeinden ein.527

Trotz der relativen Ruhe hielt die grundsätzliche Kritik am Verlust der
vormodernen politischen, religiösen und weltanschaulichen Konstellationen

während der ganzen Restauration an. So erhoben sich im Rahmen der
400-Jahr-Feier der Gründung des Grauen Bundes im Jahr 1824 in Trun
kritische Stimmen gegen den modernen Zeitgeist. Peter Anton de Latour
etwa wetterte in seiner Rede gegen die «verkehrten verderblichen
Ideen einer eingebildeten Freiheit». Der individuellen Freiheit stellte er die
«Gemeinfreiheit» der alten Zeit gegenüber, die an Stelle der gegenwärtigen
«Zerstörung von Recht und Altar» Garantin für «Harmonie und Einigkeit»
gewesen sei.528

526 Si taffers schuldaus, in: RC II, S. 390f. («Clin nos amitgs ils Swizzers cars/Mein sits confins
culs buns confrars; / Per leu far halt a tuts schuldaus, / Ch'ein jasters, seigien alvs ne blaus.

/ Viva, viva la neutralitat! / Viva, viva nossa libertat!»). Zur Herausbildung des
schweizerischen Nationalbewusstseins im 19. Jahrhundert vgl. Guy P. Marchal, Aram Mattioli
(Hg.), Erfundene Schweiz. Konstruktion nationaler Identität, Zürich 1992, Einleitung
S. 11-20 und Altermatt/Bosshart-Pfluger u.a., Konstruktion einer Nation, Einleitung
S. 11-15. Zu Graubünden Jäger, Graubündens Integration.

527 Vgl. z.B. die Ansprache von Pater Adalbert Baselgia vor der Obrigkeit der Cadi im Jahr
1816, worin er hervorhebt, dass sich die Gerichtsgemeinde in den vergangenen Jahren
erfolgreich gegen die Feinde ihrer alten Rechte zur Wehr gesetzt habe. Gadola, Truada,
S. 80-82.

528 P. A. de Latour, Rede Jahrhundertfeier 1824. Zitiert gemäss Georg Jäger, Bündnerisches
Regionalbewusstsein und nationale Identität. Untersuchungen zur politisch-ideologischen
Integration Graubündens in die schweizerische Eidgenossenschaft im 19. Jahrhundert,
(NFP 21, Kurzfassung), Basel 1991, S. 8; siehe auch Jäger, Graubündens Integration,
S. 315. Vgl. auch die im Jahr 1824 erschienene Festschrift La Ligia da Trun (BR 3522),
welche die Notwendigkeit des erfolgten engeren Zusammenschlusses mit der Eidgenossen-
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Konservativ - liberal: Konturen politischer Gegenspieler

Während der Regeneration (ab 1830) erstarkte der Liberalismus schliesslich

sowohl auf nationaler als auch auf kantonaler Ebene. Diese Entwicklung

führte zu einer merklichen Abkühlung der Beziehungen zwischen den

beiden politischen Lagern und sollte schliesslich zum Sonderbundskrieg
führen. Bereits die revolutionären Bewegungen des Jahres 1830 ausserhalb

der Schweiz beobachtete die konservative Surselva mit Besorgnis. So

kritisierte ein politisches Gedicht aus dem Jahr 1830, in Frankreich und an
anderen Orten sei Auflehnung gegen die rechtmässigen Fürsten erfolgt oder

geplant. Zwar zeigte sich der Verfasser durchaus entschlossen, gegen
allfällige kriegerische Bedrohung seitens des Auslandes vorzugehen.
Zugleich ermahnte er aber die Schweiz, dem Beispiel der Revoluzzer nicht zu

folgen und «nicht so zu verfahren wie gewisse Kantone, wo es mehr schlechte

als gute gibt, Bauern, Herren oder ich weiss was, die ständig etwas Neues
wollen»,529 Leider gebe es auch in Graubünden ähnliche Tendenzen. Deshalb

«Vorsicht vor Jakobinern und Verrätern, Vorsicht vor ihrem Wort und
ihrer Ehre; sie geben sich als Bündner und Patrioten aus, sind in Wahrheit
aber Gauner».530

Ganz in diesem Sinn hielt die Obrigkeit der Cadi ihre Deputierten an,
«stets alle Neuerungen abzulehnen, sei dies in unserem Kanton oder in anderen

Kantonen, und die seit alters her bestehenden Rechte gewissenhaft zu
respektieren». Da die Zeitumstände aufgrund der liberalen Vormacht
ungünstig seien, sollten sie im Fall, dass eine Revision der Bundesverfassung
beantragt würde, «sich mit aller Kraft dagegen wehren».531

Schaft unterstreicht, um die eigene Selbständigkeit zu bewahren. « Und dieses Glück, dieser

Segen [sich selber verwalten zu können, I. B.], die nur in unseren Tälern möglich sind, hängen
nicht in erster Linie vom Reichtum ab. Die Geschichte erzählt uns zu genüge von reicheren
und weniger glücklichen Bewohnern auch unserer Täler. » (S. 5f., «A par quella vendra, quella
benedicziun, ca sulettameng ei pusseivla enten nossas valladas, ei sigir bucca richezia la caussa

pli ampurtonta. L'istoria nus raquinta avunda dad avdonts pli richs a meinz vantireivels er
enten questas nossas valladas.»).

529 Melli otg tschien et eung trenta, in: RC II, S. 590-592, hier S. 592 («E bucca far sco zerts

cantuns, / Ch'eipli bia schliats, che sco'gl ei buns, /Purs, signiurs, ne sai jeu tgei, / Che vulten

traso niev zitgei.»). Eine ähnliche Skepsis gegenüber den Bundesbehörden vgl. oben, S. 108.
530 II miliser de la Cadi, in: RC I, S. 565f., hier S. 565 {«aber dils Jacobiners et traditurs / tumei

lurplaid et honur/in di ch'el seigi Grischun, / Tin patriot, et lauters paltrun»). Zu ähnlichen
Vorbehalten der Innerschweiz gegenüber der Regeneration vgl. ausführlich Adler, Direkte
Demokratie, S. 93-179.

531 KAD BB III: Instrucziun als Mess 1832 («adina esser encunter tuttas novadats seigi en nies

cantun ni en auters cantuns, e respectar scrupulusameing ils dretgs da velg enneu existi» / «esser

contraris da tutt lurpoder»). Ebenso trat die Cadi entschieden gegen die liberal gesinnten
politischen Flüchtlinge in der Schweiz auf. Vgl. etwa KAD BB III: Instrucziun pil Cussegl
Grond dils 10.10.1836.
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Diese zunehmend nervöse Stimmung lässt sich auch aus der regionalen
Presse dieser Jahre herauslesen.532 So kritisierte der <Amitg della Religiun
e della Patria> immer wieder die herrschenden politischen Zustände und
meinte (wohl nicht zuletzt mit Blick auf die alpine Peripherie):

«Eine unvoreingenommene Gegenüberstellung der Freiheit unserer einfachen

Vorfahren und der gegenwärtigen Epoche der Zivilisation und Aufklärung lässt

den gegenwärtigen Zustand der Heimat nicht gerade im besten Licht erscheinen;

überall macht sich Armut, Misstrauen, Unzufriedenheit breit. Schliesslich kommt

man fast in Versuchung, zu glauben, dass wir unter einem mittelmässigen Monarchen

weit besser gestellt wären als unter dem Druck der gegenwärtigen Abgaben,
der schlechten Organisation und der grossen Mängel (...).»533

Die Aussichten für den Bundesstaat seien dementsprechend als wenig
optimistisch zu beurteilen: «Die Schweiz, unsere Heimat, ähnelt einem alten
und baufälligen Gebäude, welches über Jahrhunderte Bestand gehabt hat
und nun langsam zerfällt (,..).»534

Auf kantonaler Ebene verfolgten die Liberalen zwar einen ausgesprochen

gemässigten, föderalen Kurs. Trotzdem befürwortete eine Mehrheit
der politischen Elite im Kanton die Regenerationsbewegung. Vor diesem

Hintergrund erfolgte in den 1830er- und frühen 1840er-Jahren die Ab-

532 Wie in anderen Kantonen hatten auch in Graubünden vor allem die fortschrittsgläubigen
Liberalen das Potenzial der Zeitungen für sich entdeckt. Bezeichnenderweise handelt es

sich auch bei der ersten Zeitung der Surselva, <11 Grischun Romontsch>, um ein liberales
Blatt, das von Alois de Latour lanciert wurde (1.3.1836). Doch die Altgesinnten setzten diesem

Blatt rasch mit dem < Amitg della Religiun e della Patria> ihr eigenes Organ entgegen.
Vgl. dazu Gadola, Schurnalistica, S. 55-79 und Gollenberg, Latour, S. 120-131. Zudem
allgemein e-LIR, <Pressa rumantscha> (Gion Deplazes). Dass die Auseinandersetzungen
zwischen Liberalen und Konservativen zu einer ausserordentlich reichhaltigen regionalen

Presselandschaft führten, zeigt etwa ein Vergleich mit den Verhältnissen in Uri. Dazu
Christoph Zurfluh, <Leidenschaftslos, freimüthig und loyab. Das Urner Pressewesen und
seine Bedeutung für die Urner Politik von der Helvetik bis zum Ersten Weltkrieg, Diss.,
Altdorf 1993, Tabelle S. 5.

533 Amitg della Religiun e della Patria Nr. 24,17.6.1839, S. 95 (« Triein nus inaflegmatica e non-
partiala paralella denter la libertat de noss simpels veilgs e la présenta epocha de civilisatiun e

sclarimen; sehe comparen ils aspects tutts bucca zun en la pli exaeta e fundada consideratiun
l'entira patria; sch'entupain nus de pertutt pli rasada pupira, diffidonza, malcontentienscha,
e la compignia de quels artichels. Et aschia tratg tutt ensemen; sehe crod'ins el tentamen e

propi sil precinct de seperschuader, che nus stessien era mo sut in mediocher bien monarch
lonsch melgier, che sut nossas présentas grevezias, disorganisatiuns, e grons maunghels»), <11

Grischun Romonsch> ereiferte sich bereits in Nr. 7, 17.4.1838, S. 27, dass «ein öffentliches
Blatt [nämlich der <Amitg>], unseres Wissens zum ersten Mal, gewagt hat zu empfehlen, dass

sich unser Kanton von der Eidgenossenschaft loslöse», («in feglpublic, da nies saveer per la

emprima gada, ughegia da insinuar, che nies cantun duessi sedesligiar dalla confederaziun»).
534 Amitg della Religiun e della Patria Nr. 37,16.9.1839, S. 145 («La Svizzera, nossa patria, ei

semiglionta ad in velg e marsch bageitg, il quai, suenter quei ch'el ad entirs tschentaners ei

resistius, uss'plaun aplaun svanetscha, e vatiersia fin»).
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Schaffung der Churer Zunftordnung. Und im Jahr 1842 machte Chur als

Austragungsort des Eidgenössischen Schützenfestes der ganzen Schweiz

klar, welcher politische Wind in Bünden wehte.535

Diese Entwicklung trieb die Katholisch-Konservativen in Graubünden
in die Defensive. So hielt die Cadi ihre Deputierten immer wieder an, für
die Rechte der Gerichtsgemeinden einzustehen und namentlich darauf zu
bestehen, «dass alle Beratungen [des Grossen Rates] an die Gerichtsgemeinden

ausgeschrieben werden, bevor sie rechtskräftig werden können»,536

Aufgrund dieser Fakten lässt sich schliesslich erklären, weshalb verschiedene

Vorstösse der Cadi für eine (rückwärtsgerichtete) Revision der
Kantonsverfassung scheitern mussten.537

Der Liberalismus gewann nicht nur Anhänger in den protestantischen
Gebieten der Schweiz und Graubündens, sondern in beschränktem Masse
auch unter den Katholiken.538 Der wesentliche Unterschied zwischen
liberalen und konservativen Katholiken bestand darin, dass die Liberalen,
trotz gemässigter und aus heutiger Perspektive teilweise gar konservativer
Ausrichtung, sich den Ideen der Moderne öffneten. In ihren Köpfen hatte
gleichsam ein Bruch mit dem überlieferten Weltbild stattgefunden. Zwar
setzten sie sich, gleich wie die konservativen Katholiken, für die konfessionellen

Rechte und teilweise auch für die Gemeindeautonomie ein. Allerdings

wollten sie diese Rechte auf eine moderne Grundlage stellen, weshalb

sie naturrechtliche, individuelle Freiheitsrechte für Staat, Kirche und
Gesellschaft anstrebten.539

Dieser liberale Katholizismus fand in den 1830er-Jahren auch Eingang
in die obere Surselva.540 Pikanterweise war es dabei genau die junge Gene-

535 Siehe dazu Metz, Graubünden I, S. 433-449 u. 485 -497. Dass im Vorfeld des Sonderbunds¬

krieges auch auf der Seite der Liberalen und Protestanten eine konfessionelle Aufladung
des Konfliktes erfolgte, zeigen die zahlreichen Unterschriften aus vielen protestantischen
Gemeinden Graubündens, die im Jahr 1845 eine Ausweisung der Jesuiten aus der Schweiz

beantragten. StAGR C XI 8 b 2: Petition gegen die Jesuiten, Januar/Februar 1845.
536 KAD BB III: Protokoll vom 19.5.1831 («che tuttas deliberaziuns legislativas vegnien screttas

ora sin ils Cumins avon ch'ellaspossien haver forza e vigur legalla»),
531 Vgl. dazu Gollenberg, Latour, S. 99-101. Um eine Revision einleiten zu können, beantrag¬

te die Cadi namentlich die Streichung des Artikels 34 der Kantonsverfassung, der eine
Verfassungsrevision von einer 2/3-Mehrheit abhängig machte. Vgl. dazu die Angaben unten,
S. 274.

538 Zu den liberalen/radikalen Katholiken in der Schweiz im 19. Jahrhundert, die den Reform¬
katholizismus des ausgehenden 18. Jahrhunderts fortsetzten, vgl. Lang, Katholische
Radikale; Jorio, Zwischen Rückzug und Integration, S. 92-94 sowie die beiden Biografien:
Roca, Bernhard Meyer sowie Victor Conzemius, Philipp Anton von Segesser 1817-1888.
Demokrat zwischen den Fronten, Zürich 1977.

539 Collenberg, Latour, S. 185. Vgl. auch Flury, Liberalissem, S. 101-104.
540 Zu den liberalen Strömungen in der Surselva um die Mitte des 19. Jahrhunderts vgl. Gol¬

lenberg, Latour; Flury, Liberalissem; Metz, Graubünden II, S. 55-68 sowie - aus der In-
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ration der Brigelser Aristokratenfamilie de Latour, die sich weit vom
extremen Föderalismus eines Peter Anton de Latour entfernte. Die
Anhängerschaft der liberalen Katholiken in der Surselva blieb zwar relativ klein.541

Aufgrund der weiterhin vorherrschenden Familienpolitik gelang es aber
Alois und Caspar de Latour in den folgenden Jahren und Jahrzehnten eine

beachtliche politische Aktivität zu entfalten. Mehrmals bekleideten sie

Ämter in der kantonalen Exekutive sowie im Kantons- und (ab 1848) im
Bundesparlament.542

Unter den konservativen Katholiken lassen sich vor und während der
Sonderbundszeit ebenfalls unterschiedliche Ausrichtungen ausmachen.543

Die <restaurativen Ultras> bezweckten im Jahr 1847 ganz im Sinne
Konstantin Siegwart-Müllers die Errichtung einer <neuen> Gesellschaft in einer
<neuen> Schweiz. Dies kommt etwa darin zum Ausdruck, dass das Staatsgebiet

bei einem Sieg des Sonderbundes nach konfessionellen Kriterien neu
hätte eingeteilt werden sollen.

Die föderalistischen Konservativem hingegen waren bestrebt, den

Bundesvertrag von 1815 (resp. die aus dem Ancien Régime überlieferte
politische Kultur) zu verteidigen. Im Zentrum stand dabei die Wahrung

nenperspektive der konservativen regionalen Geschichtsschreibung - Gadola, Arpagaus,
S. 81-92, v.a. S. 91. Kritisch zu letzterer Sichtweise Collenberg, Fretgs.

541 Der spätere Sonderbundsgeneral Salis-Soglio schrieb z.B. am 6.12.1844 an den Luzerner
Sonderbundsführer Philipp Anton Segesser: «Hier in Bünden hat die radicalcatholische
Parthei ungemein Feld, besonders auf dem sonst felsenfesten Grund des Oberlandes. » Aber
bereits zwei Monate später sah er sich aufgrund von Zeitungsberichten veranlasst, diese

Mitteilung dahingehend zu korrigieren, «dass sich viele Gemeinden des catholischen
Oberlandes, im Falle unser Grosser Rath sich für eidgenössischen Zwang [gegen den Sonderbund]
entscheide, ihren Glaubensbrüdern in Uri über Ursern die treue Hand reichen wollen ». Zitiert
nach Metz, Graubünden I, S. 542. Die Ereignisse des Jahres 1847 und auch die weitere
politische Tätigkeit von Politikern, die sich zur Zeit des Sonderbundskrieges als gemässigt
gezeigt hatten, lassen ebenfalls erkennen, dass eine Rezeption liberaler Ideen in der
Konsequenz und Radikalität eines Alois de Latour nur ausnahmsweise vollzogen worden war.
P. A. de Latour beispielsweise äusserte 1846 die Vermutung, das Volk der Surselva sei zu
neun Zehnteln konservativ gesinnt - das restliche Zehntel sei eine «Folge der Kantonsschule
in Disentis, welche möglicherweise Brutstätte solcher Ideen bei Geistlichen und Laien» sei.

Zitiert gemäss Collenberg, Latour, S. 159.
542 Die Ausführungen bei Gruner, Bundesversammlung I, S. 603 bestätigen, dass die beiden

Latour zu dieser Zeit zu den radikalsten Vertretern Graubündens überhaupt zählten. Auch
Metz, Graubünden II, S. 102f. führt aus, «dass die einheimischen Politiker sich lange mit dem
Kurs der radikalen Mehrheit nicht befreunden konnten. Ausser den beiden Alois und Caspar
de Latour pflegte Bünden keine Konformisten in die Bundesversammlung zu delegieren.
Seineführenden Köpfe zählten zu den Aussenseitern. » Vgl. auch die weiteren Ausführungen zu
den liberalen Katholiken in der Surselva unten, S. 282.

543 Siehe Jorio, Bund des Sonderbundes, S. 251-253 und ders., Zwischen Rückzug und Inte¬

gration, S. 94-97. Zu den restaurativen Ultras ergänzend Carlo Moos, <Im Hochland fiel
der erste Schuss>. Bemerkungen zu Sonderbund und Sonderbundskrieg, in: Hildbrand/
Tanner (Hg.), Bundesstaat, S. 161-177, hier S. 164-166.
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der politischen und religiösen Souveränität auf kantonaler respektive
regionaler Ebene. Ein neuer Gesellschaftsentwurf oder missionarische
Absichten standen bei den Föderalisten nicht im Zentrum des Interesses.

Die Unterschiede zwischen Ultras (zu denen vor allem die Leader von
1847 zu zählen sind) und Föderalisten (grosse Teile des <Fussvolkes> der
Sonderbundskantone und der katholischen Minderheit in den übrigen
Kantonen) manifestierten sich auch in der Surselva: So war die Mehrheit
der Bevölkerung wohl bereit, geplanten Verletzungen der regionalen
Autonomie mit Waffengewalt zu begegnen; zu einer Teilnahme am
Sonderbundskrieg ohne konkrete Angriffe gegen die eigene Region Hess sich die

Bevölkerung der Surselva allerdings - sehr zum Missfallen von Siegwart-
Müller - nur schwer bewegen.

Die Niederschlagung des Sonderbundes bedeutete vor allem eine
Niederlage der <restaurativen Ultras>, die nach 1848 weitgehend von der
politischen Bühne verschwanden.544 Innerhalb der von liberaler Seite
vorgegebenen staatlichen Spielregeln waren es fortan die föderalistischen
Konservativen, die das hergebrachte Gedankengut zu wahren suchten.

B.3.2 Religiöse Kontinuitäten

Religiöse Argumente während der Restauration und der Regeneration

Nicht nur die politischen, auch die religiösen Motive der Befreiungstradition

zogen die regionalen politischen Akteure bis weit über die Flelvetik
hinaus immer wieder heran, um ihren Widerstand gegen die Moderne zu

legitimieren. Eine symbolische Entsprechung zu den Heiligenbildchen,
welche die Bauern gemäss Pater Placidus Spescha beim Aufstand der
Surselva im Jahr 1799 an ihren Hüten trugen, findet sich im restaurativen
Putsch vom Januar 1814 wieder. In seinem Tagebuch hielt nämlich ein liberal

gesinnter Churer Zeitgenosse, Johann Ulrich von Salis-Seewis, fest,
dass viele Männer aus der Surselva bei ihrem Zug durch die Stadt «Kerzen

auf den Hüten» trugen, und brachte seine Verwunderung darüber zum
Ausdruck, indem er ergänzte: «man weiss nicht wozu».545

Als die Altgesinnten die Rückkehr zur alten Verfassung durchgesetzt
hatten, berichteten die beiden Vertreter der Cadi nach Disentis von ihren
«sehr erfreuliche[n\ Gefühle[n].../ Gott hat, wie es scheint, die armen Bündner

noch nicht vergessen; dank seiner Vorsehung haben wir wieder unsere
unveränderte alte Verfassung, Unabhängigkeit und Freiheit.» Mit dem Bei-

544 Jorio, Bund, S. 255-257.
545 Aus dem Tagebuch von J. U. v. Salis-Seewis. Zitiert nach Metz, Graubünden I, S. 200.
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stand Gottes, so hofften sie, werde man wohl die Vereinigung mit der
Schweiz verhindern können. Sie schlugen ihrer Obrigkeit vor, nach dem

Beispiel anderer Gerichte «als gebiihrende[n\ Dank an den gütigen Gott»
öffentliche Dankgottesdienste zu veranstalten.546 Aufgrund eines
entsprechenden Beschlusses der Obrigkeit der Cadi versammelte sich am 27.

Februar 1814 die Bevölkerung des Hochgerichtes in den Pfarrkirchen zu
einem Dank- und Bittgottesdienst.547

Religiöse und moralische Bedenken gegenüber den Neuerungsbestrebungen

der Liberalen äusserte auch <Der Engel des Friedens> vom Februar
1814:

«Wehe dem friedlichen Lande, wo Halbgelehrte Richter, Achtel-Juristen Advokaten,

Grammatiker ohne Philosophie Gewissensrichter und Prediger sind!

zudem schadet ja ein Halbgelehrter, besonders wenn er nach Modeweissheit, Illu-
minatismus, Atheismus und Jakobinismus auch nur ein bisschen riecht, uns

mehr, als hundert Unstudierte, die nach dem schlichten Menschenverstand eines

aufgeweckten Alpenkopfes, und dem natürlichen Triebe des unverdorbenen

Herzens, urtheilen. Fürchte jeder Gott, so hat er keinen Richter zu besorgen.

Schenket keinem Philosoph ohne Glauben Euer Vertrauen, so habt Ihr keine

Verführung des Volkes, keine Gewalttätigkeiten, keine Umwälzungen mehr.»

So wünschten sich die Verfasser des <Engel des Friedens> eine Rückbesinnung

auf die alten Werte der Voreltern und wollte den «heiligen dreifachen

Bund» des alten Freistaates wieder eingeführt sehen, der als «Sinnbild
der Dreieinigkeit» allein in der Lage sei, göttlichen Schutz «bis zu Anfang
der Ewigkeit» zu garantieren.548

Doch die Rückkehr zur alten Verfassung bildete im Jahre 1814 nur ein
kurzes Intermezzo. Entsprechend wetterte der Pfarrer von Sumvitg im
September des gleichen Jahres gegen die «schändliche neue [Bundes-]Verfassung,

in der von Anfang bis Ende kein einziges Wort in Bezug aufdie Religion

enthalten ist, so dass man ebensogut die Verfassung der Juden, Türken
oder Heiden einführen könnte». In der Tat sei den Neuerern an der alten

Verfassung gerade «die Religion Jesu Christi und deren Prinzipien ein Dorn
im Auge». Der Prediger gab sich aber überzeugt, dass «Gott seine mächtige
Hand niemals über diese Frevler halten wird, da sie die Feinde der Kirche

546 KAD AA I, 411: Die Abgeordneten Gion Antoni Frisch und Nicolaus Lombriser an die

Obrigkeit der Cadi, 15.2.1814 («Sentimens zun legreivels» / «Nies Segner ha eung compaitg
bucca enblidau ilgs paupers Grischuns, con entras la sia Providientscha opperar, che nus
essen puspei tier nossa veglia non modificada constituziun, insubsistenza e libertat arivai. » /
«Per in dueivel engratiamen a nies buntadeivel Diu»', Ubersetzung gemäss Soliva, Kaiserreich,

S. 52).
547 KAD BB III: Protokoll vom 18.2.1814.
548 Der Engel des Friedens, S. 2-4.
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sind, die der Preis für Christi heiliges Blut sind. Gott lässt zwar walten, aber
nicht übertreiben», wie gerade Napoleons jüngstes Schicksal zeige.549

Die Obrigkeit der Cadi hatte sich bereits Anfang August 1814 dahingehend

geäussert, sie könne den neuen Verfassungsentwurf unmöglich
akzeptieren, «da dieser gegen die kirchliche Immunität und gegen die Rechte

unserer heiligen Religion gerichtet ist, die wir, und auch ihre Rechte, aus
Gewissensgründen zu erhalten verpflichtet sind». Ohne ausdrückliche
Erlaubnis der Geistlichen könne man also keine Änderungen zulassen «und
deshalb erklären wir uns bereit, unser eigenes Blut zu vergiessen».550

Das Erstarken des Liberalismus nach 1830 steigerte die Spannung
innerhalb der katholischen Minderheit. Verschiedene Ereignisse in anderen
Kantonen zeigten deutlich genug, welche Konsequenzen diese Entwicklung

auch für die Katholisch-Konservativen der Surselva haben könnte. Zu
den eidgenössischen Truppeneinsätzen gegen die altgesinnten Oberwalli-
ser bemerkte der <Amitg della Religiun e della Patria>: «O armes, souveränes

Volk, dass Du durch die Bajonette der eidgenössischen Truppen gebändigt

werden musst; was ist das für eine Souveränität!?»551

Desgleichen lassen die Instruktionen der Grossräte der Cadi während
der ganzen Regenerationszeit Besorgnisse konfessioneller Art erkennen.
Diese werden jeweils mit der stereotypen Aufforderung eingeleitet, die

Abgeordneten sollten in erster Linie ihre Kräfte auf all das verwenden,
«was zum Lob und zur Ehre Gottes, der heiligen Kirche, ihrer legalen
Unabhängigkeit und ihrer Rechte gereicht (...)». Ebenso sollten sie «für die

Erhaltung unserer alten Freiheiten einstehen und sich dagegen wehren, wenn
jemand diese verletzen will».552

549 KAD AA1,423: J. A. Castelberg an den Disentiser Landammann Gion Paul Frisch, 6.9.1814

(«miserabla Constitutiun nova, enten la qualla ei veing del! entschata tochen lafinfaigt bucc in

pleid mentiun della Religiun, de maniera ch'in pudessperdegar e mussar quella digls Gedius,
Türks, ne Pagauns» / «la Religiun de Christus Jesus et ils princips de quella ad eis ins spina
en eigls» / «il pussent maun de Diu veing mai ad esser cun eis, ils inimigts de quella Baselgia,
eh'ei ilpraezi de siu S. Saung. Dieus leifar, aber bucca surfar.»).

550 KAD AA 1,419: Resolution der Obrigkeit der Cadi gegen den Entwurf der Bundesverfas¬

sung, 2.8.1814 («essend che quel directameing ei encunter la emunitad ecclesiasticha, et als

dreitgs della nossa S. Religiun, la qualla et sco era ils dreitgs della quala nus en consienzia
essen obligai de mantener» / «E per consequenza sedeclarein, che nus seigien prompts de

sponder il nies agien saung. »).
551 Amitg della Religiun e della Patria Nr. 7, 18.2.1839, S. 36 («O pauper, souveren pievel, che

stos entras las bajonettas della truppa federala vignir cultivaus; tgei souverenitaet ei quei!?»).
552 Vgl. etwa KAD AV XV, Instrucziun pils mess sil Cussegl Grond 1834 und KAD BB VU:

Instrucziun pils Mess 1836 («tier tutt quei ch'ei per laud et honur de Diu e po promover il
beinstar e la gloria della sontga baselgia, sia independenza legala e sees dretgs» / «vegnen
els era haveer quitau et adaig per il manteniment della nossa vegla libertat e bucca consentir
sonder plitost conterfar e protestar sehe zatgi less quella violar»).
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Das in diesen Quellen zum Ausdruck kommende theokratische553 Weltbild

hielt sich bis zur Zeit des Sonderbundskrieges in den konservativen
Zeitungen. Noch Mitte Oktober 1847 schrieb <11 Romontsch>:

«Man deklamiert und schreit über Vaterland und Freiheit, hält eine politische
Versammlung nach der anderen ab, grosse und kleine Sozietäten und Clubs werden

gegründet, um - wie man sagt - das gemeine Wohl zu fördern - aber zu Gunsten

der Religion darf sich niemand äussern: Denn diese sei ein Kind der Dunkelheit;

religiöse Vereine und Versammlungen seien schädlich für den Staat und müssten

- so verlangt es die Freiheit - um jeden Preis aufgelöst werden. Man will, wie Ende

des letzten Jahrhunderts, einen Staat ohne Gott, oder einen Gott - mit Schrecken

denkt man daran - wie er damals aufdie Altäre gehoben wurde.»554

Überhaupt zeigt sich, dass politische und religiöse Faktoren in
Gefahrensituationen eng ineinander wirkten. Beispielsweise hiess es in dem

Brief, den die Disentiser Obrigkeit Mitte November 1847 an die Gemeinden

der Cadi verschickte: «Die Waffe, die uns Gott momentan in die Hand
gegeben hat, scheint das Gebet zu sein. Darum bitten wir euch, eure warmen
Seufzer gen Himmel zu schicken, damit er unseren Mitbrüdern den Frieden
gebe, und falls dies nicht geschehen sollte, dass er wenigstens der guten Sache

den Sieg gebe.» Um diesen Worten den besonderen Nachdruck zu verleihen,

verordnete der Magistrat eine allgemeine Andacht.
Das gleiche Schreiben zeugt schliesslich von einer bis zur Jahrhundertmitte

äusserst lebendigen Vorstellung in Bezug auf Gottes Wirken in der
Welt und dessen Beistand beim Sieg für die <gerechte> Sache:

«Danken wir Gott, dass wir uns bisher nicht an diesem Bürgerkrieg beteiligen

mussten, gibt es doch in der ganzen Eidgenossenschaft momentan kein einziges

Tal, das das gleiche Glück geniesst wie wir. So lasst uns diese für uns so günstige
Position gebührend schätzen, sonst könnte die Hand Gottes, wenn wir seine

Gnade gänzlich verachten wollten, uns die Geissei des Krieges doppelt spüren
lassen.»555

553 Der <Amitg della Religiun e della Patria> selber verwendete diesen Begriff und sprach da¬

von, dass eine « Theokratie oder Konstituierung eines Landes nach den von Gott vorgegebenen

Regeln» die glücklichste Verfassung garantiere (Nr. 3,14.1.1838, S. 21, « Theocratia, u ilg
indrez d'ina tiarra tenor reglas dadas da Diu sez»).

554 II Romontsch Nr. 42,15.10.1847, S. 165 («Ins declamescha e grescha surpatria e libertat, tegn
ina redunonza politica sur l'autra, vegn fundau grondas e pintgas societats e clubs, per - sco
in di - promover il bien general - aber en favur della religiun astga negin s 'expectorar: el fuss
in affon della stgiradetgna; societats e redunonzas religiusas ein nuscheivlas al Staat, e ston -
aschia garegia la libertat - vegnir cun tutta forza dissolvidas. Ins less, sco alla fin dil vargau
secul, in Staat senza Dieus, ne in Diu- cun sgarschurpatratga ins vidlunder - sco lu ei vegnius
tschentaus sils altars. »).

555 KAD AA IV, 1054: Die Obrigkeit der Landsgemeinde Cadi an die Gemeinden derselben,
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Kontinuitäten in der religiösen Befreiungstradition

Wie sehr die katholische Surselva die religiöse Legitimation allen politischen

Handelns immer wieder auffrischte und weiter tradierte, zeigt sich

überdies in einer umfangreichen Landesgeschichte, die 1838/39 im <Amitg
della Religiun e della Patria> erschien und die hier als Schlüsseltext etwas
breiter behandelt werden soll. Ganz im Sinne einer von Johannes von Müller

inspirierten nationalen Geschichtsschreibung verfasst, beabsichtigte die
Artikelserie aufzuzeigen, «wie Rechtschaffenheit und Gottesfurcht je nach

ihrer Intensität, immer das Gute befördert haben; wohingegen Habgier,
fehlende Religiosität und Liederlichkeit von Zeit zu Zeit schreckliches Leid
bewirkt haben».

Bereits die frühen Räter, so beginnt der historische Längsschnitt, «lebten

an verschiedenen Gestaden aufgrund ihrer Einfachheit und ihres guten
Charakters glücklich und zufrieden, soweit dies die genannte Blindheit [d.h.
das Fehlen der <Frohen Botschaft^ zuliess». Dass schliesslich die Römer
Rätien besiegen konnten, sei «einzig der Mischung mit fremden Völkern
und dem schlechten Einfluss von durchtriebenen Flüchtlingen» zuzuschreiben.

Diese hätten nämlich «die Herzen unserer Vorfahren so sehr verdorben,

dass sie ihre wahre Natur für schlechte Früchte aufgaben». Doch wie

später in der siegreichen Abwehr der Reformation, soll die Surselva schon

zu dieser Zeit unter besonderem göttlichen Schutz gestanden haben: «Äusserst

beachtenswert ist es hingegen, dass die Völker am Badus und Lukmanier

auch diesmal nicht besiegt wurden, sondern dass besonders die Gestaden

der Cadi, des Lugnez und Rheinwalds sich weiterhin vom Joch fremder
Herrschaft frei halten konnten.»556

Disentis, Datum unleserlich, ca. 12.11.1847 («Engartiein Diu che nus essan tochen de cheu
bucca clamai si de stuer prender part vid la présenta ujarra civila, en l'entira Confederatiun ei
bucc'ina valada el present moment che gauda la vendra che nus gudein, bucca sprezein questa

per nus schi favoreivla positiun, schiglioc savess il meun divin, sehe nus lein absolut sprezar
sia grazia, schar sentir dublamein la torta dell'ujarra. »). Zur Verquickung religiöser und
politischer Aspekte vor dem Sonderbundskrieg vgl. Carlo Moos, Religion und Politik im son-
derbündischen Luzern, in: SZG 20,1970, S. 23-48 sowie ders., Bürgerkrieg. Zur Stärkung
der religiösen Komponente in Gefahrensituationen vgl. auch Adler, Direkte Demokratie,
S. 73f.

556 G. B. Casanova, Historia della patria u de nossa Rhaetia alpina. (Zur Autorschaft Gadola,
Schurnalistica, S. 64). Zitate (in dieser Reihenfolge) gemäss Amitg della Religiun e della
Patria Nr. 3, 14.1.1838, S. 22f.; Nr. 18, 30.4.1838, S. 140 (Gedicht <Ina egliada anavos sin

noss emprims perdavons>, vgl. dazu auch weiter unten, Anm. 1262; Nr. 14, 2.4.1838, S. 110

(«co recliadat e tema de Diu, en quei grad ch'ellas florevan, han adina promoviu il bien;per
enconter commi co l'engordezia, munconza de religiun e lischada populazza ha de tems en

terns caschunau stermentus mal». / «en differentas rivieras vivevan eis muort lur simplicitat e

bien caracter tonaton ventireivells, schi lonsch sco tala tschocadat val menzionada quei com-
portava». / «Solett la mischaida cun pievels divers / E schliat'influenza de mais fugitivs /Han
fatg de noss velgs lur bien cor schi pervers / Ch'els sprezan lur esser per freigs pli tumprivs»
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Weiter zeige die Geschichte, «welch glückliche Wende die Religion Jesu

Christi auf einmal in unseren Bergen herbeigeführt hat», einhergehend mit
einer Zeit des Friedens und des Wohlstands. Dann aber hätten die «Völker
den wahren Eifer für Religion und Pietät» verloren, «und mit diesen Tugenden

waren auch ihre Vorrechte und ihr allgemeines Wohlergehen verschwunden».

Die Vorväter wurden so in die mittelalterlichen Fehden hineingezogen,

denn «schlechte Regenten sind immer eine Strafe für schlechte Völker»
und «ähnlich wie in unserer Zeit unter Oligarchen und Despoten» gab es

damals keine garantierte Verfassung, sondern «einzig die Launen der
Dynasten». Doch mit Gottes Flilfe, die sie dank ihrem guten Lebenswandel

erlangen konnten, gelang es den Vorfahren schliesslich, dieses Joch
abzuwerfen:

«Jedes Volk, das frei sein will, muss sich zuerst der Freiheit würdig erweisen; es

muss die Kraft und den Willen auflringen, die Freiheit zu bewahren und sich

durch heroische Siege Achtung und Furcht zu verschaffen. In solchen

Schlachten lag Gottes mächtige Hand über unseren guten Vorfahren; überall

erlangten sie, obwohl nur in kleiner Zahl, Siege über eine grosse Anzahl Gegner,

wodurch Gottes Eingreifen sichtbar wurde. Und wie zeigten doch unsere Vorväter

auf allen Schlachtfeldern ihr starkes Gottvertrauen! Aufgrund des Glaubens

waren sie im Krieg siegreich. Überall warfen sie sich vor Beginn der Schlacht auf
die Knie und baten demütig um Gottes Beistand. Und nach der Schlacht

dankten sie dem Allmächtigen in inbrünstigem Gebet für die dargebotene Hilfe,
indem sie ihm und nicht sich selber den Sieg zuschrieben.»557

/ «Zun remarcabel eis ei fertön, ch'ilspievels dil Badus e dil Lucman ein ee quella ga bucca

vigni survintschi, sonder en special las rivieras della Cadi, Longneza e Vallrhein han vina-
von semanteniu libras dal giuf d'exteriura dinastia.»). Zu Johannes von Müller («in vielem
Tschudi unkritisch übernehmend») vgl. Guy P. Marchal, Traditionen der schweizerischen
Nationalgeschichtsschreibung, in: ders., Gebrauchsgeschichte, S. 203-229, hier S. 205f. Bei
Tschudi auch bereits die Räterthese analog zur Freiheitsvorstellung der Helvetierthese.

557 Amitg della Religiun e della Patria Nr. 3, 14.1.1838, S. 22; Nr. 42, 21.10.1839, S. 167; Nr.
37, 16.9.1839, S. 146f. (Plaid tenius de Signiur Bundesstatthalter Caderas a Musteer ils 23

d'Uost sin la fin dil Examen) («cont ventireivla midada la Religiun de Jesu Christi ha cun ina
gada produciu denter nossas pezzas» / «Schliats regenters een adina il general strofde schliats

pievels.» / «dev'ei nagina franca e stateival constitutum per il pievel, sonder las bluttas lunas
dils dinasts survevan per leschas e constitutiun, fetg sco de nies temps sut oligarchs e

despots'» / «Mintgin pievel, che vul vignir libers, sto gl'emprim semussar vengonz della libertat;
el sto haver forza e veglia de mantener la libertat, e sto sefar stimaus e tumius entras heroi-
cas victorias. En talas bataglias er il pussent maun de Diu cun noss buns veilgs; per tutt
reportaven els paucs victoria sur din numerus diember, nua che l'interventiun dil tschiel era
veseivla. Aber co mussaven nos emprems babs (antecessurs) sin tuts camps de bataglia lur
ferma fidonza sin Diu! entras la cardienscha en els vigni heroics en l'ujarra. Pertut sebatevan

ei, avon ch'entscheiver il combat sin lur schanuglas, e rogaven en humilitonza ilg agit de

Diu, e suenter la victoria engraziaven ei enferventa oraziun al Tutpussent per il prestau agit,
scrivent tier ad el e bucc'a sesez la victoria.»
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Dieser göttliche Bund als zentrales Element der eigenen politischen
Kultur galt als wichtigstes Bindeglied zwischen den katholischen Teilen
Graubündens und den <kleinen Kantonen> der Innerschweiz. Denn die

dortigen Bewohner waren ebenso «Genossen eines heiligen, unverletzlichen
Eides» und «wussten was es hiess, Gott zum Zeugen zu haben». Und weil
die alten Eidgenossen diesen Eid heiligten, «schützte Gott die alte Schweiz
überall und in jeder Situation»,558

In den vergangenen 50 Jahren seien allerdings, analog zur Zeit der
Römer und der mittelalterlichen Fehden, erneut Bedrohungen am Horizont
aufgetaucht: «Die miese Französische Revolution mit ihren giftigen Prinzipien

hat Irreligiosität sowie Verachtung der göttlichen Lehre, faule Maximen,

perverse Ideen und alles Böse herbeigeführt.» Gegenwärtig gelte nur
der etwas, der Voltaires Ideen anhänge oder fähig sei «ein paar leere Phrasen

eines Schiller oder Goethe nachzustottern».559

Die Ereignisse der verflossenen Jahre, beispielsweise in Basel, Schwyz,
im Freiamt oder Jura und die «Art und Weise, wie gewisse Kantone die alten

Verfassungen verworfen hätten und ihnen neue aufgezwungen worden
seien», zeigten, dass diese Krankheit auch von der Schweiz Besitz ergriffen
habe. Gerade das Schicksal der katholischen Minderheit im Kanton Glarus
verfolgte die katholische Surselva mit grosser Anteilnahme. Dort zeige
sich nämlich, dass «die Frucht der modernen Aufklärung sich als
brutalste Barbarei den Gegnern gegenüber» erweise. Und dies alles passiere in
einem Staat, «in dem man nichts anderes hört als die Glocke der Gewissensfreiheit,

und wo die Ausübung beider Konfessionen durch die schweizerische

Magna charta formell garantiert ist!?». Müsse das katholische Volk
des Kantons Glarus, so fragte der <Amitg della Religiun e della Patria> weiter,

«von seinen alten und garantierten Rechten beraubt und jetzt ganz
unterdrückt, nicht in Ewigkeit den Himmel um Rache anrufen?». Aufgrund die-

558 Amitg della Religiun e della Patria Nr. 37, 16.9.1839, S. 145f. (Il ver Crap de fundament
deH'Allianza Svizzera) («confederal d'in soing, nunfregibel seramen» / «enconoschevan tgei
ei lessi dir: prender Diaus per perdetgia» / «pertgirava Diaus la veglia Svizzera pertuttana-
von et enten tutlas circumstanzias»). Zu den Parallelen, die zwischen der Bündner und der
Schweizer Geschichte gezogen wurden, vgl. Röthlisberger, Schrittmacher. Zum Eid als

<Sakralisierung von Herrschaft vgl. André Holenstein, Seelenheil und Untertanenpflicht.
Zur gesellschaftlichen Funktion und theoretischen Begründung des Eides in der ständischen
Gesellschaft, in: Peter Blickle (Hg.), Der Fluch und der Eid. Die metaphysische Begründung

gesellschaftlichen Zusammenlebens und politischer Ordnung in der ständischen
Gesellschaft, Berlin 1993, S. 11-63.

559 Amitg della Religiun e della Patria Nr. 3, 14.1.1838, S. 17 und Nr. 36, 9.9.1839, S. 142 («La
tresta revolutiun de Fronscha cun ses principis tussagai ha manau neutier irreligiun, disprez
della doctrina evangelica, faulsas maximas, ideas perversas, tutt mal. » / «balbigiar suenter

enqual phrasa vita de Schiller ni Göthe»).
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ser Entwicklung sah der Autor der Artikelfolge Schlimmes auf die Schweiz

zukommen:

«Gerade deshalb steht unsere Heimat am Rande eines schrecklichen Abgrunds
Wer bürgt dafür, dass Gott, den wir nur zum Zeitvertreib und Spott als

Zeuge unserer verabscheuungswiirdigen Taten anrufen, noch lange die verdiente

Strafe von uns fernhält? Der Grundstein des Schweizer Gebäudes ist der Eid;

wenn aber Respekt und heilige Achtung vor dem Eid abhanden kommen, dann

geht das Fundament dieses Gebäudes zugrunde und die Eidgenossenschaft hört

auf- ja löst sich in Nichts auf.»560

Presse- und Bildungswesen als zentrale Bereiche weltanschaulicher
Auseinandersetzungen

Wie stark das von der Befreiungstradition geprägte Weltbild der
Katholisch-Konservativen in den 1830er- und 1840er-Jahren lebendig blieb, zeigen

nicht zuletzt zahlreiche zeitgenössische Presseerzeugnisse. Hatte das

Kloster Disentis561 bis zum Brand von 1799 für den Druck und die Verbreitung

religiöser Literatur in der Region gesorgt, so wurde im Laufe der
1830er-Jahre der Pfarrer Giusep Maria Camenisch diesbezüglich aktiv. In
seinem Pfarrhaus in Surrein richtete er eine Druckerei ein und sorgte mit
Neuauflagen alter Lieder- und Gebetsbücher sowie mit dem Druck von
Legendarien und Erbauungsliteratur für das Wiederaufleben barocker
Literatur.562

560 Amitg della Religiun e della Patria Nr. 16 und 18, 16. u. 30.4.1838, S. 125 u. 143 sowie Nr.
37, 16.9.1839, S. 145f. («la moda e maniera co en enqual Cantun las garantidas constitutiuns

vegnien bessas entuorn e las novas constitutiuns sforzadas a tras» / «II fretg de modern scla-

rimen sequalifichescha sco la pli brutala barbaria viers ils adversaris.» / «e'gl miez din Staat

nua, ch'ins auda bucc'auter che tuccon il senn della libertat della conzienza, e nua ch'il liber
exercezi délias duas religiuns ei entras la magna carta svizzera formalmegn garantiusl?» /
«privaus de ses velgs e garanti dretgs et ussa totalmegn squitschaus sut bucca per adina clamar
enconter ciel per vendetgia?» / «E grad perquei stat nossa patria sin ilg ur d'ina sgarscheivla

perditiun. tgi stat a nus buns che Diaus, il quai nus mo per passa temps e gomiussa-

megn prendein per perdetgia e clamein sura en nossas abomineivlas ovras - tegni aunc ditg
navend de nus il meritau strof? Il crap de fundament dil bageitg Svizzer ei il seramen; ei il
respect, stema e sointgiadat dil seramen pers, sch'ei il crap fundamental de quei bageitg ord siu

esser, e la confederatiun cala si - gie va en nuott.»).
561 Remo Bornatico, La stampa nei Grigioni 1547-1975, Chur 1976, S. 103-114 und Guglielm

Gadola, Die Buchdruckerei des Klosters Disentis (1685-1799), in: BM 1934, S. 206-219 u.

250-256.
562 Vgl. Gadola, Camenisch. Eine Übersicht über die Druckerzeugnisse der Druckerei in Sur¬

rein ebd., S. 80-82. Siehe auch Benedetg Cathomas, La stampa da Surrein, in: CR 1979,
S. 297-304. Vgl. dazu allgemein Schenda, Volk ohne Buch sowie <Erbauungsliteratur>, in:
HLS IV, S. 241f. (Rosmarie Zeller).
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Die konservativen Zeitungen, deren Anfänge ebenfalls auf die Druckerei

in Surrein zurückgehen, verteidigten die hergebrachten politischen und

religiösen Freiheiten und Rechte gegen Neuerungsbestrebungen.563 Besonders

deutlich zeigt sich dies am Beispiel des <Amitg della Religiun e della
Patria>, der sich als «Verteidiger der Kirche und des Christentums, wie auch
als Kämpfer zum Wohl der Heimat und der Bündner Freiheit» ganz dem
Motto: «Pro Deo et Patria» verpflichtete.564

Die kulturellen Unterschiede zwischen Liberalen und Konservativen
offenbarten sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts insbesondere
auch in Schul- und Bildungsfragen. Die Konservativen waren bemüht, den
Status quo beizubehalten, das heisst die Schulbildung vorwiegend in den
Händen des Dorfgeistlichen zu belassen und das Bildungsmonopol der
Kirche aufrechtzuerhalten. Damit gerieten sie in Opposition zu den
Liberalen, die sich für eine Säkularisierung und für diesbezügliche Neuerungen
einsetzten. Namentlich das passive Verhalten der konservativen Katholiken,

so legte <11 Grischun Romonsch> dar, führe dazu, dass die protestantischen

Gebiete in der Schulbildung sich viel schneller entwickelten. «Würden

wir nur dem guten Beispiel unserer reformierten Mitbürger folgen!», so

sähe es auch in der Surselva ganz anders aus mit den Schulen, «und weil wir
Katholiken in diesem Punkt zurückgeblieben sind, so sind wir auch in

Bezug auf andere Sachen die letzten (,..).»565

Dass die Reformierten im Schulwesen neuerungsfreundlicher eingestellt

waren, lässt sich etwa an der Entwicklung im Mittelschulwesen
aufzeigen.566 Als der Grosse Rat im Jahr 1803 die Gründung einer Kantonsschule

befürwortete, widersetzten sich die Katholiken diesem Vorschlag.
So entstand im Jahr 1804 die evangelische Kantonsschule in Chur und
gleichsam als Pendant dazu die katholische Kantonsschule in Disentis, die

ganz im Geiste der barocken Jesuitenschulen geführt wurde.567 Auch nach

563 Vgl. zu diesen Zeitungen Gadola, Schurnalistica, S. 63-79 und Gadola, Camenisch,
S. 79-83.

564 Amitg della Religiun e della Patria Nr. 52, 30.12.1839, S. 205 («en defesa della baselgia e

religiun Christiana, sco per bien della patria e libertat grischuna. Cuort detg Pro Deo et

Patria. »).
565 II Grischun Romonsch Nr. 50,7.2.1837, S. 198f. («Prendessen nus mo in bien exempel vid nos

agiens patriots reformai!» / «E perquei che nus catholics essen en quel risguard anavos, essen

nus era en auters graus ils davos»),
566 Vgl. dazu allgemein Pieth, Bündnergeschichte, S. 376 -386; Janett Michel, Hundertfünf¬

zig Jahre Bündner Kantonsschule 1804-1954. Festschrift zur 150-Jahr-Feier, Chur 1954,
S. 17-99 und Metz, Graubünden I, S. 155-166. Zu den Entwicklungen in der Surselva
insbesondere Gollenberg, Latour, S. 134-171.

567 Zur Disentiser Kantonsschule vgl. Iso Müller, La scola claustrala 1804-1833, in: Igl Ischi
57/58,1971/72, S. 121-138. Im damaligen Lehrplan hiess es: «Die Jungen durch Aufenthalt in

der Fremde verlieren die Zuneigung zu ihrem Vaterland und kehren oft mit neuen Gefühlen
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der Verlegung ins bischöfliche Seminar in Chur (1808) blieb die katholische

Schule vor allem auf den Priesterberuf ausgerichtet.
Nicht zuletzt um diese berufliche Einengung zu überwinden, formierte

sich im Jahr 1832 ein katholischer Schulverein, dem (im Gegensatz zum
älteren evangelischen Schulverein) kaum Geistliche angehörten, sondern
grösstenteils (liberale) Mitglieder des Grossen Rates.568 Der Initiative dieses

katholischen Vereins unter Alois de Latour ist es zuzuschreiben, dass

das Kloster Disentis ab 1833 eine liberale, auch für säkulare Berufe offen
stehende katholische Kantonsschule führte.569 Die Einrichtung dieser
Schule war beschlossen worden, ohne das Einverständnis des Abtes
einzuholen, und die Leitung der Schule hatten darüber hinaus zum grössten Teil
Mitglieder des Schulvereins, also ein weltliches Gremium, übernommen.
Die liberale Ausrichtung der Schule zeigt sich auch darin, dass sich unter
den Lehrern zahlreiche politische Flüchtlinge aus Deutschland befanden.570

Doch dieser neumodische Geist war vielen Altgesinnten ein Dorn im
Auge, und zudem verweigerte der Bischof von Chur der Schule seine

Anerkennung. Im Jahr 1839 protestierte Alois de Latour in einem Schreiben

an die Obrigkeit der Cadi, die Schule sei in der Region Anfeindungen
ausgesetzt und geniesse einen so schlechten Ruf, «dass man fast glauben könnte,

dass unser Schulrat eine Schule mit lauter Professoren nach der Art eines

Strauss eingerichtet habe».511 Sogar die Schweizerische Kirchenzeitung>
griff im Jahr 1842 Rektor Peter Kaiser an, der unter anderem bei Heinrich
Pestalozzi und Philipp Emmanuel von Fellenberg studiert hatte. Die
Zeitung wetterte gegen den «egoistisch-zweideutigen Vorstand» der Schule
und gegen den Rektor, den sie aufgrund seiner früheren Tätigkeit an der

und fremden Gedanken heim, die mit unsern engen Tälern und Bergen oder mit der soliden
biindnerischen Einfachheit nur wenig übereinstimmen. » Zitiert nach Deplazes, Schulbücher,

S. 20f.
568 Zum Wirken der konfessionellen Schulvereine vgl. Deplazes, Schulbücher, S. 25-33 und

Metz, Graubünden I, S. 515-522.
569 Dazu allgemein Iso Müller, Die katholische Kantonsschule in Disentis 1833-1842, in:

Schweizer Schule 30,1944, S. 743-754.
570 Vgl. Iso Müller, Die Professoren an der katholischen Kantonsschule in Disentis von 1833

bis 1842, in: BM1971, S. 1-19. Liberalen Einfluss lassen auch Turnaktivitäten und die damit
verbundenen Rituale wie Fackelzüge, Exerzierfeste sowie Triumphbogen mit Inschriften
wie «Fromm, frei und fröhlich» oder «Vaterland Dir!» erkennen. 1838 nahmen elf Disenti-
ser Studenten am Eidgenössischen Turnfest in Chur teil. Zitiert nach Müller, Geschichte
der Abtei, S. 187.

571 KAD AA III, 886: A. de Latour an den Disentiser Landammann, 8.5.1839 («ch'ins pudess
bunameign crer, che nies cuseigl de scola havess schentau en ina scola de spür professors
Straussianers»). Die Wahl des rationalistischen Theologen David Friedrich Strauss an die
Universität Zürich im Jahr 1839 hatte mit zum konservativen <Züriputsch> beigetragen.
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Kantonsschule in Aarau einen «Bundes- und Herzensfreund der Aargauer
Kirchenstürmerei» nannte.572

Der Benediktinerkonvent und grosse Teile der Bevölkerung standen
der liberalen Schule ebenfalls skeptisch gegenüber. Die Klosterchronik
spricht in Zusammenhang mit den Turnübungen von «vanitas» und
«comoedia»513, und noch 1844 beklagte sich ein Pater über die negativen
Auswirkungen, welche diese «radikale und freigeistige Einrichtung» auf das

Kloster gehabt habe.574 Überdies stellte <11 Grischun Romonsch> 1838 fest,
dass Teile der katholischen Surselva die Schule in Disentis als zu wenig
moralisch erachteten. So würden die Eltern hinter vorgehaltener Hand
aufgefordert, ihre Kinder lieber nach Chur ins bischöfliche Seminar zu
schicken.575

Das Volksschulwesen schliesslich tangierte - weit stärker als die
Mittelschulen - direkt die Souveränität der Gerichtsgemeinden.576 Deshalb blieb es

hier lange den Gemeinden überlassen, wie weit sie Neuerungen einleiten
wollten. Vonseiten der Katholiken ging die Initiative auch hier vom 1832

gegründeten (liberalen) Schulverein aus. In einer Bestandesaufnahme aus
dem Jahr 1837 hielt der Schulverein fest, der Unterricht werde beinahe überall

von Ortsgeistlichen erteilt. «Zu diesem Zweck ausgebildete und geschulte
Lehrer gibt es in der Regel keine.» Der Bericht beschäftigte sich ganz besonders

mit den Verhältnissen in der Cadi. Mit Bedauern stellte er fest, dass

dort erste Fortschritte im Schulwesen «von Ignoranten und Übelgesinnten,
die von arroganten und fanatischen Menschen aufgewiegelt worden sind, auf
halbem Wege zerstört wurden, so dass sich die Schulen momentan in einem

572 Schweizerische Kirchenzeitung, 1842. Zitiert nach Iso Müller, Geistesgeschichtliche Studie
über Peter Kaiser, in: Jahrbuch des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein
44,1944, S. 67-91, hier S. 86. Zu Kaisers Wirken in Graubünden siehe Arthur Brunhart,
Peter Kaiser 1793-1864. Erzieher, Staatsbürger, Geschichtsschreiber. Facetten einer
Persönlichkeit, Vaduz 1993, S. 100-107,154-163 u. 170-175.

573 Acta capitularia. Zitiert nach Müller, Geschichte der Abtei, S. 187. J. Jos. Maissen vom
Turnverein Disentis berichtete 1841: «Das Volk lobte am letzten Turnfest mehr unsere Kraft
als die Gewandtheit und spottete weniger als früher. » Johann B. Masüger, Leibesübungen
in Graubünden einst und heute, o.0.1946, S. 255. Vgl. auch Urban Affentranger, Die
Jahresexamina an der katholischen Kantonsschule in Disentis im Sommer 1838, in: BM 1983,
S. 283-303.

574 P. Adalgott Berther an den bischöflichen Kanzler in Chur, 28.7.1844. Zitiert nach Iso Müller,

Iis students dalla scola cantunala catolica da Mustér da 1833-1842, in: ASR 84, 1971,
S. 15-35, hier S. 33.

575 II Grischun Romonsch Nr. 26,28.8.1838, S. 101-104.
576 Zur Volksschule allgemein Marti-Müller, Bündner Volksschule; Metz, Schulwesen;

Metz, Graubünden I, S. 401-412; Pieth, Bündnergeschichte, S. 387-389. Zur Situation in
der Surselva Deplazes, Schulbücher; Gadola, Scola rurala, S. 104-122 und Collenberg,
Latour, S. 119-134.
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sehr bedauernswürdigen Zustand befinden». Entsprechend fiel die Bilanz
dieser Enquete (aus liberaler Sicht) wenig erfreulich aus:

«So steht es also mit den katholischen Schulen in unseren Gemeinden, das ist also

die Bildung unseres katholischen Volkes (...)• Armes Volk! Wie lange noch werden

deine schönen Tugenden in deinem Innern begraben bleiben? Wozu

hilft dir deine Freiheit, deine freie Verfassung, wenn du sie nicht nutzen kannst?

Was hilft dir deine freie Stimme auf der Landsgemeinde, wenn du nichts davon

verstehst und daher nichts weisst ,).»577

Im Laufe der 1840er-Jahre wuchs zwar auch bei den Altgesinnten die

Einsicht, dass ein gemässigter volkswirtschaftlicher Fortschritt notwendig
sei. Demzufolge entstanden in der katholischen Surselva zahlreiche neue
Schulhäuser, doch die Skepsis gegenüber den ideologischen Absichten der
Liberalen blieb weiterhin bestehen. So schrieb damals ein weltlicher Lehrer

über seine Tätigkeit in der Surselva:

«Viele Eltern konnten nicht verstehen, dass ihre Kinder Schulbücher benötigen,

um lesen zu lernen; sie waren nämlich der Auffassung, dass das lateinische Offi-
zienbuch und das Messbuch ausreichend seien; sie hätten schliesslich auch mit
diesen Büchern lesen gelernt! <Ein Rechenbuch sei überhaupt ein Skandab; es

reiche doch, wenn jeder seinen Kopf zum Kopfrechnen gebrauche! Schriftliches
Rechnen sei meistens sowieso Lug und Betrug!»5ls

Die Schulfrage bildete auch im Vorfeld der kriegerischen Auseinandersetzungen

von 1847 einen Elauptstreitpunkt zwischen Liberalen und Konser-

577 II Grischun Romonsch Nr. 50, 7.2.1837, S. 197f. («Mussaders scolai e cultivai tier quella fi-
tschenta dat ei en regia nagins. » / « entras gleut ignorante, malvuglida, instigada si da persunnas
arrogantes e fanaticas sin mesa via vegni destruii en moda che las scolas segien presentamein
sco vidavon en la pli deplorabla situaziun» / «Aschia stat ei cun nossas scolas catholicas en
las Vischneuncas, quei ei l'instructiun de nies pievel catholic Pauperpievel! con ditg eung
vegnen questas tias biallas vertits restar en tei saterradas? Tier tgei gida tei tia libertat, tia
libra constituziun, sehe ti sas bucca guder quella? tier tgei gida tia libra vusch sin cumin, sehe

si entellis nuut e sas nuut»), Dazu auch das Tagebuch des Pfarrers Jak. Fr. Gieriet auf seiner

Schulinspektions-Reise im Oberlande 1843, in: BM 1918, S. 26-29 u. 53-60.
578 Diari Bisquolm (gemäss Paraphrase Gadola). Zitiert nach Gadola, Bisquolm, S. 128 («Bia

geniturs savevan buca capir, che lur affons stoppten ver cudischs de scola per emprender de

leger; eis manegiavan numnadamein, ch'il cudisch d'uffeci (latin) e quel de messa fetschien
era; els hagien era stuiu emprender de leger orda quels! <In cudisch de quen seigi ensumrna in
scandal >; ei basti bein, sehe scadin hagi in tgau e sappi far quen a tgau! Ils quens a scret sei-

gien ensumma il bia cuglienems e spiculems!»). Siehe auch II cusseigl d'educaziun dil cantun
Grischun als gieraus e vischneuncas de quel, Cuera, ils 15 de zercladur 1839 (BR 2741) sowie

Relaziun sur igl operar della societat catholica per meglieras scolas ent il cantun Grischun,
Cuera 1835 (BR 4847). Ähnlich die liberale Kritik an der Surselva im Bündner Kalender
1845: Das Aufleben der Bündnerischen Volksschule. Ein Gespräch zwischen einem
Stadtschullehrer und einem Landschulmeister (unpag.).
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vativen. Unter dem Titel «Was verdanken wir in der jüngsten Zeit den Jesuiten

und ihren Freunden?» schrieb beispielsweise die <Bündner Zeitung>:

«Und in unserem Kanton? Ist es nicht der jesuiten-freundliche Geist, der das

katholische Volk zum Glauben verleitet, seine Religion sei in Gefahr? Ist es nicht
der gleiche Geist, der die Eltern antreibt, ihre Söhne auf Jesuitenschulen in

Schwyz, Freiburg oder Sitten zu schicken, statt sie der anerkannt guten Kantonsschule

anzuvertrauen, so dass nur so wenige Schüler dieselbe dieses Jahr besucht

haben? Ist es wieder nicht der gleiche Geist, der die Volksschule in den katholischen

Theilen unseres Kantons so jämmerlich verkümmern lässt und sich gegen

alle Verbesserungen in dieser Hinsicht, gegen jede freie Regung sträubt?»579

Vor dem Hintergrund der herrschenden konfessionellen Anfeindungen
wies die Gemeinde Brigels Anfang 1847 gar die Gelder zurück, die ihr vom
kantonalen Erziehungsrat zur Errichtung eines neuen Schulhauses
zugesprochen worden waren. Als die liberalen Zeitungen sich darüber wunderten,

begründete die Gemeinde ihren Entscheid mit den Worten: «Wer

zahlt, befiehlt, und die Brigelser lassen sich von niemandem in ihre
Schulangelegenheiten dreinreden/»58°

B.3.3 Wirtschaftliche Argumentationen

Kritik am Etatismus

Auch die bereits erörterte Kritik am wachsenden Staatsapparat auf
Kantons- und Bundesebene lässt sich nach der Helvetik für alle weiteren hier
untersuchten historischen Knoten bis zum Sonderbundskrieg nachweisen.
So sah <Der Engel des Friedens> von 1814 die Gründe für die aktuelle
Armut darin, dass «die Mediationsakte, die Rekrutenwerbung und das französische

Raubsystem den lezten Heller gefressen» hätten. Um eine weitere
Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation zu verhindern, wiesen die

Autoren der Schrift jegliche Form von staatlichen Abgaben entschieden
zurück.

Für Steuerfreiheit plädierte <Der Engel des Friedens> aber nicht nur mit
Blick auf den grassierenden Pauperismus. Vielmehr wurde die Befreiung

579 Bündner Zeitung Nr. 85,23.10.1847, S. 347. Auch der spätere <Sonderbunds-Landammann>
Gion Antoni Arpagaus hatte nach dem Gymnasium in Disentis und Chur das Jesuitenkollegium

in Freiburg besucht, vgl. Maissen, Prominents, 5. Teil, S. 34. Fidel Cavelti hatte seine

Ausbildung bei den Jesuiten in Sitten genossen, vgl. StAGR C III 20 c, A, I, 3: Verhörprotokoll

Florian Cavelti, 7.2.1848.
580 II Romontsch Nr. 11,12.3.1847, S. 42 (« Tgi che paga camonda, ed ils de Breil laian cumandar

negin sin lur scola!»). Siehe dazu Gadola, Bisquolm, S. 127 sowie GHM I, S. 26.

178



von Abgaben mit Verweis auf die von den Vorfahren errungenen Freiheiten

gleichsam im Sinne eines vornaturrechtlichen Privilegs verlangt:

«Wenn des Landammanns Exzellenz auf die Kantone zur Bedeckung der

zwecklosen Spesen, Geldabgaben ausschreibt, so muss der Bündner Bauer sein

Salz, Wein, Getreid und Vieh, seine Bedürfnisse aller Art (nur noch nicht die

Luft!) eben so wohl verzollen, und seinen Acker, sein Haus, ja wohl seinen, seiner

Braut und seiner Kinder Kopf eben so beschnitzen lassen, als der Lombard,
der Franzos, Westphäler und St. Galler. Wo ist so die hochgepriesene Freiheit, wo

die immer gerühmte Glückseligkeit???»

Nicht ganz überraschend gab deshalb die Obrigkeit der Cadi ihren
Grossräten ausgesprochen antietatistisch formulierte Instruktionen mit auf
den Weg:

«Unsere Herren Rathsboten haben die Anweisung dem allgemeinen Bundstag
den Antrag zu machen, alle überflüssigen Unkosten, nehmlich die Landjäger,

Schuhl, Sanitäts-Räthe und Professores, Hebammen Postbiireau Vieharzt

und ökonomische Geselschaft u.d.g. die den gemeinen Drey Biindten bis jetz

allzugrosse Lasten [verursacht haben] alsogleich abzustellen; sollte dieser Antrag
nicht angenohmen werden, sind unsere Herren Rathsbothen beauftragt zu verlangen,

dieser Gegenstand solle den ehrsamen Rathen und Gemeinden ausgeschrieben

werden.»

Die liberale Vorherrschaft während der Regeneration verschärfte
zunehmend die Reflexe gegen zu viel Staatlichkeit. So brachte die Disentiser

Obrigkeit im Jahr 1831 ihre Unzufriedenheit über liberal geprägte
Beschlüsse der Regierung mit der Bemerkung zum Ausdruck, «dass

es uns scheint, es werde im Land zu viele Kosten verursacht ohne zwingendes
Bedürfnis». Man finde, «dass hie und da einiges gespart werden könnte oder

wenigstens [das Geld] besser angewendet werden könnte, das heisst mit
besserem Ziel und Zweck als bis jetzt». Wie schon 1814, unterliess
es die Behörde der Gerichtsgemeinde nicht zu betonen: «[Fja/Zs Steuern

ausgeschrieben werden sollten, so könnten wir die Folgen nicht
verantworten. »583

581 Der Engel des Friedens, S. lf.
582 StAGR C II 9 a: Joh. M. Cabiallavetta, Disentis, 5.2.1814. (Vermerk Rückseite: Antrag

des Hochgerichts Disentis, alle seit der Mediationsakte getroffenen Einrichtungen
abzuschaffen). Auch für die Innerschweizer Landsgemeindekantone galt in volkswirtschaftlicher
Hinsicht weiterhin die Gleichung: <Einfache ökonomische Verhältnisse rufen nach einem
einfachen, wohlfeilen Staat>, vgl. Adler, Direkte Demokratie, S. 155 sowie Suter, Direkte
Demokratie, S. 234 -239.

5X3 StAGR C II 11 b 4: Mistral Giachen Rest Rensch und scarvon Gion Gieri de Tuor an den
Kleinen Rat, Disentis, 24.3.1831.
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Als sich die Cadi über das vom Grossen Rat erlassene Verbot des
Praktizierens und Ämterkaufs hinwegsetzte, begründete der Magistrat dies
damit, dass das Hochgericht diese Einkünfte seit jeher benötige, um die
Ausgaben der Gerichtsgemeinde zu bestreiten. Die Region wehrte sich also

dagegen, den hergebrachten Geldkreislauf innerhalb der Gerichtsgemeinde
durch kantonale Bestimmungen stören zu lassen. Ebenso entschieden

protestierte sie gegen Überweisungen an Behörden ausserhalb der
Gerichtsgemeinde, und zwar mit regionalpolitischer Begründung. So beklagte
<11 Grischun Romonsch>, bei der Einführung von direkten Kantonssteuern,
namentlich nach dem Repräsentanzverhältnis, würden «viele arme Leute in
armen Tälern im Verhältnis stärker belastet als die Reichen der wohlhabenden

Täler»,584

Die Reaktionen auf das im Jahr 1836 erlassene bündnerische Walddekret

lassen schliesslich auch politische Gründe für die Nichtakzeptanz
wirtschaftlicher Neuerungen erkennen. Damals unterstellte der Grosse
Rat (ohne Ausschreiben an die Gerichtsgemeinden) die Waldparzellen,
die eine Schutz- und Bannfunktion erfüllten, der Aufsicht der Kantonsbehörden.

Darüber entstand in der oberen Surselva eine grosse
Unzufriedenheit.585 Der Magistrat der Cadi wollte diesen Eingriff in die inneren
Angelegenheiten der Gerichtsgemeinde und den offensichtlichen Verlust
althergebrachter Gemeinderechte nicht ohne Widerstand hinnehmen. In
einem Schreiben an den Kleinen Rat äusserte er sich dahingehend, dass

«die Gemeinden, und sie allein, über ihre Allmenden, Alpen und Wälder
frey zu disponieren das Recht haben». Doch der jüngste Beschluss des

Grossen Rates zeige in eine ganz andere Richtung:

«Statt der Ausdehnung und festeren Begründung der Souverainitätsrechte der

Gemeinde hat sich der Grosse Rath die Befugniss angemasst in dieselbe

einzugreifen, und dem Volk jene Rechte zu entreissen, welche unter allen Umständen,

und zu jeder Zeit als heilig beachtet wurden. Der Beschluss von dem hier die

Rede ist. hat mit einem Mal den Glauben an die Souverainität der Gemeinden

erschüttert und gebrochen, und die Besorgniss begründet, man wolle nach und
nach den Hauptgrundsatz unserer Verfassung umstürzen,»586

584 KAD AV XV: Protocol dil Magistrat, 22.6.1833 sowie II Grischun Romonsch Nr. 46,

16.1.1838, S. 182 («a bia paupra glieut da paupras valladas a proporziun inponiu pli bia che
als rechs délias valladas pussentas»). Zum Praktizieren als Bestandteil des eigenen
Demokratieverständnisses vgl. die Literaturangaben unter Anm. 500.

585 II Grischun Romonsch Nr. 20,12.7.1836, S. 79.
586 KAD AA II, 824: Einwendungen der Cadi an den Kleinen Rat bezüglich Forstdekrete,

12.8.1836.
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Unter der Bevölkerung, schrieb <11 Grischun Romonsch>, werde
befürchtet, viele Arme würden ihre Lebensgrundlage verlieren. Denn falls
die Ziegen nicht mehr frei im Wald grasen könnten, müssten Bauern mit
wenig Privatbesitz ihre Tiere abschaffen.587 Nachdem die Politiker der Cadi

gar mit dem Gedanken gespielt hatten, gegen den Kanton zu prozessieren,
musste sich die Gerichtsgemeinde schliesslich doch den grossrätlichen
Verordnungen fügen. Sie blieb jedoch weiterhin der Meinung, «dass der Grosse

Rat seine Kompetenz überschritten hat».588 1839 schliesslich, als eine

Erweiterung der kantonalen Forstdekrete bevorstand, befürchtete der <Amitg
della Religiun e della Patria>, «die Gemeinden [hätten] auch in dieser Frage

nur zu gehorchen und nichts zu befehlen».589

Ähnlich kritisch äusserten sich die konservativen Zeitungen der Sursel-

va über die wirtschaftlichen Entgleisungen unter liberaler Führung. Der
<Amitg della Religiun e della Patria> wusste zu berichten, dass die Professoren

der Kantonsschule Solothurn, die 55 Schüler unterrichteten, die
Summe von 18000 Franken verschlangen. «Das wäre also eine Schule der
neuen Art, von den Liberalen eingerichtet. Ganz anders war das dortige [Je-
suiten-]Kollegium mit 2-300 Schülern, wobei die Professoren nicht mehr als

6-7000 Schweizer Franken kosteten.»590 Dies ist nur ein Beispiel von vielen,
welche die Altgesinnten nannten, um die angebliche Verschwendungssucht
der Liberalen zu illustrieren. Kantonale und nationale Beiträge, fasste der
liberale <Grischun Romonsch> die Volksmeinung zusammen, «sind nur da,

um einen Haufen Faulenzer zu erhalten (...)».591 Doch selbst das Sprachrohr

der Liberalen beobachtete mit Besorgnis die wachsende Schuldenlast
des Kantons Graubünden. So führte er Beispiele für die grosse Steuerlast

an, die teilweise im Ausland anzutreffen sei, und ermahnte: «[Äjhnliche

587 II Grischun Romonsch Nr. 47,10.1.1837, S. 186f.
588 KAD AA II, 833: Parère dil Oberkeit pertuccont il decret dils uauls, 12.9.1836 («ch'il Cos-

selg Grond seigi ultrapassaus sia compotenza»).
589 Amitg della Religiun e della Patria Nr. 25, 24.6.1839, S. 100 («ils cumins hagien era en quei

faitg mo de obediir e nuot de commondar»). Vgl. z.B. auch KAD AV XV: Protokoll
Magistrat Cadi, 25.7.1836, worin es heisst, man sei vom Grossen Rat als Gegenpartei in einem
Streitfall nicht bereit, Befehle zu empfangen. Zum Forstdekret von 1836 vgl. auch Gollenberg,

Latour, S. 114-117. Zur Bündner Waldpolitik im 19. Jahrhundert vgl. Metz,
Graubünden II, S. 164-171 sowie unten, S. 441.

590 Amitg della Religiun e della Patria Nr. 36, 3.9.1838, S. 288 («Quei fuss ina scola nova, gie
fabricada dils liberals. Tut autra visa era la scola ni il aschi nomnau collegi frequentaus, esent
ch'in Iura dumbrava aune adina 2-300 Scolars, et ils Professors custaven buccapli che 6-7000
fr. Sv.»).

591 II Grischun Romonsch Nr. 51,20.2.1838, S. 201 («seigi mo per mantener in tschuppel schmar-

schuners»).
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Abgaben kann man uns nicht auferlegen, denn wofür wäre sonst unsere
Freiheit gut?»592

Und wie war die Stimmung zur Zeit des Sonderbundskrieges? Im Jahr
1847 lassen sich gerade in der Frage der Truppenverlegungen durchaus
Bedenken wirtschaftlicher Art ausmachen. So äusserten Stimmen aus der
Surselva die Befürchtung, die Region müsse für die Verpflegung der Soldaten

selber aufkommen. Diese Bürde könne der Kanton ihr jedoch nicht
auferlegen. Als Argumente dagegen wurden die schlechte Ernte, die
drohende Lebensmittelknappheit kurz vor Wintereinbruch und die damit
einhergehende Teuerung angeführt.593

Neuerungsbedarf aus Sicht der Liberalen sowie Reaktionen der Konservativen

auf die Degenerationsvorwürfe

Während die Konservativen gegen die <Regulierungsflut> ankämpften,
plädierten die Bündner Liberalen - ebenfalls aus volkswirtschaftlichen
Überlegungen - für mehr staatlichen Interventionismus.594 An der traditionellen
Landwirtschaft kritisierten sie namentlich, dass die intensive Nutzung der
Weideflächen zur Haltung einer (im Verhältnis zum Heuvorrat) überhöhten

Viehzahl führe. Die Gemeinatzung ihrerseits verleite zu verfrühtem
Grasschnitt und verunmögliche den Anbau von Wintergetreide. So seien

Ackerbau und Viehzucht gleichermassen von Produktionseinbussen be-

592 II Grischun Romonsch Nr. 46,16.1.1838, S. 181 («ch'ins sapi era a nus inponer semegliontas
contribuziuns, ne schigliog tier tgiei nossa libertat? »).

593 Vgl. dazu oben, S. 78. Weitere Belege für das Hungerjahr 1847 bei Gadola, Emigraziun
tujetschina, S. 137 (Pressebericht von 1847) und bei Vincenz, Pauperesser, S. 85 (Schreiben
des Dorfpfarrers von Trun vom Februar 1847, worin von einem «Jahr grösster Hungersnot»
die Rede ist, « wegen einer in ganz Europa grassierenden Kartoffelkrankheit und weil sogar
Obst und Heu nicht mehr den üblichen Nährwert hatten», («in onn de grondissima fom, per-
via che ils truffels havevan en tut l'Europa et ultra pegliau ina tussagada malsogna, e perfin
auters freigs, sco pumas e fein vevan bucca pli lur natirala possa e nutrimen»),

594 Für die Liberalen in Graubünden präsentierte sich die Ausgangslage in den 1830er-Jahren

grundlegend anders als in den meisten Regenerationskantonen: Die politischen und
konfessionellen Freiheiten, wie sie in den regenerierten Kantonen im Laufe der 1830er-Jahre erst

erkämpft werden mussten, waren in Graubünden grösstenteils (wenn auch zum Teil auf
altrechtlicher Basis) im Rahmen der Verfassungskämpfe von 1814 verwirklicht worden. In
der Tat ist Graubünden der einzige paritätische Kanton, der während der Regenerationszeit
seine Verfassung nicht revidiert hat (und ausserdem 1847 der einzige Kanton ohne
Regenerationsverfassung auf der Seite der Tagsatzungsmehrheit). Die Einteilung der Zeit in
Restauration und Regeneration ist also für Graubünden nicht im gleichen Masse zutreffend wie
für den grössten Teil der übrigen Schweiz. Vielmehr gab «[die] Verteidigung der
Gemeindesouveränitätoder deren Beschneidung zugunsten des Kantons das Richtmass für das ab,

was man im damaligen Bünden staatspolitisch als diberab oder als <konservativ> bezeichnen
kann.» Gollenberg, Latour, S. 102. Zu dieser Thematik siehe Gollenberg, Bewegungen
und Parteien, S. 261-265; Kölz, Verfassungsgeschichte I, S. 225; Metz, Graubünden I,
S. 363-367; Pieth, Bündnergeschichte, S. 370 u. 425-427.
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troffen. Um die Versorgungslage zu stabilisieren, wollten die Liberalen das

Gemeindeland privatisieren, die traditionellen Nutzungsbeschränkungen
lockern und die Gemeinatzung aufheben. Zudem bringe eine verstärkte
Partizipation am Viehhandel eine Vergrösserung des Bargeldvolumens mit
sich. Doch wer in der Surselva den Vorschlag mache, neue Anbautechniken

auszuprobieren, so <11 Grischun Romonsch> im Jahr 1837, werde
ausgelacht und verfolgt, «ja viele sagen dann gar, man wolle sich vom Glauben
abwenden».595

Aber nicht nur in landwirtschaftlichen Fragen galt die Surselva aus
Sicht der Liberalen als eine der rückständigsten Regionen des ganzen Kantons.

Der <Amitg dil Pieveb strich etwa hervor, in den katholischen Gebieten

Graubündens sei eine weitaus grössere Anzahl an Armen vorhanden.
Dies hänge wohl damit zusammen, dass die Reformierten im Vergleich zu
den Katholiken jährlich rund das Zehnfache für die Armenbetreuung
aufwenden würden.596 Die Gemeinde Disentis habe sogar beschlossen, die
Armen weiterhin betteln gehen zu lassen, was gegen den Beschluss des Grossen

Rates Verstösse.597 In der Cadi, schrieb <11 Grischun Romonsch> im Jahr
1836 mit Bezug auf die schlechten Strassen, wäre der Ausbau der
Verbindungsstrasse schon lange eine Notwendigkeit. Die Bauern seien aber
weitgehend dagegen - «weil Strassen bauen Geld kostet».59* Und was die Schulen

betreffe, so sehe es im Tujetsch so aus, als warte die Gemeinde darauf,
«dass alle sich selber bilden und das Schulhaus sich selber baue».599 «Die
Situation, in der sich das Oberland momentan befindet», so das Fazit des

<Grischun Romonsch>, «ist wirklich traurig. Es fehlt an Korn, an Alpnutzen,
an Futter, an Geld, an Kredit, an allem, nur an Schulden nicht und an
Menschen »60°

Schuld an den - aus liberaler Sicht - zum Teil katastrophalen Zuständen

und insbesondere an den immer wiederkehrenden Hungersnöten seien

allerdings nicht etwa die schlechten Jahre, sondern die Menschen selber.

595 II Grischun Romonsch Nr. 11, 16.5.1837, S. 43 («gie biars vegnien bein eung dir ch'ins vegli
better giu la cardienscha».). Zur damaligen Entwicklung der regionalen Landwirtschaft
zwischen Beharrung und Wandel vgl. Frey, Kulturlandschaft; Furter, Val Medel; Gollenberg,

Berggemeinden sowie Decurtins, Viehzüchter. Siehe zudem < Agricultura>, in: LIR I,
S. 8-11 (Adolf Gollenberg).

596 Amitg dil Pievel Nr. 36, 6.9.1841, S. 142.
597 Nova Gasetta Romonscha Nr. 2,13.1.1840, S. 5. Vgl. dazu die Rechtfertigung der Disentiser

ebd. Nr. 10, 9.3.1840, S. 38.
598 II Grischun Romonsch Nr. 36,1.11.1836, S. 142 {«far vias cuosta daneers»),
599 Nova Gasetta Romonscha Nr. 7,17.2.1840, S. 27 («che mintgin sescoli sesez e che la casa de

scola sebagegi seseza»),
600 II Grischun Romonsch Nr. 11,16.5.1837, S. 43 («La situaziun, en la quala la part sura sesafla

presentamein, ei veramein tresta. Ei meunca graun, ei meunca prument, ei meunca fein, ei
meunca daners, ei meunca credit, ei meunca tut; mo deivets bue e glieut buc.»).
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«[V]or allem», so fasste der konservative <Amitg della Religiun e della Pa-

tria> die Vorwürfe der Liberalen zusammen, «sei die Unwissenheit der
Bevölkerung der schreckliche Bandwurm, der alle grossartigen Fortschritte
verschlinge (..,).»601 Ebenso einig wie in ihren Verdikten waren sich die
zahlreichen Beobachter in der Frage, wie dieses <unzivilisierte> und <unver-
nünftige> Stadium zu überwinden sei. Als ein deutscher Liberaler im Jahr
1843 der Disentiser Landsgemeinde beiwohnte, meinte er:

«Verhandlungen der Art haben beim ersten Anblick für gebildete Bürger
konstitutioneller Staaten etwas Befremdendes, ja selbst Widerliches Um so wichtiger

und nothwendiger aber wird für solche Staaten das Werk der Erziehung,
weil es eine ausgemachte Wahrheit bleibt, dass Republikaner erst gebildet werden

müssen, ehe sie frei und unabhängig seyn können,»602

Doch nicht genug damit, wiederholten die Liberalen immer wieder
dieselben Degenerationsvorwürfe. Die konservativen Eliten würden «das

Wasser bewusst trüb halten, um besser fischen zu können», wie sich <11 Gri-
schun Romonsch> ausdrückte.603 Deshalb müsse sich das Volk zuallererst
vom «Joch des geistigen Despotismus» befreien.604

Die konservative Presse konterte, das «zufriedene Volk» empfinde die
bestehenden Autoritäten nicht als Joch, sondern anerkenne ihre
gesellschaftliche Notwendigkeit. Denn

«wie lässt sich eine <wahrhaft religiöse Erziehung> mit der Freiheit des Geistes in

Einklang bringen? Was bedeutet eine absolute Unabhängigkeit in politischen
Angelegenheiten? Sagt nicht der gesunde Menschenverstand, sagt nicht die Erfahrung,

dass eine vollständige Unabhängigkeit in Bezug auf die Angelegenheiten
der menschlichen Gesellschaft eine Chimäre sei? Stellt nicht gerade diese Abhängigkeit

den Zusammenhalt der Gesellschaft dar?»605

Die einzelnen sozialen Schichten waren in Gefahrensituationen durchaus

bemüht, Homogenität zu demonstrieren. Als 1838 in Surrein eine
Versammlung des katholischen Klerus der Surselva stattfand, brachten die

601 Amitg della Religiun e della Patria Nr. 25, 24.6.1839, S. 97 («deig'il pli terribel bandwurm,
che retegni tuttas grandiussas progressadas denter nus, scheer enten l'ignoranza dil pievel»).

602 Schwarz, Wanderbilder, S. 26.
603 II Grischun Romonsch Nr. 30, 26.9.1837, S. 120 («per motiv, ch'ei duei esser pli bi pescar en

aua tuorbla ch'en sereina»),
604 So zitierte der <Amitg della Religiun e della Patria> die Ausführungen des <11 Grischun Ro-

monsch>. Vgl. Nr. 5,4.2.1839, S. 19 («giufdella despozia dil spirt»).
605 Amitg della Religiun e della Patria Nr. 5, 4.2.1839, S. 19 («il pievel content» / «co se lai

ina <veramegn religiusa educatiun> conciliar cun la libertat dil spirt? Tgei ei ina totala inde-

pendenza en fatgs politics? di bucca la sauna rischun, di bucca l'experienza, che ina totala
independenza en las relatiuns della societat humana seigi ina chimoera? Ei bucca grad quella
dependenza il ligiom della societat? »).
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«ehrwürdigen Vorsteher von Surrein und Sumvitg im Namen der ganzen

Bevölkerung ihrer Gemeinde» dem geistlichen Stand ihre «vorzügliche
Hochachtung» zum Ausdruck. Die Einwohner der Gemeinde Sumvitg seien

«nicht so weit fortgeschritten in der modernen und oberflächlichen Aufklärung,
dass sie von oben herab auf diese hohen Würdenträger Spott und schiefe Blicke
richteten. Solche Ideen, die im teuflischen Labor der modernen Verführung
ausgebrütet würden, seien zum Glück noch nicht bis hierher gekommen, dem Sitz

von glücklichen und guten Vorfahren. »606

Selbst wenn diesen Quellen ein gewisser belehrender Charakter nicht
abgesprochen werden kann, finden sich immer wieder Beispiele dafür, dass

die breite Bevölkerung oftmals konservativer dachte und handelte als die

geistlichen und politischen Eliten der Region. Neben dem Streit um den

neuen Katechismus zeigte sich dies im Zusammenhang mit der päpstlich
verordneten Abschaffung von Feiertagen im Jahr 1840. Wie Ignaz Christian

Schwarz berichtete, erfolgte die mehrheitlich ablehnende Haltung
gegen den Wunsch der eigenen Pfarrer, die,

«wie ich von mehreren hörte, sich dahin ausdrückten, <dass gerade ein solches

Widerstreben gegen päbstliche Autorität von jeher alle Schismen hervorgerufen
und die Einheit der Kirche durchbrochen habe>; weshalb sie mit feurigem Berufseifer

ihren Pfarrkindern nicht bloss die wahre Bedeutung dieses Breves, seinen

kirchlichen Sinn erklärten, sondern zur pünktlichen Befolgung desselben

ermahnten und aufforderten (..,)».607

Auch während der Sonderbundszeit wusste sich die katholische Sursel-

va gegen den Vorwurf zur Wehr zu setzen, ihre Gesellschaft sei im Kern
nichts anderes als eine von den geistlichen und politischen Eliten manipulierte

und missbrauchte Masse. So hiess es etwa in der Petition der Konferenz

in Tavanasa von 1847:

«Man hat laut und offen behauptet, dass nur die Geistlichkeit und Vorstände sich

gegen die Exekution des Tagsatzungsbeschlusses durch Waffengewalt auflehnen.

606 Amitg della Religiun e della Patria Nr. 23,4.6.1838, S. 183 («respectabels superstons de Som-

vitg e Surrhein» / «en nom de tutt la respectiva populatiun de lur cuminonza» / «Ina distin-
guida stima per il stan sacerdotal» / «Era seigen els bucca schi avanzai en modern sclarimen
superficial defierer de surengiu sin quella aulta dignitat mo stortas e perversas egliadas. Talas
ideas che vegnen fervagadas e muladas ora en il laboratori infernal de moderna seductiun ha-

gien ventireivlamegn bucc'aunc anflau ingress chau, ilsez de ventireivels e bunsperdavons. »).
607 Schwarz, Wanderbilder, S. 29. Vgl. dazu auch Nova Gasetta Romonscha Nr. 24,15.6.1840,

S. 93 und ebd. Nr. 2, 11.1.1841, S. 6. Zur Frage des Katechismus vgl. oben, S. 119; zur
Abschaffung von Feiertagen unten, S. 189.
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Nun dann, Hochg. Herren, entsprechen Sie unserm Ansinnen, schreiben Sie den

Gegenstand zur Entscheidung auf die ehrs. Räthe und Gemeinden mittelst einem

Rekapitulationspunkt aus, und dann werden Sie, hochg. Herren und Jedermann,

der noch im Zweifel stünde, die Überzeugung gewinnen, ob nur die Geistlichkeit
und hie und da die Vorstände, oder die Masse des Volkes im entschiedenen Maas-

se für Beseitigung aller Vollziehungs-Maassregeln gegen den Sonderbund durch

Waffengewalt sich ausspricht.w608

Demzufolge erstaunen die Aussagen von Augustin Condrau und weiteren

gemässigt konservativen Politikern nicht, sie seien während der
Sonderbundszeit wegen ihrer Vermittlungsversuche regelrechten Drohungen
aus der Bevölkerung ausgesetzt gewesen.609

Wohl unter dem Einfluss der liberalen Köpfe, aber auch aufgrund der

Initiative von konservativer Seite, konnten sich moderate volkswirtschaftliche

Neuerungen doch langsam durchsetzen. Im März 1838 versammelten
sich beispielsweise «über 80 Männer aus den verschiedenen Gegenden des

Oberlandes» in Ilanz und gründeten die «Gesellschaft zur Verbesserung der

Waldkultur und zur Förderung des Strassenbaus in der Surselva». Die
Teilnehmerlisten dieser und weiterer Versammlungen zeigen, dass sowohl
Liberale (etwa Alois de Latour) als auch gemässigte Konservative sich für
diese Verbesserungen einsetzten.610 Neben dem erwähnten Bau von
Schulhäusern kam so ab den 1840er-Jahren auch der Ausbau des Strassennetzes

in der Surselva in Gang.611

Generell lässt sich allerdings feststellen, dass auf wirtschaftlicher Ebene

viele Argumente altrechtlicher Natur bis zur Jahrhundertmitte und
darüber hinaus vorgebracht wurden und die zögerlichen Neuerungsbestrebungen

der grundsätzlichen Skepsis gegenüber dem liberalen Staat keinen
Abbruch taten. So bedeutete etwa die eingeleitete Einbindung der
Landwirtschaft in die Marktwirtschaft eine vermehrte Abhängigkeit von
konjunkturellen Schwankungen. Die Erfahrung der schlechten Jahre mit
einer Vervielfachung der Preise für importiertes Getreide bewirkte, dass die
Mentalität der Subsistenz über die Jahrhundertmitte hinaus weiterlebte.612

608 Denkschrift an den am 11. Oktober [1847] sich versammelnden Grossen Rath (undatiert).
Vgl. oben, S. 68.

609 Vgl. oben, S. 87.
610 II Grischun Romonsch Nr. 5, 3.4.1838, S. 17-19 und Nr. 6, 10.4.1838, S. 22f. sowie Nova

Gasetta Romonscha Nr. 23, 8.6.1840, S. 89-92 (« varga 80 umens ord las differentas contradas
della part sura» / «Societat per ameglioraziun della cultura de uauls e construcziun de vias en

nossa part sura»). Die Teilnehmer aller Gemeinden sind mit Namen aufgelistet.
611 Vgl. HBG IV, S. 378-383 sowie Simonett, Verkehr, S. 67 (Karte).
612 Siehe dazu die Literaturangaben oben, Anm. 595.
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Diversität / Föderalismus

Wie bereits anhand von Quellen aus der Helvetik belegt, nutzte die Sursel-

va die von den Vorfahren ererbten Freiheiten nicht nur dazu, finanzielle
und wirtschaftliche Belange auf die Bedürfnisse der alpinen Peripherie
auszurichten. Vielmehr dienten die Gemeindeautonomie und der ausgeprägte

Föderalismus dazu, Diversität zu <managen>.
Zur Gefahr, regionale und kantonale Schutzmechanismen zu verlieren,

äusserte sich im Jahr 1814 <Der Engel des Friedens>:

«wenn der Grosse Rath dekretirt und der Kleine exequirt, so regiert nicht das

Volk, sondern ein Handvoll Anhänger der Mediationsakte Wenn an der

Schweizer Tagsatzung dreiundzwanzig Stimmen gegen zwei von Bünden schreien,

wo ist dann die Volksdemokratie? Wenn der Landammann der Schweiz

befiehlt, ists dem Bündner eben so, als ob Napoleon seinem Korse, oder Mahmud
seinen Muselmännern befähle. Besser noch einem grossen Monarchen als einer

Exzellenz von Zürich gehorchen!»

Die Mediationsverfassung galt deshalb im Vergleich zu den Zuständen
im alten Freistaat als wesentlicher Rückschritt: «Seht da, Bündner! Seht das

Wesen Euerer Freiheit seit 1803! Seht die Früchte und Folgen in und ausser
Landes im Fache Eures ökonomischen Wohlbefindens sowohl, als in Bezug
aufSicherung Euerer Religion, Euerer Ehre, und Eueres Lebens/»613

Entsprechend suchte die politische Elite der oberen Surselva nach dem

gescheiterten Umsturzversuch nach Möglichkeiten, die Interessen der
Föderalisten zu wahren - etwa durch ausserparlamentarische Konferenzen.
Als die Regierung im Flerbst 1814 von der geplanten Bonaduzer Konferenz

vernahm, liess sie diese vorzeitig verbieten und schrieb an die Obrigkeit

der Cadi, das Vorgehen grenze an Hochverrat. Diesen Vorwurf wies
das Hochgericht in seiner Entgegnung entschieden zurück. Man habe das

Schreiben der Regierung «im schmerzlichen Gefühl verkanter Vaterlandsliebe

und beleidigter Ehre» zur Kenntnis genommen. Die Cadi könne nicht
tatenlos zusehen, wie «die an Bevölkerung unbeträchtlichen Gemeinden
sich berechtigt sehen über das Schicksal der grösseren Volksmassen durch
ihre unverhältnissmässigen Anzahl Comitialstimmen zu entscheiden». Dies
umso weniger, als «man einem Religionstheil in seinen Gewissensangelegenheiten

vorzugreifen im Begriff ist, während dem eine Verfassung eingeführt
werden soll, die durchaus dem bereits im Febr. ausgesprochenen Willen der
Ehrs. Gemeinden zuwider ist». Ihre politische Existenz sei ihnen zu viel
wert, «als dass wir nicht alle Mittel ergreifen sollten, in Ruhe Anstand und

Ordnung Sicherung derselben zu erhalten». Weiter protestierte das Schrei-

6,-, Der Engel des Friedens, S. 1 u. 3. Vgl. dazu auch Collenberg, Latour, S. 49-52.
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ben entschieden gegen den Vorwurf, der Magistrat der Cadi habe in
seinem Aufruf zur Konferenz Drohungen gegen die Regierung ausgesprochen:

«Sind es Drohungen wenn man, sey es politischer oder religiöser Hinsicht seine

Rechtsamme, seine Religions-Grundsätze vertheidiget und dabey Niemanden

gefährdet? Nein, hochgeachte Herren, wir sind weit entfernt Unruhe und Empörungen

zu veranlassen; allein des aufrichtigen Geständnisses schämen wir uns nicht,
dass wir in religiöser Hinsicht, nenne man uns dafür nur immer Pedanten! eines

Sinnes sind, nemlich ungekränkt zu leben, und ungekränkt leben zu lassen. Lasse

man die Katholischen katholisch denken und handeln, und die Reformirten ihrer
Lehre seyn, und überhaupt jeder theil bey seinen Religionsbräuchen, Satzungen,

und alten Rechtsamen.»6U

Selbst Gemeinden ausserhalb der Surselva unterstützten die politische
Initiative der Cadi: «Dieses [Vorgehen] kann und soll weder Hochverrath
noch Ruhestörung heissen, sonst würde die Souverainität der Gemeinden ein

eitler Name seyn.»6'5
Ähnlich skeptische Töne finden sich in einer Dankesrede aus der oberen

Surselva, die 1830 anlässlich der Wahl eines Gemeindepräsidenten
gehalten wurde. Zuerst hob der Autor die Vorzüge der hergebrachten politischen

Rechte hervor: «Was ist schöner, als die Behörden selber wählen zu
können? Und was ist wertvoller, als selber herrschen und selber Gesetze zu
erlassen? Anstatt von anderen diese übernehmen zu müssen, oder sogar nur
von einem?» Abschliessend kritisierte der Redner die aktuelle Dekadenz
in politischen Fragen und appellierte stattdessen, sich auf die Tugenden
der Vorväter zurückzubesinnen: «Woher kommt es aber, dass wir dieses

Glück, das so viele andere Völker und Nationen begehren und anstreben, so

geringgeschätzt haben? Haben unsere Vorfahren etwa auch ähnlich gehandelt,

haben sie dieses Glück auch so wenig geschätzt?»616

Gerade während der Regeneration hielt der Magistrat der Cadi seine

Grossräte an, alles dagegen zu unternehmen, «dass in der Schweiz eine

Zentralregierung eingerichtet oder dem Vorort und der Tagsatzung mehr
Autorität zugestanden werde, als ihr jetzt durch den Bundesakt, wie es

614 StAGR C II 9 a: Amtsstatthalter und Rat von Disentis an die Häupter, 22.10.1814.
615 StAGR C II 9 a: Bonaduz an den Kleinen Rat, 3.1.1815. Zu den Parallelen zwischen den

Versammlungen von 1814 und 1847 vgl. auch Valer, Sonderbundskrieg, S. 176f.
616 RBKD M 38: Dankesrede anlässlich der Wahl eines [namentlich nicht genannten] Gemein¬

depräsidenten, [Cadi] 1830 («Tgei ei pli bi che setz legier ora officials regenters? Tgei pli
custeivel che sez regier sez far leschas? Enstagl tut stuer prender giud mauns dad auters, ne

mo d'in solet? Aber danunder dériva ei che nus vein quella ventira, suenter la qualla aschi
bia pievels e naziuns desidereschan et aspireschan aschi zun mess enten emblidonza? Han nos
buns vegls antecessurs forza era fatg semegliont, era schezigiau quella aschi pauc?»).
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scheinbar die Absicht der sogenannten Liberalen ist». Falls ihrem Anliegen
im Grossen Rat kein Erfolg beschieden sei, so sollten sie «auf einvernehmliche

Art mit anderen Abgeordneten verhandeln»,617

Ähnliche Ängste traten in den damaligen Zeitungen in Erscheinung,
etwa in Bezug auf eine mögliche Erneuerung der Bundesverfassung:

«Nur aus 5 Mitgliedern soll der Bundesrat bestehen, und nicht aus 500, und auf
uns Bündner Abgeordneten wird man sowieso keine Rücksicht nehmen. Ja, unser

Einfluss wird im Verhältnis zu den grossen Abordnungen der Schweiz gänzlich
schwinden und sich verlieren, und welch gewaltigen Nachteil bedeutet dies dann

für unseren Kanton! Sind wir denn nicht imstande, unser Land selber zu regieren?

Wir waren schon früher dazu fähig, und wann war unser Land glücklicher
und besser regiert als gerade zu jener Zeit, als unser Kanton noch unabhängig

von der Schweiz war?»6ls

Dieser extreme Föderalismus konnte sich auch gegen die geistlichen
Behörden wenden - bis hinauf zum Papst. Als dieser, wie bereits
angeführt, im Jahr 1840 verordnete, einige der zahlreichen Feiertage im
Kirchenjahr aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen abzuschaffen, kam es in
der Cadi zum Eklat. Die <Nova Gasetta Romontscha> berichtete, die
Bevölkerung habe «Angst, dies könne der erste Schritt zum Glaubenswechsel
sein». Ausserdem sei der Verdacht aufgekommen, dass diese Neuerung in
Wahrheit gar nicht dem Willen des Papstes und des Bischofs entspreche,
sondern «dass hinter dieser Dispens eine List stecke oder sie [den geistlichen

Führern] aufgezwungen worden sei».619 Schliesslich hätten einzelne
Gemeinden die Frage, ob die Dispens Geltung haben solle oder nicht,
selbständig entschieden, wogegen der katholische Teil des Grossen Rates
einschreiten musste: « Wenn da und dort einzelne Gemeinden diesbezüglich
Abstimmungen durchgeführt haben, so seien diese Entscheide für null und

617 KAD BB III: Protokoll vom 11.6.1832 («ch'ei vegni tschentau en eg'l Svizzerland ina regenza
centralla, ni dau al Vorort et alla Dietta pli auctoritat ch'sco quela han ussa entras il act federal,
sco ei para ch'ei seigi la mira dais aschi nomnai Liberals». / «Autra uisa en entelgientscha cun
auters Sigrs Mes passar giu. »).

618 II Grischun Romonsch Nr. 9, 2.5.1837, S. 35 («Mo ord 5 commembers duei il Cussegl fede-
rativ (Bundesrath) consister, e buc ord tschung tschient, e sin nus diplomats Grischuns vegn
ins tuttavia a prender nagin risguard. Gie nossa influenza vegn en comparaziun cun quella
dils diplomats gronds délia svizzera a svanir e se sperder tuttavia et allura tgei grondissim dis-

avantatg ei queiper nies cantun? Tgi sa, sehe nus essen buc en cass da regier nossa tiarra? Nus
essen stai quei avon che uss e cura ei nossa tiarra Stada pli ventireivla e bein regida che grad dil
tems, nua che nies Cantun era eung independents della svizzera?»).

619 Nova Gasetta Romonscha Nr. 21, 25.5.1840, S. 81f. («tema, che quei podessi esser gl'emprim
pass tier la midada de cardienscha». / «che quela dispensa segi gievinad'ora ni sforzada»).
Siehe auch das bischöfliche Rundschreiben vom 26.3.1840 unter BR 689.
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nichtig zu erklären und ohne Konsequenz; was der Papst bestimme, müsse

nicht noch den Gemeinden zur Abstimmung vorgelegt werden.»620

Im Jahre 1847 trat das gleiche Phänomen auf, als sich einzelne Gemeinden

befähigt glaubten, über die Aufnahme oder Ablehnung von Truppen
abstimmen zu können. Und die Petition der Konferenz von Tavanasa des

gleichen Jahres stritt dem Grossen Rat das letzte Entscheidungsrecht in
der Exekutionsfrage ab und wollte diese an die Gerichtsgemeinden
ausschreiben. Den Schutz der kulturellen, wirtschaftlichen und konfessionellen

Diversität bezweckten auch der Briefverkehr sowie die übrigen
Kontakte über die Oberalp und über den Chrüzlipass zur Innerschweiz. In der
Vielfalt dieser gemeinsamen, gegen die liberale Mehrheit zu verteidigenden

Anliegen sticht die Petition gegen die gewaltsame Auflösung des

Sonderbundes vom Oktober 1847 besonders deutlich hervor. Die Petenten
betonten die Parallelen zwischen den Katholiken Graubündens und den
<kleinen Kantonen> in Bezug auf «Clima, Sitten, Verkehr, Religion,
Freiheitssinn und überhaupt Karackter und alle Merkmale der socialen

Beziehungen».622

Auf all diesen Gebieten, so die Argumentation aus der Innenperspektive,
hatten die hergebrachten Landsgemeindedemokratien die alpine

Peripherie vor destabilisierenden Entwicklungen aus dem Unterland bewahrt.
Doch genau diese Schutzmechanismen schienen während der Regeneration

akut gefährdet respektive nach dem verlorenen Sonderbundskrieg
unwiederbringlich verloren. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts sollte
indes noch für einige Überraschungen sorgen.

620 Nova Gasetta Romonscha Nr. 29, 19.7.1841, S. 114 («Sehe tscheu e leu las vischneuncas e

cumins cun il pli meun hagien voliu ne priu conclusiuns de quelas vards, sehe seigi quei tut
nuot valeivel e da nagina consequenza; quei ch'il Papa fatschi hagi [sie], seigi buc eunc da

vignir suttamess alias conclusiuns délias vischneuncas.»). Zum ganzen Konflikt siehe auch
die Ausführungen in Gasetta Romontscha Nr. 29,19.7.1872, S. lf.

621 Denkschrift an den am 11. Oktober [1847] sich versammelnden Grossen Rath (undatiert).
Vgl. oben, S. 68.
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C. Der Lehrplanstreit (1890-1900)

Am 30. September 1900 fand in Ilanz eine der grössten politischen
Volksversammlungen in der Geschichte des Kantons Graubünden statt. Gemäss

zeitgenössischen Berichten fanden sich bis zu 3000 stimmfähige Männer
aus der ganzen romanischen Surselva auf dem Giessli ein. Sie demonstrierten

gegen die neuen kantonalen Lehrmittel, deren Inhalte ihnen zu fremd
und zu wenig religiös schienen. Für die zweite Klasse hatte die Surselva ein

eigenes Lesebuch herausgegeben, das an Stelle des aufklärerischen <Ro-

binson> die Legende des hl. Sigisbert, des Gründers des Klosters Disentis,
enthielt. Die Regierung hatte allerdings die Zulassung dieses regionalen
Lehrmittels bis anhin verweigert.

Placi Condrau und Caspar Decurtins hatten mit ihren Artikelserien in
der <Gasetta Romontscha> und im <Bündner Tagblatt> das Feld für eine

Volksversammlung vorbereitet. In aller Breite legten sie den bisherigen
Verlauf des Konfliktes dar und folgerten, die kantonale Schulgesetzgebung
habe durchwegs illegalen Charakter. Deshalb sei es legitim, dass die
Gemeinden selber das Zepter führten und offizielle Lehrmittel mit
denationalisierendem und irreligiösem Charakter ablehnten. Die liberalen Zeitungen

hingegen reagierten auf diese Vorwürfe mit Unverständnis.
Der Anlass selber erwies sich als grossartiger Mobilisationserfolg, der

selbst Kritikern Respekt einflösste. Inhaltlich war es gelungen, sowohl
religiöse als auch sprachliche und politische Vorbehalte gegenüber den
Einmischungsversuchen der Regierung zu bündeln und so die Bevölkerung auf
verschiedenen Ebenen anzusprechen. Die Durchführung der
Volksversammlung lässt eine geschickte Mischung aus traditionellen Elementen der

Landsgemeindedemokratie und modernen Organisations- und
Kommunikationsformen erkennen. Tatsächlich erreichten es die politischen Akteure
der Surselva, dass eine geringfügig angepasste Fassung des (Sigisbert en
Rezia> schliesslich offiziell in den Schulen zugelassen wurde.

Der Lehrmittelstreit mit der Ilanzer Volksversammlung bildete den

Höhepunkt in einer Auseinandersetzung um den kantonalen Lehrplan, der
in den 1880er-Jahren begann und sich bis zum revidierten Lehrplan von
1903 hinzog.

Der zweite Teil des Kapitels blickt auf die Anfänge dieser
Auseinandersetzung zurück und rollt deren einzelnen Entwicklungsschritte und

Steigerungsformen auf. Inhaltlich drehte sich die Diskussion in einer ersten

Phase um die Vernehmlassung zum Lehrplan selber. In einer zweiten
Phase trat die Frage des obligatorischen Deutschunterrichts an romani-
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sehen Schulen ins Zentrum. Die dritte Phase bildete die Auseinandersetzung

um die kantonalen Lehrmittel mit Robinson, der Nibelungen-Sage
und weiteren Lesestoffen, die teilweise auf breiten Widerstand stiessen.

Bei der Analyse dieser einzelnen Phasen ist der Blick auf die von der

Bevölkerung der Surselva angewendeten politischen Partizipationsmittel
gerichtet. Zuerst beteiligten sich die regionalen politischen Akteure an

Vernehmlassungen und wandten sich mit Petitionen an das Erziehungsdepartement

und an die Regierung. Als sich abzeichnete, dass diese Appelle
an die Exekutive nicht die erhoffte Wirkung erzielten, sandte die Surselva
Petitionen und Protestschreiben an den Grossen Rat oder beauftragte ihre
Grossräte, in diesem Sinn aktiv zu werden. Hinsichtlich des Deutschunterrichts

brachte dieses Vorgehen den gewünschten Erfolg - im Lehrmittelstreit

jedoch nicht.
Deshalb stellte sich die Frage, ob die Rekursinstanzen angegangen werden

sollten oder ob allenfalls eine Initiative die Kantonsbehörden zum
Einlenken zwingen könnte. Diese beiden vom modernen Rechtsstaat
vorgesehenen Handlungsoptionen implizierten aber auch die Gefahr einer
Niederlage oder einer Majorisierung durch anderweitig gelagerte Interessen

der Kantonsmehrheit. Als erste Reaktionen der liberalen Zeitungen
genau diese Entwicklung vermuten Hessen, ergriffen die Politiker der
Surselva die Flucht nach vorne. Unter Hinweis auf die scheinbar illegale
kantonale Gesetzgebung aus der Zeit des Landespolizeirechts massen sich die

opponierenden Gemeinden die alleinige Verfügungsgewalt in Schulfragen
an und gingen offen gegen den scheinbaren Machtmissbrauch der Regierung

vor.
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C.l «Wollen sie Anarchie?» - Die Ilanzer Volks¬
versammlung von 1900

C.l.l Es muss etwas geschehen

Die Ruhelosigkeit des Herrn Redaktors

Die soziale Frage hält um 1900 ganz Europa in Atem. In Italien hat König
Umberto I. im Jahr 1898 auf unbewaffnete Demonstranten schiessen lassen.

Bei seinem Besuch in Monza am 29. Juli 1900 sehen die Anarchisten ihre Stunde

gekommen. Schüsse fallen, Panik, der König fällt zu Boden. Noch am
selben Tag erliegt er seinen Verletzungen. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die

Nachricht: <Der König von Italien ermordet!>
Per Telegramm erreicht die Meldung auch die Redaktion der <Gasetta Ro-

montscha> in Disentis. Placi Condrau, Gründer und seit 40 Jahren Redaktor
der Zeitung, kennt sein Metier: Das Weltereignis scheint als Aufmacher für
die nächste Nummer gesetzt. Es würde in den Stuben der Surselva für
Gesprächsstoff sorgen und von den Mühen der Heuernte ablenken.

Doch Placi Condrau zögert. Ihn beschäftigt zurzeit Naheliegenderes als die

internationale Politik. Seit nunmehr drei Jahren befindet sich die Surselva im
Streit mit der Regierung. Es geht um die Einführung der neuen kantonalen
Lesebücher für die Volksschule. Zu vieles darin ist suspekt: <Robinson> als

Gesinnungsstoff für Bergkinder? Was haben deutsche Märchen in romanischen

Schulstuben zu suchen? Eine Weihnachtsgeschichte ohne positiv-christliche

Grundhaltung? Und die <Nibelungen> sollen die Kinder wohl zur Unmoral

erziehen? Zu allem Übel kommen die Bücher in einer unerwünschten

Orthografie daher.

Die neue Lehrmittelgeneration war eine direkte Folge des kantonalen

Lehrplans von 1894. Mit diesem sollte die moderne Pädagogik nach Herbart-
Ziller in die Bündner Schulstuben Einzug halten. Ob dieser aus Deutschland
übernommene Ansatz für die hiesigen Verhältnisse geeignet war? Entsprechend

kritische Äusserungen hatten die Einführung des neuen Lehrplans
nicht verhindern können. Kurze Zeit später folgte die Auseinandersetzung um
den obligatorischen Deutschunterricht an romanischen Schulen. Und nun
drohte aus Sicht der Region von den neuen Lehrmitteln eine ernsthafte
Gefahr für die hergebrachte religiös-kulturelle Eigenständigkeit.

Die Politiker der Surselva hatten bereits in einer frühen Phase des

Lehrmittelstreits vollendete Tatsachen schaffen wollen. Anfang 1899 teilten 22

Schulräte dem Kleinen Rat mit, sie wollten an Stelle des <Robinson> die

Erzählung vom heiligen Sigisbert, dem Gründer des Klosters Disentis, als Schulstoff

einführen. Die Regierung lehnte das Gesuch ab, zeigte sich allerdings
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bereit, das von der Surselva geschaffene Lehrmittel nach einer gründlichen
Überarbeitung erneut zu prüfen. Ganz im Sinne der Schulräte der Surselva
hatten in den letzten Jahren auch Lehrpersonen, Politiker und Zeitungsmacher

aus der Region zu Gunsten des <Sigisbert> gewirkt. Doch im April 1900

lehnte die Regierung einen entsprechenden Anpassungsvorschlag als zu wenig
umfassend ab.

Auf der Gemeindeautonomie beharren und Drohungen gegen die Regierung

aussprechen war das eine. Im Mai 1900 drangen jedoch Informationen
nach Chur, wonach der Erzählstoff <Sigisbert> bereits in zahlreichen Schulen
der Surselva - dem regierungsrätlichen Verdikt zum Trotz - in Gebrauch sei.

In einem Bericht vom 17. Juli 1900 liess sich die Regierung entsprechende
Gerüchte bestätigen. Mit diesem Schritt hatten die regionalen politischen
Akteure das Verbot von oben definitiv missachtet. Die kantonalen Behörden
würden scharf reagieren müssen und ihre Autorität mit angemessenen
Sanktionen zu behaupten wissen.

Solche und ähnliche Überlegungen gingen Placi Condrau durch den Kopf.
Hatten die Schulräte der Surselva mit der Einführung des <Sigisbert> den Bogen

überspannt? Würde die Regierung nun die Verhandlungen abbrechen
und die kantonalen Lehrmittel per Dekret einführen? Die Auseinandersetzung

befand sich definitiv in ihrer kritischen Phase. Es galt, den Sanktionen
der Regierung um jeden Preis zuvorzukommen. So entschied sich Condrau -
wohl als einziger Zeitungsmacher weit und breit - gegen die aktuelle Tagespolitik

und verbannte das Attentat in Italien auf Seite zwei seiner Zeitung.
Die ganze Titelseite räumte er hingegen dem Lehrmittelstreit ein. Es sollte
einer der wichtigsten Artikel seiner journalistischen Laufbahn werden.

Artikelserien in der konservativen Presse

In der ersten Nummer seiner fünfteiligen Serie622 blickte Placi Condrau auf
seinen Werdegang und seine Kämpfe um das Schulwesen zurück. Am An-

622 Die folgenden Zitate gemäss Gasetta Romontscha Nr. 31-35, 2.-30.8.1900, S. lf. («Per
las scolas de lavurs manilas délias buobasha gl'aultlud. Cussegl grond de 1883 enflau, che

l'approbaziun dilpievel segi absolut necessaria mo per quei niev plan de scola, ch 'organisescha
nossas scolas primaras ha igl aultlud. Cussegl pign enflau, ch'el drovi buca de salidar il
cussegl grond ed aunc bia meins igl ault suveran!» / «Scolasts e cussegls de scola eran buca

pauc surstai, che l'aulta regenza hagi per grond pregiudeci de lur lungatg matern ughiau de

proclamar l'instrucziun tudestga per obligatorica en tuttas scolas romontschas, fertont ch'ei

vegneva vivon mussau tudestg mo leu, nua ch'ils cussegls de scola enflavan quei adatau. Ina
semiglionta ordinaziun vess igl autocrat russic saviu relaschar per la terrada Pologna, mo
buc igl aultlud. cussegl pign per ils Retoromontschs della veglia libra Rezia.» / «Sursilvans
romontschs frestgamein schau sgolotschar la bandiera d'opposiziun.» / «che correspondien
meglier alias ideas religius-moralas della populaziun romontscha». / «de remplazar igl
aventurier jester Robinson tras il venerabel Sigisbert, ch'ha purtau igl evangieli e la civilisaziun
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fang seien die Schulbücher konfessionell getrennt erschienen, später - und
nicht ohne Widerstand, wie er betonte - seien gemeinsame Schulbücher für
die reformierten und die katholischen Schulen eingeführt worden.

In der folgenden Nummer thematisierte er die unglücklichen Umstände
der Entstehung des Lehrplans für die Primarschule. Ungeachtet kritischer
Vernehmlassungen sei der Lehrplan im September 1894 von der Regierung
in Kraft gesetzt worden. Dieser Schritt sei umso unverständlicher, als die

Kantonsverfassung von 1880 vorschreibe, alle Verwaltungsgesetze im
Schulbereich müssten vom Volk genehmigt werden. «Die Verordnung über
die Handarbeitsschulen für Mädchen», monierte Condrau, «erschien dem

Grossen Rat im Jahr 1883 bedeutend genug, um sie vom Volk genehmigen

zu lassen. Der neue Lehrplan aber, der unsere gesamte Volksschule regelt,
wurde vom Kleinen Rat nicht einmal dem Grossen Rat vorgelegt - von

einer Befragung des Souveräns ganz zu schweigen!»
Zu einem nächsten Streitpunkt sei es nach der Auseinandersetzung um

den Lehrplan hinsichtlich des Deutschunterrichts an rätoromanischen
Schulen gekommen:

«Die Lehrer und Schulräte waren äusserst überrascht, als die Hohe Regierung es

wagte, den Deutschunterricht fiir alle romanischen Schulen obligatorisch zu
erklären und so die romanische Sprache zu benachteiligen, während früher nur
dort Deutsch unterrichtet wurde, wo dies die Schulräte als angemessen erachteten.

ell'aulta Rezia»/«nazional, patriotic e religius»/«ch'Els veglien dar Lur consentiment almodus

indicaus da nus che sa survir sco pun per sligiar si per cuntentientscha de tuttas varts
ina domonda, dalla quala nus tumein buca senza raschun, ch'ella savessi metter nus e nossa

populaziun en in serius conflict culla regenza». / «daus ora e menaus en sin giavisch de quei
respectabel diember de cussegls de scola, dei ed astgi buca vegnir duvraus pli en scola» / «han

nos babs délia tiara ne salidau ne schau dir lur meini ils babs de familial Nus domondein en
tutta detschartadat: ei quei buca fatg igl asen cul referendum, cul principal dretg dil suveran?!
Tuts ils cantuns han ina lescha de scola, approbada dalpievel, suletamein la veglia libra Rezia,
la patria e tgina dil referendum, ha aune nagina e stoveva tochen ussa libramein schar traficar
ses signurs eis fatgs de scola. Era quei buca ina vergogna per in pievel liber? Mo per vendra
ha la constituziun de 1880 clomau in resolut halt! a quella moderna tirannia.» / «Suenter ex-
tensivamein haver dilucidau la vertenta questiun da vista historica e constituziunala anora e

mussau si, che la regenza hagi nagin dretg de bandischar nies cudisch ord las scolas, surschein

nus ruasseivlamein allas respectivas vischnauncas de far il pass, ch'ellas anflan per bien per
defensiun de lur dretg.»). Die beiden wichtigsten Studien zum Lehrplanstreit stammen aus
den 1940er-Jahren: Fry, Schulkonflikt und Deplazes, Schulbücher. Frys Aufsatz liegt auch
in romanischer Sprache vor: Caspar Decurtins ed il combat per la scola en Surselva, in: II
Pelegrin 1946, S. 37-41, 53-57, 64-67, 78-82, 90-93 u. 99-104 sowie in einer kürzeren
deutschen Fassung in Fry, Decurtins I, S. 154-167. Deplazes hat seine Ausführungen
wiederholt in romanischen Aufsätzen verwertet, vgl. Deplazes, Conferenza scolastica; ders.,
Scola rurala; ders., Condrau. Auf Fry und Deplazes beruhen auch die Ausführungen zum
Lehrplanstreit in Metz, Herbartianismus sowie Johannes Flury, Sigisbert im Kampf mit
<Robinson> und den <Nibelungen>. Ein Schulkonfiikt im Bündner Oberland vor dem Hintergrund

des Modernismusstreites, in: ZSKG 89,1995, S. 45-62.

196



Eine solche Verordnung hätte man vom russischen Autokraten für das besiegte

Polen erwartet, nicht aber vom hochlöbl. Kleinen Rat für die Rätoromanen des

alten freien Rätien. »

Deshalb habe die «romanischsprachige Surselva mit aller Entschlossenheit

die Fahne der Opposition erhoben». Im Jahr 1895 seien 30 Schulräte mit
einer Petition an den Grossen Rat gelangt, worauf dieser die Regierung zum
Einlenken aufgefordert habe. Auch später seien aus allen Kantonsteilen
immer wieder Stimmen laut geworden, die eine Revision des Lehrplans
verlangt hätten sowie die Entfernung der <Nibelungen> als Gesinnungsstoff.

In seinem dritten Artikel kam Placi Condrau auf die Lesebuchfrage zu
sprechen. Die Schulräte der Surselva hätten im September 1897 den Kleinen

Rat von ihrem Beschluss in Kenntnis gesetzt, die Lesebücher für die
zweite und dritte Klasse nicht einzuführen. Gleichzeitig hätten sie den

Kanton aufgefordert, Lehrmittel ausarbeiten zu lassen, «die den
religiösmoralischen Ideen der romanischen Bevölkerung besser entsprechen». In
der Meinung, dass vom Erziehungsdepartement keine Hilfe zu erwarten
sei, hätten die Schulräte sodann selber ein Schulbuch für die zweite Primar-
klasse in Auftrag gegeben. Eine zu diesem Zweck eingesetzte Kommission
sei zum Schluss gekommen, «den fremden Abenteurer Robinson durch den

verehrungswürdigen Sigisbert zu ersetzen, der Hohenraden das Evangelium
und die Kultur gebracht hat». Neben diesem «nationalen, patriotischen und

religiösen» Lesestoff habe man sich im Begleitstoff an das vom Kleinen Rat
genehmigte Lesebuch des italienischsprachigen Kantonsteils gehalten und
die deutschen Märchen entsprechend weggelassen.

Das regionale Schulbuch sei schliesslich im März 1899 der Regierung
präsentiert und von zahlreichen Schulräten in ihren Schulen eingeführt worden.
Ende September, also erst unmittelbar vor Schulbeginn, habe die Regierung
jedoch mitgeteilt, das Buch könne nur bewilligt werden, wenn es mit dem

Lehrplan nicht in Widerspruch stehe. In drei Punkten sei dies allerdings der
Fall: Zum einen fehlten die Märchen, zum andern stimme die Rechtschreibung

nicht mit derjenigen der amtlichen Schulbücher überein, und schliesslich

enthalte der <Sigisbert> verschiedene inhaltliche Ungereimtheiten.
Die Schulräte hätten sich in ihrem Antwortschreiben vom Februar 1900

bereit erklärt, einzelne dieser Punkte in Form eines Anhangs respektive
bei einer neuen Auflage des Schulbuches zu berücksichtigen. Und sie hätten

mit der Hoffnung geschlossen, «dass Sie [= die Regierung] dem
vorgeschlagenen Prozedere zustimmen denn dieses dient als Schlüssel zu
einer einvernehmlichen Lösung einer Frage, von der wir nicht ohne Grund
befürchten, dass sie uns und unsere Bevölkerung in einen ernsten Konflikt
mit der Regierung stürzen könnte». Doch alles umsonst: Mit dem jüngsten
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Schreiben vom 24. April 1900 habe der Kleine Rat die Anträge der Schulräte

zurückgewiesen.623
Nach diesem Überblick über die einzelnen Ereignisse wandte sich Placi

Condrau in den letzten beiden Teilen seiner Artikelserie der Frage zu, ob

es überhaupt im Ermessen der Regierung liege, den <Sigisbert> zu verbieten.

Im vierten Teil zitierte er ausführlich aus einem Bericht von Joachim
A. Disch, dem Schulinspektor der Surselva, an die Regierung. Dieser habe
der Regierung empfohlen, das regionale Lesebuch zuzulassen. Im
abschliessenden fünften Teil stellte Condrau fest, dass der Grosse Rat im
Zeitraum zwischen 1854 und 1880 seine Kompetenz, Verwaltungsverordnungen

zu erlassen, wiederholt überschritten habe. So seien wichtige
Gesetzesbestimmungen unter diesem Titel verabschiedet worden, die vors
Volk gehört hätten. Namentlich in der Schulgesetzgebung

«haben unsere Landesväter die Familienväter weder begrüsst noch ihre Meinung
einholen lassen! Wir fragen allen Ernstes: Macht man so das Referendum nicht

lächerlich, dieses wichtigste Recht des Souveräns?! Alle Kantone haben ein vom

Volk genehmigtes Schulgesetz, nur das alte freie Rätien, die Heimat und Wiege des

Referendums, hat noch keines und war gezwungen, seine Herren in Schulfragen

lange Zeit frei schalten und walten zu lassen. War das nicht eine Schande für ein

freies Volk?»

«Doch zum Glück», fuhr Condrau fort, «hat die Verfassung von 1880

dieser modernen Tyrannei entschieden Halt! zugerufen.» Die Volksbewegung

zur Verfassungsrevision sei nicht zuletzt wegen der Unzufriedenheit
mit der Schulpolitik des Kantons entstanden. Entsprechend halte die neue
Verfassung namentlich im Schulbereich an der Verpflichtung fest, alle

wichtigen Erlasse den Stimmbürgern zur Abstimmung vorzulegen. Condrau

schloss seine Ausführungen mit den Worten:

«Nachdem wir die obwaltende Frage ausführlich vom geschichtlichen und

verfassungsmässigen Standpunkt aus beleuchtet und gezeigt haben, dass die Regierung
kein Recht hat, unser Buch aus den Schulen zu verbannen, überlassen wir es

beruhigt den betroffenen Gemeinden, diejenigen Schritte zu unternehmen, die ihnen

zur Verteidigung ihrer Rechte angebracht erscheinen.»

623 Im ersten Teil seiner Serie hatte Condrau den Inhalt des Regierungsbeschlusses dahinge¬
hend zusammengefasst, dass <Sigisbert>, «von einer beachtenswerten Anzahl von Schulräten
herausgegeben und eingeführt, in der Schule nicht mehr verwendet werden solle und dürfe».
Diese Formulierung ist nicht ganz richtig, war doch die Regierung bisher davon ausgegangen,

das entsprechende Buch sei nach der abschlägigen Antwort auf die <Petition> noch gar
nicht in die Schulen eingeführt worden. Condrau hingegen gelang es mit dieser Zuspitzung
der Situation, letztlich eine Volksbewegung vom Zaun zu reissen.
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In Deutschbünden machte im September 1900 eine von Caspar Decur-
tins verfasste, im <Bündner Tagblatt> vorerst anonym publizierte Artikelserie

auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Im ersten Teil erörterte De-
curtins die politisch-rechtlichen Fragen des Konflikts und kam ebenfalls
zum Schluss, Schulordnung und Schulorganisation hätten in Form eines
Gesetzes vors Volk gehört. Im zweiten Teil übte er sodann harsche Kritik
an der Herbart-Ziller'schen Pädagogik sowie am Einfluss des Erziehungsdirektors.

Der dritte Teil beschäftigte sich eingehend mit <Robinson> und den <Ni-

belungen> als Lesestoff der Volksschulbücher. Den <Robinson> könne man
wohl als unterhaltenden Roman hoch schätzen, aber «eine andere Frage ist es

denn doch, ob dieses einer bewussten, rationalistischen Tendenz entsprungene
Werk zur Grundlage der moralischen Erziehung» gemacht werden dürfe.
Überdies stellte Decurtins in Abrede, dass die <Nibelungen> «für unsere
romanische Jugend im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts als moralischer
Unterrichtsstoff dienen» könnten. «Denn nur eine Moral lässt sich logischer
Weise aus diesem Stoffe deduzieren, und das ist die Moral des Nietz''sehen
Übermenschen, deren Grösse in der vollen Entfaltung aller Kraft und
Leidenschaften, aber nicht in der Übung desjenigen liegt, das unser Volk, protestantisches

wie katholisches, unter Moral und Tugend versteht.»

Mit <Sigisbert en Rezia>, so Decurtins weiter, stelle die Surselva dem <Ro-

binson> einen Lesestoff entgegen, der den Kindern ebenfalls die Kulturentwicklung

der Menschheit vor Augen führe, jedoch «ohne sie in meerentlegene,

utopische und exotische Länder, die den Kindern ja unendlich fremd sind,

zu versetzen». Stattdessen mache Sigisbert en Rezia> die Schüler mit der

Urgeschichte des eigenen Landes vertraut. «Das Kind bekommt damit eine

richtige Vorstellung, wie die Kultur sich im eigenen Lande entwickelt; es wird
in ihm die Liebe zu seinem Vaterlande erweckt und überdiess die Liebe zum
Christenthum als der grossen Kulturmacht, die uns die Erlösung aus der Nacht
des Heidenthums, die Gesittung und Kultur gebracht hat.»624

«Das kann nett werden!» - Die Reaktionen der Gegenseite

Die Reaktionen der liberalen Blätter auf die Artikel in der konservativen
Presse liessen nicht lange auf sich warten. Bereits nach Erscheinen des ersten

Artikels von Placi Condrau reagierte die <Bündner Zeitung> unter dem
Titel <Ein Schulstreit> auf den Protest der Schulräte. Gleich wie Placi
Condrau sprach die liberale Seite nun ungeschminkt von einem

624 Die Gemeinde-Autonomie und die Schule, in: Bündner Tagblatt Nr. 213-216,13. -16.9.1900,
jeweils S. 1. Zu Decurtins' Autorschaft vgl. Fry, Schulkonflikt, S. 263.
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«Konflikt»,625 <Der freie Rhätier> wies gleichentags ebenfalls auf den
schwelenden Streit hin:

«Die Protestler glauben, dass die betreffenden Gemeinden nicht verpflichtet seien,

jener Verfügung Folge zu leisten, und das eingangs erwähnte Blatt oder
vielmehr der Schul- und Presseveteran Herr Prof. Condrau will in den in Aussicht

gestellten Artikeln den Nachweis führen, dass und warum die kleinrätliche Verfügung

nicht respektiert zu werden brauche. Das kann nett werden/»626

Noch etwas weiter ging die <Davoser Zeitung>, die den Konflikt bereits
mit einem - wenn auch leicht ironisch gemeinten - kriegerischen Vokabular

untermalte:

«Die Oberländer haben es in der Lesebuchfrage glücklich zum offenen Krieg mit
dem Erziehungsdepartement resp. mit der Regierung gebracht. Sie haben das 2.

und 3. kantonale Schulbuch für romanische Schulen verboten und ein eigenes

gemacht. 28 Schulräte sind an dem Protest beteiligt. Professor Condrau führt in

der <Gasetta rom.> für sie das Wort. Wenns nur nicht zum <Fähnli lupfen>

kommt!»62''

Tage später wusste die gleiche Zeitung zu berichten, dass die Schulräte
der Surselva «den bisher geführten Kleinkrieg zu einem Sturmangriff im
Grossen Rat verdichten wollen».62S

Bereits zum Zeitpunkt des Erscheinens der romanischen Artikelserie
hatte der Widerstand also über die Region hinaus eine gewisse Bekanntheit

erzielt. Noch weit grössere Beachtung erlangte der Konflikt nach
Beginn der Artikelserie im <Bündner Tagblatt> ab Mitte September 1900.

<Der freie Rhätier> distanzierte sich nun definitiv von den «malkontenten
Fiihrer[n] aus dem Oberland», die - nachdem die Regierung auf ihre
Forderungen nicht eingetreten war - gleichsam aus Protest, «um doch eine äus-
serliche Berechtigung zu schaffen», ein eigenes Schullesebuch herstellen
Hessen. «Wir denken aber, der Grosse Rat und eventuell das Volk werden
hinter der Erziehungsbehörde stehen, wenn diese pflichtgemäss über die
Lehrmittel wacht, und es werde vergebens versucht werden, durch ein privates

Lehrmittel das staatliche zu verdrängen.»629

625 Bündner Zeitung Nr. 182,7.8.1900, S. 2. Ebd. Nr. 187,12.8.1900, S. 2 sind die vorausgehen¬
den Beschlüsse des Kleinen Rates im Wortlaut abgedruckt.

626 Der freie Rhätier Nr. 182,7.8.1900, S. 2f.
627 Davoser Zeitung Nr. 92, 9.8.1900, S. 2.
628 Davoser Zeitung Nr. 96, 18.8.1900, S. 2.
629 Der freie Rhätier Nr. 189, 15.9.1900, S. 2. Der freie Rhätier meinte zuerst, «ein bekannter

geistlicher Mitarbeiter des < Tagblatt»> habe die Artikelserie verfasst. Die Gasetta Romon-
tscha wies diese Behauptung jedoch als falsch zurück: «Der Verfasser ist weltlich und
Familienvater.» (Nr. 38,20.9.1900, S. 2, «IIconcepider ei in secular e bab de familia.»).
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Von der Artikelserie im <Bündner Tagblatt> angeregt, äusserte sich

auch die <Bündner Zeitung> am 20. September unter dem Titel <Schul-

rechtsfrage> ausführlich zu den rechtlich-politischen Aspekten des

Konflikts. Im Zentrum stand dabei die Frage, «ob bis zum Inkrafttreten eines

Schulgesetzes die Schulorganisation von 1853 und die Schulordnung von
1859 weiter Gültigkeit haben». Die Gegenseite stelle dies unter Verweis auf
die neue Kantonsverfassung von 1880 in Abrede und behaupte, es herrsche

«faktisch ein rechtloser Zustand». Die <Bündner Zeitung> kam indes zu
einem anderen Schluss:

«Wir haben nun unsere Verfassung angesehen, können aber diese Ansicht nicht
teilen. Dieselbe übergiebt das Oberaufsichtsrecht über das gesamte Schulwesen

und speziell die Leitung der Volksschule in Art. 41 ausdrücklich dem Staat.

Demselben liegt ob, für Vervollkommnung des Volksschulwesens möglichst zu sorgen;
also kann er auch die hiefür nötigen Mittel selbst bestimmen und wird sich natur-

gemäss so viel möglich dabei an die bestehende Schulordnung und Schulorganisation

halten. Falsch ist es unseres Erachtens auch, wenn behauptet wird, unsere

Verfassung verlange bestimmt ein Schulgesetz.»630

Am 22. September liess sich auch das <Fögl d'Engiadina> zum Schulstreit

verlauten. Von Verständnis oder gar Sympathie aus sprachlichen
Gründen ist hier wenig zu spüren. Die konfessionellen Unterschiede
zwischen der katholischen Surselva und dem reformierten Engadin scheinen
weit schwerer zu wiegen. So distanzierte sich das <Fögl d'Engiadina> vom
Vorwurf, dass das offizielle Lesebuch <unchristlich> sei und ebenso vom
Vorgehen der Surselva:

«Also macht man <Radau> an Versammlungen, schreibt Artikel macht der

Regierung Vorwürfe und stellt Behauptungen auf, die sich leicht widerlegen lassen.

Wenn man verlangt, dass die Frage mittels Gesetz geregelt werde, dann ist das das

eine. Etwas ganz anderes ist nun aber das zu beobachtende Handeln derjenigen, die

sonst so gerne auf die <ewigen Kneifereien> aufmerksam machen, denen sie ausgeliefert

seien. Dieses Vorgehen wird man wohl nicht tolerieren können.»63'

630 Bündner Zeitung Nr. 220,20.9.1900, S. 2.
631 Fögl d'Engiadina Nr. 38, 22.9.1900, S. 3f. («Dimena vain fat <radau> in radunanzas, e scrit

artichels e fat imbüttamaints alla Regenza, e prêtais chosas, chi's laschessan bain dif-
ftcilmaing comprover. Scha's pretenda cha la questiun vegna normeda tras ledscha, schi ais

que Una chosa, ma quaist möd da procéder da vart quels, chi discuorran uschè gugent dallas

<ewige Kneifereien>, alias quelas els sun exposts, nun poderö guera gnir approvo. »).
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Rekurs? Initiative? - <Fähnlilupf>?!

Hinter den Kulissen planten die politischen Akteure der Surselva bereits
die nächsten Schritte im Lehrmittelstreit. Die Diskussion drehte sich dabei
teilweise noch um bereits erprobte Massnahmen wie Bitt- und
Protestschreiben an den Grossen Rat. Immer mehr kam aber der Wille zum
Ausdruck, weiterreichende politische Partizipationsmittel anzuwenden wie
etwa das Initiativrecht (das bereits anlässlich der Frage des Deutschunterrichts

in Erwägung gezogen worden war):

«Um falschen Vorstellungen zuvorzukommen, bemerken wir, dass keine

Initiative und kein Referendum gegen eine regierungsrätliche Verordnung möglich
sind, wozu auch der Lehrplan gehört. Gegen eine solche Verordnung könnte man
aber bei der Regierung zu Händen des Grossen Rates ein Protestschreiben einreichen.

Oder aber man könnte mit einer Initiative beantragen, das Schulgesetz ans

Volk auszuschreiben und so diesen verhassten Verordnungen ein für allemal ein

Ende setzen,»632

Auch Placi Condrau und Caspar Decurtins hatten in ihren Artikelserien
die Möglichkeit einer Volksinitiative in Erwägung gezogen. So führte

etwa Decurtins im vierten Teil seiner Artikelreihe aus, dass «die Gemeinden

nothgedrungen keinen Augenblick mehr zögern [werden], mit aller
Entschiedenheit den Kampf um ihr gutes Recht au fzunehmen, sie werden ihr
Buch führen und wenn nicht alle Zeichen trügen, so wird auch die Mehrheit
des biindnerischen Volkes wie am St. Conraditag zu ihnen stehen»,633

Langsam aber sicher machte sich überdies an der Basis Widerstand
bemerkbar. Gewisse Stimmen plädierten dafür, einen anderen Weg
einzuschlagen, als Petitionen, Rekurse oder Initiativen ins Auge zu fassen. Ein
erster Einsender, <Hans Ohneangst>, brachte bereits mit seinem Pseudonym

zum Ausdruck, dass für ihn die Zeit der Bittschreiben vorbei sei.

«Donnerwetter!», führte er in erbostem Ton aus, «das wäre das Allerletzte,
wenn unsere souveränen Gemeinden sich so viel über ihre Schulen befehlen
lassen müssten.» Deshalb sei er - wie viele andere auch - der Meinung,
«dass wir Männer einmal aufstehen und zeigen sollten, dass wir freie Bürger
sind und keine Untertanen von Chur Wie wäre es, wenn die Schulräte
einmal uns Bauern zusammenrufen würden, um auch uns mal in dieser Sa-

632 Gasetta Romontscha Nr. 37,13.9.1900, S. lf. («Per evitar faulsas ideas remarchein nus,
ch'ei deti negina iniziativa e negin referendum viers ina ordinaziun guvernativa, ella quala
fuorma era il plan de scola ei vestgus. Bein aber savess encunter ina talla p.ex. vegnir dau en
ina protesta alla regenza per mauns dil cussegl grond, ne ch'ei savess vegnir priu 1'iniziativa

per far scriver ora ina lescha de scola sil pievel e cheutras far calar si inaga quellas odiusas
ordinaziuns. »).

633 Bündner Tagblatt Nr. 216,16.9.1900, S. 1. Zum Konraditag vgl. unten, S. 205 u. 412.
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che die Meinung sagen zu lassen?» Darauf schlug ein Einsender aus dem
Surmeir vor, «gemeinsam nicht nur ein Bitt- sondern ein Protestschreiben
einzureichen». Und er fuhr fort:

«Früher hätte man ein Fähnli gelupft und wäre nach Chur marschiert, um mit den

Herren von Chur in der Sprache der freien Bauern zu reden. Wenn auch die

Zeiten des Fähnlilupfs vorbei sind, so ist noch lange nicht die Zeit gekommen,

uns befehlen zu lassen, was wir lesen, schreiben, trinken, essen usw. sollen. Denn

wir sind immer noch frei und keine Untertanen oder Sklaven. Deshalb sollte das

Volk durch die Schulräte die Erklärung abgeben, man solle so viel vorschreiben,
wie es in ihrer Kompetenz liege, und nicht weiter.»

Also ein Protest - aber in welcher Form? Ein Protestschreiben hätte zu
sehr den Charakter eines Bittschreibens gehabt; und ein richtiger Fähnli-
lupf konnte Anfang des 20. Jahrhunderts wohl nicht ernsthaft in Erwägung
gezogen werden. Deshalb doch eher eine Volksversammlung? Tatsächlich
bemerkte die <Gasetta Romontscha> an die Adresse des ersten Einsenders,
«dass er schöne Aussichten habe, dass sein Wunsch in Erfüllung gehen
könnte». Ebenso sickerte durch, Ilanz werde als Versammlungsort in
Betracht gezogen. Dies führte wiederum zu einer dritten Zuschrift: «Mit Freude

vernehmen wir, dass man in Ilanz eine Versammlung wegen der Schulbücher

abhalten will. Diese Frage ist von so grosser Bedeutung, dass sich
in Ilanz sicher viel Volk einfinden und es eine Veranstaltung wie bei der

Aufführung des Theaterstücks über den Franzosenkrieg in Disentis geben
wird.»634

634 Alle Zitate Gasetta Romontscha Nr. 37 und 38,13. u. 20.9.1900, S. lf. («Mo lidischen! quei
fuss tuttina ina biala, sehe nossas vischnauncas suveranas stuessen schar commondar schi bia

sur lur scolas.» / «che nus umens Stessen si inaga e mussassen che nus seien Ubers burgeis e

buca subdits de Cuera Co fuss ei, sch'ils cussegls de scola clomassen ensemen inaga nus

purs de Surselva per era schar dir nies meini en quella fatschenta?» / «de dar en massa buca
ina supplica sonder ina protesta» / «Avon tems havess ins, sco ins numnava, alzau il fähnli
e marschai a Cuera per tschintschar il lungatg de Ubers purs culs signurs de Cuera. Mo
schei gliei buca pli il temps da alzar il fähnli, sehe duess perquei era buca esser il temps de
schar commondar tgei legier, tgei scriver, tgei beiber, tgei migliar etc. etc. Pertgei nus essen

eunc Ubers e buca subdits e sclavs. Perquei duess il pievel tras ses cussegls de scola de-

clarar, ch'ei duessen commondar schi lunsch sco seigi lur competenza e buca dapli.» / «ch'ei
segi biais aspects, che siu giavisch sappi vegnir ademplius». / «Cun plischer hai jeu udiu, ch'ins
vegli tener ina redunanza a Glion pervia dils cudischs de scola. Quella domonda ei schi
impurtonta, ch'ei vegn guess in grond pievel a Glion, ed ei vegn ina redunonza, sco tiella cu-
media dell'uiara eneunter ils Franzos a Mustér.»). Mit der <Komödie des Franzosenkriegs>
ist die Theateraufführung anlässlich der Zentenarfeier am 14. Mai 1899 in Disentis gemeint.
Vgl. dazu unten, S. 482. Zu den verschiedenen <Manifestationen politischer Interessen» (u.a.
Petitionen, Versammlungen, symbolischer Protest und physische Präsenz) vgl. Wickli,
Politische Kultur, S. 143-187. Vgl. ebenso die verschiedenen Stufen und Formen widerständigen
Handelns bei Suter, Bauernkrieg von 1653, S. 57-309.
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C.l.2 Aufruf und Durchführung

«Einladung zu einer Volksversammlung in Ilanz»

Am 20. September 1900 stand es schwarz auf weiss in der <Gasetta Ro-
montscha>: Ende Monat sollte in Ilanz definitiv eine Volksversammlung
zur Lehrmittelfrage abgehalten werden. Der offizielle, vom Komitee
signierte Aufruf lautete:

«Auf wiederholten Wunsch von verschiedener Seite wird Sonntag, den 30.

September, um 12 Uhr mittags, in Ilanz eine Volksversammlung abgehalten, um über

die Gemeindeautonomie in Schulfragen und den christlichen Charakter unserer
Volksschule zu beraten. Über die Bedeutung dieser Versammlung müssen wir
keine Worte verlieren. Es ist ja allgemein bekannt, dass man unseren Schulen

Bücher aufzwingen will, die mit der religiösen und moralischen Gesinnung der

grossen Mehrheit der Bevölkerung der Surselva in grossem Widerspruch stehen.

So sind alle Mitbürger, die sich für die Schule interessieren, freundlich zu dieser

Versammlung eingeladen.»635

Danach verblieb der einmal wöchentlich erscheinenden <Gasetta Ro-
montscha> nur noch die Nummer vom 27. September, um die Massen zu
mobilisieren. Tatsächlich ist diese Ausgabe mit Stellungnahmen zur
bevorstehenden Volksversammlung gefüllt. Hauptartikel bildete ein erneuter
Aufruf des Organisationskomitees. Dieses führte nochmals aus,

«wie der hochlöbl. Grosse und Kleine Rat von sich aus eine Schulorganisation,
eine Schulordnung und einen ausführlichen Lehrplan aufgestellt haben, dies

ohne die geringste verfassungsmässige Kompetenz und ohne das souveräne Volk,
den König in der Republik, zu begriissen. Und wie unsere oberste ausführende
Behörde nun eure Gemeinden zwingen will, diesen willkürlichen Verordnungen
in allem und überall zu entsprechen.»

Alle Petitionen seitens der Schulräte seien hingegen «mit der autokratischen,

von unserer pädagogischen Behörde diktierten Antwort zurückgewiesen

worden: <So will ich und so befehle ich!>». Um dieser Willkür Einhalt zu

gebieten, sei die bevorstehende Volksversammlung für alle Männer der

635 Gasetta Romontscha Nr. 38, 20.9.1900, S. 1 («Sin repeti giavischs de differentas varts vegn
teniu domengia ils 30 de quest precis allas 12 de miezdi, ina redunonza populara a Glion, per
tractar sur l'autonomia délias vischnauncas en fatgs de scola e per mantener il caracter cri-
stian de nossa scola populara. Sur la muntada de tala redunonza munglein nus piarder buc in

plaid. Eis ei gie gieneralmein enconuschent, ch'ins vul sforzar si a nossas scolas cudischs, ils

quais statan en profund contrast cun il spirt religius e moral délia gronda maioritat dil pievel
sursilvan. Aschia ein tuts conburgeis, che s'intresseschan per la scola, gientilmein envidai en

tier tala redunonza.»).
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Surselva eine ernste und wichtige Sache. Deshalb appellierte das
Organisationskomitee:

«Männer der Surselva! In Ilanz wird es darum gehen, ob ihr im alten freien Rä-

tien, in der berühmten Heimat des Referendums, weiterhin diese absolutistische

Herrschaft tolerieren wollt, die zu den garantierten Volksrechten vollkommen im

Widerspruch steht. Oder ob ihr ein für allemal ein resolutes Halt! rufen wollt, das

vom Zentrum der Surselva her in die Hauptstadt des Kantons ertönt.»

Am Konraditag 26. November) 1882, so hiess es weiter, hätten sich
nicht nur Katholiken, sondern auch Reformierte erfolgreich gegen den

eidgenössischen Schulvogt und die geplante Entchristlichung der Schule zur
Wehr gesetzt. «Unser aktueller Kampf ist demjenigen von 1882 ähnlich.
Deshalb dürfen wir auch hier aufdie Sympathien vieler reformierter Mitbürger

der Surselva hoffen.»
Schliesslich wurde die Volksversammlung in Ilanz auch in den Kontext

der regionalen Geschichte eingebettet: «In Ilanz, dem Zentrum der Surselva,

haben sich unsere geschätzten Vorfahren häufig in wichtigen politischen
und nationalökonomischen Fragen beraten (...).» Der bevorstehenden

Versammlung komme jedoch eine weit edlere Mission zu, nämlich die
christliche Erziehung der Jugend und die Verteidigung der Volksrechte.
«Deshalb darf ein geschlossener Aufmarsch von geistlicher und weltlicher
Seite, von alt und jung, von Bauern, Herren und Handwerkern, von nah und

fern erwartet werden. Zeigt eure Sorge und Opferbereitschaft für diese

wertvollen, von euren glorreichen Vorfahren ererbten Güter.»
Weiter enthielt die Ausgabe Einsendungen und ein politisches Gedicht

zum Thema. Die <Gasetta Romontscha> schloss die Beiträge zur
Volksversammlung mit der Zuversicht: «Wie man von überall hört, herrscht in der

ganzen Surselva grosse Begeisterung für die Ilanzer Volksversammlung.
Man darf deshalb eine grossartige Manifestation zur Unterstützung der 28
Schulräte erwarten,»636

636 Gasetta Romontscha Nr. 39,27.9.1900, S. 1-3 («co igI aultlud. cussegl gron e cusseglpign han
dad. els and senza negina competenza constituzionala e senza salidar il pievel suveran, il retg
ella republica, tschentau si in'organisaziun de scola, in uorden de scola ed in extensiv plan
instructiv, e co nossa suprema autoritat executiva vul ussa sforzar Vossas vischnauncas de

correspunder en tut e dapertut a quellas arbitrarias ordinaziuns». / «vegnidas enviadas anavos
cull'autocratica risposta, dictada da nies tgamun pedagogic: <aschia vi jeu, aschia commondel
jeu!>» / «in serius ed impurtont di». / « Umens della Surselva! A Glion vegn ei pia setractar,
schebein Vus leies ella veglia libra Rezia, ella renomada patria dil referendum, vertir vinavon
quei commando absolutistic, che stat en totala contradicziun culs garanti dretgs dil pievel, ne
sehe Vus vuleies inaga per adina clomar in resolut halt! che resoneschi dalla capitata sursil-
vana tochen ella capitata cantonala.» / «Nies present combatt ei tierparents de quel de 1882 e

nus astgein perquei era sperar silla simpatia de biars conburgeis reformai en Surselva.» / «A

Glion, il centrum della Surselva, han nos buns vegls savens giu plaid e cussegl en impurton-
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Diese massierte Stimmungsmache nahmen selbstverständlich auch die

Zeitungen ausserhalb der Region zur Kenntnis. Während die meisten
Berichterstatter die Volksversammlung abwarteten, reagierte die <Bündner

Zeitung> bereits im Vorfeld auf die Forderungen der «Herren Romanen des

Oberlandes»: «Sie machen viel Lärm um nichts. So ist es z.B. absolut aus der

Luft gegriffen und an den Haaren herbeigezogen, dass die Religion mit dieser

Frage auch nur das geringste zu thun hat. Wir nehmen an, die Regierung
werde gerade angesichts dieses Spektakels fest und ruhig bleiben.» Und was
die politische Seite des Konflikts anbelange, so verfüge der Kanton über
Gesetze, Verordnungen und Behörden:

« Wenn diese letztem die Gesetze falsch oder missbräuchlich anwenden, giebt es

Rekursbehörden und an diese können sich auch die Herren Oberländer wenden.

Bekommen sie recht, so wird die Regierung sich fügen, wie sie schon mehr von
oben herab korrigiert worden ist. Aber der blinde Lärm auf Volksversammlungen

taugt gar nichts. Da müsste schon ein Fähnlilupf hinzukommen und solche

fürchtet man heutzutage in Chur auch nicht mehr.»ai

Zwei Tage später ergänzte die <Bündner Zeitung>: «In Ilanz wolle man

auf der Volksversammlung am 30. ds. eine Eingabe an den Grossen Rat be-

schliessen. dann braucht man aber nicht im Hintergrund das Fähnlein

zu entfalten, mit welchen man einst bei revolutionären Bewegungen im
Sturm nach Chur marschierte,»638 Und den erneuten Aufruf vom 27.
September zur geschlossenen Teilnahme an der Volksversammlung kommentierte

die <Bündner Zeitung> wie folgt: «<Gott segne diesen Tag das souveräne

Volk und schütze das liebe Vaterlands So schliesst die <Gasetta> eine

Einladung zu zahlreichem Besuch der Ilanzer Versammlung. Gott erhalte
den Kaiser Franz und schütze sein Land Tyrol, muss man unwillkürlich
denken beim Lesen obiger Zeilen,»639

Neben der Diskussion in den Medien wurden ebenfalls in den Tälern
und Dörfern Anstrengungen unternommen, die Leute zu mobilisieren. So

wusste etwa das <Fögl d'Engiadina> zu berichten, dass der «umtriebige Herr

tas domondas en fatgs politics e d'interess nazional-economic» / «Perquei selai sperar ina

grondiusa participaziun de spirituals e seculars, de vegls e giuvens, purs, signurs e mistergnès,
datier e da luntsch della capitata sursilvana. Mussei Vossa premura e sacrificontadat per quels
custeivels beins artai da Vos glorius babuns. Dieus benedeschi quei di dil pievel suveran e

protegi la cara patria!» / «Sco in auda da tuts mauns regia ell'entira Surselva gron entusiasmus

per la redunonza populara a Glion, aschia ch'in po spitgar ina grondiusa manifestaziun per
sustiniment dils 28 cussegls de scola. »). Aus einem der hier abgedruckten Leserbriefe stammt
auch das in der Einleitung der vorliegenden Arbeit (S. 1) wiedergegebene Zitat zur Ilanzer
Volksversammlung.

637 Bündner Zeitung Nr. 223,23.9.1900, S. 1.
638 Bündner Zeitung Nr. 224,25.9.1900, S. 2.
639 Bündner Zeitung Nr. 229, 30.9.1900, S. 2.
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Nationalrat Dr. Decurtins» die Jahreskonferenz der <Romania> in Brigels
dazu benutzt habe, gegen die Regierung zu wettern.640 Nun warteten alle

gespannt auf den Verlauf der Ilanzer Volksversammlung.

Durchführung

Sonntag, der 30. September 1900, war ein eher unwirtlicher Tag. Nichtsdestotrotz

strömten von allen Seiten grosse Massen Richtung Ilanz:

«Die 270 Männer aus der entferntem Sursassiala (Disentis, Tujetsch und Medel)

fuhren in einem prächtigen Zug von 35 Zwei- und Einspännern die Surselva

hinunter. Die Sutsassiala hat ebenfalls hunderte und aberhunderte von Männern
geschickt; vom sonnigen Hang von Brigels, Andiast, Pigniu, Siat, Ruschein, Ladir,
Falera und Laax kamen sie scharenweise, und aus der Lumnezia strömten Männer

ohne Ende. So wird verständlich, dass sich beinahe 3000 Männer auf dem

Versammlungsplatz einfanden. Nach dem Ende der Veranstaltung zählte man
2565 Männer, als sich bereits viele entfernt hatten.»6*1

640 Fögl d'Engiadina Nr. 38, 22.9.1900, S. 3 («saimper activ sigr. cussgl. naz. Dr. Decurtins»).
641 Dieses und die folgenden Zitate stammen - falls nicht anders vermerkt - aus Gasetta Ro-

montscha Nr. 40, 4.10.1900, S. lf. («Iis allontanai 270 umens de Sursassiala (Mustér,
Tujetsch e Medel) trottavan dalla Surselva giu en in majestus til de 35 cars grons e pigns de 2

ed in cavagl. La Sutsassiala ha furniu tschiens e tschiens umens; giud la spunda sulegliva de

Breil, Andiast, Pigniu, Siat, Ruschein, Ladir, Falera, Laax arrivavan roschas e roschas e la

Lungnezza sboccava umens senzafn. Aschia eis ei capeivel, ch'ei sesenflava sillapiazza della
redunonza datier de 3000 umens. Finida la redunonza ei vegniu dumbrau 2565 umens, suenter
che biars fuvan gia allontanai.» / «ch'il plaid seigi libers e perquei duein ins ruasseivlamein

era saver tadlar enqual opiniun, culla quala in vomi buca d'accord». / «circhels u cumins» /
«In viv applaus ha suondau a tuts oraturs». / «cun exprimer sia legria giud la hodierna mani-
festaziun della veglia dil pievel, culla quala ils Lugnezzians vomien totalmein d'accord. El ha

mo deplorau, che nies département d'educaziun sappi buc esser perdetga de quella.» / «mun-
conza dil num de Cristus el cudisch obligatoric de scola humoristicamein e sut viv applaus
cun buna raschun remarcau: <nus havein nuota de seturpigiar de Niessegner, sehe mo el sto
buca seturpigiar de nus. > - il cussegl pign hagi survargau ils tiarms constituzionals, eneunter
dretg segi el vegnius en sur la seiv dil curtin, el quai il pievel grischun cultiveschi sias plontas
de libertad ed independenza e per quella raschun hagi il suveran il dretg de turnentar el anavos
tras la porta pintga.» / «La hodierna redunonza populara a Glion exprima als 28 cussegls de

scola sursilvans siu engraziament e sia simpatia per defensiun dell'autonomia de vischnaunca

en caussa della scola e per la conservaziun della scola cristiana, sco era la positiva speronza
ch'els vegnan menar vinavon quella defensiun.» /«unanimamein e sut viv applaus» / «Veglien
ins mantener l'autonomia délias vischnauncas enfatgs de scola stoppien quellas absolutamein
era purtarpli grondas unfrendas per la scola.» / «Rüth grischun Brinzeuls-Vazerol als valerus

defensurs dell'autonomia communala e scola cristiana! Salid patriotic e segironza de simpatia
e susteniment.» / «Frestgamein vinavon! Ils pugns dils purs han salvau la libertat grischuna,
ils purs vegnan era salvar la scola cristiana. Ils affons audan en emprema lingia a Cristus
ed als gieniturs.» / «Ils cors dils pelegrins romontschs, uront silla fossa de s. Pieder, han ils
medems sentiments sco Vus!» / «plirs protestants» / «Nus exprimin cheutras nies complein
consentiment e nossa pli caulda simpatia alla redunonza populara, che vegn tenida oz a Glion

per solemnamein protestar e prender posiziun eneunter la decristianisaziun délias scolas dil
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Um zwölf Uhr eröffnete Caspar Decurtins als Präsident des Komitees
der 28 Schulräte die Versammlung und richtete Willkommensworte an die
Anwesenden. Als Tagespräsident wurde Major Rudolf Toggenburg
bestimmt. Dieser dankte für die Ehre und erklärte, «dass das Wort frei sei,

und man deshalb ruhig auch einige Meinungen anhören könne, mit denen

man nicht einverstanden sei». Das Komitee hatte vier Redner bestimmt,
und zwar je einen aus den vier «Kreise[n] oder Gerichtsgemeinden», wie die
<Gasetta Romontscha> berichtete.

Als erster skizzierte Caspar Decurtins (Cadi) die Geschichte des Bündner

Schulwesens unter besonderer Berücksichtigung der Lesebuch-
respektive Lehrplanfrage. Inhaltlich hielt er sich an die in der konservativen
Presse erschienenen Artikelserien. Ihm folgte Kreispräsident Balzer Arpa-
gaus (Lumnezia), der den Lehrplan und die Lesebücher vom pädagogischen

Standpunkt aus behandelte. Alois Steinhauser (Loppa) «beleuchtete?»

das kleinrätliche Verbotsdekret aus juristischer Sicht, wie <Der freie
Rhätier> in kritischen Anführungszeichen bemerkte.642 Präsident Gieri
Spescha (Rueun) schloss die Vortragsrunde mit Überlegungen religiöser
Art. «Lauter Applaus folgte aufalle Reden.»

Anschliessend fand eine allgemeine Diskussion statt. Präsident Gion de

Mont aus Vella brachte «seine Freude über die gegenwärtige Manifestation
des Volkswillens mit der sich die Lugnezer voll und ganz einverstanden

erklären können», zum Ausdruck. Er bedauerte, dass das Erziehungsdepartement

dieser Veranstaltung ferngeblieben sei. Alt-Regierungsrat
Augustin Condrau aus Disentis habe sodann in Bezug auf das

«Fehlen des Namens Christi im obligatorischen Schulbuch ironisch und unter
starkem Applaus mit gutem Grund bemerkt: <Wir müssen uns unseres Herrn
nicht schämen, wenn er sich nur unser nicht schämen muss.> Der Kleine Rat habe

die verfassungsmässigen Grenzen überschritten, widerrechtlich sei er über den

pievel tras menar en cudischs de zun nagina confessiun. Possi la tendenza principala della
hodierna redunonza enflar in viv ed unanim applaus en tuts circhels protestants, che statan
sin fundament positiv cristian. » / «sut gieneral applaus» / «fertont ch 'autras ein arrivadas per
suenter la serrada de quella». / «Ils mellis Sursilvans redunai sut tschiel aviert, han imponiu
tras lur seriusa ruasseivladat, lur spaniad'attenziun e lur resolut e vengonz secuntener, pil qual
il president Toggenburg ha mess giu siu cordial engraziament cun agurar in bien retuorn a
casa. Ual schi maiestusa ed imposanta ei stau la conclusiun de quella remarcabla assamblea,

cura che tuts ils umens han discuvretg lur tgau e sut direcziun de Dr. Condrau intonau plein
entusiasmus la stupenta canzun patriotica sursilvana: A Trun sut igl ischi.»). Die Ausführungen

zum Verlauf der Volksversammlung folgen weitgehend der Berichterstattung in der
konservativen Presse (Gasetta Romontscha und Bündner Tagblatt). Ausführlich auch: Der
freie Rhätier Nr. 230, 2.10.1900, S. 2; Bündner Zeitung Nr. 231, 3.10.1900, S. 2; Davoser
Zeitung Nr. 116,4.10.1900, S. 2.

642 Der freie Rhätier Nr. 230,2.10.1900, S. 2.
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Zaun in den Garten gestiegen, in dem das Bündner Volk seine Bäume der Freiheit

und Unabhängigkeit pflege, und deshalb habe der Souverän das Recht, ihn

durch die Hintertüre hinauszujagen.»

Zur nächsten Wortmeldung führte das <Bündner Tagblatt> aus: «Ein
ergreifender Augenblick war's, als Hochw. Dekan [Placidus Laurenz] Basel-

gia, der hochbetagte Senior der katholischen Geistlichkeit des Oberlandes,
die Tribüne bestieg, um in einer wirkungsvollen Anrede die versammelten
Männer zu ermahnen, den Herrn nicht zu vergessen und seine Hülfe anzurufen,

dass er unseren lieben Kindern die christliche Schule wahre.»643

Daraufhin liess der Präsident über folgende Resolution abstimmen:
«Die heutige Volksversammlung in Ilanz drückt den 28 Oberländer Schulräten

ihren Dank und ihre Sympathie aus für die Verteidigung der
Gemeindeautonomie im Schulwesen und für die Bewahrung der christlichen Schule.
Sie bringt ihre positive Hoffnung zum Ausdruck, dass die Schulräte diesen

Kampf weiterführen werden.» Diesen Antrag nahm die Versammlung
«einstimmig und unter grossem Applaus» an.

Auf diese erste Resolution folgte noch eine zweite, welche die bevorstehende

Volksabstimmung zur Erhöhung der Lehrerlöhne beinhaltete. Im
Namen des Komitees empfahl Caspar Decurtins, die Vorlage anzunehmen.
Denn «wolle man die Gemeindeautonomie in Schulangelegenheiten bewahren,

dann müsse man für die Schule unbedingt auch grössere Opfer
bringen». Deshalb, so Decurtins weiter, würde er es sehr bedauern, wenn sich

die Unzufriedenheit über das Vorgehen der Regierung in der Lehrmittelfrage

negativ auf die Abstimmung auswirken würde. Diese Resolution
wurde, wenn auch nicht einstimmig, mehrheitlich gutgeheissen.

Während und nach der Versammlung gingen zahlreiche Sympathiebekundungen

von Schulräten und Pfarrern aus den übrigen katholischen
Gebieten Romanischbündens ein. So wandte sich der Schulrat von Brienz/
Brinzauls in seinem Telegramm vom «Bündner Riitli Brinzeuls-Vazerol an
die tapferen Verteidiger der Gemeindeautonomie und der christlichen Schule!

Patriotischer Gruss sowie Sympathiebezeugung und Unterstützung.»
Auch Männer aus der Surselva, die sich ausserhalb der Region aufhielten,
und daher nicht an der Versammlung teilnehmen konnten, meldeten sich.

Aus Chur etwa hiess es (in Anlehnung an Benedikt Fontanas berühmte
Worte): «Frisch auf! Die Fäuste der Bauern haben die Bündner Freiheit
bewahrt, und die Bauern werden auch die christliche Schule zu bewahren wissen.

Denn die Kinder gehören in erster Linie Christus und den Eltern. » Und
aus Rom: «Die Herzen der romanischen Pilger, die am Grab des heiligen

643 Bündner Tagblatt Nr. 231, 4.10.1900, S. 1.
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Petrus beten, hegen die gleichen Gefühle wie ihr!» Zudem hätten «mehrere

Protestanten» ein Schreiben an die Ilanzer Versammlung gerichtet:
«Wir drücken hiermit unsere vollkommene Zustimmung und unsere

wärmste Sympathie der Volksversammlung gegenüber aus, welche heute

in Ilanz stattfindet, um feierlich gegen bekenntnisfreie Schulbücher zu protestieren

und Stellung zu beziehen. Möge das Hauptanliegen der heutigen

Versammlung in allen protestantischen Kreisen, die auf positiv christlicher

Grundlage beruhen, einen lebhaften und einstimmigen Applaus hervorrufen.»
Mehrere dieser Depeschen, so berichteten die Zeitungen weiter, seien

«unter allgemeinem Applaus» vorgelesen worden, «während andere erst
nach Schluss der Versammlung eingetroffen» seien. Zum Abschluss der

Versammlung hiess es schliesslich:

«Die tausenden von Männern aus der Surselva, unter freiem Himmel versammelt,

haben durch ihre ernste Ruhe, ihre gespannte Aufmerksamkeit und ihr würdiges
Benehmen grossen Eindruck erweckt. Präsident Toggenburg sprach ihnen dafür
seinen herzlichen Dank aus und wünschte ihnen eine gute Heimreise. Und ebenso

majestätisch und eindrücklich gestaltete sich der Abschluss dieser denkwürdigen

Versammlung. Alle Männer entblössten nämlich ihr Haupt und stimmten unter
der Leitung von Dr. Condrau voller Enthusiasmus das prächtige patriotische
Lied der Surselva: A Trun sut igl ischi an.»

«[W]ohl selten», kommentierte das <Tagblatt>, «haben die Worte des

Liedes so einen ergreifenden Widerhall in den Herzen gefunden, wie diess

hier der Fall war.» Nach rund zweieinhalb Stunden ging die Versammlung
auseinander. «Still und ernst, wie die Männer gekommen, betraten die dichten

Schaaren den langen Heimweg.»644 Ein Augenzeuge wusste noch
Jahrzehnte später zu berichten: «Bei anbrechender Nacht zogen die Tavetscher,

patriotische Lieder singend, wie nach einer gewonnenen Schlacht, durch Di-
sentis heimwärts.»645

Resonanz

Die konservative Presse kommentierte den Verlauf der Versammlung
begeistert, ja triumphierend. Das <Bündner Tagblatt> gab am 2. Oktober 1900

den Inhalt eines Telegramms ihres Korrespondenten wieder: «Ilanz,
30. Sept. Grossartige Volksversammlung. 2700 Mann aus allen Theilen des

Oberlandes waren anwesend. Viva la Grischa!» Am 3. und 4. Oktober
folgte eine umfangreiche und eingehend kommentierte Berichterstattung:

644 Die letzten beiden Zitate gemäss Bündner Tagblatt Nr. 231,4.10.1900, S. 1.

645 Fry, Schulkonflikt, S. 267, Anm. 50: «Dies erzählte uns ein Bekannter, der als Schulbube diese

Heimkehr derart erlebte, dass sie bei ihm unvergessen blieb.»
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«Die Volksversammlung in Ilanz nahm einen ungewohnt grossartigen Charakter

an Als die Versammlung Schlag 12 Uhr eröffnet wurde, da füllte sich die

Ebene des Giesli, wie wenn eine Oberländer Landsgemeinde abgehalten werden

sollte Selbst die ältesten Männer erklärten, sie hätten noch nie eine so grosse

Volksversammlung gesehen.»

Das Fazit des <Bündner Tagblatts> lautete: «Die grossartige Versammlung

ist ein Beweis, dass das Oberländer Volk entschlossen ist, sein gutes
Recht auf die christliche Schule zu vertheidigen.»6*6

Die erste Nummer der <Gasetta Romontscha> nach der Volksversammlung

erschien am 4. Oktober 1900. Sie kommentierte mit Genugtuung die
«zwei Stunden lang gespannte Aufmerksamkeit und ernste Ruhe» der
Menschenmenge, oder die Eloquenz eines Caspar Decurtins «mit seiner
wohlbekannten Verve». Die Volksversammlung in Ilanz sei «eine wahrhaft
beeindruckende Demonstration der Bevölkerung der Surselva in der aktuellen
Schulfrage» gewesen. Die <Gasetta Romontscha> dankte allen Männern,
«welche zu dieser wichtigen Volksversammlung erschienen sind, die ihnen
ihr Leben lang in frischer und glücklicher Erinnerung bleiben wird».
Abschliessend wagte die Zeitung einen Ausblick:

«Die 28 Schulräte, die es als notwendig erachtet haben, ihren schweren Konflikt
wegen der christlichen Schule und der Gemeindeautonomie in Schulfragen den

Männern der Surselva vorzulegen, können beruhigt und frei von Sorgen sein.

Denn das Volk steht hinter ihnen und hat dem heiligen Sigisbert eine beachtliche

Garde zur Seite gestellt. Und bei Bedarf werden auch Freiwillige aus anderen

Gegenden nicht fehlen.»

Besonders erfreut war die konservative Presse zudem über die
Kenntnisnahme des Anlasses auch ausserhalb der Region. Die vielen Telegramme

etwa «zeugen davon, dass ihr resolutes Verhalten auch in anderen Tälern
Graubündens Sympathie und Unterstützung geniesst». Und schweizweit
hätten «die beiden wichtigsten Zeitungen der katholischen Schweiz, das

Luzerner <Vaterland> und die Freiburger <Liberté>», ausführlich darüber
berichtet.647

646 Zitate (in dieser Reihenfolge) aus Bündner Tagblatt 1900 Nr. 229-231, 2.-4.10.1900,
S. l(f.).

647 Alle Zitate gemäss Gasetta Romontscha Nr. 40 u. 41, 4. u. 11.10.1900, S. lf. u. 4 («raspada,
ch 'ha duront duas uras mussau spaniada'attenziun eseriusa ruasseivladat». /«Clin sia beinen-
conaschenta faviala» / «ina veramein imposanta demonstraziun dil pievel della Surselva ella
vertenta questiun de scola». / «compari tier quella impurtonta redunonza populara, la quala

vegn lur veta restar ad eis en frestga e legreivla memoria». / «Iis 28 cussegls de scola, ch'han
en lur serius conflict pervia della scola cristiana e deU'autonomia délias vischnauncas en fatgs
de scola, anflau per bien de metter avon quella domonda als umens della Surselva, san aschia

esser ruasseivels e senza tema. Eis han il pievel davos els, e quel ha dau a s. Sigisbert ina re-
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Bei den Reaktionen aus der Aussenperspektive ist zuerst einmal
festzustellen, dass ausnahmslos alle vom Mobilisierungserfolg der regionalen
politischen Akteure überrascht, ja beeindruckt waren. Am 2. Oktober setzte
<Der freie Rhätier> hinter die Zahl von 2000 Teilnehmern noch ein vorsichtiges

Fragezeichen. Am nächsten Tag hiess es freilich bereits: «Es scheint,
dass die Volksversammlung in Ilanz wirklich 2000 Mann gezählt hat; man
spricht sogar von 2700.» Einige Zeit später hielt ein Korrespondent in
derselben Zeitung beeindruckt fest, bei den «2700 Mann des katholischen
Oberlandes» handle es sich um «ziemlich genau so viele als die Kreise Lungnetz

und Disentis Virilsteuerzahler enthalten (.,.)».648 Die <Bündner Zei-
tung> zeigte sich ebenfalls sichtlich überrascht und meinte wohl eher das

Gegenteil von dem, was sie schrieb, wenn sie in Bezug auf die «von zwei-
oder dreitausend Mann besuchte Volksversammlung in Ilanz» bemerkte:
«Die Zahl schwankt je nach der Berichterstattung und es kommt auch nicht
auf einige hundert Personen mehr oder weniger an.»649 Schliesslich gab auch
der Korrespondent der <Neuen Zürcher Zeitung> «unumwunden zu, dass

die Ilanzer Volksversammlung am 30. September eine Kundgebung war, wie
sie in unserm dünnbevölkerten, gebirgigen Kanton» selten vorkomme.650

Eine zweite Feststellung der Gegenseite betrifft den geordneten Verlauf

und die überraschend friedliche Stimmung anlässlich der
Volksversammlung. Der Berichterstatter des <Freien Rhätiers> betonte, wie «ruhig,
ohne irgend welchen demonstrativen Spektakel» sich alles abgespielt hatte,
und er war sichtlich bewegt, wie am Schluss «in gewaltigem Chor das Lied
<A Trun sut igl ischi> erdröhnt[e]».6Sl Ebenso äusserte das <Fögl

d'Engiadina> seinen «Respekt gegenüber dieser grossen, allgemeinen
Beteiligung» und meinte weiter: «Wo es keine Auseinandersetzung gibt, herrscht
Desinteresse und geistiger Tod.» Fazit des <Fögl d'Engiadina>: «Das war
eine beeindruckende Demonstration und das Ergebnis wird wohl sein, dass

die Regierung etwas Wasser in ihren Wein schütten muss.»652 Dieser Folgerung

schlössen sich weitere Zeitungen an. Für das plötzlich so wohlwollen-

spectabla garda, e sch'ei fa basegns maunca ei era buca voluntaris ord autras contradas.»

/ «datan viva perdetga, che lur resolut secuntener anfli simpatia e sustiniment era en autras
valladas grischunas». / «las duas principalas gasettas delta Svizzera catolica, il Vaterland de

Luzern e la Liberté de Friburg»), Ergänzend zur Berichterstattung in der konservativen
Presse vgl. In'égliada anavos. Iis 30 da Settember 1900, in: Il Pelegrin 1,1900, Nr. 10, S. 1-3.

648 Der freie Rhätier Nr. 231, 3.10.1900, S. 2 sowie Nr. 255,31.10.1900, S. 1.
649 Bündner Zeitung Nr. 231,3.10.1900, S. 2.
650 Neue Zürcher Zeitung Nr. 286, Morgenblatt, 15.10.1900, S. 1.
651 Der freie Rhätier Nr. 230, 2.10.1900, S. 2.
652 Fögl d'Engiadina Nr. 40, 6.10.1900, S. 4 und ebd. Nr. 42,20.10.1900, S. 3 («respet da quaista

granda, generala partecipaziun» / «Inua nun ais animusited, ais indifferentismo e mort spi-
rituela». / «Que ais sto ün'imponenta demonstraziun, ed il résultat finel sarö bein quel, cha'l

guvern stuaro metter ünpô d'ova aintin sieu vin.»).
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de Urteil scheint besonders die Resolution zur Erhöhung der Lehrerbesoldung

ausschlaggebend gewesen zu sein. <Der freie Rhätier> suchte der
hohen Beteiligung etwas Positives abzugewinnen, «der Erhöhung der
Lehrerbesoldung wegen».6S3 Die <Bündner Zeitung> meinte, sie würde sich

zwar gerne über die erste Resolution aufhalten, doch «mit Rücksicht auf
die letztere enthalten wir uns einer Kritik der erstem». So galt die zweite

Resolution geradezu als Königsweg, um den Konflikt einvernehmlich zu
lösen:

«Wir würden sogar, wenn die Oberländer für die Besoldungserhöhung stimmen,
dem Regierungsrat empfehlen, in Bezug auf das Lesebuch über den hl. Sigisbert

nachzugeben, allerdings unter der ausdrücklichen Bedingung, dass damit die

Lesebuchfrage erledigt sei und man sich keine weitere Mühe giebt, den Stoff anderer

Lesebücher auszuziehen und umzuformen. Um des Friedens willen kann die

Regierung unter Wahrung des Rechtsstandpunktes schon einlenken (,..).»654

Damit sprach die <Bündner Zeitung> das an, was alle interessierte, und
was die <Davoser Zeitung> gleichsam als Fazit an den Schluss ihrer
Berichterstattung zur Volksversammlung stellte: «Man darf nun auf die Haltung
der Regierung gespannt sein. »655

Fazit 1: Kurzfristige Wirkung

Um 1900, so lässt sich zusammenfassen, verwendeten zahlreiche Schulen
der Surselva den inoffiziellen <Sigisbert en Rezia> an Stelle des offiziellen
<Robinson> - und zwar unter offensichtlicher Missachtung des entsprechenden

regierungsrätlichen Verbots. Wollten die regionalen politischen
Akteure nicht als Verlierer vom Feld gehen, so mussten sie den drohenden
Sanktionen des Kantons zuvorkommen. Wie aber erreichten sie das?
Indem sie aufgrund des angeblich illegalen Vorgehens der Kantonsbehörden
für sich in Anspruch nahmen, das Rad der Zeit argumentativ zurückdrehen
zu können. Und zwar zu den politischen Verhältnissen vor Inkrafttreten
des Landespolizeirechts, das sich in unrechtmässiger Weise in Kompetenzbereiche

der Gemeinden eingemischt habe.
Deshalb appellierten die regionalen Politiker zur Schlichtung des Streits

nicht etwa an die Rekursinstanzen des modernen Rechtsstaates. Ebenso
gaben sie die Idee einer Initiative schnell auf, denn in diesem Fall hätte die
Surselva von sprachlichen, konfessionellen und politischen Mehrheiten
überstimmt werden können. Vielmehr wurden politische Partizipations-

653 Der freie Rhätier Nr. 231,3.10.1900, S. 2.
654 Bündner Zeitung Nr. 231, 3.10.1900, S. 2.
655 Davoser Zeitung Nr. 116, 4.10.1900, S. 2.
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und Protestformen ins Auge gefasst, die der traditionellen Landsgemeindedemokratie

entsprachen.
So ging nicht nur ein Aufruf, sondern eine fast schon offizielle Einladung

von einem Komitee der Schulräte aus, gleichsam als Vertreter der
kommunalen Kompetenzhoheit. Analog zur örtlichen Landsgemeindetradition

liess sich somit auf eine (altrechtliche) Legitimität berufen, der es

einer Demonstration nach modernem Muster gemangelt hätte. Ebenso
kann man im Ablauf der Versammlung, in der Wahl der Redner und in den
abschliessenden Abstimmungen das Vorbild der traditionellen Landsgemeinde

unschwer erkennen.
Überdies sind Anlehnungen an den Grauen Bund und an den Freistaat

der Drei Bünde offensichtlich. So bildete Ilanz einen der drei Versammlungsorte

des Freistaates der Drei Bünde und war zudem Austragungsort
zahlreicher Fähnlilupfe und Strafgerichte gewesen.656 Das am Schluss

gesungene Lied <A Trun sut igl ischi> unterstrich schliesslich den Bezug zum
Grauen Bund.

Überhaupt hatte die Volksversammlung trotz ihres ruhigen Verlaufs
einen entschieden demonstrativen und aufrührerischen Charakter. Dabei
wussten die Veranstalter geschickt sowohl moderne als auch traditionelle
Protestformen einzusetzen. Nicht von ungefähr wird die Versammlung
sowohl aus der Innen- wie aus der Aussenperspektive als <Demonstration>
und <Protestversammlung> sowie als <Landsgemeinde> und <Fähnlilupf> in
modernem Gewand gedeutet.657

656 Vgl. die Beispiele bei Valer, Staatsvergehen, S. 167,178,182,221 u. 273.
657 Zum historischen Fähnlilupf vgl. Head, Demokratie; ders., Staatsbildung, S. lOOf.; Valer,

Staatsvergehen; e-HLS, <Soziale Konflikte) (Andreas Würoler, Stand 26/11/2006) sowie

<Dretgira nauscha>, in: LIR I, S. 289f. (Adolf Collenberg). Der Fähnlilupf wird als eine
Art «kommunale Selbstjustiz» gesehen (e-HLS, <Soziale Konflikte), Andreas Würgler,
Stand 26/11/2009), als «[e\ine Bewegung, die durch kommunale Werte legitimiert war und
gegen jene gerichtet war, welche die Grenzen der kommunal verliehenen Ämter übertreten
hatten (...)». (Head, Demokratie, S. 202). Entsprechend unterstreicht Head den zwar
populistischen und kommunalistischen, aber durchwegs legitimistischen Ansatz des Fähnlilupfs:
«Am wichtigsten war die Idee, dass die Gemeinden - verkörpert als Kollektiv von Waffenträgern

- die Macht innehatten, den Freistaat direkt zu kontrollieren, da dieser ja eine willentliche
Schöpfung der Gemeinden war. Die gewöhnlichen Bürger fühlten sich daher berechtigt,
jederzeit ihre Meinung kundzutun, wenn ihre Beauftragten nicht korrekt handelten, oder wenn
sie das Gefühl hatten, eine Sache sei zu bedeutend, als dass man sie einer delegierten Gewalt
uberlassen konnte.» (Ebd., S. 196). In der Regel planten die Teilnehmer «ihre Taten klar für
eine landesweite, statt bloss für eine lokale Ebene». (Ebd., S. 195). Es gab aber auch

Bewegungen, die auf einen einzelnen Bund oder gar auf einzelne Gemeinden beschränkt blieben.
Vgl. Valer, Staatsvergehen, S. 155-159 und Head, Demokratie, S. 195f. Zur historischen
und literarischen Aktualisierung der Fähnlilupf-Tradition gegen Ende des 19. Jahrhunderts

vgl. etwa. Valer, Staatsvergehen, S. 142 (zum historischen Hintergrund von Giacun Hasper
Muoths La dertgira nauscha da Valendau) und Decurtins, Passiun, S. 15. (Ähnlich Curti,
Bündner Oberland, S. 54, zur Somvixer Passion: «Sie erinnert an ein bündnerisches Strafge-
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Die Mobilisierung der Region reüssierte aufgrund der Tatsache, dass

der Konflikt politische, religiöse, sprachliche und kulturelle Anliegen
bündelte und sich somit unterschiedliche soziale Gruppen ansprechen Hessen.

Die Popularisierung der Argumente erfolgte über die lokalen politischen
und konfessionellen Netzwerke und ganz wesentlich über die konservative
Presse. Nicht zuletzt war die Volksversammlung innerhalb des
landwirtschaftlichen Jahreszyklus so geplant worden, dass sowohl möglichst viele
Bauern als auch das Alppersonal daran teilnehmen konnten. Die geschlossene

Präsenz ist schliesslich umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt,
dass die Bahnstrecke Reichenau-Ilanz erst 1903 und deren Verlängerung
nach Disentis erst 1912 in Betrieb genommen wurden.

Auch gegen aussen verfehlte die Volksversammlung ihre Wirkung
nicht. Die ersten Berichte der liberalen Zeitungen fielen überraschend
positiv aus. Das Befremden bezüglich ihres demonstrativen Charakters (das
im Vorfeld unterstrichen worden war und wenig später wieder ins Zentrum
rücken sollte) wich für einen Augenblick dem tiefen Eindruck, den das

regionale Mobilisierungspotenzial hinterliess.658 Weiter lobten die liberalen

Zeitungen die <seriöse Ruhe>, die <Ernsthaftigkeit> und den <seriösen

Verlauf> der Versammlung. Diese Wahrnehmung schien auf den ersten
Blick mit dem demonstrativen Wesen des Anlasses in Widerspruch zu
stehen. Dabei entsprach es durchaus dem Vorhaben der Initianten, die
Volksversammlung als Landsgemeinde durchzuführen und ihr so einen
rechtmässigen Charakter zu verleihen.

Darüber hinaus verknüpfte das Organisationskomitee unter der
Leitung von Caspar Decurtins die Protestversammlung geschickt mit der Ja-

Parole zur Erhöhung der Lehrerlöhne und erzielte damit eine geradezu
fortschrittlich anmutende Wirkung. Alles in allem erweckte die Ilanzer
Landsgemeinde gegen aussen den Eindruck, dass die regionalen politischen

Akteure ihre Rechte und Mitsprachemöglichkeiten wertschätzten -
und diese Botschaft kam durchaus positiv an.

rieht.»). Vgl. auch die essayistischen Überlegungen <Zur Kulturgeschichte des Strafgerichts)
bei Camartin, Kiemsprachen, S. 140-153.

658 Zum Vergleich: Das St. Placidus-Fest in Disentis, «das meistbesuchte Fest im ganzen Kan¬

ton» (Gasetta Romontscha Nr. 38, 16.9.1864, S. 2, «ch'ei la pli frequentada fiasta egl entir
cantun».), wurde in der Regel von 2500 bis 3500 Personen besucht (gemäss den jeweiligen
Angaben in der Gasetta Romontscha). Anders als die Ilanzer Volksversammlung umfassen
diese Zahlen jedoch auch einen beträchtlichen Anteil der nichtstimmberechtigten
Bevölkerung. Zum <Demonstrationskatholizismus> dieser Jahre vgl. allgemein Altermatt,
Katholizismus und Moderne, S. 232 u. 254. Zu Versammlungen und <Landsgemeinden> als

politische Druckmittel vgl. Wickli, Politische Kultur, S. 149-157.
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C.1.3 Abschluss und Wirkungsgeschichte

Abstimmung zum Lehrerbesoldungsgesetz und ein bissiger Gegenwind

In einem Punkt waren sich alle Beteiligten einig: Ein Nachgeben der
Regierung bedingte ein positives Abstimmungsresultat der Surselva zur
Erhöhung der Lehrerlöhne. Nicht zuletzt hatte sich die Ilanzer Versammlung
gleich selber auferlegt, diesen Beweis des guten Willens zu erbringen.
Konsequenterweise warb die konservative Presse entschieden für eine Annahme

der Vorlage.659
Tatsächlich nahm das Bündner Stimmvolk am 14. Oktober 1900 das

Besoldungsgesetz klar an, die einzelnen Gemeinden der Surselva mit
eingeschlossen. Die <Bündner Zeitung> kommentierte dazu: «Sehr brav haben
sich bezüglich der Schulvorlage auch die konservativen Gemeinden des

Oberlandes gehalten. Hoffentlich wird dies dazu beitragen, den Streit um die
Lesebücher bald endgültig beizulegen. Man gebe auf beiden Seiten etwas
nach und dann kanns auch da nicht fehlen.»660

Diese wohlwollenden Stellungnahmen der Gegenpartei im Zeitraum
zwischen der Ilanzer Volksversammlung und der Abstimmung zum
Besoldungsgesetz konnten allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass in der
Lesebuchfrage weiterhin unverrückbare Positionen bestanden. Nachdem
die erste Benommenheit ob des Massenaufmarschs in Ilanz verschwunden
war (und wohl nicht zuletzt auch nach gewonnener Abstimmung zum
Besoldungsgesetz), verschärfte sich der Ton spürbar. Der Bündner
Korrespondent der <Neuen Zürcher Zeitung> kam am 15. Oktober 1900 auf die

Volksversammlung in Ilanz zu sprechen und brachte ebenso seinen Respekt

vor der Geschlossenheit derselben zum Ausdruck. Trotzdem vermöge
sie ihm nicht besonders zu imponieren, «weil im Oberland schon oft
gestürmt wurde, wo keine Notwendigkeit vorhanden war (.,.)».661

Die weiteren Ausführungen in der <Neuen Zürcher Zeitung> fassen

gleichsam die Vorwürfe zusammen, die auch in anderen Zeitungen in den
nächsten Tagen und Wochen zu lesen waren. Zum einen liess der Artikel
die Kritik durchscheinen, dass die Massen sich blind von einigen politischen

Exponenten hätten mitreissen lassen. Dieselbe These tauchte im
<Freien Rhätier> auf, gemäss dem die Massen in Ilanz «dem weisen
Ratschlag ihrer frommen Führer» gefolgt wären. Als Mobilisierungsmittel diene

den Magistraten die Religion. Dadurch sei es ihnen gelungen, «im ka-

659 Gasetta Romontscha Nr. 41,11.10.1900, S. 4.
660 Bündner Zeitung Nr. 243,17.10.1900, S. 2. Die einzelnen Gemeinderesultate in Gasetta

Romontscha Nr. 42,18.10.1900, S. lf.
661 Neue Zürcher Zeitung Nr. 286, Morgenblatt, 15.10.1900, S. 1.

216



tholischen Oberland eine grosse Aufregung und selbst Begeisterung in ihrem
Lesebuchstreit zu erregen. Sie dürften sich aber schwer getäuscht haben,
soweit auch die andern Kantonsteile in dieser wichtigen Frage ein Wort
mitzusprechen befugt seien». Und die Liberalen standen der demonstrativen
Religiosität der Katholiken auch in anderen Bereichen skeptisch gegenüber.
Mitte November 1900 wies <Der freie Rhätier> auf die zahlreichen
Kirchenbauten und deren Renovationen in der Surselva hin und fügte an:

«Möge dieser starke kirchliche Geist auch dem echt humanen, dem rechten

Brüderlichkeitsgefühl in Gemeinde und Staat Bahn brechen! Sonst bliebe
alles ein klingendes Erz und eine tönende Schelle.»662

Daneben wurde wiederholt der Vorwurf erhoben, die protestierenden
Gemeinden würden sich in ihrem Vorgehen und in ihrer Argumentation
überholter vormoderner Muster bedienen. Die <Bündner Zeitung> etwa
verglich den Lesebuchstreit unter dem Titel «Es ist alles schon dagewesen»
mit einem ähnlichen Fall, der sich im 18. Jahrhundert in Deutschland abgespielt

hatte.663 An anderer Stelle wird die Volksversammlung mit einem
Bündner Ereignis aus dem frühen 19. Jahrhundert verglichen, das hier
bereits behandelt worden ist: «Diese Volksversammlung ist als eine ganz
energische Demonstration gegen die Häupter gem. Lande aufzufassen; vielleicht
leuchtet der momentane Erfolg eines ganz ähnlichen Fähnlilupfes unter
Führung eines Salis-Zizers am 4. Januar 1814 voran.»664 Vor diesem Hintergrund

verwundert es nicht, wenn liberale Stimmen das rückwärtsgerichtete
Handeln mit Anarchie in Verbindung brachten:

«Ich möchte hiemit die Staatsgelehrten der Ilanzer Volksversammlung anfragen,
ob sie Anarchie oder ein geordnetes Staatswesen anstreben? Wollen sie Anarchie,
dann haben wir mit ihnen einstweilen nichts zu thun, werden ihnen aber genau

auf die Finger sehen. Wollen sie hingegen, was wir annehmen, einen geordneten
Staat, dann müssen sie sich einstweilen gedulden und der von der obersten
Landesbehörde erlassenen Verordnung gewissenhaft nachleben.»665

Dieser rückwärtsgerichteten Argumentations- und Vorgehensweise
versuchte die Gegenpartei also ganz bewusst die Spitze zu brechen, indem
sie eine Versachlichung der Diskussion auf rechtsstaatlicher Ebene forder-

662 Zitate in Der freie Rhätier Nr. 255, 31.10.1900, S. 1; Nr. 264, 10.11.1900, S. 1 und Nr. 265,

11.11.1900, S. 2. Auch im Fürsorgewesen machte die Gegenpartei Differenzen aus zwischen
dem, was die Surselva predige und der gelebten Praxis. Vgl. Der freie Rhätier Nr. 255,
31.10.1900, S. 1.

663 Bündner Zeitung Nr. 272,20.11.1900, S. 2.
664 Der freie Rhätier Nr. 255, 31.10.1900, S. 1.
665 Der freie Rhätier Nr. 273, 21.11.1900, S. 2.
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te. Die konservative Berichterstattung rund um die Ilanzer Volksversammlung,

so ein Einsender im <Freien Rhätier>, gipfle im Satz,

«dass unsere gesamte gegenwärtige Schulgesetzgebung verfassungswidrig sei. Die
kantonale Schulorganisation und die Schulordnung für den Kanton Graubünden

stünden mit der Verfassung in Widerspruch. Der Kleine Rat masse sich Kompetenzen

an, die er gar nicht besitze; die Gemeinden seien im Schulwesen autonom
und hätten keine Verpflichtung, die Beschlüsse des Kleinen Rates zu beachten.»

Diese Theorie wiesen die liberalen Kreise entschieden zurück: «Sie ist
die Ausgeburt einer ganz eigenen Jurisprudenz, auf die die Herren Decur-
tins, Steinhauser & Cie. kein Patent zu nehmen brauchen; denn es wird
keinem vernünftigen Menschen einfallen, sie ihnen streitig zu machen. Sie würde

die vollendete Anarchie in unserm Staatswesen bedeuten.»666 Die
<Bündner Zeitung> kam ebenso zum Schluss, die Schulordnung habe

«heute so gut Gesetzeskraft als irgend eine der zahlreichen andern Verordnungen
und keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, eine derselben nachträglich
noch ans Volk ausschreiben zu wollen. So haben wir z.B. eine Forstordnung vom
Jahr 1877, eine Armenordnung vom Jahr 1857. Diese Verordnungen bleiben
gerade so lange in Kraft, als sie nicht durch ein Gesetz ersetzt werden; dabei steht

nirgends geschrieben, dass ein solches Gesetz überhaupt an ihre Stelle treten müsse

und in welchem Zeitraum dies zu geschehen hätte.»661

Von diesen kritischen Stimmen nahm die <Gasetta Romontscha> sehr
wohl Notiz. An die Adresse des Berichterstatters der <Neuen Zürcher Zei-
tung> antwortete sie: «Wenn der angeführte Korrespondent meint, dass die
Oberländer schon oft gelärmt, aber sich jeweils wieder von alleine beruhigt
hätten und dies auch dieses Mal so sein werde, dann könnte er sich schwer
täuschen.» Und in Bezug auf die «ziemlich freche» Korrespondenz im <Frei-

en Rhätier>, die der Ilanzer Volksversammlung Anarchie vorwarf, hiess es

in einer Zuschrift: «Darauf antworten wir kurz, dass wir keine Anarchie
wollen, aber ebenso keine Tyrannei, auch keine geistige!»668

666 Qer freje Rhätier Nr. 263, 9.11.1900, S. 1.
667 Bündner Zeitung Nr. 275, 23.11.1900, S. 2.
668 Gasetta Romontscha Nr. 42, 18.10.1900, S. 2 und ebd. Nr. 47, 22.11.1900, S. 2 («Sch'igl al-

legau correspondent manegia, ch'ils Sursilvans hagien gia repetidamein fatg canera, mo se-

gien da sesez puspei sequietai e quei vegni era esser il cas quellaga, sehe pudess el malamein
secuglienar. » / «ualti frivola» / «Sin quei respondin nus curtamein, che nus voleien bucca

l'anarhia, mo era buca la tirannia era buca la spirtala!»).
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Endlich: der mit Spannung erwartete Regierungsbeschluss

Welche Auswirkungen hatte die Ilanzer Volksversammlung nun auf die
Bündner Regierung? Am 24. Oktober 1900 befasste sich vorerst die
kantonale Erziehungskommission mit der Lesebuchfrage. In der Verhandlung,

so führt das Protokoll aus, «sprechen die Mitglieder der Kommission
ihre Verwunderung aus über das Vorgehen der Oberländer Die
vollständige Autonomie im Schulwesen, wie sie die betreffenden Oberländer
Gemeinden verlangen, würde für unser Schulwesen zu der unheilvollsten
Zersplitterung führen.» Die Kommission stellte der Regierung den
Antrag, «dass im Oberland wie in allen anderen Thalschaften die vom Staate

herausgegebenen Lehrmittel gebraucht und das von privater Seite verfasste
Lesebuch Sigisbert nicht mehr zum Gebrauche gelangen dürfe, sofern es

nicht entsprechend den Forderungen des Kleinen Rates abgeändert wird».
Zudem wurde zu Protokoll gegeben, «dass ein Mitglied der Kommission
sich nicht mit einem blossen Verweis begnügen, sondern eine Bestrafung der
betreffenden Gemeinden wegen Renitenz jetzt schon in Vorschlag bringen
wollte».669

Im Kleinen Rat wurde das Geschäft am 30. Oktober 1900 beraten. Hier
gab vor allem das Verhalten derjenigen Schulräte zu Kritik Anlass, die das

regionale Lesebuch trotz des regierungsrätlichen Verbots in den Schulen
einsetzten. Dies müsse «als eine Verletzung ihrer Amtspflichten bezeichnet

und geahndet werden. Die Art, wie sie die Thatsache der Benutzung
eines unstatthaften Lehrmittels in ihren Eingaben vom Februar 1900
verheimlicht haben», liesse sich auch nicht rechtfertigen.

Aufgrund dieser Überlegungen fasste der Kleine Rat folgende
Beschlüsse:

«a) Die Schulräte, die entgegen dem kleinrätlichen Beschluss das private Lesebuch

in ihre Schulen eingeführt haben, erhalten einen ernsten Verweis wegen
Verletzung ihrer Amtspflichten.

b) Die obgenannten Schulräte werden aufgefordert, in Zukunft gemäss Beschluss

des Kleinen Rates vom 22. September 1899 das bei Benziger & Cie herausgegebene

Lesebuch für das zweite Schuljahr nicht mehr zu verwenden, unter Androhung

strenger Ahndung im Falle fortgesetzter Renitenz.

c) Der Kleine Rat wird für das Schuljahr 1900/1901 von der Anwendung der lit-
tera b für diejenigen Gemeinden absehen, die bis zum 30. November die bestimmte

Erklärung abgeben, dass sie auf das Schuljahr 1901/1902 das bei Benziger &

669 StAGR CB II 382: Protokoll der Erziehungskommission 1894-1900, Sitzung vom 24.10.1900,
S. 661-671 (anschliessend: Ausführungen zu Schulinspektor Joachim A. Disch).
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Cie herausgegebene Lesebuch in einer dem kleinrätlichen Beschluss vom 22.

September 1899 entsprechenden Weise werden umändern lassen (.,.).»670

Ausserdem erteilte die Regierung in der gleichen Sitzung dem
Schulinspektor des Inspektoratbezirks Vorderrhein und Glenner, Joachim
A. Disch, «einen ernsten Verweis», und zwar «wegen gröblicher Verletzung
seiner Amtspflichten». Er habe es nicht für nötig befunden, «dem Kleinen
Rat rechtzeitig zu berichten, dass sein Beschluss von einer grossen Anzahl
von Schulen offen und ungescheut missachtet werde». Selbstverständlich, so

hiess es weiter, hätte es zu den Amtspflichten des Inspektors gehört, «die

Verwendung nicht genehmigter Lehrmittel in den Schulen zu untersagen
und darauf hinzuwirken, dass solche Lehrmittel aus der Schule entfernt»
würden.671

Der Verweis für den Schulinspektor blieb in der Öffentlichkeit weitgehend

unbekannt, jedenfalls wurde die Angelegenheit in den Medien mit
keinem Wort erwähnt. Die Antwort der Regierung an die Schulräte nahmen

die Zeitungen hingegen mit grossem Interesse auf und gaben sie
teilweise wortwörtlich wieder. Die konservative Presse führte unter anderem

aus:

«Die llanzer Volksversammlung und das löbliche Kooperieren der Katholiken

bei der Erhöhung der Lehrerlöhne erwähnt das neue, sehr umfangreiche Schreiben

der Regierung mit keinem Wort. Doch es scheint, als hätten diese zwei Sachen

die Regierung bewogen, die Bevölkerung der Surselva in Bezug auf die Revision

der Erzählung Sigisbert zu beruhigen.»

Es obliege nun den Schulräten und ihrem Komitee darüber zu befinden,
ob es sich bei der vorliegenden Antwort der Regierung um einen Friedensvertrag

oder aber um eine Kriegserklärung handle.672

Im Urteil der liberalen Zeitungen gingen die Meinungen ebenso darüber

auseinander, welche der beiden streitenden Parteien als Siegerin das

Feld verlasse. Die <Davoser Zeitung> fühlte sich durch den Regierungsbe-
schluss darin bestätigt, dass die «gewisse Berühmtheit», die der Lesebuch-

670 StAGR CB V 3/243: Protokoll des Kleinen Rates, Sitzung vom 30.10.1900 (Protokoll
Nr. 1673; das Protokoll enthält lediglich den Verweis auf die Druckversion, die im Amtsblatt
Nr. 45, 9.11.1900, S. 501-503 erschienen ist).

1,71 StAGR CB V 3/243: Protokoll des Kleinen Rates, Sitzung vom 30.10.1899 (Protokoll
Nr. 1674). Das Protokoll findet sich auch als Typoskript unter StAGR C XII11 c 5, Mappe
<Oberländisches Lesebuch. Sigisbert: Verhandlungen Abänderung).

672 Gasetta Romontscha Nr. 45,8.11.1900, S. 1 {«Dalla redunonza populara a Glion e dal ludei-
vel cooperar da part catolica per acceptaziun délia lescha pigl alzament délias pagas scolas-

ticas fa la nova, liunga e lada brev guvernativa zun nagina menziun, mo ei para, che quellas
duas caussas hagien tuttina muentau la regenza de quietar il pievel sursilvan pervia de sia

garegiada revisiun della raquintaziun Sigisbert. »).
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streit durch die «offenbare Renitenz der Oberländer Schulräte gegen die

Anordnungen des Erziehungsrates und der Regierung und die
Volksversammlung in llanz» erlangt habe, «ihr weder in rechtlicher noch in irgend
einer andern Hinsicht» zukomme.673 Gemäss dem <Freien Rhätier> werde
die Antwort der Regierung gleichfalls «dem Lande klar und deutlich beweisen,

dass die Regierung in diesem Handel im Recht und die Oberländer
Renitenz gänzlich unberechtigt» sei.674 Etwas konzilianter gab sich die <Bünd-

ner Zeitung>. Zwar vertrat sie ebenfalls die Meinung, die Surselva werde

«gegen den Entscheid der Regierung, in welcher ja auch Konservative sitzen,
nicht viel ausrichten können (...)». Doch, so hiess es weiter, dies sei nicht
weiter von Belang, als «sich die Regierung ja niemals auf den Standpunkt
stellte, der hl. Sigisbert müsse aus der Schule absolut verschwinden».675 Weit
stärker zu Gunsten der renitenten Gemeinden interpretierte der ebenfalls
liberal gesinnte <Winterthurer Landbote> das Ergebnis. Zugleich bietet er
ein weiteres Beispiel dafür, wie der Lehrmittelstreit über die Kantonsgrenzen

hinaus auf Interesse stiess. Der Rüffel, den die Regierung den
widerständigen Gemeinden erteilte,

«wird Jene aber ungefähr so viel rühren, wie in der Regel überhaupt ein
landesväterlicher Erlass die Vertheidiger der Gemeindeautonomie, d.h. gar nicht, umso-
mehr, als faktisch ihnen nachgegeben wird. Sie dürfen ihr bisheriges Lehrmittel,
das bei Benziger erscheint und den Landesheiligen Sigisbert in legendarischer

Behandlung als Mustermenschen vorführt, anstatt jenen vom Schicksal gewürfelten

Kaufmannsohn aus Hamburg im altbekannten Jugendroman, vorläufig
behalten und müssen nur in nebensächlichen Dingen etwas klein beigeben und sich

<anpassen>. Mit Schneid hat damit die Regierung, der ja jetzt ein aktiver Oberst

angehört, das Erziehungsdepartement, das sich so ziemlich auf einen verlorenen

Posten gestellt hatte, aus der Umzingelung durch die Fähnlein der Cadi herausgeholt,

nachdem sie diese respektiren gelernt am 14. Oktober wegen deren guter
Abstimmung zu Gunsten der Lehrerbesoldungserhöhungen.»676

Ende des Konflikts

Noch war nicht klar, wie die Gemeinden auf den Regierungsbeschluss
reagieren würden. Schulinspektor Joachim A. Disch wusste dem
Erziehungsdepartement immerhin eine wohlwollende Aufnahme in Aussicht
zu stellen:

673 Davoser Zeitung Nr. 133, 13.11.1900, S. 1.
674 Der freie Rhätier Nr. 264,10.11.1900, S. 2.
675 Bündner Zeitung Nr. 265,11.11.1900, S. 2.
676 Zitiert gemäss Bündner Tagblatt Nr. 269,17.11.1900, S. 2. Vgl. ebenfalls Gasetta Romon-

tscha Nr. 47,22.11.1900, S. 2.

221



«Fragte heute Herrn Prof. Condrau, ob das Buch in den Schulen von Disentis

gebraucht werde. Die Frage wurde bejaht. Er theilte mir aber zugleich mit, dass

das Lesebuchkomite letzte Woche beschlossen habe, allen Gemeindeschulräthen

anzurathen, eine Delegation an die hohe Regierung abzusenden behufs gütlicher
Beilegung der Angelegenheit. Ich stelle mir vor, dass alle Gemeinden aufdie von
der Regierung gestellten Bedingungen eingehen werden,»611

Tatsächlich bestätigten sich diese ersten positiven Anzeichen im
Antwortschreiben der Schulräte an den Kleinen Rat weitgehend. Darin
beauftragten diese eine Delegation, zu der unter anderem Pater Maurus Carnot
gehören sollte, mit dem Erziehungsdepartement die Detailverhandlungen
bezüglich Anpassung des Lehrmittels zu führen. Gleichzeitig ersuchten die
Gemeinden den Grossen Rat, von der Anwendung der Littera c) gemäss

obigen Ausführungen abzusehen, «bis sie von den gegenüber unseren
Delegierten geäusserten Wünschen haben Kenntnis nehmen können».6 Die
Regierung nahm in ihrer Antwort von der personellen Zusammensetzung der

Delegation Kenntnis. Der Kleine Rat konnte sich allerdings nicht dazu
bereit erklären, von «den Delegierten der oberländischen Schulräte
<Wünsche;»> vortragen zu lassen, «und findet darum auch das Fristerstreckungsge-
such nicht begründet.»619 Der Termin zu einer Aussprache wurde schliesslich
auf den 26. November 1900 festgelegt.680

Das Konferenzprotokoll führt die bereits besprochenen Aspekte detailliert

auf. Es handelt sich dabei durchwegs um Punkte, welche die
religiösmoralische Gesinnung des Buches nicht in Frage stellten. Auch in Bezug
auf die Übergangsstoffe liess das Erziehungsdepartement dem Verfasser
viel Freiheit. Hingegen beharrte der Departementsvorsteher darauf, «dass

die in den staatlichen Lesebüchern eingeführte Orthographie, die auf den

677 StAGR C XII 11 c 5, Mappe < Oberländisches Lesebuch. Sigisbert. Verhandlungen wegen
Abänderung»: Joachim A. Disch an Erziehungsdepartement, Disentis, 19.11.1900. Das

Erziehungsdepartement hatte Schulinspektor Disch inzwischen beauftragt «festzustellen, in
welchen Schulen das Lesebuch Sigisbert im laufenden Schulkurs gebraucht wird». StAGR
C XII 11 c 5, Mappe <Eingabe verschiedener Schulräte des Oberlandes betr. den Sigisbert
II. Lesebuch»: Erziehungsdepartement an Schulinspektor Disch, 16.11.1900. (Antwort ebd.,
5.12.1900).

678 Eingabe von 26 Schulräten des Oberlandes an den Kleinen Rat, o.D. («entochen ch'ellas
han saviu prender enconoschientscha dils giavischs exprimi a nos delegai».). Wiedergegeben
in StAGR CB V 3/248: Protokoll des Kleinen Rates, Sitzung vom 20.11.1900 (Protokoll
Nr. 2139).

679 StAGR CB V 3/248: Protokoll des Kleinen Rates, Sitzung vom 20.11.1900 (Protokoll
Nr. 2139; ein Protokollauszug in gedruckter Form findet sich unter StAGR C XII 11 c 5

Mappe »Oberländisches Lesebuch. Sigisbert: Verhandlungen Abänderung»).
680 StAGR C XII 11 c 5, Mappe »Eingabe verschiedener Schulräte des Oberlandes betr. den

Sigisbert II. Lesebuch»: Erziehungsdepartement an P. Maurus Carnot, Präs. Josef Condrau,
Disentis und Präs. B. Arpagaus, Cumbel, 21.11.1900.
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Normas von Prof. Muoth und einigen Abänderungen beruht, auch im
Sigisbert» berücksichtigt werden müsste.681

Zum Verlauf der Konferenz wusste die <Bündner Zeitung> nur Positives

zu berichten: «Man versicherte, die Herren seien gegenseitig entzückt

gewesen über die zu Tage getretene Liebenswürdigkeit. Da sachliche
Differenzen schon längst, schon zur Zeit des Ilanzer Volkstages, nicht mehr
bestanden, darf man annehmen, es gebe nun endgültig und auf der ganzen Linie

Ruhe.»682 <Der freie Rhätier> und die <Davoser Zeitung> versuchten
zwar noch einen Riegel zwischen die protestierenden Gemeinden zu schieben,

indem sie ausführten, dass sich «einzelne Schulräte vom
Lesebuchsturm» zurückgezogen hätten, «darunter selbst solche, die tief in der
Gnade des Bischofs» sässen.683 Doch damit rannten die Zeitungen lediglich
offene Türen ein. Dass der Konflikt definitiv seinem Ende zuging, zeigte
sich nicht zuletzt darin, dass Stellungnahmen der liberalen Zeitungen zum
Lehrmittelstreit von nun an ausblieben.

Für die Regierung war die Angelegenheit ebenfalls beendet. Der
Landesbericht des Kantons von 1900 erwähnte das Geschäft <Das private Lesebuch

für das zweite Schuljahr> nämlich nochmals detailliert und abschliessend.

Nach der Konferenz vom 26. November 1900, so hiess es, «gaben
sämtliche Schulräte innert der gegebenen Frist die Erklärung ab, dass sie

bereit seien, auf das Schuljahr 1901/1902 eine neue Ausgabe des Lesebuches

mit den verlangten Änderungen und Ergänzungen zu veranstalten». Somit
kam «im Berichtsjahr eine Angelegenheit zum Abschluss, die den Kleinen

Rat mehrfach und zum Teil schon im Jahr 1899 beschäftigt hatte».684

Das Jahr 1901 brachte im Schulbuchstreit noch kleinere Geplänkel.
Zuerst verzögerte sich die Abgabe des Manuskripts, was den Departementsvorsteher

zur Ermahnung veranlasste, «dass wir dem Kleinen Rate nicht
beantragen könnten, die Frist zur Herausgabe des Buches um ein Jahr zu

681 StAGR CB II 382: Protokoll der Erziehungskommission 1894-1900, Sitzung vom 26.11.1900,
S. 679-686. Das gesamte Protokoll findet sich als Typoskript unter StAGR C XII 11 c 5,

Mappe <Oberländisches Lesebuch. Sigisbert: Verhandlungen Abänderung). Siehe auch

Deplazes, Schulbücher, S. 156f.
682 Bündner Zeitung Nr. 279, 28.11.1900, S. 2. Die <Gasetta Romontscha> berichtete ebenfalls

positiv über den Verlauf der Verhandlungen und kam zum Schluss: «Das Lesebuch mit der
Erzählung Sigisbert, für welches man so beharrlich gekämpft hat, bleibt so weiterhin in der
Schule erhalten (...).» Gasetta Romontscha Nr. 48, 29.11.1900, S. 2 («II cudisch de Sigisbert
resta aschia vinavon en scola, per il quai in ha battiu perseverontamein»).

683 Der freie Rhätier Nr. 279,28.11.1900, S. 2 und Davoser Zeitung Nr. 140,29.11.1900, S. 2 (Zi¬
tat). Die Gasetta Romontscha sprach hingegen von einem Missverständnis der Regierung,
die vergessen hatte, die Schulräte von Laax und Surcasti anzuführen. Vgl. Gasetta Romontscha

Nr. 48,29.11.1900, S. 2.
684 Bericht Kleiner Rat 1900, S. 92 u. 89.
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verlängern»,685 Am 18. Juni schliesslich stellte Pater Maurus Carnot das

Manuskript zu mit der Bemerkung, dass er bisher aus privaten Gründen
verhindert gewesen sei.686 Das Erziehungsdepartement zeigte sich erleichtert

und ersuchte, die verbleibenden Korrekturen anzubringen, namentlich
im Bereich der Orthografie.687 Den (vermeintlichen) Schlussstrich zog der
Kleine Rat in seiner Sitzung vom 23. Juli 1901:

«Der Kleine Rat überzeugt sich, dass die von ihm angeordneten Änderungen in

befriedigender Weise vorgenommen worden sind und er nimmt Vormerkung von
der Erklärung des P. M. Carnot, dass das Buch ganz genau in der Orthographie
der vom Kleinen Rat herausgegebenen Lesebücher gedruckt werden soll. Unter

diesen Voraussetzungen gestattet der Kleine Rat die Verwendung des Lesebuches

Sigisbert en Rezia in der II Klasse der oberländischen Schulen.»68S

De facto stand das Buch auf Anfang des Schuljahres 1901/1902 allerdings

immer noch nicht bereit. Wohl mögen Finanzierungsschwierigkeiten
ihren Teil dazu beigetragen haben689, dass das Lesebuch mit Verspätung in
die Schulen Eingang fand. Es ist aber auch denkbar, dass die Gemeinden
unter den Konflikt selber einen Schlusspunkt setzen wollten, statt dies der
Regierung zu überlassen. Genugtuung über den Ausgang des Konfliktes
spricht aus den Bleistiftnotizen, die Maurus Carnot nachträglich in sein

persönliches Exemplar des Sitzungsprotokolls eingetragen hat: «Was Herr
A. Vital (wohl nach Diktat) vorgebracht hat, sind Ausflüchte und ganz
unbegründete Nörgeleien. Tatsächlich ist das Buch ohne Änderungen (mit
Ausnahme der Orthographie, die verschlimmbessert werden musste!) seinen

Weg gegangen.»690 Und Caspar Decurtins schliesslich stellte Anfang Januar
1902 beim Vorliegen des angepassten Lesebuches befriedigt fest: «Es ist
der alte liebe Freund in neuem Gewand. »691

685 StAGR C XII 11 c 5, Mappe <Eingabe verschiedener Schulräte des Oberlandes betr. den

Sigisbert II. Lesebuch>: Erziehungsdepartement an Jos. Condrau, Disentis und Arpagaus,
Cumbel, 17.6.1901.

686 StAGR C XII 11 c 5, Carnot an Erziehungsdepartement, 18.6.1901.
687 StAGR C XII 11 c 5, Erziehungsdepartement an Carnot, 2.7.1901. Die entsprechend an-

gepasste Fassung stellte Carnot im Juli zu. Vgl. ebd., Carnot an Erziehungsdepartement,
12.7.1901.

688 StAGR C XII11 c 5, Protokollauszug Kleiner Rat, 23.7.1901. Das Erziehungsdepartement
teilte dies mit, allerdings nicht ohne auf den orthografischen Anpassungsbedarf nochmals
besonders hinzuweisen. StAGR CXII 11 c 5, Mappe <Oberländisches Lesebuch. Sigisbert.
Verhandlungen wegen Abänderung): Erziehungsdepartement an Carnot, 27.7.1901.

689 Zu den Verzögerungen im Zusammenhang mit den Korrekturen und zur Finanzierungsfra¬
ge vgl. weitere Quellen und Belege bei Fry, Schulkonflikt, S. 272-274.

690 Zitiert nach Fry, Schulkonflikt, S. 272, Anm. 68. Siehe auch Carnot, Veterans, S. 83. Der
ganze Lehrplanstreit ist relativ detailliert behandelt ebd., S. 75-84.

691 Gasetta Romontscha Nr. 2,10.1.1902, S. 1 («Ei gliei il vegl car amitg en niev vistgiu.»).
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Fazit 2: Langfristige Wirkung

Mit der Beendigung des Konflikts konnten im Grunde beide Parteien
zufrieden sein: Die Regierung hatte von Anfang an angedeutet, der Gebrauch
anderer Lehrmittel als der offiziellen sei möglich. Allerdings nur, wenn sie

den formellen und inhaltlichen Vorgaben des Kantons entsprächen. Diesen

Grundsatz vermochte die Regierung letztlich durchzusetzen und so ihr
Gesicht zu wahren. Aus der Sicht der Gegenpartei waren die inhaltlichen
Änderungen am <Sigisbert en Rezia> derart geringfügig, dass man sie

akzeptieren konnte (auch wenn die notwendige Neuauflage finanziell
schmerzte). In den wesentlichen Punkten war die opponierende Surselva
also durchaus erfolgreich gewesen: Das ursprüngliche offizielle Lehrmittel
musste nicht verwendet werden, und <Sigisbert> fand nun gleichsam offiziell

Eingang in die Schulen.
Zudem wirkte der Widerstand der Einwohner der Surselva und anderer

Regionen gegen den Lehrplan, den Deutschunterricht an romanischen
Schulen und die offiziellen kantonalen Lehrmittel nach Beendigung des

Lehrmittelkonflikts weiter. Immer lauter gab es dabei auch Sukkurs von
pädagogischer Seite, was die konservative Presse mit Genugtuung
quittierte.692 Die (rückwärtsgewandte) Kritik aus der Bevölkerung, gekoppelt
mit wissenschaftlichen, reformpädagogischen Einwänden zu Beginn des

20. Jahrhunderts, verfehlten ihre Wirkung nicht.693 Bereits 1903, also nur
ein knappes Jahrzehnt nach seiner Inkraftsetzung (1894), unterzog die
Regierung den kantonalen Lehrplan einer grundlegenden Revision. Angesichts

der breiten Opposition hiess es im Vorwort des neuen Lehrplans
ganz offen: «Zahlreiche Kundgebungen aus dem Kreise der bündnerischen

Lehrerschaft haben das Erziehungs-Departement veranlasst, den bisherigen
Lehrplan für unsere Primarschulen einer Revision in dem Sinne zu unterziehen,

dass der zu behandelnde Lehrstoff reduziert und die Schule von einer
allzu grossen Überbürdung entlastet werde.» Überdies, so hiess es weiter,
«hat die Kommission durch Einführung des neuen Lehrplanes auch die
Gewährung grösserer Lehrfreiheit mit Bezug auf die Auswahl des Lehrstoffes
ins Auge gefasst und auch damit einem vielseitig genährten Wunsche unserer
Lehrerschaft zu entsprechen gesucht».69*

Neben den Märchen und dem <Robinson> liess der neue Lehrplan nun
auch «andere Erzählungen» zu; die <Nibelungen> wurden sogar gänzlich ge-

692 Vgl. Ausführungen und Kommentar zur entsprechenden Diskussion im Freien Rhätier in
Gasetta Romontscha Nr. 34-37,21.8.-11.9.1902, S. 1.

693 Vgl. Metz, Herbartianismus, S. 423 u. 723.
694 Lehrplan 1903, S. 3 u 10. Vgl. auch Metz, Herbartianismus, S. 182.
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strichen und durch die <Patriarchen> ersetzt. Und ab der vierten Klasse
fehlte der Gesinnungsunterricht komplett.695

Parallel zu dieser allmählichen Aufweichung und Ablösung der Her-
bart-Ziller'schen Grundsätze im Lehrplan verlief die Entwicklung bei den

Lehrmitteln. So lässt sich namentlich an den Lesebüchern des fünften bis

achten Schuljahres das Bemühen ablesen, «von den reinen Übersetzungen

wegzukommen und freieren Übertragungen und romanischem Schrifttum
den Vorzug zu geben».696

Die Erfolge von 1900 im Widerstand gegen moderne Tendenzen in der
Volksschule animierten zu weiteren Vorstössen in die gleiche Richtung.
In Bezug auf das Lesebuch der dritten Klasse beantragte Caspar Decur-
tins im Jahr 1903 dem Grossen Rat, als Gesinnungsstoff den <Nibelungen>
die Figur des Benedikt Fontana vorzuziehen. Darauf trat das

Erziehungsdepartement zwar nicht ein, doch dies liess sich insofern verkraften, als

sowohl Lehrplan wie auch Lesebuch mit den <Patriarchen> eine Alternative
boten.697 Nach der Anpassung des Lehrplans im gewünschten Sinn

überrascht es nicht zu lesen, die Kreislehrerkonferenz Disentis habe nun
«nach Anhörung von Referaten der HH. Nationalrat Dr. Decurtins und
Schulinspektor Disch die Notwendigkeit des Erlasses eines kantonalen
Schulgesetzes verneint».698 Schliesslich animierte der Erfolg dazu, sich

organisatorisch für die Flerausforderungen der Zukunft zu wappnen. In den
Kreisen Cadi, Foppa, Lumnezia, Albula und Chur entstanden 1900/1901

katholische Lehrervereine.699 Auch im Nationalrat wetterte Decurtins
anlässlich der Debatte über die Subventionierung der Volksschule gegen
den Versuch,

«den schweizerischen Volksschulen einen einheitlichen Stempel aufdrücken zu

wollen. Das wäre, wenn es glücken würde, der Tod des reichen, vielgestaltigen,

individuellen Volkslebens der Schweiz. Man wird nun aber doch im Ernst nicht

695 Dazu Metz, Herbartianismus, S. 382f.: «Im Sinne von Apperzeptionsstufen und Konzen¬
tration, also herbartianisch zu unterrichten, war zwar weiterhin möglich, aber im Lehrplan
nicht mehr vorgezeichnet und nicht mehr verbindlich erklärt.» Metz bezeichnet den Lehrplan

von 1903 als «erste Abschleifphase» im Erosionsprozess des 1894 verbindlich erklärten
herbartianischen Curriculums. «Eine zweite Phase begann 1916 mit einer Neukonzeption der
Lesebücher und die dritte und letzte Phase 1931 mit einer grundlegenden Revision des Primar-
schullehrplans. » Dieser ersetzte die ersten drei Stufen durch Heimat- und Lebenskunde und
die Fächerkonzentration durch den Gesamtunterricht (ebd., S. 442f.).

696 Metz, Herbartianismus, S. 394.
697 Dazu Willi, Calvenschlacht, S. 226f.
698 BM 1902, S. 62 (Chronik).
699 Dazu Deplazes, Conferenza scolastica, S. 136f. sowie 50 Jahre Katholischer Schulverein,

S. 18.
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glauben, dass ein solches Vorgehen nicht sofort nach einer Reaktion in der Form
eines wilden Nationalitätenkampfes rufen würde.»

Den politischen Akteuren der Surselva war es also gelungen, sich im
Schulbereich Gehör zu verschaffen. Nach geschlagener Schlacht drehten
sie deshalb den Spiess um und verulkten den Besuch der «moderne[n]
Schule»: Ein im <Calender Romontsch> von 1901 erschienenes Gedicht zog
über «Robinson» und «Doktor Nibelung» ebenso her wie über die Ent-
christlichung der Schule und spottete - in Anspielung auf den Darwinismus

- über die Erziehung der Schüler hin zu «Affenkindern». Fazit: «Für den

Gebrauch hier auf Erden hab ich schrecklich viel gelernt - jedoch nichts

Hilfreiches gelesen für die Zeit, wenn ich im Grabe liege. Es lebe also der
Fortschritt! Denn so weit ist es gekommen - ich sage es verbittert - in vielen
Schulen ohne Gotf.»701 Diesen ihrer Meinung nach desaströsen Entwicklungen

hatten die regionalen Akteure erfolgreich die Stirn geboten.

Wirkungsgeschichte

Sigisbert en Rezia> als regionales (Protest-)Lehrmittel und die
Volksversammlung in Ilanz bildeten die Höhepunkte im Kampf der Surselva gegen
die Art und Weise, wie der Kanton im Schulwesen die - aus konservativer
Sicht kontraproduktive - <Modernisierung> verstanden haben wollte. Die
damaligen Ereignisse wurden bereits durch die Zeitgenossen ideologisch
überhöht und somit gleichsam zu Chiffren für den Erhalt der regionalen
Eigenständigkeit und den Widerstand gegen destabilisierende Einflüsse

von aussen. Entsprechend zogen die Vorkommnisse eine beeindruckende

Wirkung nach sich.

Gleich nach der Ilanzer Volksversammlung verlautete, dieses einmalige
Erlebnis werde den Teilnehmenden «ihr Leben lang in frischer und froher
Erinnerung bleiben». Und in Bezug auf das anlässlich der Volksversammlung

gesungene <A Trun sut igl ischi> hiess es im <Ischi> von 1901:

«Es gibt Lieder, die das Fühlen, Denken und Wollen, mit einem Wort: den Geist

eines Volkes besser zum Ausdruck bringen, als es viele dicke Geschichtsbücher

jemals könnten. Solche Lieder werden ohne irgendwelches Zutun von Regierun-

700 Amtliches stenographisches Bulletin der Schweizerischen Bundesversammlung, 1901,
S. 757. Vgl. dazu Fry, Decurtins I, S. 255-264.

701 B., La scola moderna, in: CR 1901, S. 105-107 («scola moderna» / «Doctor Niebelung» /
«L'entschatta erel jeu carstgeun, / Mo uss da schemia sun ansola» / «Nizeivel bia hai jeu em-

priu /Per diever cheu sin tiara, / Gideivel nuot hai jeu legiu / Sin lu, eu sun en bara./ Sehe viva

pia il progress! / Schi lunsch savens eis ei vegniu, / Quei petramein jeu uss confess, / En biaras
scolas senza Diu.»).
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gen und Mächten zu Nationalliedern, denn das Volk fühlt sich selber, wenn es sie

singt. Wer an der grossartigen Ilanzer Versammlung vom Herbst 1900 teilgenommen

hat, war tief beeindruckt zu sehen, wie die Bauern der Surselva ihre Häupter
entblössten und das Lied <A Trun sut igl ischi> sangen - gleich wie die Buren

einen Psalm singen, bevor sie in den Krieg ziehen.»101

Doch nicht nur Gion Antoni Huonders <Nationalhymne> erfuhr durch
die Ilanzer Volksversammlung einen Popularitätsschub. Mit seiner Bemerkung

«Wir brauchen uns des Herrgotts nicht zu schämen, wenn er sich nur
unser nicht schämen muss», prägte Augustin Condrau einen seither in der
Surselva «zum geflügelten Wort gewordenen Spruch».103

Wenig später beschäftigte sich Pater Maurus Carnot, der ja selber nicht
unwesentlich am Konflikt beteiligt war, mit dem Geschehen rund um die

«grossartige und siegreiche Volksversammlung auf dem Giessli in Banz».
Diese war für ihn, wie er nicht ohne Stolz festhielt, «die grösste <Landsge-
meinde>, welche die Surselva jemals abgehalten hat».104 Aufgrund der
eindrücklichen Wirkung dieser Veranstaltung habe die Regierung darauf
verzichtet, Sanktionen zu verhängen. Die im Anschluss stattgefundenen
«Manöver» hätten mehr dazu gedient, «Herrn A. Vital seinen notwendigen
Rückzug zu erleichtern»; der ganze Konflikt habe ein Ende genommen, das

«für die christliche Schule und für die wenigstens noch ein bisschen
unabhängige Gemeinde einen vollkommenen Sieg» darstelle.705

Ähnliche Meinungsäusserungen finden sich wiederholt in der regionalen

Geschichtsschreibung.706 Um die Mitte des 20. Jahrhunderts fühlte man

702 Gasetta Romontscha Nr. 40, 4.10.1900, S. 1 («lur veta restar ad eis en frestga e legreivla
memoria».) sowie Caspar Decurtins, Anton Huonder, in: Igl Ischi 5, 1901, S. 5-16, hier S. 5

(«Ei dat canzuns, che expriman il sentiment, il patertgar e vuler, cun in plaid il spert din pievel
megler, che biars gross volums historia savessen far. Talas canzuns daventan senza negin agid
de guverns e pussonzas canzuns nazionalas, pertgei il pievel sesenta sesez, cura ch'el conta
ellas. Tgi che ha assistiu alla grondiusa redunonza de Glion igl atun 1900, era surstaus de ver
co ils purs sursilvans han priu giu las capialas e cantau, sco ils Burs contan in psalm avon ch'ir
ell'ujara, la canzun: A Trun sut igl ischi. »).

7°3 pRYj Schulkonflikt, S. 267.
7M Carnot, Veterans, S. 52 u. 82 («grondiusa e victoriusa redunonza populara sil Giesli de

Glion»/«ilpligrond <cumin>, che la Surselva ha zacu celebrau».). Ähnlich bereits Christian
Caminada, Nationalrat Caspar Decurtins 1855-1916, in: BM 1916, S. 409-436, hier S. 417f.

705 Carnot, Veterans, S. 83 («manevers per facilitar a sgr. A. Vital sia necessaria retirada; igl
entir <conflict> ha priu inafin, la quala ei Stada per la scola cristiana e per la vischnaunca

aunc empau independenta ina compleina victoria».).
706 Etwa Fry, Schulkonflikt, S. 273: «Die Genehmigung des Sigisbert als Schulbuch bedeutete

einen klaren Sieg der Schulräte und ihres Komités - einen Sieg Kaspar Decurtins.» Späte
Belege: Manetsch, Pioniers, S. 291f. Ebenso unterstrich die Jubiläumsschrift 50 Jahre
Katholischer Schulverein Graubünden, S. 18 die Wirkung der Ilanzer Volksversammlung auf
die Kantonsbehörden. «Das scheint nun doch im Grauen Haus einigen Eindruck gemacht
zu haben. Angesichts dieser Sachlage sah sich die Regierung dann schliesslich doch ver-
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sich insbesondere im Zusammenhang mit den Gräueln des Zweiten
Weltkrieges darin bestätigt, die Abwehr der «namentlich für unsere Bündner
Jugend komplett fremden Ideale» sei wichtig und sinnvoll gewesen: «Wer
das nicht glauben will, der schaue sich bloss um und betrachte <die Praxis>
dieser <Nebeljungem, die vor Blut trieft und den Völkern ganz Europas
aufgezwungen wurde!!»707

Die führenden Köpfe des Widerstandes stilisierte die katholische Sur-
selva zu Helden. Als Placi Condrau am 25. November 1902 verstarb, gab
ihm viel Volk das letzte Geleit.708 Entsprechend hiess es noch im <Calender
Romontsch> von 1968, die «grosse Landsgemeinde» von 1900 habe für
Condrau «an seinem Lebensabend den Höhepunkt [bedeutet] und die grosse

Befriedigung, dass seine Ideen im Volk Wurzeln geschlagen haben». Die
Früchte seiner Arbeit, so führte Condraus Biograf weiter aus, würden bis
in die Gegenwart nachwirken. Deshalb mögen

«alle, welche die Geschichte von Sigisbert in Rätien lesen und heute die Früchte
der wahren christlichen Schule als etwas Selbstverständliches gemessen, den

Männern treu bleiben, die für diese kostbaren Güter gearbeitet, gelitten und

gekämpft haben. Wie schnell können solche Zeiten wiederkehren, wenn wir nicht
wachsam und des kostbaren Erbes eingedenk sind.»109

Und welchen Weg ging Sigisbert en Rezia> selber? Bereits kurz nach
seiner Einführung in der Schule fand sich dennoch eine Möglichkeit, die
ursprüngliche Fassung unter die Leute zu bringen: Indem man ihn nämlich
nicht als Lehrmittel, sondern für den Privatgebrauch herausgab.710 Im Rah-

anlasst, die Segel zu streichen. Um <das Gesicht zu wahren>, gab es zwar noch ein bisschen

Rückzugsgeplänkel mit einigen leicht erfüllbaren Randforderungen. Aber schlussendlich war
es doch ein anerkennenswerter Akt staatsmännischer Klugheit, dass die Regierung ihr Verbot
des <Sigisbert im rhätischen Tale> zurückzog (...).»

707 Gadola, Scola rurala, S. 120 («Ideals diltuttafatg jasters, cunzun per nossa giuventetgna gri-
schuna. Tgi che vul buca seperschuader dil détg, miri oz in tec entuorn e contempli <la pratica>
de quels <Nebeljungens>, che daghira tut de saung e ch'ei vegnida sfurzada a dies als pievels
dell'entir'Europa!!»).

708 Vgl. Carnot, Veterans, S. 89. Biografische Angaben zu Placi Condrau auch bei Iso Müller,
II giuven Placi Condrau, in: ASR 80,1967, S. 22-50 sowie in HLS III, S. 459 (Adolf
Gollenberg).

709 Manetsch, Pioniers, S. 276 u. 292 («grond cumin» / «alla sera de sia veta il pugn culminont
e la gronda satisfacziun, che sias ideas han pegliau ragisch el pievel» / «Veglian tuts quels che

legian la historia dil Sigisbert en Rezia e che gaudan oz il fretg delta vera scola cristiana sco
zatgei, che secapescha de sesez, restar fideivels als umens che han luvrau, pitiu e battiu per
quels custeivels beins. Con tgunsch san tais temps puspei turnar in bi di, sehe nus essan buca

veglionts epertscharts de quella jerta.»). Ähnlich Deplazes, Condrau, S. 284-286. Zu Decur-
tins vgl. oben, Anm. 706.

710 Gasetta Romontscha Nr. 12,20.3.1902, S. 5. Vgl. auch Fry, Schulkonflikt, S. 275. Die einzel¬

nen Ausgaben der besprochenen Lesebücher und Separatabzüge sind: Offizielles Lesebuch

von 1896 mit der Erzählung <Robinson> (BR 1651); Regionales Lesebuch von 1899 mit der
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men der neuen Schulbuchgeneration, die in den 1920er-Jahren die Her-
bart-Ziller'schen Lesebücher ersetzte, erschien Sigisbert en Rezia>

schliesslich zum ersten Mal in einem kantonalen Schulbuch, und das Vorwort

hielt mit Stolz fest: «Wir begriissen seine Ankunft, denn er ist ein Kind
unseres eigenen Grund und Bodens (...)».711

Ausserhalb der Surselva fand das Buch ebenfalls Verbreitung: in einer
deutscher Fassung, einer engadinerromanischen (für die Katholiken im
Val Müstair und in Tarasp) und einer in Poschiavo gedruckten italienischen

Übersetzung. Im Jahr 1908 erschien gar eine in den USA gedruckte
englische Version.712 Auch die Übersetzungen sind in der Regel mit
Hinweisen auf den politischen Werdegang des <Sigisbert> versehen. In den
Schulen der Surselva <wanderte> die Erzählung <Sigisbert> von Lehrmittelgeneration

zu Lehrmittelgeneration weiter. In den 1960er-Jahren erhielt
sie eine neue, mittlerweile dritte Bebilderung von der Hand des Künstlers
Alois Carigiet. Schliesslich sollte sich die Erzählung in Teilen der katholischen

Surselva ein volles Jahrhundert lang als Pflichtlektüre der zweiten
Primarklasse behaupten.713

Abschliessend lässt sich festhalten, dass der Lehrmittelstreit von 1900

den Schlusspunkt in der Herausbildung eines regionalen kulturellen <Mi-

kronationalismus> markierte. Die Ilanzer Volksversammlung war Höhepunkt

des Lehrmittelstreits und bereitete zugleich seinen Abschluss vor.

ursprünglichen Fassung des <Sigisbert> (BR 1652); Lesebuch von 1902 mit der angepass-
ten Fassung des <Sigisbert> (BR 1653). Bereits im Jahr 1900 erschien ein Separatabzug der
deutschsprachigen Originaiversion (KBGR Bb 223). Der im Jahr 1902 erschienene romanische

Separatabzug der Fassung von 1899 ist unter KBGR Uu 2238 nachgewiesen, nicht aber
in der BR. Bei den Separatabzügen BR 1172 u. 1173, die lediglich in der Klosterbibliothek
Disentis vorliegen, handelt es sich wohl um Korrekturabzüge aus der Entstehungszeit der
jeweiligen Bücher.

711 BR 1669: Cudisch de leger per las scolas primaras romontschas. Secund onn, Mustér 1928,
S. VI («per l'emprema ga en in cudisch de scola cantonal. Nus beneventein si'arrivada, per-
quei ch'ell'ei in affon de nies agen tratsch e sulom»). In Absprache mit P. Maurus Carnot
war die Erzählung leicht überarbeitet worden. Zur weiteren Rezeption des <Sigisbert) im
20. Jahrhundert vgl. auch Fry, Schulkonflikt, S. 275f. und Deplazes, Scola rurala, S. 259f.

712 Belegexemplare in der Kantonsbibliothek Graubünden (Zettelkatalog, thematisches Stich¬

wort <Sigisbert> oder biografisches Stichwort <Carnot>). Gemäss Giusep Demont, P. Maurus
Carnot. En pia regurdientscha, in: Igl Ischi 27,1940, S. 170-184, hier S. 178 soll <Sigisbert en
Rezia> auch in Kanada als Schulbuch in Gebrauch gewesen sein.

713 Das Lesebuch von 1928 (BR 1669) lag 1939 in einer zweiten (BR 1670) und 1952 in einer
dritten Auflage (BR 1671) vor. Im Jahr 1963 erschien das Nachfolgelehrmittel Garnins (BR
2534) mit der identischen Fassung der Erzählung <Sigisbert> wie 1928. Nach den Illustrationen

des Benziger-Verlags in der Ausgabe von 1899 enthielt die Ausgabe von 1928 neue
Illustrationen von Melchior Annen, Schwyz. Die Ausgabe von 1963 wurde von Alois
Carigiet, Trun, illustriert. Zu den beiden Künstlern siehe HLS I, S. 353 und HLS III, S. 206

(beide Tapan Bhattacharya). Das erste Lesebuch für die zweite Klasse ohne <Sigisbert>,
Caricaru, kam 2004 heraus.
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Die gewählte Form des Widerstands - Einführung eines <illegalen> regionalen

Lehrmittels, der ein handstreichartiger Volksauflauf folgte - stellte die
unkonventionellste der möglichen Handlungsoptionen dar. Auf Seiten der
Gegnerschaft löste das Vorgehen Befremden aus. Aus der Innenperspektive
betrachtet, entfaltete es jedoch eine ungeheure Mobilisationskraft.

Wieso aber hatte die Surselva dieses überraschende, aus der Sicht der
Kritiker anarchisch anmutende Vorgehen gewählt? Und warum sahen sich
die regionalen politischen Akteure überhaupt veranlasst, von den politischen

Instrumenten abzulassen, die der moderne Rechtsstaat für solche
Streitfälle vorsah? Um diesen Fragen nachzugehen, wird der Blick im
Folgenden zurück auf die Anfänge des Schulstreits in den frühen 1890er-Jah-

ren gerichtet. Zur Sprache kommen die einzelnen Phasen und Eskalationsstufen

im Zusammenhang mit dem neuen kantonalen Lehrplan, die Frage
des Deutschunterrichts an romanischen Schulen sowie die Vorstufen des

behandelten Lehrmittelkonflikts. Der Blick ist dabei auf die Frage gerichtet,

von welchen politischen Partizipationsmitteln die Opponenten aus der
Surselva Gebrauch machten und welche Handlungsoptionen jeweils im
Fall eines Scheiterns geprüft wurden.

C.2 Steigerungsformen politischer Partizipation
im kommunalen Selbstverständnis

C.2.1 Der neue Lehrplan: Vernehmlassungen zu Händen
der Regierung

Herbart und Ziller: <Die neue Methode>

Am 18. Februar 1882 fand in Ilanz die Bezirkslehrerkonferenz
Vorderrhein-Glenner statt. Das Tagungsthema bildeten die wichtigsten
Unterschiede zwischen der hergebrachten Unterrichtsform und der <neuen
Methode) nach Ziller. Nach Vorträgen dafür und dagegen machte sich in der
Diskussion eine relativ umfassende Ablehnung des neuen Ansatzes
bemerkbar.714 Zwar versuchte ein Einsender in der <Gasetta Romontscha> die

714 Bündner Seminar-Blätter, 1882/83, S. 11 (zu Ilanz) u. S. 13-15 (zur Kreislehrerkonferenz
in Sumvitg); Jahresbericht Lehrerverein, 1884/85, S. 35f. und Gasetta Romontscha Nr. 8,

23.2.1882, S. lf. Die Ausführungen zu Herbart-Ziller folgen im Wesentlichen Metz, Her-
bartianismus. Vergleichbare Studien zur Schulentwicklung im 19. Jahrhundert in anderen
Kantonen: Martin Annen, Säkularisierung im 19. Jahrhundert. Der Kanton Schwyz als ein
historisches Fallbeispiel, Diss., Bern 2005 sowie Alexandra Bloch Pfister, Priester der

Volksbildung. Der Professionalisierungsprozess der Zürcher Volksschullehrkräfte zwischen
1770 und 1914, Diss., Zürich 2007.
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Kritik dahingehend zu relativieren, dass die neue Didaktik noch zu wenig
bekannt sei.715 Der liberale <Sursilvan> wehrte sich ebenso gegen die
verbreitete Meinung, das Ziel der Ziller'schen Methode sei die Entchristli-
chung der Schule.716 Doch waren die Positionen offensichtlich schon früh
bezogen worden: Katholizismus und Ziller'sche Methode schienen
unvereinbar, dies umso mehr, als sich offensichtlich der Liberalismus für die

neue Methode begeisterte.
Der Herbartianismus ist eine Richtung in der Pädagogik, die in der

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem im deutschsprachigen Raum
vorherrschend war. Sie geht auf Johann Friedrich Herbart (1776-1841)
zurück und wurde - in der Form, wie sie in Graubünden Einzug hielt - von
Tuiskon Ziller (1817-1882) weiterentwickelt. In Abgrenzung zur Aufklärung

lag der pädagogische Akzent nicht vornehmlich in der Wissensvermittlung

und Entwicklung der Geisteskräfte. Vielmehr setzten Herbart
und Ziller auf Charakterbildung und Erziehung zu einem verantwortlichen
Handeln. Anders als beim mehr volkstümlichen Ansatz eines Heinrich
Pestalozzi sollten diese Ziele über eine vom Staat geleitete Reform und
eine Professionalisierung des Lehrplans, der Lehrerausbildung und der

Lehrmittelproduktion erfolgen.
Inhaltlich kannte der Herbartianismus drei Hauptmerkmale: Erstens

beruhte der Lehrplan auf der Idee der Konzentration, wonach die
Unterrichtsfächer als sogenannte konzentrische Kreise um einen gesinnungsbildenden

Zentralstoff aus Religion und Geschichte gruppiert wurden. Zweitens

standen diese Zentralstoffe der verschiedenen Schuljahre in einer
Reihe, die den Stufen der Menschheitsgeschichte (den sogenannten
kulturhistorischen Stufen) entsprechen sollte. «Man stellte sich nämlich das geistige

Wachsen des Einzelmenschen als ein Durchlaufen aller Kulturstufen der
Menschheit vor. Die Ontogenese war also nichts anderes als eine Rekapitulation

der Phylogenese.» Drittens verstand der Herbartianismus den Lern-
prozess im Sinne der Vorstellungspsychologie als Apperzeptionsvorgang,
der mehrere formale Stufen umfasste. Vereinfacht gesagt, sollte ein
Unterrichtsgegenstand analysiert, mit vorhandenen Kenntnissen verglichen, mit
diesen Vorkenntnissen verschmolzen und in einer letzten Phase praktisch
angewendet werden.

Innerhalb der Schweiz entfaltete sich der Herbartianismus nirgends in
so umfassender Form wie in Graubünden. Wegbreiter und Hauptvertreter

715 Gasetta Romontscha Nr. 9,2.3.1882, S. 2.
716 II Sursilvan Nr. 2, 8.1.1885, S. 1. Anfang 1888 fand in Ilanz anlässlich der Kreislehrerkonfe¬

renz eine Probelektion nach herbartianischem Muster statt. Die entsprechende Diskussion
im <Sursilvan> ist bei Metz, Herbartianismus, S. 352f. wiedergegeben. Siehe auch Marti-
Müller, Bündner Volksschule, S. 222 -228.
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des Herbartianismus in Graubünden waren Theodor Wiget und Paul Conrad,

Seminardirektoren in Chur 1880-1889 respektive 1889-1927. Der Da-
voser Paul Conrad hatte sich in Deutschland mit den Theorien Herbarts
befasst und bei Ziller studiert. Den unterschiedlichen Weiterentwicklungen

der Grundgedanken von Herbart (und Ziller) entsprechend hat der
Herbartianismus in seinen jeweiligen geografischen Ausprägungen
unterschiedliche Akzentsetzungen erfahren. So wurde er in Deutschland eher

von konservativen, in der Schweiz eher von liberalen Kreisen getragen.
Ähnliches gilt für den religiösen Aspekt: «[I]m Kontext der konservativeren

gesellschaftlichen Kräfte Bündens traten die Züge des Szientifischen und
Schulpädagogischen schärfer hervor, wogegen die christlichen Anteile als zu
schwach empfunden wurden. Im radikalen Kontext Zürichs und Berns war
es gerade umgekehrt. »717

Die Diskussion um die neue Methode erfolgte in Graubünden vorerst
in schulischen Fachkreisen, in Lehrerkonferenzen oder aber in den <Bünd-

ner Seminar-Blättern>. Grundlage für diese erste Beschäftigung mit Ziller
bildete Wigets Vorschlag für einen kantonalen Lehrplan von 1882/83. Dieser

enthielt im Kern bereits all das, was in den folgenden 20 Jahren zu
breitem Widerstand Anlass geben sollte, nämlich Fabeln, Märchen/
<Robinson> und die Nibelungensage für die drei Lehrbücher der Unterstufe.718

Tatsächlich erschienen erste Lehrmittel nach der neuen Methode
noch vor den eigentlichen politischen Verhandlungen zum Lehrplan und

zwar in Deutsch- und Italienischbünden sowie im Engadin.719

Bereits in dieser frühen Phase gab es in Romanisch- und Italienischbünden

Vorbehalte gegenüber den aus dem deutschsprachigen Raum importierten

Gesinnungsstoffen. Im Engadin erklärte im Jahr 1887 ein Mitglied
einer von der Lehrerkonferenz einberufenen Vorberatungskommission,

717 Ausführungen gemäss Metz, Herbartianismus (Zitate Deplazes, Schulbücher, S. 103

u. Metz, Herbartianismus, S. 438). Metz kommt zum Schluss, dass es «in der deutschen
Schweiz kein anderes Schulwesen und in Europa nur wenige [gab], die so weitgehend im Sinne

der Pädagogik Zillers und dessen Unternehmungen reformiert worden sind wie dasjenige
Graubündens». S. 25. Ebd. S. 341 findet sich eine zeitgenössische Bestätigung dieser These

gemäss Schweizerischem Evangelischem Schulblatt von 1899.
718 Metz, Herbartianismus, S. 362. Vgl. die nicht wesentlich abweichende definitive Fassung

der Gesinnungsstoffe im Lehrplan von 1894, ebd., S. 380f.
719 Vor 1895 erschienen konkret fünf herbartianische Lesebücher: Auf Deutsch die beiden

Vaterländischen Lesebücher für das dritte (1888) und vierte Schuljahr (1887), ersteres mit
der Nibelungensage. Ebenfalls 1888 lagen zwei Lesebücher für die zweite/dritte sowie für
die vierte Klasse in einem Ladin vor, welches das ganze Engadin abdecken sollte. Auch
hier sind die Märchen, Robinson sowie die Nibelungen enthalten. Schliesslich kam 1892 ein
Lesebuch herbartianischen Zuschnitts für die zweiten Klassen Italienischbündens heraus,

jedoch - im Gegensatz zu später - noch ohne Robinson. Vgl. dazu Metz, Herbartianismus,
S. 363-372 sowie 402-405.
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«er könne es nie und nimmer zugeben, dass die Nibelungen in unser
romanisches Lesebuch hineinkommen, er werde nicht ruhen, bis dieselben aus
dem Plane gestrichen, und sollte er auf eigene Faust bis an den h.

Erziehungsrat rekurriren (...)». Die Nibelungen seien ein deutsches Produkt und
würden bloss von den Deutschen hochgehalten. Das Gremium verzichtete
schliesslich auf eine Abstimmung und überliess es der Erziehungsbehörde,
das Problem der Nibelungensage zu entscheiden. Die Erziehungsbehörde
bestellte eine weitere Kommission, bestehend aus Theodor Wiget, Giacun

Hasper Muoth und Gaudenz Barblan, welche die Aufnahme der Nibelungen

empfahl. «Es beruht», hiess es im entsprechenden Bericht, «aufgänzlicher

Verkennung der historischen Bedeutimg der Völkerwanderung und des

Anteils der germanischen Stämme an der Entstehung der romanischen Völker,

wenn man die Nibelungen vom nationalen Standpunkte aus abweisen

will.» Schliesslich genehmigte die Unterengadiner Bezirkskonferenz von
1888 die Aufnahme der Nibelungensage mit 25 gegen 13 Stimmen.

In Italienischbünden äusserte man ebenfalls moralisch-religiöse Bedenken

gegen gewisse Lesestücke (etwa <Die Nonne und die Ziege>) und
gegen den Versuch, das positive Christentum aus der Schule zu verdrängen.
Ausserdem kritisierten Südbündner Lehrerkreise die zu anspruchsvolle
Sprache und die grammatikalischen Mängel. Das Lehrmittel - so viel Freiheit

stand den Gemeinden vor dem Lehrplan von 1894 zu - wurde in vielen
Schulen gar nicht benutzt.720

Politische Phase

Diese ersten Erfahrungen und Auseinandersetzungen wirkten in die politische

Diskussion rund um die Einführung der neuen Ziller'schen Pädagogik
im Kanton Graubünden hinein. Diese startete 1892/93 mit einer
kantonsweiten Vernehmlassung zum Lehrplan. Einzelne Kreis- und
Bezirkslehrerkonferenzen kritisierten den Entwurf grundsätzlich als zu überladen.
In der Regel enthielten die Stellungnahmen indes konkrete, inhaltliche
Äusserungen zu den vorgesehenen Gesinnungsstoffen. Die Nibelungen
verwarfen gar eine Mehrheit der Konferenzen, allen voran die romanischsprachigen

Mittelbündens und der Surselva. Die entsprechenden
Bezirkslehrerkonferenzen im Januar und Februar 1893 stellten zudem weitere
Inhalte des Lehrplans wie <Robinson> oder die Märchen in Frage. Zu letzteren

720 Ausführungen gemäss Metz, Herbartianismus, S. 429f. (Engadin) u. S. 405 (Italienischbün¬
den sowie Rezeption in den Deutschbündner Medien). Zur Kritik an den Nibelungen vgl.
allgemein Joachim Heinzle, Anneliese Waldschmidt (Hg.), Die Nibelungen. Ein
deutscher Wahn, ein deutscher Alptraum. Studien und Dokumente zur Rezeption des

Nibelungenstoffes im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 1991 (v.a. Einleitung, S. 7-18).
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führte der spätere Schulinspektor J. M. Phster aus: «Die Kleinen finden
bald, dass dies nur erfunden und rufen: Das sind nur Lügen.» Stattdessen
wünschte die Bezirkslehrerkonferenz Vorderrhein-Glenner in der ersten
Klasse «[k]leine Erzählungen aus dem Familien-, Kinder- und Schulleben
nach Christoph Schmid und andern Autoren» und in der zweiten Klasse das

zweite Lesebuch von Ignaz Thomas Scherr, biblische Geschichte und Stoffe

aus dem Leben Jesu. Doch damit nicht genug, lehnten die Cadi und die

Lumnezia sogar <Wilhelm Tell> als Gesinnungsstoff ab und wollten an dessen

Stelle «die leichtesten Partien aus der Bündnergeschichte» setzen.721

Auch Giacun Hasper Muoth, der sich in den 1880er-Jahren noch zu
Gunsten der Nibelungen ausgesprochen hatte, verlangte 1893,

«dass sowohl für die deutschen als auch für die romanischen Schulen Graubündens

ein neuer, durch und durch nationaler und praktischer Lesestoffgeschaffen

werden muss Die Elementarschule muss sich unbedingt auf den Boden des

Volkes stellen, und dieser ist für Bündner der Bündner Boden mit seinen ureigenen

Verhältnissen. Hic Rhodus, hicsalta. Der internationale Geist ist für die Kinder

zu wenig konkret.»111

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, tagte am 18. Mai 1893

in Bonaduz «eine Lehrerdelegirten-Conferenz der romanischen Landesgegend

diesseits der Berge». Die «enetbergischen Lehrerconferenzen» hingegen

hatten Entschuldigungsschreiben gesandt, wie es im Brief an die

Erziehungsbehörde hiess. Die Traktandenliste umfasste folgende drei Punkte,
die zugleich den Kern dessen bildeten, was die Diskussionen der folgenden

721 Bezirkslehrerkonferenz Vorderrhein-Glenner gemäss Deplazes, Schulbücher, S. 104 sowie

Auswertung der Befragungen in Jahresbericht Lehrerverein, 1893, S. 82-96, hier S. 85 u. 87.

Zur Lehrerkonferenz siehe auch Gasetta Romontscha Nr. 9, 2.3.1893, S. 4f.; zur Umfrage
Metz, Herbartianismus, S. 421-424. Der Jahresbericht Lehrerverein 1893 enthält auch zwei

Abhandlungen zur Frage des Deutschunterrichts an romanischen Schulen. St. Simeon, Lehrer

an der Flofschule Chur, empfahl den Beginn im dritten Schuljahr (S. 32), Schulinspektor
Joachim A. Disch hingegen in der sechsten Klasse (S. 69).

722 Muoth, Romontsch u Tudesc, S. 130 («ch'ei sto ton per las scolas tudescas sco romontschas
grischunas vegnir procurau per in niev veramein nazional e prattle material de lectura
La scola elementara sto absolutamein semetter sin il sulom popular e quel ei per Grischuns
il sulom grischun cun sias originalas relaziuns. Hic Rhodus, hic saltâ. II spert internazional
ei memia pauc concrets per ils affonts.»). Auch Metz, Herbartianismus, konstatiert, dass

Muoth nun «einen vom Gutachten offensichtlich abweichenden Standpunkt einnahm».
S. 503, siehe ebd. S. 106. Kritische Stellungnahmen Muoths zur neuen Pädagogik auch in
GHM I, S. 189 und GHM II, S. 193. Zu Muoths ursprünglich positiver Haltung gegenüber
der Herbart-Ziller'schen Lehre und den Nibelungen vgl. Metz, Herbartianismus, S. 364

(Vortrag <Über die Weckung des historischen Sinnes> von 1882) sowie S. 503 (zum
Kommissionsbericht von 1887). Der vollständige Bericht der Vorberatungskommission ist auch

abgedruckt in Jahresbericht Lehrerverein, 1887, S. 85-88. Vgl. ebenso GHM I, S. 197 (Muoths
satirisches Gedicht von 1888/89 zur Auseinandersetzung um die Nibelungen im Engadin).
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Jahre prägen sollte: «Wie hat mit Rücksicht auf romanische Schulen der

Lehrplan für dieselben sich zu gestalten? Wann soll mit dem deutschen

Sprachunterricht in romanischen Schulen begonnen werden? Wie kann man

zu geeigneten einheitlichen romanischen Lehrmitteln gelangen?»
In Bezug auf den Lehrplan forderte die Versammlung, «dass für die

romanischen Schulen ein eigener Lehrplan aufgestellt werde und dass eventuell

der von Hm Conrad aufgestellte Lehrplan den Verhältnissen der
romanischen Schulen entsprechend reduzirt und modifizirt werde»,723 Die
Vernehmlassungsergebnisse vermochten indes das Erziehungsdepartement

nicht zu bewegen, den Entwurf grundlegend zu revidieren. Am
18. September 1894 verabschiedete die Regierung den nur gering ange-
passten Lehrplan und erklärte ihn für verbindlich.724

Erziehungsdepartement und Regierung hatten sich also dem Druck aus
den Regionen nicht gebeugt. Namentlich die Lehrer der Surselva mussten
enttäuscht feststellen, dass Protestschreiben und Petitionen zu Händen der
Exekutive nicht den erhofften Erfolg gebracht hatten:

« Wie aber hat man unsere Anliegen berücksichtigt? Fast gar nicht! Die gerechten

Wünsche des grössten Teils der Bündner Lehrerschaft und ihre gut begründeten

Anträge haben allesamt den eigenwilligen pädagogischen Überzeugungen eines

Einzelnen weichen müssen, der sich für unfehlbar hält. Und folglich befriedigt
der neue Lehrplan niemanden, wahrscheinlich nicht einmal seinen Verfasser,»725

Diese Spitzen gegen den Seminarvorsteher Paul Conrad und gegen
Regierungsrat Andrea Vital waren zu diesem Zeitpunkt umso brisanter, als

Regierungsratswahlen unmittelbar bevorstanden. So stellte die konservative

Presse fest, das Volk sei im Allgemeinen mit dem im Jahr 1894
eingeführten Departementalsystem zufrieden - ausser mit Vital und seiner

Schulpolitik. «Es wäre begrüssenswert, ja nötig gewesen, dass Herr Vital den

Anträgen von Herrn Seminardirektor Conrad etwas weniger umfassend
gefolgt wäre. Denn dieser hat den neuen Lehrplan offensichtlich in seinem

Büro entworfen, statt auf dem Land und den dortigen Bedürfnissen entspre-

723 StAGR C XII 2 c, Mappe <Beginn des deutschen Unterrichts an den romanischen Schu¬

len des Oberlandes >: Die Lehrer-Delegierten-Conferenz vom 18.5.1893 in Bonaduz an die

Erziehungsbehörde.
724 Lehrplan 1894. Vgl. Metz, Herbartianismus, S. 105 u. 380f. Zu den Nibelungen heisst es

immerhin: «Für das dritte Schuljahr waren anfänglich die Nibelungen als Gesinnungsstoff
vorgesehen. Da sich jedoch dagegen Opposition erhob, wird den Schulräten und Lehrern die
Freiheit gelassen, diesen Stoffoder die Patriarchen zu wählen. » (Lehrplan, S. 6).

725 Gasetta Romontscha Nr. 7, 13.2.1896, S. 1 («Co ein nos giavischs vegni risguardai? Quasi
nuot dil tut! Iis giests giavischs délia pli gronda part dils scolasts grischuns e las fetg fundadas
proposiziuns de quels han stoviu ceder alla capriziusa perschuasiun pedagoghica d'in sulet
che secrei persuls infalibels. E la consequenza ei stau quella, ch'il niev plan contenta nagin,
forsa gnanc siu autur. »).
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chend.» Tatsächlich ergab die erste Bestätigungswahl der Bündner Regierung

durch das Volk für alle Mitglieder gute Ergebnisse, ausser für Andrea
Vital. In den Gemeinden der oberen Surselva erhielt Schulinspektor
Joachim A. Disch in manchen Orten vergleichbar viele (Protest-)Stimmen wie
der amtierende Vorsteher des Erziehungsdepartements.726

Trotz aller Unmutsbekundungen blieb es dabei, dass dem ersten Angriff
gegen die Ziller'sche Pädagogik nicht der gewünschte Erfolg beschieden war.
Daran vermochte auch eine im selben Jahr in Deutschbünden lancierte Petition,

die von der Regierung verlangte, den überladenen Lehrplan einstweilen

ausser Kraft zu setzen, nichts zu ändern.727 So verwundert es nicht, dass die

politischen Akteure der Surselva bereits kurz nach Inkrafttreten des Lehrplans

die Stossrichtung ihrer Opposition im doppelten Sinn neu ausrichteten.
Zum einen lässt sich eine inhaltliche Akzentverschiebung vom Lehrplan hin
zur Frage des Deutschunterrichts an romanischen Schulen feststellen. Zum
andern wandten sich die Schul- und Gemeindebehörden mit ihren
diesbezüglichen Anliegen von nun an nicht mehr an die Exekutive, sondern direkt
an die ihr übergeordnete Instanz, den Grossen Rat. Trotzdem blieb die Kritik
am Lehrplan bis zu dessen umfassender Revision im Jahr 1903 ein Thema.

C.2.2 Deutschunterricht an romanischen Schulen:
Petition an den Grossen Rat

«Ein solches Recht bestreiten wir Ihrer hohen Behörde» - Proteste gegen die
Entscheide der Regierung

Mittlerweile war es für alle Beteiligten unbestritten, dass an romanischen
Schulen Deutsch als Zweitsprache unterrichtet werden solle. In Bezug auf

726 Zitat Gasetta Romontscha Nr. 15, 9.4.1896, S. 3 («Saluteivel, gie necessari fuss ei stau, sehe

sgr. Vital havess dau empau meins suatientscha alias proposiziuns dil directur dil seminari,
sgr. Conrad, il quai ha evidentamein studiau ora e stabiliu quei niev plan instruetiv davos siu

pult, enstagl ora silla tiara e tenor basegns de quella. »). Wahlergebnisse ebd. Nr. 16,16.4.1896,
S. 1. Zur Volkswahl der Regierung vgl. HBG IV, S. 366. Auch Metz, Herbartianismus,
S. 406f. verweist darauf, dass die Einführung des Departementalsystems im Jahr 1895 einen

«Erfolgs- und Legitimationszwang» erzeugt habe, der miterklären möge, wieso Lehrplan
und Lehrmittel in einer «erstaunlich kurzen Zeit» realisiert wurden. Biografische Angaben
zu Andrea Vital in e-HLS (Jürg Simonett, Stand 24/03/2006). Vital war romanischsprachiger
Engadiner und von 1897-1925 Präsident der Societad Retorumantscha. Dass die
Auseinandersetzung zwischen der Surselva und Vital so gleichsam ein < Streit unter Romanen > war,
unterstreicht zusätzlich die regionale Orientierung der romanischen Sprachbewegung.

727 StAGR C XII 2 c, Mappe <Petition der Schulkonferenz V Dörfer um Aufhebung des Obli¬

gatoriums des Lehrplans>. Darin ist auch ein Unterstützungsschreiben der Lehrerkonferenz
Disentis enthalten, Trun, 6.4.1896.
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den richtigen Zeitpunkt und die Art der Einführung gingen die Meinungen
allerdings weit auseinander. Bereits früh scheint sich in der Diskussion der
Grundsatz durchgesetzt zu haben, dass die Kinder zuerst die Muttersprache

gründlich beherrschen und erst dann eine Fremdsprache erlernen sollten.

Zwar gab es bis in die 1880er-Jahre auch abweichende Meinungen, die

für ein frühes Nebeneinader der beiden Sprachen plädierten.728 In der
Auseinandersetzung um den neuen Lehrplan verstummten diese aktuell
anmutenden Argumente für die Mehrsprachigkeit jedoch rasch. Und nicht nur
das: Aus sprachlichen und pädagogischen Gründen (und wohl auch aus
einem gewissen Trotz heraus) verschoben die romanischen Gemeinden
den Zeitpunkt, den sie für den Beginn des Deutschunterrichts als geeignet
erachteten, immer weiter, das heisst auf das Ende der Primarschulzeit.

Ausgangspunkt für eine vertiefte und überregionale Diskussion zu dieser

Frage bildete die erwähnte Bonaduzer Konferenz vom Mai 1893.

Zuerst bekräftigten die Teilnehmer aus der Surselva und Mittelbünden die

grundsätzliche Bedeutung und Notwendigkeit des Deutschunterrichts:

«So sehr man einmüthig das unverhinderliehe Umsichgreifen der Germanisirung
in rhätoromanischen Landen bedauerte, so kam - angesichts der praktischen

Nothwendigkeit der deutschen Sprache und andern Erwägungen - doch nicht in

Frage, ob überhaupt deutscher Unterricht in romanischen Schulen ertheilt werden

soll. »

In der Abstimmung betreffend den Zeitpunkt der Einführung des

Deutschunterrichts obsiegte die Surselva (Beginn im fünften Schuljahr)
gegenüber Mittelbünden (Beginn im dritten Schuljahr). Über den Verlauf
und die Ergebnisse erstattete die Konferenz dem Erziehungsdepartement
einen ausführlichen Bericht.729 Die kantonale Lehrerkonferenz vom
November 1893 in Zernez entschied sich schliesslich für den Mittelweg (Beginn

im vierten Schuljahr).730 Dieser Beschluss wurde im neuen Lehrplan
von 1894 umgesetzt und gleichzeitig der Deutschunterricht für alle romanischen

Schulen für obligatorisch erklärt.
Diese Entscheide lösten namentlich in der Surselva eine Protestwelle

aus. Die romanischen Gemeinden kritisierten das Obligatorium, den
Beginn im vierten Schuljahr, aber auch die Art und Weise, wie der formelle
Beschluss zustande gekommen war. Die «sogenannte kantonale
Lehrerkonferenz» in Zernez, monierte die Lehrerkonferenz der Cadi, habe auf-

12S Vgl. unten, S. 350.
729 Vgl. oben, Anm. 723. Zitat ebd.
730 Bericht über die kantonale Lehrer-Konferenz in Zernez am 10. und 11. November, in: Jah¬

resbericht Lehrerverein 1894, S. 73-79.
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grund ihrer personellen Zusammenstellung eher den Charakter einer
Engadiner Bezirkskonferenz gehabt. In einem entsprechenden
Protestschreiben an den Bündnerischen Lehrerverein hiess es:

«Kein anderer Schweizerkanton hat so mannigfache, vielgestaltige Verhältnisse in

Bezug auf Ausdehnung und Bodenbeschaffenheit des Landes, der Sprache und

Sitten des Volkes aufzuweisen wie Graubünden. Dieser Umstand erschwert ganz
bedeutend ein einheitliches Arbeiten auf dem Gebiete des Volksschulwesens, und

es sind hierin in den verschiedenen Gegenden auch verschiedene, sehr ungleiche

Leistungen zu verzeichnen.»

Umso unverständlicher sei es, dass der Kanton die Entscheide der
einseitig besetzten Zernezer Konferenz zum Mass aller Dinge erhoben habe.

«Wie ganz anders miisste dieselbe ausgefallen sein, wenn die Lehrerschaft
des Inspektoratsbezirkes Vorderrhein und Glenner vertreten gewesen
wäre!»131

In ähnlicher Absicht wandte sich die Kreislehrerkonferenz Disentis an
das Erziehungsdepartement. Das Schreiben rief nochmals die Bonaduzer
Konferenz vom Mai 1893 in Erinnerung, «die eine viel grössere
Bevölkerungszahl und 3 Thalschaften representirte» und den Beschluss fasste, «dass

der deutsche Unterricht in den rom. Schulen frühestens im V. Schuljahre zu
beginnen habe etc.» Diese Bonaduzer Konferenz verdiene «Berücksichtigung

so gut, als die viel weniger zahlreichen Engadiner an der Kantonalen

Lehrerkonferenz in Zernez».
In diesem Sinn habe auch die Kreislehrerkonferenz Cadi vom 10.

November 1894 nochmals die ganzen Bedenken hinsichtlich des Deutschunterrichts

an romanischen Schulen aufgelistet. Zum einen müsse der
Deutschunterricht in Zukunft gleichfalls fakultativ bleiben, um den
unterschiedlichen Schultypen in Graubünden Rechnung tragen zu können. So

möge er wohl «in getrennten Schulen eingeführt und mit Eifer ertheilt
werden», doch in zahlreichen Gesamtschulen schade er mehr als er nütze,
indem er viel zu viel Zeit in Anspruch nehme, so dass die übrigen
Unterrichtsfächer unverhältnismässig vernachlässigt werden müssten. Dies
bedeute nichts anderes, als «die romanischen Schulen und Lehrer mehr zu
belasten, als die deutschen und italienischen». Überdies sei «in der Zuthei-
lung der Unterrichtszeit für die Muttersprache 3 Stunden und für die Fremd-

731 Petition der Konferenz Disentis (o.D.), in: Jahresbericht Lehrerverein, 1895, S. 147f. sowie

Antwort ebd., S. 151-154. Mit Blick auf die Kreislehrerkonferenz Suot Tasna machte die
Gasetta Romontscha etwas später Vitais Herkunft für die positiven Voten des romanischen

Engadins gegenüber der Schulpolitik des Departements mitverantwortlich (Nr. 8,20.2.1896,
S. 2f.).
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Sprache deren 6 zugeschieden worden, was einer Vernichtung der romanischen

Sprache gleichsehe, wie ein Ei dem andern».
Schliesslich stellte die Konferenz grundsätzlich die Frage, ob dem

Erziehungsdepartement oder der Regierung überhaupt das Recht zustehe,
den Deutschunterricht als obligatorisch zu erklären.732 Diesen letzten
Punkt hoben auch die Lehrerkonferenzen Gruob und Lumnezia hervor,
die von der Cadi ermuntert worden waren, ebenfalls Protestschreiben an
das Erziehungsdepartement zu richten: «Wir wollen gerne, wo es auch
thunlich ist, mit dem deutschen Unterricht beginnen, allein strikte bindende

Vorschriften als Obligatorium können wir nicht acceptiren, ein solches Recht
bestreiten wir Ihrer hohen Behörde.»733

Das Antwortschreiben des Erziehungsdepartements an die protestierenden

Lehrerkonferenzen der Surselva bestätigte zwar das im Lehrplan
festgeschriebene Obligatorium. Gleichzeitig versuchte es jedoch zu
beschwichtigen, indem es betonte,

«dass die Verpflichtung zum Beginne des systematischen deutschen Unterrichts
im IV Schuljahr nicht für alle Schulen unbedingt besteht. Wenn ein Lehrer der

Ansicht ist, es sei in seiner Schule wegen den in der Gemeinde herrschenden

sprachlichen und Schulverhältnissen schon im IV Schuljahr ein erspriesslicher
deutscher Unterricht nicht möglich, so ist es Sache des Schulrates, mit einem
Gesuche um die Erlaubnis zum Beginne im V Schuljahr an den Kleinen Rat zu
gelangen, der dann jeweilen entscheiden wird, ob die vom Gesuchsteller namhaft
gemachten Momente das Gesuch genügend begründen,»734

Der Grosse Rat soll sich der Sache annehmen

Die Antwort des Erziehungsdepartements vermochte nicht zu befriedigen.
Deshalb veröffentlichte die <Gasetta Romontscha> im März 1895 einen
umfangreichen Artikel eines Korrespondenten zur Frage des Deutschunterrichts,

der das Feld für eine Petition an den Grossen Rat vorbereitete. Der
Artikel kritisierte nochmals die Ungleichbehandlung der drei kantonalen
Sprachgruppen: «Wieso nicht unsere Nachbarn Italienischbündens
verpflichten, Deutsch zu lernen? Können sie etwa viel besser Deutsch als wir

732 StAGR C XII 2 c, Mappe <Beginn des deutschen Unterrichts an den romanischen
Schulen des Oberlandes>: Kreislehrerkonferenz Disentis an Erziehungsdepartement,
13.11.1894.

733 Alle Zitate gemäss StAGR C XII2 c, Kreislehrerkonferenz Lumnezia an das Erziehungsde¬
partement, Morissen, 23.12.1894 sowie Kreislehrerkonferenz Gruob an das Erziehungsdepartement,

Schluein, 4.12.1894.
734 StAGR C XII2 c, separate Antwortschreiben an alle drei Kreislehrerkonferenzen, Dezember

1894. (Zitiert aus Antwort an Kreislehrerkonferenz Gruob).
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Romanischsprachigen? Oder können unsere deutschsprachigen Nachbarn
etwa besser Italienisch oder Französisch als wir? Wieso nicht sie verpflichten,

eine dieser beiden Sprachen zu lernen?» Zudem wies der Einsender
darauf hin, die romanischen Schulen würden sehr wohl von sich aus die

nötigen Schritte zu Gunsten des Deutschunterrichts unternehmen: «Wir
Romanen sind nicht solche Ignoranten, dass wir den Wert und die Notwendigkeit,

Deutsch zu lernen, nicht selber erkennen würden. Deshalb haben

wir den Deutschunterricht überall dort eingeführt, wo sich das machen liess

(...).» Hingegen verbiete man sich jeglichen Druck seitens des Kantons:
«Das Recht, uns in dieser Sache zu zwingen, gewähren wir niemandem und

vereinigen unseren Protest mit den Protesten der verschiedenen Lehrerkonferenzen

der Surselva.» Was den geeigneten Termin für den Beginn des

Deutschunterrichts betraf, hiess es weiter:

«Im Zeitraum von fünfJahren kann man von einem normal begabten Kind
verlangen, dass es seine Muttersprache so weit beherrscht, dass es in der sechsten

Klasse mit dem Deutschunterricht erfolgreich beginnen kann. Dieses Kind wird
während der letzten drei Schuljahre viel besser Deutsch lernen als dasjenige, das

bereits in der vierten oder sogar schon in der dritten Klasse mit dieser Fremdsprache

geplagt und gelangweilt wird (...).»735

Die Petition ging auf die Initiative der Lehrerkonferenz der Cadi
zurück.736 Um die politische Dimension der Forderungen zu unterstreichen,
reichten im Mai 1895 jedoch 30 Schulräte aus der Surselva dem Grossen Rat
eine entsprechende Bittschrift ein. Das Schreiben führte zuerst nochmals
die bekannten sprachlichen und pädagogischen Vorbehalte gegenüber dem
Deutschunterricht ab der vierten Klasse an. Doch, so hiess es weiter,

«nicht nur aus pädagogischen Gründen wehren wir uns dagegen, dass der neue

Lehrplan den Deutschunterricht für alle romanischen Schulen für obligatorisch
erklären will. Nein, diese uns aufgezwungene, verfassungswidrige Verordnung

135 Gasetta Romontscha Nr. 5, 31.1.1895, S. 1 («Pertgei buc'obligar nos convischins talianers tier
il lungatg tudestg? San quels el forsa bia meglier che nus romontschs? San nos convischins

tudestgs forsa meglier talian e franzos, chenus? Pertgei buc'obligar quels d'emprender in ne
lauter de quels lungatgs? Nus romontschs essen nuot aschi ignorants, che nus saveien buca

sez, ch'il lungatg tudestg ei per nus buca mo avantagius, mo bein necessaris, perquei havein

nus menau en el en nossas scolas dapertut, nua che quei ha seschau far» / «Il dretg de sforzar
concedin nus de quellas varts a negin ed unin nossa protesta cheuencunter cun las protestas
délias differentas conferenzas scolasticas sursilvanas.» / «En 5 onns sa ins pretender, ch'in
affon cun duns normals emprendi il lungatg delta mumma aschi lunsch, ch'el sa cun succès

entscheiver il tudestg cun il sisavel onn de scola. In tal vegn ad emprender ils 3 davos onns de

scola bia meglier il lungatg tudestg che quel che vegn il quart, ne tuttavia il tierz onn de scola

mudergiaus ed unfisaus cun quei lungatg jester»).
736 Vgl. Gasetta Romontscha Nr. 12,21.3.1895, S. 2.
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hat uns auch in unseren republikanischen Gefühlen zutiefst gekränkt, die wir von

unseren hochverehrten Vorfahren geerbt haben. Als Bürger des alten freien
romanischen Rätiens fragen wir unseren hochlöbl. Kleinen Rat, mit welchem Recht

er seinen romanischen Bürgern auf einmal erklären kann: <Ihr alle, Männer und

Frauen, miisst von nun an eure Muttersprache vernachlässigen und Deutsch ler-

nen!>»

Die Petition schloss mit der Forderung, «im neuen Lehrplan für die
Primarschulen die Bestimmung zu streichen, dass der Unterricht in der
deutschen Sprache für alle romanischen Schulen obligatorisch sei. Stattdessen

begnüge man sich mit §19 der aktuellen Schulordnung, welche den
Deutschunterricht an romanischen Schulen <so weit thunlich> vorsieht.»

Im Grossen Rat gelangte die Petition am 30. und 31. Mai 1895 zur Beratung.

Im Namen der Petenten brachte Caspar Decurtins die
sprachlichkulturellen Argumente gegen das Obligatorium vor:

«Wir müssen vor allem unterstreichen, dass das Rätoromanische ebenso eine

selbständige Sprache ist wie das Italienische und Französische und keineswegs

eine Mischung aus Deutsch und Italienisch. Der berühmte italienische Philologe
Ascoli hat ganz klar gezeigt, dass die rätoromanische Sprache sich in gleicher
Form vom Latein ableitet, wie dies für die anderen romanischen Sprachen der

Fall ist Weil die Rätoromanen aber keinen eigenen Staat bildeten, hat sich

ihre Sprache nicht so weit entwickeln können wie die anderen romanischen Sprachen.

»

In pädagogischer Hinsicht versuchte Decurtins, die Gegner mit ihren
eigenen Waffen zu schlagen, indem er ausführte: «Ziller hat die schlechten

Einflüsse auf Geist, Charakter und Herz des Kindes klar aufgezeigt: Wenn

man es dazu zwingt, bereits in der vierten Klasse eine Fremdsprache zu
lernen, so wird die ganze geistige Entwicklung des Kindes unterbrochen,

737 StAGR C XII 2 c, Mappe <Deutscher Unterricht an romanischen Schülern. Darin Mappe:
<Petition von 30 Oberländer Gemeinden betr. deutschen Unterricht an roman. Schulen> mit
allen ausgefüllten Druckbögen («Buca mo ord riguards pedagogics essen nus seresentii de

schar declarar el niev plan instructiv l'instrucziun tudestga per obligatorica en tuttas scolas ro-
montschas, na quella octroada determinaziun intschentamentala ha era profundamein violau
nies sentiment republican, artaus da nos preziai babuns. Sco burgeis della veglia libra Rezia
romontscha selubin nus de damondar nies aultludeivel Cussegl Pign, cun tgei dretg, ch 'el astgi
tut eninaga declarar a ses conburgeis romontschs: < Vus tuts, umens e femnas, stueis dacheu-
envi neghligir Vies lungatg matern ed emprender tudestgh» / «ch'ei vegni strihau el niev plan
instructiv per las scolas primaras, che l'instrucziun el lungatg tudestg segi obligatorica per
tuttas scolas romontschas, e ch'in secuntenti culla determinaziun dil §19 dil present uorden
de scola, che perscriva, ch'il lungatg tudestg vegni mussaus ellas scolas romontschas <schi

lunsch sco selaschi> (<so weit thunlich>).»). Der ganze Wortlaut in Gasetta Romontscha Nr.
22,30.5.1895, S. lf.
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wenn nicht zunichte gemacht. Die Romanen werden sich gegen eine solche

Tyrannei zu wehren wissen.»

Weiter wehrte sich Schulinspektor Joachim A. Disch gegen den
Vorwurf, die Schulen in der romanischen Surselva befänden sich in einem
schlechten Zustand: « Unsere Schulen sind kein bisschen schlechter als in
anderen Tälern.» Wohl handle es sich in der Surselva vorwiegend um
«Berggemeinden, die nur von einfachen Bauern bewohnt werden (...)».
Dass ein solcher Schulrat nicht so gut sein könne wie derjenige von Chur,
Davos, Maienfeld, Ilanz usw. verstehe sich von selbst. Dennoch gebe es «in
der Surselva und sogar in der Cadi (obwohl einige das nicht gerne hören

werden) auch gute, ja sehr gute Schulräte.» Also auch in dieser Hinsicht
hinke die Surselva anderen Regionen keineswegs nach.

Major Rest Antoni Solèr schliesslich machte sprachpolitische
Argumente gegen den obligatorischen Sprachunterricht geltend:

«Unsere Muttersprache ist als Landessprache garantiert. Wir erachten dies als ein

heiliges Naturrecht und der Staat hat nie und nimmer das Recht uns eine fremde

Sprache aufzuzwingen. Man hat heute gesagt, dass die romanische Sprache
aussterben werde. Das glaube ich auch. Aber sie wird auf unseren Bergen und in

unseren Tälern noch lange ertönen. Unser Motto ist und bleibt: Wir sind romanisch

geboren, wurden romanisch aufgezogen, haben romanisch geheiratet, werden

romanisch sterben und wollen auch unser Seelenheil auf romanisch erlangen.»

Die Befürworter des Lehrplans im Grossen Rat ihrerseits unterstrichen,
dass das Vorgehen der Regierung durchaus verfassungsmässig sei. Weiter
bestritten sie, dass die Massnahme die Gefährdung der romanischen Sprache

zum Ziel habe.

Abschliessend gelangten zwei Anträge zur Abstimmung: Die Gegner
des Obligatoriums verlangten «Verweisung der Petition an den Kleinen Rat

zur Berücksichtigung und Antragstellung». Die Gegenpartei forderte
jedoch, es «müsse hier über die Petition zur Tagesordnung geschritten werden,

was um so unbedenklicher geschehen könne, als die Vertretung der Regierung

selbst die Berücksichtigung billiger Wünsche verspreche». Letzterer
Antrag obsiegte mit 48 gegen 16 Stimmen.738 Die politischen Akteure der
Surselva nahmen dieses Ergebnis mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis:

ras Verhandlungen des Grossen Rates, 30. u. 31.5.1895, S. 76-81 (summarisch) sowie teilweise
ausführlicher Wortlaut in Gasetta Romontscha Nr. 23, 6.6.1895, S. 1-3 («Nus stuein ora-
von accentuar, ch 'il retoromontsch segi in agien lungatg, schibein sco il lungatg talian e fran-
zos, e tuttavia buc ina mischeida de tudestg ed italian. II renomau filolog italian Ascoli ha

scharfamein mussau si, ch 'il romontsch darrivi dal latin e segi dalla medema naschientscha

sco ils auters lungatgs romans Mo cun quei ch'ils Retoromontschs formavan buc in
agien stat ha lur lungatg buca saviu sefar si sco ils auters lungatgs romontschs.» / «Ziller ha
claramein dilucidau las schliatas consequenzas pil spirt, caracter e cor digl affon cun vuler far
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«Die Surselva wartete sehr gespannt auf den Beschluss des Grossen Rates. Als
dieser in Trun anlässlich des Marktes bekannt wurde, waren verschiedene

unzufrieden, dass der Grosse Rat die Petition der Regierung bloss überwiesen und

empfohlen habe, statt die verhasste Bestimmung einfach streichen zu lassen.

In ihrem Unmut wollten einige sogleich die Zuflucht zur Initiative ergreifen.»

Ein Sieg - oder doch keiner?

Sogleich nach der Beratung im Grossen Rat sandte das Erziehungsdepartement

den romanischen Gemeinden einen Fragenkatalog betreffend den

Beginn des Deutschunterrichts und die Anzahl der hierzu aufgewendeten
Lektionen zu.740 Dieses Vorgehen erschien den Betroffenen höchst
suspekt. Eine Einsendung aus dem Oberlande> im <Bündner Tagblatb
ereiferte sich ob dem «zum Theil recht verfänglichen» Fragebogen, den man
dahingehend interpretieren könne, «dass die hohe Regierung einfach an
ihrem Lehrplane festhalte und die Oberländer zappeln lasse».141 An anderer
Stelle hiess es, dass das Erziehungsdepartement zu eigenmächtig und
selbstherrlich vorgehe «und dabei den eigentlichen Inhalt und das Ziel der
Petition der Schulräte sowie die vom Grossen Rat vorgegebene Richtung
völlig ignoriert (...)». Inhaltlich fehle die wichtigste und grundsätzlichste
Frage, nämlich: «Entspricht es überhaupt Ihren Verhältnissen, an Ihrer
Schule mit dem Deutschunterricht beginnen zu wollen?»142

emprender el memia baul in lungatg jester. II menar en l'instrucziun d'in difficultus lungatg
jester gia ella quarta classa sto interrompes sehe buc annullar, l'entira spirtala cultiva-
ziun digl äffon. Ils romontschs vegnan sedustar eneunter ina tala tirannia.» / «Nossas scolas

ein nuotzun mendras, che quellas d'autras valladas.» / «vischnauncas montanas, habitadas
suletamein da simpelspurs (...).»/«Nies lungatg matern eigarantius sco lungatg della tiara e

nus considerein quel sco in s. dretg della natira ed il stat ha mai e pli mai il dretg de sforzar si a

nus in lungatg jester. In ha detg oz, ch'il lungatg romontsch vegni mûrir giu. Jeu crei era quei.
Mo el vegn aune ditg resonar sin nos culms ed en nossas valladas. Nossa devisa ei e resta: nus
essen naschi romontschs, tratgsi romontschs, meridai romontschs, murin romontschs e vulein

era vegnir salvs sco romontschs.»).
Gasetta Romontscha Nr. 23,6.6.1895, S. 1-3. Die Ausführungen in der Gasetta Romontscha
Nr. 23 und 27, 6.6. u. 4.7.1895, S. 3 resp. 1 suggerieren, der Grosse Rat habe die Petition
überwiesen. Dem war jedoch nicht so, vgl. auch Fry, Schulstreit, S. 249f. Allerdings hatte
der Grosse Rat ausdrücklich auf das Versprechen der Regierung verwiesen, die Anliegen
der Petenten zu berücksichtigen, was faktisch einer Überweisung der Petition gleichkam.

740 StAGR C XII 2 c, Mappe <Deutscher Unterricht an romanischen Schulen>. Darin Mappe
<Beginn des deutschen Unterrichts in romanischen Schülern mit entsprechendem Druckbogen,

der am 24. Juni an die Gemeinden verschickt wurde.
741 Bündner Tagblatt Nr. 154, 5.7.1895, S. 2. Ähnlich Gasetta Romontscha Nr. 28, 12.7.1895,

S. 1.
742 Gasetta Romontscha Nr. 27, 4.7.1895, S. 1 («Ignorond totalmein il contegn ed igl intent della

petiziun dils cussegls de scola sco era la direeziun retscharta dal cussegl gron» / «anflan Eis

per commensurau a Lur relaziuns d'entscheiver en Lur scola cull'instrucziun el lungatg tu-

destgl»).
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Um das weitere Vorgehen zu besprechen, fand am 11. Juli 1895 - am
St. Placidus-Fest, als viel Volk aus der ganzen Region in Disentis versammelt

war - daselbst eine Konferenz statt. Sie wurde von rund 80 Männern
besucht, nämlich «von den Grossräten der Cadi, von einer beachtlichen
Anzahl Pfarrern als Präsidenten des Schulrates, von zahlreichen Lehrern,
Schulräten und anderen Freunden der Schule, nicht nur aus der Cadi,
sondern auch aus den Kreisen Rueun, llanz und Lumnezia». Den Schulräten

empfahl die Versammlung, auf die Fragen des Erziehungsdepartementes
nur «kurz und allgemein» zu antworten. Stattdessen fasste man weitere
konkrete politische Schritte ins Auge:

«In der Überzeugung, dass die Sache nur in die Länge gezogen werde und nichts

Gutes zu erwarten sei, wurde nach lebhafter Diskussion einstimmig und unter

Applaus beschlossen, die Initiative zu ergreifen, die vorgeschriebene Anzahl von

3'000 Unterschriften zu sammeln und den Souverän anzufragen, ob §19 der

Schulordnung nicht in einem wahrhaft demokratischen Sinn umgeändert werden

solle. »743

Die liberalen Zeitungen - auch jene aus dem mehrheitlich romanischsprachigen

Engadin - reagierten recht ungehalten auf diese Machtspiele
der Surselva. So warnte etwa die <Engadiner Post> die Bevölkerung davor,
sich dieser Bewegung anzuschliessen. «Es handle sich hier keineswegs um
die Frage <Romanisch oder Deutsch>, sondern darum, ob man eine <Volks-
schule> oder eine <Pfaffenschule> wolle!» Die <Bündner Post> schliesslich

behauptete, die Surselva würde den Kampf gegen das Erziehungsdeparte-

743 Gasetta Romontscha Nr. 28, 12.7.1895, S. 3f. («dais députai delta Cadi, dad in respectabel
diember de spirituals sco presidents diis cussegls de scola, da numerus scolasts, cussegliers de

scola ed auters amitgs de queila, buca mo ord la Cadi sonder era dils circhels de Ruaun, Glion
e Lungnezza». / «pauc e mo en gieneral» / «Ella perschuasiun, che la caussa vegni mo tratga
alla liunga, e ch 'ei segi de spitgar nuot bien ei suenter viva discussiun unitamein e sut applaus
vegniu concludiu de prender l'iniziativa, de collectar il perscrett diember de 3000 iniziants e

domondar si il suveran schebein il §19 digl uorden de scola duessi buca vegnir midaus giu en
in sen veramein democratic.») Auf dieser Linie befand sich auch die Versammlung der sur-
meirischen Schulräte, die bereits am 7. Juli in Tiefencastel stattgefunden hatte und danach in
einem Schreiben an das Erziehungsdepartement festhielt: «Mit Rücksicht aufden Umstand,
dass die romanische Sprache in unserem Kanton gesetzlich als eine Landessprache anerkannt
ist und somit auch im Schulwesen die gleichen Rechte wie die zwei andern Landessprachen
beanspruchen kann, und ebenso mit Rücksicht auf die grosse Verschiedenheit der Verhältnisse

und Bedürfnisse in den einzelnen Gemeinden, verlangen die Schulräthe der betreffenden
romanischen Gemeinden betreffs Einführung resp. Beginn des deutschen Unterrichts volle
Freiheit.» StAGR C XII2 c, Mappe <Beginn des deutschen Unterrichts an den romanischen
Schulen des Oberlandes >: Die Delegierten der Schulräte aus den meisten Gemeinden der
Kreise Alvaschein, Beifort und Oberhalbstein an das Erziehungsdepartement, 15.7.1895.

Vgl. auch die begeisterte Reaktion der Gasetta Romontscha in Nr. 29, 18.7.1895, S. 1 und
ein Einsenden ebd., S. 3.
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ment nicht so vehement führen, wenn Vital in der <richtigen>, also in der
konservativen Partei wäre.744

Nachdem die Gemeinden den Fragebogen - wie empfohlen - mit kurzen,

allgemeinen Angaben beantwortet hatten, war der entsprechende Re-

gierungsbeschluss zu erwarten. Um in dieser wichtigen Phase nochmals
den Standpunkt der Surselva klar und deutlich zu artikulieren, publizierte
die <Gasetta Romontscha> Mitte August 1895 einen zweiteiligen Artikel
mit dem Titel <Die romanische Sprache und der neue Lehrplan für die
Bündner Volksschulen Dieser griff das Erziehungsdepartement nochmals
mit scharfen Worten an und verglich dessen Vorgehen wahlweise mit einer
«russischen Tyrannei» oder den Verhältnissen zur Zeit der Helvetik:
«Nicht wahr, wenn die Verfasser des neuen Lehrplans nicht zu jung wären,
so miisste man glauben, dass sie beim Revolutions-Direktorium der Helvetik
zur Schule gegangen seien. »745

Die Regierung fasste am 21. August 1895 einen Beschluss und beauftragte

das Erziehungsdepartement, den Gemeinden ihre Empfehlungen
mitzuteilen. Den Beginn des Deutschunterrichts im vierten Schuljahr empfahl

die Regierung denjenigen Gemeinden, die dies bereits so praktiziert
hatten. Gegenüber allen anderen Schulen zeigte sich der Kanton freilich
kompromissbereit. An die Adresse derjenigen Schulen, die ab der fünften
Klasse Deutschunterricht erteilten, liess die Regierung ausrichten: «[Djass
unter den obwaltenden Verhältnissen nichts dagegen eingewendet wird, dass

mit deutschem Unterricht erst im V. Schuljahr begonnen, dann aber in
möglichst intensiver Weise betrieben und das Lehrziel doch erreicht werde (...)».
Den Schulen, die später als im fünften Schuljahr mit dem Deutschunterricht

begannen, legte das Erziehungsdepartement nahe, den Unterricht
nach Möglichkeit in die fünfte Klasse vorzuverlegen. «Sind aber die Ver-

744 Beide Zeitungen gemäss Gasetta Romontscha Nr. 30, 25.7.1895, S. 1 («Ei setracteschi cheu

tuttavia buc per la domonda, sch'in vegli <romontsch ne tudestg>, na, ei setracteschi ussa

sch'in vegli <ina scola dil pieveb, ne ina <scola de preraglia!>»). Auch die Reaktionen auf
die geplante Initiative fielen entsprechend negativ aus. Die <Engadiner Post> kommentierte
ironisch: «Sancta simplicitasl». Vgl. Gasetta Romontscha Nr. 29,18.7.1895, S. 2 (mit
Reaktionen).

745 Gasetta Romontscha Nr. 33 und 34,14. u. 22.8.1895, S. 1 («Il lungatg romontsch ed il niev

plan d'instrucziun per la scola populara grischuna». /«tirania russica»/«Neve, sch'ils conce-
piders de nies niev plan d'instrucziun fussen buca memia giuvens, sehe stuess ins crer, ch'els

fussen stai a scola tier il directorium helvetic della revoluziun?»). Die pädagogischen und

sprachlichen Gründe gegen ein Deutsch-Obligatorium wurden hier nochmals detailliert
wiedergegeben und argumentiert. Ebenfalls wurde ausgeführt, was der andernfalls
eintretende Sprachwechsel auslösen würde. Andererseits sah sich die <Gasetta Romontscha>

veranlasst, gegen Skepsis innerhalb der romanischen Bevölkerung vorzugehen. So gäbe es

«gewisse Leute, die meinen, dass man der romanischen Bevölkerung mit der Germanisierung
einen grossen Dienst erweisen würde». (Ebd., «Ei dat tais e quals, che creian, che la germani-
saziun fuss in gron benefeci per la populaziun romontscha.»).
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hältnisse Ihrer Schule derart, dass Sie von einem rechtzeitigen Beginn des

deutschen Unterrichts absehen müssen, so schiene es uns Ihren Verhältnissen

angemessener und für Ihre Schule zweckmässiger, ganz darauf zu verzichten.»

Die Gemeinden wurden abschliessend angehalten, die Vorschläge zu

prüfen und dem Departement ihren definitiven Entscheid mitzuteilen.746

Die <Gasetta Romontscha> publizierte den Inhalt des Schreibens ohne
weiteren Kommentar und überliess «die Beratung über die Ausführungen
und den Beschluss des hochlöbl. Kleinen Rates ganz dem Initiativkomitee»,747
Tatsächlich schien dieses fürs Erste unschlüssig, welches Vorgehen nun
angebracht sei. Da die Gemeinden lange nichts von sich hören Hessen,
ersuchte die Standeskanzlei diese Anfang Januar, innert acht Tagen Bericht
zu erstatten.748 In den nun eingehenden Rückmeldungen waren sich die
Gemeinden grundsätzlich darin einig, Deutschunterricht erteilen zu lassen.

In Bezug auf den Beginn des Deutschunterrichts wollte ein Grossteil ebenso

verfahren, wie es das Erziehungsdepartement empfohlen hatte. Einige
wenige Gemeinden beschlossen sogar in eigener Kompetenz, den
Vorschlag des Kantons zu überbieten; wieder andere zeigten sich nur teilweise
bereit, den Vorstellungen der Regierung nachzukommen.

Einzelne Gemeinden trafen Entscheide, die sich am äussersten Rand,
wenn nicht sogar ausserhalb des von der Regierung vorgeschlagenen
Handlungsspielraums bewegten. Brigels etwa antwortete, der Schulrat
habe die Schule besucht und beschlossen, Deutsch erst ab der sechsten
Klasse unterrichten zu lassen. Die fünfte Klasse habe schwache Schüler
und komme sogar im Romanischunterricht auf keinen grünen Zweig. Ähnlich

abweichend antwortete die Gemeinde Vella, der Deutschunterricht
werde «probeweise in der letzten Classe ertheilt». Das reformierte
Flond wiederum hatte bereits entsprechende Erfahrungen gesammelt und
erachtete «deutsch als Hemmschuh», weshalb die Gemeinde von der vierten

auf die sechste Klasse zu wechseln gedenke.
Mit den deutlichsten Worten lehnte schliesslich Andiast die Vorschläge

der Regierung ab. In Beantwortung des besagten Schreibens teilte die
Gemeinde mit, «dass wir Ihren gutgemeinten Rath nicht befolgen können. Wir
glauben, Ihnen dies aus rechtlichen, pädagogischen und erzieherischen
Gründen sagen zu müssen. Wir haben eben die Verhältnisse, wie sie in unse-

746 StAGR C XII 2 c, Mappe (Deutscher Unterricht an romanischen Schulen>: Erziehungsde¬
partement an verschiedene Schulräte der Surselva, 18. u. 19.10.1895. Vgl. ebenfalls Amtsblatt

Nr. 35, 30.8.1895, S. 417-420.
747 Gasetta Romontscha Nr. 36, 5.9.1895, S. 3 {«Nus surschein al comité d'iniziativa la dilucida-

ziun délias ponderaziuns e dil conclus de nies aultlud. Cusseglpign. »).
748 StAGR C XII 2 c, Mappe (Deutscher Unterricht an romanischen Schulen>: Standeskanzlei

an verschiedene Gemeinden der Surselva, 8.1.1896.
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rer Schule thatsächlich gegeben sind, täglich vor Augen und müssen, ob gern
oder ungern, uns danach richten».749

Was würde das Departement nun mit diesen Antworten anfangen?
Und wie sollten die politischen Akteure der Surselva bezüglich der von
ihnen angedrohten Initiative weiter verfahren? Dieses Problem stellte sich

umso dringlicher, als anlässlich der Lehrerkonferenz Vorderrhein und
Lumnezia im Februar 1896 die Frage aufgeworfen wurde,

«ob die Initiative gegen den obligatorischen Deutschunterricht an romanischen

Schulen, welche eine gutbesuchte Versammlung letzten Sommer in Disentis

beschlossen habe, für immer ruhe oder ob man nicht viel eher mit Hilfe dieser

Initiative den romanischen Gemeinden ermöglichen wolle, selber zu entscheiden,

was ihren jeweiligen Verhältnissen entspreche.»75°

Im Grossen Rat wurden in der Maisession 1896 die Positionen endgültig
bezogen. Nachdem Caspar Decurtins nochmals rechtliche und sprachlichkulturelle

Gründe gegen den zu frühen Deutschunterricht geltend gemacht
hatte, bestätigte Regierungsrat Andrea Vital die grundsätzliche
Kompromissbereitschaft des Erziehungsdepartements:

«Mit Bezug auf die Durchführung der vom Erziehungsdepartement gestellten

Forderungen sei in keiner Weise mit zu grosser Strenge verfahren worden So

habe man z.B. einer grossen Gemeinde auf deren Wunsch hin gestattet, mit dem

Deutschen erst in der sechsten Klasse zu beginnen. Verschiedenen Gemeinden sei

sogar angeraten worden, mit Rücksicht auf ihre besonderen Verhältnisse gar keinen

Deutschunterricht zu erteilen (...).»751

«Aus den wiederholten Zusicherungen des Chefs des Erziehungsdépartements»

konnte die konservative Presse entnehmen, «dass die Regierung die

Gemeinden nun selber entscheiden lassen will, wann sie an romanischen
Schulen mit dem Deutschunterricht beginnen wollen. Ja noch mehr: Die Re-

749 StAGR C XII 2 c, Mappe <Deutscher Unterricht an romanischen Schülern. Die einzelnen
Antwortschreiben sind zwischen November 1895 und Januar 1896 datiert. Es fällt ins Auge,
dass in zahlreichen Gemeinden der Ortspfarrer als Schulratspräsident unterzeichnete. Aus
den internen Akten des Departements geht hervor, dass auf der Grundlage dieser Rückmeldungen

eine angepasste Liste über den aktuellen Stand im gesamten romanischsprachigen
Gebiet erstellt wurde. (Ebd., Tabelle).

750 Gasetta Romontscha Nr. 7, 13.2.1896, S. 1 («schebein l'iniziativa pervia della obligatorica
instrucziun tudestga en scolas romontschas concludida la stad vargada dad ina numerusa
redunonza a Mustér, seigi messa a dormir per adina, ni schebein ins hagi el senn de entras

quella aquistar per las vischnauncas romontschas il dretg de sezas saver decider tgei convegni
mintgamai en lur respectivas relaziuns».).

751 Verhandlungen des Grossen Rates, 22.5.1896, S. 63-65, hier S. 65. Dazu auch Gasetta Ro¬

montscha Nr. 22, 28.5.1896, S. 1. Zudem ist ebd. Nr. 33,13.8.1896, S. 1 Decurtins' Votum im
Wortlaut wiedergegeben.
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gierung beharrt nicht mehr darauf, dass die deutsche Sprache an allen
romanischen Schulen unterrichtet werde.» Damit sei das von der Surselva
angestrebte Ziel erreicht worden. Und «[s\ollte der hochlöbl. Kleine Rat wider
Erwarten zu einem späteren Zeitpunkt auf das Obligatorium zurückkommen»,

dann könne man immer noch «zur geplanten Initiative Zuflucht nehmen

und die Frage dem Volk zur Abstimmung vorlegen.»752

C.2.3 Der Lehrmittelstreit: Kommunales Verweigerungsrecht?

Führen die ordentlichen politischen Partizipationsmittel zum Ziel?

Die systematische Herausgabe von Lehrmitteln für alle Schulklassen nahm

wenige Monate nachdem der herbartianische Lehrplan am 18. September
1894 von der Regierung für verbindlich erklärt worden war ihren Anfang.
Am 1. Februar 1895 beschloss der Kleine Rat, vorerst «für sämtliche Klassen

der deutschen Primarschulen des Kantons Graubünden neue, dem Lehrplan

entsprechende Lesebücher ausarbeiten zu lassen».753 Und was sollte in
den nicht deutschsprachigen Primarschulen des Kantons passieren? Um
diese Frage zu beantworten - und wohl auch vom Erfolg in der Frage des

Deutschunterrichts angespornt - ersuchten die Grossräte der Surselva in
der Mai/Juni-Session 1895 die Regierung die Neuauflage der alten
Schulbücher zu sistieren und stattdessen für die unteren drei Klassen «neue
romanische, nicht übersetzte Schulbücher» herauszugeben.754 Die Regierung
befasste sich an ihrer Sitzung vom 26. Oktober 1895 mit diesem Geschäft.
Tatsächlich beschloss sie, dass Lesebücher auf Italienisch, Ladin und Sur-
silvan «nach dem Plan der Lesebücher für die deutschen Primarschulen
erstellt werden, allein in durchaus freier Bearbeitung der deutschen Lesestücke
und Ersetzung derselben, soweit möglich, durch selbständige Arbeiten».

752 Gasetta Romontscha Nr. 33, 13.8.1896, S. 1 («Ord las repetidas sinseraziuns dil schef dil
département d'educaziun pon ins comprender, che la regenza vegli ussa schar maun Uber
allas vischnauncas, cura entscheiver cull'instrucziun tudestga ellas scolas romontschas, aunc
dapli, ella insista era buca sisu, ch'il tudestg vegni introducius en tuttas scolas romontschas. » /
«Duess igl aultlud. cussegl pign encunter tut spitgar pli tard puspei vuler sforzar vischnauncas
romontschas de menar en la instrucziun tudestga, sch 'eis ei aune adina temps de prender il
refugi tiella projectada iniziativa e far scriver ora quella questiun sil pievel. »).

753 StAGR CB V 3/224: Protokoll des Kleinen Rates, Sitzung vom 1.2.1895.
754 StAGR C XII11 c 5, Mappe <Petition oberländischer Schulräte um Revision des II. event.

III. romanischen Lesebuches>, 6.6.1895. Im Zusammenhang mit den Vorberatungen zu dieser

Petition hatte bspw. der Schulrat der Val Medel bereits am 13. Januar 1895 den Lehrern
jegliche Verwendung von Märchen im Unterricht kategorisch verboten. Vgl. Protokollauszug

in De Medell, Scolaresser, S. 138.
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Vorgängig wollte die Regierung aber die Frage der Rechtschreibung
geklärt haben.755

Zu diesem Zweck versandte das Erziehungsdepartement Anfang
November 1895 ein Zirkularschreiben an die romanischsprachigen Kreise des

Kantons. Um nicht allzu partikularistische Vorstellungen aufkommen zu
lassen, unterliess es das Departement nicht, auf die Komplexität der
rätoromanischen Sprachlandschaft hinzuweisen:

«Einmal zerfallen die beiden Hauptidiome wiederum in mehrere Dialekte, und

sodann ist innerhalb der Unterdialekte selbst die Schreibweise nicht überall

gleich. Dem Kanton kann man nicht zumuten, dass er alle; diese Verhältnisse

berücksichtige. Schon die Herausgabe von Lesebüchern in den beiden Hauptidiomen

(Oberländer- und engadiner-romanisch) verursacht ihm nicht unbedeutende

Kosten, wenn die Schulbücher zu einem angemessenen Preise abgegeben werden

sollen. So muss man darnach trachten, auf dieser Basis zu einem befriedigenden
Resultat zu gelangen.»15''

Die Vernehmlasser der Surselva bevorzugten in ihren Stellungnahmen
entweder die Muothsche Schreibweise oder die evangelische von Gion
Martin Darms.757 Um zu einem Kompromiss zu gelangen, berief die Regierung

eine Konferenz ein, an der Andrea Vital, Giacun Hasper Muoth,
Darms und die beiden Redaktoren J. M.Pfister und C. J. Cabalzar teilnahmen.

Die dort beschlossenen Anpassungen verabschiedete die Regierung
als offizielles Regelwerk und bestimmte, sie sollten fortan bei der kantonalen

Lehrmittelproduktion Anwendung finden.758 Die katholische Surselva

zeigte sich vorerst zufrieden über den Ausgang der Konferenz, denn «wie

man hört, soll der allgemeine Wunsch, sich an die Orthografie des Herrn
Muoth zu halten, berücksichtigt worden sein».159

Neben der Orthografie war die Surselva vor allem darauf bedacht, dass

die romanischen Lesebücher nicht reine Übersetzungen von deutschsprachigen

Produkten sein sollten. Entsprechend demonstrativ erteilte die Leh-

755 StAGR CB V 3/226: Protokoll des Kleinen Rates, Sitzung vom 26.10.1895. Eine Kopie des

Regierungsbeschlusses auch in StAGR C XII2 c, Mappe < Normen für die Orthographie des

Romanisch (Oberländerrom.)>.
756 StAGR C XII11 c 5, Mappe <Herausgabe romanischer und italienischer Lesebücher für die

Volksschulen Rundschreiben 2.11.1895.
757 Vgl. die einzelnen, zum Teil ausführlichen Antwortschreiben unter StAGR C XII 11 c 5

Mappe <Oberländer-romanische Lesebücher fürs I. und II. Schuljahrn
758 Einzelne Dokumente zu dieser Konferenz ebd. Zudem StAGR C XII11 c 5 Mappe <Nor-

men für die Orthographie des Romanisch (Oberländerrom.) >. Die Resultate der Orthogra-
fiekonferenz wurden mit Regierungsbeschluss vom 31.12.1895 verabschiedet (siehe ebd.).

759 Gasetta Romontscha Nr. 52, 24.12.1895, S. 2 («sco in auda dei il giavisch gieneral de sete-

ner vid l'ortografia dad'ora de Sgr. Muoth, esser vegnius risguardaus».). Vgl. ebenso Nr. 1,

2.1.1896, S. 3.
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rerkonferenz Vorderrhein, die Anfang 1896 in Vella tagte, nicht nur dem

Lehrplan und dem obligatorischen Deutschunterricht, sondern auch den

<Nibelungen> eine deutliche Abfuhr. Und am Schluss der Versammlung, so

der Berichterstatter, «ertönte noch das imposante Lied <A Trun sut igl
ischi»>.760

Doch die Anzeichen verdichteten sich, dass die romanischen Lehrmittel
sich inhaltlich kaum von den deutschen unterscheiden würden. «Ist es

möglich?», empörte sich die konservative Presse:

«Nachdem so viele Lehrerkonferenzen und so viele Schulfreunde sich entschieden

gegen die wenig erbaulichen Nibelungen ausgesprochen haben, wird von
verschiedener Seite aus ziemlich sicherer Quelle bestätigt, dass diese doch im neuen

Schulbuch enthalten seien! Wohlan, ihr Herren, nur weiter so! Der Krug geht

zum Brunnen, bis er bricht.»161

Da half auch der Einwand der Kreislehrerkonferenz Disentis wenig,
eine von ihr einberufene Kommission zur Prüfung der <Nibelungen> sei

einstimmig zum Schluss gekommen, «das hohe Erziehungsdépartement zu
ersuchen, diese Sagen nicht als Gesinnungsstoff in unsere Volksschulbücher
aufzunehmen».161 Stattdessen, so verlautete von anderer Stelle, wäre es

angebracht, für die Schulbücher Literatur aus der eigenen Region zu
berücksichtigen. So etwa Märchen aus der soeben erschienenen Rätoromanischen

Chrestomathie), von denen «einige wie gemacht sind für ein Lesebuch

für unsere romanischen Kinder. Wir sind der Meinung, verlangen zu dürfen,
dass sie an Stelle übersetzter deutscher Märchen in die Bücher der romanischen

Primarklassen aufgenommen werden.»161 Doch die Arbeiten an den

760 Gasetta Romontscha Nr. 7,13.2.1896, S. 1 {«eis ei aune vegniu intonau la imposante canzun:
<A Trun sut igl ischi»>). Nicht zuletzt fühlte sich die Lehrerkonferenz wohl auch von der
wachsenden resp. anhaltenden Kritik gegenüber den Nibelungen aus dem Engadin (vgl.
ebd. Nr. 6, 6.2.1896, S. 2) und Italienischbünden (ebd. Nr. 7, 13.2.1896, S. 2) bestärkt.
Beispiele für kritische Stellungnahmen aus Deutschbünden bei Metz, Herbartianismus, S. 434f.

761 Gasetta Romontscha Nr. 12, 18.3.1896, S. 2 {«Eis ei pusseivel? Suenter che tontas e tontas
conferenzas scolasticas e schi biars premurai amitgs de scola han resolutamein s'expectorau
encunter schar prender si las zun pauc edificontas detgas de Nibelungen eis novs cudischs de

scola, vegn ei da plirs mauns ord ualti segira fontauna sinserau, che quei vegni tuttina a da-
ventar! Basta mo vinavon Vus signurs! Il ruog va tiella fontauna, entochen ch'el rumpa.»).

762 StAGR C XII 2 c, Mappe Nichtaufnahme der Nibelungen in die rom. Lesebüchern
Kommission der Lehrerkonferenz Disentis an Erziehungsdepartement, 22.3.1896.

763 Gasetta Romontscha Nr. 30, 23.7.1896, S. 1 {«ein entginas sco fatgas per in cudisch de lectura

a nos affons romontschs e nus cartein, ch'ins astgi domandar, ch'ellas vegnien pridas si en ils
cudischs per las classas primaras romontschas, enstagl translater praulas tudestgas».). Anlässlich

seines Votums zum Lehrplan und zum Deutschunterricht in der Maisession 1896 streifte
Decurtins ebenfalls die Lehrmittelfrage. So kritisierte er, dass der Lehrplan «auf Germanisierung

der romanischen Landesteile» tendiere. «Demgemäss werden auch die romanischen
Lesebücher abgefasst und in dieselben durchaus antinationale Stoffe aufgenommen, wie z.B.
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Lesebüchern für die erste und zweite Klasse waren bereits zu weit
fortgeschritten. In der zweiten Jahreshälfte 1896 lagen sie im Druck vor.764

Anlässlich der Lehrerkonferenzen im Frühjahr 1897 gaben die neuen
Lesebücher viel zu diskutieren. Aus der Cadi verlautete, es habe sich in der
Diskussion

«ein allgemeiner Unwille in Bezug auf die neuen Schulbücher geäussert. Diese

seien ganz anders herausgekommen als von den meisten Lehrerkonferenzen
erwünscht, denn diese wollten von Robinson wenig und von den Nibelungen gar
nichts wissen. Aus religiösen, pädagogischen und sprachlichen Gründen werden

die neuen Schulbücher abgelehnt.»

Enttäuscht musste die Konferenz feststellen, dass die Lehrer zwar «mit
Mut und Ausdauer debattiert und für eine gute Sache» gekämpft hätten -
«unter der aktuellen pädagogischen Herrschaft» scheine es aber, «als wäre
alles umsonst gewesen». Deshalb sei nun «der Tag und die Stunde gekommen,

wo die Schulräte aufstehen und zeigen sollen, dass die souveränen
Gemeinden in Bezug auf die christlichen Gemeindeschulen auch noch ein
Wörtchen» mitzureden hätten, «um aus diesen keinen Tummelplatz für alle

möglichen pädagogischen Experimente zu machen».165

Genau diesen Weg der kommunalen Protesthandlungen sollte die
katholisch-konservative Surselva in der Folge mit Nachdruck einschlagen.

«Unsere Schulordnung ist von A bis Z verfassungswidrig»

In der Lehrmittelfrage hatten die Eingaben an das Erziehungsdepartement
und an die Regierung sowie die Interventionen von regionalen Parlamentariern

nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Mehr Erfolg verzeichneten die

die Bearbeitung der zu pädagogischen Zwecken an und für sich untauglichen Nibelungenlieder

u.s.w. Es liege hiezu um so weniger Veranlassung vor, als die romanische Sprache und
Litteratur in genügender Weise Stoffe für Lesebücher biete.» Zitiert gemäss Verhandlungen
des Grossen Rates, 22.5.1896, S. 63. Vgl. dazu oben, Anm. 751.

764 Vgl. BR 3884 und BR 1651. Verschiedene Aktennotizen zur Entstehung der Lehrmittel und
Korrespondenzen des Erziehungsdepartementes mit den Autoren J. M. Pfister (Schlans)
und C. J. Cabalzar (Ilanz) finden sich unter StAGR C XII 2 c Mappe < Oberländer-romanische

Lesebücher fürs I. und II. Schuljahr>.
765 Gasetta Romontscha Nr. 12, 18.3.1897, S. 2 («semanifestau gienerala malveglia culs novs

cudischs de scola, ch'ein vegni luvrai orat tut autruisa, che quei che las biaras conferenzas sco-
lasticas han giavischau, las qualas levan saver pauc da Robinson e nuot dal tut dalla Nibelun-
ga. Per motivs religius, pedagogics e linguistics vegnan quels disapprobai. » / «han valerus- e

perseverontamein plidau, discussionau e battiu per la buna caussa, mo sut il present regiment
pedagogic para quei d'esser stau tut adumbatten ». /«Il di e l'tira ei cheu, nua ch 'ils cussegls de
scola deien star si e far ver, che las vischnauncas suveranas hagien era de dir in plaid sur las
scolas communalas e cristianas per buca schar far ord quellas in 'arena de tuttas uisas experiments

pedagogics. »). Vgl. ebd. Nr. 7,11.2.1897, S. 1.
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romanischen Gemeinden hingegen im Kampf gegen den obligatorischen
Deutschunterricht an romanischen Schulen, und zwar mit der Behauptung,
das Obligatorium sei nicht verfassungsmässig. Deshalb schien nun auch bei
den Lehrmitteln die nächste Eskalationsstufe unausweichlich. Diese
bestand im Wesentlichen darin, die Verfassungsmässigkeit der gesamten
kantonalen Schulgesetzgebung in Frage zu stellen. Denn auf dieser Grundlage
konnten sich die regionalen politischen Akteure alle (altrechtlichen)
Handlungsoptionen offen halten.

Caspar Decurtins hatte bereits anlässlich der Maisession 1896 - gleichsam

zum Abschluss der Grossratsdebatte rund um den Deutschunterricht

- in diese Richtung zu argumentieren versucht. Am Ende seiner Rede
machte er nämlich auf den Umstand aufmerksam,

«dass unsere Schulordnung von A bis Z verfassungswidrig ist, da sie nie in einem

organischen Gesetz dem Volk zur Abstimmung unterbreitet wurde. So lange aber

kein konstitutionelles Gesetz erarbeitet wird, werden die romanischen Gemeinden

ihre Rechte verteidigen und sich nicht vorschreiben lassen, wann mit dem

Deutschunterricht zu beginnen sei.»166

Im Frühjahr 1897 doppelte Decurtins nach: «Wir stehen vor der Tatsache,

dass unser Schulwesen seit 40 Jahren auf verfassungslosem Wege geordnet

wurde, und dass man einem Schulgesetz, das vom Volke anzunehmen

gewesen wäre, immer ausgewichen ist.»161 Gleichsam um diese Behauptung
zu unterstreichen, unternahmen die opponierenden Gemeinden einen ersten

konkreten Verweigerungsschritt. «Der unterzeichnete Schulrath», so
hiess es in dem vorgedruckten Schreiben, das 44 Schulräte im August und
September 1897 an die Regierung schickten, «sieht sich veranlasst, Ihrer
hochlöbl. Behörde mitzutheilen, dass er den Beschluss gefasst hat, das Lesebuch

für die romanischen Primarschulen für das zweite Schuljahr in unsere
Schule nicht einzuführen (...)».

Als Gründe für diese Verweigerung nannten die Schulräte zum einen
die Märchen, die als Übergang von den Fabeln des ersten Lesebuches zur
Haupterzählung des zweiten Lesebuches dienten: «Es ist uns unbegreiflich,
wie bei dem so reichen Stoffe an wirklich passenden und gediegenen Erzählungen

für Kinder dieses Alters die mehr als absonderlichen Märchen
aufgenommen werden, die dem Kinde sofort als nicht der Wirklichkeit entsprechend

und unwahr erscheinen.»

766 Vgl. oben, Anm. 751 («che nies uorden de scola segi dad a entochen z inconstituzionals,
essend mai suttamess en ina lescha organica alla votaziun dil pievel. Aschi ditg, ch'ei segi
buca luvrau ora ina lescha constituzionala, vegnien las vischnauncas romontschas defender
lur dretgs e buca schar prescriver, cura ch'ei hagien d'entscheiver cun il tudestg.»).

167 Zitiert nach Fry, Decurtins I, S. 162.
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Noch bedenklicher scheine aber «die, wir möchten sagen peinliche Sorgfalt,

mit der alles spezifisch Christliche aus dem Lesestoffe ausgemärzt ist».

Schliesslich signalisierte das Schreiben bereits Widerstandsbereitschaft
gegenüber dem Lesebuch für die dritte Klasse:

«Sollte man im Gegensatz zu den Beschlüssen der Oberländer Lehrerkonferenz
in das Schulbuch für die dritte Schulstufe das Nibelungenlied als Stoff für den

Gesinnungsunterricht aufgenommen haben, müssten wir energisch dagegen
protestieren. Die wilde Minne, die Mordlust und Rachsucht, überhaupt die dämonischen

Elemente des Menschenlebens, die in diesem Liede sich in ihren vollsten

Erscheinungen zeigen, sind doch kaum dazu angethan, um den kindlichen
Charakter sittlich zu bilden.»

Deshalb stellten die Schulräte das Gesuch, «durch die romanischen

Lehrerkonferenzen des Oberlandes ein der religiösmoralischen Anschauung

der romanischen Bevölkerung entsprechendes Lesebuch für die zweite
und ein solches für die dritte Schulstufe ausarbeiten [zu] lassen».76S

Die Regierung antwortete am 24. September 1897 auf die «Einlagen»
der Schulräte. Sie rollte die Entwicklung der neuen Lehrmittelgeneration
nochmals detailliert auf und begründete ihr Vorgehen betreffend Ortho-
grafie der Lesebücher: «Was sodann den Inhalt der oberländischen
Lesebücher anbelangt», hiess es weiter, «fehlte jede Veranlassung, von den Normen,

die bei der Ausarbeitung deutscher, italienischer und engadinischer
Lesebücher beobachtet wurden, abzuweichen. » Denn sogar gegen die
Aufnahme der <Nibelungen> «haben sich nicht sämtliche Oberländer
Lehrerkonferenzen, wie man aus der Einlage schliessen könnte, sondern nur die

Kreislehrerkonferenz Disentis ausgesprochen». Ausserdem liess das im
Laufe des Jahres 1897 erschienene Lesebuch für die dritte Klasse
ausdrücklich die freie Wahl zwischen <Patriarchen> und <Nibelungen>.769

Im Weiteren wies die Regierung mit Nachdruck den Vorwurf zurück,
«dass mit peinlicher Sorgfalt alles spezifisch Christliche aus dem Lesestoff
ausgemerzt worden sei. Es ist doch gar zu einseitig, ein Lesebuch, das nicht
speziell für den Religionsunterricht, sondern für den allgemeinen Elementar-

und Realunterricht bestimmt ist, darnach zu beurteilen, wie oft darin der
Name Jesus Christus vorkommt.» Letztlich beschloss die Regierung, auf die
«Petition» nicht einzutreten.770

768 StAGR C XII11 c 5, Mappe <Petition oberl. Schulräte um Revision des II. event. III. roma¬
nischen Lesebuches> (Druckbögen, August/September 1897). Vgl. auch Gasetta Romon-
tscha Nr. 39,16.9.1897, S. 1 und Bündner Tagblatt Nr. 219,19.9.1897, S. 2.

769 Vgl. BR 1654.
770 StAGR CB V 3/235: Protokoll des Kleinen Rates, Sitzung vom 24.9.1897. Protokollauszug

in StAGR C XII11 c 5, Mappe <Oberländisches Lesebuch. Sigisbert. Verhandlungen wegen
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Die Wortwahl der beiden Parteien lässt bereits erkennen, anhand
welcher Argumentationsmuster der anschliessende offene Konflikt verlaufen
sollte: Während die Schulräte eine <Mitteilung> zustellten, beschloss die

Regierung, auf die <Petition> nicht einzutreten. Mit anderen Worten: die

Regierung betrachtete das Schreiben der Schulräte als ein Gesuch, das sich

mit Ja oder Nein beantworten liess. Die protestierenden Gemeinden

hingegen verharrten gedanklich und argumentativ in der Zeit vor Inkrafttreten

des Landespolizeirechts, und dementsprechend behandelten sie die

Lehrmittelfrage aus der Perspektive der kommunalen Kompetenzhoheit.
Dieses alte Rechtsverständnis rückte Caspar Decurtins nochmals anlässlich

der Maisession 1898 des Grossen Rates ins Zentrum. Nach den

Erläuterungen zum Lehrplan und zum Inhalt der kantonalen Lehrmittel erklärte
er feierlich,

«dass wir den Lehrplan der Regierung als nicht verfassungsmässig und für unsere

Gemeinden und ihre Lehrer als nicht bindend betrachten müssen. Ich muss es

dem Kleinen Rat überlassen, die entsprechenden Rechtsgrundlagen zu schaffen,

falls er eine Reglementierung unserer Schulordnung im obgenannten Sinn als

zweckdienlich und für das Volk nützlich erachtet. Zum jetzigen Zeitpunkt steht

sie aber nicht auf dieser Grundlage und ich erachte es als meine Verpflichtung

festzuhalten, dass unsere Gemeinden das Recht haben, die Ausführung des Lehrplans

zu verweigern,»771

«Absolut vertraulich!» - <Sigisbert> contra <Robinson>

Nach diesem argumentativen Befreiungsschlag ging ein Teil der katholischen

Surselva in die Offensive.772 Anlässlich einer ausserordentlichen
Zusammenkunft der <Lehrerkonferenz Vorderrhein und Glenner> vom
22. Oktober 1898 soll der Beschluss gefasst worden sein, an Stelle des refü-
sierten Lehrmittels ein eigenes herauszugeben. Pater Maurus Carnot im

Abänderung). Vgl. auch die Reaktion in Gasetta Romontscha Nr. 44,21.10.1897, S. 2.
771 Ganzes Votum wiedergegeben in Gasetta Romontscha Nr. 24-26, 16-30.6.1898, S. 1

(«che nus stoveien considerar quest plan de scola della regenza sco buca constituzionals e

per nossas vischnauncas e lur scolasts buca ligionts. Jeu sto surschar agi aultludeivel cussegl

pign per il cass, ch'el tegn ina reglementaziun de nies uorden de scola el sura indicau senn
e spirt per indicaus favoreivels al gieneral beinstar e conform allas ideas de nies pievel, de

procurar in terren legal e constituzional. Ussa stat el buca sin quei terren ed jeu tegnel per
mia obligaziun de constatar, che nossas vischnauncas han il dretg de snegar l'execuziun dil
plan descola.»). Auch abgedruckt in RCXII, S. 314-318. Zu den Grossratsverhandlungen
vgl. auch Carnot, Veterans, S. 75-77; Fry, Schulkonflikt, S. 255-258 sowie Metz, Herbar-
tianismus, S. 419.

772 Zur unterschiedlichen Anzahl Gemeinden, die sich im Laufe des Konflikts an den jeweiligen
Eingaben beteiligten, vgl. Fry, Schulkonflikt, S. 254, Anm. 27.
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Kloster Disentis wurde mit der Ausarbeitung der Erzählung <Sigisbert>
beauftragt.773 Er selber schrieb dazu rückblickend:

«Es gehört zu den kostbarsten Erinnerungen des Verfassers dieser Zeilen,

wie Decurtins mit der Bitte zu ihm gekommen ist, das zweite Schulbuch in einem

christlichen und patriotischen Sinn zu erarbeiten. Und ebenso, wie dieser in Rom

und in den Hauptstädten der Welt respektierte Mann bei jedem Kapitel des <Sigis-

bert en Rezia> eine wahrlich kindliche Freude zeigte, genauso als wäre der grosse
Decurtins selber noch ein Schulbub der Surselva.»

Gegen Ende 1898 spitzte sich die Lage freilich insofern zu, als <Der freie
Rhätier> zu vermelden wusste, die Surselva habe ein eigenes Lehrmittel in

Auftrag gegeben. Die <Gasetta Romontscha> bestätigte das Gerücht und
mokierte sich über die Nervosität, die man aus der Berichterstattung des

<Freien Rhätiers> verspüre:

«Nachdem die hohe Regierung die Anliegen der Petenten zurückgewiesen hatte,

haben diese - auf der Grundlage der angeregten Schulbuch-Diskussion im

vergangenen Grossen Rat und nach verschiedenen Beratungen - den Beschluss ge-

fasst, möglichst schnell ein anderes zweites romanisches Schulbuch herauszugeben.

Dieser Beschluss hat beim erwähnten Einsender eine Geistesverwirrung

ausgelöst, er träumte von einer Verschwörung gegen die Regierung und um diese

zu verteidigen, stellte er bereits ein Bataillon Protestanten und Katholiken auf
Pikett. Gleichzeitig droht er damit, die Namen derjenigen zu publizieren, die die-

773 Gemäss Fry, Schulkonflikt, S. 253f. bestellte Decurtins ein Komitee, welches das Buch aus¬

arbeiten sollte. Lehrer Andreas Schwarz, Trun, habe <Sigisbert> als Ersatz vorgeschlagen.
Als sich innerhalb der Kommission niemand an die Bearbeitung des Stoffes wagte, kontaktierte

Decurtins P. Maurus Carnot. Die Legende des Klostergründers Sigisbert war in der

Region wohlbekannt (Sigisbert als Kirchenpatron, Legenden und Lieder, vgl. Register RC).
Hinzu kamen neuere literarische Texte (vgl. etwa das Gedicht von Muoth in CR 1885).
Auch P. Maurus Carnot hatte die Figur des Sigisbert bereits im Jahr 1891 in seinem Drama
Placidus von Hohenrätien literarisch verarbeitet. Vgl. auch e-LIR, <Sigisbert> (Carl Pfaff)
sowie Sachkatalog KBGR, Stichwort <Sigisbert>.

774 Carnot, Veterans, S. 77 («Ei auda tier las pli custeivlas regurdientschas dil scribent de

questas lingias, co Decurtins ei vegnius tier el, supplicond de luvrar ora il secund cudisch
de scola en in senn cristian e patriotic e co quei um, respectaus a Roma ed ellas capitalas dil
mund, mussava in piascher veramein affonil e muentont tier mintga capetel de <Sigisbert en
Rezia>, precis sco sch'il grond Decurtins fuss aune sez in buob de scola sursilvan.»). Gemäss

Fry, Schulkonflikt, S. 254 lag das deutsche Originalmanuskript bereits am 19. November
1898 vor. Der aus dem deutschsprachigen Samnaun stammende Carnot, der später selber
romanisch schrieb, fühlte sich zu dieser Zeit in der romanischen Sprache noch zu unsicher. Die
Übersetzung ins Romanische nahm Lehrer Schwarz vor. Vgl. dazu auch Deplazes, Con-
ferenza scolastica, S. 136. Angaben zu Carnots Leben und Werk bei Deplazes, Identität,
S. 156-176; Bezzola, Litteratura, S. 423 -436 sowie in HLS III, S. 212 (Lucia Walther).
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ses Buch unterstützen. Die 44 Schulräte pfeifen allerdings auf solche dummen

Drohungen. »775

Das Erziehungsdepartement nahm diese neue Entwicklung tatsächlich
mit Besorgnis zur Kenntnis. «Angesichts der Zeitungsnotiz, dass die
Kreislehrerkonferenz Disentis ein besonderes Lesebuch für das II Schuljahr
herausgeben wolle», beauftragte es Schulinspektor Joachim A. Disch, «der
Kreislehrerkonferenz den §21 der Schulordnung in Erinnerung zu rufen».716

Doch die wachsende Nervosität der Kantonsbehörden bestärkte die
Schulbehörden der Surselva nur noch darin, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

Im März 1899 lag der <Sigisbert en Rezia> im Druck vor und stand für
den Gebrauch in den Schulen bereit. In der Aufmachung lehnte sich das

Buch - obwohl beim katholischen Verlagshaus Benziger in Einsiedeln
erschienen - stark an das offizielle Lehrmittel an. Ebenso war das Komitee in
inhaltlicher Hinsicht im Vorwort bemüht, hervorzuheben, was den kantonalen

Vorgaben entsprach: «Beim Erarbeiten unseres vorliegenden zweiten
Schulbuches haben wir uns stark an das Lesebuch für die zweite Klasse der

italienischsprachigen Schulen angelehnt. Gleich wie dort haben auch wir
hier die aus dem deutschen übersetzten Märchen weggelassen.»

An Stelle des <Robinson>, «der uns fremd ist», hiess es weiter, stellen
wir «<Sigisbert> als Überbringer der Kultur in unser Bündner Oberland».
Als Vorzug des <Sigisbert> gegenüber <Robinson> sei insbesondere zu
betrachten, dass « [d]fe ganze Erzählung in unserem eigenen Land spielt. Das

Umfeld der Handlungen und diese selber liegen dem Kind so viel näher, als
das Tun und Lassen eines Menschen aufeiner einsamen Meeresinsel und die
Aktivitäten seines Einwohners. Beinahe alle Geräte und Einrichtungen und
beinahe jede Handlung, die in der Erzählung <Sigisbert> vorkommen, sind
dem Kind verständlich. »777

775 Gasetta Romontscha Nr. 44, 3.11.1898, S. 2 («Havent l'aulta regenza tschuncau giu quella
supplica, han ils petents silla viva debatta dil davos cussegl gron pervi dals cudischs de scola

e suenter repetidas deliberaziuns concludiu de ton pli spert schar dar ora in auter II cudisch
de scola romontsch. Quei conclus ha caschunau il deliri agi allegau insérant, el ha semiau
d'ina conspiraziun encunter la regenza e per defensiun de quella ha el gia mess sil pichet in
battagliun protestants e catolics. El medem temps smanatscha el de publicar ils nums de quels,
che prendien art e part de quei cudisch. Iis 44 cussegls de scola prendan denton si lev per
talas ortgas smanatschas.»). Die Ausführungen des <Freien Rhätiers> bei Fry, Schulkonflikt,
S. 254, Anm. 26.

776 StAGR C XII11 c 5, Mappe <Beschluss der Lehrerkonferenz Disentis betr. Schaffung eines

Lesebuchs fürs Ute Schuljahr>: Erziehungsdepartement an Schulinspektor Disch, 23.11.1898.

Disch kam diesem Auftrag mit Zirkularschreiben vom 17.12.1898 nach.
777 BR 1652, unpag. {«Enten elaborar nies present secund cudisch de scola essen nus seteni ste-

diamein vid il cudisch de legier pella secunda classa délias scolas italianas. Sco en quel, aschia
ein era cheu las praulas translatadas ord il tudestg schadas naven.» / «ch'ei jasters per nus,
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Mit dem (Sigisbert en Rezia> wollten die Schulräte der Surselva gegenüber

dem Kanton definitiv markieren, dass sie in der Lehrmittelfrage jegliche

Kompetenz für sich reklamierten. Am 15. März 1899 wandte sich Caspar

Decurtins deshalb im Namen eines von ihm geleiteten Komitees778 mit
einem «absolut vertraulichen» Schreiben an die Schulräte. Dem Schreiben
war das Schulbuch für die zweite Klasse beigelegt, «so wie es für die
katholischen Schulen erarbeitet worden ist». Dieses Buch, so blickte das Komitee
nochmals zurück, «wurde einer grösseren Kommission, bestehend aus Herren

aus allen Kreisen der Surselva, vorgestellt. Diese hat das Buch einstimmig

genehmigt und beschlossen, es mit acht grösseren passenden Illustrationen

auszustatten.» Doch gerade das Anfertigen dieser Bilder, «zur Hälfte
Originale, die speziell zu diesem Zweck gemalt wurden, hat das Erscheinen
des Buches leider stark verzögert». Zum Inhalt der Erzählung <Sigisbert en
Rezia> hiess es weiter, diese «klassische Erzählung von Herrn Pater Dekan
Maurus Carnot» biete «einen Stoff, der ebenso national und patriotisch wie

zutiefst religiös ist».

Danach kam das Schreiben auf die Koordination des weiteren Vorgehens

zu sprechen, um sich beim Kleinen Rat durchsetzen zu können: «Die
Lehrerkommission der verschiedenen Kreise der Surselva hat als Fachgremium

einstimmig beschlossen, den Gemeinden die Einführung des Buches

zu empfehlen. Diese soll noch im Monat März mittels Schulratsbeschluss

erfolgen.» Denn, so hiess es weiter, «wird das Buch noch im laufenden
Schuljahr eingeführt, dann müsste sich ein allfälliger Widerstand im Laufe
der nächsten Monate bemerkbar machen, und die Angelegenheit ist erledigt,
bevor das neue Schuljahr beginnt.» Die Art und Weise, «dem hochlöbl.
Kleinen Rat die Einführung des Buches mitzuteilen, ohne um Bewilligung

zu ersuchen», sei «nach einstimmigem Rat verschiedener ausgezeich-

tschentein nus <Sigisbert> sco purtader delta cultura en nossa Surselva grischuna». / «L'entira
historia serepresenta en nossa atgna tiara. Il terren délias acziuns e quellas sezzas schaian agi
affon biapli datier, che la isolada insla en la mar ed il far e demanar de siu habitont. Bunamein
tuts cundrez e quasi scadina acziun, che vegnan avon en Sigisbert, ein capeivels agi affon.»).
Zur Rolle des Benziger Verlags bei der Verbreitung katholischer Druckschriften vgl.
Altermatt, Katholizismus und Moderne, S. 254. Zu den Verhandlungen der Surselva mit dem
Einsiedler Verlag vgl. Fry, Schulkonflikt, S. 254.

778 Dazu Fry, Schulkonflikt, S. 251f.: «Um streng gesetzlich vorzugehen, sollte die Aktion von
der nach seiner [Decurtins'] Ansicht einzig zuständigen Schulbehörde, den Gemeinde-Schul-
räten, ausgehen. Zunächst fasste er die autonomen und isolierten Schulräte in ein Komité, das
als ausführendes Organ funktionieren sollte, zusammen. An die Spitze des Komités trat er als
Präsident. Das Komité, das sosehr im Hintergrund blieb, dass es uns nicht mehr gelang, alle
seine Mitglieder ausfindig zu machen, musste das Zusammengehen der Schulräte und eine
einfache, rasche Arbeitsweise sichern.» Zur personellen Zusammensetzung des Komitees ebd.,
S. 252, Anm. 21.
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neter und in dieser Frage erfahrener und kompetenter Männer» gewählt
worden.779

Tatsächlich deckten im März und April 1899 22 romanische Gemeinden
der Surselva die Regierung mit entsprechenden Zuschriften ein.780 Ebenso
führten verschiedene Schulen das Buch noch im Verlauf des Schuljahres
1898/1899 ein, also ohne die Antwort der Regierung abzuwarten.781

Das zuständige Erziehungsdepartement antwortete zunächst kurz und

bündig: «Auf Ihre Zuschrift vom 24. dies, welche dem unterzeichneten
Departement überwiesen wurde, können wir Ihnen vorläufig berichten, dass

die Erziehungskommission das eingesandte Lesebuch prüfen und der Kleine
Rat dann entscheiden wird, ob dessen Einführung bewilligt werden kann,»782

Dass die Nervosität im Erziehungsdepartement jedoch anhielt, zeigte sich
in der anschliessenden Korrespondenz mit Schulinspektor Joachim
A. Disch. Diesem warf das Departement vor, auf die Bestimmung von §21

der Schulordnung zu lasch hingewiesen zu haben.783 Gleichzeitig sandte das

Departement das Lesebuch an Erziehungsrat A. Fontana in Flims zur
inhaltlichen und an Lehrer J. M. Pfister in Schlans zur orthografischen
Prüfung.784

RBKD M 39: Absolut confidenzial! [Das Komitee an die protestierenden Schulräte der
Surselva], Trun 15.3.1899 («sco quel ei vegnius elaboraus per las scolas catholicas». / «ei staus

mess avon ad ina pli numerusa comissiun de Sgrs. ord tuts cumins della Surselva. Quella ha
unanimamein approbau tal e concludiu, il cudisch deigi vegnir munius cun otg pli grondas
adequatas illustraziuns. » / «ch'ein per la mesadat originalas efatgas per quei intent, ha deplo-
rablamein terglinau zun ditg l'apparaziun dil cudisch». /«classica raquintaziun de Sgr. P. De-
can Maurus Carnot» / «material aschi nazional e patriotic, sco profundamein religius». / «La
comissiun dils scolasts dils divers circhels sursilvans, sco ina reuniun ded umens versai ed en

caussa compétents, ha unanimamein concludiu, ei seigi de recomondar alias vischnauncas de

menar en il cudisch tras conclus del cussegl de scola aune il meins de Mars. » / « vegn il cudisch
menaus en duront il present onn de scola, sto l'eventuala oposiziun se manifestar el quors dils
suondonts meins e vegn la caussa ad esser dicidida, avon ch'il niev onn de scola entscheivi». /
«d'annunziar l'introducziun dil cudisch agi ault. lud. Cusseglpign senza dumendar ina
approbaziun» / «suenter igl unanim cussegl de plirs distingui ed en caussa versai e compétents
umens»),

780 Die Schreiben der einzelnen Gemeinden unter StAGR C XII11 c 5, Mappe <Beschluss der
Lehrerkonferenz Disentis betr. Schaffung eines Lesebuchs fürs Ute Schuljahr*.

781 Der Medelser Schulrat z.B. beschloss die Einführung am 24.3.1898. Gemäss Fry, Schulkon¬

flikt, S. 255, Anm. 33.
782 StAGR C XII11 c 5, Mappe <Beschluss der Lehrerkonferenz Disentis betr. Schaffung eines

Lesebuchs fürs Ute Schuljahr*: Schreiben vom 24.3.1898.
783 Vgl. StAGR C XII11 c 5, Mappe, <Beschluss der Lehrerkonferenz Disentis betr. Schaffung

eines Lesebuchs fürs Ilte Schuljahr*: Verschiedene Korrespondenzen mit Schulinspektor
Disch.

784 Die entsprechenden Schreiben ebd.
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Schlachtengetöse - und eine abschlägige Antwort

Mit ihrer Antwort an die Gemeinden liess sich die Regierung viel Zeit. Im
Frühjahr 1899 stand in Graubünden nämlich die 500-Jahr-Feier der Calven-
schlacht an. Dieses grossangelegte patriotische Fest wollten sich die
Kantonsbehörden durch den Lehrmittelstreit keinesfalls verderben lassen. In
der Surselva machte sich freilich bald einmal Missmut über die kantonale
Gedenkfeier breit. Die konservative Presse kritisierte sie als zu teuer; überdies

sollte das Fest statt nur in Chur besser dezentral an vier verschiedenen
Orten stattfinden. Die obere Surselva liess sich schliesslich vom Patriotismus

der Calvenfeier mitreissen, doch machte sie geltend, es seien auch die

Ereignisse von 1799 zu berücksichtigen.785 Tatsächlich sahen die Autoren
des Festspiels vor, den Anschluss Graubündens an die Schweiz im Jahr 1799

zu thematisieren, wobei sie «das äusserst zwiespältige Verhältnis der
Oberländer zur Calvenfeier» vor grosse Herausforderungen stellte. Denn

«[d]/e versuchte Ankoppelung Graubündens an die Helvetische Republik kam

1799 nur unter grossen Schwierigkeiten und massivem französischem Druck
zustande. Die Surselva widersetzte sich den Plänen mit Gewalt. Für die Festspielautoren

stellt sich damit ein grosses Problem: Wie kann das Festspielpublikum
aus dem Bündner Oberland 1899 davon überzeugt werden, ein Ereignis zu

feiern, das die Oberländer hundert Jahre zuvor bekämpft haben?»136

Hinzu kam, dass die Surselva selber ein Fest zur Erinnerung an den

Franzosenkrieg von 1799 vorbereitete. Die Feier, in deren Zentrum die

Aufführung eines Kriegsdramas aus der Feder von Pater Maurus Carnot
stand, fand am 14. Mai 1899 unter grosser Beteiligung der Bevölkerung in
Disentis statt. Zwar vermied es die zeitgenössische Berichterstattung
geflissentlich, in den Disentiser Festivitäten explizit eine Spitze gegen Chur
zu sehen, doch war eine gewisse Protesthaltung zu spüren.787

Die Calvenfeier in Chur fand nur wenige Wochen später statt. Die Presse

hob die grosse Integrationskraft dieses Anlasses hervor. <Der freie Rhä-
tier> verkündete gar die Geburt eines neuen Typus des <Bündners>; darü-

785 Gasetta Romontscha Nr. 13, 31.3.1898, S. 2; Nr. 48 u. 49, 1. u. 7.12.1898, S. 1 sowie Nr. 15,

13.4.1899, S. 1.

7« röthlisberger, Fontana, S. 52 u. 49. Die Autoren des Festspieldramas, so Röthlisberger
weiter, «überlassen die heikle Aufgabe politisch unverfänglichen Identifikationsfiguren, einem
Wildheuer [Oberländer Landstürmer] und einem Jäger [Patriot]» (S. 49).

787 Vgl. etwa Bündner Zeitung Nr. 14, 17.1.1899, S. 2 sowie telegrammartige Berichte in ver¬
schiedenen Zeitungen nach dem Fest. Zur (unterschwelligen) Protesthaltung vgl. unten,
S. 483. Auch Curti, Bündner Oberland, S. 40 schrieb rückblickend, Disentis habe 1899 «mit
gewaltiger Begeisterung die 100-Jahrfeier des Franzosenkampfes durchgeführt, obwohl man
es in Chur als eine Beeinträchtigung der Calvenfeier empfand».
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ber hinaus festigte die Feier das Verhältnis Graubündens zur Schweiz.788

Letztlich nahm auch die Surselva mit patriotischer Begeisterung an der
Calvenfeier teil.789 Doch die (wohl von beiden Seiten gehegte) Floffnung,
die Feierlichkeiten von 1899 würden den Lehrmittelkonflikt zu ihren Gunsten

beeinflussen, sollte sich nicht erfüllen.
Am 22. September 1899 wurde das regionale Lehrmittel der Surselva

endlich im Kleinen Rat behandelt. Das Erziehungsdepartement hatte hierfür

einen längeren Antrag vorbereitet. «Das zur Prüfung eingesandte
Lesebuch», schloss Regierungsrat Vital seine ablehnende Flaltung,

«ist in seiner Anordnung unzweckmässig, weil es einen Teil des für den Sachunterricht

vorgeschriebenen Stoffes nicht enthält; es ist in einer von den kantonalen

Normen ganz verschiedenen Orthografie geschrieben, was den Unterricht unnötig

erschwert; es bringt in seinem Hauptstoff, in Sigisbert en Rezia dem Kinde von
der Art, wie die Menschheit für die Beschaffung von Wohnung, Nahrung und

Kleidung hat arbeiten und kämpfen müssen, ganz irrige Vorstellungen bei; es

schildert den Kulturzustand unsres Landes, speziell des Oberlandes, im Anfang
des 7. Jahrhunderts ganz anders, als es in Wirklichkeit war; es bietet auch für die

sittlich-religiöse Erziehung lange nicht so wertvollen Stoff wie das kantonale
Lesebuch. Das zur Prüfung eingesandte Lesebuch eignet sich daher weder in

sprachlicher, noch in sachlicher, noch in ethischer Hinsicht zur Einführung in

unsre Schulen.»

Der vom Erziehungsdepartement vorgeschlagene Text lautete deshalb
kurz und bündig: «Das von der Firma Benziger & Co herausgegebene Cu-
disch de lectura per las scolas romontschas, II. onn de scola, darf in den
bündnerischen Primarschulen nicht als Lehrmittel verwendet werden. »790

Im definitiven Regierungsbeschluss schlug der Kleine Rat, nach Anhörung

von Regierungsrat Vital «sowie eines Korreferats eines anderen
Mitgliedes der Regierung, welcher das Buch ebenfalls durchgesehen hat», allerdings

einen sanfteren Ton an: «Prinzipiell kann der Gebrauch des Buches

gestattet werden, sofern es dem kantonalen Lehrplan entspricht. Dies ist aber
bei dem Buche, wie es dermalen den Behörden vorliegt, nur teilweise der
Fall. » Konkret bemängelte die Regierung die fehlenden Übergangsstoffe
und die Orthografie sowie bei der Erzählung <Sigisbert en Rezia> «ver-

788 Vgl. Willi, Calvenschlacht, S. 210.
789 Vgl. etwa den begeisterten Tagebucheintrag in Cadieli, Ovras, S. 375/377. Zur Calvenfeier

Röthlisberger, Fontana; Metz, Graubünden II, S. 535-544 sowie Georg Jäger, Mythologisierung

des Calvengeschehens und Nationalbewusstsein, in: Bundi (Red.), Calvengesche-
hen,S. 283 -307.

790 StAGR C XII 11 c 5, Mappe < Oberländisches Lesebuch. Sigisbert. Verhandlungen wegen
Abänderung): Antrag des Erziehungsdepartementes, 4.9.1899.
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schiedene Vorkommnisse, welche als thatsächlich und psychologisch ganz
unwahrscheinlich erscheinen, und daher reellem Darstellungen Platz
machen sollten». Um im Sinne dieser Beschlussfassung zu einer einvernehmlichen

Beilegung des Konflikts zu gelangen, beauftragte die Regierung den
Vorsteher des Erziehungsdepartements,

«über diese Punkte mit dem Verfasser des Buches Rücksprache zu nehmen und

denselben wenn möglich zu veranlassen, dasselbe in der Weise umzuarbeiten,
dass es vom Kleinen Rat, dem das neue Manuskript vorzulegen ist, genehmigt
werden kann, was gegenüber der vorliegenden Fassung nicht möglich wäre, weshalb

dermalen das Buch nicht gebraucht werden darf».191

Die nächste Eskalationsstufe bahnt sich an

Es vergingen wieder Monate. Um die Gemeinden bei Laune zu halten,
wies die konservative Presse wiederholt darauf hin, es erwachse auch
ausserhalb der Surselva Widerstand gegen den Lehrplan und die kantonalen
Lehrmittel.792 Im Januar und Februar 1900 gelangten schliesslich 28 Schulräte

mit handschriftlich verfassten, aber inhaltlich identischen
Antwortschreiben an die Regierung. Zuerst gaben sie sich darin versöhnlich und
dankten dem Kleinen Rat,

«dass Sie sich mit Ihrem Entscheid principiell auf einen Boden gestellt,
welcher uns die Gewähr dafür bietet, dass unseren Gemeinden gegenüber kein
unerlaubter Zwang in Sachen der Erziehung unserer Jugend soll ausgeübt werden.

Indem Sie das Recht der Schulräte, über die Lehrmittel zu entscheiden, principiell
zugaben, haben Sie die Befürchtungen zerstreut, welche vielerorts herrschten, als

ob in unseren Schulen durch regierungsrätlichen Zwang ein Schulbuch eingeführt

werden solle, welches den innersten moralischen und religiösen Anschauungen

unserer Bevölkerung nicht entsprochen hätte.»

Entsprechend liege den Schulräten nicht wenig daran, «nun auch
unsererseits nach Möglichkeit beizutragen, damit das letzte Hindernis zu einer
Verständigung im Sinne Ihrer Vorschläge» beseitigt werden könne.

Konkret schlugen die Schulräte vor, die im offiziellen Lesebuch enthaltenen

Märchen in einem Zusatzbüchlein herauszugeben. In der Ortho-
grafiefrage zeigten sie sich bereit, bei einer allfälligen Neuauflage auf die

Vorgaben des Kantons einzugehen - auch wenn «es mit der offtciellen Or-

791 StAGR C XII 11 c 5, Mappe <Oberländisches Lesebuch. Sigisbert. Verhandlungen wegen
Abänderung>: Protokollauszug (Typoskript).

792 Kritik an den Nibelungen anlässlich der Lehrerkonferenz in Poschiavo (Gasetta Romon-
tscha Nr. 1, 4.1.1900, S. 2) und im Engadin (Gasetta Romontscha Nr. 6, 8.2.1900, S. 2). In
letzterer Nummer auch Ausführungen zur Kreis-Lehrerkonferenz in Chur.
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thographie eine etwas eigene Sache» sei. Zu den Vorwürfen gegenüber der

Haupterzählung bemerkten die Schulräte, dass «im Übrigen ja auch Robinson

der unwahrscheinlichen Situationen und Vorgänge die Menge» enthalte.
Wenn aber die Erziehungsdirektion «sich mit dem Verfasser des Buches
über die vorzunehmenden Veränderungen verständigt, sind wir bereit, diese

bei einer zweiten Auflage anzubringen».
Das Schreiben schloss mit dem Ersuchen, «in angedeutetem Sinne der

Einführung des von uns ausgewählten Lesebuches keine weiteren Hindernisse
in den Weg zu legen und Ihre Zustimmung zu erteilen zu dem von uns nun
vorgeschlagenen Modus der auf diese Weise die Brücke zu einer allseitig
befriedigenden Lösung der Lesebuchfrage wird».193 Gleichzeitig verbreitete
die romanische Surselva das regionale Lesebuch ohne Bedenken weiter.794

Dies obwohl das Schreiben vorgab, die Region werde mit der Einführung
des Sigisbert en Rezia> bis zur Einigung mit der Regierung zuwarten.

Die Regierung zeigte sich in ihrer Antwort vom 24. April 1900 ausser-
stande, das vorgeschlagene Prozedere zu befolgen. Denn der Beschluss

vom 22. September 1899 enthalte

«die weitgehendste, noch zulässige Berücksichtigung der Wünsche der Petenten.

Noch weiter zu gehen und den oberländischen Schulen die Einführung eines in

dieser Form aus den angegebenen wesentlichen und mehreren anderen Gründen

nicht geeigneten Lesebuchs zu gestatten, wäre eine offenbare gesetzwidrige
Schädigung des Schulwesens. Dass der Kleine Rat dazu seine Hand biete, darf ihm
nicht zugemutet werden.»

Demgemäss beschloss der Kleine Rat auf das Gesuch nicht einzutreten.795

Auf diesen Entscheid war das Komitee allerdings nicht gefasst.
Tatsächlich liess die opponierende Surselva nun ihrerseits eine gewisse Nervosität

verspüren. So sagte sie eine per Anfang Juni einberaumte Aussprache
zwischen dem Erziehungsdepartement und dem Autor des <Sigisbert en
Rezia> kurzfristig ab.796 Im Laufe des Sommers hiess es zudem, die Regie-

793 StAGR C XII 11 c 5, Mappe <Oberländisches Lesebuch. Sigisbert. Verhandlungen wegen
Abänderung > sowie Mappe < Eingabe verschiedener Schulräte des Oberlandes betr. den

Sigisbert II. Lesebuch>.
794 Vgl. etwa die Besprechung des <Sigisbert) anlässlich der Lehrerkonferenz der Cadi am

20. März in Trun gemäss Gasetta Romontscha Nr. 12, 22.3.1900, S. 2.
795 StAGR C XII 11 c 5, Mappe < Oberländisches Lesebuch. Sigisbert. Verhandlungen wegen

Abänderung*: Protokollauszug Kleiner Rat 24.4.1900. Als stossend mussten die Schulräte
nicht zuletzt folgende Aussage empfinden: «Abgesehen davon ist das Gesuch einzig im
Interesse der Verleger des Lesebuches gestellt worden, deren Interessen zu wahren weder Sache

der oberländischen Schulräte noch des Kleinen Rates ist. » Allerdings ist es richtig, dass der
Neudruck zu einer finanziellen Belastung wurde. Vgl. dazu Fry, Schulkonflikt, S. 273.

796 Dieser Rückzieher veranlasste die <Gasetta Romontscha* zu einer Rechtfertigung. Vgl.
Nr. 45,8.11.1900, S. 2.
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rung stelle Nachforschungen zum <Sigisbert> an. Sollte sich herausstellen,
dass die neuen Bücher bereits in den Schulen verwendet würden, so hätten
die Schulräte definitiv mit Sanktionen zu rechnen.

Doch welche Handlungsstrategie versprach einen Ausweg aus dieser
verfahrenen Situation? Oder hatten die Opponenten der Surselva schon
das gesamte Repertoire der politischen Partizipationsmöglichkeiten
ausgeschöpft? Fassen wir zusammen: Stellungnahmen an das Erziehungsdepartement

und an die Regierung zum neuen kantonalen Lehrplan (bis Herbst
1894) hatten nicht die erhoffte Wirkung erzielt. In der Frage des
Deutschunterrichts (ab Herbst 1894 bis zur Maisession 1895) hatten sich die politischen

Akteure der Surselva deshalb nicht mehr auf den Lehrplan, sondern
direkt auf die Kantonsverfassung berufen. Entsprechend korrespondierten
sie in dieser Phase nicht mit der Exekutive, sondern direkt mit dem Grossen

Rat - und hatten Erfolg.
In der Lehrmittelfrage (ab Maisession 1895) zeigte sich aber, dass der

Weg über den Grossen Rat ebenfalls nicht zum Ziel führte. Deshalb kamen
nun drei Handlungsoptionen in Frage: Erstens konnte die Surselva den

Standpunkt vertreten, dass die Behörden ihre Kompetenzen überschritten
hätten und bei den entsprechenden Rekursinstanzen Klage einreichen.
Zweitens konnten die regionalen politischen Akteure die bestehende

Kompetenzverteilung mit Hilfe einer Initiative zu Gunsten der Gemeinden
zu revidieren versuchen. Beide Varianten hätten bedeutet, sich auf die

Spielregeln des modernen Staates einzulassen und allenfalls einen negativen

Entscheid der Judikative (im Rekursfall) oder des gesamten Bündner
Stimmvolks (im Initiativfall) hinnehmen zu müssen.

So wandte sich die Surselva der dritten, ausgesprochen altrechtlichen
Handlungsoption zu: Mit Verweis auf Kompetenzüberschreitungen des

Parlaments zur Zeit des Landespolizeirechts erklärten die opponierenden
Schulräte die gesamte kantonale Schulgesetzgebung inklusive Lehrplan als

unrechtmässig. Die Nichteinführung des kantonalen Lehrmittels reichten
sie demzufolge nicht als Petition, sondern als Mitteilung ein. Bestimmende
Behörde in dieser Frage - so die Begründung - seien weder die kantonale
Exekutive noch die Legislative, sondern allein die Gemeinden. Die
handstreichartige Einführung des Sigisbert en Rezia> sollte die Regierung
schliesslich vor vollendete Tatsachen stellen und zum definitiven Einlenken

bewegen.
Doch die Regierung antwortete wiederum abschlägig. Damit war freilich

der Handlungsspielraum der opponierenden Gemeinden keineswegs
erschöpft. Denn der argumentative Rückgriff auf die Verhältnisse vor dem

Landespolizeirecht ermöglichte es, das gesamte Handlungsrepertoire der
traditionellen Landsgemeindedemokratien auszuschöpfen. Und wie sich

264



gezeigt hat, wussten die Gemeinden auf dieser Klaviatur virtuos zu
spielen.797 Tatsächlich sollte es der Surselva schliesslich gelingen, eine leicht
angepasste Fassung des widerrechtlich eingeführten <Sigisbert> nachträglich

sanktionieren zu lassen. So tritt uns um 1900 eine Region entgegen,
deren politischen Akteure ihren partikularistischen, dem liberalen Zeitgeist

teilweise diametral entgegengesetzten Forderungen mit Nachdruck
Gehör zu verschaffen wussten.

Was hatte sich aber in den Jahrzehnten seit Inkrafttreten der neuen
Bundesverfassung von 1848 und der Kantonsverfassung von 1854 ereignet,
dass die gescheiterten Verfechter des alten Freistaates und Verlierer des

Sonderbundskrieges 50 Jahre später so selbstbewusst auftraten? Dieser
Frage soll in den folgenden zwei Kapiteln in Form eines Längsschnitts für
den Zeitraum zwischen 1848 und 1900 nachgegangen werden.

7,7 Zur Fortsetzung des Konflikts (mit der Ilanzer Volksversammlung als Höhepunkt) vgl,
weiter oben, S. 194.
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D. Krise und Latenzphase (1848-1870)

Das selbstbewusste Auftreten der oberen Surselva anlässlich des Lehrmittelstreits

von 1900 lässt beinahe vergessen, dass es in Graubünden vor
allem diese Region war, die 50 Jahre zuvor auf der Verliererseite des modernen,

liberalen Bundesstaates gestanden hatte. Tatsächlich hatten sich nach
1848 die Befürchtungen bewahrheitet, dass die siegreichen Liberalen die
Welt <auf den Kopf> stellen würden. Zwar gab es damals durchaus auch
Momente nationaler Euphorie - etwa anlässlich der Kriegsgebärden des
nahen Auslandes im Revolutionsjahr 1848 oder in den späten 1850er-Jahren.

Ebenso boten die Modernisierung des Strassennetzes und der Ausbau
des eidgenössischen Postwesens bis in die entlegenen Talschaften Möglichkeiten

der Identifikation mit dem neuen Staat. Doch die negativen
Entwicklungen wogen letztlich schwerer und führten zu einer tiefen wirtschaftlichen

und gesellschaftlichen Orientierungskrise. Im Zeitraum zwischen
1850 und 1870 lässt sich als Reaktion darauf eine Latenzphase ausmachen,
die von einem Nebeneinander dreier Stossrichtungen gekennzeichnet ist:
dem Versuch, zu den vormodernen Verhältnissen zurückzukehren, einer
Experimentierstufe mit teilweise ausgeprägten Modernisierungsbestrebungen

sowie ersten Ansätzen zur Herausbildung einer antimodernen
<Gegenwelt>.

Als politische Sachthemen auf kantonaler Ebene dominierten in den
1850er- und frühen 1860er-Jahren die Kompetenzverlagerung von den

Gerichtsgemeinden/Kreisen auf das Kantonsparlament und namentlich die
schlechte Erfahrung mit dem sogenannten Landespolizeirecht. Die
entsprechende Bestimmung in der Kantonsverfassung von 1854 hatte dem
liberal dominierten Kantonsparlament Tür und Tor geöffnet, um auf den
unterschiedlichsten Gebieten der öffentlichen Verwaltung Reformen
einzuleiten, ohne das (konservativere) Volk befragen zu müssen. Dieser Makel

lastete auf der konservativen Surselva umso schwerer, als zu dieser Zeit
- aus Familieninteressen - selbst diese Region liberale Vertreter nach
Chur und Bern entsandte. Am Beispiel der Lehrerlohnfrage lässt sich

zeigen, wie die politischen Akteure der Surselva dem Landespolizeirecht vorerst

mit dem Ruf nach Rückkehr zur Gemeindeautonomie und direkter
Einflussnahme auf das Kantonsparlament begegneten. Später folgte eine
anfänglich noch skeptische Annäherung an die direktdemokratischen
politischen Partizipationsmöglichkeiten.

In religiöser Hinsicht beschäftigten die Surselva in den 1850er- und
1860er-Jahren verschiedene Angriffe des modernen Staates auf die herge-
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brachten Interessen und Kompetenzen des Katholizismus. Im Schulbereich
löste die Fusion der beiden konfessionellen Kantonsschulen zu einer
paritätischen heftige Reaktionen aus; und Placi Condrau brachte mit seinem
konfessionell gefärbten <Cudisch instructiv> die kantonalen Erziehungsbehörden

dermassen gegen sich auf, dass er schliesslich als Schulinspektor
entlassen wurde. Gleichsam einen Stich ins Herz der Einwohner der Cadi
bedeutete schliesslich die geplante Aufhebung des Klosters Disentis. Nach
den strengen Auflagen des Grossen Rates im Jahr 1861 schien dieser Schritt
kaum mehr abwendbar. Und nicht zuletzt beschäftigte die allgemein
kirchenfeindliche Kulturkampf-Stimmung dieser Jahre die politischen Akteure

der Region.
Wirtschaftlich war die (obere) Surselva, wie im ersten Teil der Arbeit

ausgeführt, traditionell bis zu einem gewissen Grad auf Selbstversorgung
ausgerichtet. In der Mitte des 19. Jahrhunderts verminderte sich die Autarkie,

womit der Geldbedarf anstieg. Gleichzeitig versiegten hergebrachte
Geldquellen wie etwa das Söldnerwesen oder die internationalen
Viehmärkte mehr und mehr. Verschuldung und Pauperismus stiegen infolgedessen

deutlich an, was wiederum zu Auswanderung und saisonalem
Transfer von Arbeitskräften führte. In den 1860er- und 1870er-Jahren
beruhten die wirtschaftlichen Hoffnungen eine Zeitlang darauf, die Surselva

an den Transitverkehr auf Bahn und Strasse anzuschliessen und die Region
für den Tourismus zu gewinnen. In beiden Fällen fiel die Bilanz nach einer
kurzen euphorischen Phase äusserst ernüchternd aus.

Schliesslich trat um die Jahrhundertmitte ein weiteres, vorher kaum
breit reflektiertes Sachthema ins öffentliche Interesse, das Schicksal des

Rätoromanischen. Namentlich die Volkszählungen zeigten ab 1850/60

einen rasanten Rückgang dieser Kleinsprache, daher thematisierten nun die

regionalen Akteure den Konkurrenzkampf mit der deutschen Sprache und
die Gründe für oder gegen den Erhalt des Rätoromanischen. Diese
Diskussionen erfolgten in einer ersten Phase in einem nüchternen, pragmatischen

Ton, doch später überlagerte sprachidealistisches Gedankengut die
Debatte. So starteten die frühe <Societad Retorumantscha> und namentlich
Gion Antoni Bühler in den 1860er-Jahren den Versuch, das romanische
Volk zu einen und die romanische Sprache zu modernisieren, um ihr beim
Kanton und beim Bund mehr Gewicht zu verschaffen.
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Ambivalentes Stimmungsbild 1847/1848

Versöhnliche Gesten nach Kriegsende...

Die katholische Surselva hatte in den kurzen Kriegstagen des Monats
November 1847 mehrheitlich auf einen Sieg des Sonderbundes gesetzt. Trotzdem

verhielten sich die politischen Akteure der Region nach dem Sieg der
Liberalen relativ ruhig und versöhnlich. Dies ist einerseits der Siegerseite
zuzuschreiben, hatten doch dort während und nach dem Krieg die gemässigten,

liberalen Stimmen gegenüber den Radikalen weitgehend die Oberhand

behalten. Diese militärische und politische Kompromissbereitschaft
hat andererseits wohl auch mit einer gewissen Bremswirkung zu tun, die
der konservative Widerstand erzielte. Ein Kennzeichen dafür bildete die
Wahl des gemässigten Guillaume-Henri Dufour zum General der
eidgenössischen Truppen. Nicht von ungefähr hiess es von ihm im Nachhinein:
«Wehe ihr sieben katholischen Kantone, wenn nicht der konservative
Dufour die radikale Partei angeführt hätte/»798 Und nach dem Krieg bewies die

weitgehende Amnestie für die Sonderbündischen auf nationaler und auf
kantonaler Ebene, dass es den Liberalen keineswegs um eine vollständige
Unterdrückung der Katholisch-Konservativen ging.799

Eine ähnliche Versöhnungsbereitschaft ist zu diesem Zeitpunkt auf Seiten

der katholisch-konservativen Kriegsverlierer auszumachen, und zwar
in Form einer gewissen Distanzierung von den extremsten Köpfen des

ehemaligen Sonderbundes. Dabei lässt sich das Phänomen erkennen, dass

diejenigen, die im Fall eines Sieges des Sonderbundes wohl schnell zu Helden
avanciert wären, plötzlich fallen gelassen wurden und ihre Ideen zu
Hirngespinsten Einzelner mutierten. So grenzte sich etwa <11 Romontsch> in
einem Rückblick Ende 1847 von der extremen Politik eines Siegwart-Müller
ab.800 Ähnlich verurteilte der Landammann der Lumnezia, Gieri Antoni
Vieli, in seiner Landsgemeinde-Rede vom September 1848 die
staatsgefährdenden Machenschaften in der Region während des Sonderbundskrieges

(und führte diese bezeichnenderweise auf einige wenige Aufwiegler
zurück):

798 II Romontsch Nr. 52, 24.12.1847, S. 201 («Pauper vus siat cantuns catholics, sch'il conserva-
tiv Dufour vess buca manau il tgamun della partida radicala!»). Ähnlich positive Stimmen
zu Dufour sind noch Jahrzehnte später zu hören. Vgl. etwa Gasetta Romontscha Nr. 17,

24.4.1879, S. 2.
799 Vgl. etwa Jorio, Zwischen Rückzug und Integration, S. 99. Siegwart-Müller selber war hin¬

gegen keine Amnestie gewährt worden, was die <Gasetta Romontscha> auch später wiederholt

kritisierte (vgl. Nr. 32,8.8.1861, S. 1 und Nr. 21,24.5.1867, S. 1).
800 II Romontsch Nr. 51,17.12.1847, S. 197f. sowie ebd. Nr. 35,1.9.1848, S. 138.
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«Auch in unserem Graubünden und speziell in unserer Lumnezia wollten einige
die schrecklichen Jahre von [17]99 wieder heraufbeschwören. Wir müssen

diese aber als Rebellen bezeichnen, zumal der Grosse Rat, wo auch unsere Deputierten

Einsitz nahmen, für den Vollzug des Tagsatzungsbeschlusses gestimmt
hatte. Dachten die Betreffenden an das Unglück, welches sie über das Volk
gebracht hätten? Nein, sicher nicht. Aber, der Himmel sei gelobt, dank der Stand-

haftigkeit einer starken und bewährten Obrigkeit und eines gesunden Verstandes

des Volkes kamen diese wenigen Fanatiker zur Vernunft.»801

Ein zusätzlicher, wenn nicht der Hauptgrund für die (beidseitige)
versöhnliche Stimmung nach Kriegsende bildete die reelle Gefahr einer
militärischen Intervention ausländischer Mächte. So gab das bereits erwähnte

Amnestiebegehren der Cadi zur Zeit des Hochverratsprozesses der Hoffnung

Ausdruck, «dass in der nächsten Zukunft das gemeinsame Vaterland

gereinigt von allen bitteren Elementen neu aufleben und erstarken werde, um
durchaus gestärkt von Innen gegen alle möglichen feindlichen Angriffe von
Aussen kampffertig und gerüstet dazustehen».801

Mit dem gleichen Argument der Bedrohung von aussen wandte sich der
Magistrat der Cadi im Vorfeld der Abstimmung über die neue Bundesverfassung

an seine Gemeinden. Die Vorlage zeige erwartungsgemäss sowohl

positive als auch ausgesprochen negative Tendenzen. Tatsächlich sei es ein
äusserst schwieriges Unterfangen, eine Verfassung schaffen zu wollen, die
allen Wünschen und Bedürfnissen gerecht werde. Denn

«wenn man sich die Zusammenstellung unserer Schweiz, eines föderativen Staates

vergegenwärtigt, ein Agglomerat von 22 souveränen Kantonen mit verschiedenen

geograflschen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, mit verschiedenen

Interessen, mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Gesetzgebungen und
verschiedenen Konfessionen, dann zeigt sich die absolute Unmöglichkeit, einen

politischen, finanziellen und administrativen Organismus bilden zu können, der

in allem allen genügt.»

801 Plaid teniu ils 21 Sept. 1848 tier la rendida de misterleia. Zitiert gemäss Vieli, Plaids de

cumin, S. 119f. {«Era en nies Grischun, e principalmein en nossa Lumneza, voleven in-
qualtgin scongiurar neunavon ils teribels ons dils 99. Nus stuein considerar quels tais sco
ribels, schinavon che nies cusegl grond, nua era ils nos deputaus seseven, haveven votau per
l'execuziun délia conclusiun de dieta. Paterlgaven quels tais era vid la disgrazia, ch'els vessen

tratg al pievel? Na, segiramein bucca. Aber ludaus seigi il ciel, che entras la stateivladat din
ferm ed experimentau oberkeit, entras il seun verstand dit pievel quels paucs fanatichers sei-

gien vigni tier la rischun. »).
802 KAD AAIV, 1056: Petition an den Grossen Rath um Ertheilung von Amnestie an die Com-

plicierten in den Sonderbundsaffairen, Statthalter und Rat von Disentis, 8.6.1848. Ähnlich
im Ton und Wortlaut: II Romontsch Nr. 53,31.12.1847, S. 206.
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Doch rückten all diese Vorbehalte in den Hintergrund, weil «die politischen

und sozialen Konstellationen Europas auf Krieg und Ruin hindeuten».

Deshalb sei es «für unsere Eidgenossenschaft, wenn sie ihre Freiheit
und Unabhängigkeit bewahren will, absolut notwendig, dass ein verbindlicher

Bund den vollständigen Frieden, die allgemeine Aussöhnung und eine

gänzliche Übereinstimmung in politischen und administrativen Fragen
herbeiführt (...)». Daher empfahl der Magistrat Annahme der neuen
Bundesverfassung.803

Die Volksabstimmungen in den einzelnen Kantonen fanden im August
und September 1848 statt. 15 Vi Kantone stimmten dem neuen Bundesvertrag

zu, 6I/2 lehnten ihn ab (UR, SZ, NW, OW, ZG, AI, TI, VS). Graubünden

nahm ihn mit einem komfortablen Mehr an.804 In der Cadi selber blieben

die Meinungen - trotz Empfehlung des Magistrats - gespalten. Brigels
und Tujetsch verwarfen die Vorlage, und zwar aus Angst, «dass die neue

Verfassung nicht genügend Garantien für den Erhalt der Religion biete». <11

Romontsch> wagte zu behaupten, hätten die Disentiser sich nicht
vorschnell dafür entschieden und gleichzeitig die religiöse Gefahr stärker in
Betracht gezogen, wäre «das Resultat dort ohne Zweifel ein anderes

gewesen»,805 Tatsächlich stammten nicht weniger als acht der zwölf
ablehnenden Gerichtsgemeinden aus dem überwiegend katholischen Grauen
Bund.

Doch vorerst überwogen generell die Vorteile des neuen Bundesvertrages

im Sinne eines Abwehrbündnisses gegen aussen. Anfang 1849, als die
Revolutionen im nahen Ausland ihren Höhepunkt erreichten, zog die neue
(konservative) Zeitung <Igl Amitg dil Pieveb eine positive erste Bilanz:
«Zum Glück ist der Bürgerkrieg von 1847 in der Schweiz zu Ende gegangen,
bevor die Revolutionen in den Nachbarländern ausgebrochen sind. Sonst

803 KAD BB IX: Parere d'in Ludeivel Oberkeit dil cumin della Cadi arisguard il project dil niev
pact federal, 18.8.1848 («Sch'ins considerescha la composiziun de nossa Schvizzera, in Staat

federativ, in agglomérat de 22 cantuns suverans cun differenta posiziun geografica e comerzia-
la, cun différents interess, cun différents lungaitgs, cun differenta legislaziun e cun differentas
cardienschas, result'ei l'absoluta nunpusseivladat de poder constituir in Organismus politic-
finanzial-administrativ, che segi sufficients per satisfar en tut e per tut alla convenienza de tuts.

che las constellaziuns politicas e socialas dell'Europa smanatschan uiara e ruina, eis ei

per nossa confederaziun, sch'ella vul mantener sia libertad ed independenza, absolutamein
necessari ch'ina convenzionala uniun restitueschi e consolideschi ina perfetgia pacificaziun,
ina generala consiliaziun, ina totala entelgienscha politica et administrativa»),

804 Dazu allgemein Erwin Bucher, Die Bundesverfassung von 1848, in: HSG II, S. 987-1018,
hier S. 989-994; Ruffieux, Freisinn, S. 642f. sowie Jäger, Graubündens Integration, S. 317f.

Zur Cadi/Surselva Collenberg, Latour, S. 190-194.
805 II Romontsch Nr. 35,1.9.1848, S. 137 («che la nova constituziun offereschi buca sufßcienta

garanzia pella conservaziun della religiun». / «il résultat fuss leu senza dubi buca staus il me-
dem».). Vgl. dazu auch weitere Reaktionen und Kommentare ebd. Nr. 36, 8.9.1848, S. 142f.

und Nr. 37,15.9.1848, S. 145f.
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hätten unsere Parteien gemeinsame Sache mit dem Ausland gemacht, und
fremde Armeen hätten unsere Heimat überschwemmt (...).»806 Ähnlich
diagnostizierte Gieri Antoni Vieli im Jahr 1849: «In einem derart gefährlichen
Umfeld, rundherum von Anarchie umgeben, war der Bundesvertrag von
1815 zu schwach für die Heimat. Ein stärkerer, verbindlicherer war nötig, so
wie ihn die neue Verfassung bietet.» Dabei habe sich klar gezeigt, dass das

Schweizer Volk auch im neuen Bund weiterhin unter besonderem Schutz

von oben stehe: «Gott der Allmächtige wachte über uns - der gleiche Gott,
der unsere Vorfahren, unsere Patriarchen bei Morgarten, Sempach und Mals
[anlässlich der Calvenschlacht] verteidigt hat.»807

und Skepsis gegenüber dem neuen Staatswesen

Parallel zu den angeführten versöhnlichen Voten erhoben sich um 1848

freilich immer wieder kritische Stimmen gegen den neuen Bundesstaat.
Die weitere Entwicklung liess manch einen zum Skeptiker werden, der sich

1848 vor dem Hintergrund der äusseren Bedrohung noch jeglicher Kritik
enthalten hatte. So distanzierte sich <11 Romontsch>, wie oben erwähnt,
zwar bereits Ende 1847 vom politischen Fundamentalismus des Sonderbundes.

Trotzdem, so hiess es im gleichen Artikel weiter, «beklagen wir
zusammen mit Papst Pius IX. die traurige Niederlage der katholischen Kantone

und werden weiterhin niemals mit einer Politik sympathisieren, die sich

unserer Meinung nach mit so wenig Grund auf einen Bürgerkrieg einlässt

(...)». Doch «mag die gegenwärtig regierende Partei auch grosse Triumphe
feiern», hiess es weiter, «wir werden trotz alledem unsere Prinzipien niemals

verleugnen und umso weniger ob der traurigen Gegenwart verzweifeln.
Wer von uns Sterblichen kann wissen, was Gott damit bezweckt? Ist es

vielleicht eine Versuchung? Gut, fügen wir uns also!»sos

806 Amitg dil Pievel Nr. 1, 2.1.1849, S. 1 (« Vendra che la Schvizzera ha giufiniu l'ujara civila da
1847 avon che las revoluziuns rumpian ora ellas tiaras vischinontas, schiglioc vessen nossas

partidas fatg caussa de comunonza cugl exteriur, armadas jastras vessen inondau nossa pa-
tria»),

807 Plaid teniu tier sia elecziun sco mistral 1849. Zitiert gemäss Vieli, Plaids de cumin, S. 122f.

{«En simigliontas periculusas circustanzas, circundai entuorn entuorn d'anarchia, era il li-
giom confederau d'anno 1815 per la patria memiafleivels. Eifigieva de basegns in pliferm, pli
concentraus, il quai nus dat la nova constitutiun. » / «Sur de nus vigilava il Deus omnipotent,
il quai ha defendiu nos vegls babuns, nos patriarchs a Morgarten, Sempach e Mals.»). Zu
regionalen Motiven im nationalen Einigungsprozess vgl. ein Einblattdruck zur Erinnerung
an die Gründung des Bundesstaats von 1848 mit der Kapelle S. Onna und dem Ahorn von
Trun, in: Studer (Hg.), Etappen, S. 62.

808 II Romontsch Nr. 51, 17.12.1847, S. 197f. {«sehe deplorein nus nuotatonmeins cun Pius IX
la trista curdada dils cantuns catholics e vegnin era da cheudenvi mai a sympathisar cun ina
politica, che suenter noss'idea selai en cun schi pauca raschun en in'ujara civila Po la

present-regenta partida eunc celebrar gronds triumfs, nus vegnin perquei mai a snegar nos
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Während und nach der Revision der Bundesverfassung beschränkte
sich die Kritik zunehmend nicht nur auf religiöse Aspekte, die - wie bereits
gesehen - in Tujetsch und Brigels zur Ablehnung der Vorlage geführt hatten.

In politischer Hinsicht gab namentlich das nicht unproblematische
Ratifizierungsverfahren des neuen Staatsvertrages zu reden. So legalisierten
gewisse Kantone diesen ganz ohne Abstimmung. «Die Mehrheit, welche die

neue Verfassung angenommen hat», kritisierte die Zeitung <11 Romontsch>,
«wird die Minderheit gegen alle Rechtsprinzipien zwingen, diese
anzuerkennen.»809 Hier machten ein vormoderner Kommunalismus und kantonaler

Föderalismus die Verlagerung der Kompetenzhoheit an den Bund
streitig. «Wo liegen die Motive und Gründe solcher Verletzungen und
Usurpationen des Volksrechtes? Da erstaunt es nicht, dass viele Patrioten, ja
ganze Kantone wenig Vertrauen in die neue Verfassung haben, die ihnen

von ihren Unterdrückern diktiert wurde und über die sie nicht abstimmen
konnten.»810 Diese Kritikpunkte sind wohl nicht ohne Mahnung davor
formuliert, was zwischen den Regionen und dem Kanton eintreffen könnte
(und tatsächlich eintraf). Trotzdem, so die weitere Lagebeurteilung, wäre
es falsch, nun den Kopf in den Sand zu stecken:

«[E]i wäre nun aber weder im Interesse der Minderheit noch der gemeinsamen

Heimat, länger Widerstand leisten zu wollen, indem man eine isolierte Position

einnimmt. Nein, es gehört jetzt zur Pflicht der Kantone im Allgemeinen und auch

aller Personen, welche die Verfassung verworfen haben, diese zu akzeptieren.
Darüber hinaus muss sie mit aller Kraft gegen alle illegalen und willkürlichen Launen

derjenigen Partei verteidigt werden, die auch jetzt ihre Rolle nicht ändert, sondern

Verfassungen und Gesetze nur nach Gutdünken berücksichtigen wird.»8"

Schliesslich wurden wirtschaftliche Argumente gegen das für die
Verhältnisse im (industrialisierten) Unterland geschaffene neue Verfassungswerk

geäussert. Denn «nicht alles Neue, das wir am Anfang mit Begeiste-

principis et era grad schi pauc sedesperar giud il trist present. Tgi da nus mortals sa, tgei
ch'el vul cun quei? Eis eiforsa in empruamen? Bein pia sehe seremetteien!»).

809 II Romontsch Nr. 38, 22.9.1848, S. 149 («La majoritat, che ha aeeeptau la constituziun, vegn
enconter tuts prineipis de dretg e giustia, zunghiar la minoritat de renconoscher quela.»).

810 II Romontsch Nr. 45,10.11.1848, S. 177 («Nua schaien ils motivs e las raschuns de talas vio-
laziuns et usurpaziuns dil dretg dilpievel? Gnanc de smervegliar eis ei, sehe biapatriots,
gie cantuns entirs han pintga fidonza silla nova constituziun, la quala ei ad eis vegnida dictada
da lur suppressurs e tiella quala eis han giu negin votum.»).

811 II Romontsch Nr. 38, 22.9.1848, S. 149 («ei fuss aber ne egl interes della minoritat ne della

patria comunabla, de voler résister pli ditg cun prender en ina posiziun isolada. Na, obligaziun
eis ei dils cantuns en general e de tuts particulars che han refusau la constituziun, d'ussa buca

mo renconoscher quela, sunder de defender quela cun tutta energia enconter tuttas illegalas et

arbitrarias lunas dina partida, che vegn era ussa bue a bandunar sia rolla, sunder considerar
constituziuns e leschas mo suenter convenienza»).
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rung bewundern, dient unseren Bergen und Tälern, unserer einfachen
Lebensweise, unserer geliebten Souveränität (,..)».812

Soweit zu den politischen, religiösen und wirtschaftlichen Vorbehalten
gegenüber <Bern>. Die gleiche Skepsis machte sich ebenso <Chur> gegenüber

bemerkbar, denn auf kantonaler Ebene fanden sich die Katholisch-
Konservativen ebenfalls in der Verliererrolle wieder. Mit entsprechendem
Missbehagen beschrieb Gion Antoni Huonder, Redaktor des konservativen

Blattes <11 Romontsch>, im November 1848 in einem Brief an seine

Verlobte Onna Amstad die politischen und konfessionellen Verhältnisse in
der Hauptstadt:

«Ich wohne auf dem [bischöflichen] Hof und gehe häufig ganze Wochen nicht in

die Stadt hinunter, ja kaum aus dem Haus. Wir leben in einer schrecklichen Zeit.

Die Radikalen und Jakobiner beherrschen alles, und wehe dem, der nicht mit
ihnen ins selbe Horn bläst. Die Katholiken werden hier überall schlecht behandelt,

werden verachtet und verfolgt. Meine Zeitung ist die einzige katholische und
konservative in Graubünden. Du kannst dir so vorstellen, was für ein Leben ich hier
in Chur führe. Die katholische Geistlichkeit und das katholische Volk unterstützen

und schätzen mich, aber die Protestanten und Radikalen hassen, verleumden

und verfolgen mich.»in

Ähnlich tönte es im Jahr 1849 in verschiedenen Zeitungsartikeln (wie
etwa das dieser Arbeit vorangestellte Zitat zeigt). Aus Sicht der Altgesinnten

schien die Welt nun tatsächlich <Kopf zu stehen>.814 Was das im Einzelnen

hiess, führen die folgenden Kapitel anhand von politischen, religiösen,
wirtschaftlichen und sprachlich-kulturellen Ereignissen und Entwicklungen

aus.

812 Plaid teniu ils 11 Matg 1851 tiella rendida della misterlia biennala. Zitiert gemäss Vieli,
Plaids de cumin, S. 125 («bucca tut niev, che nus adorein cun entusiasmus sin l'entschata,
survescha per nossas pizas e vais, per nies sempel viver, per nossa accarezada Souveränität»),

813 Schreiben vom 12.11.1848, zitiert nach Cahannes, Gion Antoni Huonder, S. 25f. {«Jeu stun
si Cuort, ed ei varga savens jamnas, che jeu mon buca giul marcau, gie strusch ord casa. Nus
vivin en in tribel temps. Ils radicals e giacobins ein dominé, e paupra tgi che suffla buca cun eis

en sgnagadiu tgiern. Ils catolics ein cheu pertut rumpanai, sprezai e persequitai. Mia gasetta
ei la suletta catolica e conservativa el Grischun. Ti sas aschia s'imaginar, tgei veta che jeu hai
cheu a Cuera. Dal spiritualesser catolic e dal pievel catolic sun jeu sustenius e stimaus, mo
dais protestants e radicals odiaus, calumniaus e persequitaus.»). Vgl. den Brief des bischöflichen

Kanzlers Johann Baptist Casanova an die Nuntiatur in Luzern im Jahr 1852, gemäss
Gadient, Thodosius Florentini, S. 202.

814 Vgl. oben, S. V. (Einleitendes Zitat: Amitg dil Pievel Nr. 7,14.2.1849, S. 27). In einem ähn¬

lichen Ton ist auch die Canzun digl on 1849, in: RC I, S. 571t. gehalten. Vgl. dazu Giusep
Demont, Nossa canzun populara, in: Igl Ischi 26, 1938, S. 7-17, hier S. 9. Zum Motiv der
verkehrten Welt siehe HBG IV, S. 84 (Beispiel aus Chur, um 1600); Midau eis ei us grad
entuorn, in: RC II, S. 362-364 sowie aus dem späten 19. Jahrhundert II mun sutsu (vgl.
unten, Anm. 1261) und P. L. B., Il temps midau, in: CR 1903, S. 46^19.
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D.l Politik

D.l.l Politische Entwicklungen in den 1850er- und frühen
1860er-Jahren

Das Landespolizeirecht

Zwischen 1834 und 1850 scheiterten nicht weniger als sechs Versuche, die

Kantonsverfassung von 1814 zu revidieren.815 Dabei machten es gerade die
konservativen Kreise den vorbereitenden Gremien schwer, eine Lösung zu

präsentieren, die mehrheitsfähig war. Der Magistrat der Cadi bemängelte
etwa vor der Abstimmung von 1850, «dass die vorgeschlagene Reorganisation

des Kleinen Rates zur Zentralisierung führt (...)». Denn «die Gemeinden

selber würden sich gegenüber einer solchen Autorität nicht mehr regen
dürfen und die Verwaltung mit dem Departementalsystem würde noch viel
teurer werden»,816 Ähnlich warnte der <Amitg dil Pieveb davor, «die Verfassung

der sogenannten <regenerierten Kantone> zu kopieren», und fasste die

Stimmung im Volk wie folgt zusammen:

«Mit einem Wort: Das Volk will eine einfache und angemessene Verfassung, die

auf der Souveränität der Gemeinden beruht und nicht zu viele fremde Ingredienzen

enthält, die unsere Mägen verderben. Es will eine Verfassung, welche den

Bürgern nicht Abgaben aufzwingt, die dazu dienen, eine Heerschar von Beamten

zu mästen - wie es leider bei der neuen Bundesverfassung der Fall ist (,..).»817

Namentlich Artikel 34 der Kantonsverfassung von 1814 (der eine
Zweidrittelmehrheit der Gemeindestimmen für eine Verfassungsänderung
vorsah) erwies sich als beinahe unüberwindbare Hürde. Ironie der Geschichte:

Ursprünglich war dieses qualifizierte Mehr von den Liberalen zur Verhinderung

reaktionärer Bewegungen wie derjenigen vom Januar 1814 aufge-

815 Dazu sowie zur Kantonsverfassung von 1854 vgl. Rathgeb, Verfassungsentwicklung, S. 111—

183. Zur Verfassung von 1854 zudem Schuler, Referendum, S. 263-275. Die Verfassung ist
bei Metz, Graubünden II, nach S. 16 abgedruckt (Faksimile).

816 KAD BB IX: Protokoll vom 3.9.1850 {«che tras la proponida nova organisaziun dil Cuselg
Pintg arrivein nus tier ina centralisaziun, las vischnancas sezas vegnien visavi ad ina tala
auctoritat buca stgar seregigliar, I'administraziun vigniessi tier menar en in sistem départemental

gues aune pli custeivla».).
817 Amitg dil Pievel Nr. 36, 5.9.1849, S. 141 («de copiar giu la constituziun dils aschinomnai

<cantuns régénérai») / « Cun in plaid, il pievel garegia ina simpla ed adequata constituziun, che

baseschi silla suveranitat dils cumins e seigi buca cungida memia cun spezerias jastras, buc
adatadas per nos maguns, ina constituziun, che squetschi buca sut ils burgais cun contribuziun

per engarschar ina roscha emplojai - sco gliei leider il cas tiella nova constituziun federala»).
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nommen worden - nun aber richtete sich die Waffe gegen ihre fortschrittsgläubigen

Urheber.
Doch der Bund war nicht mehr bereit, Verfassungsbestimmungen zu

akzeptieren, die zur neuen Bundesverfassung in Widerspruch standen, und
übte auf Graubünden sanften Druck aus. Entsprechend musste sich der
Kanton schrittweise den neuen nationalen Entwicklungen anpassen. Per
1. April 1851 hob das neue Gebietseinteilungsgesetz die Gerichtsgemeinden

und Bünde auf. Ende 1853 fand schliesslich der siebte Verfassungsentwurf

die Zustimmung der gemässigt liberalen Mehrheit im Kanton - auch
diesmal gegen den Willen des Magistrats der Cadi.818

Am 1. Februar 1854 trat die neue Kantonsverfassung in Kraft, die - analog

zur Entwicklung auf Bundesebene im Jahr 1848 - als eigentliche
Gründungsakte des modernen Kantons betrachtet werden kann. Ein Vergleich
von alt und neu zeigt deutlich, wie grundlegend die neue Kantonsverfassung

das vormoderne kommunale Staatsverständnis tangierte. Die vormals
souveränen Gerichtsgemeinden waren zwar seit langem in einem Staatenbund

(dem Freistaat der Drei Bünde) zusammengeschlossen. Bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts hatten sie aber nur wenige (und vornehmlich aus-

senpolitische) Kompetenzen an den Gesamtstaat delegiert. Zudem
kontrollierten sie diesen in dreifacher Hinsicht: Erstens regierte im Gesamtstaat

nur eine äusserst schwach ausgeprägte Exekutive; zweitens waren die
Vertreter im Parlament des Gesamtstaates in ihren Entscheidungen an
Instruktionen der Kreise (bisher Gerichtsgemeinden) gebunden; und drittens

mussten die Parlamentsentscheide den Gemeinden zwingend zur
Genehmigung vorgelegt werden.

Wie die konservativen Kreise vorausgesehen hatten, entwickelte die

Verfassung von 1854 in all diesen Punkten eine Eigendynamik, welche die

hergebrachten Machtverhältnisse grundlegend in Frage stellte. Artikel 5

der Kantonsverfassung legte fest, der Grosse Rat bilde «in Verwaltungsund

Landespolizeiangelegenheiten die oberste Behörde und die
beratschlagende [Behörde] über die dem Volke zur Genehmigung vorzulegenden
Verfassungsbestimmungen, Gesetze und Staatsverträge». Diese
Kompetenzverteilung legte das Kantonsparlament nun häufig zu seinen Gunsten

aus, indem es neue Bestimmungen als <Verwaltungs- und Landespolizeian-
gelegenheiten> verabschiedete, statt sie in Gesetzesform dem Volk vorzulegen.

Zudem stand den Kreisen nunmehr kein Instruktionsrecht zu. Bei
den Vorlagen, die der Grosse Rat zur Abstimmung ausschrieb, kam - aus

Sicht der Cadi etwa - erschwerend hinzu, dass die Souveränität nun nicht
mehr von den Kreisen (Gerichtsgemeinden), sondern vom gesamten Volk

818 KAD BB IX: Protokoll vom 8.1.1854.
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ausging. Schliesslich begannen die Kantonsbehörden (nicht zuletzt
aufgrund der nun voll ausgeprägten Exekutive) vermehrt <innenpolitische>
Verwaltungsbereiche zu regeln, die bisher weitgehend zu den Aufgaben
der Gemeinden gehörten. Die neue Praxis stellte den hergebrachten
Föderalismus mit ausgeprägter Gemeindeautonomie auf eine schwere
Bewährungsprobe.819

Dieser Wechsel machte sich schnell und schmerzhaft bemerkbar. Der
<Amitg dil Pieveb beschrieb 1855 dessen Problematik wie folgt:

«Seinerzeit, es ist noch nicht allzu lange her, haben unsere Magnaten - mit
erlaubten oder unerlaubten Mitteln, wir wollen nicht darüber urteilen - die

Gemeinden um ihr Recht gebracht, das ihnen als wahrem Souverän zustand, nämlich

die Deputierten an den Grossen Rat zu instruieren und sich so selber zum
Souverän zu machen. Daraus ergibt sich, dass der Grosse Rat nun die Souveränität

selber und umfassend ausübt und nicht mehr die Gemeinden, das heisst das

Volk. Daher kommt es, dass die willkürlichsten Neuerungen in vielen, wenn nicht

in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, ohne Anfrage und Zustimmung
des eigentlichen Souveräns eingeleitet und umgesetzt werden. Und unter dem Titel

des Landespolizeirechts und der Finanz- und Militärverwaltung reisst der

Grosse Rat alles an sich, was ihm an Neuerungen unterbreitet wird ohne auf
die Interessen, die Angemessenheit, die Mittel und aktuellen Möglichkeiten des

Kantons Rücksicht zu nehmen.»

Diese Abkehr vom wohlfeilen, schlanken Staat sei «in Zeiten der

Teuerung» für Graubünden als Bergkanton umso verheerender, als man ja wisse,

«dass unser Kanton, so arm wie er ist, ohne die Fruchtbarkeit anderer

Kantone, ohne Industrie, ohne Handel, ohne Fabriken usw. unmöglich mit
den grossartigen Entwicklungen der Kantone im Unterland der Schweiz
mithalten kann (...)».820

819 Vgl. dazu Külz, Verfassungsgeschichte 2, zu Graubünden insbesondere S. 355-377, sowie

Metz, Staat und Verwaltung, S. 297f. Zum Landespolizeirecht führt Rathgeb, Verfassungsentwicklung,

S. 198f. aus: «Bei der Normierung des Landespolizeirechts im Jahre 1814 war
der Anwendungsbereich dieses Verordnungsrechts noch eng. Erst die Zunahme von staatlichen

Aufgaben, die weitgehend alle als innere Verwaltungsaufgaben qualifiziert wurden, schuf
die einzigartige Kompetenzfülle des bilndnerischen Kantonsparlaments. Auch Nationalrat

Carl Hilty (liberaler Churer) ortete in der alten bündnerischen Kompetenzordnung eine

absichtliche Umgehung des obligatorischen Referendums. Erst mit der Verfassung von 1880

verlor der Grosse Rat seine umfassende Kompetenz zum Erlass von Verwaltungsverordnungen.»

Zum Widerstreit zwischen repräsentativer und (halb-)direkter Demokratie vgl. auch

Wickli, Politische Kultur.
820 Amitg dil Pievel Nr. 98,7.12.1855, S. 387f. («A siu temps, ei gl'ei eunc buca tont da ditg, han

noss magnats, cun enschins lubi ne buca lubi, nus lein buca giudicar, saviu derobar ils cumins
dal dretg che udeva ad eis, sco il ver suveran, d'instruir lur mess sil cussegl grond, e de sefar

sez suverans. Da cheu suond'ei ch'il cussegl grond exercitesch'uss sez compleinamein il dretg
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Soviel zur Kritik an der neuen kantonalen Politik der 1850er- und frühen

1860er-Jahre. Auch die Bundespolitik dieser Jahre entsprach aus Sicht
der Katholisch-Konservativen nahezu einer sich selbsterfüllenden Prophezeiung:

Der neue Staat, so monierten sie, sei teuer, beschneide die
hergebrachten politischen Rechte und bringe die katholische Konfession in
Bedrängnis.821 Entsprechend unterkühlt gestaltete sich das Verhältnis breiter
Bevölkerungskreise zum neuen Bundesstaat. So hiess es im September
1858 in der Presse, Liberale im ganzen Land hätten das zehnjährige Bestehen

der neuen Bundesverfassung gefeiert. Mit Blick auf die <liberalste>
Gemeinde der Cadi fuhr der Berichterstatter indes süffisant fort:

«Wir können noch hinzufügen, dass auch Brigels diesen Tag feiern wollte und am

Abend ausserhalb des Dorfes ein schönes Feuer entzündete. Dieses löste jedoch
in einer Gemeinde der Cadi, die vom grossen politischen Fest nichts mitbekommen

hatte, Alarm aus. Als die Mesmer von ihrem hohen Turm aus das Feuer
sahen, schrien sie laut, dass es in Brigels wieder brenne, und rannten zum
Gemeindevorstand, um zu fragen, ob sie Sturm läuten sollen oder nicht.»*22

Weitere Bedrohungen von aussen und wirtschaftlicher Fortschritt im Innern
als Beschleuniger der Nationalisierung

Neben der anhaltenden Kritik gab es in den 1850er- und frühen 1860er-
Jahren immer wieder Momente der Identifikation mit dem neuen Bundesstaat.

Ein ähnlicher nationaler Zusammenhalt wie in den Revolutionsjahren
1848/49 äusserte sich in den Jahren 1856/57 anlässlich des Neuenburger

Handels. Das liberale Blatt <11 Grischun> betonte in verschiedenen
Nummern, wie die Neuenburger Frage die Schweiz zusammenhalte: «[I\hr alle,

de suveranitat e buca pli ils cumins, q.e. il pievel. Dacheudenvi ariv'ei che las pli arbitrarias
inovaziuns en biars, sehe buc en tuts roms dell'administraziun publica vegnan intavoladas e

stabilidas senz 'interpellaziuns dil consentiment e veglia dil ver suveran. E sut tetel de polizia
ne dell'administraziun finanziala e militara embratsch 'il cussegl grond tut quei che vegn pro-
poniu da niev senza secusegliar cun il interess, la convenienza, ils mettels e la pussonza
momentana dil cantun.» / «temps de carischia» / «che nies cantun sco paupers ch'el ei, privaus
dalla fritgaivladat dils auters cantuns, senza industria, senza comers, senza fabricas e.a.v. sa

nunpusseivel vegnir suenter alias grondezas dil cantun el bass della Schvizzera»). Die Einführung

der direkten Kantonssteuer erfolgte im Jahr 1856. Vorher wurden die Kantonsschulden

gemäss sogenanntem Repräsentanzschnitz, das heisst gemäss der Anzahl Vertreter im
Grossen Rat, auf die Kreise verteilt. Vgl. dazu Metz, Graubünden II, S. 35f.

821 Vgl. etwa Gasetta Romontscha Nr. 1,1.1.1859, S. 1 und Nr. 9,26.2.1859, S. 1.

822 Gasetta Romontscha Nr. 38,18.9.1858, S. 1 («Nus savein eunc metter vitier, ch'era ils de Breil
hagien voliu honorar quei di ed envidau si la sera in bifiug dador il vitg. Quel ha denton dau
caschun tier in gron allarm en ina vischneunca della Cadi, ch'ei bucca sefatg'en dalla gronda
fiasta politica. Ils calusters vesen il fiug giud lur aulta tuor, fan spert canera, ch'ei brischi
puspei giu Breil e quo ran tiella suprastonza per domondar, sch'in degi tuccar de stuornas ne
buc.»).
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die ihr mit der Uneinigkeit der Schweizer gerechnet habt - lernt, wie ein freies

und in seiner Freiheit starkes Volksich in der Stunde der Gefahr verhält.»823

Die <Gasetta Romontscha> doppelte im Jahr 1858 nach Beendigung des

Neuenburger Handels nach und meinte, dass «der neue Glanz und die
Sympathie, welche sich die Schweiz durch diese Affäre im Ausland erworben
hat, ein glorreiches Kapitel der neuesten Geschichte der Schweiz
bildet».824 Ähnliche Töne sind in den Jahren 1859/60 im Zusammenhang
mit der Dappentalfrage und dem Savoyerhandel zu hören.825

Tatsächlich rang der schweizerische Bundesstaat in den ersten Jahren
seiner Existenz um seine Selbstdefinition: Zwar war der Staat aus dem Sieg
des Liberalismus im Jahr 1847 hervorgegangen und gab sich gerne als

moderne, zukunftsgerichtete Nation. Allerdings bot diese Wahrnehmung den

unterlegenen Katholisch-Konservativen keine Identifikationsmöglichkeiten.
Der Bundesstaat wandte sich daher vermehrt von seiner jüngsten

Geschichte ab und zelebrierte stattdessen eine ausgeprägte mittelalterliche
Befreiungstradition. Diese «reaktive nationale Identität» (Guzzi)826 lenkte
von den Divergenzen der Gegenwart ab und beschaffte sich den Kitt für
den nationalen Zusammenhalt aus längst vergangenen Zeiten. Hier fanden
die Verlierer des Sonderbundskrieges ebenso ein Zuhause, denn - so fragte

der <Amitg dil Pieveb im Jahr 1855 rhetorisch - «Wer sind die Helden

vom Rütli, von Sempach, Murten, Grandson, Morgarten, Näfels usw.? Wer

waren sie? Freidenker, fanatische Radikale? Oder treue Katholiken, Männer,

die vom Geist der wahren Freiheit beseelt waren?»821

In diesem Kontext müssen auch verschiedene patriotische Feiern und

Theateraufführungen der 1860er-Jahre in der Surselva gesehen werden.

823 II Grischun Nr. 52,26.12.1856, S. 209 («vus che haveis quintau sin la disuniun dils Schvizzers.

Emprendi, co in pievel liber e ferms en sia libertat secontegn en l'ura dil prigel».).
824 Gasetta Romontscha Nr. 1, 1.1.1858, S. 1 («la nova splendur e simpatia, che la Svizzera ha

tras quell'affera acquistau egl exteriur in gloriusfegl ella nova historia svizzera».). Ebenso

ertönten patriotische Lieder, vgl. etwa La patria. Canzun nazionala helvetica. Unviern
1857 (BR 3807).

825 Vgl. etwa Gieli Caduff, Canzun de la vall de Dapp, 1859, in: RC I, S. 592. Zum Thema
allgemein Von Greyerz, Bundesstaat, S. 1043-1048; Ruffieux, Freisinn, S. 654f.; Münger,
Militär sowie Jürg Stüssi-Lauterburg, Militärische Aspekte der Suche nach einer
schweizerischen Identität, in: François De Capitani, Georg Germann (Hg.), Auf dem Weg zu
einer schweizerischen Identität 1848-1914. Probleme - Errungenschaften - Misserfolge,
Freiburg 1987, S. 95-118.

826 Guzzi, Nationalisierung, S. 139. Vgl. dazu auch Suter, Nationalstaat, S. 482-489.
827 Amitg dil Pievel Nr. 78, 28.9.1855, S. 310 («Tgi en quels dil Grütli, da Sempach, da Murten,

da Grandson, da Morgarten, Näfels etc. tgi ein ei stai? Sperts libertins, rabiai radicals? Ni
fideivels catolics, umens pénétrai dal spert per la vera libertad (...)?»). Vgl. dazu Marchal,
Geschichtsbild, S. 44-48 (<Wem gehören die Alten Eidgenossen? Der Streit der
konfessionellen Blöcke um das rechte Erbe>), sowie Altermatt, Konfession, Nation und Rom,
S. 191-208.
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1866 führte etwa der Disentiser Singchor ein Drama unter dem Titel Gründung

der Eidgenossenschaft auf.828 Und im Jahr 1867 spielte die Brigelser
Knabenschaft auf dem Piz Mundaun Schillers <Wilhelm Tell> nach der
romanischen Übersetzung von Gion Antoni Bühler.829 Die Jubiläumsfeier
von Porclas und Sogn Carli, die 1860 abgehalten wurde und der, trotz
Wetterpech, etwa 1800 Personen beiwohnten830, erhellt eine weitere Facette
der Nationalisierung. Über die Konstruktion von Parallelen der Schweizer-
und Bündnergeschichte liess sich nämlich eine festere Einbindung der
Bündner in die Eidgenossenschaft bewerkstelligen: Der Freistaat der Drei
Bünde stellte einen Elilfsvertrag ähnlich dem Bundesvertrag dar, der Bund
von Vazerol zeigte Parallelen zum Rütlischwur und der Bündner Held
Benedikt Fontana galt als Pendant zu Arnold Winkelried.831

Nichtsdestotrotz beschränkten sich diese Momente patriotischer
Euphorie vorerst auf Zeiten kriegerischer Bedrohung. Darin unterschieden
sich die nationalen Gefühle für den jungen Bundesstaat kaum vom punktuellen

regionalen Patriotismus, wie er bei Gefahrensituationen in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts konstatiert wurde. Entsprechend kontrastieren

die Feiern regionaler, kantonaler und nationaler historischer Ereignisse

mit der indifferenten Haltung breiter Bevölkerungskreise in friedlichen
Zeiten gegenüber historischen Zeugnissen. So beklagte die <Gasetta Ro-
montscha> um 1860, die Burgruine von Putnengia (Pontaningen) in der Val
Tujetsch - immerhin Stammsitz der Familie eines der Gründer des Grauen
Bundes - erleide das gleiche Schicksal wie das römische Kolosseum im
Mittelalter: Sie werde als Steinbruch zum Bauen von Häusern und Ställen

828 Gasetta Romontscha Nr. 27, 6.7.1866, S. 4 («Fondaziun della ligia svizzera»). Vgl. dazu wei¬

ter unten, S. 363.
829 Teater sil Piz Mundeun. Domengia ils 30 de Zarciadur 1867 vegn ei menau si sil Piz Mun-

deun dalla ludeivla societad de mats da Breil il drama de Schiller: Wilhelm Tell (KBGR Ag
33/8). Weitere Beispiele bei Gadola, Teater III sowie weiter unten, Anm. 1072.

830 Gasetta Romontscha Nr. 19,10.5.1860, S. 1 und II Grischun Nr. 20,19.5.1860, S. lf.
831 Vgl. Jäger, Graubündens Integration, S. 319 sowie Röthlisberger, Schrittmacher. Zum his¬

torischen Erfahrungshorizont allgemein Suter, Bauernkrieg von 1653, S. 255f. u. 411f. Zu
patriotischen Gefühlen gab schliesslich nicht nur die drohende Intervention ausländischer
Mächte Anlass; derselbe Effekt lässt sich feststellen, wenn im Land selbst Feuersbrünste
oder Unwetterkatastrophen wüteten. Nach dem Brand des Dorfes Riom im Jahr 1864 rief
die <Gasetta Romontscha> zu Hilfeleistungen auf und mythisierte diese als «schönes
Monument im Gedenken an unseren grossen Patrioten Benedetg Fontana». (Nr. 13, 24.3.1864,
S. 1, «bi monument per nies gron patriot Benedetg Fontana»). Ähnlich patriotische Töne sind
nach dem Hochwasser von 1868 zu hören. Vgl. Franziska Sibylle Schmid, <Die Not ist gross

- grösser ist die Bruderlieben Die Bewältigung der Hochwasser von 1868 im Alpenraum,
in: Christian Pfister (Hg.), Am Tag danach. Zur Bewältigung von Naturkatastrophen in
der Schweiz 1500-2000, Bern 2002, S. 87-100. Vgl. dazu auch Collenberg, Berggemeinden,
S. 430^132 sowie Gion Deplazes, L'aua gronda dils 68, in: CR 1968, S. 348-373.
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zweckentfremdet.832 Eine ähnliche Gleichgültigkeit gegenüber der eigenen
Geschichte musste Caspar Decurtins um 1890 erfahren, als er die alten
Kriegsbanner der Cadi reparieren lassen wollte: «Als er die Fahnen aus der
Hülle nahm, musste er feststellen, dass sie gänzlich zerfressen und nur mehr
nackte Stangen vorhanden waren,»833 Die patriotischen Feiern der 1860er-
Jahre leiteten indes allmählich eine Entwicklung ein, die analog zu anderen

Ländern im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts zu einer permanenten
nationalen Aufladung führen sollte. Dazu trug auch das Engagement des

Bundesstaates im Postwesen und im Strassenbau bei, was auf den ersten
Blick zu überraschen vermag.

Die Vereinheitlichung des Postwesens durch den Bund brachte gerade
für die Peripherie einschneidende Verbesserungen im Kommunikationsund

Verkehrswesen. Die Frequenz der Postzulieferungen in die obere Sur-
selva erhöhte sich merklich; und durch die Postkutschenkurse verkürzten
sich die Fahrzeiten beträchtlich. Im Sommer 1849 verkündete der <Amitg
dil Pieveb die Ankunft der ersten Bundespost in Trun. Am 31. Juli, hiess

es, «wird endlich die langersehnte Verwandlung des Postboten der Cadi
stattfinden». Von nun an werde man nicht mehr «eine Bündner Schnecke
kriechen [sehen], sondern die eidgenössische Morgenröte mit zwei fliegenden

Pferden bewundern können»,834

Das neue Strassenstück Trun-Sumvitg wurde im Jahr 1853 dem Verkehr

übergeben.835 Anschliessend bauten die Ingenieure und ihre Belegschaft

das anspruchsvollste Wegstück mit der Brücke durch die Val Rus-
sein. Diese direkteste Verbindung zwischen Sut- und Sursassiala hatte der
Verkehr bisher umfahren müssen; nun aber entstand zwischen abschüssigen

Felswänden ein kühnes Bauwerk, das weitherum für Bewunderung
sorgte. Verse auf die Eröffnung der Brücke brachten die Überwindung der

832 Gasetta Romontscha Nr. 11, 13.3.1858, S. 2 und Nr. 17, 25.4.1862, S. 2. Ähnlich die Zer¬

störung der drei Galgensäulen bei Disentis im Jahr 1854. Vgl. dazu Müller, Bischöfliches
Gymnasium, S. 53f.

833 Berther, Ovras II, S. 76, gemäss Gasetta Romontscha Nr. 33, 14.8.1901, S. 2 («discuvrend
las bandieras ord lur cuviartas, anflau las teilas de quellas en compleina decadenza e totalmein
semigliadas e pauc auter, che la bluta festa».).

834 Amitg dil Pievel Nr. 30, 25.7.1849, S. 119 («vegn finalmein la ditg spetgada metamorfosa dil
pot della Cadi ad haver liug» / «a seruschnond pli in schnec grischun, sunder enstagl quel
sgolond l'aurora federala cun dus cavals».). Zum 31. Juli vgl. ebd. Nr. 32, 8.8.1849, S. 126.

Bis 1841 war die obere Surselva lediglich einmal pro Woche durch den Postboten der Cadi
bedient worden; danach hatte er die Post jeweils zweimal pro Woche in der Hauptstadt
geholt. Das gemächliche Tempo des Postboten der Cadi war sprichwörtlich. Vgl. Gadola, Pot
de cumin. Zum Thema allgemein Gartmann, Pferdepost. Zur regionalen Entwicklung des

Postwesens e-LIR, <Posta> (Adolf Collenberg).
835 Zum Ausbau der einzelnen Abschnitte vgl. Paul Caminada, Graubünden - Land der Pass-

Strassen. Geschichte des Strassenbaus, Disentis 1983 sowie die tabellarische Übersicht in
HBG IV, S. 378-383.
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Natur durch die Technik zum Ausdruck: «Mitten durch die Felswand, gleich
neben dem Adlerhorst, gleiten wir dahin. Und wenn der Adler auf die andere

Seite des Abgrundes hinüber setzt, so folgen wir ihm nun in der Kutsche.»*-6

Als nächster Schritt erfolgte der Ausbau der Strasse über den Oberalp-
pass, da dieser Verbindung aus Sicht des Bundes eine militärische Bedeutung

zukam.837 Wie andernorts galt es auch hier, zuerst Widerstände seitens
der Ortsbevölkerung zu überwinden.838 Anfang der 1870er-Jahre wurde
der Ausbau des schwierigen Strassenstücks zwischen Disentis und Curaglia
an die Hand genommen. Die vielen Tunnels und Galerien lösten ähnlich
wie die Russeinerbrücke Bewunderung für die technischen Möglichkeiten
aus. Von Curaglia aus nahmen die Ingenieure danach den Bau der Lukma-
nierstrasse in Angriff. Nach der Vollendung dieser Passstrasse im Jahr
1877 verkehrte auch hier ein regelmässiger Postkutschenkurs.839

Nicht nur auf den Hauptachsen, sondern auch zu den abgelegenen
Seitentälern und kleinen Weilern sorgten neue Strassen für eine bessere

Verbindung, und die Bundespost brachte eine Professionalisierung des

Postdienstes sowie neue Arbeitsstellen.840 Dadurch wurde das Potenzial des

technischen Fortschritts bis in die entlegenen Alpentäler sieht- und erlebbar.

Gleichzeitig förderten diese Entwicklungen das Identifikationspotenzial
mit dem neuen Bundesstaat. Um 1860 gelangte schliesslich die Tele-

grafie bis nach Disentis. Euphorisch hiess es im Vorfeld, der Telegraf sei

836 Baseli Carigiet, La pun Travaulta, 1857, in: RC I, S. 582f. {«Per miez la greppa, speigl igniv
/ Dilg adler en vitgira mein, / Sch 'et sgola vi en tschei spundiv / En crotsch 'et ussa suondein. »).

Vgl. auch die Berichterstattung in Gasetta Romontscha Nr. 46,13.11.1857, S. 177f. Anfang
1858 wurde schliesslich ein täglicher Postkurs Chur-Disentis eingeführt, vgl. ebd. Nr. 1,

1.1.1858, S. 4.
837 Zur strategischen Bedeutung des Oberalppasses: Münger, Militär, S. 197 (Anm.). Zum

Oberalppass auch: Heinz Baumann, Oberalppass (Verkehrswege in Uri, 6), Schattdorf 1998

sowie Teofil Schmid, II pass e stradun dall'Alpsu, in: CR 1984, S. 330-338.
838 Die Diskussion drehte sich um Fragen der Landenteignung und der Strassenführung. Ende

1859 stimmte die Gemeinde Tujetsch demonstrativ und geschlossen gegen den Abschied
des Grossen Rates, der die weitere Strassenbaupolitik des Kantons besiegeln sollte. Vgl.
II Grischun Nr. 50, 13.12.1860, S. 2. Doch die Diskussion wurde vorangetrieben, denn «die

eidgenössische Bedeutung des Oberalppasses ist offensichtlich» wie die Gasetta Romontscha
schrieb (Nr. 33,18.8.1860, S. 3, «L'impurtonza federala dilquolm d'Ursera ei evidenta»). Die
Strasse konnte schliesslich 1863/64 fertiggestellt werden. Vgl. ebd. Nr. 37, 7.9.1864, S. 3. Zu
den langwierigen Diskussionen um die Strasse durch die Val Lumnezia vgl. etwa La via de

Lungnezza, Cumbel 16.3.1861 (BR 5594) sowie Gasetta Romontscha Nr. 2-4,10.-25.1.1862,
S. lf.

839 Vgl. Condrau, Lukmanierpass sowie Maurus Venzin, Avon 125 onns. Avertura dalla via
dil pass Lucmagn, in: CR 2002, S. 378-396. Zudem Gartmann, Pferdepost, S. 145-165:
Poststrecken Surselva.

840 Vgl. z.B. Berther, Ovras I, S. 49-51 oder Gasetta Romontscha Nr. 31, 4.8.1860, S. 2 (zu
Vrin). Die Entwicklung der einzelnen Poststellen im Kanton lässt sich im Staatskalender

nachverfolgen.
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«ein wahrer Triumph in der Entwicklung des menschlichen Geistes. Ja, Lob und

Ehre dem Schöpfer, der uns die geistige Gabe gegeben hat, die bemerkenswertesten

Kräfte der Natur in unseren Dienst zu nehmen, die man sonst weder sehen

noch erfassen kann. In wenigen Sekunden sendet der Telegraph die Gedanken

des Menschen tausend Stunden weit, zu jeder Stunde und bei jedem Wetter, über

Berg und Tal, über Land und Meer!»m

Die Katholisch-Konservativen nahmen die neuen technischen
Errungenschaften also positiv auf, womit sie sich in ihrer Geisteshaltung als
«ambivalent und pragmatisch technologiefreundlich» zeigten.842 Allerdings löste
die Industrielle Revolution gelegentlich Fortschrittsängste aus: Im Sommer

1862 schlug ein Blitz bei Surrein in ein Haus ein. «Da es sehr selten

vorkommt, dass der Blitz bei uns in der Ebene einschlägt», stellte die <Ga-

setta Romontscha> fest, «haben wir schon einige darüber spekulieren hören,
ob dies nicht etwa mit der Elektrizität des Telegraphennetzes zu tun habe

(,..).»843

D.1.2 Wahlverhalten

Prinzipien- statt Familienpolitik

Wie bereits erwähnt, hatten die Liberalen seit den 1830er-Jahren ebenfalls
in die Surselva Eingang gefunden.844 Zwar entfaltete sich die neue politische
Strömung bloss zaghaft und konnte nur eine bescheidene Anhängerschaft
für sich gewinnen, trotzdem behauptete sie sich über Jahrzehnte. Nach
einer leicht kritischen Phase im Vorfeld und während des Sonderbundskrieges

erweckte der Bundesstaat von 1848 erneut das Selbstbewusstsein der
liberalen Katholiken in der oberen Surselva. Da diese mit den nunmehr
dominierenden - und von den Konservativen umso mehr beargwöhnten - libe-

841 Gasetta Romontscha Nr. 32, 7.8.1858, S. 1 («in ver triumfpil progress dil spirt human! Gie
laud e gloria al Scaffider, che ha dau a nus la habilitad spirituala, de far star sut nies survetsch
las pli remarcablas forzas délia natira, che selaien tschelluisa ne ver ne palpar. En paucas
secondas spedescha il telegraf ils patertgaments dil carstgeun melli uras lunsch, da tut temps
ed en tuttas auras, sur quolms e vais, per tiara e per mar!»). Das telegrafische Büro in Di-
sentis wurde Mitte August 1861 eröffnet. Vgl. Berther, Ovras II, S. 102. Zudem Gasetta
Romontscha Nr. 51,16.12.1880, S. lf. zu den Anfängen des Telefons. Zur Verbreitung der
technischen Kommunikationsmittel in Graubünden siehe Simonett, Verkehr, S. 73f. Zum
Telegrafen zudem Enrico Giacometti, Die Einführung des Telegraphen in der Schweiz mit
besonderer Berücksichtigung von Graubünden, Chur 2006.

842 Gollenberg, Berggemeinden, S. 157. Vgl. dazu auch weiter unten, Anm. 1251.
843 Gasetta Romontscha Nr. 31,1.8.1862, S. 2 («Essend ch'ei schabegia fetg darar, ch'il tun dat

tier nus giu ella bassa, sehe vein nus schon udiu d'enqualin, che levan perscriver tier quei alla
<electricitad dilfildirom dil telegraf»).

844 Vgl. oben, S. 165 (mit weiterführender Literatur).
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ralen Kreisen auf Kantons- und Bundesebene gemeinsame Sache machten,
waren die Zeiten eines relativ friedlichen Nebeneinanders von konservativer

Mehrheit und kleiner liberaler Minderheit endgültig vorbei. Zum offenen

Konflikt kam es, nachdem Grossrat Caspar de Latour im Jahr 1850 für
die Fusion der beiden konfessionellen Kantonsschulen gestimmt hatte.

An der Disentiser Landsgemeinde im Mai 1851 war diese Angelegenheit

weiterhin in aller Munde. Für das Amt des Landammanns waren
Augustin Condrau und Alois de Latour vorgeschlagen. Als die Stimmenzähler
keine Mehrheit ermitteln konnten, kam es zum Eklat. Caspar de Latour
verliess mit seiner Anhängerschaft den Landsgemeindeplatz und verwahrte

sich gegen alle Entscheide. Die versammelte Landsgemeinde führte
jedoch die Wahlen zu Ende und setzte Augustin Condrau zum rechtmässigen
Landammann ein. Latour legte Berufung gegen den Entscheid ein, so dass

sich die kantonalen Instanzen der Sache annehmen mussten. Am 24. Oktober

erklärte der Kleine Rat den Landsgemeinde-Entscheid als rechtmässig
und wies die Beschwerde Latours ab.845

Mit den Condrau aus Disentis traten den Latour damals profilierte, de-

zidiert konservative Gegenspieler entgegen. Die Machtverhältnisse
zwischen den beiden rivalisierenden Faktionen blieben in den Folgejahren
ziemlich ausgeglichen. 1853/54 bekleidete Caspar de Latour das Amt des

Landammanns, von 1857 bis 1861 Giachen Giusep Condrau. Auch in den
Grossen Rat wählte die Landsgemeinde in den 1850er-Jahren in der Regel
einen bis zwei Vertreter der Condrau und einen bis zwei der Latour.846

Doch was verrät diese Rivalität über die damalige Befindlichkeit der
politischen Akteure? Zeigt sich hier tatsächlich ein ausgewogener Kampf um
moderne politische Prinzipien? Oder wirkt hier nicht eher ein vormoderner,

familienpolitischer Anachronismus nach?

845 Vgl. dazu die Materialien unter KAD BB IX (Protokoll der Landsgemeinde von 1851) und
StAGR II 11 b 4 (Streitfall Condrau-Latour sowie Protest der Gemeinde Schlans wegen
Ausschlusses aus der Landsgemeinde). Zudem die Ausführungen bei Gollenberg, Latour,
S. 168-171 und Gadola, Cumin della Cadi, S. 52. Es ist kennzeichnend für die damalige
Familienpolitik, dass der erzkonservative Peter Anton de Latour die Sache seiner liberal
bis radikal gesinnten Mitstreiter vor dem Kanton vertrat. Entsprechend warfen seine politischen

Gegner dem «alten Fuchs» vor, er sei «bald sonderbündisch-päpstlich und bald
radikal». (Zitat aus einem politischen Brief aus dem Jahr 1851 gemäss Gadola, Arpagaus,
S. 85, «la uolp veglia la quala ei baul sonderbundista e papala e baul radicala».). Vgl.
auch Amitg dil Pievel Nr. 35, 28.8.1850, S. 140. Ein weiteres Anzeichen für das lange Überleben

familienpolitischer Orientierungsmuster bildete das Praktizieren. Vgl. etwa Gasetta
Romontscha Nr. 15, 9.4.1859, S. 1 oder ebd. Nr. 18,3.5.1867, S. 1.

846 Vgl. die Übersicht bei Gadola, Cumin della Cadi, S. 109f. Zu den Vertretungen (nach Re¬

gion und Partei) in der Bündner Regierung vgl. HBG IV, S. 366-372. Zu den Vertretungen
der Familie Latour in Chur und Bern vgl. die Übersicht bei Gollenberg, Latour, S. 195.
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Die Argumente, mit denen die beiden Parteien in diesem Zeitraum
versuchten, sich gegenseitig das Wasser abzugraben, waren im Wesentlichen
die Folgenden: Aus Sicht der Konservativen bestand die Inkonsequenz der

regionalen Wählerschaft darin, als katholischer Kreis liberale Deputierte
ins Kantonsparlament abzuordnen. So schrieb ein <Hans Ohneangst, Cadi>

nach der Fusion der Kantonsschule, dass «ich und viele andere schon am
Wahltag sehr unzufrieden waren und nicht verstehen konnten, wie ein rein
katholischer Kreis einen jungen Deputierten wählen konnte, von dem man
vor Kurzem gehört hatte, dass ersieh von derjenigen Regierung habe anheuern

lassen, die den Papst von seinem Thron warf (...).» Die Verbindung
zwischen Katholizismus und Konservatismus wurde in dieser und vielen
weiteren zeitgenössischen Äusserungen gleichsam als natürliche Gegebenheit

erachtet; umso mehr sei es «traurig und bedauernswert für unseren
Kreis, dass unser junger Deputierter sich in einer so wichtigen Frage wie der

Schulfusion derart skandalös verhalten hat, wo er doch die allgemeine
Meinung unseres Volkes kennen musste (...)».847

Andererseits beschwichtigten die konservativen Kreise ihre Anhängerschaft,

der <Liberalismus> gewisser Bevölkerungsteile sei bloss ein scheinbarer

und entspringe nicht einer innerlichen Verbundenheit mit dieser
politischen Richtung. Vielmehr würden viele statt nach politischen Prinzipien
weiterhin nach Familieninteressen wählen. Tatsächlich orientierte sich das

politische Wahlverhalten der Region in dieser Phase noch sehr stark an
den hergebrachten gerichtsgemeindeinternen Faktionen. Diese waren
nichts anderes als letzte Spielarten der Familien- und Faktionspolitik des

Ancien Régime. Die Familiennamen Condrau und Latour verweisen
jeweils auf deren wichtigste Exponenten und auf das Zentrum ihrer
Anhängerschaft, nämlich Disentis und Brigels. Allerdings hatten sich beiden <Par-

teien> (so die zeitgenössische Bezeichnung) eine grössere oder kleinere
Anhängerschaft in allen Gemeinden der Cadi angeschlossen. Gründe für
die Zugehörigkeit zur einen oder anderen <Partei> waren verwandtschaftliche

Verbindungen oder wirtschaftliche und finanzielle Abhängigkeiten.848

847 Amitg dil Pievel Nr. 29, 17.7.1850, S. 115 («Gion Senzatema, Cadi» / «jeu et eunc biars eran
schon il di dell'elecziun fetg malcontents cun questa elecziun, nus saveven buca capir co in
cumin spir catholic sappi leger ora per siu représentant in giuven, dal qual ins veva daeuort udiu
ch'el hagi giu priu survetsch tiella regenza, che ha bess il Papa giud siu thron» / «trist e deplo-
rabel per nies cumin, che nies pli giuven deputau ha en ina fatschenta de tont'impurtonza,
sco ei gliei la questiun dell'uniun délias scolas, sedeportau en ina per nus schi scandalusa

maniera, cun tut ch'el stueva enconuscher l'oppiniun generala de nies pievel»),
848 <Partida latourica> und <Partida Condrau> sind häufig verwendete zeitgenössische Begrif¬

fe. Der allmähliche Wechsel von der Faktions- zur Parteipolitik in der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts wurde bereits vor 1900 thematisiert. Vgl. etwa GHM VI, S. 168. Ähnlich
führte Jakob Candreia im Jahr 1896 aus, «dass im Oberland die Parteigruppen nach Familien
in eine prinzipielle verwandelt wurden». Zitiert nach Iso Müller, Placi Condrau 1819-1902,
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Dieser Verbundenheit und Loyalität, so die Analyse der Konservativen,

verdankten die jungen politischen Akteure innerhalb der <Partei
Latour) ihre respektablen Wähleranteile. Dass man damit dem Liberalismus
in der Region Vorschub leiste, werde von den nicht dezidiert liberal
ausgerichteten Katholiken innerhalb der <Partei Latour> gleichsam als Nebeneffekt

in Kauf genommen. Und genau hier war aus der Sicht der Konservativen

die Kritik anzusetzen: Es galt aufzuzeigen, dass Liberalismus und
Katholizismus zueinander im Verhältnis ständen wie der Teufel zum
Weihwasser und dass es falsch sei, dass «ein grosser Teil des Volkes sich von rein
menschlichen Rücksichtnahmen» leiten liesse und «weit eher die Anpassung
zum Kompass» nehme als das Gewissen.849

Als wichtiges Instrument, um diesen Sinneswandel herbeizuführen,
sollten die regionalen Zeitungen dienen. Diese wurden in der ersten Hälfte

des 19. Jahrhunderts anfänglich von den Liberalen genutzt, doch bald
auch von den Konservativen als Medium <entdeckt>. Dieser Pressekampf
wiederholte sich im neuen Bundesstaat. Bereits mit dem Erscheinen des

<Amitg dil Pievel> im Jahr 1849 beabsichtigten die Konservativen ähnlichen

Plänen seitens der Liberalen zuvorzukommen.850 Ab 1857 erschien
die von Placi Condrau redigierte <Gasetta Romontscha>, die sich von
Anfang als dezidiert katholisch und konservativ positionierte.851

Die liberalen Zeitungen ihrerseits warfen den Konservativen vor, bei
jeder Gelegenheit die Gefährdung des Glaubens an die Wand zu malen
und hiermit die Religion für politische Zwecke zu missbrauchen. So
kritisierte das Blatt <11 Grischun> nach der Landsgemeinde von 1861, Landammann

Placi Condrau habe in seiner Abschiedsrede versucht, «das Volk mit
dem Argument der Religionsgefahr für sich einzunehmen, die vor allem von
den katholischen Liberalen ausgehen würde»}52 Doch die religiösen Argu-

in: Bedeutende Bündner aus fünf Jahrhunderten II, Chur 1970, S. 87-91, hier S. 90. Caspar
Decurtins sprach im Jahr 1906 rückblickend von der «grossen Wende im politischen Leben
der Cadi, nämlich von der Familienpolitik zur Prinzipienpolitik», in: Igl Ischi 8,1906, S. 168

(«la gronda viulta ella veta politico delta Cadi dalla politico de familias tier la politico de prin-
cipis»). Siehe auch Fry, Decurtins I, S. 71: «Die Tatsache, dass die liberale Partei eine
ausgesprochen familienbedingte Partei war, schwächte ihre Stosskraft nicht im geringsten, erhöhte
sie vielmehr.» Ähnlich Berther, Ovras II, S. 122f.

849 Gasetta Romontscha Nr. 19, 5.5.1859, S. 1 («ina gronda part dil pievel selai menar da spir
riguards humans, pren la convenienscha per siu compass enstagl della conscienzia».).

850 Vgl. dazu den Brief von Gion Antoni Huonder vom 25.1.1849 an seine Verlobte Onna
Amstad, in: Cahannes, Gion Antoni Huonder, S. 27f. und Gadola, Schurnalistica, S. lllf.

851 Zum politischen Programm und der Entwicklung der einzelnen Zeitungen vgl. Gadola,
Schurnalistica, S. 111-126 u. 157-175.

852 II Grischun Nr. 20, 16.5.1861, S. 2 («de captivar il pievel cun prigels de religiun che derivien
principalmein dils catholics liberals».).
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mente der Condrau verfingen immer stärker. So legten sie sich in der
folgenden Legislatur mit dem amtierenden Landammann Gion Gieri Cajacob
(einem Freund von Alois de Latour) an, der sich zu wenig stark für den

Weiterbestand des Klosters engagiert habe. Wegen Amtsbeleidigung
endete der Fall vor Kantonsgericht.853

Profilieren konnten sich die konservativen Kreise in den folgenden Jahren

sowohl dank konfessionellen als auch politischen Sachthemen. Selbst
der liberale <11 Grischun> musste sich diese Entwicklung eingestehen.
Einen Grossteil des Erfolgs schrieb er dabei der konservativen Presse der

Region zu:

«Die konservative Partei hielt es für nötig, eine eigene Zeitung herauszugeben,

und auf Grund dieser Überzeugung ist unserer Meinung nach die <Gasetta Ro-
montscha> in Disentis entstanden. Mit dem Erscheinen dieser Zeitung begann

sich die konservative Partei zu organisieren und so eine Phalanx zu bilden, die

bei verschiedenen Gelegenheiten eine geballte Energie entwickelte,»854

Es half allerdings wenig, wenn ein Korrespondent im <Grischun> in
Zweifel zog, «ob es sich in Kreis- und Kantonsangelegenheiten so häufig um
Religionsangelegenheiten handelt, wie die Disentiser Zeitung immer wieder
glauben machen will (...)». Vielmehr bejahte die Volksmeinung den Kurs
der konservativen Zeitung: «Die Disentiser Zeitung nennen die Leute die
konservative und Ihre [= den <Grischun>] die radikale. Die aus Disentis ist
die gute und Ihre die schlechte,»855 Tatsächlich setzte die <Gasetta Ro-
montscha> in wenigen Jahren zu einem ungeahnten Höhenflug an. Die
Abonnentenzahlen stiegen in einem Zeitraum von zehn Jahren von
anfänglich 350 auf 1000. Demgegenüber hatten die liberalen Blätter Mühe,
sich zu behaupten. <11 Grischun> stellte sein Erscheinen im Jahr 1858 ein,
ein zweiter Anlauf endete 1865.856 Das Schicksal der Zeitungen ist sympto-

853 Vgl. die Auseinandersetzung in verschiedenen Nummern der <Gasetta Romontscha>, etwa
Nr. 33,44 u. 51,1862 sowie Nr. 7,15,16,1863; zudem BR 1442: Giachen Giusep Condrau,
Public appelaz tier mes convischins della Cadi sco tier tutta glieut ch'han senn per dretg e

verdat, Mustér 1862. Zum ganzen Fall auch Müller, Klosterschule 1856-1877, S. 97.
854 II Grischun Nr. 34, 22.8.1862, S. 1 («La partida conservativa ha denton anflau per necessari,

de haver in agien organ et a quella maxima ha, a nies manegiar, la Gasetta Romonscha de

Mustér de prescriver sia neschienscha. Cun il comparer da quella gasetta ha la partida
conservativa entschiet a seorganisar e formar ina phalanx che ha en pliras occasiuns manifestau
vehementa energia.»).

855 II Grischun Nr. 19, 8.5.1863, S. 1 («Ch'ei setrecteschi en las questiuns dil cumin e dil cantun
aschi bia de caussas de religiun sco la gasetta de Muste encuera continuadamein de dar de

crer» / «La gasetta de Muste numnan la glieut: conservativa e la Lur radicala. Quella de Muste
ei la buna la Lur ei la schliata.»)-

856 Dazu Gadola, Schurnalistica, S. 135-157. Entwicklung der Abonnentenzahlen der <Gasetta
Romontscha> (vgl. Angaben in der Schlussnummer des jeweiligen Jahres): 350 (1857), 1000
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matisch für die Entwicklung der politischen Ausrichtung der Region: Nach
der Mitte der 1860er-Jahre schickte die Cadi keine liberalen Grossräte
mehr nach Chur. Die Ideen- oder Prinzipienpolitik hatte sich gegen die

Familienpolitik durchgesetzt.

Prinzipien- statt regionaler Politik

Familienpolitik bedeutete, sich im Grossen Rat in Chur mindestens von
einem Mitglied der eigenen <Familie> vertreten zu lassen. Diese Gepflogenheit

ging, wie gesagt, Mitte der 1860er Jahre zu Ende. Ein vergleichbares

Verhalten zeigte das Stimmvolk 1865 bei der Wahl der Volksvertreter
in den Nationalrat. Wahlkreis bildete hier nicht ausschliesslich die Cadi,
sondern die Surselva mit angrenzenden Talschaften; und die Wahl fand
nicht anlässlich der Landsgemeinden, sondern an der Urne statt. Aus Sicht
der Konservativen bestand das inkonsequente Verhalten der Wähler in
diesem Fall darin, dem liberalen (bis radikalen) Kandidaten aus dem eigenen

Kreis den Vorzug zu geben, statt dem konservativen aus einem anderen

Teil der Surselva. Ein liberaler Vertreter aus der Cadi stand also in der

Regel eher in der Gunst der Wählenden als ein konservativer Abgeordneter

von ausserhalb.
Konkret wählte der entsprechende Wahlkreis zwischen 1848 und 1866

beinahe in jeder Legislaturperiode Alois oder Caspar de Latour in den
Nationalrat.857 Wie die Abstimmungsergebnisse der Cadi zeigen, gaben auch

grosse Teile der <Partei Condrau> den Latour ihre Stimme. Grundsätzlich
wollte man sich in Bern ausschliesslich von einem Bürger der eigenen
Gerichtsgemeinde/des eigenen Kreises vertreten lassen, - selbst wenn dieser
dort als Liberaler oder gar Radikaler politisierte. Ähnliches galt für die
Lumnezia, die in den Jahren 1851 bis 1854 den (moderaten) Liberalen
Gion Barclamiu Arpagaus als Nationalrat nach Bern schickte.858 Das
Phänomen, dass familiäre und geografische Aspekte in den 1850er-Jahren die
Wahlen dominierten, beschränkte sich indes nicht auf die Surselva. Die
<Bündner Zeitung> stellte 1854 fest, in Graubünden werde grundsätzlich
nicht zwischen Liberalen und Konservativen unterschieden. «Es wird mehr

auf den Mann im Ganzen gesehen, als aufdie Farbe, die bei ihm Trumpf ist
Leute von Charakter, seien sie konservativen oder liberalen

Glaubensbekenntnisses, werden zuweilen sogar von Meinungsgegnern gewählt. So

(1868), 1500 (1876), 2100 (1898). Die Auflage des <Calender Romontsch> stieg im Zeitraum
1860 bis 1903 gar von 1700 auf 3400 (vgl. Angabe in CR 1903, S. 28). Zur weiteren Entwicklung

der liberalen Presse in der Region siehe unten, Anm. 1105 sowie S. 399.
857 Vgl. Collenberg, Latour, S. 195 (Tabelle).
858 Dazu Gadola, Arpagaus, S. 85f.
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votirte das konservative Oberland einem Liberalen, das liberale Unterenga-
din einem Conservativen. »859

Die Konservativen versuchten nun, diese geografischen Rücksichten
aufzuheben. In Bezug auf die wiederholt hohen Stimmenanteile der Cadi
für die Latour verlautete im Jahr 1857, dass sich im Kreis Ilanz «eine nicht

ganz unbegründete Unzufriedenheit darüber äussere, dass die Cadi anscheinend

diese hohe Stellung [Nationalrat] für sich behalten wolle, da sie ihn
innerhalb von vier Wahlperioden zum dritten Mal durch einen Bürger aus
ihrem Kreis» zu besetzen beabsichtige. Und zur Frage, wieso grosse Teile
der mehrheitlich katholisch-konservativen Surselva dem liberalen Kandidaten

aus der Surselva anstelle des konservativen Kandidaten von ausserhalb

die Stimme gaben, hiess es im gleichen Artikel, es scheine, «dass die
Surselva die Nationalräte absolut nur aus ihren Reihen ernennen und keine
Männer aus anderen Talschaften <ausleihen> will. Wie die Mehrheit der
konservativen Surselva einen radikalen Kandidaten wählen konnte, können
wir nicht verstehen, zumal sich ansprechende Alternativen angeboten
hätten.» Ganz anders wären die Wahlen hingegen verlaufen, «wenn das Volk
der Surselva bei den Wahlen die Augen öffnen und ein für allemal sagen
würde: Wir wählen nur Deputierte, die bei den Behörden unsere Anliegen
einbringen, und wer dem nicht nachkommt, kann zu Hause bleiben (...).»86°

Im Bestreben, der Bevölkerung ihr inkonsequentes Wahlverhalten vor
Augen zu führen, stellten die Konservativen die liberalen Kandidaten als

Aristokraten hin, und ihrer Wählerschaft unterstellten sie eine Hörigkeit,
die eines demokratischen Volkes nicht würdig sei. Auf die Spitze trieb
Condrau seine Kommentare zu den Nationalratswahlen von 1851, als er

S5" Bündner Zeitung Nr. 138,18.11.1854, S. 1. Vgl. dazu Collenberg, Bewegungen und Partei¬

en, S. 264 sowie ders., Partidas, S. 164. Ähnlich auch Gasetta Romontscha Nr. 49,4.12.1857,
S. 193: «Erstaunlich! Die Wahlkreise 32 und 33 in denen die Reformierten die Mehrheit bilden
haben zwei Konservative gewählt; im 34. Wahlkreis, der eine fast durchgehend protestantische
Bevölkerung umfasst, wurde ein Liberaler gewählt, und die Surselva, die grösstenteils katholisch

und konservativ ist, schickt einen Radikalen als Vertreter nach Bern. » («RemarcabeV. II
32 e 33avel cerchel, nua ch'ils Reformai formeschan la majoritat, han legiu ora dus conser-
vativs, il 34avel cerchel, che compeglia ina populaziun bunamein tut protestanta, ha nomnau
in liberal e la Surselva, pella gronda part catolica e conservativa, tarmetta in radical sco siu

représentant a Bern.»).
860 Gasetta Romontscha Nr. 46,13.11.1857, S. 178 («Sco in auda seregeglia ella Foppa ina empau

giustificada malveglia, che la Cadi pari de vuler salvar quell'aulta piazza mo per ella, essend

ch'ella vul en quater trienis remplazar quella pella tiarzaga cun de ses burgeis.» / «che la
Surselva vegli absolut numnar ils cussegliers nazionals mo ord siu miez e bucca far <empri-
star> umens d'autras valladas» / «Co la Surselva conservativa ha saviu votar en massa per in
candidat radical, savein nus bucca capir, tonpli ch'ella vev'eunc bialas letgas.» / «sch'ilpievel
de Surselva arvas si empau ils ègls tiellas elecziuns, e schess inaga per adina: nus legin ora mo
députai che sustegnien ellas auctoritats nossas ideas, tgi che vegn bucca suenter a nos giavischs,
sa star a casa sia»).
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mit den Worten schloss: «Bauern sind Lauren und Lauren sind Schelmen.»
Die Gegenpartei wusste aus diesen Äusserungen Profit zu schlagen, indem
sie die Condrau als Volksverführer bezeichnete.861

Condrau machte allerdings anlässlich der Nationalratswahlen von 1860
einen weiteren Grund für das «absurde» Verhalten aus, «dass ein durch
und durch konservatives Volk einen Radikalen zum Repräsentanten wählt»:
«Wenn gesagt wird, <dass es im Interesse unseres Kantons liegt, Radikale zu
wählen, da die Geschäfte in privaten Treffen der Mitglieder des Nationalrates

entschieden werden, wo die Konservativen keinen Einfluss haben>, so
müssen wir gegen eine solche Behauptung feierlich protestieren.»862

Das inkonsequente Wahlverhalten hatte also aus Sicht der Konservativen

wenig mit Sympathien der Wählerschaft für die liberalen Ideen zu tun.
«[W]äre das Volk der Surselva radikal», hiess es im Jahr 1861,

«so würden wir kein Wort über die Nationalratswahl verlieren. Was uns aber

schmerzt, und darüber wundern sich viele im Kanton und ausserhalb, ist, dass die

Surselva, die durch und durch konservativ ist, die entschiedensten Radikalen, die

sich in ihrer Mitte befinden, nach Bern schickt. Und ganz besonders erstaunt

es, dass genau diejenigen, die sich bei den Wahlen so leichtsinnig und inkonsequent

verhalten, dann die ersten sind, die über die <verdammten Herren in Chur
und Bern> ausrufen,»863

861 Amitg dil Pievel Nr. 46,1851. Zitiert nach Gadola, Arpagaus, S. 84. Siehe auch Reaktionen
in Ii Romontsch Nr. 46-49, v.a. Nr. 46,20.11.1851, S. 185f. Zur ganzen Auseinandersetzung
auch Collenberg, Partidas, S. 163.

862 Gasetta Romontscha Nr. 43, 27.10.1860, S. 1 («ch'in pievel, ch'ei conservativs tras a tras,

legi ora in radical sco siu représentant». I «Sch'ei vegn detg, <ch'ei schagi egl interess de nies
cantun de legier ora radicals, essend che las fatschentas vegnien il bia decididas en compa-
gnias privatas dils commembers della redunonza nazionala, nua ch'ils conservativs hagien
nagin'influenza,> sehe stuein nus solemnamein protestor eneunter ina talla pretensiun.»).
Zu diesem Argument vgl. auch Collenberg, Bewegungen und Parteien, S. 264. Das
Abschneiden der Konservativen unter den eigenen Erwartungen wurde teilweise auch auf eine

Wahlkreisgeometrie zurückgeführt, welche die Liberalen und Radikalen begünstige. Vgl.
etwa Gasetta Romontscha Nr. 43, 23.10.1863, S. 1, als Graubünden wegen der wachsenden

Bevölkerung neu Anrecht auf fünf Nationalratssitze hatte: Damals wurde dem Wahlkreis
Surselva das vorwiegend reformierte Domleschg zugeschlagen, statt wie von der <Gasetta
Romontscha> gewünscht, die vorwiegend katholischen (und ehemals zum Grauen Bund
zugehörigen) Gemeinden Bonaduz, Rhäzüns und Domat/Ems. Zur Wahlkreisgeometrie
vgl. Gruner, Nationalratswahlen, Band 1A, S. 312-378 sowie ders., Bundesversammlung,
Synoptische Tabellen (Beilage). Demgemäss bildete die Surselva Wahlkreis (Wk.) 35 ab

1848; Wk. 32 ab 1863; Wk. 33 ab 1872; Wk. 34 ab 1881; Wk. 36 ab 1890.1902 wurde der
Einheitswahlkreis Graubünden geschaffen. Zum Ende der Wahlkreisgeometrie in Graubünden
siehe auch Fry, Decurtins I, S. 208.

863 Gasetta Romontscha Nr. 10, 7.3.1861, S. 1 («Fuss il pievel de Surselva radicals, gie Iura per-
dessen nus buchin plaid sulla nomina dil cusseglier nazional; aber quei fa mal a nus, sur de

quei fan biars el cantun ed ord il cantun gron curvien, che la Surselva, ch'ei de buna pasta

conservativa, tarmetta a Bern ils pli resoluts radicals, ch'ei anfla en siu miez. Il pli

289



Nach vielen erfolglosen Versuchen, einen konservativen Nationalrat zu

wählen, ergab sich im Jahr 1861 unerwartet mit dem frühen Tod von Caspar

de Latour864 erneut die Gelegenheit dazu. Die Konservativen brachten
Johann Rudolf von Toggenburg, der bereits als Vermittler in der
Sonderbundszeit in Erscheinung getreten war, in Vorschlag. Da der Kandidat
jedoch nicht aus der Cadi stammte, sah sich die konservative Presse veranlasst,

gegen allfällige geografische Vorbehalte anzukämpfen. Diesmal ging
die Rechnung auf: Auf Toggenburg entfielen in der Cadi 522 Stimmen, sein

Gegenspieler Alois de Latour erhielt deren 511. Im ganzen Wahlkreis siegte

Toggenburg mit 1947 Stimmen knapp vor Latour mit 1834 Stimmen.865

So markierten die 1860er-Jahre den Beginn der bis heute kontinuierlich
konservativen Vertretung der Surselva im Nationalrat. 20 Jahre später
folgte auf Toggenburg Caspar Decurtins. Dieser sollte das Amt sogar länger

als sein Vorgänger bekleiden. Ähnlich erging es mit der Wahl des

Oberhalbsteiners Remigius Peterelli, der von 1864 bis 1892 (mit Unterbrüchen

1868/69 und 1874-80; ab 1881: Volkswahl) die Katholisch-Konservativen

im Ständerat vertrat. Und schliesslich endete in den 1860er-Jahren
eine weitere Ära: Alois de Latour aus der oberen Surselva sass noch von
1863 bis 1869 im Nationalrat; danach gab es keine liberalen Abgeordneten
aus der Cadi mehr, weder in Bern noch in Chur.866

remarcabel ei lu eunc quei, che ual quels, che muossan il pH lev senn tiellas elecziuns e nagina

consequenza, ein lù ils emprems, che zacregien suis <smaledius de Cuera> e suis <signurs de

Bern>.»).
864 Vgl. II Grischun Nr. 9,28.2.1861, S. 1 und Folgenummern. Biografische Angaben zu Caspar

de Latour bei Collenberg, Latour, S. 157-162 sowie in HLS VII, S. 673 (Adolf Gollenberg).

865 Gasetta Romontscha Nr. 10 u. 11, 7. u. 14.3.1861, S. lf. In den folgenden Nummern sah sich

Placi Condrau veranlasst, Vorwürfe anderer Zeitungen zu kontern, wonach Toggenburg nur
gewählt worden sei, weil er gegen die Radikalen und die Religionsgefahr gewettert habe.

Ähnlich kritisierte <11 Grischun> im Jahr 1863, Placi Condrau («der Papst von Disentis» /

«il papa de Muster») polemisiere gegen diejenigen (u.a. Prof. Giohen Disch in Disentis),
die dem radikalen Protestanten Johann Bartholome Caflisch aus Trin ihre Stimme gegeben
hatten (Nr. 47,20.11.1863, S. 2f.).
Zu den einzelnen Wahlen (nach Kanton und Wahljahr), zu den Parteiverhältnissen sowie

zu den Bündner Mitgliedern der Bundesversammlung vgl. Gruner, Bundesversammlung
I, S. 601-632 sowie Gruner, Nationalratswahlen. Die Bündner National- und Ständeräte
im Überblick siehe HBG IV, S. 373-377. Zum Ende des katholischen Liberalismus in der
Surselva Collenberg, Latour, S. 183-196; ders., Fretgs; Flury, Liberalissem sowie Metz,
Graubünden II, S. 62-68. Zu Decurtins' Wahlen in den Nationalrat vgl. Fry, Decurtins I,
S. 193-218. Auch Roca, Bernhard Meyer, S. 55 kommt am Fallbeispiel Luzern zum Schluss,
dass «der liberale Katholizismus im Gegensatz zum Ultramontanismus nicht zu einer

eigentlichen Volksbewegung zu werden» vermochte.
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D.1.3 Abstimmungsverhalten

Parlamentales Landespolizeirecht versus kommunale Kompetenzhoheit -
Die Lehrerlohnfrage

Nicht nur das Wahlverhalten der katholischen Surselva beschäftigte zu
Beginn der zweiten Jahrhunderthälfte die politischen Akteure vor Ort. In
Sachfragen sorgte das Landespolizeirecht immer wieder für rote Köpfe.
Bestes Beispiel hierfür bildet die Lehrerlohnfrage, die im Jahr 1858
politisch aufs Tapet kam. Inhaltlich herrschte dabei weitgehend Konsens: Die
als zu tief erachtete Entlohnung der Lehrer sollte angemessen erhöht
werden. Ein Antrag seitens der zuständigen kantonalen Kommission fand
Zustimmung, zumal dessen Umsetzung als Gesetz geplant war.867 Doch das

Blatt wendete sich rasch: Von einer Gesetzesvorlage, die dem Volk
unterbreitet werden sollte, war bereits kurze Zeit später nicht mehr die Rede. So

ereiferte sich ein <Freund der alten Volkssouveränität> darüber, dass der
Grosse Rat an Stelle der Gemeinden die Höhe der Lehrerlöhne festlegen
wolle, und fragte sich,

«aufgrund welcher Verfügungsgewalt der Grosse Rat diesen Beschluss fassen

will. Wer gibt ihm das Recht dazu? Unsere Verfassung sagt nichts dergleichen.

Der Mantel der Souveränität hat schon zahlreiche Löcher und es scheint, als wolle

man ihm noch einen grossen Riss zufügen. Will man die Souveränität nicht

ganz aufgeben, so ist es höchste Zeit, dass das Volk einmal Halt ruft!»S6S

Mit Berufung auf die Verfassung stellten die Altgesinnten also schlichtweg

in Abrede, dass der Grosse Rat sich der Frage der Lehrerlöhne annehmen

durfte. Vielmehr liege die Kompetenz hierfür allein bei den Gemeinden.

Entsprechende Reaktionen von dieser Seite liessen nicht lange auf
sich warten. Medel hatte bereits im April 1863 «2/3 des Betrags für die

Lehrerlöhne, die der Erziehungsrat bereitgestellt hatte, aufgrund der liberalen

Tendenzen, die hinter dieser Massnahme stecken, abgelehnt», wie das

Gemeindeprotokoll festhält.869

867 Gasetta Romontscha Nr. 17,24.4.1858, S. 1.
868 Gasetta Romontscha Nr. 21,22.5.1858, S. 2 («amitg della veglia suveranitad dil pievel» / «cun

tgei auctoritad, ch 'il cussegl gron vul prender in tal decret. Tgi dat ad el il dretg cheutier? Nossa
constituziun plaida nuot de quei. II manti della suveranitad ha schon bein enqual rusna ed ei

para ch 'in vessi eunc tschaffen de dar in brav scarp. Vult ins bucca resignar la suveranitad,
sch'eis ei nér temps, ch'ilpievel clomi inaga: halt!»).

869 Protokollauszug vom 26.4.1863 («refusau deprender2/3 digl importa ch'il cussegl d'educaziun
haveva offeriu per completar las pagas als scolasts muort las tendenzas liberalas, che seigien
unidas cun quei intent e schaien sut cozza».). Zitiert gemäss De Medell, Scolaresser, S. 134.
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Doch Hessen es die protestierenden Kreise nicht bei Einzelaktionen
bewenden. Vielmehr hielten am 25. Oktober 1863 zahlreiche Gemeinden

Versammlungen zur Lehrerlohnfrage ab und reichten danach «einen
feierlichen Protest gegen diesen verfassungswidrigen Entscheid des Grossen
Rates» ein. «Zu Recht», so hiess es darin, «war unser Kanton bisher stolz auf
seine demokratischen Institutionen, auf diese leuchtenden Attribute unserer
Freiheit, für die unsere Vorfahren wiederholt in blutigen Kämpfen Leib und
Gut riskiert haben.» In jüngster Zeit habe das Kantonsparlament jedoch
wiederholt versucht, «diese alten Rechte zu mindern sowie durch zentralis-
tische, antidemokratische Tendenzen und eine immer grösser werdende
Allmacht des Staates [die Gemeinden] zu bevormunden». Als eine solche

Beschneidung hergebrachter Rechte müsse auch der Beschluss des Grossen
Rates bezüglich der Lehrerlohnfrage gelten. Dies umso mehr, als Artikel
27 und 28 der Kantonsverfassung das Schulwesen und andere <innenpoliti-
sche> Verwaltungsbereiche klar dem Kompetenzbereich der Gemeinden
zuwiesen. Denn

«[djort wird klar gesagt, dass jede Gemeinde in ihrer kommunalen Verwaltung
souverän ist und sich selber um das Armenwesen, die Schule und die Kirche
kümmern müsse. Dadurch hat sie wohl auch das Recht, die Lehrerlöhne selber festzulegen

Es wäre ein Zeichen unverzeihlicher Gleichgültigkeit gegenüber der

Gemeindesouveränität, wenn wir bei solchen Beschlüssen schweigen und
dadurch die Anhänger der verderblichen Zentralisierung und Allmacht des Staates

ermuntern würden, weitere solche Beschlüsse zu fassen.»8'"1

Der Streit um die Kompetenzhoheit in der Lrage der Lehrerlöhne war
damit voll entbrannt, und die Kontrahenten gössen noch weiter Öl ins Leuer.

Mitte Januar 1864 wusste die <Gasetta Romontscha> zu berichten, der

Erziehungsrat habe beschlossen, «die entsprechenden Gemeinden anzufragen,

ihre Protestschreiben innerhalb von 15 Tagen zurückzuziehen da

man sie sonst beim Kleinen Rat der Renitenz» bezichtigen werde. So sah

sich die Zeitung veranlasst, in einer sechsteiligen Artikelserie nochmals die

870 Gasetta Roraontscha Nr. 49, 5.12.1863, S. 1 («ina solemna protesta encunter quei inconsti-
tutional conclus dil Cussegl gron». / «Cun raschun era nies cantun tochen ussa tut loschs sin
sias instituziuns democraticas, sin quels splendids attributs de nossa libertad, pella qualla nos
babuns han repetidamein riscau veta e rauba en sanguinus combats. » l «de sminuir e pregiudi-
car quels vegls dretgs e libertads délias lud. vischneuncas cun sustener tendenzas centralisticas,
antidemocraticas, ed ina pli e pli seregeglionta omnipotenza dil stat». / «Leu vegn ei expres-
sivamein detg: che scadina vischneunca segi suverana en sia administraziun communala ed

hagi sezza d'haver quittau per ses fatgs dil pauperesser, de scola e de baselgia. Cheutras ha
ella franc er'il dretg de sezza fixar la paga de ses sco lasts. Ei fuss in 'enzenna de nunpar-
dunabla indifferentadat encunter la suveranitad de vischneunca, sehe nus lessen quescher tier
tais conclus e cheutras mo dar curascha als attenents délia perniziusa centralisaziun ed

omnipotenza di! stat de prender eunc auters semiglionts conclus.»).
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Entwicklung seit 1852 nachzuzeichnen und dabei zu unterstreichen, dass

die Gemeinden nicht akzeptieren wollten, dass der Grosse Rat ihnen «ihre
Rechte nimmt, wohlwissend, dass er mit dem gleichen Recht Schritt für
Schritt über die ganze Schule verfügen könne und auch über andere

Gemeindeangelegenheiten».871 Mitte April war von einer entsprechenden
Petition die Rede, die in verschiedenen Regionen Graubündens zur Unterschrift

aufliege.872

Diese vehemente Kritik rief natürlich die Liberalen auf den Plan. Als
Gründe für die weitverbreitete Skepsis gegen den Ausbau der Volksschule
führte <11 Grischun> Ende 1863 unter anderem aus, «dass ihr Geldbeutel
und ihre Freiheit in Gefahr seien, man wolle ihnen ihr Gut und ihre persönlichen

und politischen Rechte nehmen». <11 Grischun> hinterfragte diese

Argumente kritisch und fuhr mit einer Spitze gegen die konservativen Widersacher

in der Region fort:

«Um sich zu überzeugen, dass diese Opponenten in politischen Fragen nicht so

bewandert sind, reicht es, sie zu fragen, wer diejenigen seien, die ihnen Schaden

zufügen wollen. Man erhält dann die komischsten Antworten, wie zum Beispiel
die Grossen, die Herren, die in Chur, kurz alles schattenhafte Personen. Dass die

Flöhe, die beissen, weit näher sein müssen, wird ganz vergessen.»873

Als die konservative Presse den Seminardirektor angriff, weil er die

protestierenden Gemeinden als nachlässig bezeichnet habe, war <11 Gri-
schun> ebenfalls nicht um eine Antwort verlegen:

«In ihrer Verwirrung nimmt die Disentiser Zeitung die katholische Surselva mit
der Bemerkung in Schutz, dass das Prättigau für seine Schulen noch weniger leiste

als das Oberland. Diese Beobachtung zeigt nichts anderes als die Wahrheit des

Sprichwortes, welches sagt: <Es tröstet die Kranken, Leidensgenossen zu
haben).»s74

871 Gasetta Romontscha Nr. 3-8,15.1.-19.2.1864, S. lf., Zitate Nr. 3 u. 5 («de domondar si las

resp. vischneuncas ch'ellas deien en in termin de 15 dis retrer lurprotestas, ne ch'el vegni a

tgisar en ellas tiel cusseglpign sco renitentas». / «vulan bucca vertir, ch'il cussegl gron prendi
alias vischneuncas lur dretgs, savend bein avunda, ch'el sappi cul madem dretg pleun epleun

commondar sur lur entira scola e cul madem dretg era sur auters fatgs de vischneunca,
aschia ch'il pievel havess il davos de dir nuot pli ne sulla scola, nua che ses affons vegnan
educai, ne sur auters fatgs communals».).

872 Vgl. Gasetta Romontscha Nr. 16,15.4.1864, S. lf.
873 II Grischun Nr. 52, 24.12.1863, S. 1 («che lur bursa e lur libertat sei en prigels, ins vegli ad eis

prender lur rauba e lur dretgs personals e politics». / «Per sepersvader che quels opponents
seien buca fetg versai en las fatschentas politicas sa ins mo demondar, tgi quels seien, che ve-

glien ad els far ton dil mal, et ins survegn cheu las pli curiosas respostas, sco p. ex. ils gronds,
ils signurs, ils de Cuera, curt tut persunas idealas. Ch'ils pelischs, che mordan stoppien esser il
pli demaneivel, vegn totalmein emblidau.»).

874 II Grischun Nr. 22,27.5.1864, S. 1 («En siu sturnez pren la gasetta de Mustér en sia importonta
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Tatsächlich führte der Bund zu dieser Zeit Rekrutenprüfungen durch,
die gewisse Schlussfolgerungen auf die regionale Entwicklung im
Volksschulbereich ermöglichten. So berichtete das <Bündner Tagblatt> im Jahr
1864 über das insgesamt schlechte Abschneiden der Bündner Rekruten
und machte dafür die katholischen Teile des Kantons verantwortlich.875 Als
im Sommer 1864 die Petition gegen die Erhöhung der Lehrerlöhne im
Grossen Rat behandelt wurde, wagte kein geringerer als Alois de Latour
die Aussage, dass «fd|ie Proteste und Petitionen aus denjenigen Regionen
stammen, welche die schlechtesten Schulen hätten».876

Mit 40 zu 22 Stimmen beschloss der Grosse Rat schliesslich, die Petition
zurückzuweisen.877 Die konservative Presse schrieb dies dem Umstand zu,
«dass der Frage ein konfessioneller, ultramontaner Anstrich gegeben worden

war».818 Doch gerade Latours Votum vor dem Grossen Rat gab in der
oberen Surselva weiter zu reden. So verteidigte sich die <Gasetta Romon-
tscha> wiederholt gegen den Vorwurf, Katholiken und namentlich die Cadi
hätten schlechte Schulen. «Welche Schande wäre es für die Cadi, in der
obersten Kantonsbehörde einen solchen Vorwurf einstecken zu müssen und

zwar - incredibile dictu - von einem ihrer eigenen Vertreter (...).»879

Nach dem Scheitern der Petition reagierten die frustrierten politischen
Akteure vor Ort zuerst mit politischem Trotz. Ende November 1864

gelangte ein Gesetz über die Nutzung des bürgerlichen Korporationsgutes
vors Volk. Verschiedene Zeitungskorrespondenten erklärten sich zwar damit

einverstanden, für die Nutzung von Holz oder Weideland eine Abgabe
zu entrichten. «Wir sind aber grundsätzlich gegen jegliche Zentralisierungsgelüste

der Behörden. Dieses Prinzip ist uns in Fleisch und Blut übergegangen;

je älter man wird, desto mehr Erfahrungen macht man diesbezüglich»,
hiess es in einer Einsendung. Denn

protecziun la Surselva catholica cun remarcar, che la Portenza fetschi eunc pli pauc per sias

scolas, che la Part-su. Quella observaziun mussa ora nuotzun auter, che la verdat dil proverbi,
che di: <als malsauns fa ei consolaziun de haver socis.»>).

875 Gemäss Berichterstattung der Gasetta Romontscha Nr. 23,3.6.1864, S. 1. Die Rekrutenprü¬
fungen wurden zwischen 1832 und 1854 sukzessive in fast allen Kantonen eingeführt. Vgl.
<Alphabetisierung>, in: HLS I, S. 241-243 (Hans Ulrich Grunder). Zur 1875 eingeführten
eidgenössischen Rekrutenprüfung vgl. weiter unten, S. 413.

876 Zitiert gemäss Gasetta Romontscha Nr. 25,18.6.1864, S. 2 («La protestaziun e petiziun vegni
da quellas contradas, ch'hagien las mendras scolas».).

877 Verhandlungen des Grossen Rates, 11.6.1864, S. 28-30.
878 Gasetta Romontscha Nr. 25, 18.6.1864, S. 2 («ch'ei era vegnu dau alla questiun in colorit

confessional (ultramontan)»). Ähnlich ebd. Nr. 28, 8.7.1864, S. 1.
879 Gasetta Romontscha Nr. 29, 15.7.1864, S. 1 («Tgei vergogna juss ei oravon pella Cadi, de

stuer schar far ina talla renfatschada ella pli aulta autoritad cantonala, e zvar - incredibile dictu

- dad in siu agien représentant») sowie Reaktionen im <Grischun>, etwa Nr. 30,22.7.1864,
S. lf. und Nr. 34,19.8.1864, S. lf.
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«[heutzutage sieht man, dass es nötig ist, sich mit aller Kraft gegen diesen reissenden

Sturzbach zur Wehr zu setzen, der bei uns, in anderen Kantonen und bei der

Eidgenossenschaft wütet, so dass das Volk am Schluss nur noch eine reine
Wahlmaschine ist. Es reicht vollkommen, dass wir uns von Chur aus befehlen
lassen müssen, welchen Lohn wir unseren Lehrern zu geben haben, ohne dass wir
ihnen auch noch die Kompetenz erteilen, den Preis für ein Stück Holz, für eine

Kuh auf der Alp festzulegen (...).»88°

Nach Ablehnung der Vorlage triumphierte die <Gasetta Romontscha>.
Zwar wäre sie in der Sachfrage dafür gewesen, die Bestimmung betreffend
Entscheidungskompetenz des Kleinen Rates sei ihr aber sauer aufgestos-
sen. Deshalb lehne sie «jegliche Zentralisierung und Einschränkung der
Gemeindesouveränität» kategorisch ab. Mit ähnlichen Argumenten habe
die Gemeinde Tujetsch von der Vorlage nichts wissen wollen, «obwohl
man dort schon früher ein Gesetz über die Nutzniessung der Gemeindegüter
erlassen hatte».881 Von dieser kritischen Grundstimmung animiert, verlangte

Placi Condrau im Jahr 1865 als Grossrat nicht weniger als die gänzliche
Abschaffung des Landespolizeirechts. Sein Begehren blieb im Rat freilich
chancenlos.882

Noch war aber nicht alles verloren. Im Jahr 1865 meinte ein <Demokrat>
in einer Zuschrift an die Gasetta Romontscha, dass

«Graubünden noch grosse Freiheit geniesst, denn es hat eine gute demokratische

Verfassung, das heisst eine Verfassung, die auf den Rechten des Volkes gründet,
Gesetze zu erlassen und seine Regierenden zu wählen. Das Bündner Volk würde
den Ton angeben, wenn es nur seine Herrschaft innerhalb seiner demokratischen

Verfassung und seiner nationalen Rechte ausüben könnte und wollte,»883

880 Gasetta Romontscha Nr. 44, 28.10.1864, S. If. {«Nus essen aber era da principi anora en-
cunter tuttas centralisaziuns d'autoritads, quell'idea ei a nus ida via en earn e seun; pli vegls in

vegn e pli bia in experimentescha. Oz il di ves ins, ch'ei gliei necessari de s'opponer cun tutta
forza eneunter quei torrent, che rump 'en tier nus, en auters cantuns ed ella confederaziun;
aschia ch'il davos resta il pievel mo ina bluta maschina d'elecziun. Ei gliei avunda, che

nus stuein schar commondar giu Cuera tgei pagaglia nus veien de dar a nos scolasts, senza che

nus concedien eunc l'auctoritad de schar fixar leu cons francs nus veien depagar per in len, per
ina vacca ell'alp»). Vgl. auch verschiedene weitere Berichte und Leserbriefe in den Monaten
Oktober und November. Siehe auch die vergleichbare Argumentation in den 1880er-Jahren

unten, Anm. 1281.
881 Gasetta Romontscha Nr. 48, 25.11.1864, S. 1 («eneunter tutta centralisaziun e scursaniziun

délia suveranitad délias vischneuncas». I «schegie ch'ils vischins han leu schon avon fatg la

lescha, ch'ei dei vegnirpagaupella gudida dils beins comunals».).
882 Metz, Staat und Verwaltung, S. 297.
883 Gasetta Romontscha Nr. 1,6.1.1865, S. 1 («Grischun gauda eunc gronda libertad, pertgei el ha

ina buna constituziun democratica, q.e. ina constituziun, che basescha sin ils dretgs dil pievel,
de far leschas e legier ora ses regienters. IIpievel grischun comondass lasfiastas, sehe el mo sa-
vess e voless exercitar siu domini enteifer sia constituziun democratica e ses dretgs nationals.»).
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Doch welche Möglichkeiten verblieben konkret, um die politischen
Zustände, die vor dem Landespolizeirecht herrschten, wiederherzustellen?
Oder galt es eher, statt das Rad der Zeit zurückzudrehen, den Blick nach

vorne zu richten und neuen Formen der politischen Partizipation zum
Durchbruch zu verhelfen?

Direkter Zugriffder Gemeinden auf die Grossräte

Im Rahmen der Lehrerlohnfrage hatten die Föderalisten wiederholt auf
die Gemeindeautonomie gesetzt, um das eigenmächtige Handeln des Grossen

Rates einzudämmen, doch ohne Erfolg. Nun machte sich bei den
Konservativen eine gewisse Neuausrichtung bemerkbar. So stuften sie die
Gemeindeautonomie argumentativ zurück und rückten stattdessen die
politischen Mechanismen auf Kantonsebene stärker ins Blickfeld. In einer
ersten Phase strichen sie die Bedeutung des direkten Zugriffs auf
Parlamentsentscheide hervor; wenig später - angeregt durch die direktdemokratischen

Bewegungen in andern Kantonen - strebten sie den Ausbau der
Volksrechte auf Kantonsebene an.

Das Bestreben, zur alten Zugriffsmöglichkeit auf das Parlament mittels
Instruktionen zurückzukehren, ist so alt wie die Kantonsverfassung von
1854. In der Cadi wurde entsprechende Kritik vor allem deshalb laut, weil
gewisse Grossräte aus der Region einen allzu liberalen Kurs einschlugen,
der - so sahen es die Konservativen - nicht mit der Meinung der breiten
Bevölkerung übereinstimme. Deshalb sollten die Grossräte wieder zu
Volksvertretern im ursprünglichen Sinn des Wortes werden; «Wir schicken

unsere Vertreter nicht nach Chur, um sie nur ihre Meinung zu den Vorlagen
der Regierung äussern zu lassen, nein, wir schicken sie vor allem nach Chur,
um die Wünsche des Volkes vorzulegen und geltend zu machen; deshalb
werden sie ja auch Volksvertreter und Landesväter genannt. »884

Doch wie liess sich dieses Ziel bei einer Verfassung, die ein explizites
Instruktionsverbot beinhaltete, erreichen? «Wenn man den Deputierten
keine Instruktionen erteilen darf, so soll das Volk wenigstens seine Wünsche
äussern können», schlug die konservative Presse vor.885 Am pointiertesten
wurde diese Idee nicht von ungefähr Mitte der 1860er-Jahre geäussert -
nach der gescheiterten Rückverlagerung des Landespolizeirechts vom Par-

884 Gasetta Romontscha Nr. 23,5.6.1857, S. 89 («Nus tarmettein bucca nos représentants a Cuera

mo per schar exprimer tur meinis sur quei, che vegn mess avon dalla regenza, na nus tarmettein

els principalmein a Cuera per schar metter avon e far valer ils giavischs dil pievel; perquei
vegnen eis gie numnai représentants dilpievel e babs della tiara.»).

885 Gasetta Romontscha Nr. 18,1.5.1857, S. 70 («Sch'in astga bucca dar instrucziuns als mess,

sch'astga il pievel il meins exprimer ses giavischs»).
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lament zu den Gemeinden. Im Vorfeld der Landsgemeinde von 1866 hiess

es etwa:

«Die Kreise, aber nicht nur einer oder zwei, sollen einmal einen Versuch wagen
und nächsten Sonntag ihren Deputierten zu Händen des nächsten Grossen Rates

Folgendes mitteilen: <Seit einigen Jahren verfolgen wir mit Bedauern, dass die

alten Freiheiten und Volksrechte eingeschränkt werden und dass die gefährlichen

Zentralisierungstendenzen in unserem Kanton immer mehr Überhand nehmen,

während man in anderen Kantonen bemüht ist, dem Volk mehr Rechte zu

verschaffen. Darum wünschen und verlangen wir, dass man den Gemeinden ihre alte

Souveränität belasse und dem Volk alle wichtigen Entscheide des Grossen Rates

die nicht strikte in den Bereich des kantonalen Landespolizeirechts gehören, zur
Abstimmung vorlege.) Wir wollen dann gerne sehen, ob eine solche feierliche
Erklärung nicht etwa das demokratische Gefühl unserer obersten Behörde stärken

und den Geist der Zentralisierung aus ihrem Saal vertreiben würde.»m

Dabei war es nicht zuletzt die Verfassung selber, die den Gerichtsgemeinden

weiterhin das Gefühl einer direkten Einflussnahme auf
Parlamentsentscheide suggerierte. Denn gemäss Artikel 6 der Kantonsverfassung

überliess der Grosse Rat weiterhin den Kreisen «die Anfragen über
Annahme oder Nichtannahme der von ihm beschlossenen und dem Volke
vorzulegenden Rekapitulationspunkte (,..)».887 Tatsächlich finden sich in
den Protokollen der Kreise und Gemeinden weiterhin <Mehren> zu <Reka-

pitulationspunkten> im Sinne des altgewohnten gerichtsgemeindlichen
Selbstbewusstseins.888 Demzufolge reagierte die obere Surselva empört auf

886 Gasetta Romontscha Nr. 19,12.5.1865, S. 1 («Iis cumins, aber bucca mo in ne dus, fetschien
inaga ina emprova e declarien domengia proximo a lur députai per mauns dil proxim cussegl

gron: Nus vein cun displischer observau dapli ina rietscha d'ons, che las veglias libertads ed
ils dretgs dil pievel vegnan scursanii, e che las prigulusas tendenzas centralisticas prendan en

nies cantun pli e pli surmeun, fertont ch 'in enquera ual en auters cantuns de dar al pievel pli
bia dretgs, perquei giavischein e pretendin nus, ch'in laschi alias vischneuncas lur veglia su-
veranitad e scrivi ora silpievel sco pugns de recapitulaziun tuts impurtonts conclus dil cussegl

gron, ch'audan bucca stricte tier fatgs d'administraziun e polizia cantonala. Nus lessen lu
bugien mirar, sch'ina talla solemna declaronza fortificass bue il sentiment democratic de nos-
sa suprema autoritad e spuentass bue empau il spirt centralistic ord sia sala.»). Ein früherer
Beleg mit der gleichen Forderung: Ebd. Nr. 19, 8.5.1863, S. 1.

887 Verfassung des Kantons Graubünden vom 1.2.1854 bei Metz, Graubünden II, nach S. 16

(Faksimile).
888 So hiess es etwa im Jahr 1855: «Hochverehrter Herr Landamman. Heute den 28. Januar

hat sich unsere Gemeinde am gewohnten Ort versammelt um über die beiden
Rekapitulationspunkte oder Abschiede zu beraten. Es waren 148 Stimmende anwesend. Und die ganze

Anzahl der Stimmenden war gleicher Meinung wie die Obrigkeit.» (KAD AA VI, 1281:

J. J. Beer, Tujetsch, an den Landammann der Cadi, 28.1.1855, «Stimatissim sgr. Mistral. Oz
ils 28 de Jänner ei nossa vischnaunca Stada seredonada el solid liug per sedeliberar sur dils
2 poings de recapitulaziun ner sura dils Abscheids. II diember dils votans ei stau 148. Ed ilg
entir diember dils votans en stai dil meini dil Pareri dilg Oberkeit. Adaschia restel cun duida
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die abnehmende Bedeutung solcher Mehren-Versammlungen in anderen
Kantonsteilen:

«Wie das Tagblatt berichtet, hat Chur diesen Rekapitulationspunkt einstimmig,
das heisst mit 80, schreibe achtzig Stimmen angenommen. Ist es nicht eine Schande

für unsere fortschrittliche Hauptstadt von 6-7000 Einwohnern, dass nur 80

Männer sich bemüht haben, zu dieser wichtigen Abstimmung hinzugehen. Die
Gemeinde Medel hingegen, so abgelegen und isoliert wie sie ist und mit rund zehn

Mal weniger Seelen als Chur, hat doppelt so viele Stimmende mobilisiert wie

Chur. »m

Ebenso ging der Wunsch, zu den alten Instruktionen zurückzukehren,
nicht in Erfüllung. Somit waren alle Ansätze, die hergebrachten Verhältnisse

der politischen Partizipation wieder herzustellen, gescheitert. Deshalb

begannen sich vereinzelte Vorreiter mit den modernen Instrumenten
der direkten Demokratie zu beschäftigen. Nach dem Vorbild entsprechender

Bewegungen in liberalen Kantonen sahen sie vor, die Politik des

Kantonsparlaments über eine Erweiterung der Volksrechte besser zu kontrollieren.

Die Abkehr von der vormodernen Landsgemeindedemokratie und
die Hinwendung zur modernen direkten Demokratie erfolgte indes zaghaft
und nicht ohne Widerstände aus den eigenen Reihen.

Erweiterung der Volksrechte in einem konservativen Sinn?

Die Idee, die Kantonsverfassung um moderne direktdemokratische
Partizipationsmittel zu ergänzen, war nach Inkrafttreten der neuen Kantonsverfassung

vorerst noch nicht aufgetaucht. Am frühesten fassbar - wenn auch
noch zwischen Passagen zur Gemeindesouveränität versteckt - erschien
der Gedanke in der bereits erwähnten Artikelserie zur Lehrerlohnfrage
von Anfang 1862. «Graubünden», so ist darin zu lesen, kenne «seit alters
her eine wirklich demokratische Verfassung; das Volk war der oberste Herr
und bestimmte alles, und der Grosse Rat konnte keine wichtigen Entscheide

treffen, ohne diese den souveränen Gemeinden als Rekapitulationspunkte
auszuschreiben.» Doch mit der neuen Kantonsverfassung «hat man andere

stema Lur prompt J. J. Beer Tujetsch ils 28 de Jänner 1855»), Zum Wechsel von der (offenen)

Abstimmung anlässlich von Gemeindeversammlungen hin zur Urnenabstimmung vgl.
Schuler, Referendum, S. 273,294, 320 u. 441.

889 Gasetta Romontscha Nr. 31, 4.8.1860, S. 2 («Sco il Tagblat di, ha Cuera aeceptau quei pugn
de recapitulaziun unanimamein, q.e. cun 80, digiel otgonta vuschs. Eis ei bucca in vergogna
per nossa debrastgada capitala cun 6-7000 habitonts, che mo 80 umens han priu la bregia de

seredunar tier quella impurtonta decisiun, tier quei solemn act de suveranitad, fertont che la

vischneunca de Medel, schi salvadia ed isolada sco ell'ei, e cun circa lOga pli paucas olmas che

Cuera, ha giu il dubel dils votants a Cuera.»). Ähnlich zu den Churer Kreiswahlen Gasetta
Romontscha Nr. 20,12.5.1859, S. 1.
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Kantone nachahmen wollen, in denen das Volk nur die Deputierten wählt
und dann dem Grossen Rat überlassen muss, Gesetze und Verordnungen
nach Lust und Laune zu erlassen». Diese Entwicklung erweise sich jedoch
als umso verfehlter, als sich in jüngster Zeit in den liberalen Kantonen eine
Kehrtwende abzeichne:

«Wie läuft es aber gegenwärtig in den Kantonen mit repräsentativer Verfassung,

die wir nachahmen wollen? Sie selber sind unzufrieden mit der Herrschaft ihrer
Grossen Räte, und die demokratische Partei kämpft mit aller Kraft, um dieses

absolutistische Regiment zu brechen und dem Volk mehr Rechte und grössere

Sicherheit für die Wahrung seiner Freiheit zu garantieren. Dies ersieht man aus

den gegenwärtigen Bewegungen und Kämpfen in den Kantonen St. Gallen,
Zürich, Luzern, Aargau usw. Mit diesen Volksbewegungen suchen andere

Kantone mit aller Kraft, diejenigen demokratischen Verhältnisse zu erlangen,

welche der Kanton Graubünden früher hatte - Graubünden aber schaut zu, wie

der Grosse Rat diese Rechte immer mehr einschränkt und die Behörden in

Chur bald das ganze öffentliche Leben beherrschen 1st das nicht bedenklich

für die Bewohner des alten, freien Rhätien?»89°

Gleichzeitig bestätigten kantonale Abstimmungen die Wirkungsmacht
der direktdemokratischen Instrumente. So konnten die Gegner der
Abschaffung der Gemeinatzung anlässlich einer Referendumsabstimmung
Anfang 1864 einen überwältigenden Erfolg feiern. Entsprechend euphorisch

berichtete die <Gasetta Romontscha>: «Es lebe die Freiheit und Souveränität

der Gemeinden! In der Cadi haben 959 Stimmenden dieses Geschenk

abgelehnt und nur 5 angenommen (,..).»891

890 Gasetta Romontscha Nr. 3-8,15.1.-19.2.1864, S. lf. Zitat gemäss Nr. 3 («II Grischun veva da

vegl enneu ina constituziun veramein democratica, il pievel er'il suprem signur e comandava
las fiastas, ed il cussegl gron saveva prender nagins conclus de grond'impurtonza senza scri-
ver ora quels sco pugns de recapitulaziun sillas vischneuncas suveranas.» / «han ins voliu far
suenter ad auters cantuns, nua ch 'il pievel legia mo or'ils députai, e sto lu surschar als cusselgs

gronds de far leschas e relaschar ordinaziuns suenter plische». / «Mo co va ei depresentamein
en quels cantuns d'ina constituziun representativa, che nus lein far suenter? Iis sez ein unfis dal
regiment delur cussegls gronds e la partida democratica lavura cun tutta forza de rumper quei
regiment absolutistic e de dar al pievel pli bia dretgs ed era pli bia garanzia pil manteniment
da sia libertad. Quei vesan ins ord ils presents moviments e combats els cantuns Sogn Gagl,

Turitg, Luzern, Aargau etc. quels combats dil pievel en auters cantuns, che lavura cun
tutta forza de vegnir sin quei pei democratic, ch'il cantun grischun era vivon, e zvar fertont
che nus Grischuns mirein tier co il cussegl gron scursanescha las auctoritads a Cuera
entscheivan prest a commondar sur tut nies public far e demanar Ei quei buca curios pils
avdonts della veglia libra Rezia?»).

891 Gasetta Romontscha Nr. 1, 1.1.1864, S. 2 («Sehe viva la libertad e suveranitad délias
vischneuncas! Ella Cadi han 959 votants refusait quei schenghetg e mo 5 aeeeptau el»). Vgl.
zu dieser Abstimmung auch weiter unten, S. 440.
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Doch war ein moderner Ausbau der Volksrechte auf Kantonsebene
tatsächlich der richtige Weg zur Wahrung der Interessen der konservativen
Surselva? Bedeutete dies nicht vielmehr einen Bruch, ja einen Verrat am
vormodernen politischen Argumentarium? Und bargen diese modernen
Instrumente, die ja auch von den Liberalen für die Durchsetzung ihrer
Interessen gebraucht wurden, nicht mehr Gefahren als Chancen in sich?

Tatsächlich war dieses Modell bei den Konservativen alles andere als

unbestritten. Wohl war die direktdemokratische Bewegung von konservativen

Kreisen in liberalen Kantonen ausgegangen. Doch dies gewährte
nicht per se Unbedenklichkeit, denn die Ausgangslage erwies sich in den

entsprechenden Kantonen als grundlegend anders: Es ging dort - gerade
auch im Fall der alten Landsgemeindedemokratien - darum, bisher nicht
vorhandene Partizipationsmöglichkeiten überhaupt zu ermöglichen; in
Graubünden hingegen drehte sich alles um die Restitution oder Substitution

ehemals vorhandener Rechte. Deshalb argumentierten altgesinnte
Kreise in der Surselva noch bis gegen Ende der 1860er-Jahre teilweise
gegen eine Erweiterung der Volksrechte im Sinne der modernen
direktdemokratischen Bewegung.

Dieses Beharren auf der Gemeindesouveränität im Sinne der vormodernen

kommunalen Kompetenzhoheit soll abschliessend anhand zweier
Stimmen aus der Bevölkerung erläutert werden. Im April 1868 meldete
sich ein <Kuhbauer> in einer Zuschrift an die <Gasetta Romontscha> zu
Wort und beklagte sich darüber, dass seit einigen Jahren für die Weid- und
Brennholznutzung Abgaben verlangt würden. Die Behörden seien
bestrebt, diese und ähnliche Entwicklungen mit Hilfe neumodischer
Mitwirkungsmöglichkeiten zu legitimieren:

«Unseren alten Rechten, uns selber zu verwalten sowie Gesetze zu erlassen oder

zu verwerfen, gibt man jetzt andere Namen und geschmeidige Bezeichnungen,
die uns fremd sind - Referendum, Veto usw. Und selbst wenn man uns noch weitere

Mitspracherechte schmackhaft machen wollte, so hätte das wenig zu bedeuten,

denn für alles muss man nur bezahlen und bekommt dafür lediglich fremde
Namen zu kaufen. Wir möchten lieber auf das Referendum, das Veto, die Initiative

und noch weitere verlockende Angebote verzichten, wenn man uns nur unser
Geld nicht wegnimmt.»*"2

892 Gasetta Romontscha Nr. 17,25.4.1868, S. 1 («A nos vegls dretgs de seguvernar, far ed appro-
bar leschas, ne refusar quellas, vegn ei ussa dau nums jasters e significaziuns sturscheivlas,
che nus capin nuot - referendum, veto etc., e sch'ei vegnes gie eunc dau a nus auters dretgs de

tschintschar e votar, sehe ha quei pauc de muntar, sch'ei fan per tut pagar, e dattan mo nums
jasters de cumprar. Nus lessen pli bugien schar il referendum, veto, iniziativa ed eunc bia da

quella rauba cativa, a tgi che vul, sehe mo ei schassen a nus nos daners.»). Die hier angeführten

skeptischen Stimmen gegenüber der direkten Demokratie unterstreichen die Brüche in
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Mit anderen Worten: Bund und Kanton könnten noch lange versuchen,
die moderne repräsentative Demokratie mit direktdemokratischen
Elementen <nachzurüsten> - der vormodernen Landsgemeindedemokratie mit
ihrem ausgeprägtem Föderalismus und der umfassenden Gemeindeautonomie

könne dieses Konstrukt nicht annähernd das Wasser reichen.
Verglichen mit den hergebrachten politischen Rechten seien die modernen,
die sich hinter klingenden Namen versteckten, vielmehr Scheinrechte.
Ähnlich argumentierte ein Einsender im Oktober 1869 gegen die Revision
der Kantonsverfassung:

«Die neue Verfassung gibt ein paar Demagogen das Mittel in die Hand, das Volk

jeden Augenblick in Bewegung zu setzen Beschliesst der Grosse Rat etwas,

das ihnen passt oder das sie vielleicht selber in die Wege geleitet haben, dann ist
alles gut; passt es ihnen aber nicht, vor allem, weil es nicht auf ihrem eigenen Mist

gewachsen ist, dann ist alles schlecht! Dann schauen ein paar Demagogen, 3'000

Stimmen zusammenzubringen, für oder gegen etwas, wie es ihnen gerade passt
Willst du das etwa auch, Bündner Volk? Pah, du wirst doch deiner Freiheit

nicht überdrüssig sein. Deshalb pfeife ich auf diese Kleinigkeiten, die man mir
neu vortäuschen will, nämlich da und dort etwas Lärm machen zu dürfen

wenn ich andererseits in all meinem öffentlichen Leben von oben herab
kommandiert werde. In der Gemeinde spüre ich, was es heisst, frei zu sein, dort will
ich frei sein und bleibenZ»893

der Entwicklung von der vormodernen zur modernen Demokratie. Vgl. dazu die Diskussion
weiter oben, S. 17.

893 Gasetta Romontscha Nr. 42, 15.10.1869, S. 3 («La nova constituziun porscha ad in per de¬

magogs in mettel, ch'els san mintga moment metter il pievel en moviment Fa il cussegl

gron enzitgei, che plai ad eis, ne ch'els han forza sez gidau a far; o lu ei tut bein fatg, tut vegn
secomedau; plai ei aber bucca ad eis, cunzun sch'els han bucca gidau a far: o lu ei tut schliet!
ed in per demagogs miran de survegnir ensemen 3 melli votants contra ne pro, tenor sco ei han
la luna. Vul ti era quei o pievel Grischun? Pal ti vegnes buc ad esser unfis da tia libertat.
Schular, sin quellas bagatellas, che ins para da porscher a mi da niev, numnadamein de tscheu

e leu astgar far empau canera, sehe jeu sundel dasperas ligiaus da surengiu, en tut mia
vetta comunala. En vischneunca sentel jeu tgei ei vul dir esser Ubers, leu vi jeu esser e restar
libers!»). In Gasetta Romontscha Nr. 44,29.10.1869, S. 1 wehrte sich Placi Condrau, der eine

Zeitlang abwesend gewesen war, entschieden gegen die Bezeichnung <Demagogen> und für
die Erweiterung der Volksrechte. Zur kritischen Einstellung der oberen Surselva zur
Verfassungsrevision vgl. auch weiter unten, Anm. 1350.
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D.2 Religion

D.2.1 Konkrete antikirchliche Angriffe vor Ort

Fusion der Kantonsschulen und Placet

Weitaus stärker als im politischen Bereich erschütterte das neue Selbstbe-
wusstsein der Liberalen die konfessionelle Identität der katholisch-konservativen

Kreise im Kanton (und damit vor allem in der Surselva). Nicht von
ungefähr betraf dies das Schulwesen, das in den folgenden Jahrzehnten
äusserst hart umkämpft bleiben sollte. Bereits Ende der 1840er-Jahre war
die Forderung aufgetaucht, die beiden konfessionellen Kantonsschulen in
Chur, die zugleich Lehrerbildungsstätten waren, zu vereinen.894 Dabei
bildete sich die erwartete Front zwischen fusionswilligen Liberalen und
fusionskritischen konservativen Katholiken. Die Liberalen waren bestrebt, die
Fusion rein bildungspolitisch zu begründen; aus Sicht der Gegenpartei
hingegen wies sich die ganze Frage durch eine entschieden religiöse Komponente

aus.

Mit dem Argument der Religionsgefahr suchten die katholischen Grossräte

denn auch ihre protestantischen Ratskollegen zu überzeugen. So führte

Remigius Peterelli anlässlich der Fusionsdebatte des Grossen Rates im
Juli 1850 aus, es könne nicht im Interesse des Bündner Volkes hegen, dass

an einer Schule, wie man sie jetzt gründen wolle, «überhaupt kein religiöser
Geist und keine religiöse Gesinnung herrsche. Denn in diesem Fall würde
ein religiöser Indifferentismus vorherrschen, den sowohl Protestanten als

auch Katholiken bedauern müssten.»s95

Diese Begründung vermochte freilich die liberalen Protestanten nicht
zu überzeugen. Und als wäre damit die Front gegen die Fusion nicht schon

genug geschwächt, vertrat sogar ein liberaler Katholik, der junge Brigelser
Caspar de Latour, den Standpunkt, die Frage dürfe nicht von einer
konfessionellen oder grundsätzlich religiösen Sichtweise angegangen werden.
Der Vertreter der streng katholischen Cadi wagte es gar, in der Grossrats-

894 Dazu allgemein die Ausführungen von Andrea Kaufmann, Abteilungen, Lehrpläne und
Abschlüsse, in Lechmann (Red.), Bündner Kantonsschule, S. 28-32 sowie Metz, Graubünden

II, S. 69-76. Zur Fusion und zum Placet aus Sicht der Surselva Collenberg, Latour,
S. 152-171.

895 Amitg dil Pievel Nr. 28,10.7.1850, S. 112 («ch'ei régi en ina tala scola, sco ella vul ussa vegnir
fundada, tuttavia negin spirt religius, tuttavia negina tendenza religiusa. Allura fuss la neces-
saria consequenza de quei senza dubi in prender sur maun digl indifferentismus en caussas de

religiun, in mal, che schibein Protestants stuessen deplorar sco Catholics.»). Vgl. auch

Verhandlungen des Grossen Rates, 26.6.1850, S. 97-102.
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debatte gegen die Klerikalen zu wettern: «Sie wollen keine Schule, keine

Aufklärung, keinen Fortschritt!»*96 Gegen die Beschlussfassung zu Gunsten
der Fusion legten schliesslich 21 Katholiken förmliche Verwahrung ein,
unter ihnen auch Caspar de Latours Vetter Alois de Latour. Doch das
positive Abstimmungsergebnis war eine Realität und nicht mehr rückgängig
zu machen. Überdies führte die Kantonsschule ab 1852 ein paritätisches
Lehrerseminar.

Diese Ereignisse lösten in der Surselva zwei Reaktionen aus: Einerseits
führten sie zur Grundsatzdiskussion über die liberalen <Dissidenten> in den

eigenen Reihen und über die Unzulänglichkeit einer nach wie vor von
Familienpolitik dominierten politischen Kultur. Andererseits machte sich
eine Verweigerungs- und Protesthaltung bemerkbar, die namentlich auf
den Stellungnahmen der Kirchenvertreter basierte. Vorerst einmal richtete
sich der Bischof in einem eindringlichen Rundschreiben gegen den religiösen

Indifferentismus, der sich unweigerlich aus der Fusion ergeben werde.
Der Hirtenbrief kulminierte in der Aussage, die katholische Kirche habe
«in dieser Hinsicht immer wachsam sein müssen» und habe deshalb den
Katholiken die paritätischen Schulen, «die falschen Prinzipien» nacheiftern
und deshalb ganz und gar schlecht und schädlich seien, zu allen Zeiten verboten.

Dasselbe gelte nun auch hinsichtlich der Kantonsschule:

«Wir würden unsere seelsorgerischen Verpflichtungen und unseren Gehorsam

gegenüber dem Haupt der heiligen Kirche kläglich vernachlässigen, wenn wir es

unterliessen, inmitten unserer Herde die Stimme gegen den Besuch der paritätischen

Schule zu erheben,»897

Dies war nicht weniger als der Aufruf zum Boykott der Kantonsschule.

Dementsprechend führte der Hirtenbrief zu vehementen Reaktionen der

Gegnerschaft. Ein in Zürich gedrucktes Flugblatt warf dieser «Bannbulle»

vor, «finstere Dogmatik des Mittelalters» heraufzubeschwören.898 Schliess-

896 Amitg dil Pievel Nr. 27, 3.7.1850, S. 105 («Eis vulten buca la scola, vulten bue il sclarimen,
vulten bue ilprogress!»).

897 Zitiert gemäss der romanischen Fassung, BR 1200: Caspar de Carl per la grazia de Diu e

della Sedia apostolica uestg de Cuera a tuts nos cars diocesans, o.0.1850 («de quelas vards
adina stoviu tener premurusa survigilonza, et ha las scolas pariteticas, las quallas semuossan
faulzas en lur principi et entras l'experienza totalmein schliatas e nuscheivlas, da tuts temps
scamondau als Catholics». / «Nus vegnessen pia a sefar culpeivels de gronda munconza en

nossas obligaziuns pastoralas e d'ina greva malobedienscha enconter il Cau della s. Baselgia,
sehe nus tralaschassan d'alzar nossa vusch enamiez nossa muntanèra enviars frequenza u
diever della scola paritaetica.»). Zum Hirtenbrief vgl. auch Silvio Färber, Hirtenbrief des

Bischofs von Chur gegen die gemeinsame Kantonsschule, in: Färber/Margadant/Semadeni
(Hg.), Quellen, S. 148f.

898 Anonym, Der Hirtenbrief des Bischofs von Chur gegen die gemeinsame Kantonsschule in
Graubünden, Zürich 1850.
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lieh sahen sich auch die Kantonsbehörden genötigt, das Protestschreiben
des Bischofs zu kontern: Im Oktober 1850 erliess der Grosse Rat das Placet
für kirchliche Erlasse, das heisst, dass von nun an der Bischof die behördliche

Genehmigung einzuholen hatte. Da nützte es auch nichts mehr, dass

die katholischen Abgeordneten den Saal unter Protest verliessen.899

Eine handfestere, gegen die Kantonsschule gerichtete Massnahme
bestand darin, in Disentis erneut eine Klosterschule einzurichten. Tatsächlich
hatten die Geistlichkeit und der Kreis Cadi - Schlimmes ahnend - bereits im
Vorfeld der Fusion der Kantonsschulen in Disentis eine katholische Schule
eröffnet.900 So konnte auch der Bischof seinen Hirtenbrief mit der Genugtuung

schliessen, dass in Disentis als Alternative zu Chur «eine wahrhaft
katholische und gute Schule geboten wird (,..)».901 Und wirklich zogen nun die
meisten katholischen Studenten nach Disentis und setzten ihre Studien in
den Kollegien in Schwyz, Feldkirch oder anderen katholischen Bildungsanstalten

fort, während Chur das Nachsehen hatte.902 Trotzdem lasteten die
erlittenen Niederlagen weiterhin schwer auf den Katholiken. Deshalb lies-

sen sie keine Gelegenheit aus, die aus ihrer Sicht ungerechte Fusion zu
kritisieren und die Kantonsschule in ein schlechtes Licht zu rücken.903

Desgleichen blieb das <illegale> Placet im Gespräch.904 Als besonders

perfide Machtdemonstration des Staates erachteten es die Katholiken, dass

sie zwar für kirchliche Erlasse die Bewilligung des Kantons einholen muss-

ten, «wohingegen das Mandat, das diese [= die zivile Behörde] für den Bettag

erlässt, von allen Pfarrern in den Kirchen öffentlich verlesen werden

muss, ohne den Bischof auch nur im Mindesten zu informieren oder
anzufragen».905 Deshalb überrascht es nicht, dass der eidgenössische Bettag
wiederholt zu subtilem Protest Anlass gab. So sah sich der Kleine Rat im
Jahr 1851 genötigt, den Magistrat der Cadi anzuschreiben, nachdem sich

899 Verhandlungen des Grossen Rates, 19.10.1850, S. 312-315.
900 Vgl. dazu KAD BB IX: Protokoll vom 9.4.1850 sowie Müller, Bischöfliches Gymnasium

und ders., Die Disentiser Studenten 1848-1856, in: BM 1971, S. 173-202 sowie Gollenberg,
Latour, S. 134-171.

901 Vgl. oben, Anm. 897 («vegn porschiu a vus ina veramein catholica e buna scola»),
9112 Schülerlisten pro Schuljahr mit jeweiliger Angabe der Konfessionen bei Johannes Bazzi-

gher, Geschichte der Kantonsschule nebst Beiträgen zur Statistik der Schule von 1850-
1904. Festschrift zur Flundertjahr-Feier der Bündnerischen Kantonsschule, Davos 1904, S.

213-215.
903 Vgl. etwa Gasetta Romontscha Nr. 11,13.3.1858, S. 2 oder die Auseinandersetzung um eine

Predigt des Pfarrers von Sumvitg in II Grischun Nr. 36 und 37,5. u. 12.9.1862, S. 3f. u. Feuilleton.

904 Vgl. Gasetta Romontscha Nr. 10, 8.3.1867, S. 1; Nr. 7,12.2.1869, S. 1; Nr. 8, 24.2.1871, S. 1;

Nr. 38,22.9.1876, S. 1.
905 Gasetta Romontscha Nr. 8,24.2.1865, S. 1 («fertont ch'il mandat che quella dat orapellafiasta

delta rogaziun federala sto da tuts plevonts vegnir publicaus en baselgia senza schar saver ne
salidar igl uestg la minima caussa».).
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gezeigt hatte, «dass der P. Capuziner in Danis vom diesjährigen eidgenössischen

Bettag gar keine Notiz genommen, ja im Gegentheil am Bettag selbst

einige Freunde zum Kartenspiel im Hospiz versammelt habe».906 Eine kreative

Umgehung des Placet bestand schliesslich darin, bischöfliche
Rundschreiben und Mandate, statt von der Kanzel zu verlesen, in der Presse
abzudrucken.907

Placi Condrau und sein <Cudisch instructiv>

Einen weiteren Bereich des Schulwesens, worin sich vergleichbare
weltanschauliche Auseinandersetzungen ankündigten, bildete die Volksschule.
Um 1850 formierte sich in Chur ein kantonaler Lehrerverband, dem sich

regionale Sektionen anschliessen sollten. Diesmal wollte die katholische
Surselva nicht abseits stehen und Gefahr laufen, bei wichtigen Entscheidungen

übergangen zu werden. Placi Condrau gründete daher 1850/51 die
Lehrerkonferenz der Cadi. In einer Petition an den Vorstand des Kreises
Disentis argumentierte er hierzu, die Qualität der Bildung und Erziehung
der breiten Bevölkerung hingen in erster Linie von der Volksschule und
nicht von den weiterführenden Schulen ab. Kanton und Gemeinden
engagierten sich indes immer noch zu wenig für die Volksschule.908

Eine erste Gelegenheit, sich als Lehrersektion in die kantonale Diskussion

einzubringen, ergab sich 1853, als der Erziehungsrat auf der Grundlage

der neu formierten Volks- und Mittelschulen eine Umfrage zur aktuellen

Lehrmittelsituation veranlasste. Placi Condrau nahm im Namen der
Lehrerkonferenz der Surselva dazu Stellung und beantragte nicht weniger
als die «Umarbeitung sämtlicher romanischer Schulbücher». Die Konferenz
war sich wohl im Klaren, dass dies eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen

würde. Deshalb formulierte sie als dringendste Priorität die Ausarbeitung

eines neuen Lesebuches für die zwei oberen Klassen der Elementarschule.909

Tatsächlich ging der Erziehungsrat auf dieses Anliegen ein und

906 vgl. KAD AA IV, 1079 (und weitere, nicht nummerierte Schreiben). Dort ist ebenfalls der
Fall des Kapuzinerpaters von Sagogn dokumentiert, der im Jahr 1872 gebüsst wurde, weil er
beim Vorlesen des regierungsrätlichen Bettagsmandats gewisse Passagen ausgelassen hatte.

Vgl. dazu auch Gasetta Romontscha Nr. 9,1.3.1872, S. 2.
907 Z.B. das Fastenmandat in Gasetta Romontscha 1859, nach Nr. 11, oder bischöfliches Rund¬

schreiben ebd. Nr. 32, 6.8.1869, S. 1.

908 KAD AA V, 1134b: Ano 1851, Petitiun della societat de scolasts tier il obrigkeit. Vgl. auch

Deplazes, Conferenza scolastica, S. 74f. Zur Bezirkslehrerkonferenz (ab ca. 1884) vgl. ebd.,
S. 90.

909 StAGR C XII 11 c 5, Mappe <Oberländerromanische Lehrmittel 1851-1871>: Condrau an

Erziehungsrat, 26.5.1853. Zur ganzen Thematik des <Cudisch instructiv» vgl. Deplazes,
Schulbücher, S. 80-88 sowie die weitere Verwendung dieser Quellen in Deplazes, Conferenza

scolastica, S. 105f. und Deplazes, Condrau, S. 266-273.
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beauftragte Condrau gleich selber mit der Redaktion eines entsprechenden

Lesebuches für katholische romanische Schulen.
Im Sommer 1855 stellte Condrau dem Departement sein Manuskript

zu. In seinem Begleitbrief äusserte er sich zur Rechtschreibung und
begründete inhaltliche Anpassungen an die örtlichen Verhältnisse. Zu den

vorgesehenen Erzählungen bemerkte er: «Sie tragen zwar eine spezifisch
katholische Färbung, ich bin aber überzeugt, dass der Protestant beim
Durchlesen derselben nirgends Anstoss nehmen kann.»910 Das
Erziehungsdepartement war allerdings anderer Meinung. Im Antwortschreiben an
Condrau hiess es, das Buch könne nicht gedruckt werden. Zwar enthalte
das Manuskript viel Gutes, aber zugleich «eine Anzahl von Abschnitten,
welche das Werk, so wie es vorliegt, in heutiger Zeit der Bildung kaum zum
Gebrauche in katholischen geschweige denn in confessionell gemischten
oder reformirten Schulen geeignet erscheinen lassen».

Condrau verlangte daraufhin sein Manuskript zurück. Er habe nur für
katholische Schulen schreiben wollen, führte er aus, und nehme mit
Verwunderung davon Kenntnis, dass auf einmal von einem gemischtkonfessionellen

Buch die Rede sei.911 Das Erziehungsdepartement antwortete
umgehend, man habe beschlossen, nach und nach die thurgauischen
Lesebücher von Ignaz Thomas Scherr auch auf Romanisch und Italienisch
herauszugeben. Wegen der beschränkten finanziellen Mittel sei es nicht
möglich, weitere Bücher zu publizieren. Das Departement wolle jedoch
das Manuskript behalten und abklären, was davon eventuell für konfessionell

gemischte Schulen brauchbar sei, und bat Condrau, seine Honorarwünsche

anzumelden. Dies wiederum schlug der Schulinspektor aus und
forderte Ende Dezember 1855 erneut und diesmal mit Erfolg sein Manuskript

zurück.912

Danach ging Placi Condrau aufs Ganze, liess das Buch selber drucken
und an die romanischen Schulen der Surselva verteilen.913 Tatsächlich
entsprach es einem Bedürfnis und fand rege Verbreitung. Condraus
eigenmächtiges Vorgehen brachte ihm indes ein «scharfes Schreiben» der
Kantonsbehörden ein, auf welches er im September 1858 reagierte. Er habe
erkennen müssen, «dass Ihre hohe Behörde mit meiner Wirksamkeit als

Schulinspektor nicht zufrieden sei». Dabei habe er das Lesebuch «nicht aus

910 StAGR C XII 11 c 5, Mappe <Oberländerromanische Lehrmittel 1851—1871>: Condrau an

Erziehungsdepartement, 10.8.1855.
911 StAGR C XII11 c 5, Mappe <Oberländerromanische Lehrmittel 1851—1871>: Schreiben vom

9. u. 16.11.1855.
912 StAGR C XII11 c5, Mappe <Oberländerromanische Lehrmittel 1851—1871>: Schreiben vom

12. u. 26.12.1855.
913 Siehe BR 1447. Zur Verbreitung vgl. etwa Gemeindeprotokoll Val Medel in De Medell,

Scolaresser, S. 132.
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<Opposition> gegen den wohllöblichen Erziehungsrath dem Drucke übergeben

sondern aus Mitleid mit den Lehrern meines Inspektoratsbezirkes,
die fortwährend über den Mangel eines romanischen Lesebuches für ihre
obere Abtheilung jammerten». Im Weiteren verteidigte Condrau seine de-
zidiert konfessionelle Haltung. Bereits im Sommer 1852, als ihm ganz
unerwartet das Schulinspektorat des Bezirkes Vorderrhein angetragen worden

sei, habe er das Amt erst angenommen, nachdem ihm versichert
worden sei, «dass ich das angetragene Schulinspektorat übernehmen könne,
ohne im geringsten meine Ansichten über paritätisches Erziehungswesen
verleugnen zu müssen». Im gleichen konfessionellen Sinn sei er beim
Verfassen des Lesebuchs ans Werk gegangen. In diesem Zusammenhang
verteidigte er die von ihm eingeholte bischöfliche Approbation und wies
überdies den Vorwurf zurück, das Buch aktiv verbreitet zu haben.914

Das Erziehungsdepartement wollte es damit aber nicht auf sich bewenden

lassen. Vielmehr beauftragte es keinen geringeren als Placi Condraus

Gegenspieler Caspar de Latour, Abklärungen zu treffen, ob Condrau «bei

Schulräthen und Lehrern und andern einflussreichen Personen sich für die

Verbreitung seines romanischen Lesebuches verwendet habe». In einem
ausführlichen Bericht legte Latour die Ergebnisse seiner Nachforschungen in
verschiedenen Gemeinden der Cadi dar. Er kam zum Schluss, Condrau
habe sein Buch sehr wohl aktiv verbreitet. So habe er etwa der Schule von
Sumvitg «ziemlich unverblümt sein Lesebuch angepriesen und daraufhin
mehrere Exemplare ohne Bestellung des Schulrathes der Somvixer Schule
geschickt (...)». Ebenso habe er «sowohl der Schule von Truns, als auch den

ärmeren Schulkindern von Brigels mehrere Exemplare gratis zugeschickt»,915

Daraufhin konfrontierte der Erziehungsrat Placi Condrau mit diesen

Anschuldigungen. Auch könne man nicht umhin, so hiess es im
entsprechenden Schreiben weiter, «in dem Umstände, dass ein Organ des Erzie-
hungsrathes ein von lezterem nicht anerkanntes Werk anderswo, es sei wo
immer, approbieren» lasse, «und es auf eigene Faust den Schulen» übergebe,

«einen Act der Opposition gegen die vorgesezte Behörde zu erkennen».
Deshalb fühle sich der Erziehungsrat genötigt, Condraus Verhalten gegenüber

sein Missfallen auszusprechen. Und im Fall weiterer Klagen sehe man
sich sogar «in der unangenehmen Nothwendigkeit» ihn «des Inspektorates
zu entheben».916

914 StAGR C XII 11 c 5, Mappe <OberIänderromanische Lehrmittel 1851—1871>: Condrau an

Erziehungsdepartement, 26.9.1858.
915 StAGR C XII 11 c 5, Mappe <Oberländerromanische Lehrmittel 1851—1871>: Caspar de

Latour an Erziehungsdepartement, 17.10.1858.
916 StAGR C XII11 c 5, Mappe <Oberländerromanische Lehrmittel 1851—1871>: Erziehungsde¬

partement an Condrau, 18.11.1858.
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Die laufenden Abklärungen gegen Condrau waren mittlerweile auch
einer breiteren Öffentlichkeit zu Ohren gekommen. Die katholische Sur-
selva reagierte mit einer konzertierten Welle der Empörung. Die
Geistlichkeit des Kapitels Disentis gab mit Schreiben vom 29. Oktober 1858

an den Erziehungsrat ihrer «Entrüstung» über das Verbot des <Cudisch

instructiv> und die drohende Absetzung des Schulinspektors Ausdruck:

«Sowohl das Eine als das Andere wäre für das katholische Volk ein Anzeichen,

man wolle einen religiösen Schulinspektor nicht gedulden und alles Confessionel-
le aus der Schule verbannen. Dies würde die unvermeidliche Folge nach sich

ziehen, dass alles Zutrauen zur Schule zerstört und aller Eifer für das Gedeihen

derselben äusserst geschwächt wäre.»9"

Die weltlichen Behörden beteiligten sich ebenso an diesem Protest.
Nicht weniger als 62 Schulräte deckten das Corpus Catholicum mit einem

umfangreichen, vorgedruckten Protestschreiben gegen die Einführung
paritätischer Lehrmittel ein. Es kritisierte die Einführung neuer Bücher ohne

jede konfessionelle Färbung und bezeichnete die Wahl der Scherr'schen
Lehrmittel als einen Missgriff. Man beurteile ein Buch nicht nur nach dem,
was darin stehe, sondern auch nach dem, was nicht darin zu finden sei. Die
Schrift schloss mit dem Gesuch, «es möge Hochderselbe [= das Flaupt des

Corpus Catholicum] in Gemeinschaft mit dem Corpus catholicum oder der
katholischen Standeskommission dahin wirken, dass die katholischen
Landesschulen auch katholische Lesebücher erhalten».9

Mit diesen Vorwürfen konfrontiert, bemühte sich der Erziehungsrat,
wenigstens für die weiteren zur Drucklegung vorgesehenen Lesebücher
konfessionelle Vorbehalte frühzeitig aus dem Weg zu räumen. In einem
Zirkularschreiben vom Januar 1859 an die katholischen Schulräte versicherte er, die

Drucklegung des dritten Bandes sei von den katholischen Behörden
abgesegnet worden. Zusätzlich signalisierte man die Bereitschaft, katholische
Gebete und weitere konfessionsspezifische Inhalte stärker zu berücksichtigen.

Zudem liess es der Erziehungsrat mit der Diskussion um Condraus <Cu-

disch instructiv> auf sich bewenden: Im Jahr 1860 figurierte das Buch ohne
weiteren Kommentar im offiziellen Verzeichnis der in den bündnerischen
Volksschulen am meisten in Gebrauch stehenden Lehrmitteb.919

917 StAGR C XII11 c 5, Mappe <Oberländerromanische Lehrmittel 1851-1871>: Die Geistlich¬
keit des Capitels und Kreises Disentis an das Erziehungsdepartement, 29.10.1858.

918 Protestschreiben von 62 Schulbehörden an das Haupt des Corpus Catholicum (Druck¬
schrift). Zitiert in Deplazes, Schulbücher, S. 87. Vgl. auch Gasetta Romontscha Nr. 51,

18.12.1858, S. lf.
919 Gasetta Romontscha Nr. 5, 29.1.1859, S. 1 sowie Deplazes, Schulbücher, S. 87. Zur langen

Wirkungsgeschichte des <Cudisch instructiv> vgl. Berther, Ovras II, S. 124.
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Bei der Lehrmittelproduktion kündigte der Kanton somit eine gewisse

Kompromissbereitschaft an. In Bezug auf Placi Condraus Rolle als

Schulinspektor zeigte er sich jedoch nicht bereit, dem Druck der Strasse nachzugeben.

Tatsächlich loderte der Konflikt unterschwellig weiter und endete
im Sommer 1863 mit Condraus Entlassung.920 Dieser Entscheid bewegte
wiederum die Massen, wie Condraus publizistischer Gegenspieler <11 Gri-
schun> - nicht ohne Sticheleien - zu berichten wusste:

«Grossen Lärm schlug man in Zeitungen und an Versammlungen, weil der
hochlöbliche Erziehungsrat den so fähigen und umtriebigen Schulinspektor Placi
Condrau nicht mehr wiedergewählt habe. Einige prophezeiten daraus schon

negative Auswirkungen für die katholische Schule der Surselva, und wieder andere

wollten Condrau schon in den Kreis der Märtyrer aufnehmen (...).»

Und sogar ausserkantonale Zeitungen wie das <Schwyzer Schulblatt>
hätten von der Entlassung mit Unmut Kenntnis genommen.921

Kloster Disentis, Teil I
Parallel zu den konfessionellen Gefechten im Schulbereich lieferte sich die
katholische Surselva mit den Kantonsbehörden einen erbitterten Kampf
um Sein oder Nichtsein des Klosters Disentis.922 Wie erwähnt, war dieses in
den ersten Jahren des neuen Bundesstaates mit einer handfesten Provokation

in Erscheinung getreten: der Errichtung eines katholischen Gymnasiums.

Diese Anstalt trat unverhohlen als Konkurrenz zur paritätischen
Kantonsschule in Erscheinung, weshalb die Gegner sie als «Muckerschule»
kritisierten. Auch die <Churer Zeitung> meinte, dass «die Errichtung einer
rein kathol. Lehranstalt von Privaten gegenüber einer von der obersten
Landesbehörde gegründeten paritätischen immer den Charakter einer feindseligen

Demonstration» habe.923

Die Gegnerschaft sah sich in ihren Argumenten insofern bestärkt, als

die Schule einen ausgesprochen schlechten Start hatte. Rektor Friedrich
Bäder, so wurde schnell einmal bekannt, hatte sich an Schülern vergriffen.

920 Gasetta Romontscha Nr. 27,3.7.1863, S. 1.

921 II Grischun Nr. 52, 24.12.1863, S. 2 («Gronda canera eis ei vegniu fatg vi e neu en gasettas e

radunonzaspervia ch'igl ault lud. cussegl d'educaziun hagi bucapli confirmau iglaschi habel
e premurus inspectur de scola, sgr. PI. Condrau. Enqualin profetisavan en quei in nuscheivel

pas per las scolas catholicas della partsura, et auters quintavan schon el denter ils marters»).
922 Vgl. allgemein Fry, Restauration (sowie die romanische Fassung in Igl Ischi 35 u. 36,1949

u. 1950, S. 29-71 u. 25-61. Der zweite Teil des deutschen Textes ohne Anm. auch in Fry,
Decurtins I, S. 94-138) sowie die ausführliche Aufarbeitung des Themas durch Iso Müller
(versch. Aufsätze). Zusammenfassend auch Metz, Graubünden II, S. 252-256.

923 Vgl. die Ausführungen im <Amitg dil Pieveb im Zeitraum Mai bis Juli 1850, zitiert nach

Müller, Bischöfliches Gymnasium, S. 11, sowie Churer Zeitung Nr. 14,15.2.1851, S. lf.
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Der drohenden gerichtlichen Verfolgung entzog er sich durch Flucht. Die
<Churer Zeitung> berichtete in mehreren Nummern über das Vorgefallene
und kritisierte darüber hinaus «die direkte Unterstützung der Flucht des

Verbrechers durch den Schulrathspräsidenten PI. Condrau und das höchst

mangelhafte Untersuchungsverfahren von Seite des Landammannamtes
(.,.)».924 Der ganze Vorfall schadete dem Ansehen der Schule sehr und trug
das seine dazu bei, dass die Kantonsbehörden sich der Situation des Klosters

Disentis annahmen.
Im Sommer 1852 beschloss das Kantonsparlament, eine Inventur des

Klosters vorzunehmen. In seiner Begründung berief sich der Grosse Rat
auf den Umstand, dass auch das Kloster Müstair bereits früher einmal
inventarisiert worden sei. In der Region löste dieser Entscheid dennoch grosse

Verunsicherung aus, da die Inventarisierung in der Regel als erster
Schritt zur Auflösung eines Klosters galt. Zufälligerweise führten Bündner
Truppen zur gleichen Zeit in Trun einen Wiederholungskurs durch. Diesen
brachte die Bevölkerung «in Verbindung mit der Inventur, beziehungsweise
mit der Säkularisazion des Klosters Dissentis», was die vorhandenen Ängste

noch verstärkte, wie die <Bündner Zeitung> zu berichten wusste.925

Das Kloster und auch der päpstliche Gesandte Giuseppe Bovieri wandten

sich daraufhin an den Kleinen Rat mit der Bitte, die Inventarisierung
nicht durchzuführen. Alois de Latour, der damals an der Spitze der Regierung

stand, antwortete, der Aufhebung der Klöster könne leicht begegnet
werden: Die Behörden hätten diese nie in Betracht gezogen, «wenn
nicht das Kloster Disentis [mit] der dortigen Oppositionsschule dazu
Veranlassung gegeben hätte». Als im Herbst die Inventarisation stattfand,
war der Kanton immerhin bemüht, sie möglichst schonend durchzuführen
und beauftragte zwei Katholiken mit der Aufgabe.926

Nun wurden die weltlichen Behörden der Surselva in der Angelegenheit

aktiv. Bereits am 23. August 1852 schrieb der Vorstand des Kreises
Disentis an den Bischof, man müsse sich gegen das Vorgehen der kantonalen

Behörden in der Klosterfrage zur Wehr setzen. «Das beste Mittel dazu
scheint uns eine Massendemonstration des katholischen Volkes gegen diese

Verordnung, welche nur den konfessionellen Frieden gefährdet.»921

924 Churer Zeitung Nr. 13-16,12.-22.2.1851, S. 1-3 sowie Nr. 19, 5.3.1851, S. lf., Zitat Nr. 19,

S. 1. Vgl. die Reaktion im Amitg dil Pievel Nr. 8,19.2.1851, S. 30.
925 Bündner Zeitung Nr. 110,11.9.1852, S. 439. Vgl. dazu Müller, Quinter, S. 70.
926 Alois de Latour an Bovieri, 3.12.1852. Zitiert nach Müller, Quinter, S. 73.
927 KAD AA IV, 1099: Der Magistrat der Cadi an den Bischof von Chur, 23.8.1852 («Il prin¬

cipal metel leutier secartein nus che seigi ina demonstraziun en massa dil pievel catholic en-

cunter talla ordinaziun che dischturba mo il ruaus confessiunal.»).
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Die angedrohte Demonstration blieb zwar vorerst aus, doch wandte
sich das Kreisgericht im Februar 1853 schriftlich und «namens und aus
einstimmigem Auftrage unserer sämmtlichen Kreisgemeinden» an die kantonale

Standeskommission. Um dem Schreiben mehr Gewicht zu verleihen,
betonten die Kreisbehörden, «das gesammte Volk des volkreichsten Kreises»

des Kantons stehe dahinter und es müsse sich folglich «um die
wichtigsten und heiligsten Interessen desselben handeln». Dann blendeten die
Vorsteher der Cadi auf die Geschichte des Klosters zurück und hoben dessen

Bedeutung für die Region hervor:

«Die uralte ehrwürdige Desertina, das wichtigste und bedeutendste Kloster unseres

Kantons, gab dem Hochgerichte nicht nur Namen, Gestaltung und Geschichte,

sondern auch die heiligsten Güter Religion und politische Freiheit empfing das

Hochgericht Disentis von demselben. Die Äbte des ehrwürdigen Stifts zu Disentis

waren vor uralten Zeiten unsere Schirmherren; bei der gänzlichen politischen
Umgestaltung unsers Staates und mit demselben unsers Hochgerichtes wurde

letzteres in letzteren Zeiten Schirmherr des Klosters, deswegen schwören mit
Freuden unsere Beamten und das gesammte Volk unter Gottes freiem Himmel
alle zwei Jahre bei der Besetzung zu Gott dem Allmächtigen die Rechte und
Freiheiten des Gotteshauses zu wahren und zu schirmen (...).»

Auch der Kanton habe dem Kloster viel zu verdanken, man denke nur
an Abt Peter von Pontaningen, der «eine Haupttriebfeder für Zustandekommen

und Aufrechterhaltung des Grauen Bundes in Alt fry Rhätzien
war». Und mit Blick auf Ahorn, Annakapelle und Klosterhof in Trun, die
politischen Symbole des Grauen Bundes, hiess es im Schreiben weiter:
«Die Monumente hierüber sind unser Stolz, die Zierde des Kantons.»m

Nach wie vor wurde die Schule als Hauptargument für eine allfällige
Auflösung des Klosters angeführt. Deshalb entschieden sich die
Verantwortlichen im Jahr 1856, die Disentiser Klosterschule zu schliessen. Der
Schritt erfolgte in Koordination mit Pater Theodosius Florentini, der im
Jahr 1862 in Schwyz ein vergleichbares Institut gründen sollte. Immerhin
führte Disentis eine Realschule weiter, die den praktischen Bedürfnissen
der Region Rechnung trug.929

928 KAD AD 151, Kloster Disentis 1826-1877: Kreisgericht Disentis an Standeskommission,
ca. 4.2.1853 sowie Müller, Quinter, S. 74f.

929 Nachdem das Blatt <11 Grischun> Rektor Placi Condraus Ansprache zum Abschluss des letz¬

ten Schuljahres stark kritisiert hatte, sah sich dieser veranlasst, sie im ganzen Wortlaut als

Druckschrift erscheinen zu lassen (vgl. BR 1448). Zur reduzierten Fortsetzung des
Schulbetriebs in Disentis nach 1856 vgl. Müller, Klosterschule 1856-1877.
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Kloster Disentis, Teil II
Nach der Auflösung der Schule konnte das Kloster auf eine gewisse Schonung

seitens des Staates hoffen. Doch es kam nicht zur Ruhe, denn nun
beschleunigten Zerwürfnisse im Innern seine Destabilisierung. Anselm
Quinter, Abt von 1846 bis 1858, war, wie Iso Müller schreibt, «unschlüssig
und unbeholfen und konnte das Wichtige vom Unwichtigen nicht
unterscheiden»,930 Hinzu kam, dass die politischen Auseinandersetzungen
zwischen den Condrau und den Latour auch innerhalb der Klostergemeinschaft

zu Rivalitäten führten.931 Zeitgenössische Briefe lassen ein äusserst

vergiftetes Klima erkennen. So hiess es aus dem Umkreis von Pater Martin
Andreoli und den anderen Patres, die mit den Latour sympathisierten,
«[e]s wäre besser, wenn das Kloster nicht existierte als in so ärgernisserregender

und schändlicher Weise zu vegetieren, unter dem Hurenregiment der
Familie Condrau und des Bischofs, der auch selbst deren Mündel ist.»''32

Und Peter Anton de Latour antwortete Andreoli im Jahr 1857: «So wie
sich die Verhältnisse momentan präsentieren muss das Kloster fallen,
und profitieren wird vor allem diejenige Instanz, die am wenigsten Anspruch
darauf hat, nämlich der Kanton (...).» Um dem zuvorzukommen, «sollte
sich das Kloster selbst auflösen und für unser Hochgericht soviel als nur
möglich sicherstellen. Ich würde meinen, die Konventualen selbst sollten im
Hinblick auf den nahenden Sturm dem zwar traurigen Beispiel von Pfäfers
folgen und Vermögen und Güter in den Schoss des Hochgerichtes legen.»933

An der Landsgemeinde 1857 obsiegten allerdings nicht die Latour,
sondern die Condrau, und damit diejenige Partei, die immer noch an eine
Weiterexistenz des Klosters glaubte. Als Abt Anselm Quinter im Jahr 1858

starb, wandten sich die Condrau, später auch der Kreis Cadi, mit Hilferu-

530 Müller, Quinter, S. 36.
931 «[P. Martin] Andreoli und seine Gesinnungsgenossen waren leidenschaftliche Anhänger der

Latour in Brigels, denen gegenüber Mareischen, P. Basil Carigiet u.a. den Condrau zugetan
waren.» Müller, Bischöfliches Gymnasium, S. 28.

932 Pater Martin Andreoli an Bovieri, 25.3.1855. Zitiert nach Müller, Quinter, S. 81.
933 P. A. de Latour an Pater Martin Andreoli, 30.4.1857 («Sut ils aspects presents sto la

claustra curdar, e vegn curdar per avantaitg en gronda part, de tgi, ha il meins tetel leutier: II
cantun» / «duess la claustra sezza resolver, e pertgirar per nies cumin quei che sepo pertgirar.
Jau cartess ch'ils conventuals setzs, vesend aproximond la malaura, duessen suondar il, zvar
trest, exempel da Paveras efierer raub'e beins e'gl ravugl dil Cumin».). Übersetzung teilweise
nach Müller, Quinter, S. 108. Das romanische Originalschreiben findet sich unter RBKD
M 39/1 und ist bei Gadola, Cumin 1877, S. 116-118 abgedruckt. In der von P. A. de Latour
vertretenen Besitzstandwahrung seitens der Gerichtsgemeinde wird ein staatskirchliches
Denken sichtbar, das sich auch nach dem Klosterbrand von 1846 bemerkbar gemacht hatte.

Vgl. Iso Müller, Der Brand des Klosters Disentis im Jahre 1846 und seine Folgen, in:
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 77,1966,
S. 102-137.
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fen an das Kloster Einsiedeln. Dabei waren sich die regionalen Politiker
durchaus bewusst, dass dieser Schritt nicht überall gut ankommen werde.
«Die Freunde der Aufhebung sind eben gegen jedes Einschreiten, indem sie

wohl einsehen, dass durch Gehenlassen sie am ehesten zum Ziel kommen.»
Tatsächlich gab es auf breiter Front Widerstand gegen ein Eingreifen
seitens des Klosters Einsiedeln: Die Latour schrieben im Blatt <11 Grischun>

dagegen an, dass Disentis eine «Provinz von Einsiedeln» werde. Gleichfalls
standen verschiedene Disentiser Patres einer Einsiedler Intervention
ablehnend gegenüber. Wohl auf Drängen von Alois de Latour liess der Kleine

Rat im Oktober 1859 die Aufnahme von kantonsfremden Ordensgeistlichen

verbieten.934

Die Lage verschlechterte sich zusehends durch die Tatsache, dass das

Kloster im Frühjahr den Klosterhof in Trun veräussert hatte.935 Diesen
Schritt deuteten viele als Hinweis auf eine prekäre wirtschaftliche Situation

der Abtei. Deshalb Hessen die Kantonsbehörden deren finanzielle
Verhältnisse überprüfen und unterstellten die Klosterverwaltung im
November 1859 der staatlichen Aufsicht. Schliesslich behandelte die
Standeskommission im März 1860 die Frage einer allfälligen Aufhebung des Klosters.

Da sich eine Mehrheit dagegen aussprach, beschloss der Grosse Rat
im Juni gleichen Jahres, dem Kloster ein weiteres Jahr Gnadenfrist zu
gewähren, unter der Bedingung, dass sie befriedigende Angaben über die
Zukunft des Klosters erhalten werden, ansonsten dessen Aufhebung in
Betracht gezogen werde.936

In dieser äusserst prekären Situation setzte der päpstliche Nuntius
ausgerechnet Pater Martin Andreoli als Klosterverwalter ein. Der Einsiedler
Abt Heinrich Schmid kritisierte dessen Ernennung in einem Schreiben an
den päpstlichen Nuntius Bovieri: «Die Bewohner der ganzen dortigen
Landschaft sind betroffen und vermerken es übel, dass P. Martin von Seiten

der Nuntiatur so offen beschützt werde, da sie doch wissen, in wie trauriger
Weise er überall bekannt ist.» Im Namen der Kreisobrigkeit legte Landammann

Giachen Giusep Condrau gegen die Einsetzung von Pater Martin
Verwahrung ein und betonte, für eine durchgreifende Reform des Klosters

934 Augustin Condrau an den Abt von Einsiedeln, 19.6.1858. Zitiert nach Fry, Restauration,
S. 10. Zitat aus dem Blatt <11 Grischun>, siehe Müller, Restauration, S. 182. Siehe auch

ders.. Das Eingreifen der Bündner Regierung in die Disentiser Sedisvakanz 1858-1860, in:
JHGG 96,1966, S. 1-72.

935 Als Käufer war durch Vermittlung von Augustin Condrau Gion Giachen Cavegn aus Dar-
din gefunden worden, der in Madrid zu Geld und Ansehen gelangt war. Vgl. Fry, Restauration,

S. 14f.
936 Verhandlungen des Grossen Rates, 6.6.1860, S. 16-19, hier S. 19, sowie Müller, Tenner,

S. 58f.
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«ist jetzt unsere Hoffnung dahin».931 Es folgte eine intensive, von Polemik
dominierte Auseinandersetzung in den Zeitungen <Gasetta Romontscha>
und <11 Grischun>.938 Erstere warf Andreoli die Mitschuld an der klösterlichen

Misswirtschaft vor und bezeichnete ihn als nicht mehr tragbar. <11 Gri-
schun> konterte, die Condrau hätten den Verkauf des Hofs von Trun
teilweise selber zu verantworten, und bemerkte wiederholt, dass in den

Kantonsbehörden nicht nur liberale Katholiken für eine staatliche
Aufsicht gestimmt hätten.

Auch an der Landsgemeinde von 1861 - die geschlagene fünf Stunden
dauerte - drehte sich alles um die Klosterfrage. Verschiedene Redner,
sowohl Angehörige der Klostergemeinschaft als auch Vertreter der
Kreisobrigkeit, riefen die Einwohner der Cadi auf, am Schicksal des Klosters
Anteil zu nehmen. Ausserdem wandte sich Alois de Latour an die
Anwesenden und versicherte ihnen, «er werde für den Fortbestand des Klosters
sich einsetzen, wenn es sich gehörig benehme».939

Im Kantonsparlament stand die Klosterfrage am 8. Juni 1861 zur
Debatte. Die Grossräte sprachen sich gegen die Auflösung des Klosters aus,
womit das grösste Übel fürs Erste abgewendet schien. Doch die Auflagen
des Grossen Rates wogen schwer genug. Einer erfolgreichen Restauration
des Klosters standen vor allem die beiden Bestimmungen im Wege,
wonach das Ordensgelübde nicht vor dem erfüllten 20. Altersjahr abgelegt
werden dürfe und die Aufnahme von Nichtbündnern als Novizen oder
Konventualen in der Regel untersagt sei. Die konservative Presse
kommentierte diesen Entscheid unter dem Titel «Finis Desertinae!» und mit
der Bemerkung, er bedeute «einen beinahe tödlichen Schlag».940

937 Abt Heinrich an Bovieri, 28.3.1860 sowie J. J. Condrau an Bovieri, 4.4.1860. Zitiert nach

Müller, Tenner, S. 58f.
938 Ein Beispiel für den gehässigen Ton in II Grischun Nr. 27,4.7.1861, S. 3, «Tarmess en: Wür¬

den ungezogene Kinder den Leuten solch gemeine und beleidigende Schimpfwörter nachwerfen,

wie sie in der Gasetta Romontscha zu lesen sind, dann wäre es heilige Pflicht eines jeden
halbwegs vernünftigen Mannes, sie mit einem Schlag aufs Maul zu züchtigen. Wenn aber

Männer, die anderen ein christliches Beispiel sein wollen, sich in diesem Dreck wälzen, muss
man sich darüber verwundern, dass sie sich noch in der Öffentlichkeit zeigen dürfen, ohne
dass man ihnen ins Gesicht spuckt.» («Sehe laschada buobanaglia schessan alla glieut seht

turpegiusas et infamas buschias sco quei ch'ei gliei de legier ella Nova Gasetta Romonscha,
sehe vess mintga rischuneivel um la sontga obligaziun de tursiar tala bargada cun in schiatz
ella buca. Sehe umens che vulan dar ad auters in exempel cristian sezuolan en ina tala loza,
sch'eis ei de sesmervegliar co eis astgan eunc semussar avon la glieut, senza ch'ei vegni ad eis

spidau elgrugn.»).
939 Verlauf der Landsgemeinde gemäss Ausführungen bei Fry, Restauration, S. 33. Zu den

Kräfteverhältnissen Latour-Condrau anlässlich dieser Landsgemeinde auch Müller, Tenner,

S. 89-91.
940 Gasetta Romontscha Nr. 25,18.6.1862, S. 2 («ina frida quasi mortala».).
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Das Klima im Konvent verschlechterte sich merklich, als das Kloster im

August 1861 dem Bischof von Chur unterstellt wurde. Dennoch leitete dieser

Schritt das Ende der inneren Streitigkeiten ein. Pater Martin Andreoli,
der sich mit einem Schreiben an den Grossen Rat gegen eine Kontrolle von
aussen gewehrt hatte, geriet nun noch stärker unter Druck: «Welch religiöser

Geist, welche Sprache der Sansculotten ist das, wenn man zu erklären

wagt, man lasse lieber das Kloster untergehen, als es dem Bischof zu
unterstellen,»941 Angesichts der schwierigen Verhältnisse resignierte Superior

und <Quasi-Abt> Placidus Tenner Ende Oktober 1861; am 18. Dezember,

bereits unter Abt Paul Birker, verliess Andreoli schliesslich die

Klostergemeinschaft.

D.2.2 Allgemeine kirchenfeindliche Stimmung

Vorkonzil und Konzil

Die Entwicklungen im Schulbereich und die Klosterfrage stellten
einschneidende, direkt vor Ort spürbare Angriffe auf die traditionellen
Wirkungsfelder des Katholizismus dar. Sie waren jedoch nur Symptome einer
allgemein antikirchlich eingestellten Zeitströmung.942 Zahlreiche, wenn
auch teilweise kleine konfessionelle Sticheleien liessen sich kontinuierlich
nachweisen. Anhand von antikirchlichen Entwicklungen und Ereignissen
im Ausland, aber auch an Beispielen aus den liberalen und gemischtkonfessionellen

Kantonen wies die katholisch-konservative Presse immer wieder

auf die Unterdrückung der Katholiken hin. Im April 1862 hiess es etwa,
die Protestanten hätten sich am letzten Sechseläuten in Zürich über den
Katholizismus lustig gemacht. Doch von den Katholiken erwarte man
genau das Gegenteil:

«Die Katholiken sollen tolerant sein, aber sich selber ständig aufdie Füsse treten

lassen mit Verhöhnungen und Entheiligung ihres Glaubens, ihrer Gottesdienste,

ihrer Mysterien und mit der Verfügung über die kirchlichen Güter und Stiftungen
Ja, wir Katholiken sind nur zu tolerant und schweigen zu all dem Gespött

941 Gasetta Romontscha Nr. 26, 29.6.1861, S. 3 («Tgei spirt religius, tgei lungatg sansculottic de

stgar declarar de pli bugien schar ir sutsü la claustra, che de vegnir sut igl uestg.»). Zitiert nach

Müller, Tenner, S. 102.
942 Zum «Wiederaufflackern des Konfessionalismus» in den 1860er-Jahren vgl. Jorio, Zwischen

Rückzug und Integration, S. 103. Symptomatisch für diese Entwicklung auf regionaler Ebene

La posiziun dil Catolic visavi al Protestant. Entruidament pil pievel catolic encunter las

pretensiuns dils fusionists, in: Johann Julius Fidel Vincenz, Cudisch de devoziun ed in-
strucziun per in christianeivel pievel, Glion 1866, S. 193-208 (BR 5641).
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und zu den Ungerechtigkeiten, die wir jeden Tag erleiden, so als wären wir eine

Klasse von Menschen, die froh sein muss, dass man sie überhaupt leben lässt,»943

Auch religiöse Feiern boten Gelegenheit, über die bedauerliche Situation

des Papsttums und die gegen das Kloster Disentis gerichteten Zwangsartikel

zu klagen. Dementsprechend sind aus dieser Zeit vielfach Predigten
mit ausgesprochen politischem Inhalt überliefert.944

Erwartungsgemäss fehlten die Reaktionen der Protestanten und der
liberalen Katholiken vor Ort nicht. So sorgte beispielsweise der evangelische

Pfarrer von Waltensburg im Jahr 1858 mit Vorwürfen gegen die
Katholiken für Unmut.945 Und mit Unverständnis reagierte das liberale Blatt
<11 Grischun> im Jahr 1862, als der Pfarrer von Trun die fasnächtliche
Marschmusik als «moderne Zivilisation!» verurteilte. «Was ist wohl
notwendiger», konnte sich der Berichterstatter die Bemerkung nicht
verkneifen, «dass Gott die Menschen verschieden schafft oder den einen oder
anderen Geistlichen?» Wenige Nummern später ereiferte sich die Zeitung
über einen Pfarrer, der die Kantonsschule und die Universitäten als

schädlich für die Moral bezeichnet habe.946 Und als die Surselva im Jahr
1868 von gewaltigen Überschwemmungen heimgesucht wurde, kritisierte
<Der freie Rhätier>, «dass der Pfarrer von Surrein das Hochwasser als

<Strafe> für den Liberalismus von heute» bezeichnet hatte und dass er «das

Volk zum Gebet ermahnte, obwohl es angebrachter gewesen wäre, zu
arbeiten (...)».947

In Richtung eines eigentlichen Kulturkampfs entwickelte sich das

Verhältnis zwischen den Nationalstaaten und der katholischen Kirche schliess-

943 Gasetta Romontscha Nr. 16, 18.4.1862, S. 1 («Iis Catolics duessan esser tolerans cun schar

passar continuadamein giu pils peis, cun schar beffiar e profanar lur cardienscha, lur cult
religius, lur misteris, cun schar disponer sur ils beins e las fundaziuns delta baselgia (•)• Gie

pér leider essen nus Catolics memia tolerans, che nus cuschein tier tut quei - tier tut las gomias
e malgiustias, che vegnan da di en di exercitadas encunter nus, sco sehe nus fussen ina classa

de glieut, che sto saver grau, ch'in lai viver ella.»).
944 Vgl. etwa die Predigt am St. Placidus-Fest in Gasetta Romontscha Nr. 29,18.7.1862, S. 2.
945 Vgl. Gasetta Romontscha 1858, versch. Artikel in Nr. 2-10. (Ausgangspunkt dieser Ausein¬

andersetzung bildete eine polemische Rede von Pater Teodosius Florentini in Salzburg, vgl.
dazu Gadient, Theodosius Florentini, S. 370).

946 II Grischun Nr. 9, 27.2.1862, S. lf. («moderna civilisaziun!» I «Sa quai ei pli necessari, che

Dieus scaffeschi autra uisa la glieut, ni enqual spiritual?»). Siehe auch Fortsetzung in Nr. 11,

13 u. 15 sowie ebd. Nr. 25,19.6.1862, S. 2.
947 Zitiert nach Gasetta Romontscha Nr. 45, 6.11.1868, S. 2 («ch 'il Sgr. pleivont de Surrein hagi

declarau la disgrazia entras l'aua per in <castitg dil liberalismus ded oz il di>» / «hagi voliu
manar ilpievel tiell'oraziun, duront ch'eifussi stau las uras de luvrar»). Als weiteres Beispiel
für die Kritik seitens der liberalen Katholiken vgl. Mathias Capeder, Die Betheiligung des

katholischen Landestheiles am öffentlichen Leben in Graubünden, Chur 1869 sowie die
Reaktion in Gasetta Romontscha Nr. 14, 2.4.1869, S. lf.

316



lieh in der Mitte der 1860er-Jahre.948 Zwar hatte Rom bereits früher mit
umstrittenen Enzykliken provoziert, etwa mit der Proklamation des Dogmas

der Unbefleckten Empfängnis im Jahr 1854. Ebenso führte die anti-
päpstliche Nationalbewegung in Italien um 1860 zu einer Ultramontanisie-

rung des Katholizismus.949 Als ausschlaggebend für die weitere Zuspitzung
des Konflikts erwies sich allerdings die Publikation des <Syllabus Errorum>

von Ende 1864. In diesem verurteilte der Papst 80 Thesen der Moderne
und sprach sich entschieden gegen eine Aussöhnung zwischen dem
Katholizismus und «dem Fortschritt, dem Liberalismus und der modernen
Zivilisation» aus. Die <Gasetta Romontscha> druckte die ganze Schrift in
romanischer Sprache ab und kommentierte deren Inhalt in einer längeren
Artikelserie:

«Mit gutem Grund setzt sich der Papst auch in Schulfragen zur Wehr und will
natürlich nichts davon wissen, die ganze Leitung des Schulwesens dem Staat zu

überlassen, wie es der Radikalismus heute verlangt. Denn wer die Schulen in der

Hand hat, wird mit seinen Ideen auch die Zukunft beherrschen. Deshalb ist es

dringend nötig, dass Kirche und Familie sich gegen die Staatstyrannei der Gegenwart

wehren, die der Jugend mit ihren Schulen allmählich einen anderen Geist

einpflanzen will, als was es Kirche und Eltern wünschen.»950

Auch als sich Bovieri, der päpstliche Nuntius in der Schweiz, nach der
Publikation des <Syllabus> Anfeindungen von liberaler Seite ausgesetzt
sah, setzte sich die konservative Presse der Region zur Wehr und gab sich
entschieden ultramontan. Wiederholt rief sie in Erinnerung, in welchen
religiösen Verhältnissen die Eidgenossenschaft und die Drei Bünde entstanden

seien: «Wenn das Tagblatt glauben machen will, dass ein solcher Staat

im Staat [gemeint ist die katholische Kirche] nicht existieren könne, dann

rufen wir in Erinnerung, dass die Eidgenossenschaft genau in diesen Ver-

948 Dazu etwa Jorio, Zwischen Rückzug und Integration, S. 105f. (<Die Anfänge des Kultur¬
kampfes und der Rückfall in die Konfrontation 1866-1874>).

949 Vgl. die detaillierte Behandlung der Ereignisse in Italien in <11 Grischun> (pro Garibaldi)
und in <Gasetta Romontscha> in den Jahren 1859/60.

950 Gasetta Romontscha Nr. 2 und 3, 13. u. 20.1.1865, S. 1 («progrès, liberalismus e moderna
civilisaziun». / «Clin buna raschun sepassa il papa era si pervia délias scolas e vul natural-
main nuota saver de surschar d'entira direcziun> de quellas al stat sco quei ch'il radicalismus

pretend'oz il di, savend quel bein avunda, che tgi ch'hagi las scolas en ses meuns domineschi

cun sias ideas gl'avegnir. Gliei nèr basegns che la baselgia e lafamilia selaschi si encunter quel-
la hodierna tirannia dil stat, che vul pleun e pleun tras sias scolas plontar en alla giuventetgna
tut in auter spirt, che quei che la baselgia ed ils gieniturs desidereschan.»). Die Enzyklika samt
dem Syllabus erschienen als Extrablätter zu ebd. Nr. 6 und 7, vgl. auch BR 3910 und 3912.

Zur Rezeption des Syllabus in der Schweiz vgl. Stadler, Kulturkampf, S. 184-191.
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hältnissen entstanden, gewachsen und zur Blüte gelangt ist, nämlich als die

ganze Schweiz katholisch war.»951

Eine zusätzliche Eskalationsstufe erreichte der Konflikt im Zusammenhang

mit der Einberufung des Ersten Vatikanischen Konzils, das vom
Dezember 1869 bis zum Oktober 1870 dauerte. Es kam zur offenen
Auseinandersetzung, zum eigentlichen Kulturkampf. In Übereinstimmung mit dem

gesamten Katholizismus betrachtete die <Gasetta Romontscha> das Konzil
bereits vor der Eröffnung als «wichtigstes Ereignis unserer Zeit, es wird eine

grosse Wende herbeiführen und eine neue Epoche in der Geschichte der Kirche

begründen».95'1 Am 18. Juli 1870 erklärte das Konzil das Dogma der
Unfehlbarkeit des Papstes. Und wiederum verteidigten die Katholiken in
Graubünden die Entscheidungen Roms gegen die Anfeindungen der
liberalen und radikalen Blätter. Das Motto müsse lauten «entweder stramm
katholisch oder ganz ungläubig».955

In Rom überstürzten sich unterdessen die Ereignisse. Als Frankreich, die
Schutzmacht des Kirchenstaates, bei Ausbruch des Deutsch-Französischen

Krieges seine Truppen aus Rom abzog, annektierte Italien am 20. September

1870 den Kirchenstaat. Dies bedeutete nicht zuletzt auch das Ende des

Konzils. Die <Gasetta Romontscha> kritisierte zwar massiv, dass König Vit-
torio Emanuele den Kirchenstaat «durch brutale Gewalt» eingenommen und
so dessen 1100 Jahre alte Geschichte jäh beendet habe. Andererseits könne
der Papst sich nun eher von der Politik zurückziehen und vermehrt seinen

religiösen Aufgaben widmen.954 In den folgenden Jahren verfolgte und
kommentierte die regionale Presse an internationalen Entwicklungen namentlich

den Kulturkampf in Deutschland mit seiner weltanschaulichen
Auseinandersetzung zwischen Bismarck und dem Papst (1871-1878). Und der

Kulturkampf sollte schliesslich vor der Schweiz nicht Halt machen.

Kulturkampf in der Schweiz

Der Kulturkampf in der Schweiz fiel in die politisch brisante Zeit der
Bundesverfassungsrevisionen.955 Im Mai 1872 gelang den Antirevisionisten ein

951 Gasetta Romontscha Nr. 46,11.11.1864, S. 1 («Sch'il Tagblatt less dar de crer, ch'in tal stat el

stat sappi bue exister, schefigiein nus endament ad el, che la Confederaziun segi neschida, tra-
tga si ed hagifluriu en quella situaziun, q.e. ded in temps che Tendra Svizzera era catolica.»).

952 Gasetta Romontscha Nr. 50,11.12.1869, S. 1 («ilpli impurtont schabetg de nies temps, el vegn
a dar ina gronda viulta efundar ina nova perioda ella historia della baselgia».).

953 M.D., Dialog sull'infallibilitat dil papa, in: CR 1872, S. 28^12, hier S. 33 («u ferm catolis, ni
dal tut nuncartents».).

954 Vgl. zahlreiche Berichte in Gasetta Romontscha 1870/71. Zitat ebd. Nr. 38, 22.9.1870, S. 1

(«/ras la brutala forza»),
955 Zum Kulturkampf als letzter grosser Auseinandersetzung zwischen Konservatismus und

Liberalismus (vor der Ablösung durch den gemeinsamen Kampf gegen den Sozialismus)
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knappes Nein zur ersten nationalen Revisionsabstimmung. Über die
herrschende Stimmung in der Surselva wusste <Der freie Rhätier> am Tag vor
der Abstimmung gemäss Telegramm folgendes zu berichten: «Am Ilanzer
Markt katholische Siegeszuversicht und Provokationsgelüste. Mehrmals
suchten fanatische Katholiken Händel gegen friedliche Protestanten
anzufangen. Grosser Tumult. Allgemeines Handgemenge mühsam verhindert.»956

Und das Blatt <La Ligia Grischa> ergänzte, «dass auch liberale Katholiken
nicht willkommener waren und besser behandelt worden wären als die
Protestanten».951 Der tiefe Graben zwischen <Antis> und <Revis> (zeitgenössische

Ausdrücke) lässt sich auch an den kantonalen Abstimmungsergebnissen

erkennen: Während Chur die Vorlage mit 1430 zu 379 Stimmen
annahm, verwarf die Cadi sie wuchtig mit 1614 zu 6 Stimmen.958 Zu den
Gründen für die Ablehnung führte <Der freie Rhätier> aus:

«Das verwerfende Mehren unseres Kantons ist in erster Linie herbeigeführt durch

die dichten Stimmenmassen der ultramontanen Landestheile, des hintern
Oberlandes mit Lugnetz und des Oberhalbsteins, entschieden wurde aber dasselbe

durch die verwerfenden Gemeinden des Prättigau sowie durch die verwerfenden

Gemeinden des Unterengadin und endlich durch die Minderheiten in

vielen protestantischen Gemeinden.»'59

Der eigentliche Kulturkampf in der Schweiz gipfelte im Jahr 1873 in der

Absetzung des Bischofs von Basel, Eugène Lâchât, und der Ausweisung
des päpstlichen Geschäftsträgers Bovieri. Die Entstehung der konfessionellen

Ausnahmeartikel in der Bundesverfassung von 1874 ist ebenfalls vor
diesem Hintergrund zu sehen. So verlangte die neue Verfassung die

Genehmigungspflicht des Bundes hinsichtlich des Bistumswesens und verbot
den Jesuitenorden. Ebenso untersagte sie die Errichtung neuer und die
Wiederherstellung aufgehobener Klöster; darüber hinaus sah die
Verfassungsrevision die Einführung der Zivilehe vor.

In böser Vorahnung meinte die konservative Presse Ende 1873: «Ob es

klug vom Bundesrat war, die Katholiken mit diesem Akt zu brüskieren,
wenn es doch genau darum geht, eine Revision der Verfassung zu erarbeiten,

vgl. Stadler, Kulturkampf; von Greyerz, Bundesstaat, S. 1066-1071 sowie <Katholizismus>,
in: HLS VII, S. 132-135 und <Kulturkampf>, in: HLS VII, S. 484^186 (beide Franz Xaver
Bischof).

956 Der freie Rhätier Nr. 110, 11.5.1872, S. 2 sowie Reaktion in Gasetta Romontscha Nr. 21,
24.5.1872, S. 1.

957 La Ligia Grischa Nr. 23,7.6.1872, S. 2 («schebein che liberals catholics fassen daveras bucstai
pli beinvî epli bein tractai ch'ilsprotestants»).

958 Gemäss Gasetta Romontscha Nr. 21,24.5.1872, S. 2. Zu dieser Abstimmung vgl. auch weiter
unten, Anm. 1105.

959 Der freie Rhätier Nr. 111,13.5.1872, S. 2.
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welche Zentralisten und Föderalisten zu versöhnen sucht, wird das neue
Jahr zeigen.»%0 Tatsächlich sollte das neue Jahr Antwort auf diese Frage
bringen, die indes zu Ungunsten der Katholiken ausfiel. Die Annahme der

Bundesverfassungsrevision bedeutete in konfessioneller Hinsicht einen
herben Rückschlag, der noch Jahre und Jahrzehnte zu hadern gab. «So weit
sind wir mit unserem Liberalismus gekommen, dass die Religionsfreiheit im
türkisch besetzen Bulgarien stärker berücksichtigt wird als im alten freien
Rätien!»961

Eine einschneidende Massnahme der revidierten Bundesverfassung
stellten die Vereinheitlichung und Verweltlichung des Zivilstandswesens,
insbesondere der Ehe dar. Gegen das entsprechende Gesetz der eidgenössischen

Räte wurde das Referendum ergriffen, und Ende Mai 1875 kam die

Vorlage vors Volk. In den Monaten zuvor war das Thema wiederholt in der
<Gasetta Romontscha> behandelt worden, sowohl in mehrteiligen Artikeln
als auch in gereimter Form. Kurz vor dem Abstimmungstermin hiess es:

«Ihr Gewissen verpflichtet die Katholiken, dieses Gesetz mit aller Entschiedenheit

zurückzuweisen. Aber auch als Schweizer sind wir es seit jeher
gewohnt, die Stabilität des Familienlebens als Fundament von Gemeinde und
Staat anzusehen und müssen deshalb dieses verderbliche Gesetz ablehnen.»962

Demgegenüber versuchte der liberale <Patriot> zu beschwichtigen. Die
Zivilehe sei bereits in vielen Staaten eine Realität. «Soll die zivilisierte
Schweiz etwa zurückstehen?»963

Graubünden lehnte die Vorlage ab, schweizweit gab es jedoch ein knappes

Ja. Die Stimmberechtigten der Cadi selber hatten der Zivilehe mit 1381

Nein- zu 18 Ja-Stimmen eine sehr klare Abfuhr erteilt.964 Entsprechend
harzig verlief die Umsetzung. So wurden Ende 1875 demonstrativ viele
Ehen vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes geschlossen:

960 Gasetta Romontscha Nr. 51,17.12.1873, S. 1 («Schebein ei segi stau prudent dal cussegl fe¬

deral de irritar ils Catolics cun in tat act, el moment ch'ei setractescha d'ina revisiun, ch'in

enquera de fondar sin ina reconciliaziun dits centralists e federalists, quei vegn il niev on a

mussar.»).
961 Gasetta Romontscha Nr. 11,13.3.1879, S. 2 («Schi lunsch essen nus arrivai cun nies liberalis-

mus, che la libertad religiusa vegn respectadaplifetg ella Bulgaria terchèsa ch'ella veglia libra
Rezia!»).

962 Vgl. Gasetta Romontscha Nr. 3-5,16.-29.1.1875, S. 3f. und Nr. 8-10,19.2-5.3.1875, S. 1. Zi¬

tat ebd. Nr. 21,21.5.1875, S. 1 («Iis Catolics ein obligai en consienzia de resolutamein refusar
quella lescha, mo era sco Svizzers, ch'essen da vegl enneu endisai de considerar la Solidität
della veta familiara per il fundament délia vischneunca e dil stat, stuein nus dir na tier quella
perniziusa lescha.»).

963 II Patriot Nr. 20,15.5.1875, S. 1 («Dei la civilisada Svizzera forsa star anavos?»).
964 Die Abstimmungsergebnisse wurden in Gasetta Romontscha Nr. 22, 28.5.1875, S. 1 und Ii

Patriot Nr. 22, 29.5.1875, S. 5f. besprochen.
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«Zur Adventszeit werden bei den Katholiken in der Regel keine neuen Ehen

verkündet, dies aufgrund einer alten kirchlichen Verordnung, die für diese ernste

Zeit pompöse Hochzeitsfeierlichkeiten verbietet. Doch dieses Jahr bildete eine

grosse Ausnahme, und zwar aufgrund des Bundesgesetzes über die Zivilehe, das

auf Neujahr in Kraft treten wird. Wer bereit war, in den Stand der Ehe zu treten,
wollte diesen wichtigen Schritt noch nach alter Manier vollziehen {...). So wurden

letzten Sonntag allein in Disentis vier Paare verkündet - eine noch nie dagewesene

Häufung von Ehen.»965

Aber nachdem das neue Gesetz in Kraft getreten war, trachteten die
Katholiken weiterhin danach, sich vom staatlichen Einfluss im Ehewesen

abzugrenzen. Im Jahr 1876 erschien in Disentis die romanische Fassung
eines <Wegweiser[s] für das katholische Volk in Fragen des neuen Bundesgesetzes

über die Zivilehen966 Und mit statistischem Material wurden in
den folgenden Jahren immer wieder die schädlichen Auswirkungen der
Zivilehe <bewiesen>:

«Es ist uns noch in frischer Erinnerung, welch schreckliche Mühe sich die Radikalen

gegeben haben, um das Bundesgesetz über die Zivilehe durchzuzwängen.
Dieses ist im Jahr 1876 in Kraft getreten, und die Ehescheidungen haben dadurch

nur schon bis heute so stark zugenommen, dass die Schweiz nach offiziellen
statistischen Angaben an der Spitze dieser diberalen Zivilisation> steht.»961

965 Gasetta Romontscha Nr. 52, 24.12.1875, S. 2 («Il temps d'advent vegn ei tier ils Catolics per
ordinari proclamau naginas novas letgs a motiv d'ina veglia ordinaziun ecclesiasta, che sca-
monda de far nozzas cun pompa duront quei serius temps. Mo uon ei stau ina exepziun a

motiv della letg civila, che entrescha en vigur cun Daniev. Tgi ch 'era semptgaus de gleitipassar
el lud. stand de letg, ha preferiu de far quei impurtont pass alla moda veglia Aschia ei mo
a Mustèr vegniu clomau ora domengia vargada 4 pèra - ina cheu mai sudida comulaziun de

matrimonis.»). Ähnlich (zu Tavanasa) bereits ebd. Nr. 50, 12.12.1873, S. 2.
966 Remigius Niederberger, In muossa via per il pievel catolic en fatgs della nova lescha fede-

rala concernent la lètg civila. Transi, da Christian Modest Tuor, Mustér 1876 (BR 3669).
967 Gasetta Romontscha Nr. 31,29.7.1880, S. 2 («Gliei eunc enfrestga memoria tgei tribla bregia

ch 'ils radicals han dau per chitschar atras la lescha federala matrimoniala cun sia letg civila.

Quella ei entrada en vigur 1876 e las separaziuns da letg han cheutras schon ussa priu tier sin
ina schi horrenta maniera, che tenor las officialas notizias statisticas stat la Svizzera alia testa

de quella diberala civilisaziun>.»). Ähnlich ebd. Nr. 42,14.10.1880, S. 2 und Nr. 27, 2.6.1885,
S. 2.
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D.3 Wirtschaft

D.3.1 Wirtschaftliche Schwierigkeiten

Exogene Faktoren

Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten sich in der
Region aufgrund der Kriegsjahre, klimatischer Ausnahmeerscheinungen,
aber auch struktureller Anpassungsschwierigkeiten wirtschaftliche Probleme

bemerkbar gemacht. Diese Situation eskalierte in den folgenden
Jahrzehnten, wozu ganz unterschiedliche, interne und externe Faktoren
beitrugen. Die Aufhebung der Militärkapitulationen und die Instabilität
der internationalen Viehmärkte sind zwei Beispiele für exogene, direkt
nur schwer beeinflussbare Verstärker dieser wirtschaftlichen Krisensituation.

Die Bundesverfassung von 1848 leitete das Ende des Söldnerwesens in
der Schweiz ein.968 Die Bedeutung, welche diesem Wirtschaftszweig noch
im 19. Jahrhundert zukam, lässt sich etwa aus der Tatsache ablesen, dass

allein aus der Gemeinde Tujetsch im Jahr 1835 19 und im Jahr 1848 noch
zwölf Männer in fremden Diensten tätig waren.969 Wie andernorts
übernahmen Offiziere in ausländischem Dienst auch in der Surselva eine Art
Mäzenatenrolle. Major Gion Giusep Carigiet aus Trun beispielsweise, der
seine militärischen Sporen unter anderem in holländischen und päpstlichen

Diensten abverdient hatte, trat in seiner Heimatgemeinde mit
grosszügigen Spenden für neue Kirchenglocken und für die Errichtung eines
Armenhauses in Erscheinung. Wie viele andere Söldner aus der Surselva
wurde auch er im Jahr 1849 im Rahmen der nationalen Bewegung in Italien
aus dem Militärdienst entlassen.970 Das definitive Ende der Militärkapitulationen

legte der Bund für das Jahr 1859 fest. Zuwiderhandlungen gegen
das Verbot wurden konsequent geahndet. So informierte die Bündner
Polizeidirektion im November 1859 das Kreisamt Cadi über die Verhaftung

968 Zum Söldnerwesen und dessen Niedergang vgl. allgemein <Fremde Dienste>, in: HLS IV,
S. 789-796 (Philippe Henry/AW); Norbert Furer u.a. (Hg.), Gente ferocissima. Solddienst
und Gesellschaft in der Schweiz (15.-19. Jahrhundert), Zürich 1997 sowie Hans-Rudolf
Fuhrer, Robert-Peter Eyer, Schweizer in <Fremden Diensten>. Verherrlicht und verurteilt,
Zürich 2006. Zu regionalen Aspekten e-LIR, <Servetschs mercenars> (Martin Bundi) sowie
Heribert Küng, Glanz und Elend der Söldner. Appenzeller, Graubündner, Liechtensteiner,

St. Galler und Vorarlberger in fremden Diensten vom 15. bis zum 19. Jahrhundert,
Disentis 1993. Zur Bedeutung des Solddienstes für Berggebiete im 19. Jahrhundert vgl. auch
Arnold, Verarmung, S. 73-82.

969 Vgl. Decurtins, Viehzüchter, S. 138.
9TO Gieri Vincenz, Maior Gion Giusep Carigiet, Trun (1795-1882), in: CR 1978, S. 317-326.
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des 21-jährigen Joseph Steger aus Disentis. Er sei in Buchs verhaftet worden,

als er nach Feldkirch wollte, um sich für den Söldnerdienst in Neapel
anwerben zu lassen.971

Ähnlich wie das Söldnerwesen trug auch die Krise im Agrarsektor,
namentlich die schwierige Situation auf den internationalen Viehmärkten,
zur prekären Lage der Region in der zweiten Jahrhunderthälfte bei.972 Die
Ausfuhr von Schlachtvieh, namentlich ins Tessin und nach Norditalien,
hatte für die Surselva schon in früheren Jahrhunderten eine wichtige
Geldquelle dargestellt. Gerade im 19. Jahrhundert nahm die Bedeutung dieses

Wirtschaftszweiges noch zu. Denn die allmähliche Abkehr vom
Autarkiegedanken erfolgte weitgehend in Form eines Abbaus der Agrar- und einer
verstärkten Flinwendung zur Viehwirtschaft. Diese Entwicklung brachte
eine in der Region verbreitete Redewendung auf den Punkt: «Ein guter
Viehmarkt in Lugano ist mehr wert, als reifes Getreide einzufahren.» Und
auch die regionale Presse beobachtete, wie die Schlachtviehmärkte für die
Bauern eine immer existenziellere Bedeutung erlangten: «Was der Börsenkurs

für die industrialisierten Gebiete bedeutet, stellt der Viehmarkt in Lugano

für die Surselva dar. Er ist die Hoffnung für unsere Viehzucht und die

grösste Geldquelle.»
Die Abhängigkeit von den internationalen Viehmärkten erwies sich

indes als umso problematischer, als die Preise für Schlachtvieh in der zweiten
Jahrhunderthälfte immer stärker schwankten. Davon legt ein regionales
Sprichwort Zeugnis ab, das diejenigen drei Geschehnisse nennt, die am
schwersten vorauszusehen seien: «Das Wetter, der Viehmarkt in Lugano
und die Stimmung an der Landsgemeindeversammlung.» Entsprechend
kritisch bemerkte <11 Romontsch> im Jahr 1851, es wäre sinnvoller, die Milch
zur Butter- und Käseerzeugung - also zum Eigenbedarf - zu verwenden,
statt sie den Mastkälbern zu verfüttern. Versuche, die Abhängigkeit von
den Viehmärkten durch ein Wiederaufleben der Agrarwirtschaft zu
beeinflussen, fruchteten vorerst wenig. Und ebenso liess sich die Idee, die
Viehhändler aus Italien nach Ilanz und an weitere regionale Märkte zu holen,

971 KAD AA VII, 1494: Polizeidirektion Graubünden an Kreisamt Disentis, 15.11.1859 (ebd.
auch Verhörprotokoll vorhanden).

972 Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Krisen in der Regel <alten Typs>, das heisst
auf Defizite auf der Angebotsseite zurückzuführen. Die Krise der 1870-er/1880er-Jahre war
hingegen aus der Internationalisierung des Marktes und entsprechenden Oberangeboten
entstanden. Dazu ausführlich Widmer, Wachstumskrise. Zu den damaligen Entwicklungen
in der Landwirtschaft siehe Peter Moser, Der Stand der Bauern. Bäuerliche Politik,
Wirtschaft und Kultur gestern und heute, Frauenfeld 1994, S. 15 sowie <Agrarmarkt>, in: HLS
I, S. 133-136 (Martin Illi/Alfred Zangger, Peter Moser). Zu Graubünden vgl. Frey,
Kulturlandschaft.
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statt das Vieh über den Lukmanier in den Süden zu treiben, nicht ohne
weiteres umsetzen.973

In die Kategorie der exogenen, nicht direkt beeinflussbaren Faktoren
der damaligen Krise fällt zudem die Häufung klimatischer Ausnahmeereignisse

wie Fehljahre oder Hochwasser. So notierte etwa der Dorflehrer
von Surrein Ende der 1850er-Jahre in seiner Hauschronik:

«Im Jahr 1858 hat das Wetter von einem Frühling zum anderen verrückt gespielt.

Der Frühlingsbeginn versprach alles Gute. Dann gab es am Heiligkreuztag
(3. Mai) bei Surrein über 80 Zentimeter Schnee. Die Folge war ein so grosser
Heumangel, dass man den Tieren Tannenreisig verfüttern musste. Der Sommer

war dann extrem trocken, es gab wenig Heu und gar kein Emd. Auch die

Viehpreise waren miserabel. Im folgenden Jahr kam dann noch eine ungeheure Teuerung

hinzu - die Preise haben sich mindestens verdreifacht.»974

Kontrovers diskutiert die Forschung schliesslich die Frage, inwieweit
die demografische Entwicklung zu den Gründen für die wirtschaftliche

973 Berther, Ovras I, S. 76 {«Ina buna fiera de Ligiaun vala pli che gartiar il graun.» I «L'aura,
la fiera da Ligiaun e la luna dil pievel sin cumin».) sowie Gasetta Romontscha Nr. 42,
16.10.1858, S. 1 («Quei ch'il quors délias buorsas einpellas tiaras industrialas, giest la madema

impurtonza ha la fiera de Ligiaun pella Surselva. Ell'ei la speronza pernossa tratga de biestga
e la pli reha fanteuna de nos danès.»). Ausführungen II Romontsch gemäss Nr. 13,27.3.1851,
S. 50f. Zum regionalen Viehexport vgl. Gollenberg, Berggemeinden, S. 245-248; Sprecher/
Jenny, Kulturgeschichte, S. 42-44 u. 557f.; <Faira (Fiera)>, in: DRG VI, S. 38-41 (Andrea
Schorta); <Ligiaun>, in: DRG XI, S. 238-240 (Kuno Widmer) sowie <Commerzi da muvel>,
in: LIR I, S. 205f. (Adolf Gollenberg); <Fieras>, in: LIR I, S. 350-352 (Adolf Gollenberg)
und <Ligiaun>, in: LIR I, S. 550 (Adolf Gollenberg). Vgl. auch Guglielm Gadola, Ina
fiera de Ligiaun, in: II Glogn 4,1930, S. 45-95. Zu den Absatzschwierigkeiten und zum Ende
des Viehexports um 1900 vgl. Gollenberg, Berggemeinden, S. 220f.; Alexander Maissen,
Da fieras, marcadonts e dil plaz-fiera a Glion, in: CR 2007, S. 295-326 sowie Venzin, Tu-
jetsch, S. 15-18. Siehe auch allgemein <Agrarmarkt>, in: HLS I, S. 133-136 (Martin Illi/
Alfred, Zangger, Peter Moser) und Frey, Landwirtschaft, S. 41^13.

974 Cronica de casa ne Notizias de familia da J. A. Deplazes de Surrein, 1850-1861. Zitat in
Deplazes, Giachen Antoni Deplazes, S. 208 («Igl onn 58 ha l'aura fatg il herli naven dad
ina primavera tochen l'autra. La primavera baul empermetteva tut bien. Lu ha ei dau da

s. Crusch (ils 3 da matg) in bi plat neiv, varga 5 quartas, pia varga 80 cm el Plaun Surrein. La
consequenza: ina miseria da fein, aschia ch 'ei veva num da perver cun dascha. La stad ora
ina schitgira, pauc fein e nuot risdiv. La biestga ha pagau malissim. Igl onn sissu ei stau in
onn da carischia. Iis prezis ein carschi silmeins per treis ga.»). Zur klimatischen Situation vgl.
Christian Pfister, Klimageschichte der Schweiz 1525-1860. Das Klima der Schweiz von
1525-1860 und seine Bedeutung in der Geschichte von Bevölkerung und Landwirtschaft, 3.

durchges. Aufl., Bern 1988; <Klima>, in: HLS VII, S. 275-282 (Christian Pfister, Conradin
A. Burga, Hanspeter Holzhauser, Stephan Bader) sowie Bollier, Bevölkerungswandel,
S. 142.
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Negativspirale zu zählen sei.975 Auf jeden Fall lässt sich als Folge eine
zunehmende Pauperisierung beobachten.

Pauperismus und entsprechende Reaktionen

Auf die regionale Pauperisierung um die Mitte des 19. Jahrhunderts
verweisen mehrere Indikatoren. So beispielsweise der Anstieg der
Verschuldungsrate, die sich aus Faktoren wie der Bodenmarkttätigkeit, den

Hypothekarprotokollen oder der Zunahme der Konsumkredite errechnen
lässt.976 Einen weiteren Gradmesser bilden die steigenden Zahlen der
Unterstützungsbedürftigen in den Gemeinden. Diese zeigen, dass die Surselva

zu den ärmsten Gebieten im Kanton gehörte. In mehreren Gemeinden
machten die unterstützten Personen - gemäss einer kantonalen Statistik
von 1854 - über zehn Prozent der Einwohnerschaft aus. Disentis und Trun
gehörten gemäss dieser Tabelle gar zu den Gemeinden mit den höchsten
Prozentanteilen im ganzen Kanton.977

Ein zusätzlicher Indikator und eine direkte Folge der regionalen Armut
bildeten um die Jahrhundertmitte die überdurchschnittlich hohen
Auswanderungszahlen. Bei der saisonalen Auswanderung erreichte namentlich

die Schwabengängerei um 1850 ihren Höhepunkt.978 Aus den regionalen

Anteilen der Auswanderer zog die liberale Presse - nicht unbegründet

- Schlüsse auf die jeweiligen Verhältnisse. Eine im Jahr 1849 in Chur
erschienene Broschüre hielt fest, es handle sich bei den Schwabengängern

975 Zu Recht verweist Pieth, Bündnergeschichte, S. 451 darauf, dass Auswanderung und Ver¬

armung schon von den Zeitgenossen in der Regel nicht der Überbevölkerung, sondern «der
Vernachlässigung aller volkswirtschaftlichen Tätigkeit» zugeschrieben wurden. Zur
empirischen Wiederlegung der Überbevölkerungsthese vgl. Ritzmann-Blickenstorfer,
Überseeauswanderung, S. 105-108. Siehe auch François Höpflinger, Bevölkerungswandel in
der Schweiz. Zur Entwicklung von Heiraten, Geburten, Wanderungen und Sterblichkeit,
Grüsch 1986. Zur regionalen Bevölkerungsentwicklung vgl. Furter, Val Medel und Bol-
lier, Bevölkerungswandel.

976 Vgl. Decurtins, Viehzüchter, v.a. S. 55 u. 93-99; Venzin, Tujetsch, S. 24-30 sowie Fur¬

ter, Val Medel. Allgemein zum Thema <Agrarverschuldung>, in: HLS I, S. 141-143 (André
Schluchter).

977 Bollier, Bevölkerungswandel, S. 142 (gemäss BM 1855). Ähnlich Muoth, Status present,
S. 251 u. 254. Zu den sozialen Umschichtungen am Beispiel von Trun vgl. Collenberg,
Berggemeinden, S. 144-149 und allgemein e-LIR, <Pauperesser> (Adolf Collenberg) und
<Pauperissem> (Martin Bundi/AC).

978 Dazu Loretta Seglias, Die Schwabengänger aus Graubünden. Saisonale Kinderemigration
nach Oberschwaben, Chur 2004. Zur dauerhaften Auswanderung nach Süddeutschland vgl.
z.B. Mathias Deflorin, Ina veta senza paus e ruaus. In roman biograflc, Zignau 2006. Vgl.
auch allgemein e-HLS, <Saisonarbeit> (Sandro Guzzi-Heeb, Stand 03/02/2011) und e-LIR,
<Migraziuns> (Adolf Collenberg).
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meist um «Angehörige armer katholischer Gemeinden des Oberlandes.
Bevor Schwaben von gefiederten Zugvögeln begrüsst wird, überschwemmen
diese in die rauhste Leinwand gehüllten Ankömmlinge die schwäbischen

Märkte, wo um sie gefeilscht wird, wie diess aufamerikanischen Märkten um

Negersklaven der Fall sein mag.» Wie so viele andere auch fand der
Berichterstatter «den Gang nach Schwaben in ein monarchisches Land für das

republikanische Bünden beschämend (...)».979

Bei der permanenten Auswanderung, namentlich in die USA, war die
Surselva ebenfalls überdurchschnittlich vertreten. Im Jahr 1854, dem
sogenannten <Jahr der Vielem, emigrierten gemäss Passagierlisten über 150

Personen aus der Surselva nach Nordamerika. Sowohl die konservative als

auch die liberale regionale Presse standen dieser Entwicklung skeptisch
gegenüber. Statt auszuwandern, so hiess es wiederholt, solle man gescheiter

vor Ort konkrete Verbesserungen an die Hand nehmen:

«Unseren Bündnern empfehlen wir zu Hause zu bleiben und unseren Behörden,

ein gutes, gerechtes und einfaches Steuersystem einzurichten und überhaupt
das Gold von Kalifornien nicht zu beachten. Gute Schulen, angemessene politische

Einrichtungen, Verbesserungen in der Landwirtschaft, im Haushalt und im

öffentlichen Leben sind mehr wert als Gold und Silber.»

An anderer Stelle brachte der gemässigt konservative <Amitg dil Pieveb
die Kritik an der Auswanderung mit der Bemerkung «wer gegen die
Auswanderung ist, soll ihre Ursachen bekämpfen» auf den Punkt.980

Allerdings wehrten sich die Katholisch-Konservativen dezidiert gegen
die Vorwürfe der Liberalen, welche die überdurchschnittliche Auswande-

979 Caflisch, Bündnerische Zustände, S. 11.
980 Zitate (in dieser Reihenfolge) Amitg dil Pievel Nr. 14 und 7,4.4. u. 14.2.1849, S. 56 u. 27 («A

nos Grischuns cusseglein nus de star a casa et a nossas autoritats de studiar suenter in bien

gest e lev system de contribuziun e de prender negin riguard pli sigl aur de Californien. Bunas
scolas, adequatas instituziuns politicas, emeglioraziun ell'agricultura, ella economia privata e

statistica valan pli ch'aur et argent. » / «tgi ch 'ei enconter l'emigraziun, deigi luvrarper dismet-
ter las raschuns, per las qualas ei vegn emigrau»). Vgl. auch Gadola, Emigraziun tujetschina,
S. 144f. Zur regionalen Auswanderung zudem Tarcisi Hendry, <Na, na, anora mass'ju per
de biè bétga plé!> Brevs ord l'America. Historia dall'emigraziun tuatschina, Sedrun 2011;
Augustin Maissen, Iis Romontschs eil'America, in: Radioscola 1966,2. cudischet, S. 14-20
sowie den zeitgenössischen Bericht Trentatschunc onns en l'America. Aventuras de Ludivic
Cathomen de Breil [Auswanderung 1860] in: ASR 18,1904, S. 203-267. Allgemein zur
Auswanderung siehe den Artikel <Auswanderung>, in: HLS I, S. 607-611 (Anne-Lise Head-Kö-
nig/EM) sowie Bollier, Bevölkerungswandel, S. 128-130. Zu den USA siehe insbesondere

Ritzmann-Blickenstorfer, Überseeauswanderung. Die zahlreichen Karten und Statistiken
belegen einerseits die relativ hohen Auswanderungsraten der Surselva, relativieren diese
aber gleichzeitig im Verhältnis zu den Regionen mit den höchsten Werten (Hinterrhein,
Prättigau oder weitere ländliche Gebiete in anderen Kantonen). Siehe auch Fritzsche/Frey
u.a., Strukturatlas, S. 198f.
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rungsrate mit der Rückständigkeit der Region begründeten. Anstelle von
staatlichen Interventionen wollte der Katholizismus der sozialen Ungleichheit

vielmehr weiterhin in Form der altbewährten kirchlichen <Caritas>

begegnen. Oder wie es der Sozialreformer Pater Theodosius Florentini
formulierte: In erster Linie gelte es, die religiöse Gesinnung zu fördern und
erst zuletzt (wenn überhaupt) einen Wandel der sozialen Zustände
herbeizuführen.981

Zwar gab es auch in der Surselva Geistliche, die sich für Neuerungen im
sozialen Bereich engagierten. Dazu zählte namentlich der in Ilanz tätige
Gion Fidel Depuoz, der in den 1860er-Jahren eine paritätische^)
Realschule gründete, ein Spital und weitere karitative Anstalten einrichtete
und zu deren Betreuung eine Schwesternkongregation ins Leben rief.982

Doch die Regel bildete weiterhin das vom traditionellen kirchlichen Denken

geprägte Armenwesen. Dieses sah eine Abgabe auf den Grundbesitz

vor, die sogenannte <Spende>, die sich vom 15. bis ins 19. Jahrhundert hinein

nachweisen lässt. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeichneten
Kirchgemeinde und politische Gemeinde häufig gemeinsam für diese
Abgabe verantwortlich. Auch das Betteln von Tür zu Tür erlaubten sie an
bestimmten Tagen.983 Als der Kanton nun aber nach 1850 Druck machte,
das Armenwesen von der kirchlichen ganz in die kommunale Verantwortung

zu überführen, sah er sich mit massivem Widerstand konfrontiert. So

gab das liberale Blatt <11 Grischun> im Juni 1856 mit Empörung - und in
entsprechend überspitzter Form - den Standpunkt von Placi Condrau und
weiteren konservativen Grossräten anlässlich der Debatte zum kantonalen
Armengesetz wieder:

«Der Staat trägt nichts bei und sagt nichts. Die Armen sollen von ihren eigenen

Familien und Verwandten unterhalten werden, das heisst die Armen sollen die

Armen unterhalten! Und wo das nicht möglich ist, ist die Gemeinde verpflichtet

zu helfen. Das Betteltouren von Gemeinde zu Gemeinde ist verboten, doch der

Staat soll selber jährlich einmal eine grosse Betteltour veranstalten; mit dem In-

981 Vgl. dazu Erich Gruner, Die Arbeiter in der Schweiz im 19. Jahrhundert. Soziale Lage, Or¬

ganisation, Verhältnis zu Arbeitgeber und Staat, Bern 1968, S. 187-195. Siehe auch Franz
Josef Stegmann, Die Enzyklika <Rerum Novarum> und die katholisch-soziale Bewegung in
Deutschland, in: Mattioli/Wanner (Hg.), Rerum Novarum, S. 45-73, hier S. 55: «Bis in die
1860er Jahre hinein wurde die soziale Frage vor allem als religiös-karitatives Problem
betrachtet und ihre Lösung allein vompastoralen Wirken der Kirche erwartet.» Vgl. zudem die
umfangreiche Literatur zu Theodosius Florentini in: HLS IV, S. 559f. (Victor Conzemius).

982 Vgl. <Depuoz, Johannes Fidelis>, in: HLS III, S. 652f. (Johannes Ettlin).
983 Vgl. Vincenz, Pauperesser und Collenberg, Berggemeinden, S. 128-131. Zu den allge¬

meinen Entwicklungen siehe Hans-Jörg Gilomen u.a. (Hg.), Von der Barmherzigkeit zur
Sozialversicherung. Umbrüche und Kontinuitäten vom Spätmittelalter bis zum 20. Jahrhundert,

Zürich 2002.
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halt seiner Secklein könne er dann Gemeinden unterstützen, die ihren Verpflichtungen

nicht nachkommen können!!!»

Fazit des <Grischun>: «Dass eine Autorität solche Prinzipien noch im
19. Jahrhundert als gerecht, angemessen und human bezeichnen kann, ist
absolut unverständlich,»984

Tatsächlich bedeuteten die Entwicklungen im Bereich der
Armengesetzgebung für viele Gemeinden eine nicht zu unterschätzende finanzielle
Belastung. Insbesondere die mit dem Stichtag vom 28. Juli 1852 vom Kanton

auferlegte Einbürgerung aller Ortsansässigen trieb einzelne Gemeinden

an den Rand des Ruins. Überdies erliess der Kanton ein generelles
Bettelverbot.985

Auch im Schulbereich wehrten sich die politischen Akteure der Region
gegen staatliche Interventionen, die auf die Bekämpfung der Armut
abzielten. Die Gefahr staatlicher Einmischung drohte insofern, als die Liberalen

vor allem die Bildung als geeignetes Mittel betrachteten, um dem

Pauperismus entgegenzuwirken. In einem kritischen <Beitrag zur Kenntnis
Bündnerischer Zustände> aus dem Jahr 1849 hiess es: «Als eine fernere
Ursache des überhandnehmenden Pauperismus verdient hervorgehoben zu
werden der bedauerliche Zustand, in dem sich die Volksschule im katholischen

Landestheile befunden hat und zum Theil noch befindet.» Wohingegen

«protestantischerseits für den Volksunterricht schon seit mehreren Dezennien

rühmliche Anstrengungen gemacht und etwelcher Wetteifer unter den protestantischen

Gemeinden zur Bildung und Vermehrung von Schulfonds, Erbauung
zweckmässiger Schullokale, Bildung tüchtiger Schullehrer und besserer Besoldung

derselben erweckt wurde (...).»986

Der konservative Widerstand gegen eine staatliche Bevormundung des

Schulwesens kulminierte Ende der 1850er-Jahre in der bereits besprochenen

Lehrerlohnfrage.987
Konkrete Anstrengungen, um die wirtschaftliche Situation in der Region

zu verbessern - etwa im industriellen Bereich -, bildeten die grosse

984 II Grischun Nr. 23, 6.6.1856, S. 90 («II Staat contribuescha nuot e di nuot. Iis paupers degien
vegnir manteni de lur agnas familias eparens q.v.d. ils paupers deien mantener its paupers! e

nua che quei sa buca daventar ei la vischneunca obligada de gidar. II bettliar ina vischneunca

en Vautra ei scamondau, denton il stat degi far annualmein ina generala bettlergiada per Iura
cul résultat de ses setgetts saver sustener vischneuncas, che podessen buca vegnir suenter a lur
obligaziunsü! Ch'ina auctoritat savessi els 19avels tschentaners declarar semegliontsprinzipis
per ils giests, dueivels e humans ei absolutamein buca de capir.»).

985 Vgl. Boluer, Bevölkerungswandel, S. 140 sowie Metz, Graubünden II, S. 23.
986 Caflisch, Bündnerische Zustände, S. 83.
987 Vgl. oben, S. 291.
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Ausnahme und waren in der Regel wenig erfolgreich. In Disentis scheiterten

in den 1850er-Jahren Versuche, die Baumwollweberei und Strohflech-
terei einzuführen. Auch die im Jahr 1863 in Trun errichtete Schafwollspinnerei

und -weberei ging vorerst wieder ein.988 So dominierte die Armut
weiterhin das Ortsbild: «Wie miserabel die Kinder in den 1860er- und
1870er-Jahren gekleidet waren, habe ich selber häufig gesehen. Es kamen

ganze Horden von Kindern Tiere hüten, an eiskalten, nassen und
windigen Tagen ohne Kopfbedeckung, ohne Socken, ohne Schuhe und die übrigen

Kleider völlig zerrissen. »989

D.3.2 Transitverkehr als Rettungsanker?

Die Alpenbahnfrage

Die Surselva lag abseits der herkömmlichen Transitrouten Graubündens.
Der Nord-Süd-Verkehr verlief weitgehend über die beiden sogenannten
Kommerzialstrassen, die vom Kanton folglich prioritär errichtet respektive
ausgebaut worden waren: Die <Untere Strasse> über Splügen/San Bernardino

(1823 fertiggestellt) und die <Obere Strasse> über Septimer/Julier und

Maloja (1840 fertiggestellt).
Eine neue Ausgangslage ergab sich um die Jahrhundertmitte mit dem

geplanten Bau einer Alpenbahnlinie.990 Nun schien die Surselva auf einmal

988 Neben zeitgenössischen Berichten (etwa Amitg dil Pievel Nr. 49, 6.12.1850, S. 196 oder
P. C., Schul- und Armenwesen, S. 36) vgl. Valentin Jenny, Handwerk und Industrie in
Graubünden im 19. Jahrhundert. Bestrebungen zur Förderung von Handwerk und Einführung

von Industrie als Massnahme zur Hebung des Volkswohlstandes, ca. 1950 (Chur 1991)
sowie <Lavur a chasa>, in: LIR I, S. 534 (Adolf Collenberg). Zu Trun zudem Collenberg,
Berggemeinden, S. 346-365. Handwerk und Gewerbe zur Deckung der örtlichen Bedürfnisse

waren demgegenüber in der Region sehr wohl präsent. Siehe die umfassende Auflistung
aller in der Gemeinde Disentis ausgeübten Berufe in Gasetta Romontscha Nr. 19, 8.5.1868,
S. 2 und Collenberg, Berggemeinden, S. 184-189. Fortschrittlich gab sich etwa die Sägerei
und Schreinerei Maissen in Rabius mit ihren modernen Gebäudekomplexen (vgl. BR 3352

u. 3353 sowie Maissen, Sumvitg, S. 42). Ab 1880 benutzte die Sägerei als erster Gewerbebetrieb

in Graubünden überhaupt die Elektrizität als Energiequelle, vgl. Simonett, Verkehr,
S. 80. Zur Elektrifizierung allgemein <Electrificaziun>, in: LIR I, S. 313-316 (Hansjürg Gre-
dig).

989 Giusep Steiner, La Val Selva Tujetsch [verfasst um 1900], in: La Tuatschina Nr. 10/11,1993
(«Tgei miserabel uorden ch'ei era cun vestgir ils affons eis onns anno 1860 e 70 che jeu hai
savens viu. Ei vegneva tschuppels buobanaglia apertgiraranimals, dis da ferdaglia, pliev-
gia e suffel, senza sin tgau, senza caltscheuls e senza calzers e l'auter resti ruts e scarpaus.»).

990 Vgl. dazu allgemein <Eisenbahnen>, in: HLS IV, S. 153-160 (Hans-Peter Bärtschi/Anne-
Marie Dubler). Zu Graubünden Simonett, Verkehr, S. 68-71; Metz, Graubünden II,
S. 105-138; Pieth, Bündnergeschichte, S. 466-469 sowie zum Lukmanier im Speziellen
Condrau, Lukmanierpass, S. 3-9; Silvio Margadant. Die ersten zwanzig Jahre in der
Geschichte der Lukmanier-Eisenbahn, Liz., Zürich 1972 sowie Silvio Färber, 150 Jahre Ei-
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über einen gewichtigen Trumpf zu verfügen. Denn für den Transitverkehr
auf Schienen war der Lukmanierpass als tiefstgelegene Nord-Süd-Verbin-
dung der Schweiz geradezu prädestiniert. Tatsächlich hatte Ingenieur
Richard La Nicca bereits ab 1839 Untersuchungen für ein Alpenbahnprojekt
angestellt und entsprechende Pläne entworfen. Er suchte nach einer
passenden Stelle zwischen dem Splügen- und dem Gotthardpass für eine Bahn
vom Bodensee zum Lago Maggiore und erachtete den Lukmanier als

geeignetsten Übergang.
Zuerst kämpften private Gesellschaften zusammen mit regionalen

Behörden um die Linienführung. Die Nichteinmischung des Bundes in der

Bahnfrage war im Jahr 1852 per Volksentscheid bekräftigt worden. Aus
diesem Grund wollten sich auch die Gemeinden der Surselva gegenüber
den Kantonsbehörden und internationalen Interessengruppen im besten
Licht präsentieren. So traf sich im Frühjahr 1853 in Ilanz ein Komitee aus
Vertretern der Gemeinden der oberen Surselva, um über die unentgeltliche

Abgabe von Boden an die Lukmanierbahn zu beraten. Anschliessend
richtete das Komitee in überschwänglichen Worten an die betroffenen
Gemeinden ein entsprechendes Gesuch.

So wie die Verhältnisse aktuell stünden, hiess es im gedruckten
Rundschreiben, werde der Lukmanier voraussichtlich «die Reichskrone erwerben

und seine Schwestern Gotthard, San Bernardino und Splügen in
den Schatten stellen». Deshalb «empfiehlt die Versammlung, die Eisenbahn
mit offenen Armen zu empfangen und ihr die Ankunft so weit wie möglich
zu erleichtern (...)». Zum einen schaffe der Bau der Bahn neue
Verdienstmöglichkeiten und könne so dem in der Region vorherrschenden Pauperismus

entgegenwirken. Von noch weit grösserer Bedeutung werde aber sein,
dass europaweit

«der weitaus grösste Teil des Transitverkehrs sich über den Lukmanier bewegen

wird. Dass dieser berühmte Transit zwischen den wichtigsten Häfen Europas,
dieses ständige Kommen und Gehen nicht ohne die grösste Begeisterung von uns

allen erfolgen kann, da wir das Glück haben, neben dieser Haupt-Lebensader zu

liegen, muss jedem einfachsten Bauern und Bergler einleuchten.»

Besonders gab sich das Komitee davon überzeugt, dass die Bahn der

regionalen Viehwirtschaft neue Impulse verleihen werde: «Heute zum
Beispiel kann ein Händler seine Geschäfte in Ilanz tätigen, und morgen stellt er
sich wie in einem Traum auf der Piazza von Lugano, Lecco usw. auf. Was

für eine Zeit- und Spesenersparnis! Und was noch wichtiger ist: Das Vieh

senbahn Rorschach-Chur. Vorgeschichte, Bau und Eröffnung der Bahnlinie aus Bündner
Perspektive, in: JHGG 138,2008, S. 135-233, zum Lukmanier im Speziellen S. 228-233.
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kommt in Lugano ebenso stolz und anmutig an, wie es von der Alp gekommen

ist.» Doch damit nicht genug, gab das Komitee auch der Hoffnung
Ausdruck, «dass die Eisenbahn viele Schätze ans Licht bringen wird, die in
unseren Bergen schlummern. Wir hoffen, dass das Pfeifen der Lokomotive
die alten Minen von Rueun, Waltensburg, Obersaxen und Lumbrein wieder
beleben wird und vielleicht noch viele andere, von denen wir heute noch gar
nichts wissen.» Kurzum, so schloss das Schreiben, «sind wir überzeugt, dass

die Eisenbahn eine Quelle des Wohlstands und des Reichtums sein wird».
Wohl zeichneten diese Ausführungen zur Bahn ein zu optimistisches Bild
ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen auf die obere Surselva. Nichtsdestotrotz

befürworteten die angefragten Gemeinden das Gesuch und Hessen es

dem Grossen Rat im Rahmen seiner Verhandlungen zur Eisenbahnfrage
unterbreiten.991

Nach dem Anschluss der Städte Chur, Luzern und Sion an das Bahnnetz

in den Jahren 1858-1860 war der Kampf um eine eher westliche, mittlere

(Gotthard) oder östliche (Lukmanier, Greina oder Splügen)
Durchquerung der zentralen Alpen voll entbrannt. Im Jahr 1858 berichtete die

regionale Presse ausführlich und euphorisch über die Eröffnung der Bahnlinie

St. Gallen-Chur und zeigte sich voller Hoffnung, dass diese Bahnstrecke

über den Lukmanier oder allenfalls über die Greina fortgesetzt werde.
Die Waldbesitzer wurden gar ermahnt: «Wartet noch zu mit dem Verkauf
eurer Wälder!» Der Bau der Bahn über den Lukmanierpass werde die
Holzpreise in die Höhe treiben.992

9,1 BR 2099: Dilucidaziun della convenziun denter las vischneuncas délia Part-sura concernent
la gratuita cessiun de sulom en favur dina via de fier en direcziun dil Lucmanier, o.O. 1853

(«acquistar la cruna imperiala e far umbriva a sias soras seniastras, far umbriva alla via dil
Gotthard, dil S. Bernardin e Splügia». I «Recamonda la conferenza de retscheiver la via defter
cun bratscha aviarta, e de levgiar efacilitar sia vegnida» / «la pli part dil transit vegn a sevolver
sulla siala de S. Maria. Che quei famus transit denter ils principals ports dell'Europa, che quei
continuont movimen de va e vegn sappi buca daventar senz 'il pli viv sentimen de nus auters,
che havein la fortuna d'esser plazai sper ne damaneivel de quela grossa aveina de vita, quei
ei, quei sto esser capeivel e palpeivel per ilpli simpel cuntadin, per il pH simpel montognard.»
/ «Oz per exempel sa in mercadont far mercanzia a Glion e damaun sa el sco per in siemi

sepostar silla piazza de Ligeun, Lee etc. Grond gudogn de temps, spargn de spesas e quei
che vala eunc depli, la mercanzia arriva a Ligeun loscha, pareivla sco quei ch'ella ei vegnida
dallas alps.» / «che la via defierseigi clomada de destadar si bia seazis, che dornten el caviertg
de nossas montognas, nus havein speronza, ch 'il schul délias locomotivas vegni puspei metter
en movimen las minas de Rueun, d'Uors, de Sursaissa e Lumbrein e fors'eunc tontas autras,
dallas qualas negin vivent ha oz in'idea». I «nus sperein e cartein fermamein, che la via defter
vegni clomar en vita in diember de fontaunas de beinstonza e riheza».) sowie Verhandlungen
des Grossen Rates, 9.7.1853, S. 141.

992 Gasetta Romontscha Nr. 6 («Spitgei de vender ils uaulsl») und 27, 4.2. u. 3.7.1858, S. 1. Vgl.
auch die (positiven) Reflectiuns sur il project Lucmanier in RC I, S. 627-630 (gemäss II Gri-
schun Nr. 4-6,22.1.-5.2.1859, S. lf.).
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Die Diskussionen um die Linienführung verliefen dermassen kontrovers,

dass der Bund - dem Volksentscheid von 1852 zu Gunsten der
Privatbahnen zum Trotz - sich genötigt sah, die Alpenbahn-Thematik selber an
die Hand zu nehmen. Ein entsprechender Antrag gelangte 1860 ins

Bundesparlament. Immer deutlicher kristallisierte sich nun die Alternative
Gotthard oder Graubünden heraus, wobei sich die beiden Varianten Splü-

gen und Lukmanier gegenseitig konkurrenzierten und daher die Position
Graubündens schwächten.

Im April 1861 beschloss eine weitere Versammlung in Ilanz, die von
über 200 Gemeindevertretern der Region besucht wurde, sich mit einer
Million Franken an der Finanzierung der Lukmanierbahn zu beteiligen.993

Ein baldiger Entscheid des Bundes drängte sich umso mehr auf, als im Jahr
1864 die Brennerbahn eröffnet und ausserdem am Mont-Cenis-Tunnel
gebaut wurde, der schliesslich im Jahr 1871 fertiggestellt wurde. Nachdem die

Alpenbahnfrage zur Bundessache erklärt worden war, zeigte sich bald
einmal, dass eine Ostschweizer Variante gegenüber dem Gotthard einen
schweren Stand haben würde. Die Gotthardvereinigung zählte bereits 1860

ganze zwölf Kantone und konnte schliesslich den Zürcher <Eisenbahnba-

ron> Alfred Escher - der ursprünglich für den Lukmanier plädiert hatte -
für sich gewinnen. Als sich die Eidgenossenschaft 1869/70 definitiv zu
Gunsten des Gotthards entschied, zog die mittlerweile prominenter vertretene

Splügen-Variante den Kürzeren - über den Lukmanier hatte man sich
schon gar nicht mehr unterhalten.994

Pass- und Verbindungsstrassen

In leiser Vorahnung der negativen Entwicklung in der Alpenbahnfrage
erörterte eine Ende 1865 in Ilanz einberufene Versammlung der Gemeindevertreter

das breitere Thema «Eisenbahn und Kommunikationsstrasse
Lukmanier»."5 Auch in dieser Angelegenheit traten die regionalen politischen

Akteure geschlossen auf. Umso mehr reagierten sie mit Empörung,

993 Gasetta Romontscha Nr. 14,6.4.1861, S. lf. und II Grischun Nr. 15,11.4.1861, S. 1-3 und Fol¬

genummern. Vgl. auch Ch. Du Coster, Chemin de fer du Luckmanier. Exposé et discussion,
Paris 1861 (Faksimile Bern 2001).

994 Vgl. Gasetta Romontscha Nr. 31, 30.7.1869, S. 1. Zu Escher vgl. Joseph Jung (Hg.), Al¬
fred Escher zwischen Lukmanier und Gotthard. Briefe zur schweizerischen Alpenbahnfrage
1850-1882, Zürich 2008. Zur kritischen und retardierenden Position der oberen Surselva

zum Talbahnbau in Graubünden in der Mitte der 1870er-Jahre vgl. Metz, Graubünden II,
S. 412f.

995 La Ligia Grischa Nr. 3, 6.1.1866, S. 1-3 («Viafier e via de communicaziun Lucmanier»). Vgl.
auch das bereits anlässlich der Ilanzer Konferenz vom 2. April 1861 erlassene
Petitionsschreiben der <Vorstände sämmtlicher Gemeinden des Oberlandes> unter KBGR B 2108

(Landesschriften), Juni 1861. Zum Bau der Lukmanierstrasse auch oben, Anm. 835 u. 839.
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als zu erfahren war, das Engadin solle eine Verbindung über den Ofenpass
erhalten, während der Kanton die Strasse über den Lukmanier nicht als

prioritär erachte. Dagegen protestierten regionale Politiker anlässlich
eines Treffens im Jahr 1868, was die konservative Presse mit Genugtuung
quittierte: «Die Surselva, die ein Viertel der kantonalen Bevölkerung um-
fasst, hat also mit lauter Stimme gesprochen sie hofft, dass ihre gerechte

Forderung erfüllt wird, und sie wird dieser mit aller Kraft Gehör zu
verschaffen wissen.»

Der Konflikt spitzte sich weiter zu, als das Engadin der Surselva
vorwarf, sie mache kaum etwas für die Schulen, verkaufe Holz für miserable
Preise und wolle sich jetzt eine Strasse über den Lukmanier <schenken>

lassen. Zudem machte sich die liberale Zeitung <L'Engiadina> in Form von
Schildbürgeriaden über die Rückständigkeit der Val Medel lustig. Die
<Gasetta Romontscha> wehrte sich vehement und titelte «Nur langsam Ihr
Engadinerl». Im Jahr 1869 wurde der Ton zwar wieder sachlicher, blieb
indes fordernd. Berechnungen hätten ergeben, der Kanton habe - bezogen
auf die Bevölkerungszahl - für den Strassenbau in der Surselva bisher rund
eine Million weniger ausgegeben als im Engadin. Jetzt sei definitiv der
Lukmanier an der Reihe: «Wir fordern nur Gerechtigkeit für die Surselva;
wir verlangen eine Zusage, dass die Lukmanierstrasse zuerst gebaut wird.
Und sollte dies wider Erwarten nicht passieren, so wird die Surselva ganz
andere Schritte einleiten müssen, um zu ihrem Recht zu kommen.»"6

Gegen Ende Jahr verdichteten sich indes die Gerüchte, dass der
Entscheid zugunsten des Engadins ausfallen und der Bau der Lukmanierstrasse

verschoben werden solle. «Hör zu Surselva!», titelte die <Gasetta Ro-
montscha> und gab ihrer Enttäuschung darüber Ausdruck, dass «die

Surselva, die noch über keine einzige Transitstrasse verfügt, wieder nicht
berücksichtigt werden soll! Aber Steuern soll sie weiterhin zahlen, um mit
diesen Geldern in andern Tälern Strasse um Strasse bauen zu lassen!»

Entsprechend kämpferisch hiess es weiter:

«Gegen ein derart schweres Unrecht wird sich die Surselva auflehnen und
geschlossen Widerstand leisten. Sie wird feierlich protestieren und ganz einfach
erklären, dass sie keine Steuern mehr zahle, solange die Beschlüsse des Grossen

Rates und des Volkes derart zu Ungunsten eines Tales mit 20000 Einwohnern

996 Gasetta Romontscha Nr. 35-36, 28.8 und 4.9.1868, S. 1 sowie Nr. 12, 19.3.1869, S. 1 («La
Surselva, che compeglia la quarta part della populaziun cantonala, ha aschia plidau cun aulta
vusch, e quella ha enflau in legreivel rebatt ell'entira gronda vallada. La Surselva sefida sin
sia giesta pretensiun e vegn far valer quella cun tutta forza.» / «Mo plaun Vus d'Engiadina!»
/ «Nus garigein mo giustia per la Surselva; nus garegein ch'ei vegni declarau, ch'ilpli emprem
dei ins ussa bagiar la via sur il Lucmagn. Duess quei encunter tut spitgar bucca daventar, sehe

vegn la Partsura stuerfar auters pass per arrivar tier dretg e giustia.»).
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ausgelegt werden. Männer der Surselva, erhebt und versammelt euch! Zeigt euch

einig, stark und kämpferisch, und der Sieg wird eurer sein!»

Tatsächlich bereiteten die Politiker der Surselva nun ein offizielles
Protestschreiben an den Kleinen Rat vor. Einen entsprechenden Entwurf
unterbreiteten die Initianten vorgängig den Gemeinden, um die breite
Unterstützung der Bevölkerung unter Beweis zu stellen. Der Erfolg dieser

politischen Machtdemonstration blieb erwartungsgemäss nicht aus: «Die
Surselva hat letzten Sonntag ein ernstes und eindrückliches Wort gesprochen!

Die Cadi mit ihren 1600 Virilstimmen hat den Protest gar einstimmig
angenommen In Disentis und Sumvitg war das Volk aufgebracht, und
ein Teil wollte schon jetzt die Erklärung abgeben, dass man keine Steuern
mehr bezahlen werde.» Das letztlich der Regierung eingereichte
Protestschreiben sparte nicht mit weiteren Drohungen: «Sollte unsere Forderung
wider Erwarten nicht erfüllt werden», hiess es darin, «dann möchten wir uns

ganz andere Schritte zur Wahrung unserer Rechte vorbehalten haben. Im
Fall einer Ablehnung würden wir uns jetzt und für immer gegen eine allfällige

Kantonssubvention für die Eisenbahn durch den Spliigen aussprechen.»
Hier legte die Region ihr ganzes demografisches Gewicht in die Waagschale

und drohte - nicht ganz unrealistisch - damit, in der Splügenbahnfrage
allenfalls das Zünglein an der Waage spielen zu können.

In ihrem Antwortschreiben versuchten die Kantonsbehörden zwar zu

beschwichtigen. Doch die regionalen politischen Akteure waren nun zu
allem bereit. Anfang 1870 schrieb die konservative Presse nicht ohne Stolz:
«Soweit wir uns erinnern, ist die Surselva noch nie so einig und entschlossen

aufgetreten wie gegenwärtig. Bauern und Herren, Reiche und Arme, Geistliche

und Weltliche, Männer und Frauen sind zu allem bereit, um die Rechte
der Surselva einzufordern.» Kurz vor dem Entscheid von Mitte März 1870

wurden noch offenere Drohungen ausgestossen. Ein allfälliges Nein, hiess

es, würde nicht weniger als «schrecklichen Missmut, kritische Unruhen und
schädliche Konsequenzen für den Frieden und das Gedeihen des ganzen
Kantons» bedeuten.

Die Protesthaltung der Surselva schien Früchte zu tragen. Ein
Telegramm vermeldete aus Chur, der Bau der Lukmanierstrasse sei beschlossene

Sache. In Disentis, berichtete die Presse in Fettdruck, habe «die Neuigkeit,

dass die kantonale Kommission beschlossen habe, nächsten Frühling
die Lukmanierstrasse bauen zu lassen, wahre Jubelstürme ausgelöst.
Böllerschüsse und Bulletins haben die Nachricht sofort im ganzen Tal verkündet. »997

997 Zitate und weitere Ausführungen in Gasetta Romontscha Nr. 50-53,11.-31.12.1869; Nr. 1,

6.1.1870, S. 2 sowie Nr. 9 u. 10, 4. u. 11.3.1870, S. lf. u. 4 («Teidla Surselva!» / «la Surselva
ch 'ha eunc buchina suletta via de transit, quella dei eunc ad interim survegnir nuot! Ella dei
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Damit zeichnete sich eine Kehrtwendung nach den vielen Niederlagen in
politischen und religiösen Fragen der 1850er- und 1860er-Jahre ab. Die
regionale Geschlossenheit und der politische Druck hatten sich offensichtlich

ausbezahlt. Dieses Vorgehen sollte in den nächsten Jahren auch bei
anderen politischen Geschäften Schule machen.

Welches Fazit lässt sich aus der angestrebten Anbindung der Region an
den internationalen Transitverkehr ziehen? Es ist ausgesprochen ernüchternd:

Die Surselva hatte zwar im Strassenbau einen wichtigen regionalpolitischen

Erfolg errungen - aber den Kampf um die Lukmanierbahn verloren.

Dass einer Strasse über den Lukmanier im Gegensatz zur Bahnlinie
niemals nationale und internationale Bedeutung beigemessen werden
konnte, darüber waren sich die politischen Akteure der Region von
vornherein im Klaren. Entsprechend hielt sich im Jahr 1880 die Freude über
den Gottharddurchstich demonstrativ in Grenzen: «Den Eindruck, den dieses

Telegramm auf Graubünden und insbesondere auf die Bevölkerung des

unglücklichen Lukmaniers gemacht hat, werden die feiernden Eidgenossen
wohl verstehen.» Immerhin liess sich wenige Monate später konstatieren,
dass bereits eine beträchtliche Anzahl Touristen die Surselva vom Westen
her durchreist habe, worauf spekuliert wurde, dass die Region «dank der
Gotthardbahn von den Touristen häufiger aufgesucht werde und so mehr
Betrieb aufkomme».998 Nach der gescheiterten Anbindung an den
internationalen Transitverkehr - dessen mögliche Impulswirkung für die Bergre-

denton pagar sia taglia vinavon per schar far vias sur vias en autras valladas!» / «Sin in schi

grev entiert vegn la Surselva a star si e far front cun ina vusch. Ella vegn protestor solem-
namein e curtamein declarar, ch'ella pagi nagina taglia pli per aschiditg che ils décrets dil
cussegl gron e dil pievel vegnan violai sin quella moda en pregiudezi d'ina vallada de 20000
olmas. Umens de Surselva si e teni cussegl! Seges units, ferms e resoluts e la victoria ei vossa!»
I «La Surselva ha domengia vergada plidau serius- ed eclatantamein! La Cadi cun sias 1600
vuschs virilas ha unanimamein acceptau la protesta A Mustér e Somvitg er'il pievel de

malaveglia ed ina part levan absolut ch'in declarassi schon ussa, ch'in pagi nagina taglia pli.»
«Duess nossa pretensiun encunter tutta speronza bucca vegnir risguardada, sehe lein nus

haver resalvau tuts auters pass per acquisaziun de nos dretgs. El davos cas sedeclarein nus
ussa peradina encunter ina pusseivla subvenziun cantonala per la viaferrada sur il Spligia.» /
«La Surselva ei de nossa regurdienscha eunc mai Stada schi unita e resoluta sco depresent, nua
che purs e signurs, rehs e paupers, spirituals e seculars, umens efemnas ein prompts e parigiai
de far valer il dretg délia Surselva.» / «triblas malveglias, critics disturbis e nuscheivlas conse-

quenzas per la pasch e Prosperität digl entir cantun». / «La recenta nova, che la commissiun
cantonala hagi concludiu de schar bagiar permavera la via dil Lucmagn, ha cheu provocau
generala legria. Salvias de murtès e bulletins han cuninaga comunicau quella nuviala all'entira
vallada.»).

998 Gasetta Romontscha Nr. 10, 5.3.1880, S. 1 und Nr. 23, 7.6.1882, S. 3 («L'impressiun, che

quei telegramm ha fatg sil Grischun ed oravon sils avdonts dil sfortunau Lucmagn pon nos
festivonts Confederal comprender.» / «vegn speronza tras la viafier gottardista survegnir pli
numerusa frequenza de quels e pli gronda vivacitat».).
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gion allerdings überschätzt wurde - ruhten nun tatsächlich grosse Hoffnungen

auf der touristischen Entwicklung der Surselva.

D.3.3 Die touristische Entwicklung

Tastende Anfänge in den 1860er-Jahren

Die touristische Erschliessung der Region erfolgte in einer ersten Phase

weitgehend unkoordiniert, geleitet vom Interesse einzelner Reisender.
Ähnlich den Touristen, die sich für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts
anführen Hessen, bereiste etwa der deutsche Dichter Joseph Victor von
Scheffel um die Jahrhundertmitte die Surselva. Begeistert schrieb er in
seinen 1851 publizierten Eindrücken <Aus den Rhätischen Alpen>, die Region
sei von «wilder Schönheit» und biete «eine Reihe von Studien für
Landschaftsmaler, die er an den gewöhnlichen Malerplätzen in Tirol und dem
baierischen Hochland so gewaltig nicht vorfindet»."9

Eine erste vertiefte touristische Auseinandersetzung mit der Region,
die über punktuelle Eindrücke von Durchreisenden hinausging, stellte
Gottfried Ludwig Theobalds Reiseführer <Das Bündner Oberland oder
der Vorderrhein mit seinen Seitenthälern> von 1861 dar. Im Vorwort wies
der Autor die Leserschaft darauf hin, sie werde «in unserem Oberland ein
Land finden, das an hohen Schönheiten der verschiedensten Art, an lieblichen

wie an grossartigen, wilden und schauerlichen Bildern der Natur hinter
keinem andern Alpenland zurücksteht, und nur bekannter werden muss, um
denselben Ruf zu erlangen».100°

Zur gleichen Zeit entwickelte das Kurbad von Peiden eine gewisse
Ausstrahlung. Im Jahr 1860 veröffentlichte die Presse eine Liste mit den Namen

999 Joseph Victor von Scheffel, Aus den rhätischen Alpen, Allgemeine Zeitung 1851. Zitiert
nach Ribi, Scheffel, S. 69f. Zum Thema allgemein Wanner, Graubünden. Siehe auch Silvio
Margadant, Land und Leute Graubündens im Spiegel der Reiseliteratur 1492-1800. Ein
Beitrag zur Kulturgeschichte und Volkskunde Graubündens, Diss., Zürich 1978 und Claudio

Zortea, Graubünden im Spiegel der Reiseberichte, der landeskundlichen und topogra-
fischen Beschreibungen in der Zeit von 1800 bis 1850, Diss., Zürich 1987. Zur Surselva
zusätzlich Müller, Reiseberichte und ders., Disentis im Lichte der Romantik (1800-1880), in:

BM1946, S. 54-87. Zum alpinen Diskurs allgemein <Alpen>, in: HLS I, S. 229-232 (Quirinus
Reichen); Stremlow, Untersicht; Mathieu/Boscani Leoni (Hg.), Alpen sowie François
Walter, Lieux, paysages, espaces. Les perceptions de la montagne alpine du XVIIIe siècle
à nos jours, in: Bergier/Guzzi (Hg.), Découverte des Alpes, S. 14-34. Zum Tourismus im
Alpenraum siehe Thomas Busset, Luigi Lorenzetti u.a. (Red.), Tourismus und kultureller
Wandel (Geschichte der Alpen 9), Zürich 2004. Zu Graubünden siehe e-LIR, <Turissem>

(Jürg Simonett/AC) sowie Kessler, Tourismus.
1000 Theobald, Bündner Oberland, S. III. Vgl. auch Rezension in Gasetta Romontscha Nr. 29,

20.7.1861, S. 1.
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und Wohnorten der Gäste. Zahlenmässig lag das Schwergewicht auf
Graubünden und der Schweiz, es erschienen aber auch Namen aus Paris oder
Schlesien. Im gleichen Jahr, hiess es an anderer Stelle, habe der Chor <Ligia
Grischa> die Kurgäste musikalisch unterhalten. Und auch «die Häupter der

Lumnezia haben ihre schönen Toasts auf Harmonie und Fortschritt
vorgebracht».10M

Für einmal waren sich sogar die beiden einander rivalisierenden
Zeitungen der Region darin einig, dass der touristischen Entwicklung eine

grosse Bedeutung zukomme. Im Jahr 1861 schrieb <11 Grischun>:

«Der Geschäftssinn scheint sich sogar bei den Oberländern zu regen, die bisher

glaubten, nur schlecht und recht Felder bebauen zu können. Von Reichenau bis

ins Tujetsch hat man in den vergangenen Jahren auf allen grösseren Poststellen

ansehnliche Wirtschaften und Hotels eingerichtet. Bad Peiden ist dabei, ein

europäisches Renomée zu erlangen, und nun zeichnet man sogar Aktien, um auf dem

Mundaun ein Hotel mit Molkenkuren einzurichten.»l002

Tatsächlich wurden um 1860 zahlreiche Anstrengungen unternommen,
um den Piz Mundaun - von Theobald als <Bündner Rigi> angepriesen -
bekannter zu machen: Die Massnahmen reichten vom Reisebericht in der

regionalen Presse über die Veröffentlichung einer Panoramakarte bis hin zur
Eröffnung eines ersten Restaurants.1003

Etwa zur gleichen Zeit wie die ersten Kurgäste und Touristen entdeckten

die Alpinisten die Region. So druckte die <Bündner Zeitung> im Jahr
1861 einen Bericht aus der <Neuen Zürcher Zeitung> über die Besteigung
des Tödi und Piz Russein, «wobei wir bemerken» - wie es unter Verweis auf
Pater Placidus Spescha hiess -, «dass die Behauptung des H. Verfassers, der
Rusein sei bisher noch nie erstiegen worden, eine irrige ist».1004

Auch das <Jahrbuch des Schweizer Alpenclub> von 1866 widmete sich

der Surselva und stellte die Val Medel als Exkursionsgebiet vor. Unter
anderem wurde eine Bergtour von Unterländer Bergsteigern beschrieben, an
der auch einzelne regionale Bergführer teilnahmen. Der Text bringt den

1001 Gasetta Romontscha Nr. 33, 18.8.1860, S. 3 («Iis caus della Lumnezia han portau lur biais
toasts alla harmonia ed al progress»). Vgl. auch <Peiden>, in: HLS IX, S. 597 (Adolf Gollenberg).

1002 11 Grischun Nr. 40, 3.10.1861, S. 2 («II spirt d'industria entscheiva a sedestedar perfin tier ils

Sursilvans, che cartevan schiglioc che tier els seschassi far nuot auter, che cultivar malamein
lur funs. Daven de Rechenau tochen Tuietsch eis ei sin las postas pli u meinz importontas ils
davos onns vegniu arranschau en ustrias e hotels de stupentas comparsas; il bogn de Peiden

resca de survegnir in renome europeic, et ussa vegn ei perfin encuretg aczias per bagegiar in
hotel sil Mundaun, nua ch'ins dei lu era saver far curas cun scotga.»).

1003 Dazu Darms, Piz Mundaun sowie Cristian Caduff-Vonmoos, Il Péz Mundaun e siu hotel,
in: Per mintga gi 1992, S. 33-41.

1004 Bündner Zeitung Nr. 184, 8.8.1861, S. 2.
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Entdeckungscharakter damaliger Exkursionen zum Ausdruck. So führte
die Tour Richtung Piz Medel, wobei verschiedene neue Aufstiege gesucht
wurden. Elnd vom Gipfelpunkt hiess es: «Sie hatten von da eine ausgezeichnete

Übersicht des Medelser Gletschers und benannten mehrere bisher
namenlose Theile des Gebirgs Vor dem Abzug wurde auf Mièz Glitsche
ein Signal errichtet und eine Fahne aufgepflanzt.»1005

Die touristische Entwicklung der Surselva erfolgte nur zögerlich. Wie
schwierig es war, sich eine eigene touristische Identität zuzulegen, wird am

(infolge Regens nicht durchgeführten) <Nationalfest der Alpinisten auf
dem Piz Mundaun in der Surselva> vom Sommer 1861 ersichtlich. Die
Veranstaltung richtete sich namentlich an «Euch Touristen und Bergsteiger»
und mischte - im Bestreben, den Geschmack der Gäste zu treffen - eigene
mit entschieden ortsfremden Elementen <alpiner Kultur> wie «aufScheiben

schiessen, Hosenlupf Laufen, Steinstossen, Nationallieder in romanischer
und deutscher Sprache, Deputationen der Gemeinden der Surselva in alten

Trachten, mit Pfeifen und Trommeln»}000

Zum Gesamtbild gehören aber auch Berichte, die eine eher distanzierte
Haltung der breiten Bevölkerung gegenüber der neumodischen touristischen

Entwicklung zum Ausdruck bringen. So zeigte sich Arnold Escher

von der Linth auf seiner Wanderung von Glarus nach Brigels überrascht

«über das völlig veränderte landschaftliche Bild, das uns hier entgegentritt.
Es wird dieser Eindruck noch verstärkt durch die Bewohner dieser Dörfer, romanisch

redende, kurze, breitschulterige, in dunkelblau gekleidete Leute, die

still-ernst drein schauen. Ich habe nie in diesen Dörfern und auf ihren Alpen
einen fröhlichen Jauchzer oder das Alphorn gehört. So leben die Bündner
Oberländer von dem selbst gebauten Getreide und den Produkten der Viehzucht

1005 Gottfried Ludwig Theobald, Das Medelser Gebirg und die darin im Sommer 1865 aus¬

geführten Excursionen, in: Jahrbuch des Schweizer Alpenclub 1866, S. 85-104, Zitat S. 97.

Weitere (Erst-)Besteigungen in der Surselva wurden in den darauffolgenden Jahrbüchern
besprochen.

1006 Inserat in Gasetta Romontscha Nr. 34, 23.8.1861, S. 3 («Fiasta nazionala dits alpins sil piz
Mundaun en Surselva» / «Vus turists e muntaquolms» / «sitarnoda, far de sedomignar, de

quorer, de stuschar crappa ed alzar, producziun de canzuns nazionalas en lungatg romonsch
e tudestg, deputaziuns délias vischneuncas della Surselva en vestgadira antica, cun fifas e

schombers ordavon.»). Abgedruckt bei Darms, Piz Mundaun, S. 15 (dort fälschlicherweise

II Grischun als Quellenangabe). Siehe auch Artikel und Inserat in II Grischun Nr. 33,

15.8.1861, S. lf. Vgl. auch Darms, Fiastas pompusas d'antruras sil Péz Mundaun, in: Per

mintga gi 1996, S. 77-86. Zum Verhältnis zwischen alpinem Diskurs und Gegendiskurs vgl.
Mathieu/Boscani Leoni (Hg.), Alpen (Begriff <Alpiner Gegendiskurs>, S. 15) sowie Reto
Furter/Anne-Lise Head-König u.a. (Red.), Alpine Kulturen (Geschichte der Alpen 11),
Zürich 2006.
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in patriarchalischer Einfachheit nach alter Väter Weise und noch wenig berührt

von dem in steter Wandlung begriffenen Kulturleben des Tieflandes.»1"01

Die weitere Entwicklung in den 1870er-Jahren

Nach diesen zögerlichen Anfängen begannen sich die politischen Akteure
der Region um 1870 konkreter und handfester für das wirtschaftliche
Potenzial des Tourismus und Alpinismus zu interessieren. So hiess es im Jahr
1874, im Engadin und in Davos sei bereits ein umfangreiches touristisches
Angebot vorhanden, wohingegen in der Surselva in dieser Beziehung
immer noch zu wenig unternommen werde, «und zwar vor allem von Seiten

der Wirte». Und dies obwohl der Tourismus auch für die Surselva «eine

wichtige Ressource unserer Wirtschaft» bilden könnte.1008

Eine im gleichen Jahr erschienene Broschüre <Altes und Neues über
Volk und Parteien im Bündnerland> behandelte ebenfalls ausführlich das

Thema <Das Oberland und der Fremdenverkehr> und pries die Region als

eine Landschaft,

«wo unerschöpfliche Vorzüge, ein mildes Klima, reiche Abwechslung im Character

der Gegenden, der Bevölkerung, Sprache, Sitten und Gebräuche, Fülle der

Geschichte und Sage sich Wanderern des verschiedensten Schlages erschliessen,

die bisher nur vereinzelt als Zeugen der klassischen Ansprüche des Oberlandes

sich darüber aussprachen, ehe es Einheimischen einfiel, sich dessen bewusst zu
werden (...)».

Namentlich auf dem Gebiet des Tourismus, so führte die Broschüre
weiter aus, biete sich die Möglichkeit, der serbelnden regionalen
Volkswirtschaft aus der Krise zu helfen: «Die Oberländer können, anstatt zur
Sommerzeit die Kellner und Portiers der Engadiner zu sein, dadurch wieder
selbstständige Öconomen werden,»1009

Mit den ganz grossen Kurorten Graubündens vermochte in der Surselva

während der Belle Époque allerdings nur Flims mitzuhalten. Nach ersten

Anfängen mit Molkenkuren im Gasthof zu den Waldhäusern (1839)
erlebte Flims in den 1870er-Jahren einen regelrechten Bauboom: Im Jahr

1007 Oswald Heer, Arnold Escher von der Linth. Lebensbild eines Naturforschers, Zürich 1873,
S. 359f. Literarisches Markieren von Distanz gegenüber Fremden z.B. bei Muoth, II Gri-
schun la Cucagna dil forestier, GHM III, S. 89-91 oder Ina sbarrada din vegl conducteur,
GHM III, S. 228f. Vgl. auch Clà Riatsch, Stilizzazioni letterarie di un contro-discorso alpi-
no. Alcuni esempi retoromanci, in: Mathieu/Boscani Leoni (Hg.), Alpen, S. 419^127.

1008 Gasetta Romontscha Nr. 28, 10.7.1874, S. 1 («e zvar oravon era da part dils ustiers» / «ina
considerabla resursa per nossa economia»),

1009 J.M. Rascher, Altes und Neues über Volk und Parteien im Bündnerland, Zürich 1874,
S. 20f.
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1870 entstand das Hotel Segnes, 1875 folgte die Kur- und Seebadanstalt am
Caumasee und 1877 das Parkhotel Kurhaus.1010

Im oberen Teil der Surselva erhoffte man sich - nach der Niederlage um
die Alpenbahn - wenigstens von der Eröffnung der Lukmanierstrasse
gewisse Impulse für den Tourismus und spekulierte gar auf den Anschluss an
die Nobelkurorte. Im Sommer 1877 verkündete die <Gasetta Romontscha>
mit merklicher Zuversicht die Eröffnung des Disentiserhofs in Disentis
und des Kurhauses in Flims und gab der Hoffnung Ausdruck, dass «[d]/ese
zwei neuen Hotelkomplexe, zusammen mit der baldigen Eröffnung der
Lukmanierstrasse, hoffentlich viele Wanderer anlocken, der Surselva neues
Leben einhauchen und neuen Verdienst ermöglichen werden».1011

Doch weder der <Disentiser Eisensäuerlinge den man als stärkste
Radonquelle der Schweiz anpries, noch die Kurorte Peiden und Tenigerbad
(das ab 1882 neu lanciert wurde) vermochten mit Grössen wie St. Moritz,
Davos, Arosa oder eben Flims mitzuziehen.1012 Vielmehr zeigte sich: Wer
als Tourist über Flims hinaus in die Surselva reiste, der suchte in der Regel
etwas anderes als noble Kursäle. So schrieb ein Disentiser Kurgast im Jahr
1879, Flims sei «fast zu schön, zu mild, zu grossstädtisch für den eigentlichen
Alpenwanderer. Der strebt dann doch recht bald dem Jüngling mit dem

Alpenstocke zu, ihn zieht es weiter hinauf, dem Strom entgegen und erst in
Disentis fühlt er sich so recht daheim, so recht in seinem Elemente: in den

Alpen.» Anders als Flims und andere etablierte Kurorte erscheine Disentis
nämlich «als einer jener Luft-Kurorte, die alle Reize des jugendlichen Werdens

an sich tragen, gleich fern von primitivem Schmutz und Dürftigkeit der
ersten Anfänge, wie von der angekränkelten Blässe der durch den Fremden-
schwarm verwüsteten Natürlichkeit». So wusste der gleiche Berichterstatter
namentlich zu schätzen, «[d]u5s Disentis glücklicher Weise noch der
Kurmusik, der Gasbeleuchtung und des elektrischen Lichtes» entbehrt, «welches

in diesem Sommer in St. Moritz die Abendtoiletten der elegantesten
Welt in's richtige Licht zu stellen bestimmt war (...)».1013

1010 Zu den Gründerjahren und der Belle Époque in Graubünden vgl. Kessler, Tourismus,
S. 92-97. Ergänzend: Thomas Antonietti, Bauern, Bergführer, Hoteliers. Fremdenverkehr
und Bauernkultur. Zermatt und Aletsch 1850-1950, Baden 2000.

1011 Gasetta Romontscha Nr. 26, 28.6.1877, S. 2 («Quels dus novs etablissaments culla proxima
avertura dit stradun dit Lucmagn vegnan speronza gevinar neutier ina massa viandonts e dar
alla Surselva nova vivacitat e fadigia.»).

1012 Zu Disentis siehe J. Hanimann, Der Eisensäuerling von Disentis, Zürich 1878. Zum Teni¬

gerbad siehe Konrad J. Kuhn, Der Kurort Tenigerbad im Somvixertal. Zur Heilbäder-,
Tourismus- und Hotelleriegeschichte des Bündner Oberlandes, in: BM 2008, S. 3-39.

1013 Emil Zittel, Aus Disentis. Reisebriefe. Erinnerungsblatt für die Kuranten und Passanten
des Sommers 1879, Karlsruhe 1879. Zitate (in dieser Reihenfolge) S. 27, 7 u. 15.
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Nicht weniger idealisierend schwärmte ein Basler Tourist im Jahr 1884

von Brigels, diesem «freundliche[n] stille[n] Dorf mit seinen braven, einfachen

romanischen Bewohnern». Der Fremdenverkehr, diese «Seuche der
Neuzeit», habe dieses Hochland glücklicherweise noch nicht berührt, und
auch «kennen die Hirten hier oben <Europas übertünchte Höflichkeit> nicht,
aber eine wahrhafte Gesinnung, Vaterlands- und Menschenliebe mit wohl-
thuender Freundlichkeit ist hier zu finden». All das, was durch die städtische
Zivilisation pervertiert worden sei, sei hier noch unverfälscht vorhanden:
Reine Luft und herrliches Wasser; aber auch intakte soziale Strukturen,
fern der Spannungen im Unterland: «[H]ier sind alle Leute zufrieden, hier
giebt's keine Vornehmen und Stolzen, keine Parvenus und Geldprotzen,
auch keine Verachteten; hier findet man noch ein einig Volk von Brüdern.»
Die Kinder würden freundlich grüssen und «[v]o/i Bettel ist hier bei Alt und
Jung nichts zu finden. Wie anders ist das alles in der Stadt/»1014

Dieser eklatanten Modernitätsflucht und Idealisierung des alpinen
Menschen verfielen auch zahlreiche Berggänger. Dennoch brachten der

Alpinismus und die Mineraliensuche der Region neue Verdienstmöglichkeiten.

Diese Hessen die anfängliche Skepsis gegenüber den eigenartigen
Fremden, die es ins Hochgebirge zog, rasch vergessen. Während in den
1850er- und 1860er-Jahren noch «[m\ancher naive Bauer im abgelegenen
Hochthal meinte, dass der gelehrte Professor von Chur, der so eifrig auf
steinigen Halden und an Felswänden sich herumtrieb und mit seinem Hammer

klopfte, nach Gold suchen müsse», wendete sich das Blatt in den
1870er-Jahren: «Die Strahler haben dieses Jahr im Tujetsch, in Disentis und
Medelgut verdient. Man hat einzelne Klüfte gefunden, aus denen Kristalle

im Wert von mehr als tausend Franken gehoben werden konnten; ein
einzelnes Stück hätte man für 250 Fr. verkaufen können.» Der Hochgebirgs-
Alpinismus war schliesslich auf einheimische Bergführer angewiesen,
womit ein weiterer, bisher nahezu unbekannter Berufszweig in die Region
Eingang fand. Ja, es zeigte sich, dass all jene Aktivitäten des einheimischen
Pioniers Pater Placidus Spescha, die man vor zwei, drei Generationen noch
belächelt hatte, auf einmal hoch im Kurs standen.1015

1014 T. S., Zu den Romonschen, Sissach 1884, S. 8,11 u. 13. Der Verfasser hielt sich in Brigels bei
Fausta Capaul auf, die bereits 1873 im <Freien Rhätier> mit «Luft- und Molkenkuren»
geworben hatte und deren ab 1880 erhaltenes Fremdenbuch Gäste aus halb Europa aufführt,
vgl. GHM II, S. 84-87. Ähnlich: Conrad Ferdinand Meyers Aufenthalt in Tschamut in den
Jahren 1873/74, wo er seine Novelle <Jörg Jenatsch> zu Ende schrieb. Siehe den Brief vom
20.9.1874 in: Hans Zeller (Hg.), C. F. Meyers Briefwechsel. Historisch-kritische Ausgabe
II, Bern 1999, S. 32.

1015 Jakob Borr, Gottfried Ludwig Theobald, in: BM 1870, S. 103f. u. 110-115, hier S. 115 sowie
Gasetta Romontscha Nr. 35, 30.8.1872, S. 2 («Ils cavacristallas a Tujetsch, Mustèr e Medel
han uon fatg buna fadigia. Gliei vegniu discuvretg fuorns, ch'han dau ora cristallas per
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Welches Fazit erlaubt nun die beobachtete touristische Entwicklung
der Region? Dem ganzen Optimismus, ja der zeitweiligen Euphorie zum
Trotz: Der Sommertourismus (von Wintertourismus war noch kaum die

Rede) vermochte die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Surselva nicht
zu beheben. Zwar berichteten die Zeitungen im Jahr 1879, dass «die
Fremdenzahlen auch in der Surselva beträchtlich gestiegen sind. Nachdem die

Hotels in Flims gefüllt waren, sind nun auch die Hotels in Disentis stärker
belegt. Man hat hier dieser Tage bis zu 80 Kurgäste gezählt, nebst einer
beträchtlichen Anzahl Passanten.» Der Vergleich mit dem Engadin relativiert
diese Zahlen allerdings schlagartig: «Im Oberengadin halten sich zur Zeit
rund 4000 Fremde auf», stellte man im selben Jahr fest, alleine in St. Moritz
weilten 1800 und in Pontresina 900 Gäste. Hier zeigt sich schnell einmal, in
welch bescheidenen Bahnen sich der Fremdenverkehr in der Surselva

bewegte. Ebenso stiegen in den folgenden Jahren die Zahlen nicht merklich
an. Nach der gescheiterten Alpenbahnfrage zeigte sich auch am Tourismus,

dass sich die wirtschaftlichen Probleme der Region nur schwer von
aussen lösen liessen.1016

varga melli francs in, in sulet toc vess ins saviu vender per 250 fr.»). Allgemein zum
Alpinismus siehe den Artikel <Alpinismus>, in: HLS I, S. 244-246 (Paul Meinherz) sowie

<Alpinissem>, in: LIR I, S. 19f. (Kurt Wanner). Zur Entwicklung in Graubünden siehe

Hermann Meili, Bergreisen und Bergsteigen in Graubünden von den Anfängen bis in die
Neuzeit. Zur Geschichte der touristischen Eroberung der Bündner Berge, Trogen 1977. Zur
Surselva siehe Cristian Caduff, Geschichte des Bergsteigens in Graubünden, in: Bündner
Kalender 1986, S. 61-66 sowie ders., Entgins fatgs alpinistics en Surselva, in: ASR 94,1981,
S. 103-123. Zum regionalen Bergführerwesen siehe Hans Philipp, Bündner Bergführer.
Eine Dokumenten- und Materialiensammlung zur Geschichte des Führerwesens im Kanton
Graubünden, Grindelwald 1996. Zur Mineraliensuche siehe Flurin Maissen, Mineralklüfte
und Strahler der Surselva, Freiburg 1955; Ursus de Medell, Vigeli Pally délias Isias. II
campiun dil pez Medel. Lavur introducida, edida ed annotada da Alfons Maissen, in: Igl
Ischi 57/58,1971/72, S. 31-99; Gion Antoni Hitz, Per crappa massei jeu bugen. Lavur edida,
introducida e commentada da Alfons Maissen, in: Igl Ischi 54,1968, S. 5-160. Zur
Neubewertung Speschas in den 1870er-Jahren vgl. Berther, Tabla emblidada.

10"' Gasetta Romontscha Nr. 32 und 34, 8. u. 22.8.1879, S. 2 («Er' en Surselva ei la frequenza ded

jasters saugmentada considerablamein. Suenter ch'ils hotels de Flem ein staisemplani, ein ussa

era quels de Mustér sepopulai pli datschiert. In ha dumbrau cheu quels dis tochen 80 curants
ultra d'ina roschada passants.» / «Ell'Engiadinasu setegnan si de present circa 4000 jasters»).
Zur daraus resultierenden saisonalen Abwanderung aus der Surselva in die Tourismusregionen

vgl. den Film <Paun jester ha siat crustas> von Christian Schocher, Chur 1998 sowie
den Artikel <Famegls e fantschellas>, in: LIR I, S. 335-337 (Adolf Collenberg). Zum <un-

terentwickelten Tourismus* in der oberen Surselva siehe auch Collenberg, Berggemeinden,
S. 398^100. Daran vermochten auch die Gründung der SAC Sektion Piz Terri (1898) und
des Verkehrsvereins des Bündner Oberlandes (1901) vorerst nicht viel zu ändern. Zu Erste-
rem siehe Daniel Schönbächler (Red.), Berg-Führer Surselva. [100 Jahre Sektion Piz Terri
SAC], Ennetbaden 1998; zu Letzterem Steinhauser, Sozialer Wandel, S. 15f. Alois
Steinhauser, der Initiant des Verkehrsvereins, sollte auch zum Förderer der Elektrizitätswerke
Bündner Oberland (1907) und der Bahnlinie Ilanz-Disentis (1912) werden. Vgl. Cadruvi,
Steinhauser sowie biografische Angaben in e-HLS (Martin Bundi, Stand 11/04/2007).

342



D.4 Sprache

D.4.1 Vorreflexiver Sprachgebrauch und pragmatische
Sprachdiskussion

«Man spricht hier fast nur Romanisch»

Wie bereits erörtert, sah sich die Surselva nicht nur in politischen,
wirtschaftlichen und konfessionellen Fragen häufig in eine periphere, defensive

Rolle gedrängt, sondern auch in sprachlicher Hinsicht. Die rätoromanische

Sprache war nach der Eroberung der Alpen durch die Römer
(15 v. Chr.) aus der Vermischung vorrömischer (<rätischer>) Relikte mit
dem Vulgärlatein entstanden. Zwar hatte das Rätoromanische in den frühen

Jahrhunderten eine beträchtliche territoriale Ausdehnung bis in die
Linthebene und bis ins untere Rheintal gekannt. Die Dominanz des Deutschen

hatte sich jedoch schnell bemerkbar gemacht. Dazu trug nicht zuletzt
die politische und religiöse Administration der Region bei, die sich spätestens

seit dem 9. Jahrhundert nicht mehr nach Süden, sondern nach Norden
orientierte. So wurde die romanische Sprache bis ungefähr im 11. Jahrhundert

auf das Gebiet des heutigen Graubünden zurückgedrängt.
Bis im 15. Jahrhundert wurden überdies grosse Teile des Churer Rheintals

germanisiert. Nach dem Brand der Stadt Chur von 1464 siedelten sich

dort viele deutschsprachige Handwerker an, die am Wiederaufbau beteiligt

waren. Spätestens mit diesem Ereignis ging der romanischen Sprache
der einzige Ort verloren, der eine Zentrumsfunktion hätte übernehmen
können. Danach blieb die Sprachsituation über längere Zeit weitgehend
konstant. Im Freistaat der Drei Bünde koexistierten das alemannisierte
Rheintal und die walserdeutschen Gebiete mit den italienischsprachigen
Südtälern und dem Rätoromanischen, das sich vor allem im Engadin, in
Mittelbünden und in der Surselva behauptete. Noch 1850 sprach die

Bevölkerungsmehrheit im Kanton Rätoromanisch.
Dennoch erlangten die romanische und italienische Sprache in Bünden

nie den Status von umfassend ausgebildeten Kanzleisprachen. Im politischen

Diskurs manifestierte sich die Dominanz der deutschen Sprache
vielmehr sowohl auf Ebene der einzelnen Bünde als auch des Freistaates
respektive des späteren Kantons Graubünden. Zudem war das verbleibende
romanischsprachige Territorium topografisch stark zergliedert, so dass sich

zum Teil recht unterschiedliche Dialekte herausbildeten. Hinzu kam die
konfessionelle Schwächung: Während grössere Teile der Surselva sowie
das Albulatal und das Oberhalbstein beim <alten Glauben> verblieben,
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nahmen die meisten Gemeinden in den übrigen romanischsprachigen
Gebieten die Reformation an. Aus all diesen Gründen entstanden bis im
19. Jahrhundert nicht weniger als vier verschiedene rätoromanische
Schriftidiome.1017

Diese Entwicklung zeitigte für die romanische Sprache insgesamt eine
destabilisierende Wirkung. Was die Rolle der Sprache in den verbleibenden

romanischsprachigen Regionen anbelangt, ist diese Feststellung indes

vorerst zu relativieren. Denn in den rätoromanischen Gebieten bildete die

Sprache bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem eine gelebte Realität
und weniger Gegenstand tiefschürfender Metadiskussionen. Frühe
Ausnahmen wie Josef Planta oder Pater Placidus Spescha richteten sich eher

an gelehrte Kreise als an die romanische Bevölkerung - und bewirkten in
beide Richtungen wenig.1018 Vor dem Hintergrund gelebter Sprachpraxis
sind darüber hinaus die rätoromanischen Publikationen und Veranstaltungen

dieser Jahre zu sehen, die von der kurze Zeit später einsetzenden

sprachnationalen Euphorie noch weitgehend unberührt sind.

Beispiele barocker Sprachtraditionen, die bis in die 1850er- und 1860er-
Jahre hinein lebendig blieben, finden sich besonders im religiösen
Bereich.1019 Aber auch die Publikationen dieser Jahre, die sich nicht auf
Vorlagen oder Vorläufer früherer Jahrhunderte zurückführen lassen, dienten
in erster Linie den praktischen Bedürfnissen einer gelebten (Klein-)Spra-
che. Inhaltlich geben sie sich entsprechend nüchtern, pragmatisch und
kaum sprachpolitisch. So lassen die romanischsprachigen Zeitungen der
frühen Jahrzehnte höchstens in ihren Titeln programmatische, sprachnationale

Ansätze erkennen.1020

Gleiches gilt für die Wörterbücher und Grammatiken. Diese Werke
versuchten vorerst einmal die regionale Varietät abzubilden, sie ebneten

jedoch den Weg für die etwas später einsetzenden idiomatischen und
überregionalen Sprachstandardisierungsbestrebungen. Nach Otto Carischs

(1821) und Matth Conradis (1823) frühen Vorläufern bildeten vor allem

1017 Zu den angeführten Entwicklungen vgl. Liver, Rätoromanisch, S. 76-85; Tscharner,
Sprachkontakt; Schläpfer/Bickel (Hg.), Viersprachige Schweiz; e-HLS, <Rätoromanisch>

(Ricarda Liver, Stand 08/02/2010) und <Germanisaziun>, in: LIR I, S. 405-407 (Adolf
Gollenberg).

1018 Vgl. Decurtins, Sprachforschung, S. 35-38 u. 46-51. Auf Spescha lässt sich auch die Ver¬

wendung des Begriffs <Rätoromanisch> zurückführen. Vgl. ebd. S. 47, Anm. 46. Zur
Begriffsgeschichte siehe auch Bezzola, Litteratura, S. 8f.

1019 Vgl. beispielsweise die barocke Theatertradition des Klosters Disentis bis weit nach 1850 bei
Gadola, Teater III, S. 81-90 sowie die Ausführungen unten, S. 420.

1020 Ausführungen in Anlehnung an Bezzola, Litteratura, S. 331f. Ein tabellarischer Überblick
über die Presse der Surselva findet sich bei Deplazes, Identität, S. 44. Siehe auch die
Zusammenstellung in der Bibliographie unten, S. 491. Eine vertiefte Analyse der einzelnen
Zeitungen bei Gadola, Schurnalistica.
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die Wörterbücher von Zaccaria Pallioppi (1857) und Pater Baseli Carigiet
(1858) wichtige Marksteine in Richtung einer Kodifizierung der beiden

Hauptidiome Ladin und Sursilvan. Ebenso kennzeichnend für die im
Einzelnen noch ausstehende Normierungsdiskussion ist Carigiets Fokussie-

rung auf die Dialekte von Disentis und Trun. Neben seinen Wörterbüchern
verfasste Carisch im Jahr 1848/52 Orthografielehren, gefolgt von Carigiet
1858 und Bühler 1861/1864. Carigiets Wörterbuch erschien im Jahr 1882 als

zweite erweiterte Auflage, im Engadin veröffentlichten Zaccaria und Emi-
lio Pallioppi 1895 ihr früheres Werk in einer stark erweiterten Fassung.1021

Schliesslich belegen die Schulbücher der ersten Generationen, dass die

sprachidealistische Diskussion erst später einsetzte. Zwar fanden im
Zusammenhang mit den ersten staatlichen Lehrmitteln zum Teil heftige
konfessionelle Kontroversen statt. Die sprachnationalen Argumente, die ab

den 1880er-Jahren vorgetragen wurden, fehlen allerdings weitgehend. Das
romanische Lesebuch von 1849 beinhaltete bereits deutsche Märchen wie
etwa <Frau Hollo - von Diskussionen, wie sie Jahrzehnte später genau um
diesen und ähnliche Texte in Gang kommen sollten, ist bezeichnenderweise

nichts zu vernehmen.1022

So bildete die romanische Sprache in der von der übrigen Welt weitgehend

abgeschlossenen (oberen) Surselva bis zur Jahrhundertmitte eine
über weite Strecken vorreflexive, selbstverständliche Realität. Darüber
wusste Gottfried Ludwig Theobald anlässlich eines Ausflugs in die Val Me-
del zu berichten:

«Man spricht hier fast nur Romanisch. Als ich einst an einem Sonntag morgen im

Wirthshaus zu Platta frühstücken wollte, fand ich dasselbe angefüllt von den

Bewohnern der entfernteren Orte, welche zur Kirche gehen wollten. Ich hatte grosse

Mühe, mich darüber verständlich zu machen, was ich eigentlich wollte. Diess

erregte grosse Heiterkeit, besonders unter den Frauen, die keinen Begriff davon

hatten, dass es Menschenkinder gibt, die ihre Sprache nicht geläufig sprechen.»1013

Neue Bedrohungen und Diskussionen

Eine neue Ausgangslage für die romanische Sprache ergab sich um die
Mitte des 19. Jahrhunderts. Allmählich öffnete sich die ehemals sprachlich

1021 Dazu Decurtins, Sprachforschung, S. 63-71 sowie Caviezel, Verschriftung, S. 143f. Vgl.
auch bereits GHM VI, S. 43, 46 u. 75-88. Zu Carigiet insbesondere Gadola, Carigiet. Zu
Bühlers Grammatica elementara siehe Igl Ischi 60,1964, S. 283-292.

1022 BR 4529. Siehe dazu auch Metz, Herbartianismus, S. 356.
1023 Gottfried Ludwig Theobald, Naturbilder aus den Rätischen Alpen, Chur 1860, S. 281.

Zur vorreflexiven/voridentitären Sprachsituation siehe Mathieu, Sprachwandel, S. 153

sowie zur oberen Surselva Müller, Sprachliche Verhältnisse, S. 288-303.
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geschlossene Welt: Durch den Ausbau der Verkehrswege kamen vermehrt
Reisende in die Region; und für die einheimische Bevölkerung wurden
Kenntnisse der deutschen Sprache aus beruflichen Gründen immer wichtiger.

An der Sprachgrenze und in den Tourismusorten zeichnete sich überdies

ein neuer Germanisierungsschub ab, nachdem die Sprachterritorien
über Jahrhunderte hinweg ziemlich stabil geblieben waren. Diese neuen
Entwicklungen machten nicht zuletzt die eidgenössischen Volkszählungen
deutlich, die seit 1850 regelmässig durchgeführt wurden. So setzte eine
umfassende Diskussion über das Romanische als Kleinsprache und sein
Minoritätsverhältnis zur deutschen Sprache ein.1024

Ausserhalb des romanischen Sprachraums lassen sich weit zurückreichende

Vorbehalte gegenüber der rätoromanischen Sprache ausmachen1025,

wobei die gleichen Argumente um 1850 wieder auftauchten. Die Grundaussage

lautete, die romanische Sprache sei nicht so umfassend ausgebildet wie
eine Weltsprache. «Es fehlen gar manche Ausdrücke nicht nur für moderne

Gegenstände, sondern auch für Handlungen, die von jeher bei allen Völkern
vorkamen.» Entsprechend sei sie ein «Hemmschuh der Volksbildung», denn

wer nur Romanisch könne, dem sei die Weltliteratur und überhaupt der

Zugang zum Grossen und Edlen verschlossen.1026

Als zweites Argument führte die Diskussion ein mit der romanischen
Sprache einhergehendes wirtschaftliches Handicap an, denn viele Rätoromanen

seien auf berufliche Kontakte oder ein Auskommen im
deutschsprachigen Raum angewiesen. Zudem wurden die Mehrkosten, die für den

Kanton entstünden, gegen die romanische Sprache in die Waagschale
geworfen. Wie verschiedene Vorgängerschriften forderte ein Artikel aus
dem Jahr 1874 auf, zu überlegen, wie aus «civilisatorischen und ökonomi-

1024 Zu den angeführten Entwicklungen vgl. Tscharner, Sprachkontakt. Zu den Volkszählun¬

gen allgemein e-HLS, <Volkszählungen> (Werner Haug, Stand 27/08/2010). Wissenschaftliche

Auswertungen der Volkszählungsergebnisse zur romanischen Sprache bei Frauke
Kraas, Die Rätoromanen Graubündens. Peripherisierung einer Minorität, Diss., Stuttgart
1992 sowie Jean-Jacques Furer, Die aktuelle Lage des Romanischen, Neuenburg 2005. Zur
zeitgenössischen Rezeption des statistischen Materials vgl. die Ausführungen zur Volkszählung

1880 in Gasetta Romontscha Nr. 2 und 3,13. u. 20.1.1881, S. lf. sowie Florin Berther,
Carschen e digren della populaziun romontscha el cantun Grischun, in: Igl Ischi 2, 1898,
S. 61-86.

1025 Siehe z.B. Aegidius Tschudi (1538), zitiert bei Bezzola, Litteratura, S. 9f. oder Johann Bal¬

thasar Bullinger (1757), zitiert bei Müller, Reiseberichte, S. 89f. Vgl. auch Coray,
Rätoromanische Sprachmythen, S. 105, Anm. 115 sowie weitere Beispiele bei Wanner, Graubünden.

1026 Benedict, Beitrag, S. 2 und N.N. Tausendjähriger Kampf, S. 224 (letzteres Zitat gemäss Dis¬

kussion innerhalb der romanischsprachigen Regionen Graubündens). Siehe auch die
Argumentationen gegen die Behauptung, das Deutsche sei dem Romanischen übergeordnet in
Gasetta Romontscha Nr. 50,14.12.1861, S. 2.
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sehen» Gründen «die allmälige Verdrängung der romanischen Sprache
befördert werden kann»,1027

Neben dieser vernichtenden Stellungnahme gab es allerdings auch
externe Stimmen, die aus Gründen der Effizienz für den Erhalt der romanischen

Sprache plädierten: «Die durch ihr Alter ehrwürdige, romanische
Sprache darf nicht beseitigt, sondern soll erhalten, veredelt und ausgebildet
werden; sie erleichtert den jungen Leuten die Erlernung der italienischen,
französischen und spanischen Sprache und somit ihr Fortkommen im
Auslande,»1028

In der rätoromanischen Gemeinschaft verlor die Sprache in gleichem
Masse um die Mitte des 19. Jahrhunderts ihren selbstverständlichen,
weitgehend unreflektierten Charakter. Zwangsläufig beteiligten sich nun die
Rätoromanen selber an der laufenden Pro- und Kontra-Diskussion. Für
den Erhalt der romanischen Sprache führten die Einheimischen zum Teil
ähnliche ökonomische Argumente ins Feld, wie dies externe Beobachter
taten. So betonte <ein Rätoromane> im <Bündner Monatsblatt> von 1854:

«Endlich begibt er [nämlich «der seiner Muttersprache Entfremdete»] sich
der grossen Vortheile, die der Romansche vermöge seiner Muttersprache zur
Erlernung anderer Sprachen hat, und der er sich um so weniger begeben

darf, als er in der Regel in der Fremde seinen Erwerb zu suchen pflegt.»1029

Doch sind die Wahrnehmungen aus der Innenperspektive in den 1850er-
und 1860er-Jahren teilweise nicht weniger kritisch und pessimistisch als

diejenigen aus der Aussenperspektive. So liess ein um 1850 verfasstes (und
aus finanziellen Gründen nie publiziertes) surselvisches Wörterbuch «die

meisten technischen Ausdrücke» weg, da dem romanischen Volk «so
tausenderlei Gegenstände und Tätigkeiten der gebildeten Welt unbekannt oder
doch fremd geblieben sind, wie z.B. aus dem Gebiete der Schiffahrt, der
Wissenschaften und schönen Künste, der Industrie und manichfacher Gewerbe,
des Luxus, der feinern Gesittung, überhaubt des innern und äussern Lebens

(...)». Deshalb würden «solche Ausdrücke ohne ausführliche Erklärung
von unsern Landsleuten doch nicht verstanden (...)».1030

Ebenso rückten Stimmen aus der Innenperspektive die wirtschaftliche
und berufliche Notwendigkeit, die deutsche Sprache zu beherrschen, ins

1027 Benedict, Beitrag, Zitat aus dem Titel sowie S. 4. Späterer Beleg: August Sartorius Frei¬

herr von Waltershausen, Die Germanisierung der Rätoromanen in der Schweiz.
Volkswirtschaftliche und nationalpolitische Studien, Stuttgart 1900.

1028 N.N. Tausendjähriger Kampf, S. 226 (gemäss Diskussion innerhalb der romanischsprachi¬

gen Regionen Graubündens).
1029 FIg, Sprachunterricht, S. 104. Vgl. auch die Klage über den Rückgang der romanischen Spra¬

che in Gasetta Romontscha Nr. 41,9.10.1858, S. lf.
1030 Vocabulari Durgiai, 1850. Zitiert nach Guglielm Gadola, Sur Gion Martin Anton Durgiai

1811-1869, in: II Glogn 13,1939, S. 43-80, hier S. 60f.
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Zentrum. Das Tujetsch etwa führte einen bescheidenen regionalen
Viehhandel über den Oberalppass mit dem deutschsprachigen Urserntal. Der in
Dieni aufgewachsene Pater Baseli Berther erinnerte sich, wie die Bauern
in seiner Jugendzeit in den 1860er-Jahren ihre Söhne ermahnten: «Buben,
lernt Deutsch, damit ihr eure Ferkel verkaufen könnt!»]m

Wirtschaftliche Überlegungen konnten sogar innerhalb der romanischen

Gemeinschaft zu Schritten führen, die gegen die romanische Sprache
selber gerichtet waren. Im Jahr 1865 bat die Gemeinde Morissen den Kleinen

Rat um einen finanziellen Beitrag für den Ausbau der Dorfschule und
führte dabei aus:

«Sie werden die Ignoranz, die bei uns herrscht, wohl häufig und schmerzlich

erfahren, indem es immer wieder vorkommt, dass Gemeindevorstände kaum fähig
sind, den löbl. Kantonsbehörden unsere Bedürfnisse mitzuteilen, so dass die

öffentlichen Einrichtungen nicht selten darunter leiden. Um diesem vorzubeugen
und Abhilfe zu schaffen, haben wir uns bemüht, eine gute Gemeindeschule
einzurichten. Wir führen sie aber nur auf Romanisch und nur 5 Monate pro Jahr und

stellen fest, dass es uns nicht gelingt, die Jugend zu bilden. Deshalb haben wir den

Beschluss gefasst, eine Sommer- und Winterschule einzurichten, und zwar von

Anfang an ausschliesslich auf Deutsch, da dies die in unserem lieben Vaterland

vorherrschende Sprache ist.»1032

Hier wurde also, wohlverstanden im romanischen Stammgebiet, auf der

Grundlage einer nüchternen Kosten-Nutzen-Abwägung gegen die

romanischsprachige Schule argumentiert. Dieser Befund ist umso bemerkenswerter,

wenn man sich vor Augen führt, mit welcher Entschlossenheit die

romanischsprachigen Gemeinden der Surselva drei Jahrzehnte später
gegen den obligatorischen Deutschunterricht an romanischen Schulen
opponieren sollten.

Doch bildet dieses Beispiel für die Diskrepanz zwischen Voten aus den

1860er-Jahren und der argumentativen Entwicklung der folgenden
Jahrzehnte keinen Einzelfall. Ähnlich äusserte sich im Jahr 1864 kein geringerer

als Placi Condrau:

1031 Berther, Ovras II, S. 116 («Buezs, emprandai tudestg, per savai vender vospurschals!»).
1032 Gion Rudolf Caduff an den Kleinen Rat, 5.4.1865. Zitiert nach Felici Maissen, Historia dal¬

la pleiv da Morissen (Sonderdruck aus ASR 90-93,1977-1980), hier 1980, S. 85 («Eis vegnan
leider savens cun dolur ad experimentar la ignoranza che regia tier nus, aschia che beinencual

supraston da vischnaunca sa strusch scriver las necessarias caussas alias lud. autoritads can-
tunalas e cheutras piteschan buca darar ils beins publics. Per prevegnir e gidar empau ord
quella munconza, vein nus sespruau da procurar ina buna scola da vischnaunca. Aber mo
romontsch e mo 5 meins ad onn e nus experimentein che nus vegnin buca a frida da cultivar
nossa giuventetgna. Nus vein pia priu il conclus da procurar ina scola da stad ed unviern e

zuar grad spir tudestg alla entschatta, essend quel il lungatg dominond en nossa carapatria.»).
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«Wir gehören nicht zu den Enthusiasten, welche die romanische Nationalität
durch und durch und für immer bewahren wollen. Ganz im Gegenteil glauben

wir, dass es für unsere Bildung und für unsere gesellschaftlichen Verhältnisse von

grossem Vorteil wäre, wenn alle Romanen eines schönen Morgens als gebürtige
Deutsche aufwachen könnten.»11133

Da dies jedoch nicht möglich sei, setze er sich dafür ein, dass in der
Schule zuerst richtig Romanisch gelernt werde, sodann ab der vierten Klasse

Deutsch.
Tatsächlich erfolgte die Diskussion um das Verhältnis zwischen romanischer

und deutscher Sprache vorerst in einem nüchternen, pragmatischen
(zum Teil auch fatalistischen) Ton. Die romanische Sprachgruppe betrachtete

das Deutsche und die Mehrsprachigkeit generell durchaus als Notwendigkeit

und teilweise auch als Chance, weniger als kulturelle und intellektuelle

Bedrohung, wie dies später der Fall sein sollte.1034 So bildete die

Grundsatzfrage, ob an romanischen Schulen auch Deutschunterricht
stattfinden solle, lange Zeit kein Politikum. Vielmehr waren Deutschlektionen
eine pragmatische Reaktion auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse. Die
Gemeinde Disentis etwa kannte anfänglich einen freiwilligen Deutschunterricht

und erklärte diesen im Jahr 1877 für die sechste bis achte Klasse für
obligatorisch.1035 Und aus Brigels berichtete Giacun Hasper Muoth im Jahr
1889:

«Über die Pflichtfächer hinaus wird auch Deutsch gelehrt. Der Unterricht in dieser

für uns absolut notwendigen Sprache beginnt in der vierten Klasse, und die

Schüler machen in diesem Fach recht gute Fortschritte. Als Folge dieser Methode

spricht jetzt beinahe die ganze junge Generation etwas Deutsch. Junge Leute, die

nur Romanisch verstehen, gibt es kaum noch im Dorf.»1036

Die angeführten Beispiele lassen erkennen, wann und in welcher Form
der Kontakt mit der deutschen Sprache zu erfolgen hatte. Bereits im Jahr

1033 Gasetta Romontscha Nr. 43, 21.10.1864, S. 1 [«Nus udin bucca denter quels entusiasts, che

vulan tras e tras e per adina conservar la nazionalitad romonscha, anzi nus secartein ch'ei

fussi per nossa cultivaziun e per nossas relaziuns socialas de gron avantatg, sehe tuts nus Ro-
monschs savessen ina biala damaun sedestadar sco nativs Tudestgs.»). Zur Fortsetzung des

Zitates vgl. unten, Anm. 1063.
1034 Zur wechselnden Konjunktur der Ein- undMehrsprachigkeitsideologie vgl. Coray, Rätoro¬

manische Sprachmythen, S. 17f. u. 356-370.
1035 Condrau, Disentis/Mustér, S. 92.
1036 Muoth, Status present, S. 253f. («Ultra dils roms ordinaris vegn ei èra mussau tudestg.

L'instrucziun en quei per nus absolutamein necessari lungatg entscheiva cul quart onn de

scola e fan ils scolars en quest rom pulits progress. En consequenza de questa metoda sa ussa

quasi Vendra nova gieneraziun empau tudestg. Glieut giuvna, che capescha mo romontsch dat
ei strusch plî el vitg.»).
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1854 hiess es: «Besitzt nun das Kind eine gewisse Fertigkeit, Sicherheit und
Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen Gebrauch seiner Muttersprache,

dann und nicht eher, glaube ich, dürfte die Erlernung einer fremden
Sprache und namentlich der für uns Romansche so hochwichtigen deutsche

Sprache am Platze sein.» Denn andernfalls müsste man im Nachhinein
wohl konstatieren: «Man wähnt zwei Sprachen zu kennen und kennt
keine.»1031 Ähnlich führte die <Gasetta Romontscha> im Jahr 1862 aus:

«Bevor man mit der deutschen Sprache beginnt, sollen die Kinder Romanisch

lesen und schreiben können; erst wenn sie die Muttersprache einigermassen
beherrschen, können sie mit Erfolg eine Fremdsprache erlernen. Es ist also komplett

falsch, wenn Kinder, die zu Hause immer nur Romanisch hören, in der

Volksschule sofort Deutsch lernen sollen. Denn die Folge wäre, dass sie am
Schluss weder Romanisch noch Deutsch könnten.»1038

Die Empfehlung, die beiden Sprachregister nicht zu vermischen, galt
auch für Erwachsene. Ein früher Beleg dafür bildet das Gedicht <Das

germanisierte Romanisch> aus dem Jahr 1848. Die Satire nahm das mit
Germanismen durchsetzte Romanisch vieler Erwachsener auf die Schippe und

kritisierte, viele würden sich zu wenig um die Pflege ihres romanischen
Wortschatzes bemühen oder wollten sich gar bewusst mit deutschen Wörtern

aufspielen.1039

Allerdings gab es vereinzelt Stimmen, die - ohne die romanische Sprache

grundsätzlich vernachlässigen zu wollen - für ein frühes Nebeneinander

der beiden Sprachen plädierten. «Wenn auch unsere Vorfahren nicht
Deutsch gelernt haben und nur Romanisch konnten», schrieb ein Einsender
im Jahr 1889 im <11 Sursilvan>, «so dürfen wir mit dem Deutschen wohl einen
Schritt weiter gehen, denn wir leben in anderen Verhältnissen, und der
Mensch, sowohl der Romanisch- wie der Deutschsprachige, muss mit der
Zeit und seinen Verhältnissen leben (...).» So forderte er,

«den Deutschunterricht an unseren Schulen nicht zu lange hinauszuzögern; denn

wollen wir mit der deutschen Sprache zuwarten, bis wir Romanisch können, dann

1037 Hg, Sprachunterricht, S. 103.
1038 Gasetta Romontscha Nr. 7,12.2.1862, S. 2 («Avon ch'entscheiver cul tudestg deien ils affons

saver legier e scriver romonsch; pér cura ch'ei capeschan empau il lungatg della mumma san
ei cun success entscheiver in lungatg jester. Ei gliei pia totalmein falliu, sch'ils affons, che
audan a casa adina mo romonsch, deien ella scola rurala cuninaga entscheiver cul tudestg;
la consequenz'ei lu, ch'ei san il davos ne romonsch ne tudestg.»). Die Ausführungen nach
Gion Antoni Bühler, Curta instrucziun per emprender il lungatg tudestg en scolas ruralas
romonschas, Chur 1861 (BR 760). Zur Autorschaft vgl. unten, Anm. 1044.

1039 P. Baseli Carigiet, II Romontsch tudestgau (Satyra, Declamau per St. Alois 1848, da Stu¬

dent Tuor da Sumvitg). Abgedruckt und kommentiert in HBG IV, S. 159. Vgl. dazu Gado-

la, Carigiet, S. 82-84 und Riatsch, Mehrsprachigkeit, S. 78-82.
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werden wir nie Deutsch lernen. Aus diesem Grund fällt bei uns Romanen der

Grundsatz weg, dass man zuerst die eine Sprache beherrschen muss, bevor man

mit einer anderen beginnt.»

Die Zuschrift schloss mit dem Vorschlag, «dass man bereits in der zweiten

Klasse ein wenig mit der deutschen Sprache anfangen könnte (...)».1040

Nur wenige Jahre später sollte - wie bereits dargelegt - nicht nur die

Forderung nach schulischer Zweisprachigkeit, sondern die Diskussion um
die Rolle des Deutschunterrichts an romanischen Schulen überhaupt eine

sprachidealistische Ausrichtung erhalten.

D.4.2 Hilft der Staat?

Romanisch als Amtssprache

Welche Haltung nahm der Staat in der Frage der bedrohten romanischen

Sprache ein? War von dieser Seite Hilfe zu erwarten? Zuerst sei nochmals
in Erinnerung gerufen, dass der politische Diskurs im Freistaat der Drei
Bünde und auch auf der Ebene der einzelnen Bünde weitgehend auf
Deutsch erfolgte. Doch auch ohne rechtliche Regelung berücksichtigte der
Staat sporadisch und punktuell die beiden Nicht-Kanzleisprachen Romanisch

und Italienisch. Hierfür sind in der untersuchten Zeitspanne Belege
vorhanden, die bis ins späte 18. Jahrhundert zurückreichen. So liegen
Ausschreiben des Freistaates vereinzelt in mehreren Sprachfassungen vor,
ebenso amtliche Briefe aus der Helvetik. Weiter wurden die Mediationsakte

und verschiedene Gesetze und Verordnungen aus den 1830er- und
1840er-Jahren auf Romanisch publiziert.1041

1040 II Sursilvan Nr. 20 und 21, 17. u. 24.5.1889, S. 1 («Perquei che nos babuns han buc empriu
tudestg, e han saviu mo romonsch, astgein nus bein ir in pass pli anavont cun il germanismus,
pertgei nus vivin oz en tut autras relaziuns, ed il carstgaun, il romonsch sco il tudestg, sto viver
cun il temps e sias relaziuns» I «.buc spitgiar memia ditg d'entscheiver cun il tudestg en nos-
sas scolas; pertgei volein nus spetgiar d'emprender tudestg tochen che nus savein romonsch,
vegnin nus mai tiel tudestg. Ord quels motivs croda er'il principi tier nus romonschs naven,
ch 'ins stoppi saver in lungatg, avont che emprender in auter.» I «ch 'ins savess gia ilsecund onn
de scola entscheiver empau cun il tudestg»).

1041 Vgl. BR <Grischun> (2655-2771), <Svizra> (5087-5131) sowie zahlreiche weitere Belege un¬

ter Stichworten wie <Abscheid>, <Act>, <Cussegl> oder <Proclama/Proclamaziun>. Zur
Verwendung der romanischen Sprache auf der Ebene der Gerichtsgemeinden siehe Martin
Bundi (Red.), Fontaunas da dretg romontschas ord igl anteriur territori grischun dalla Ligia
dalla Casa da Dieus e dalla Ligia Grischa, Cuira 2007.
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Damit trugen die Behörden pragmatisch der Tatsache Rechnung, dass

die deutsche Sprache in vielen Regionen schlichtweg nicht ausreichend
verstanden wurde. Von einer umfassenden Berücksichtigung und
positivrechtlichen Verankerung des Romanischen und Italienischen war diese

Praxis indes weit entfernt. Sowohl Bund als auch Kanton gaben sich um die
Jahrhundertmitte in der Amtssprachenregelung dezidiert zurückhaltend:
Weder die Bundesverfassung von 1848 noch die Kantonsverfassung von
1854 berücksichtigten die Sprachenfrage in irgendeiner Weise.1042

Auf der anderen Seite muss erwähnt werden, dass die komplexe
Sprachlandschaft Graubündens für den Staat tatsächlich eine Herausforderung
darstellte. Die entsprechende Debatte anlässlich der Frühjahrssession des

Grossen Rates von 1850 zeigt dies überdeutlich:

«Von den Deputirten der italienischen Landesgegenden wurde vorgestellt, dass

die deutsche Sprache daselbst noch keineswegs soviel Fuss gefasst habe, dass die

Vorstände in der Regel sich ohne Übersetzungen in ihre Muttersprache behelfen

könnten, und von einigen Abgeordneten des Oberlandes [wird] versichert, dass

auch dort die Übersetzung wenigstens der Gesetzesvorschläge in's Romanische

unerlässlich sei, indem dieselben sonst dem Volk nicht verständlich wären und an

manchen Orten auch von den Vorstehern nicht verständlich gemacht werden

könnten, wogegen freilich bemerkt wurde, dass mit ebensoviel Recht auch die

andern romanischen Landestheile, wo der Oberländerdialekt nicht heimisch ist,

besondere Übersetzungen zu verlangen befugt wären.»1043

Da die Sprache ab den 1860er-Jahren zu einem zentralen Identitätsmerkmal

avancierte, mehrten sich die Stimmen, welche die zu schwache

Beachtung der romanischen Sprache durch die staatlichen Instanzen
beanstandeten. So kritisierte Pater Baseli Carigiet im Jahr 1862, «wie stiefmütterlich

unsere Kantonsbehörden die romanische Sprache behandeln und wie

wenig von oben unternommen wird, um das Romanische zu fördern oder

um den gerechten Wünschen der romanischen Bevölkerung nachzukommen
(...)».1044 Ebenso nahm ein Zeitungsartikel von 1867 Bezug auf «das
erwachte Nationalgefühl des romanischen Volkes» und führte aus, dass im

1042 Widmer/Coray u.a., Sprachenvielfalt sowie Metz, Graubünden II, S. 238-242. Eine erste

Berücksichtigung fanden die drei Kantonssprachen immerhin in der kantonalen
Grossratsverordnung von 1854.

1043 Verhandlungen des Grossen Rates, 12.6.1850, S. 19f.
1044 Gasetta Romontscha Nr. 7, 12.2.1862, S. 2 («apatia madregnila de nossas autoritads canto-

nalas visavi at lungatg romonsch, con pauc che ei daventa da surengiu per promover quel ne

per vegnir suenter als raschuneivels giavischs delta part romonscha»). Vgl. dazu Gadola,
Carigiet, S. 81.
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Grossen Rat «geklagt wurde, dass die Kantonsbehörden diese Sprache zu
sehr vernachlässigten (...)».1045

Ersten Versuchen, diese Forderungen politisch umzusetzen, war bloss

geringer Erfolg beschieden. Im Jahr 1875 stand anlässlich der Grossratsdebatte

zu den Wahlbestimmungen der Regierung der eingebrachte Antrag
zur Debatte, «dass die Mitglieder der Regierung einige Kenntnis der italienischen

Sprache haben soll[t]en». Doch die Diskussion verlief schliesslich ins

Leere, denn, so hiess es im Protokoll weiter:

«[W]ie immer bei derartigen Fragen, so tritt auch bei diesem Anlass sofort die

Konkurrenz der romanischen Sprache im Allgemeinen in die Schranken und

macht sich dagegen in dieser Beziehung auch wieder die in der Verschiedenheit

der Idiome liegende Schwierigkeit geltend. In eventueller Abstimmung wird
zunächst die Gleichstellung der italienischen und der romanischen Sprache in der

vorwiirfigen Beziehung beschlossen, dann aber durch definitiven Beschluss von

der Anregung Uberhaupt Umgang genommen.»10*''

Demzufolge erstaunt es nicht, dass auch romanische Gemeinden ihren
Unmut über die Ignorierung ihrer Sprache äusserten. So hiess es im Jahr
1876, der Kanton habe den Romanen deutsche Formulare geschickt, welche

die meisten nicht verständen. Dies sei umso unverständlicher, als doch
die Hälfte der Bündner Bevölkerung romanischsprachig sei:

«Wenn es sich darum handelt, eine jährliche Steuer in der Höhe von rund einer

halben Million zu entrichten, dann darf man wohl ein paar hundert Franken für
Formulare verlangen, die auch von den Romanischsprachigen verstanden werden.

Die romanischen Gemeinden sollen deswegen nur energisch reklamieren, so

wie das Disentis gemacht hat.»10*1

Wenn sich der Kanton in den späten 1860er- und 1870er-Jahren doch
noch entschloss, die romanische Sprache zu verwenden, kam häufig das

von Gion Antoni Bühler geschaffene Fusionsromanisch zum Zuge.1048 Dieses

stiess jedoch in weiten Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung. So
forderte ein Einsender im <Patriot> von 1877, dass die Übersetzung kantonaler

1045 Gasetta Romontscha Nr. 31, 2.8.1867, S. 1 {«il leventau sentiment nazional dil pievel ro-
monsch» / «ei vegnu plonschiu, che las autoritads cantonalas ignoreschien memia zun quei
lungatg»),

1046 Verhandlungen des Grossen Rates, 2.12.1875, S. 89.
1047 Gasetta Romontscha Nr. 38,22.9.1876, S. 2 («termess ora als Romonschs formulars tudestgs,

ch'ils biars de quels capeschan bue». / «Cura ch'ei setractescha de pagar in'anuala taglia de

circa miez milliun astg'ins tuttina garegiar, ch'ei vegni spendiu in per tschien francs per dar ora
als Romonschs formulars capeivels. Las vischneuncas romonschas duessen mo far energicas
reclamaziuns de quellas varts, sco quei che Muster ha fatg.»).

1048 Zu Bühlers Fusionsromanisch vgl. unten, S. 366.
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Erlasse «in einer Sprache und in einem Dialekt erfolgt, welche wir Bauern
und Landesbewohner lesen und verstehen können. Das ist aber nicht der

Fall, wenn die Übersetzung in der <neuen romanischen Sprache> erfolgt, mit
welcher die <Uniun romontscha> bekanntlich alle Dialekte Romanischbündens

einen will.»1049 Die Anerkennung aller drei Landessprachen in der

Kantonsverfassung erfolgte schliesslich im Jahr 1880.1050 In der Diskussion
um den Deutschunterricht in den 1890er-Jahren sollten die Gemeinden
wiederholt auf den entsprechenden Artikel Bezug nehmen.

Und wie stellte sich der Bund zur Frage des Rätoromanischen? Artikel
116 der Bundesverfassung von 1874 legte erstmals Deutsch, Französisch
und Italienisch als Nationalsprachen fest und überging das Romanische.1051

Wohl vor diesem Hintergrund mehrten sich Mitte der 1870er~Jahre im

Kantonsparlament die Stimmen, die eine stärkere Berücksichtigung der
romanischen Sprache auf Bundesebene forderten. Dies schien jedoch nicht
allen Grossräten zu passen. Die romanische Presse berichtete über die

«Animositäten, die einige Abgeordneten gegenüber der romanischen Sprache

geäussert ha[tt\en anlässlich der Diskussion um die Übersetzung der

Bundesgesetze, welche ans Volk ausgeschrieben» werden sollten. Dennoch
beschloss der Grosse Rat im Juni 1876, «[ejs habe der Kleine Rath abermals

in geeigneter Weise bei der Bundesbehörde das Verlangen zu stellen, dass für
hinlängliche Publikation der Bundesgesetze und Verordnungen, und zwar
auch in romanischer Sprache, Sorge getragen werde.» Am 16. Februar
1877 beantwortete der Bundesrat das Gesuch jedoch abschlägig «und mit
der Bemerkung, dass der Bund gemäss seiner Verfassung lediglich Deutsch,
Französisch und Italienisch als Amtssprachen anerkenne».1052

Die Frustration über die negative Antwort äusserste sich in den folgenden

Jahren immer wieder vor eidgenössischen Abstimmungen. Im
Zusammenhang mit der <Schulvogt>-Vorlage von 1882 hiess es etwa:

«Die Romanen müssen am Sonntag über einen Bundesbeschluss abstimmen, der

ihnen statt in ihrer Muttersprache nur auf Deutsch mitgeteilt worden ist, in einer

Sprache also, die die wenigsten verstehen. Dass man auf die 40000 Romanisch-

1049 ji Patriot Nr. 8,23.2.1877, S. 1 («daventi en in lungaitg u dialect, che nus purs ed avdonts delta

tiara savein leger e capir. Quei ei aber bue il cass sehe quella tradueziun daventa el <niev

lungaitg romanisch., cun il quai sco enconischent, l'<Uniun romonscha> intendescha d'unir tuts
ils dialects romonsch grischuns.»).

1050 An. 50 KV 1880: «Die drei Sprachen des Kantons sind als Landessprachen gewährleistet.»
1051 Vgl. Widmer/Coray u.a., Sprachenvielfalt.
1052 Gasetta Romontscha Nr. 26, 23.6.1875, S. 3 («animositat, ch'entgins députai han mussau

eneunter il lungatg romonsch, tier la discussiun sur translator er'en nies lungatg las leschas

federalas, che vegnan screttas ora silpievel»)', Verhandlungen des Grossen Rates, 23.11.1877,
S. 22; II Patriot Nr. 8, 23.2.1877, S. 1 («cun remarcar, che la Ligia renconuschi tenor sia Con-

stituziun sco lungaitg offizial, mo il tudestg, franzos et italian».).
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sprachigen keine Rücksicht nimmt, ist umso weniger verzeihlich, als der Bund

sonst auch keine Ausgaben scheut. Das alleine wäre für die Romanen schon

Grund genug, geschlossen <Nein!> zu stimmen,»1053

Eine grundsätzliche Anerkennung der romanischen Sprache durch den
Bund liess sich zu dieser Zeit also (noch) nicht erreichen. Mehr Erfolg
erzielte die obere Surselva hingegen bei konkreten Gesuchen um die
Übersetzung einzelner Gesetzestexte: In den frühen 1890er-Jahren finanzierten
Bund und Kanton auf Initiative des Kreisamtes der Cadi eine romanische

Ausgabe des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs. 1901

wurde ausserdem das Eidgenössische Obligationenrecht ins Sursilvan
übersetzt.1054

Romanisch als Schulsprache

Früher und intensiver als in der Verwaltung nahm sich der Staat im Schulwesen

der romanischen Sprache an, und zwar aus naheliegenden Gründen:
Mit der Flerausbildung moderner staatlicher Strukturen überführte der
Kanton das sich in Händen der Gemeinden und Kirchen befindende Schulwesen

in seine Kompetenzhoheit. Einen ersten entscheidenden Schritt in
diese Richtung wurde 1839 mit der Einsetzung des kantonalen Erziehungsrats

unternommen. In der Folge schwand der Einfluss der konfessionellen
Schulvereine, und 1843 wurde das Schulwesen schliesslich ganz der staatlichen

Aufsicht unterstellt. 1846 legte der Kanton die allgemeine Schulpflicht

fest. Es folgten die Schulorganisation von 1853, der <Freundliche
Ratgeber> von 1856 als unverbindlicher erster Lehrplan sowie 1859 eine
umfassendere Schulordnung.1055

Hinsichtlich des Inhalts dieser Ordnungen und deren konkrete Umsetzung

interessieren vor allem drei Fragestellungen: Wie stark berücksichtigte

der Kanton die romanische Sprache bei der Lehrmittelproduktion?
Welches Gewicht wurde dem Romanischen bei der Lehrerausbildung bei-

1053 Gasetta Romontscha Nr. 47, 23.11.1882, S. 1 («Ils Romonschs ston votar domengia sur in
decret federal, che vegn comunicaus ad eis mo en tudestg, che ils paucs capeschan, enstagl en

lur lungatg matern. Il prender nagin riguard dals 40 000 Romonschs ei ton pli nonperdunabel,
a raschun ch 'in senuspescha schiglioc a Bern da naginas expensas. Quei fuss schon in motiv

per far dir ils Romontschs unitamein <na!>»). Ähnlich ebd. Nr. 46,14.11.1889, S. 2.
1054 BR 5109 und 5100. Zu Ersterem vgl. die Korrespondenz unter KAD AB XII. Zu den erör¬

terten frühen sprachrechtlichen und sprachpolitischen Forderungen gegenüber dem Staat

vgl. auch Coray, Rätoromanische Sprachmythen, S. 330-333.
1055 Ausführungen gemäss Metz, Schulwesen; e-LIR, <Scola> (Adolf Collenberg); Metz,

Graubünden II, S. 261-279; Pieth, Bündnergeschichte, S. 387-389 sowie Gadola, Scola
rurala. In den 1890er-Jahren ging die Aufsicht über das Schulwesen vom Erziehungsrat an
das neu geschaffene Erziehungsdepartement über.

355



gemessen? Und wie legte der Lehrplan das Verhältnis zwischen Deutsch
und Rätoromanisch fest?

Vor der Inkraftsetzung der neuen Kantonsverfassung von 1854 hatte
der Kanton nur sehr wenige romanischsprachige Lehrmittel herausgegeben.

Für den Gebrauch in den Schulen der Surselva waren in den 1840er-

Jahren ein ABC-Büchlein, ein Lesebuch für die mittleren Klassen und eine
Lesehilfe mit Musterbriefen und -vertragen für die oberen Klassen erschienen.'056

In den Jahren 1856 bis 1859 folgten die Scherr'schen Lesebücher
für die erste, zweite und dritte/vierte Klassen. Diese Lehrmittel erfuhren
bis in die 1890er-Jahre hinein zahlreiche Neuauflagen. Für die Mittel- und
Oberstufe liess sich der Kanton mehr Zeit. Die zögerliche Haltung führte
dazu, dass Placi Condrau im Jahr 1857 eigenmächtig sein <Cudisch instruc-
tiv> publizierte - und die bekannte Polemik auslöste.1057 Das erste offizielle
Lehrmittel für die Mittel- und Oberstufe, <Eberhard I>, erschien erst 1865

im Fusionsromanisch von Gion Antoni Bühler. <Eberhard II>, die
Neubearbeitung durch Giacun Hasper Muoth in Sursilvan, lag 1882 vor. Im
Zeitraum zwischen 1896 und 1911 kamen für alle Stufen die einzelnen Schulbücher

nach Herbart-Ziller heraus.1058

Bei jeder Lehrmittelgeneration sah sich der Kanton mit negativen
Reaktionen konfrontiert. Als 1851 eine reformierte Fassung des im Jahr 1849

erschienen Lesebuches zur Verfügung stand, hatte sich der Kanton weitgehend

an die katholische Orthografie angelehnt und so einen ersten Versuch

zur Vereinheitlichung des geschriebenen Sursilvan gewagt. Erklärtes
Ziel des Erziehungsrates war es, «dafür zu sorgen, dass insbesondere in den

obligatorischen romanischsprachigen Schulbüchern und so weit möglich
auch von den Lehrern der romanischen Schulen diesseits der Berge, sowohl

von Katholiken wie von Reformierten, die gleiche Orthografie angewendet
werde (...)». Dieses Bestreben löste jedoch namentlich bei den Reformierten,

deren Anliegen ihrer Meinung nach zu wenig berücksichtigt worden

waren, Proteste aus.1059

1056 BR 1643,4529 u. 1132. Vgl. Deplazes, Schulbücher, S. 65-71. Auch für die folgenden Lehr¬

mittelgenerationen vgl. die Angaben unter <Cudischs da scola> (BR 1604-1699) sowie

Deplazes, Schulbücher; Darms, Sprachnormierung; ders., Sprachplanung und Caviezel, Ver-
schriftung, S. 142-167.

1057 Vgl. oben, S. 305.
loss Ygj (jen überblick über die Lehrmittelgenerationen in der Bibliographie, S. 491.
1059 II Romontsch Nr. 40,2.10.1851, S. 159 («de procurar, ca cunzun enten its cudischs romonschs

obligatorics e ton sco pusseivel era dais scolasts enten las scolas romonschas dad or ils cuolms,
denter Catolics e Reformai, vegni observau la medemma ortografia»)- Vgl. dazu Wolfgang
Dahmen, <Romontsch sursilvan da messa - Romontsch sursilvan da priedi>. Zur Herausbildung

und Entwicklung zweier Orthographiesysteme im Surselvischen, in; Wolfgang Dahmen,

Günter Holtus u.a. (Hg.), Die romanischen Sprachen und die Kirchen (Romanistisches

Kolloquium III), Tübingen 1989, S. 145-156.
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Ähnlich stiessen sich die Katholiken bei den Scherr'schen Lehrmitteln
daran, dass diese nun nicht mehr in konfessionell getrennten Fassungen
erhältlich und grundsätzlich zu wenig religiös seien. Erst als der
Erziehungsrat den katholischen Gemeinden versichern konnte, die Bücher seien

von der bischöflichen Kurie geprüft und approbiert worden, fanden sie

Einlass in die Schulen.1060 Auf welch starken Widerstand der Kanton ebenso

in der Frage der sprachlichen Vereinheitlichung stiess, zeigt sich daran,
dass die Scherr'schen Bücher schliesslich in sämtlichen herrschenden
Schriftidiomen erscheinen sollten, nämlich in Sursilvan, Surmiran, Puter
und Vallader.

Das nächste Lehrmittel, <Eberhard I>, fand aufgrund des Fusionsromanisch

wenig Gefallen. Frustriert bilanzierte die konservative Presse im Jahr
1873: «Nachdem man mit den Scherr'schen Büchern und in jüngster Zeit
auch mit dem Eberhard'schen erste Erfahrungen gesammelt hat, sieht man
ein, dass das Lesebuch von Tscharner und Roeder besser war als die neuen.
Viele liberale Bündner meinen, es sei schon damit getan, das Fremde
nachzuahmenZ»1061

Positiv bewertet wurde hingegen Muoths <Eberhard II>, das im Jahr
1882 wieder in Sursilvan erschien. Allerdings sollte das ganze Geplänkel
nicht mehr als ein Intermezzo bilden vor den sich anbahnenden
Auseinandersetzungen um die Herbart-Ziller'schen Schulbücher.

Weniger aktiv als im Bereich der Lehrmittel zeigte sich der Kanton bei
der Lehrerausbildung in romanischer Sprache. Deshalb wurden bereits
kurz nach der Eröffnung der Kantonsschule Stimmen laut, die auf der
Einführung eines obligatorischen Kurses für Romanisch- und Italienisch-Leh-
rer insistierten. Im Jahr 1859, anlässlich der Bündner Lehrerkonferenz in
Uanz, nahmen diese Forderungen konkrete Formen an:

«Mehrere Redner haben behauptet, dass die obersten Behörden in ihrer Abneigung

gegenüber der romanischen Sprache diese und die Interessen der romanischen

Schulen über alle Massen vernachlässigen würden. Mit grosser Mehrheit
hat die Versammlung beschlossen, von sich aus beim Erziehungsrat vorstellig zu
werden und zu verlangen: 1. Dass am Lehrerseminar ein Unterrichtskurs in ro-

1060 vgl. Gasetta Romontscha Nr. 5,29.1.1859, S. 1.
1061 Gasetta Romontscha Nr. 12,21.3.1873, S. 2 («Suenter ch'in ha experimentau culs cudischs de

Scherr ed el davos temps cun quel d'Eberhard entscheivien ins a ver en, ch'il vegl cudisch de

leger de Tscharner e Roeder eri megliers ch'ils novs. Bia liberals Grischuns tratgan ch'ei segi
schon gidau cun imitar igl jester!»). Noch 1891 hielt Schulinspektor Joachim A. Disch fest:
«Wenn die Lehrer an den romanischen Schulen, ganz besonders im Oberlande, über schlechte
Lesebücher jahraus jahrein dasselbe Klagelied wiederholen, so geschieht's nicht ohne Grund.
Die Fibel ist ganz schlecht, die Scherr'schen Lesebücher sind noch schlechter, und der erste
Eberhard ist zu schwer für diese Stufe (...).» Zitiert nach Metz, Herbartianismus, S. 372.
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manischer Sprache eingeführt werde; 2. dass den Schulräten und Schulinspektoren

alle Informationen und Verordnungen in romanischer Sprache zugestellt
werden.»

Der Grosse Rat beschloss zwar vorerst trotz «Antrags des Herrn Prof.
Plac. Condrau auf definitive Einführung eines romanischen Kurses im
Lehrerseminar, statt eines blossen diesfälligen Versuchs, wie der Erziehungsrat
beabsichtigt, den Erziehungsrat diesfalls gewähren zu lassen und die

Erfahrungen und Erfolge behufs weitern Verhalts abzuwarten». Vom Schuljahr

1860/61 an figurierte der Romanischunterricht freilich definitiv im
Stundenplan des Lehrerseminars.1062

Abschliessend zur Frage des Deutschunterrichts an romanischen Schulen:

In dieser Hinsicht gab sich der Kanton vorerst zurückhaltend. Der
Lehrplan von 1856 war nicht mehr als ein «freundlicher Ratgeber», der sich

zur Frage des Deutschunterrichts an romanischen Schulen sehr allgemein
äusserte. Auch die Schulordnung von 1859 sah - auf der Grundlage eines

Grossratsbeschlusses von 1844 - den Deutschunterricht «soweit tunlich»
und ohne Obligatorium vor. Dennoch wurden immer wieder Befürchtungen

geäussert, der Kanton schenke der romanischen Sprache zu wenig
Beachtung. So protestierte Placi Condrau im Jahr 1864 im Hinblick auf den
Schulbereich «gegen die Art und Weise, wie man unsere Muttersprache
unterdrücken und die deutsche Sprache einschmuggeln will (...)». Dieser Konflikt

spitzte sich mit der allmählichen Einführung des Fusionsromanisch zu
und erreichte - wie bereits erörtert - in den 1890er-Jahren seinen
Höhepunkt, als der Kanton den romanischen Gemeinden den Zeitpunkt für die

Einführung der deutschen Sprache vorschreiben wollte.1063

1062 II Grischun Nr. 47,19.11.1859, S. 3 («Plirs oraturs han pretendiu che las autoritats superiuras
ignoreschien pli che dueivel quels elements et emblidien, en lur antipatia encunter il lungatg
romontsch, era ils interess délias scolas ramonschas. Cun gronda pluralitat ha la redunonza
concludiu de ded ella anora instanziar tier il cussegl d'educaziun: 1. ch'ei dei vegnir introduciu
en il seminari per scolasts in cuors d'instrucziun en lungatg romonsch; 2. Tutas indicaziuns et

ordinaziuns che vegnen tarmessas tier als Cussegls de scola et als inspecturs de quellas, deien

vegnir dai ora en lungatg romonsch.») und Verhandlungen des Grossen Rates, 13.6.1860,
S. 47. Vgl. dazu Spescha, Rumantsch sowie Guglielm Gadola, Igl emprem stausch en favur
dell'instrucziun romontscha alla scola cantonala, in: H Glogn 27,1953, S. 12/14.

1063 Zuberbühler, Lehrplan (Titel). Zur Frage des Deutschunterrichts an romanisch- und ita¬

lienischsprachigen Schulen ebd. S. 41f. Weitere Zitate: Obligatorische Schulfächer (Gross-
ratsbeschluss von 1844 resp. Schulordnung von 1859) gemäss Deplazes, Schulbücher,
S. 62; Gasetta Romontscha Nr. 43,21.10.1864, S. 1 («encunter la moda e maniera, co in vul
supprimer nies lungatg della mumma e sfrusar en il Tudestg»), Zum Grossratsbeschluss von
1844 sowie zum Lehrplan von 1856 ausführlich Deplazes, Schulbücher, S. 58-64. Zur Frage
des Deutschunterrichts vgl. oben, S. 237.
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D.4.3 Gion Antoni Bühler und die frühe
<Societad Retorumantscha>

Sprachnationalismus

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Sprachenfrage eng mit
den Diskussionen über die Begriffe <Nation> und <Nationalismus> verbunden.

Mit der Akzentverschiebung von der Staatsnation hin zur Kulturnation
änderte sich entsprechend der Stellenwert, der innerhalb dieser Debatten

der Sprache beigemessen wurde. Die folgenden Ausführungen erörtern
kurz die Unterschiede zwischen Staats- und Kulturnation sowie die Rolle
der Sprache innerhalb der beiden Nationalismus-Konzepte.

Die Entstehung von Staats(bürger)- oder Willensnationen ist im Kontext

des politischen Nationalismus zu sehen, der mit der Aufklärung und
den Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts seinen Anfang nahm. Die
Nation wurde hier als Rechtsgemeinschaft verstanden, die auf Staatsbürgerschaft

und demokratischer Verfassung gründete. Vor dem Hintergrund
der allgemeinen Menschenrechte hegte diese Form des Nationalismus
einen universalistischen Anspruch: Als Staatsbürger, so die Argumentation,
seien alle Menschen gleich und könnten - unabhängig von ihrer ethnischen

Zugehörigkeit - an der Nation partizipieren. Als typische Staatsnationen

gelten die USA und Frankreich - die beiden Länder also, die aus dem
politischen Nationalismus und den Revolutionen der 1770er- und 1780er-Jah-

re hervorgingen. Ähnlich nahm sich die im Jahr 1848 entstandene Willensnation

Schweiz nicht über eine gemeinsame Sprache oder Kultur wahr,
sondern über die staatsbürgerliche Zugehörigkeit zu einem Staatswesen
mit gemeinsamen politischen Interessen.

Die Kulturnation hingegen gründete gedanklich in der Romantik und
verstand <Nation> als dem Staat vorgelagerte Gemeinschaft, die sich durch
Abstammung, Sprache, Tradition, Kultur oder Religion definierte. Die so
definierte Nation lässt sich nicht durch politische Grenzen bestimmen und
kann theoretisch ohne Nationalstaat existieren. Dieser kulturelle Nationalismus

sah sich partiell als (konservative) Reaktion auf die homogenisierenden,

egalitären und universalistischen Tendenzen des (liberalen) politischen

Nationalismus. In diesem Sinn stellte er den früheren rationalistischen
Patriotismus gleichsam auf den Kopf und setzte dem zukunftsgerichteten
Kosmopolitismus der Staatsnation einen rückwärtsgerichteten Traditionalismus

entgegen.
Die Akzentverschiebung in der Nationalismusdiskussion von der

Staats- zur Kulturnation erfolgte im Zeitraum zwischen 1860 und 1880. Die
gescheiterte Deutsche Revolution von 1848 hatte sich noch ausdrücklich
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die Staatsnation zum Ziel gesetzt. Im Deutschen Reich, das nach dem
Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 entstand, obsiegte indes allmählich

die (bereits von Johann Gottlieb Fichte nach der Besetzung Deutschlands

durch napoleonische Truppen angedachte) Idee einer ethnisch
fundierten Gemeinschaft. Ein zweites Beispiel für den kulturellen
Nationalismus bildet die Einigung Italiens. Nach der gescheiterten Revolution
von 1848 verlagerte sich der Diskussionsschwerpunkt im Rahmen des Ri-
sorgimento bis zur Vereinigung im Jahre 1870 ebenfalls in Richtung einer
Kulturnation.

In beiden Formen des Nationalismus spielten, wie erwähnt, sprachnationale

Gedanken eine wichtige Rolle - waren allerdings von unterschiedlicher

Ausprägung und Zielsetzung. Innerhalb des (zukunftsorientierten)
Modernisierungskonzepts der Staatsnation kam der Sprache eine aufklärerische,

soziale und politische Unterschiede ausgleichende Bedeutung zu.
Sie bildete den Ausdruck staatsbürgerlicher Gleichheit und kein ethnisches

Kriterium. In der (rückwärtsgewandten) Kulturnation hingegen
diente Sprache nicht bloss als Mittel zum Zweck, sondern war essentieller
Träger und zentraler Bestandteil des kulturellen Selbstverständnisses der
Nation.1064

In die Übergangszeit zwischen Staats- und Kulturnation fielen die
Entstehung der Schweiz und Graubündens als moderne Staatswesen sowie die
Diskussion um die Zukunft der romanischen Sprache. In diesem Kontext
war es nicht unproblematisch, der Sprache überhaupt eine tragende, nationale

Rolle zuzuweisen. In der Debatte um die Bundesverfassung von 1848

blieb die Sprachenfrage bezeichnenderweise ganz ausgeklammert, da es

für die Willensnation Schweiz - im Gegensatz zu den übrigen Staatsnationen

- nicht in Frage kam, eine Einzelsprache als konstituierendes nationales

Element zu definieren. Als in den 1860er-Jahren die deutsche und
italienische Einigung unter starker Betonung der sprachlichen Aspekte vor
sich ging, fragte sich die <Gasetta Romontscha> sorgenvoll, was es wohl für
die «kleine Schweiz» bedeute,

i°64 £)je Ausführungen zu den Begriffen <Staatsnation> und <Kulturnation> gemäss Christian
Jansen, Henning Borggräfe, Nation - Nationalität - Nationalismus, Frankfurt a.M. 2007;
Ania Stukenbrock, Sprachnationalismus. Sprachreflexion als Medium kollektiver
Identitätsstiftung in Deutschland (1617-1945), Berlin 2005; Gardt, Nation; Jeismann, Vaterland
sowie die Schweiz betreffend Suter, Nationalstaat und Albert Tanner, Willensnation versus

Kulturnation. Nationalbewusstsein und Nationalismus in der Schweiz, in: Catherine
Bosshart-Pfluger, Joseph Jung u.a. (Hg.), Nation und Nationalismus in Europa. Kulturelle

Konstruktion von Identitäten, Frauenfeld 2002, S. 179-203. Zur Rezeption dieser Ansätze
innerhalb der bündnerromanischen Sprachbewegung siehe Coray, Rätoromanische
Sprachmythen, speziell S. 10-18 u. 339-349 sowie Saluz, Identität.
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